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I. 

Ueber die Lage von Alt-Lübeck. 
Von Dr. W. Brehmer. 

"Obwohl die Stadt Lübeck bereits in der Mitte des zehnten Jahr- 
hunderts von den Wenden erbautZ und von ihnen, mit einigen 
kurzen Unterbrechungen, zweihundert Jahre hindurch bewohnt sein 
wird, so haben sich doch keinerlei Ueberreste erhalten, aus denen 
mit Sicherheit geschlossen werden kann, an welcher Stelle sie ehe- 
mals gelegen hat. Veranlaßt ist solches dadurch, daß die in ihr 
befindlichen Gebäude nicht aus Ziegelsteinen, sondern aus Holz und 
Lehmfachwerk errichtet waren, denn die Kunst, gebrannte Mauer- 
steine anzufertigen, war dazumal den Bewohnern der nördlichen 
Gegenden Deutschlands noch unbekannt?) Auch die gleichzeitigen 
Chroniken enthalten keine unzweideutigen Angaben über die Lage 
der alten Stadt. Es sind daher die Geschichtsforscher bei den von 
ihnen unternommenen Versuchen, dieselbe genau festzustellen, zu sehr 
abweichenden Ansichten gelangt. 

Senior von Melle') verlegt den Platz der alten Stadt nach 
dem jetzigen Flecken Schwartau, BeckerZ nach dem Meierhof Kal- 
tenhof, der einst dem Bischof von Lübeck als Sommerfitz diente. 
Der Arzt I)r. N. H. Brehmer") glaubt, daß fich hier nur die 
Burg des Königs befunden, und daß die eigentliche Stadt auf dem 
Terrain gelegen habe, das zur Zeit in Schwartau vom Marktplatz, 

‘) Klug, Alt-Lübeck, in dieser Zeitschrift, Bd. 1, S. 221. 
*) F. Adler, Der Ursprung des Backsteinbaues in den baltischen Ländern. 3) v. Melle, Gründliche Nachricht von Lübeck, 3. Aufl., 1787, S. 4. 
4) Becker, Geschichte der Stadt Lübeck, Bd. 1, S. 3. 
6) Dr. Brehmer in Vorlesungen, die er 1817 und 1818 in der Gesell- 

schaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit zu Lübeck gehalten hat. 
Ztschr. d. B. f. L. G. V, 1. 1 
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dem Amtsgarten und dem Siechenhause eingenommen wird; das 
Travenufer bei dem Flusse Schwartau hält er für den Liegeplatz 
der Seeschiffe. G. P. Schmidt') hat nachzuweisen versucht, daß 
zwei Kirchen von einander zu unterscheiden seien, von denen die 
älteste identisch sei mit der Rensefelder, die spätere mit der Capelle 
St. Johannis im jetzigen Lübeck. Pastor Klug') ist der Ansicht, 
daß der südlich von der Mündung der Schwartau errichtete Burg- 
wall neben der christlichen Kirche auch die Wohnung des wendischen 
Königs umschlossen habe, und daß die Stadt unmittelbar daneben 
auf dem an der Trave sich hinziehenden Felde erbaut worden sei. 
Abweichend hiervon hat kürzlich vr. Haupt") die Behauptung auf- 
gestellt, baß Alt-Lübeck weiter traveaufwärts an einem von ihm nicht 
näher angegebenen Orte zu suchen sei; den an der Mündung der 
Schwartau belegenen Burgwall hält er für einen Opferplatz, in den 
das Christenthum, als es zuerst unter den Wenden Eingang gefun- 
den, seine Kirche „hineingepflanzt" habe, und der nach bald erfolg- 
ter Zerstörung derselben wüste geblieben sei. 

Hiernach erscheint es angezeigt, die Frage nach der Lage von 
Alt-Lübeck von Neuem einer Untersuchung zu unterziehen. Bei der- 
selben ist auszugehen von den im dreizehnten Jahrhundert ausge- 
stellten Urkunden, da diese, wenn sie auch sämmtlich ans einer Zeit 
stammen, in der die Stadt bereits zerstört war, doch mannigfache, 
für die Entscheidung zu verwerthende Angaben enthalten. Bon 
solchen Urkunden kommen vornehmlich die nachfolgenden in Betracht. 

Als Graf Albert von Holstein im Jahre 1215 dem Bisthum 
Lübeck seinen ihm von Herzog Heinrich dem Löwen verliehenen 
Güterbesitz bestätigte, wird nntcr demselben erwähnt: „Curia Alden- 
lubike juxta civitatem Lubicensem de novo edificata.“4) Der 
gleiche Ausdruck findet sich in der unterm 24. November 1216 
ausgestellten Bestätigungsurkunde des Papstes Honorius;") dagegen 
heißt es in einer den nämlichen Gegenstand betreffenden Urkunde 

i) Neues staatsbürgerliches Magazin, Bd. 6, S. 339 fs. 
a) Klug, Alt-Lübeck, a. a. O. S. 232 fs. 
s) Dr. R. Haupt, Die Bicelinskirchen. 1884. S. 110 sf. u. S. 167. 
“) Urkundenbuch des Bisthums Lübeck, S. 35. 
5) Ebendaselbst, S. 37. 
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des dänischen Königs Waldemar vom 29. Juli 1215') „et villam 
in Buttiggeberthe cum adjacente curia nuper edificata, que 
Oldenlubeke dicitur.“ 

Jni Jahre 1225 überließ der Bischof von Lübeck Berthold 
eine ihm auf der Stelle von Alt-Lübeck gehörige Wohnung der 
Stadt Lübeck. Er begründet und bestätigt dieses in der von ihm 
hierüber ausgestellten Urkunde ^) in nachfolgender Weise: 

„8ciant igitur , quod, cum mansionem haberemus 
juxta civitatem in loco, qui dicitur alden Lubeke, et paupe- 
res civitatis ibidem tarn in piscatione quam in graminum 
messione necessaria vite conquirerent et cum familia nostra 
renitente sepe confligerent — —, presertim cum multe in- 
commoditates, quas ratione navium transeuncium sustinui- 
mus, nobis molestam et odiosam in eodem loco facerent 
mansionem. Nos igitur — — loeum predictum reliquimus 
et dilectis nobis burgensibus cessimus terminos distiuctos 
infra Premezen et Premezen supra et Zuartowe et Zuartowe 
supra nostris successoribus fideliter reservantes, hoc videlicet 
pacto, quod in dictis aquis nullum molendinum ad detri- 
mentum nostrorum molcndinorum construatur.“ 

Erneuert wurde diese Uebcrtragung, da sie, als nur vom 
Bischof allein ausgegangen, nicht genügend gesichert erschien, am 
15. März 1254 durch den Lübeckischen Bischof Johann I und 
durch das Domkapitel/) welche „omne jus, quod habuimus in 
loco, qui dicitur Aldenlubeke, Zwartowe supra ot Pramezen 
supra, inter aridam et paludem, secundum terminos ibi 
dislinctos“ der Stadt überlassen. 

Obwohl von den Grafen von Holstein früher anerkannt war, 
daß Alt-Lübeck nicht ihnen, sondern dem Domkapitel gehöre, so ließ 
sich doch die Stadt, als sie im Jahre 1247 von den Grafen 
Johailn I und Gerhard 1 von Holstein mehrere vor dem Holsten- 
thvr belegene Ländereien erwarb, von ihnen auch das Eigenthum 
an dem vvm Bischof und Domkapitel erworbenen Platz von Alt- 

*) Urkundenbuch des Bisthums Lübeck, S. 34. 
*) Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Th. 1, S. 36. 
3) Ebendaselbst, Th. 1, S. 67. 

1» 



4 

Lübeck bestätigen, indem dieselben bekundend) Preterea Olden- 
lubeke cum attinenciis suis cum prato, quod est inter Olden- 
lubeke et Premece, contulimus civitati Lubicensi jure perpetuo 
possidendum.'^ 

Außer diesem an die Stadt Lübeck abgetretenen Areal gehörten 
dem Domkapitel, bezw. dem Lübecker Bischof, zu jener Zeit noch 
anderweitige Ländereien, die gleichfalls den Namen Alt-Lübeck führ- 
ten, denn in dem um 1280 angefertigten Berzeichnisse über die 
Einkünfte der bischöflichen Tafel wird aufgeführt:^) „Item in 
Olden lubeke allodium habens 8 mansos, silvas, fenurn. prata, 
paschua multa diffusa supra et infra, non bene distincta.“ 

In dein Zwist, welcher zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts 
zwischen der Stadt und dein Lübeckischen Bischof Burchard aus- 
brach, geschieht Alt-Lübecks wiederholt Erwähnung, da vornehmlich 
dort die Grenzen der aneinander stoßenden Ländereien streitig 
waren. Unterm 21. Juni 1298 bestimmen die mit der Abgabe 
eines Schiedsspruches betrauten Personen: ^) „Ut Oldenlubeke cum 
omnibus pratis, que sunt inter Zwartowe et Premzen et 
Travenam et aridam, super quam sita est curia, que dicitur 
Coldenhove, inconcusse possideant consules et commune pre- 
dicti, Episcopus vero memoratus omnia prata, que sunt super 
Zwartowe fluvium super utramque ripam a dicta curia usque 
ad molendinum, quod situm est juxta ieprosorium, possideat, 
uti possidet, inconcusse.“ 

Als Bischof Burchard diesen Schiedsspruch am 7. December 
1298 anerkannte, bekundet er/) daß dem Lübecker Bischöfe zu Alt- 
Lübeck gehören sollen: „Omnia prata, que sunt inter ffuvios 
Zwartowe et Premze, Travenam et aridam, supra quam sita 
est curia episcopi, excepto tarnen monte, qui Oldenlubeke 
dicitur, ab antiquo, ut apparet, circumfosso, ct pratis et 
paseuis intra dictum fossatum dicto monticulo adherentibus 
contentis.“ 

') Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Th. 1, S. 122. 
2) Urkundenbuch des Bisthums Lübeck, S. 302. 
3) Urkundcnbuch der Stadt Lübeck, Th. 1, S. 613. 
4) Schleswig-Holsteinisches Urkundenbuch, Bd 1, S. 151. 
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Aus diesen urkundlichen Nachweisungen ergiebt sich, daß in den 
ältesten Zeiten nicht ein engbegränzter Platz, sondern eine sich weit- 
hin ausdehnende Feldmark (villa) den Namen Alt-Lübeck geführt 
hat. Sie erstreckte sich vom Tremsbach im Südwesten bis zur 
Schwartau im Nordosten. Innerhalb dieses Bezirkes gehörte jedoch 
am linken Ufer des Tremsbaches unmittelbar bei dessen Mündung 
ein an der Trave belegenes Areal, dessen Größe von den Schieds- 
richtern 1298 auf eine halbe Hufe geschätzt ward, zu der Tremser 
Mühle, wogegen am oberen Laufe der Schwartau die Feldmark 
auch solche Ländereien umfaßte, die am linken User jenes Flusses 
sich befanden. Von den letzteren werden die Wiesen und Aecker, 
die unmittelbar an das Dorf Seeretz gränzen, ursprünglich zu dem 
letzteren gehört haben und erst durch einen im Jahre 1251 abge- 
schlossenen Kauf') vom Bischof erworben sein. Werden diese 
der alten Feldmark hinzugelegt, so zeigt sich, daß sie alle 
diejenigen Ländereien umfaßt hat, welche jetzt zum Meierhof 
Kaltenhof und zum Flecken Schwartau gehören. Der letztere ist 
erst nach der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts entstanden, da bis 
dahin nur die an der Schwartau erbaute Mühle nebst einem zu 
ihr gehörigen Krughause, das daneben errichtete Siechenhaus und 
ein an der Brücke stehendes Haus vorhanden waren?) Kaltenhof 
ist der alte Wohnsitz des Bischofs, von km aus die Bewirthschaf- 
tung der Ackerländereien geführt wurde. Bereits vor dem Jahre 
1215 errichtet, lag er ursprünglich unmittelbar am Ufer der Trave 
auf dem Areale, welches 1225 an die Stadt abgetreten ward. 
Später ist er nach dem niedern Höhenrücken verlegt, auf dem sich 
bis vor Kurzem noch die Gebäude des Meierhofes befanden. 

Von den Dörfern, welche an die früher Alt-Lübeck benannte 
Feldmark gränzen, werden Ratekau und Seeretz, wie schon ihre 
slavischen Namen nachweisen, bereits zur wendischen Zeit als selbst- 
ständige Ortschaften bestanden haben, zumal Natekau schon 11633) 
und Seeretz 1247 Z urkundlich erwähnt werden. Dagegen dürfte 
Rensefeld wohl erst von der deutschen Einwanderung begründet 

') Urkundenbuch des Bisthums Lübeck, S. 101. 
2) Lcvcrkns, ebendaselbst, S. 303. 
3) Ebendaselbst, S. 5. 
*) Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Th. 1, S. 122. 
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sein und bis zu deren Niederlassung zur Feldmark Alt-Lübeck gehört 
haben. Hierfür spricht, daß König Waldemar in der oben erwähn- 
ten Urkunde von 1215 ersichtlich im Anschlüsse an eine ältere 
Ortsbestimmung bemerkt, Alt-Lübeck liege bei Buttiggeberthe, das 
heißt, bei dem jetzt zur Dorfschaft Stockelsdorf gehörigen Gehöfte 
Bergebrück, von dem es zur Zeit durch die sich weit ausdehnenden 
Fluren des Dorfes Rensefeld getrennt wird. 

Auf der Feldmark der letzteren Ortschaft ist kein Platz vorhan- 
den, der die zur Anlage einer Stadt in jener Zeit erforderlichen 
Bedingungen besitzt; auch würde sich, wenn auf ihr ehemals Lübeck 
gelegen hätte, für sie, wie für die anderen slavischen Ortschaften, 
der frühere Name erhalten haben. Demnach dürfte die Stelle der alten 
Stadt nur. aus der Feldmark Alt-Lübeck, also innerhalb des Bezirks 
zu suchen sein, der zur Zeit von den Ländereien des Fleckens 
Schwartau, dem Meierhof Kaltenhof und dem im Eigenthum des 
Lübeckischen Staates stehenden Uferstreifen gebildet wird. 

Daß aus dieseni Uferstreifen die Wohnungen der Deutschen 
errichtet waren, erscheint trotz der von Or. Haupt hiergegen erhobe- 
nen, von ihm aber nicht näher begründeten Bedenken unzweifelhaft. 

Da die Kaufleute Lübeck nur zum Aufenthaltsort erkoren 
haben, um von hier aus Handelsbeziehungen zu den nordischen 
Ländern zu unterhalten, so mußte ihr Augenmerk vor allem darauf 
gerichtet sein, für ihre Ansiedlung einen Platz auszuwählen, an dem 
sie mit den Schiffen in unmittelbaren Verkehr treten konnten. Am 
geeignetsten hierzu mußte ihnen das Dreieck erscheinen, welches 
durch die Einmündung der Schwartau in die Trave gebildet wird. 
Während an den meisten andern Orten mit Schilf bewachsene 
schwimmende Wiesen den Zugang zur Trave verhinderten, bot an 
jener Stelle das sich bis an den Uferrand erstreckende feste Land 
einen trockenen Liegeplatz für die zum Versand mit den Schiffen 
bestimmten und für die über das Meer herbeigeführten Waaren; 
auch ließ sich hier als Zufluchtsort bei drohenden Gefahren ein 
Burgwall errichten, der, an drei Seiten sich den Flüssen anschließend, 
einem landwärts vordringenden Feinde nur eine schmale Angriffs- 
front darbot und daher auch von einer geringen Besatzung nicht 
ohne Aussicht auf Erfolg vertheidigt werden konnte. Unterstützt 
wird diese Annahme noch dadurch, daß innerhalb des Burgwalls 



bei den dort vorgenvnunenen Ausgrabungen die Fundamente einer 
Kirche blosgelegt sind, die bei ihrer geringen Größe nur für eine 
kleine') Gemeinde einen genügenden Raum darbot, und daß im 
dreizehnten Jahrhundert, wie sich aus den int Obigen angezogenen 
Urkunden der holsteinischen Grafen Johann und Gerhard von 1247 
und des Bischofs Burchard von 1298 ergiebt, jener Burgwall vor- 
nehmlich den Namen Alt-Lübeck führte. 

Aus dem Orte, an dem sich die deutsche Ansiedlung befunden 
hat, ist für die Lage der wendischen Stadt ein sicherer Anhalt nicht 
zu gewinnen. Die meisten Geschichtsforscher haben freilich die An- 
sicht vertreten, daß im unmittelbaren Anschluß an die letztere die 
Wohnungen der deutschen Kaufleute erbaut seien; sie haben aber 
hierfür einen genügenden Beweis bisher nicht zu erbringen vermocht, 
vielmehr sind sie zu ihrer Annahme vornehmlich dadurch veranlaßt 
worden, daß die beiden Niederlassungen denselben Namen geführt 
haben. Da aber die deutsche Ansiedlung keine selbstständige, mit 
einer eigenen Feldmark versehene Ortschaft bildete, so gehörte sie zu 
dem Gebiete, innerhalb dessen sie gelegen war, also zu der Stadt 
Lübeck, wenn sie sich auf ihrer Feldmark befand. Alsdann mußte 
sie auch den gleichen Namen mit der letzteren führen, selbst wenn 
sie in einiger Entfernung von ihr erbaut war. Daß aber solches 
der Fall gewesen sein wird, läßt sich durch mehrfache Gründe 
erweisen. 

Wenn in den Zeiten, als das wendische Lübeck blühte, Ange- 
hörige verschiedener Völkerschaften neben einander in demselben Orte 
seßhaft wurden, so suchten sie sich räumlich möglichst von einander 
abzusondern, da die Verschiedenheit ihrer Sitten und Gebräuche, 
ihrer Lebensanschauungen und Charaktereigenthümlichkeiten bei einem 
Zusammenwohnen die Veranlassung zu fortdauernden Streitigkeiten 
abgegeben haben würde. Es wurde daher noch in der Mitte des 
zwölften Jahrhunderts, als Deutsche und Holländer in großer Zahl 
in die bisher ausschließlich von Wenden bewohnten Landschaften 
einwanderten, und ihnen ein Theil der von den letzteren bewirth- 

') Wenn Helmold in seiner Chronik, lib. 1, cap. 48, die Niederlassung 
der Deutschen als eine non parva oolonia bezeichnet hat, so darf hieraus 
nicht geschlossen werden, daß dieselbe einen großen Umsang besessen hat. 
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schäfteten Ackerstücke zugewiesen ward, auf derselben Feldmark neben 
dem alten wendischen Dürfe meist ein von demselben entfernt liegen- 
des deutsches Dorf gegründet. 

Während für die Ansiedlungen der deutschen Kaufleute eine 
für den Handels- und Schifffahrtsverkehr günstige Lage von aus- 
schlaggebender Bedeutung war, mußten die Wenden, da sie sich vor- 
nehmlich von Ackerbau ernährten, darauf Bedacht nehmen, daß der 
Ort ihrer Niederlassung nach allen Seiten von Aeckern und Wiesen 
umgeben sei; zugleich hatten sie darauf zu sehen, ob derselbe eine 
genügende Sicherheit gegen stetig drohende feindliche Ueberfälle dar- 
biete. Mithin mußten die Kaufleute einen am Ufer eines schiff- 
baren Flusses belegenen Platz, die Wenden einen mitten im Lande 
durch natürliche Hindernisse geschützten Höhenrücken bevorzugen. 

Sprechen schon diese Erwägungen gegen die Annahme, daß die 
wendische Stadt am äußeren Rande der zu ihr gehörigen Feldmark 
unmittelbar neben der deutschen Ansiedlung an der Mündung der 
Schwartau gelegen habe, so gewinnen dieselben durch die örtlichen 
Verhältnisse dieses Platzes noch eine erhöhte Bedeutung. Die ge- 
sichertste Stelle nimmt auf ihm der jetzt noch vorhandene Burgwall 
ein. Er bildet ein Oval, dessen innerer Durchmesser in der größten 
Länge nur 75 rn und in der größten Breite nur 65 m beträgt. 
Fast genau in seiner Mitte lag die Kirche, deren Außenwände von 
Osten nach Westen 27 in und von Norden nach Süden 10,7 in 
von einander entfernt waren. Hiernach verblieb neben der letzteren 
nach allen Seiten hin für andre Gebäude nur ein sehr beschränkter 
Platz, zumal der Zugang zum Walle, um seine Vertheidigung zu 
ermöglichen, überall freigelassen werden mußte. Da neben der 
Kirche, wie Helmold berichtet/) die Priester ihre Wohnungen erbaut 
hatten, so war innerhalb der Umwallung kein Rauin vorhanden, 
auf dem das Haus des wendischen Königs mit seinen zweifelsohne 
ausgedehnten Stallungen und Wirthschaftsgebäuden hätte stehen 
können. Auch ist nicht anzunehmen, daß die Söhne des Königs 
Heinrich, die dem Christenthum abhold waren, in unmittelbarer 
Nähe ihrer Behausung eine christliche Kirche geduldet und ihr sogar 
die vornehmste Stelle in der Mitte der Burg belassen haben wer- 

*) Helmold, Chronik, lib. 1, cap. 48. 
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den. Es muß daher, wenn die deutsche und die wendische Ansied- 
lung einander unmittelbar benachbart waren, die letztere weiter 
abwärts an der Trave gelegen haben. Hier fehlt es aber, da die 
Ufer der Trave und Schwartau schon in geringem Abstande von 
der Mündung sehr weit von einander entfernt liegen, an einer 
Stelle, die zur damaligen Zeit durch Befestigungswerke sicher 
geschützt werden konnte; auch würden sich, wenn solche dort wirklich 
vorhanden gewesen wären, Reste oder doch Andeutungen derselben 
bis zur Gegenwart erhalten haben, denn die ganze, zur Zeit dem 
Lübeckischen Staate gehörige, Fläche ist nachweisbar seit den ältesten 
Zeiten nicht zum Ackerbau, sondern als eivige Weide benutzt wor- 
den. Daß aber die wendische Stadt mit Befestigungsanlagen ver- 
sehen war, ergiebt sich daraus, daß, als die Rugier die Stadt bela- 
gerten, der König darauf rechnen durfte, sie werde sich mindestens 
4 Tage lang der feindlichen Angriffe erwehren können?) 

Es wird daher Ausschau zu halten sein, ob nicht innerhalb 
der Feldmark, die den Namen Alt-Lübeck führte, ein anderer Platz 
vorhanden ist, der alle diejenigen Eigenschaften besitzt, welche zu 
jenen Zeiten als die nothwendigen Erfordernisse für eine Stadtan- 
lage betrachtet wurden, und ob sich an diesem noch Spuren einer 
alten Besiedlung und Reste früherer Festungswerke vorfinden. Ein 
solcher Platz ist auf der Feldmark wirklich vorhanden, er liegt je- 
doch nicht, wie die christliche Ansiedlung, am rechten Ufer der 
Schwartau, sondern in ziemlicher Entfernung von derselben am 
linken Ufer jenes Flusses. Dort, wo jetzt die uach Eutin 
führende Chaussee die Schwartau überschreitet, erstreckt sich ein nie- 
driger Höhenrücken bis unmittelbar an diesen Fluß, der, in einem 
weiten Bogen ihn umgebend, die steil abfallenden Hänge unmittel- 
bar bespült und jede Annäherung verhindert. An seiner Nordseite 
wird der Höhenrücken durch eine bis zur Schwartau verlaufende 
und fast im gleichen Niveau mit ihr belegene Wiese in zivei Theile 
zerlegt, von denen der schmale dem Westen zugekehrte auch an seiner 
dem Flusse abgewandten Seite sehr steile Böschungen aufweist. 
Da die Wiese in früheren Zeiten entweder von Wasser überftaut 
oder als Snmpfland nicht zu überschreiten war, so bedurfte eine 

*) Helmold, Chronik, lib. 1, cap. 36. 
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auf dem westlichen Höhenrücken errichtete Niederlassung nur an der 
Südseite einer nicht sehr ausgedehnten Befestigungsanlage, um gegen 
Angriffe der Feinde einigermaßen gesichert zu sein. Den Zugang zu 
den an der andern Seite des Flusses nach der Trave zu belegenen 
Ländereien bildete eine Furth, deren Vorhandensein vom Chro- 
nisten Arnold') bezeugt wird. Jene Höhe ist zur Zeit mit Hoch- 
wald bestanden und führt die Bezeichnung Riesebusch, ein Name, 
der wohl als Wald heidnischer Götter zu deuten ist. Auf ihr sind 
noch jetzt mehrere auf einander folgende Reste ehemaliger Wälle 
und Gräben erkennbar, die sich von dem Flusse Schwartau bis zur 
Wiese quer über den ganzen Rücken ausdehnen. Nachgrabungen 
haben auf diesem Terrain bisher nicht stattgefunden, doch sind bei 
vorgenommenen Wegenrbeiten einzelne Scherben zu Tage gefördert 
worden, die den bei Alt-Lübeck gefundenen genau entsprechen, also 
zu beweisen scheinen, daß die Besiedlung beider Plätze der nämlichen 
Zeit angehört. In unmittelbarer Nähe jenes Höhenrückens liegt 
ein Dorf, dessen Name Horsdorf nach den Ausführungen von Bayer-) 
darauf schließen läßt, daß sich bei ihm einst eine wendische Cultur- 
stätte befunden hat. Auch verdient Beachtung, daß die Feldmark 
Alt-Lübeck, welche nach Osten und Norden in der Schwartau eine 
vortreffliche Begränzung gefunden hätte, am oberen Laufe dieses 
Flusses auf das andere Ufer desselben übertritt und hier (mit allei- 
niger Ausnahme des an der äußersten Spitze belegenen Vorsprungs) 
den gesammten westlichen Höhenrücken umfaßt. 

Aus allen diesen Umständen läßt sich jedoch nur die Möglich- 
keit entnehmen, daß an jenem Platze von den Wenden die Stadt 
Lübeck erbaut i(t; eine Sicherheit hierfür kann erst dann gewonnen 
werden, wenn aus Urkunden oder aus den Mittheilungen der gleich- 
zeitigen Chronisten ein Beweis dafür zu erbringen ist, daß die 
Wendenstadt nicht wie die Ansiedlung der Deutschen am rechten, 
sondern am linken Ufer der Schwartau gelegen hat. 

In den Urkunden finden sich keine hiefür zu verwerthenden An- 
gaben, solche sind aber unter den Chroniken in derjenigen des Hel- 
mold mehrfach vorhanden. Dieser scheint zuvörderst zwischen dem 
Hafen, also der christlichen Niederlassung, und der eigentlichen Stadt 

fl Arnold, Chronik, lib. 5, cap. 9. 
fl Jahrb. d. Ver. f. mecklenb. Gesch. 32, S. 58 ff. 



11 

einen Unterschied zu machen und sie als selbstständige, von 
einander getrennte Ortschaften hinzustellen, denn er berichtet/) daß 
Graf Adolph der von ihm erbauten Stadt den Namen Lübeck bei- 
gelegt habe „quod non longe abesset a veteri portu et civitate 
quam Henricus princeps olim constituerat.“ In gleicher 
Weise wird eine andere Mittbeilung jenes Chronisten^) zu deuten 
sein. Nach ihm haben die Rugier um 1125 „urbem vacuam 
navibus offendentes. oppidum cum Castro“ zerstört. Da unter 
„urbs“ unziveifelhaft die christliche Ansiedlung zu verstehen ist, so 
dürften die Ausdrücke „oppidum et castrum“ auf die Stadt und 
Burg der Wenden zu beziehen sein. 

In Betracht zu ziehen ist sodann die Schilderung, welche 
Helmold von dem um 1112 unternommenen Ueberfall der Rugier 
und deren Niederlage gegeben hat^). Als diese, um Lübeck zu ge- 
winnen, unerwartet an der Trave gelandet waren, überträgt der da- 
malige König der Wenden Heinrich die Vertheidigung seiner Stadt 
und Burg einem seiner Heerführer, er selbst wendet sich mit dem 
Gesuch um Beistand an den Grafen von Schaumburg. Mit den 
ihm bereitwillig gewährten Hülfstruppen nähert er sich, um die 
Feinde zu täuschen, ihrem Lager von der See aus. Als die Rugier 
die heranziehenden Schaaren sehen, halten sie dieselben für ihre von 
dort erwartete Reiterei; ungeordnet ziehen sie ihnen entgegen und 
werden dann getödtet, oder auf ihre Schiffe getrieben. Die Leichen 
werden von den Siegern auf einen Haufen zusammengetragen und 
mit einem Hügel bedeckt, der noch zu Helmold's Zeiten den Namen 
Ranenberg führte. 

Von diesem Zuge konnte sich der König, der im Voraus nicht 
auf ein freiwilliges Entgegenkommen der Rugier rechnen durfte, 
nur dann einen Erfolg versprechen, wenn der Zugang zum feind- 
lichen Lager von Norden her ein offener war, er sich also, um zu 

*) lib. 1, cap. 57. 
2) lib. 1, cap. 48. 
s) Helmold, Chronik, lib. 1, cap. 36. Die Bedenken, welche Schirren 

(Beiträge zur Kritik älterer holsteinischer Geschichtsguellcn, S. 258-262) gegen 
die Glaubwürdigkeit dieses Berichts erhoben hat, sind von Wigger (über die 
neueste Kritik des Helmold in den Jahrbüchern d. Ver. f. mecklenb. Gesch. 42 
IV. S. 50—52) widerlegt worden. 
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ihm zu gelangen, nicht genöthigt sah, vorher einen Fluß zu über- 
schreiten, denn ein solcher bot zu jenen Zeiten für einen plötzlichen 
Ueberfall ein unüberwindliches Hinderniß dar. Ein Fluß war ihm 
aber, bei einem ans der Richtung von der See ans unternommenen 
Anmarsche nur dann nicht im Wege, wenn die Rugier ihr Lager 
am linken Ufer der Schwartau errichtet hatten. Daß es hier in 
der Gegend des jetzigen Dänischburg, wo die Ufer eine unmittel- 
bare Landung der Schiffe gestatteten, gelegen hat und daß die 
Schlacht auf dem Siemser Felde geschlagen ist, wird allseitig ange. 
nommen; auch spricht hierfür, daß dort noch jetzt ein künstlich aus- 
geschütteter Hügel als Ranenberg bezeichnet wird^) und daß bei 
den in jener Gegend ausgeführten Baggerungen viele alte Schwer- 
ter, auch mehrfach Schädel, an denen die Spuren von Hiebwunden 
erkennbar sind, im Bette der Trave aufgefunden wurden. Bon 
diesem Orte aus konnte aber eine Belagerung der Stadt nur dann 
unternommen werden, wenn dieselbe sich auf dem nämlichen Ufer 
der Schwartau befand; denn, lag sie auf der andern Seite, so hin- 
derten die sumpfigen Niederungen, welche jenen Fluß nach Norden 
hin umgaben, von dort aus jede gesicherte Annäherung, jeden erfolg- 
reichen Angriff; auch war es alsdann kaum möglich, den Bewoh- 
nern, wie es doch geschehen zu sein scheint, die Landverbindung 
gänzlich abzuschneiden. Zudem fehlte es nicht an einem anderweitig 
gelegenen günstigeren Angriffspunkt, da die Flotte nur bei der 
Stadt vorbeifahren und ihre Truppen auf dem flachen, aber festen 
Ufer zwischen Trems und Schwartau zu landen brauchte, um von 
hier aus auf freien: Felde die Belagerung zu unternehmen. 

Beachtenswerth ist ferner, daß nach dem Berichte jenes Chro- 
nisten König Heinrich den Bewohnern seiner Stadt, als er sich ihr 
auf dem Marsche genähert hatte, von einer benachbarten Höhe ein 
Zeichen des herannahenden Ersatzes geben konnte, ohne daß solches 
vom Feinde bemerkt wurde. Dieses war nur dann möglich, wenn 

') Ob der Hügel, welcher zur Zeit den Namen Ranenberg führt, identisch 
ist mit dem von Helmold erwähnten, steht zu bezweifeln. Derselbe scheint 
allerdings künstlich aufgeschüttet zu sein, er besitzt aber eine zu beträchtliche 
Höhe und einen zu großen Umfang, als daß angenommen werden darf, er sei 
rmr errichtet worden, uin die Leichen der erschlagenen Feinde zu bedecken. Es 
wird daher wohl im Laufe der Zeit der Name von einem andern Hügel auf 
ihn übertragen sein. 
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die Stadt selbst auf einer Anhöhe lag, die dem Feinde den Ein- 
blick in das dahinter gelegene Land entzog. Eine hierfür geeignete 
Anhöhe findet sich nicht am rechten Ufer der Schwartau, namentlich 
nicht in der Nähe des Burgwalles, sondern nur an ihrem linken 
Ufer, und auch hier nur an dem im Obigen bezeichneten Platze. 
Das verabredete Zeichen wird der König von dem Pariner Berge 
ans gegeben haben, da er, um die zahlreich in jener Gegend vor- 
handenen Wiesen und die Wasserläufe des Tremsbnches und der 
Schwartau zu vermeiden, diesen auf seinem Zuge überschreiten mußte. 

Von entscheidender Bedeutung dürfte aber die Angabe des 
Helmold ft sein, nach welcher die Priester Ludolph und Volkward 
„habitaverunt in ecclesia sita in colle, que est e regione 
urbis Irans flumen.“ 

Bei der Auslegung dieser Stelle sind die Geschichtsforscher 
bisher auf unlösbare Schwierigkeiten gestoßen, da sie, ausgehend 
von der Annahme, daß die wendische Stadt vereint mit der christ- 
lichen Ansiedlung am rechten Schwartanufer gelegen habe, unter dem 
nicht namhaft gemachten Flusse übereinstimmend die Trave verstan- 
den haben. Sie haben daher, wenn sie sich nicht, wie Pastor Klug, 
dadurch aus der Verlegenheit zu ziehen versuchten, daß sie Helmvld 
vorwarfen, er habe eine irrige Angabe gemacht, die unhaltbare An- 
nahme aufgestellt, der Chronist habe bei Angabe der Richtung seinen 
Standpunkt in dem jetzigen Lübeck genommen, oder sie sind genöthigt 
gewesen, die Kirche im Widerspruch mit allen andern Angaben von 
Alt-Lübeck nach Neu-Lübeck zu verlegen. 

Jene Stelle giebt aber zu keinerlei Zweifel Veranlassung, so- 
bald der unbenannte Fluß als Schwartau gedeutet wird, da dann 
in Uebereinstimmung mit den obigen Darlegungen von dem Chro- 
nisten bezeugt wird, daß Kirche und Wendenstadt an verschiedenen 
Ufern der Schwartau erbaut waren. 

Hiernach darf, bis fernere Ausgrabungen zu neuen Aufklärun- 
gen führen, wohl die Ansicht als gerechtfertigt erscheinen, daß die 
Ansiedlung der deutschen Kaufleute am Ufer der Trave bei der 
Mündung der Schwartau, die Stadt der Wenden dagegen im Ries- 
busch auf dem an dem oberen Lauf der Schwartau sich hinziehen- 
den Höhenrücken gelegen habe. 

*) Helmvld, Chronik, lib. 1, cap. 48. 
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II. 

Die Geschützausrüstung der Stadt Lübeck 

im Jahre 1526. 
Von Dr. W. Brehmer. 

$0on den Rathsherren, denen die Fürsorge für das Artilleriewesen 
der Stadt übertragen war, ward im Jahre 1523 ein Buch ange- 
legt, in welches die Ausgaben aufgezeichnet werden sollten, die in 
den einzelnen Jahren aus der Anschaffung der Munition entstan- 
den. Im Eingänge desselben beabsichtigten sie Angaben über die 
in den Befestigungswerken der Stadt aufgestellten und in den 
Arsenalen bewahrten Geschütze zu verzeichnen, doch gelangten sie 
nur dazu, die Neberschriften der Kapitel, in welche der Stoff ver- 
theilt werden sollte, einzutragen; erst im Jahre 1526 wurde von 
ihnen das Inventar niedergeschrieben. Da dieses für die Kenntniß 
der damals vorhandenen Befestigungswerke der Stadt wie für das 
Geschützwesen jener Zeit nicht ohne Interesse ist, so soll es im 
Nachstehenden zum Abdrucke gebracht werden. 

Item szo 8zynt de werke bespyszet vmme der stat 
Lubeke beyde bynnen vnd buten van gheschütte vnd van 
lode vnd crude int jar 1526. 

Item int erste dat Holstendor, ‘) dar vppe lycht van 
gheschütte, int erste ene halleffe slange van ghesmeden yszeren 
myt 2 kameren vnd ene halleffe slange van gatein yszeren 
myt 2 kameren vnd ene quarters slange myt 2 kameren 
vnd 4 stenbussen myt 10 kameren; noch 2 passener myt 
3 kameren vnd synt ghesmedet yszeren. 

h Das noch vorhandene in den Jahren 1469 bis 1476 erbaute äußere 
Holsteinthor. 
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Item szo ys noch vppe deine szuleffen dore van ghe- 
schütte 3 yszeren pothunde myt 5 kameren vnd 8 scharppen- 
tyner myt 20 kameren, noch 6 scharppentyner myt yszeren 
stelen, vnd szynt myt 14 kameren, vnd 22 haken myt holten 
stolen. Diissen torn besyt Hans Snyder. 

Summa van deme gheschütte klon vnd grot 48 stücke 
vnd 59 kameren.2) 

Item szo ys vppe dem Beckergroffen torne3) van gheschütte 
klen vnd grot, int erste 2 yszeren gaten pothunde myt 4 
kameren vnd 2 scharppentyner myt 4 kameren vnd 2 quar- 
ters slangen myt 4 kameren. 

Summa van gheschütte klen vnd grot 6 stücke vnd 12 
kameren. 

Item szo ys vppe dem torne,4) dar Hennecke Yszeren- 
hagen ynne want, van gheschütte klen vnd grot, item int 
erste 14 scharppentyner myt 48 kameren vnd 14 haken 
myt holten stelen vnd myt yszeren stelen, noch 2 stenbussen 
myt 4 kameren vnd eyn dubbelt scharppentyner myt 2 kameren. 

Summa van gheschütte klen vnd grot 31 stücke vnd 
56 kameren. 

Item szo ys noch gheschycket van ghewere van graften 
stücken tüschen deme Holsten Dore vnd deme Beckergroffen 
torne vppe den wal. 

Item int erste vor dat Holstendor in de stryckwer5) eyne 
halleffe slange, 

Item tegen der Brunestrate aver vppe den wal de ffelt- 
slange, 

Item noch tegen der Fyskstrate aver vppe den wal cyn 
stücke, alse ene halleffe slange, 

Item noch tegen der Alleffstraten aver vppe den wal 
eyn stücke, 

*) Wahrscheinlich ist bei den passsner oder bei den pothunden die Zahl 
der Kammern um eine zu gering angegeben. 

3) Der im Jahre 1452 erbaute sogenannte blaue Thurm. 
4) Der erwähnte Thurm lag wahrscheinlich am linken Travenufer südlich 

vom Holsteinthor und bildete nach dieser Seite den Abschluß der Befestigungswerke. 
s) Der vor dem Holsteinthor belegeue Zingel. 
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Item gegen der Meygenstraten vppe de wal gheschycket 
van gheschütte 2 halleffe slangen, 

Item szo ys vppe deme torne,6) dar Hynryk Tvgyes 
ynne want, \an gheschütte klen vnd groth, item int erste 
16 scharppentyner myt 32 kameren vnd 4 haken myt holten 
stelen vnd 2 stenbussen myt 4 kameren 

Summa van gheschütte klen vnd grot 307) stücke vnd 
328) kameren. 

Item szo ys vppe deme torne,9) dar mester Andrewesse 
ynne want, van gheschütte klen vnd grot: 

Item int erste eyn passener myt 2 kameren vnd 4 sten- 
bussen myt 8 kameren vnd 12 scharppentyner myt 24 ka- 
meren vnd 5 haken myt holten stelen, noch 2 passelke 
stucke van yszeren myt 4 kameren vnd eyn kopperen quar- 
ters slange vppe rader. 

Summa van gheschütte klen vnd grot 17 stücke vnd 
42 kameren.10) 

Ttem szo ys in deme walle by mester Andrewesse van 
gheschütte klen vnd grot.11) 

Item szo ys vppe der Ser,19) dar Nyckels want by der 
Fyschergroffen van gheschütte 3 haken. 

Item szo ys vppe deine torne18) jegen Fredderyk Brusze 
aver van gheschütte 2 scharppentyner myt 4 kameren. 

Item szo ys vppe deme torne14) liegest Arent Burmester 
van gheschütte 2 scharppentyner myt 4 kameren. 

°) Der sogenannte Dammansthurm. 
7) Diese Zahl ist um 2 größer, als die Zahl der im Einzelnen aufgeführ- 

ten Geschütze. 
Hier sind 4 Kammern zu wenig gezählt. 

°) Der bei der Dröge belegene goldene Thurm. 
10) Die Zahl der im Einzelnen aufgeführten Stücke ist un, 8 größer, die- 

jenige der Kammern um 4 geringer. 
n) Die Zahl der Geschütze ist versehentlich nicht angegeben. 
1S) Die Matsfähre. 
1S) Thurm unterhalb der Clemenstwiete. 
") Thurm unterhalb der Fischergrube. 
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Item szo ys vppe deine torne,15) dar Arent Burmester 
ynne want, 2 haken myt holten stelen. 

Item szo ys vppe deine verkante torne1«) vppe deine 
marstalle van gheschütte klen vnd grot, item int erste 
4 yszeren smede halleffe slangen myt 8 kameren vnd 2 ysze- 
ren gaten halleffe slangen myt 4 kameren. 

Summa van gheschütte 6 stücke vnd 12 kameren. 
Item szo ys negest deme .torne,17) dar dat pulsier 

yne licht, van gheschütte klen vnd grot, 
Item int erste 2 dubbelde scharppentyner myt 4 kame- 

ren vnd ene körte stenbusse myt 2 kameren. 
Summa 3 stücke vnd 6 kameren. 
Item szo ys vppe deme torne, de dar bet de fflesck 

torne, van gheschütte klen vnd grot, 
Item int erste 7 scharppentyner myt 22 kameren vnd 

7 kopperen telhaken. 
Summa van gheschütte klen vnd grot 14 stücke vnd 

22 kameren. 
Item szo ys vppe deine torne, de dar bet de kaltorne, 

van gheschütte klen vnd grot, 
Item int erste 4 scharppentyner myt 8 kameren vnd 

enen kopperen telhaken. 
Summa 5 stücke vnd 8 kameren. 
Item szo ys vppe deme torne18) by sunt Garderute,19) 

dar lange Hermen vppe want, van gheschütte klen vnd grot, 
Ttem int erste eyn kopperen passener myt 2 kameren, 

vnd 6 scharppentyner mit 12 kameren vnd 2 stenbüssen 
!u-1 4 kameren, noch en yszeren quarter myt ener kameren 
vnd sehnt yszeren loot. 
  Summa 10 stücke klen vnd grot vnd 20 kameren.20) 

’5) Thurm unterhalb der großen Altefähre. 
Dieser Thurm lag am Travenufer unterhalb des Marstalls; er ward 

später Hexenthurm genannt. 
17> Dieser Thurm gehört, wie die beiden folgenden, zun, MarstaU; er 

führte später den Namen Junkerthurm. 
18) Das äußere Burgthor. 

Das Gertrudhospital lag zwischen dem inneren und äußeren Burgthor. 
J’> Die Zahl der Kammern ist um eine zu groß angegeben. 

Ztschr. d. <8. f. L. G. V, 1. 2 
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Item szo ys in deme walle21) in den beyden orthüszen 
by deme poekenhusse22) van gheschütte klen vnd grot, 

Item int erste ene stenbusse myt 2 kameren vnd 2 
yszeren gaten hoffet stücke myt 4 kameren. 

Summa 5 stücke vnd 10 kameren.23) 
Item szo ys vppe deine ßorchdore24) van gheschütte 

klen vnd grot, 
Item int erste 8 scharppentyner myt 24 kameren vnd 

eyn yszeren smedet quarter myt 3 kameren vnd eyn yszeren 
gaten quarter myt euer kameren. 

Summa 10 stücke myt 28 kameren. 
Item szo ys vppe deine torne liegest der tollboden25) 

van gheschütte klen vnd grot, 
Item int erste 7 scharppentyner myt 21 kameren vnd 

4 haken myt holten stelen. 
Summa 11 stücke klen vnd grot vnd 21 kameren. 
Item szo ys vppe deme tome26) dar Palleme vppe 

want, van gheschütte klen vnd grot, 
Item int erste 7 scharppentyner myt 19 kameren vnd 

2 passener myt 4 kameren vnd 4 haken. 
Summa van gheschütte klen vnd grot 13 stücke vnd 

23 kameren. 
Item szo ys vppe des schaffers torne27) van gheschütte 

klen vnd grot, 
Item int erste 3 scharppentyner myt 7 kameren vnd 

7 haken vnd ene stenbusse myt 2 kameren vnd 2 yszeren 
gaten stucke myt 4 kameren vnd scheten yszeren loot. 

21) Das äußere Burgthor war au seinen beiden Seiten durch vorsprin- 
gendc runde Erdwälle geschützt. 

22) Das Pockenhaus lag unmittelbar vor dem äußeren Burgthor. 
25) Wahrscheinlich waren in jedem Blockhausr zwei Hauplstücke mit vier 

Kammern aufgestellt. 
24) Das 1444 erbaute innere Burgthor. 
26) An der Stelle der Zollbude ward das noch vorhandene Accisehaus 

am Burgthor erbaut. 
**) Der an der Kaiserstraßc belegene Kaiserthurm. 
”) Derselbe liegt in unmittelbarer Nähe der Wakenitz an der Nordseite 

der ehemaligen Schafferei, des jetzigen Tivoli. 
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Summa van gheschütte 1228) stücke klen vnd grot vnd 
13 kameren. 

Item szo ys vppe deine Roszentornc2 9) van gheschütte 
klen vnd grot, 

Item int erste eyn passener myt 2 kameren vnd 
2 scharppentyner myt 6 kameren vnd eyne steubusse myt 
2 kameren vnd 3 haken myt holten stelen. 

Summa 7 stücke vnd 10 kameren. 
Item szo ys liegest deine Roszentorne van gheschütte 

klen vnd grot,30) 
Item int erste 2 stenbussen myt 4 kameren vnd eyn 

passener myt 2 kameren vnd 3 haken. 
Summa 6 stücke vnd 6 kameren. 
Item szo ys vppe deine loebarger torne3*) van gheschütte 

klen vnd grot, 
Item int erste 2 scharppentyner myt 4 kameren vnd 

4 haken. 
Summa 6 stücke vnd 4 kameren. 
Item szo ys vppe deine klockgetertorne32) van gheschütte 

klen vnd grot, 
Item int erste 2 scharppentyner myt 4 kameren vnd 

4 haken myt holten stelen 
Summa 6 stücke vnd 4 kameren. 
Item szo ys vppe deme hundestratentorne33) van ghe- 

schütte klen vnd grot, 
Item int erste 2 scharppentyner myt 4 kameren vnd 

3 haken. 
Summa 5 stücke klen vnd grot vnd 4 kameren. 

S8) In Wirklichkeit waren es 13 Stücke. 
29) Der Thurm lag unterhalb der kleinen Gröpclgrube. Seinen Namen 

erhielt er von der benachbarten Rosenstraße. 
80) Der Thurm, auf dem die hier erwähnten Geschütze aufgestellt waren, 

lag unterhalb der großen Gröpclgrube. 
S1) Der Thurm war unterhalb des weiten Löhbergs erbaut. 

Unterhalb der Glockengießerstraße. 
:,l>) Der Thurm lag unterhalb der Hundestraße. 

2* 
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Item szo ys vppe deme hüxertorne84) van glieschütte 
klen vnd grot, 

Item int erste 5 stenbüssen myt 15 kameren vnd ene 
pothunt myt 3 kameren vnd 23 scharppentyner myt 53 ka- 
meren vnd 2 passaner myt 4 kameren vnd ene qwarters 
slange myt 2 kameren vnd ene stenbusse myt 2 kameren 
vnd 12 haken myt holten stelen. 

Summa van gheschütte klen vnd grot 45 stücke vnd 
89 kameren.35) 

Item szo ys in deine walle by deine szullefen torne van 
gheschütte klen vnd grot, 

Item int erste 4 scharppentyner myt 8 kameren vnd 
ene stenbusse myt 2 kameren. 

Summa 5 stücke vnd 10 kameren. 
Item szo ys vppe deme hüxerdore86) vor der stat van 

gheschütte, 
Item int erste 3 scharppentyner myt 9 kameren. 
Item szo is vppe deine kreygertorne37) van gheschütte, 
Item int erste 2 scharppentyner myt 6 kameren vnd 

4 haken. 
Summa Ö stücke vnd 6 kameren. 
Item szo is vppe deme torne38) liegest deme kreyger- 

torne van gheschütte klen vnd grot, 
Item int erste 2 scharppentyner myt 4 kameren vnd 

4 haken myt holten stelen. 
Summa van gheschütte klen und grot 6 stücke vnd 

4 kameren. 
Item szo ys vppe deme torne negest der staffenstrate39) 

van gheschütte, 

3i) Der Thurm lag auf dem Hüxterdamm; er ist 1450 erbaut und ward 
später Absalonsthurm genannt. 

S6) In Wirklichkeit waren es 70 Kammern. 
36) Der Thurm lag am Ende der Hüxstraße. 
37) Unterhalb der Krähenstraße. 
88) Der Thurm lag zwischen Krühenstraße und Stavenstraße. 
39> Der Thurm lag unterhalb der Stavenstraße. Bon den an der Wake- 

nitz erbauten Thürmen waren zu jener Zeit nicht mit Geschützen versehen: ein 
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Item int erste 2 scharppentyner myt 4 kameren vnd 
3 haken. 

Summa 5 stücke vnd 4 kameren. 
Item szo ys vppe deine torne40) effte blockhusze vor 

deine molendore van gheschütte klon vnd grot, 
Item int erste ene yszeren gaten halleffe slange myt 

2 kameren vnd 2 stenhussen myt 4 kameren vnd 9 scharppen- 
tyner myt 18 kameren vnd ene koppere halleffe slange vppe 
rader, noch 3 stenhussen myt 5 kameren. 

Summa van gheschütte klen vnd grot 16 stücke vnd 
29 kameren. 

Item szo ys van gheschütte in deme walle by deme 
blockhusze, 

Item int erste ene yszeren meszer myt syner egen kameren. 
Item szo ys vppe deine molendore van gheschütte klen 

vnd grot vppe den beyden tornen,41) 
Item int erste 2 stenhussen myt 4 kameren vnd 15 

scharppentyner myt 32 kameren vnd 2 yszeren quarter myt 
3 kameren. 

Summa 19 stücke klen vnd grot vnd 39 kameren. 
Item szo ys vppe deine butetorne42) vppe deme mollen- 

dame van gheschütte klen vnd grot, 
Item int erste 21 scharppentyner myt 30 kameren vnd 

enen pothunt myt 3 kameren vnd 14 haken myt holten 
stelen vnd eyn passaner myt 2 kameren vnd eyn quarter 
myt 2 kameren. 

Summa van gheschütte klen vnd grot 35 stücke vnd 
34 kameren.43) 

Item szo ys in deme orthuse vnder deme butentorne 
van gheschütte, 
Thurm unterhalb der Fleischhaucrstraßc und zwei Thürme, die zwischen der 
Stavenstraße und dem Mühlenthor lagen; desgleichen entbehrte ein an der 
Mnstcrbahn befindlicher Thurm der Geschützausrüstung. 

40) Der Thurm wird in der Nähe der späteren Accisccinnchmerwohnung 
gelegen haben. 

4H Das innere und äußere Mühlenthor. 
42) Der Thurm lag am südlichen Ende des Mühlendammes. 
48) In Wirklichkeit waren es 38 Stücke mit 37 Kammern. 
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Item int erste eyn yszeren gaten hoffetstück myt 2 
kameren. 

Item szo ys vppo deine nygen torne44) vppe dorne 
molendame van gheschütte klen vnd grot, 

Item int erste 3 yszeren smede hoffetstücke myt 6 ka- 
meren vnd 4 yszeren gaten hofftstücke myt 7 kameren vnd 
9 scharppentyner myt 16 kameren vnd 13 stenbussen myt 
26 kameren. Noch szo ys vppe deine szüllefe torne45) 3 ysze- 
ien smede halleffe slangen myt 5 kameren vnd 3 yszeren 
gaten hoffetstücke myt 6 kameren. 

Summa 36 stücke klen vnd grot vnd 68 kameren.46) 
Item dyt ys de szuma van alle deine gheschütte, dat 

vppe den weren lycht, klen vnd grot, int erste 427 stücke 
vnd der kameren ys klen vnd grot 727 kameren.47) 

Item szo ys in deme groten keller48) vnder deme haffer- 
bone van gheschütte klen vnd grot, 

Item int erste 36 enckelde scharppentyner myt 72 ka- 
meren vnd 9 dubbelde scharppentyners myt 18 kameren vnd 
14 stenbussen myt 22 kameren vnd 4 yszeren smede hoffet- 
stücke myt 8 kameren vnd 2 quarters slangen myt 4 kame- 
ren vnd 3 yszeren gaten hoffetstücke myt 6 kameren vnd 
2 halleffe slangen myt 3 kameren vnd 34 haken. 

Summa ys in deine keller van gheschütte 113 stücke 
klen vnd grot, vnd der kameren ys klen vnd grot 131.") 

In der boden vppe deme marstalle. 
Item szo ys in der boden vppe deine marstalle van 

gheschütte klen vnd grot int erste 32 pothunde myt 66 ka- 
meren vnd 52 scharppentyner myt 104 kameren vnd 54 haken. 

"> Es ist dieß der Thurm, in welchem sich die Navigationsschule befindet. 
4I>) Die hier erwähnten Geschütze werden in einem Thurm aufgestellt 

gewesen sein, der nach Süden dem Navigationsthurm vorgebaut war. Die 
Fundamente desselben sind noch jetzt vorhanden und stehen durch einen unter- 
irdischen Gang mit dem Hauptthurm in Verbindung. 

J0) In Wirklichkeit waren es 35 Stücke mit 66 Kammer». 
47) Nach richtiger Rechnung 447 Stücke mit 684 Kammern. 
ia) Der hier erwähnte große Keller lag wahrscheinlich aus den, städtischen 

Bauhofe. 
40) Nach richtiger Rechnung 104 Stücke mit 133 Kammern. 
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Item szo ys van gheschütte vppe der wagenborch klen 
vnd grot int erste 2 fallykune vppe rader vnd vppe ener 
karen ys 6 kopperen topbussen sunder kameren vnd eyn 
kopperen quarter vppe rader vnd noch 12 topbussen myt 
24 kameren vnd 9 stenbussen myt 18 kameren vnd 81 
scharppentyner myt 178 kameren. 

Summa ys des gheschüttes klen vnd grot 116 stücke 
myt 210 kameren.50) 

Item szo ys vppe deine karkhafe in deme büssenhuse51) 
van graffeme gheschütte int erste ene amt52) slange vnd 
2 kartowen vnd de beyden norenbargeschen kartowen vnd 
dat blygen stücke vnd 5 quarters slangen vnd 2 feltelangen 
vnd 3 kopperen moser vnd 2 yszeren moszer vnd 246 haken. 

Summa ys in deme husze van gheschütte klen vnd 
grot 265 3) stücke vnd 246 haken. 

Item szo ys dyt de summa van alle deine gheschütte, 
dat dar noch ys vnvordelt, klen vnd grot 639 stücke, vnd 
der kameren ys klen vnd grot 510 kameren.04) 

In diese Aufzeichnungen scheinen diejenigen Geschütze nicht 
aufgenommen zu sein, welche in jenem Jahre zur Ausrüstung von 
vier Kriegsschiffen verwandt wurden. Es waren dieß, wie von mir 
in dem neuesten Hefte der hansischen Geschichtsblätter näher nach- 
gewiesen ist, 139 Stücke mit 150 Kammern, nämlich hovetstücke 
14, halve slangen 2, passener 4, halve Cartowen 1, fallicku- 
nen 5 (von denen 3 auf Rädern), Quartersslangen 10 (von denen 
1 auf Rädern), Stenbüssen 11, eyn Kylstück, klene stücke 4, 
Topbüssen 1, Scharpentyner 16, dribbelte Seharpentyner 6, 
Haken 54, Mücken 10. 

Es besaß also die Stadt im Jahre 1526 an Geschützen und 
Schicßwaffen 1203 Stück. Bon diesen waren 447 Stück in den 

In Wirklichkeit waren es 11k Stücke und 220 Kammern. 
51) Dasselbe lag aus dem Domkirchhofc am Ende der Musterbahn. In 

späterer Zeit wurden in ihm die Lunten für die Geschütze angefertigt; hiervon 
erhielt cs den Namen Luntcnhaus. 

62) Das Wort scheint verschrieben zu sein. 
Nach richtiger Rechnung sind es nur 18 Stücke. 

51) In Wirklichkeit waren es 617 Stücke mit 523 Kammern. 
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Befestigungswerken aufgestellt, 139 zur Ausrüstung der Schiffe 
benutzt und 617 in den Zeughäusern in Borrath. Unter den 
größeren Geschützen waren nur einzelne aus Kupfer gefertigt, die 
meisten aus geschmiedetem oder gegossenem Eisen hergestellt. Ihrer 
Mehrzahl nach waren sie Hinterlader, und war ein jedes von ihnen, 
um ein schnelles Laden zu ermöglichen, meist mit zwei Kammern 
ausgerüstet. Die Zahl der letzteren betrug insgesamt 1357 Stück. 

An Geschützarten waren vorhanden: 
hovetstücke 40 (Hauptstücke; sie waren vom größten Kaliber und 

sämmtlich entweder aus geschmiedetem oder gegossenem Eisen 
hergestellt), 

halve slangen 21 (unter ihnen eine auf Rädern), 
quartersslangen 29 (unter ihnen zwei auf Rädern), 
kartowen 4 (von denen zwei als aus Nürnberg stammend bezeich- 

net werden), 
halve kartowen 1, 
passener, passaner 15 (französisch passuner; sie gehörten zu den 

größeren Geschützen), 
feldslangen 3, . 
falleckunen 7 (von ihnen lagen fünf ans Rädern), 
stenbüssen 81 (sie schossen steinerne Kugeln), 
moser, meser 6 (Mörser), 
pothunde 39 (wahrscheinlich ein mörserartiges Geschütz), 
dubbelde serpentyner 18, 
serpentyner 387 (Geschütze von kleinerem Kaliber), 
topbüssen 19 (von ihnen lagen sechs ans einen Karren vereinigt, 

diese werden also eine Art Orgelgeschütz gebildet haben), 
kylstück (?) 1, 
blygestück (?) 1, 
kleine stücke 6, 
haken 507 (eine Handfeuerwaffe von ziemlich großem Kaliber; 

sie waren theils mit hölzernen, theils mit eisernen Stielen ver- 
sehen. Ihren Namen erhielten sie von einem Haken, der am 
oberen Theile des Schaftes angebracht war), 

telkaken (?) 8 (sie waren sämmtlich aus Kupfer hergestellt), 
mncken 10 (wahrscheinlich eine Handfeuerwaffe von kleinerem Kaliber). 

Werden die Befestigungswerke der Stadt in fünf Haupt- 



abschnitte, nämlich Außenwerke am linken Travenufer, das recht- 
seitige Travenufcr, das Burgthor, das Ufer der Wakenitz nebst dem 
Hüxterthor, und das Mühlenthor eingetheilt, so ergiebt sich, daß 
diese in nachfolgender Weise mit Geschützen ausgerüstet waren: 

Anßenwerke am linken Travenufer: Hauptstücke 1, halbe 
Schlangen 6, Viertelschlangen 2 (von denen eine auf Rädern 
lag); Feldschlangen 1, Passener 3, Steinbüchsen 12, Pothunde 2, 
doppelte Serpentiner 1, Serpentiner 56, diverse Stücke 2, Haken 
45, zusammen 131 Stück. 

Rechtes Travenufer bis zum Marstall: Quartierschlangen 2, 
Pothunde 2, Serpentiner 6, Haken 5, zusammen 15 Stück. 

Burgthor: Hauptstücke 6, halbe Schlangen 6, Viertel- 
schlangen 3, Passener 3, Steinbüchsen 5, doppelte Serpentiner 2, 
Serpentiner 42, Telhakcn 8 und Haken 15, zusammen 90 Stück. 

Wakenitz und Hüxterthor: Viertelschlangen 1, Passener 4, 
Steinbüchsen 10, Pothunde 1, Serpentiner 44, Haken 40, zusam- 
100 Stück. 

Mühlenthor: Hauptstücke 11, halbe Schlangen 5 (von denen 
eine auf Rädern lag), Viertelschlangen 3, Passener 1, Steinbüchsen 
20, Mörser 1, Pothunde 1, Serpentiner 54, Haken 14, zusammen 
110 Stück. 

Die Stadt war also zu jener Zeit durch starke Befestigungs- 
werke und zahlreiche Geschütze gegen jeden Angriff gesichert. Deshalb 
nahm auch Christian III. als er sich 1534 mit einem zahlreichen 
Heere Lübeck genähert hatte, von einer Belagerung Abstand und 
beschränkte sich darauf, den Bürgern die Zufuhren abzuschneiden 
und den Verkehr auf der Trave zu sperren. 
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Die Entstehung und Entwickelung der Eisenbahn- 
verbindungen Lübecks. 

Bon Staatsarchivar Dr. Wehrmann. 
Tantae molis ernt Komanam . , coudere gentein. 

  Virg. Aen. I, 33. 

Der Plan, eine Eisenbahn zwischen Lübeck und Hamburg zu erbauen, 
wurde zuerst 1834, als in Deutschland noch keine Eisenbahn bestand, 
auch nur eine, von Nürnberg nach Fürth, ernstlich projeetirt wurde, in 
England gefaßt. Die Ingenieure Lindley und Giles wurden von 
einigen Capitalisten beauftragt, die nöthigen Berinessungen vvrzu- 
nehmen, und berechneten die Entfernung auf 37 englische Meilen, 
die Kosten auf 280,000 den dermnligen Verkehr schätzten sie auf 
72,000 tons oder 1,612,800 Ctr. Güter und 20,000 Reisende. 
Indem sie ferner annahmen, daß für den Transport eines Centners 
Waare Vs sh- engl. (— etwa 50 ..j), für den Transport eines 
Reisenden 8 sh. (= 8 Jl) zu bezahlen sei, rechneten sie auf eine 
jährliche Einnahme von 44,000 £., zogen davon 34—36 pCt. für 
Zinsen und Verwaltungskosten ab und kamen so aus einen jährlichen 
Ueberschuß von 28,000 £. oder 10 pCt. vom Anlagecapital. Da 
aber eine. Verdoppelung des Verkehrs als Folge der besseren und 
rascheren Verbindung wohl zu erwarten war, glaubten die Unter- 
nehmer auf 20 pCt. von Anfang an rechnen zu dürfen. Und da 
sie wohl einsahen, daß die Genehmigung des Königs von Dänemark 
nicht ohne Gegenleistung zu erlangen sein werde, beabsichtigten sie, 
den zehnten Theil des Reingewinns an Dänemark abzugeben und 
die übrigen neun Zehntheile als eine immer noch sehr ansehnliche 
Dividende unter die Actionaire zu vertheilen.. Mochte nun diese 
Berechnung auch sehr übertrieben sein, so war doch gewiß die An- 
lage einer Eisenbahn zwischen Hamburg und Lübeck ein Vortheil- 
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Haftes Unternehmen, npr eine Schwierigkeit stand ihr im Wege, 
die Nothwendigkeit der Zustimmung der Dänischen Regierung. Wie 
schwer dieses Hinderniß zu beseitigen sei, konnten ein Paar englische 
Capitalisten nicht wissen, in Lübeck wußte man es und vor allen 
wußte es der Senat. 

Die Dänische Regierung ging bei ihren Maßregeln in Bezug 
auf den Verkehr der Hansestädte immer von zwei Gesichtspunkten 
aus. Sie konnte sich von der engherzigen Ansicht nicht trennen, 
daß jede Beförderung des Wohls der beiden Städte eine Benach- 
teiligung Holsteins, insbesondere der Städte Altona und Kiel, 
in sich schließe, und sie konnte die Besvrgniß nicht aus dem Auge 
lassen, daß jede Vermehrung des Waarentransportes zwischen Ham- 
burg und Lübeck eine Verringerung der Einnahmen aus dem Sund- 
zoll zur Folge haben werde, welche die Dänischen Finanzen nicht 
würden ertragen können. Aus diesem Grunde blieb die alte, damals 
fast ausschließlich benutzte Landstraße über Schönberg in einem 
gänzlich vcrwahrloseten Zustande, halb Steindnmm, halb Sandweg, 
aber der eine so schlecht wie der andere, j Nachdem endlich die 
Senate von Lübeck und Hamburg beschlossen hatten, den in ihrem 
Gebiete belegenen Theil des Weges in eine Chaussee zu verwandeln, 
auch die Ausführung dieses Beschlusses nahezu vollendet war, 
richteten sie an die Dänische Regierung das Gesuch, den übrigen 
Theil des Weges ebenfalls zu chaussiren. Das geschah durch eine 
Note des Hanseatischen Ministerresidenten Pauli in Kopenhagen 
vom 8. December 1830. Darauf erfolgte am 22. März 1831 die 
Resolution: wenn die Dänische Regierung eine Chaussee erbauen 
wolle, deren Endpunkte Lübeck und Hamburg seien, so werde sie 
nicht eine Richtung wählen, bei der kein irgend bedeutender Ort 
berührt werde, sondern die Richtung über Oldesloe, Elmenhorst und 
Wandsbeck, aber auch das werde nur geschehen, wenn zuvor die 
Altona-Kieler Chaussee vollendet sei, wenn alsdann nicht dringendere 
und den Herzogthümern nützlichere Bauten vorzunehmen seien, und 
wenn der Bau ausgeführt werden könne, ohne den Unterthanen 
desfalls neue Lasten aufzulegen. Nun war im Jahre 1830 die 
neue St. Petersburg-Lübecker Dampfschiffahrtsgesellschaft gegründet, 
zu deren Actionairen der Kaiser von Rußland selbst gehörte. Viele 
vornehme Russen passirten den Weg, und die bittersten Klagen 
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wurden laut. Es konnte daher, anscheinend ohne alle Betheiligung 
des Senates geschehen, daß Herr E. G. Kulenkainp als Liibeckisches 
Directionsmitglied der Gesellschaft nach Petersburg ging und dort 
durch geeignete Rücksprachen und Vorstellungen bewirkte, daß die 
Schritte des gleichzeitig zu abermaligen Vorstellungen nach Kopen- 
hagen gesandten Senator Grabau von dem russischen Gesandten 
nachdrücklich unterstützt wurden. Andere Regierungen, namentlich 
die Französische, die viele Couriere über Lübeck nach Petersburg 
schickte, schlossen sich der russischen au. So erfolgte denn am 19. 
Oktober 1832 eine abermalige Resolution: der König habe die 
Anlage einer Chaussee über Oldesloe befohlen, zugleich mit der 
ausdrücklichen Weisung, alles zur vorbereitenden Ausführung des 
Befehls Erforderliche nach Möglichkeit zu beschleunigen, und 
dabei den Zustand des gleichfalls zur Benutzung verbleibenden Land- 
weges nicht zu vernachlässigen. 

Es war noch Nichts zur Ausführung des Befehls geschehen, 
als der Senat 1834 von dem Plane einiger Engländer durch den 
Bericht des Hanseatischen Agenten in London, Colguhoun, die erste 
Kunde erhielt. Welche Stellung die Dänische Regierung zu dem 
neuen Projekt einnehmen würde, war leicht zu ermessen. Leider 
war ihr gleich von Anfang an Anlaß zu einer begründeten Be- 
schwerde gegeben. Die englischen Ingenieure hatten alle Ver- 
messungen heimlich vorgenommen, ohne die Erlaubniß der Regierung 
vorher nachgesucht und erhalten zu haben. Es war der Regierung 
nicht zu verargen, wenn sie, zumal da Herr Colguhoun bei den 
Schritten in London sich ganz offen betheiligt hatte, annahm, 
daß der Senat an solcher Heimlichkeit Theil habe, und es war 
sehr zu besorgen, daß sie darin einen willkommenen Vorwand 
erblicken würde, auch den zugesagten Chansseebau nicht zur Aus- 
führung zu bringen. Der Senat sah sich daher genöthigt, Herrn 
Colguhoun anzuweisen, daß er in seiner amtlichen Eigenschaft an 
der weiteren Bearbeitung des Planes nicht Antheil nehmen, 
auch in ein gebildetes oder zu bildendes Coniitv vorläufig nicht 
eintreten dürfe, und in Kopenhagen durch den Miuisterresidenten 
eine Erklärung über den Sachverhalt abzugeben, welcher, wie es 
scheint, willig Glauben geschenkt wurde. 

Indessen nahmen die englischen Unternehmer, um die Dänische 
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Regierung geneigter zu machen, Altona in ihren Plan auf. Der 
Ingenieur Giles ging im August 1834 nach Kopenhagen und 
schöpfte aus der Zusage, die er dort erhielt, daß seine Pläne ge- 
prüft werden sollten, Hoffnung für die Ausführbarkeit der Bahn. 
Eine bedeutende Anzahl von Handlungshäusern in Altona, Hamburg 
und Lübeck und von Gutsbesitzern in Holstein erklärten schriftlich, 
daß sie bereit seien, das Unternehmen zu unterstützen. Dennoch 
ruhte die Sache nun fast ein Jahr. Erst im Juli 1835 bildete 
sich in London ein förmliches Comits, welches einen Prvspectus 
erließ und auf Grund desselben zur Acticnzeichuung aufforderte. 
Hiernach sollten 15,000 Actien, jede zu 20 £., zur Hälfte in Eng- 
land und zur Hälfte auf dem Continente, gezeichnet werden. Dabei 
wurde festgesetzt, daß bis zur definitiven Constituirung der Gesell- 
schaft Generalversammlungen der Actionaire in London sollten ge- 
halten werden, jedoch mit der Befugnis; für auswärtige Actionaire, 
durch einen Bevollmächtigten sich vertreten zu lassen und zu stimmen, 
daß ferner die Versammlungen der Direktion während der nächsten 
zehn Jahre in London stattfinden sollten. Eine andere Bestimmung 
ging dahin, daß bei Unterzeichnung der Actien ein baarer Einschuß 
von 27* pCt., also 10 sh. für jede Actie, geleistet werden solle, 
und zwar, wie recht tactlos hinzugefügt war, nicht zum Ersatz 
schon gemachter Ausgaben, z. B. für das Nivellement, sondern für 
Maßregeln um die Einwilligung des Königs von Dänemark zu 
erlangen, und für andere unerläßliche Kosten. Zur Unterhaltung 
einer beständigen Verbindung mit den auswärtigen Actionaire» 
bestellte die Direktion einen Generalagenten für den Continent, dem 
sie ein bestimmtes Salair und Vergütung seiner baaren Auslagen 
versprach. Dieser veröffentlichte gleich darauf eine umfangreiche 
Druckschrift über die Bahn, in welcher er von dem ursprünglichen 
Plane noch weiter abwich, als schon in dem Prvspectus geschehen war, 
indem er eine Bahn von Altona nach Lübeck mit einer Abzweigung 
nach Hamburg vorschlug. Er widmete das Buch dem Könige von 
Dänemark, ohne es ihm direct zu übersenden, doch ist es in des 
Königs Hände gekommen und überhaupt in Kopenhagen von den- 
jenigen, welche über die Sache zu entscheiden hatten, gelesen worden. 
Da es aber wesentlich darauf hinausging, darzustellen, wie viel 
rascher, sicherer und wohlfeiler für den Waarenzug dieser Landweg 
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fein würde, als der Seeweg durch den Sund, mußte es nothwendig 
in Kopenhagen das Gegentheil von Dem bewirken, was der Ver- 
fasser wollte. Und diese Wirkung konnte dadurch nicht aufgehoben 
werden, daß der Verfasser sich bemühte, darzulegen, der Kanal- und 
Sundzoll werde keine große Einbuße erleiden — er berechnete sie 
ßuf jährlidi bb,8 < 3 Mark —, auch dadurch nicht, daß er an einer 
Stelle äußerte, die Dänische Regierung würde, wenn sie die Bahn 
nicht bewillige, sogar hinter der des Pascha von Aegypten zurück- 
stehen, und endlich auch dadurch nicht, daß schließlich die, wenn 
gleich an sich richtige, Ansicht ausgestellt wurde, noch habe Däne- 
mark es in seiner Hand, die Bahn unter Vortheilhaften Bedingungen 
zu bewilligen, es werde aber eine Zeit kommen, wo es sich ge- 
nöthigt sehen werde, sie ohne alles Aequivaleut zu gestatten. Das 
glaubte damals in Kopenhagen kein Mensch, wohl aber kam man 
nun ans den Gedanken, Eisenbahnen in Holstein ohne Hamburg 
und Lübeck anzulegen. Ein bestimmter Plan lag sehr bald vor, 
und zwar ebenfalls von einer englischen Gesellschaft ausgehend, 
nemlich der Plan einer Eisenbahn von Altona nach Neustadt. In 
Folge dieses Planes setzte der König eine Eisenbahn-Commission 
ein, welcher zunächst die ganz allgemeine Aufgabe gestellt war, sich 
über die zweckmäßigsten Endpunkte einer Eisenbahnverbindung zwischen 
der Nordsee und Ostsee gutachtlich zu äußern. Die Commission 
war aus vorurtheilssrei denkenden Männern zusammengesetzt, und 
man wollte hier die Hoffnung noch nicht aufgeben, daß sie Lübeck 
mit berücksichtigen werde. Daher war es dem Senate ganz erwünscht, 
daß eine Privatgesellschaft für den Bau einer Bahn ans Lübeck be- 
stand. Viele vorbereitende Schritte konnten ganz gut von ihr 
gethan werden und sparten der hiesigen Staatskasse Ausgaben, die 
vielleicht zwecklos gemacht würden. Auch konnte es nützlich 
sein, daß englische Kapitalisten an der Spitze der Gesellschaft standen, 
denn wo englische Interessen im Spiele waren, fehlte die Unter» 
stützung der Englischen Regierung nicht leicht. Nur war es uner- 
läßlich, daß die Gesellschaft eine zweckmäßige Organisation hatte, 
insbesondere mußte neben dem Comite oder der Direetion in 
London ein mit gleichen Befugnissen ausgestattetes Comite auf 
dem Kontinent, am liebsten in Lübeck, bestehen, mit welchem man 
sich ohne Schwierigkeit besprechen und verständigen konnte. Der 
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Mangel eines solchen Comitv's konnte durch die beständige An- 
wesenheit eines gänzlich unselbständigen Generalagenten niemals 
ersetzt werden, ganz abgesehen davon, daß man zu diesem Agenten 
selbst, seiner Persönlichkeit wegen, kein Vertrauen hatte. Der Senat 
beschloß daher. Jemanden im Vertrauen nach London zu senden, 
um die dortige Direktion auszuklären und wählte dazu Herrn 
Kulenkamp, der der Sprache vollkommen mächtig war und bereits 
eine Mission nach Petersburg mit vollständigem Erfolg ausgeführt 
hatte. Er hätte es gerne gesehen, wenn der Senat von Hamburg 
sich dem Schritte angeschlossen hätte, aber bei diesem hatte das 
englische Comite durch sein von Anfang an unzweckmäßiges Ver- 
fahren alles Vertrauen verloren, und er war überdies der Ansicht, 
daß für den Augenblick gar keine Aussicht aus die Genehmigung 
des Königs von Dänemark vorhanden fei; sobald aber diese gegeben 
werde, könne man englisches Kapital ganz entbehren, in Deutschland 
würden die Mittel für eine Bahn zwischen Hamburg und Lübeck 
leicht zusammenzubringen sein. In England hatte die Actienzeichnung 
bis dahin geringe Fortschritte gemacht, von den 7500 Actien, die 
genommen werden sollten, waren 1500 untergebracht. Ob dies in 
dem auch dort mangelnden Vertrauen zu der Leitung der Sache 
seinen Grund hatte, oder in dem Umstand, daß die Genehmigung 
des Königs von Dänemark fehlte, das ganze Project daher noch in der 
Luft stand, muß dahingestellt bleiben. Das Comite behauptete das 
Letztere. Um dem Comite einen Beweis des Entgegenkommens zu 
geben, wurde Herrn Kulenkamp die Ermächtigung ertheilt, sich 
erforderlichen Falls zur Zeichnung von 1000 Actien zu erbieten. 
Und da der Senat sich bisher noch nicht in Einvernehmen mit 
der Bürgerschaft über die ganze Angelegenheit gesetzt hatte — die 
Bildung einer Geheim-Commission und Verhandlung mit derselben 
erfolgte gleich darauf —, verpflichteten sämmtliche einzelne Mit- 
glieder des Senates sich für eine gewisse Anzahl von Actien, deren 
Gesammtzahl 1000 ausmachte. In der Mitte des Januar 1836 
reiste Herr Kulenkamp nach London ab, eine Reise, die damals über 
Hannover, Köln, Brüssel, Ostende und Dover noch zehn Tage 
dauerte. Sie hatte nicht den gewünschten Erfolg. Umsonst wurde 
dem englischen Comite von Herrn Kulenkamp in Gemeinschaft mit 
Herrn Cvlquhvun, der nun offen in der Sache handelte und später 



mit Genehmigung des Senates als Mitglied in das Comite eintrat, 
um die Interessen der Cvntinental-Actionaire zu vertreten — um- 
sonst wurde an dem Beispiel der St. Petersburg-Lübecker Dampf- 
schisfahrtsgesellschaft anschaulich gemacht, daß ganz ivohl eine Di- 
rection aus zwei an entfernten Orten wohnenden, gleichberechtigten 
Abtheilungen bestehen und doch einheitlich handeln könne. Das eng- 
lische Comite ging von der Ansicht nicht ab, daß es allein die Directivn, 
und daß der Sitz der Directivn in London bleiben müsse. Dort 
sollten alle Einzahlungen geschehen, dort die Contracte geschlossen, die 
Dividenden bestimmt und bezahlt werden, Nur so viel wurde zuge- 
standen, daß auch in Lübeck ein Gemüte bestehen möge, welches die 
Berechtigung habe, selbständig zu handeln, jedoch nur innerhalb 
der Befugnisse, welche die Londoner Directivn ihm übertragen werde. 
Es war dem Comite unangenehm, daß Herr Kulenkamp, nachdem 
diese Erklärung bestimmt gegeben war, seiner Instruction gemäß 
abreiste, weil es wohl einsah, daß es ohne die Unterstützung des 
Senates seinen Zweck nicht erreichen könne, und es sandte im Mai 
seinerseits einen Delegirten, Herrn W. Adams Smith, nach Lübeck, 
um aus hiesigen Kaufleuten ein Comite zu bilden und die Ver- 
sicherung zu geben, daß die Londoner Directivn diesem Comite 
immer alle diejenigen Befugnisse ertheilen würde, welche zum Besten 
der Sache erforderlich sein möchten. Aber einer so allgemeinen 
Versicherung war kein Werth beizulegen. Es wurde schon unan- 
genehm enrpfunden und war offenbar eine Erschwerung des Ge- 
schäftsverkehrs, daß es zu allen Verhandlungen eines Dolmetschers 
bedurfte. Indessen war das nur eine untergeordnete Rücksicht. Die 
Hauptsache war, daß der Londoner Directivn die Leitung der 
ganzen Angelegenheit nicht überlassen werden durfte, weil sie die 
dazu erforderliche Sachkenntniß weder besaß noch auch nur besitzen 
konnte. Die Rücksichten, welche aus dem Verhältniß Holsteins zu 
Dänemark und Lübecks zu Holstein und zu Dänemark hervorgingen, 
waren ihr zivar einigermaßen, aber nur sehr unvollständig bekannt 
geworden. Insbesondere wußte sie die Zollverhältnisse nicht zu 
beurtheilen. Die Dänische Regierung ging eben mit dem Plan 
um, ihren finanziellen Verlegenheiten durch eine Umgestaltung ihres 
Zollwesens abzuhelfen, die verschiedenen Theile der Monarchie, mit 
Ausnahme Lauenburgs, zu einem Zollverbande zu vereinigen, den 



Eingangszoll zu erhöhen und einen Transitzoll einzuführen. Lübeck 
war durch diesen Plan mit schweren Nachtheilen bedroht, überdies 
widersprach die Einführung eines Durchgangszolles uralten, vielmals 
bestätigten und bis dahin immer geachteten Rechten. Das Londoner 
Comitö aber war ganz bereit, zur Erreichung seines Zweckes der 
Dänischen Regierung die Erhebung einer Abgabe auf der Bahn zu 
gestatten, ihr also dasjenige anzubieten und entgegenzubringen, was 
Lübeck mit änsterster Anstrengung abzuwehren sich bemühte. Es 
war klar, daß man von einem Londoner Comitü die gehörige 
Wahrung wesentlicher hiesiger Interessen nicht erwarten, ihm daher 
die alleinige Leitung der Bahnangelegenheit nicht überlassen durfte. 
Wollte cs ein gleichberechtigtes Lübecker Comitv nicht neben sich 
dulden, so blieb nichts übrig, als sich von ihm loszusagen und 
einen eignen Weg zu gehen. Auch mit dem hiesigen Comitä konnte 
ein offener und vertrauensvoller Verkehr nicht stattfinden. Zwar 
wurden auf seinen Wunsch zwei Senatsmitglieder ernannt, um mit 
ihm zu verhandeln, aber man befand sich immer in einer prin- 
cipiellen Verschiedenheit. Das Comitä, seinem Auftraggeber, der 
Londoner Dircctivn, folgend, hielt es für unbedenklich, die Erhebung 
eines dänischen Zolls auf der Eisenbahn zuzugestehen, der Senat 
aber hielt an der Ansicht fest, das; nur eine unbelästigte Eisenbahn 
nützen könne, und mußte daran so lange festhalten, bis der Transit- 
zoll, abgesehen von allen Eisenbahnen, für jeden Gütertransport durch 
Holstein eingetreten war. Tie englische Gesellschaft hat sich übrigens 
dessenungeachtet, nachdem alle Actien untergebracht waren, gebildet, 
die Direction hat den statutenmäßigen Einschuß gefordert, auch 
theilweise verwandt, einen Erfolg aber nicht erreicht. Eben so 
wenig aber gelang ein anderer Plan, den man hier, unabhängig 
von der englischen Gesellschaft und diese ganz bei Seite lassend, 
schon im Sommer 1886 einzuschlagen versuchte. Es wurde beab- 
sichtigt, eine andere Gesellschaft zu bilden, an deren Spitze das 
Haus Rothschild und einige andere Bankhäuser von europäischer 
Bedeutung sich stellen sollten, weil man hoffte, daß deren Einfluß 
am leichtesten in Kopenhagen etwas vermögen würde. Da die- 
jenigen, welche den Versuch machten, sic zu bilden, gar bald die 
Ueberzeugung gewannen, daß der Entschluß, eine Eisenbahn zwischen 
Lübeck und Hamburg nicht zu gestatten, in Kopenhagen fest stehe 
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und nicht zu erschüttern sei, traten sie bald wieder zurück, und 
damit fiel dieser erste Plan. Indessen behielt der Senat eine Eisen- 
bahnverbindung fortwährend im Auge und richtete, da er die Sach- 
lage richtig auffaßte, schon damals sein Augenmerk auch auf andere 
Möglichkeiten. Es wurde schon daran gedacht, eine Verbindung 
durch Lauenburg mit Hannover zu erreichen, und ferner der Plan 
bedacht, eine Verbindung durch Mecklenburgisches Gebiet über 
Wittenburg nach Boitzenburg herzustellen. In beiden Beziehungen 
wurden Verbindungen angeknüpft und vorbereitende Schritte gethan. 
Die Direction in London wandte sich 1837 noch einmal in einer 
englisch geschriebenen Eingabe an den Senat, und gleichzeitig an 
den König von Dänemark, mit der ganz allgemeinen Bitte, ihre 
Bestrebungen zu fördern und zu unterstützen. Von dem Senate 
wurde erwiedert, er sei dazu bereit, müsse aber bestimmte An- 
träge und Wünsche erwarten, worin die Unterstützung bestehen solle. 
Von dem König von Dänemark scheint gar keine Erwiederung ge- 
geben zu sein, sondern die Direction durch eine abermalige Sen- 
dung nach Kopenhagen — für welche in der Schlußrechnung 402 £. 
berechnet waren — sich überzeugt zu haben, daß sie in Kopenhagen 
unüberwindliche Hindernisse finden würde. Sie veranstaltete daher 
1839 eine Generalversammlung, in welcher die Gesellschaft sich auf- 
löste. Für die Sache selbst war das kein Nachtheil, eine englische 
Gesellschaft hätte die Bahn niemals, auch später nicht, zu Stande 
gebracht. Zwar wurde die Auflösung von manchen hiesigen Activnairen 
bedauert, welche meinten, die Gesellschaft hätte fortbestehen sollen, 
schon um die Bildung einer andern Gesellschaft zu erschweren. 
Aber diese Ansicht war irrig, wie die Erfahrung seitdem dargethan 
hat, und sich auch aus dem weiteren Verfolg der Darstellung von 
selbst ergeben wird. Es bedurfte ganz anderer Mittel, als einer 
Privatgesellschaft möglicher Weise zu Gebote stehen konnten, um die 
Dänische Regierung zur Nachgiebigkeit zu bewegen, und auch diese 
Mittel bedurften, um wirksam zu werden, wiederum anderweitiger 
unterstützender Umstände, die erst später eintraten. Noch 1840, als 
Lübeck sich genöthigt sah, zwei Verträge mit Dänemark abzuschließen, 
durch welche nltverbrieste Rechte umgestoßen wurden, die Zollfreiheit 
der Straße nach Hamburg und die Hoheit über die Trave nebst den 
Schiffahrtsrechten auf derselben, wobei die Dänische Regierung wohl 
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geneigt war, auf andere Wünsche einzugehen, hat der Graf Revent- 
low, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, ganz entschieden 
erklärt, die Erlaubniß zur Erbauung einer Eisenbahn die in Lübeck 
ende, werde niemals gegeben werden. 

Es waren aber in jener Zeit die Ansichten über die Nütz- 
lichkeit der Eisenbahnen noch keineswegs festgestellt, und es ist 
nicht uninteressant, jetzt, wo über den Segen der Eisenbahnen 
nirgends mehr ein Zweifel besteht, sich noch einmal auf den da- 
maligen Standpunkt zn stellen. Die conservativcn Elemente in der 
Gesellschaft erblickten in ihnen eine Neuerung, die unübersehbare 
Veränderungen in vielen Verhältnissen herbeizuführen drohte, und 
waren ihnen schon aus diesem Grunde abhold. Andere mißbilligten 
sie wegen des Actienschwindels, der mit vielen Projecten verbunden 
war. Wieder Andere erschrocken über die enormen Capitalien, die 
sie in Anspruch nehmen, und fürchteten daher, daß Privatgesell- 
schaften, welche sich daraus einließen, sich zu Grunde richten würden, 
und daß Regierungen, welche einen Bau unternehmen, dem Lande 
eine bleibende Last auferlegen würden. Ganz erhebliche Ueberschrei- 
tungen des ursprünglich berechneten Anlagecapitals, die bei mehreren 
Eisenbahnbauten, z. B. bei dem Leipzig-Dresdener, vorkamen, gaben 
dieser Ansicht eine scheinbare Bestätigung. Man ging von der Er- 
fahrung aus, daß selbst eine vielbenutzte Chaussee nur nothdürftig 
durch das erhobene Chaussecgeld verzinst und unterhalten werden 
könne, und jede bedeutende Reparatur immer eine neue Capital- 
verwendung erfordere. Angestellte Berechnungen ließen es zweifelhaft 
erscheinen, ob es möglich sein werde, Güter aus Eisenbahnen wohlfeiler 
zu transpvrtiren als auf Chausseen, und auf den bloßen Gewinn 
der vermehrten Schnelligkeit legte man nicht viel Werth. An eine 
militairische Wichtigkeit der Eisenbahnen wurde nur ganz einzeln 
gedacht, und von dem Aufschwung des Güter- und Personenverkehrs, 
den sie zur Folge haben konnten, machte man sich keine Vorstellung. 
Solchen Ansichten begegnete man noch überall auch bei Regierungen, 
wenigstens tut Norden von Deutschland, und sie sprachen sich sehr 
deutlich dadurch aus, daß 18.36 in Hannover die zweite Kammer 
der Ständeversammlung, in Mecklenburg der Landtag den Erlaß 
eines Expropriationsgesetzes, diese unerläßliche Vorbedingung für 
alle Eiscnbahnunternehmungen, verweigerte. 
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Bei dieser finge der Dinge sonnte man sich in Lübeck wenigstens 
vorläufig und einigermaßen beruhigen, als sich die Gewißheit her- 
ausstellte, daß die Dänische Regierung eine Eisenbahn zwischen den 
beiden Hansestädten nicht zugeben wolle; hatten die concurrirenden 
Häfen keine Eisenbahnverbindung, so konnte auch Lübeck sie ent- 
behren, ohne dadurch ihnen gegenüber in eine nachtheilige Stellung 
zn gerathen. Die Verbindung mit Hamburg wurde durch die Vollen- 
dung der Chaussee im Jahre 1838 wesentlich erleichtert. Man 
erbaute auch auf dem hiesigen Gebiete Chausseen und beförderte 
die Erbauung der Chausseen nach Wismar und Schwerin durch be- 
trächtliche Geldunterstützungen. 

In wenigen Jahren änderten sich indessen die Ansichten. Der 
wohlthätige und große Einfluß der Eisenbahnen trat mehr und 
mehr hervor, damit wuchs die Neigung, sie zu erbauen, und es 
fanden sich die Mittel. Als zuerst von einer Altona-Kieler Bahn 
ernstlich die Rede war, war man an vielen Orten und auch hier 
sehr zweifelhaft, ob es gelingen würde, für die 18,300 Actien, 
welche der Prvspectus forderte, Nehmer zu finden, und es hatte 
auch einige Schwierigkeit, aber sie fanden sich, wenn gleich nicht 
ohne Unterstützung aus Staats- und Communalvermögen. Die 
Anlage der Bahn hatte den Vorzug, daß sie in einem und dem- 
selben Territorium blieb, daß eine Regierung über alle ihre Ver- 
hältnisse bestimmen konnte. Schlimmer stand es in dieser Beziehung 
mit der Hamburg-Berliner Bahn, die durch vieler Herren Länder 
ging, deren Wünsche Berücksichtigung forderten. Nach der ersten 
Zeichnung bildete diese Bahn einen vollständigen Zickzack, der die 
Anlagekosten in hohem Grade vertheuert und den Verkehr sehr 
erschwert haben würde. Durch mühsame Verhandlungen gelang es, 
die Interessen zu vereinigen, und am 8. November 1841 kam ein 
Vertrag darüber zu Stande. An beide Bahnen schlossen sich andere 
Projecte, eins einer Bahn von Neumünster über Segeberg und 
Oldesloe nach Schwarzenbeck, mit einer Abzweigung nach Neustadt, 
ein anderes von Rostock und Wismar nach Boitzenbnrg. Je mehr 
nun die Ueberzeugung Eingang fand, daß Eisenbahnen geeignet 
seien, dem Handel neue Bahnen zu schaffen, desto mehr trat die 
früher immer festgehaltene Ansicht zurück, daß man sie nur da mit 
Vortheil anlegen könne, wo ein bedeutender Verkehr schon bestehe, 
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desto lieber wiegte man sich, so zu sagen, in die Erwartung hinein, 
es werde durch Anlegung von Eisenbahnen gelingen, den Handel 
von den gewohnten Bahnen ab und auf die neuen Bahnen, die 
man ihm öffne, hinzulenken. Da wurde die Lage Lübecks ernst. 
Es stand in Aussicht, daß die benachbarten Häfen im Osten und 
Westen, einerseits Rostock und Wismar, andererseits Kiel und Neu- 
stadt, Endpunkte von Eisenbahnen sein würden und Liibcck von 
den Vortheilen derselben ausgeschlossen würde. Das höchst wichtige 
Speditionsgeschäft, das namentlich im Herbst immer sehr lebhaft war, 
wenn der Weg durch den Sunt durch Stürme gefahrvoll und durch hohe 
Assecuranzprämien kostbar wurde, fing an, sich nach Stettin als einem 
vermöge seiner Eisenbahnverbindung bequemere» Hasen hinzuziehen. 

Lübeck sah sich in der That in seiner Existenz bedroht. Ohne- 
hin war am 1. Januar 1839 der erhöhte Einfuhrzoll in Holstein 
und der Transitzoll durch Holstein wirklich' eingetreten und lastete 
schwer auf dem Verkehr mit dem>enigen unserer Nachbarstaaten, aus 
welchem Lübeck von jeher das Meiste bezogen hat, und ebenso auf 
dem Verkehr mit Hamburg. 

Die früheren Bemühungen wurden daher ungesäumt wieder aufge- 
nommen. Man wandte sich nach Hannover und fand dort mehr Geneigt- 
heit als früher für eine Bahn über Büchen und Lauenburg nach Lüneburg. 
Der Geh. Finanzrath Domines und der Regierungsrath Hoppenstedt 
wurden zu Commissarien für weitere Verhandlungen ernannt. Gleiche 
Bereitwilligkeit zeigten beide Mecklenburgische Regierungen, eine 
Bahn entivcder nach Schwerin oder über Wittenburg nach Boitzen- 
burg zu gestatten und zu befördern. Ein dritter Plan ging uner- 
warteter Weise von Kiel aus, und zwar von einem der Directoren 
der Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft, der ohne Zweifel in Ueber- 
einstimmung mit der ganzen Direction handelte, nemlich der Plan, 
eine Bahn von Kiel über Plven und Eutin nach Lübeck zu bauen, 
wobei angenommen war, daß sie nach Büchen fortgesetzt werden 
und daun die kürzeste Verkehrsstraße zwischen Jütland und Schleswig 
einerseits und dein inneren Deutschland andererseits bilden würde. 
Für diese Bahn bildete sich am 30. Mai 1844 auf der Grömitzer 
Mühle ein aus Kielern, Eutincrn und Lübeckern bestehendes Comitö, 
welches zunächst um die Nivellements-Concession bei dem Senate, 
der Oldenburgischen Regierung und der Dänischen Eisenbahn-Com- 
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Mission in Kopenhagen nachsuchte. Beide erstere Regierungen ge- 
währten das Gesuch rasch und gern, die dänische Commission aber 
gab am 12. Juni 1844 den Bescheid ab, sie könne das Gesuch 
dem Könige zur Genehmigung nicht empfehlen. Auf ein erneuertes, 
die Zweckmäßigkeit der beabsichtigten Eisenbahnverbindung noch 
näher darlegendes Gesuch erfolgte am 9. Juli derselbe Bescheid 
noch einmal. Das Comitv ward dadurch nicht entmuthigt, es bat 
den Senat und den Großherzog von Oldenburg um ihre Verwen- 
dung und erhielt von beiden auch auf dieses Gesuch gewierige Zu- 
sagen. Der Großherzog säumte nicht, sein Versprechen in Erfüllung 
zu bringen und die Sache in Kopenhagen bestens zu unterstützen, 
aber es wurde ihm unter dem 3. Mai 1845 eröffnet, die Com- 
mission finde es den Interessen des Landes nicht entsprechend, auf 
das Gesuch einzugehen, mit dem ferneren Bemerken, daß sie eine 
Eisenbahn von Neumünster nach Neustadt dem Könige gern zur 
Genehmigung empfehlen werde. Durch diesen dreimaligen Bescheid 
und den dem letzten gegebenen Zusatz war die Stellung, welche die 
Dänische Regierung zu allen Eisenbahnverbindungen mit Lübeck 
einzunehmen, damals noch entschlossen war, hinlänglich bezeichnet. 
Ohne ihre Einwilligung aber konnte Lübeck zu einer seinen Interessen 
gemäßen Verbindung nicht kommen. Eine Bahn nach oder durch 
Mecklenburg hatte bei dem damaligen Stande des Eisenbahnwesens 
keinen oder wenigstens keinen den Opfern, welche sie erforderte, 
entsprechenden Werth. Das erkannte ohne Zweifel die Dänische 
Regierung sehr wohl. Während sie eine Bahn von Kiel nach 
Lübeck verweigerte, genehmigte sie das Nivellement einer Linie vvn 
Neumünster über Segeberg und Oldesloe nach Schwarzenbeck. 

Für Lübeck war derzeit keine Bahn wichtiger, als die nach 
Büchen. Sie ersetzte eine direkte Bahn nach Hamburg, auf welche da- 
mals verzichtet werden mußte, zwar nicht, aber sie bewirkte doch eine 
wesentlich verbesserte und beschleunigte Verbindung mit Hamburg, 
und sie machte zugleich in ihren zu erwartenden Fortsetzungen nach 
Lauenburg und über die Elbe nach Lüneburg, und ferner durch 
ihren Anschluß au die ihrer Vollendung schon entgegengehende 
Hamburg-Berliner Bahn Lübeck zu dem bequemsten Ostseehafen für 
den ganzen Westen und Südwesten von Deutschland und Europa. 
In beiden Beziehungen gab sie die Mittel, der Concurrenz Stettins 
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mit Erfolg entgegenzutreten. Auf diese Bahn wurden daher die 
Bemühungen Lübecks hauptsächlich gerichtet. Sie lag augenscheinlich 
im Interesse Lauenburgs, ivelches auf die Fürsorge der Dänischen 
Regierung eben so gerechte Ansprüche hatte, als Holstein, und es 
durfte daher gehofft werden, daß für diese Bahn die Regierung 
ihre Einwilligung nicht vorenthalten werde. Comites für die Bahn 
bildeten sich zuerst in Mölln am 5. März 1843, dann hier am 8. 
und gleich daraus in Lauenburg, und aus diesen einzelnen Comites 
ein Gesammtcomite, welches unverweilt bei dem Senate und bei 
der Eisenbahn-Commission in Kopenhagen ein Gesuch um Erlaubniß, 
das Nivellement vorzunehmen, einreichte. Die Lauenburgische Ritter- 
und Landschaft unterstützte das Gesuch in Kopenhagen durch eine 
Eingabe, die Städte Mölln und Lauenburg sandten überdies noch 
Abgeordnete dahin, die freilich bei dem Präses der Eisenbahn- 
Commission, Etatsrath Francke, eine ungünstige Aufnahme fanden 
und die Entscheidung nicht abwarten konnten. 

Unter solchen Umständen mußte auch der Senat sich veranlaßt 
finden, seinerseits Schritte in Kopenhagen zu thun, und das konnte 
er offenbar nicht angemessener, als wenn er sich unmittelbar und 
durch einen eigenen Gesandten au den König wandte. Der Syndikus 
Elder wurde mit dieser Mission beauftragt. Borher fetzte er sich 
in Verbindung mit der Bürgerschaft, und diese ernannte auf seinen 
Antrag Deputirte, mit denen Alles, unter Verpflichtung zur Geheim- 
haltung, besprochen wurde. Ferner schien es zweckmäßig, zuvor die 
anderweitig schon angeknüpften Verbindungen zu befestigen, um für 
die Verhandlungen in Kopenhagen noch eine weitere Stütze zu ge- 
winnen. Daher begab sich Syndicus Elder im März und April 
nach Schwerin und Neustrelitz, und erhielt von beiden Mecklenburgi- 
schen Regierungen mündlich und schriftlich die Zusicherung, daß sie die 
Erbauung einer Bahn nach Schwerin genehmigen, auch die Anwendung 
des Eyprvpriationsgesetzes auf dieselbe bei dem Landtage beantragen 
würden. Dann begab er sich in Gemeinschaft mit Senator Brehmer 
nach Harburg, und dort hatten Conferenze» mit Hannoverschen Commis- 
sarien statt, in denen eine zwar nur vorläufige, aber doch feste Verein- 
barung wegen Fortsetzung der Büchener Bahn nach Lüneburg getroffen 
wurde. Die Vereinbarung wurde noch gewissermaßen vervollständigt 
durch eine Erklärung der Hannoverschen Regierung, daß sie, falls 
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eine Bahn nach Büchen nicht gestattet werde, mit der Mecklen- 
burgischen Regierung in Verhandlung treten werde, tim über Lüne- 
burg und Boitzenburg eine Verbindung mit der Ostsee über Lübeck -" 
zu erreichen, eine Erklärung, welche dadurch noch mehr Gewicht 
erhielt, daß in Hannover alle Bahnen von der Regierung selbst 
gebaut wurden. Da mm noch die lebhaften Wünsche des Lauen- 
burgischen Landes hinzutraten, so lag wohl einiger Grund vor, an- 
zunehmen, daß die Dänische Regierung, selbst wenn sie ans das, 
was die Interessen des Handels im Allgemeinen erforderten, keine 
Rücksicht nehmen wollte, in ihrem eignen Interesse Gründe genug 
finden würde, die Bahn zu gestalten. Shiidieus Elder überbrachte 
dem König ein Schreiben des Senats, in welchem dieser anssprach, 
daß er einen Anschluß Lübecks an die Hannoverschen Eisenbahnen 
bei Lüneburg für wünschenswerth halte, und richtete in Kopen- 
hagen in seiner Eigenschaft als Gesandter eine Note an den Grasen 
Reventlow, in welchem derselbe Wunsch ausgedrückt und näher 
motivirt, zugleich auch die Hoffnung ausgesprochen wurde, daß die 
Dänische Regierung ihre Einwilligung dazu geben werde. Auf 
solche Weise wurden die Verhandlungen eingeleitet. Der König 
nahm den Syndiens Elder freundlich auf und gab ihm die Ver- 
sicherung, daß der Wunsch des Senats in sorgfältige Erwägung 
gezogen werden solle. Weiter konnte er freilich persönlich nichts 
thu«; die Erwägung selbst geschah, so weit die Sache eine inländische 
tvar, von der Eisenbahn-Commission, und diese würde, wenn nur 
von der Bahn nach Bächen die Rede gewesen wäre, allein ent- 
schieden haben; da aber auch eine Fortsetzung der Büchener Bahn 
nach Lüneburg als in der Absicht liegend angegeben war, so war 
auch das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten dabei be- 
theiligt, und die Entscheidung mußte nun, nach dem in Kopenhagen 
stattfindenden Geschäftsgänge, von dem Staatsrathe, welchem der 
König selbst präsidirte, wiewohl auf den gutachtlichen Bericht der 
Eisenbahn-Commission, erfolgen. Der Bericht dieser Commission 
war demnach immer von überwiegender Bedeutung. Um ihn zu 
erstatten, forderte sie selbst Gutachten von der Direetion der Altona- 
Kieler Eisenbahngesellschaft, sowie von den Magistraten von Kiel 
und Altona über die muthmaßlicheu Folgen, die eine Liibeck-Büchener 
Bahn haben würde. Syndiens Elder konnte nicht wohl anders als 
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die Entscheidung abwarten, und seine Stellung dabei war keine an- 
genehme. Er hatte nicht über eine Sache zu verhandeln, sondern 
nur eine Bitte vorzutragen und konnte darum zur Unterstützung der- 
selben nicht anders wirken, als durch Gespräche mit den einzelnen 
Mitgliedern der Eisenbahn-Commission und dem Minister der aus- 
wärtigen Angelegenheiten. Länger als zwei Monate dauerte es, 
bis die erforderten Gutachten eingingen, geprüft wurden, und dann 
nach dem Bericht der Eisenbahn-Commission vom Staatsrath die 
Entscheidung abgegeben wurde, und diese war eine Fortsetzung des 
Berfahrens, welches die Dänische Regierung bisher gegen Lübeck 
beobachtet hatte. Die Eisenbahn-Commission zog in Betracht, daß 
der Weg von Hamburg über Büchen nach Lübeck mindestens eine 
Meile kürzer sei, als der Weg von Altona nach Kiel, und kam 
demnach zu dem Schlüsse, daß die Lübeck-Büchener Bahn eine Con- 
cnrrenzbahn der Altona-Kieler sein und diese wesentlich beeinträchtigen 
würde. Sie war ferner der Ansicht, daß Lübeck von einer Bahn 
über Boitzenburg nach Lüneburg keine wesentlichen Vortheile in Hin- 
sicht auf Schnelligkeit und Wohlfeilheit des Transports haben werde, 
daß dieser Weg auch, ungeachtet der vorliegenden Erklärungen der 
beiden dabei betheiligten Regierungen, keineswegs als gesichert an- 
zusehen sei. -Sie war endlich der Meinung, daß für das Interesse 
Lauenburgs auch durch eine Bahn von Neumünster werde gesorgt 
iverden. Das Resultat war also eine abschlägige Antwort, und 
diese wurde dadurch motivirt, daß es aus höheren Staatsrücksichten 
bedenklich erscheinen müsse, die Eröffnung neuer Handelswege zu 
gestatten, durch welche dein Verkehr eine den allgemeinen Handels- 
interessen des Inlands nachtheilige Richtung würde gegeben werden 
können. So drückte sich der Minister der auswärtigen Angelegen- 
heiten in einer Note aus, die er am 29. Juli an Syndicus 
Elder richtete, und beantwortete in ähnlicher Weise Namens des 
Königs das an denselben gerichtete Schreiben des Senats. In der 
Antwort, ivelche die Lanenbnrgischen Stände auf ihr Fürschreiben 
erhielten, traten die Ansichten der Dänischen Regierung noch deut- 
licher hervor. Es heißt darin, durch die Lübeck-Büchener Bahn 
würde dem Verkehr eine den allgemeinen Interessen des Inlandes 
nachtheilige Richtung auf die ausländische Stadt Lübeck ge- 
geben werden, und diese auch bei der Erledigung, früherer auf die 
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Erbauung einer Eisenbahn von Lübeck nach Hamburg durch das 
Herzogthum Holstein gerichteten Anträge stattgefundene Erwägung 
sei es hauptsächlich, durch welche die Eisenbahn-Commission sich 
ungern genöthigt gesehen habe, sich gegen die Bewilligung des Ge- 
suches zu erklären. Die Besorgnis daß es der Stadt Lübeck, falls 
die Erbauung der fraglichen Eisenbahn nicht gestattet werden sollte, 
unzweifelhaft gelingen werde, die Verbindung mit den Eisenbahnen 
im Innern von Deutschland mittelst einer, das Lauenburgische 
Gebiet in unmittelbarer Nähe der Grenze umgehenden Eisenbahn 
nach Boitzenburg zu erreichen, dürfte nach der gegenwärtigen Sach- 
lage nicht begründet, die Herstellung einer Verbindung Lübecks mit 
Boitzenburg über Schwerin aber theils wegen des bedeutenden Um- 
weges mit erheblichen Nachtheilen für das Herzogthum Laueuburg 
nicht verbunden, theils durch die Bewilligung des fraglichen Gesuches 
nicht zu verhindern sein. 

Die Entscheidung der Dänischen Regierung machte hier einen 
sehr niederschlagenden Eindruck und erregte die ernstesten Besorgnisse 
für die Zukunft, denn die Gründe, aus denen sie hervorgegangen 
>var, waren nicht vorübergehender, sondern bleibender Art. Lübeck 
blieb für Dänemark immer eine ausländische Stadt, aus diesem 
Umstande konnte also die Dänische Regierung für jede unserm 
Handel feindselige Maßregel einen Grund oder einen Vorwand 
hernehmen. Die einzige Hoffnung, die nun noch übrig blieb, zu 
einer Eisenbahnverbindung zu gelangen, bestand in der Aussicht auf 
eine Bahn nach Mecklenburg. Darin konnte aber überhaupt nie- 
mals ein Ersatz für eine Bahn nach Büchen oder nach Hamburg 
liegen, und um so weniger, da Lübeck sich gegen die Mecklenburgische 
Regierung hatte verpflichten müssen, zuerst eine Bahn nach Schwerin 
zu bauen. Dieser Uinstand war der Dänischen Regierung vermuth- 
lich durch den Großherzog von Mecklenburg selbst, der während der 
Anwesenheit des Syud. Elder in Kopenhagen, dort einen längeren 
Besuch machte, bekannt geworden. Nur die Aussichtslosigkeit für 
jede andere Bahn konnte bewegen, ans diese einzugehen. Aber auch 
hier wurde Lübeck zurückgewiesen, der Mecklenburgische Landtag 
lehnte durch Beschluß vom 1. Deeember 184b es ab, die Anwen- 
dung des Expropriationsgesetzes zu beivilligcn. Daß der Ablehnung die 
Worte zur Zeit hinzugefügt wurden, änderte in der Sache kaum etwas. 
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Als nun auch diese Aussicht gänzlich verschwunden war, war 
die Lage Lübecks, wie sie für den Augenblick sich darstellte, recht 
bedenklich. ES sollte eine Eisenbahn durch Mecklenburg nicht haben, 
weil eS keine Mecklenburgische Stadt ivar, durch Lauenburg nicht, 
weil es keine Lauenburgische, durch Holstein nicht, >veil es keine 
Holsteinische Stadt war. Und doch wurde es nichr und mehr deut- 
lich, daß die bisherigen Verkehrswege ans Chausseen überall aus 
großen Handelsstraßen durch Eisenbahnen verdrängt wurden, und 
Eisenbahnen wurden für Handelsstädte eine Lebensfrage. Lübecks 
Bestehen als Handelsstadt wurde durch die consequente und allseitige 
Veriveigerung einer solchen untergraben. Die öffentliche Meinung 
war aufgeklärt genug, dies einzusehen, und billig genug, in dem 
Verfahren der benachbarten Regierungen ein großes Unrecht zu 
erblicken. War doch Lübeck eben so gut wie Mecklenburgische, 
Lauenburgische und Holsteinische Städte eine Deutsche Stadt und 
Mitglied des Deutschen Bundes. Namentlich gegen Dänemark sprach 
sich überall ein lebhafter Unwille energisch aus. Das Unrecht, 
welches eine fremde Regierung einer deutschen Stadt zufügte, regte 
das deutsche Vvlksgefühl auf. Auch traf das Unrecht nicht Lübeck 
allein mit Nachtheil, sondern den Handel überhaupt. Die kürzeste 
und bequemste Verbindung zwischen dem Osten und Westen von 
Europa ging über Hamburg und Lübeck, der kürzeste und bequemste 
Weg von einem großen Theile Deutschlands und Westeuropas aus 
an die Ostsee ging ans Lübeck zu. Jeder Nachtheil, der diesem 
Wege zugefügt wurde, traf zugleich den Handel vieler anderen 
Länder. 

Die öffentliche Meinung ist ein höchst wichtiger und schätz- 
barer Bundesgenosse, wenngleich einer, der nicht unmittelbar han- 
deln und thätig eingreifen kan». Es ist nicht unterlassen worden, 
diesen Bundesgenossen zu benutzen, und er hat sich als wirksam 
bewährt. Dabei lag es nahe, sich zunächst der „Neuen Lübeckischen 
Blätter" als des unsern vaterstädtischen Interessen gewidmeten Or- 
gans der Presse zu bedienen. In drei in einigen Zwischenräumen 
auf einander folgenden Artikeln wurde in denselben die engherzige 
Feindseligkeit des Dänischen Verfahrens gegen Lübeck öargestellt imd 
nachgewiesen, wie sehr dadurch das Interesse deS eignen Landes- 
theils, das Interesse Deutschlands und das Interesse der gesammten 
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Handelswelt geschädigt werde. In dein dritten Artikel konnte auf 
das inzwischen bekannt gewordene Rescript der Lauenburgischen Re- 
gierung an die Ritter- und Landschaft Bezug genommen und an 
dem Wortlaut desselben nachgewiesen werden, zu ivie unwahren Be- 
hauptungen die Eisenbahn-Commission ihre Zuflucht habe nehmen 
müssen, mn ihren abschlägigen Bescheid zu motiviren. Die drei 
Artikel sind dann später zu einer eignen Schrift unter dem Titel 
„Die Beriveigerung der Lübeck-Buchener Eisenbahn" zusammengestellt. 
Fast gleichzeitig erschien in Braunschweig eine Schrift „Lübecks Be- 
drückung durch die Dänische Politik. Ein Wort an die Deutschen 
Fürsten und das Deutsche Bolk." Sie ging ans das ganze Ver- 
fahren Dänemarks gegen Lübeck näher ein und führte in warmer 
und überzeugender Darlegung ans, wie die Absicht, Lübeck zu 
Grunde zu richten, dabei überall zum Grunde liege und, wenn 
beharrlich fortgesetzt, auch ihr Ziel erreichen müsse, daß aber 
Deutschland das nicht dulden könne und dürfe. Als der Inhalt 
dieser Schrift in zwei längeren Artikeln im Kieler Cvrrespondenz- 
blatt und in der Augsburger Allgemeinen Zeitung angegriffen 
wurde, vertheidigte der Verfasser sie und führte sie noch weiter 
aus in einer neuen Schrift, die den Titel führt: „Kiel und Lübeck." 
Eine vierte Schrift endlich unter dem Titel: „Die Lübeck-Schweriner 
Bahn in ihrem Verhältniß zu Mecklenburg und seinen Seestädten" 
zeigte für jeden Unbefangenen, daß diese Bahn weder den Interessen 
des Mecklenburgischen Landes, noch denen seiner Seestädte, noch der 
Rentabilität der Mecklenburgischen Eisenbahnen zum Nachtheil ge- 
reichen könne. Für den Augenblick hat diese Schrift zwar ihren 
Zweck nicht erreicht, aber doch, ebenso tute die drei andern 
eben genannten, wesentlich eingewirkt, die öffentliche Meinung 
dahin festzustellen, daß Lübeck ein Unrecht zugefügt sei, welches 
wieder gut gemacht werden müsse. Wohl noch wirksamer als diese 
Schriften war eine Karte, welche im Februar 1846 unter dem 
Titel „Lübecks Eisenbahnen" erschien. In rothen Linien sind auf 
derselben die Eisenbahnen des Deutschen Inlandes und ihre Fort- 
setzungen bis ans Meer gezeichnet, und es erscheinen an der Weser 
Bremen, an der Elbe Glückstadt und Altona, an der Ostsee Kiel, 
Wismar, Rostock und Stettin als die Endpunkte von Eisenbahnen. 
Ans Lübeck dagegen führt keine Bahn hin. Dicke schwarze Striche 
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bezeichnen die Bahnen, die dahin führen könnten und würden, 
wenn sie nicht mit Gewalt verhindert wären; eine kurze klnterschrift 
giebt an, wodurch sie vereitelt sind. Dem Auge des Beschauers 
aber drängt sich beim ersten Blick die Ueberzeugung auf, daß gerade 
diese Bahnen die natürlichsten, folglich die nützlichsten und vortheil- 
haftesten sind, und es bleibt ihm kein Zweifel über die Ungerechtig- 
keit und Verkehrtheit, sie verhindern zu wollen. Die Karte hat 
wesentliche Dienste geleistet. 

Es war keineswegs die Meinung des Senats, sich bei der 
ablehnenden Antwort der Dänischen Regierung zu beruhigen, viel- 
mehr war er entschlossen, in seinen Bemühungen so lange fortzu- 
fahren, bis das Ziel erreicht sei. Er unterschied aber dabei die 
Beziehungen zu dem Könige selbst und die Beziehungen zu der 
Regierung. Als der König, der unmittelbar nach der Entscheidung 
in Kopenhagen eine Reise durch einen Theil seiner Staaten antrat, 
im September nach Plocn kam, wurde es nicht unterlassen, ihn 
früherem Gebrauche gemäß durch einen Gesandten zu bewillkommnen. 
Synd. Elder wurde auch mit dieser Mission beauftragt. Die Sen- 
dung war dem Könige sehr angenehm. Dem Synd. Elder wurde 
ein ausgezeichneter Empfang zu Theil, und der König äußerte nicht 
nur sein persönliches Bedauern, daß Rücksichten auf die holsteinischen 
Städte ihn gehindert hätten, einen Wunsch der Stadt Lübeck zu er- 
füllen, sondern sprach auch die Hoffnung ans, daß es noch gelingen 
werde, sich über die Eisenbahnfrage zu verständigen. Unb Synd. 
Elder benutzte die Gelegenheit, die in Kopenhagen allein herrschende 
Ansicht, daß eine Lübeck-Büchener Bahn nichts anderes sei als 
eine Concurrenzbahn der Altona-Kieler, dem Könige gegenüber zu 
widerlegen. 

Auf das weitere Verfahren des Senats hatte das selbst über 
Erwarten günstige Resultat dieser Sendung keinen Einfluß. 

Die nächste Sorge ging dahin, die Hannoversche Regierung in 
der Ansicht zu erhalten, daß für ihr Land eine Bahn von Lüne- 
burg über Lauenburg und Büchen nach Lübeck, wie die kürzeste und 
geradeste, so auch bei weitem die vortheilhafteste sei. Die Herren 
Senator Brehmer und Syndicus Elder hatten zu diesem Zwecke 
eine abermalige Conferenz in Harburg Anfang September mit dem 
Hannoverschen Regicrungsrath Hoppenstedt, und es gelang vollständig. 
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Im December beantragte die Dänische Regierung, welche deni Her- 
zogthnm Lauenburg wenigstens Etwas zu geivähren wünschte, bei 
der Hannoverschen, diese möge die Bahn von Lüneburg an die Elbe 
bauen, dann wolle die Dänische Regierung eine Bahn von Lauen- 
burg nach Schwarzenbeck cvncessioniren, dabei würde Hannover unge- 
hindert sein, auch eiue Bahn von Lüneburg nach Boitzenburg her- 
stellen zu lassen. Durch einen doppelten Elbübergang und eine 
doppelte Möglichkeit, die Ostsee zu erreichen, würde Lüneburg nur 
gewinnen können. Dem Antrage lag der Plan zum Grunde, daß 
eine Bahn von Neuuiünster über Oldeslve nach Schwarzenbeck ge- 
baut werden sollte, auch die neuerdings entstandene Annahme, daß 
eine Bahn vvn Lübeck nach Boitzenburg nicht zu verhindern sein 
werde. Einen Elbübergang bei dieser letzteren Stadt und eine 
Bahn von da nach Lüneburg befürwortete auch die Mecklenburgische 
Regierung in Hannover. Der Regierungsrath Hoppenstedt machte 
vvn diesen Anträgen Mittheilungen hierher, und es erfolgte eine 
abermalige Zusammenkunft der beiderseitigen Commissarien in Han- 
nover, wohin Sen. Brehiner sich zu diesem Zwecke begab. Die 
Hannoversche Regierung antwortete dann nach Kopenhagen, daß sie 
für eine Bahn von Lüneburg an die Elbe kein Interesse gewinnen 
könne, so lange die Bahn von Lauenburg nach Büchen ihr Ende 
in der Hamburg-Berliner Bahn finde, und ersuchte, die Fortsetzung 
nach Lübeck nochmals in Erwägung zu ziehen. Der Mecklenbur- 
gischen Regierung gegenüber wurde auf Terrainschwierigkeiten und 
weite Entfernungen hingelvicsen. 

Auch die Stadt Lauenburg hielt fest an dem Bestreben nach 
einer directeu Bahn. Es mar ursprünglich beabsichtigt, daß die 
Hamburg-Berliner Bahn über Lauenburg gehen solle. Als dies sich 
aus technischen Gründen, der Lage Lauenbnrgs wegen, als unaus- 
führbar zeigte, legte der König von Dänemark der Eisenbahngesell- 
schaft die Verpflichtung auf, nach Wahl der Stadt Lauenburg ihr 
entweder eine bedeutende Geldsumme als Entschädigung zu zahlen 
oder eine Zweigbahn vvn Lauenbnrg nach Büchen zu erbauen und 
in Betrieb zu nehmen, mit der immerwührenden Verpflichtung, die 
Bewohner Lauenbnrgs, welche die Hamburg-Berliner Bahn benutzen 
wollten, unentgeltlich nach Büchen und zurück zu befördern. Die 
Direction wünschte sehr, daß die Stadt die Geldentschädigung 
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wählen möchte und bot ihr 150,000 «f, auch suchten zwei der 
Directoren persönlich die Stadt zu bestimmen, daß sie die Summe 
annehme, die Stadt lehnte aber, in der sicheren Erwartung, daß 
die Bahn von Lübeck nach Buchen und von der Elbe nach Lüne- 
burg zu Stande kommen werde, alle Geldanerbietungen ab und be- 
stand auf Erbauung der Zweigbahn. 

In Lübeck suchte man, auch weitere Kreise für die Sache zu 
interessiren. Es war in Kopenhagen gelegentlich schon, sowohl von 
dem Ministerresidenten Pauli als von Syndicns Elder, geäußert 
worden, daß der vorliegende Fall wohl geeignet sei, 31t einer Be- 
schwerde bei dem Bundestage Anlaß zu geben. Eben diesen Weg 
ersuchte auch die Bürgerschaft in einer Eingabe vom 29. August 
den Senat einzuschlagen. Da der Bund bedeutende Leistungen von 
Lübeck forderte, — zur Erfüllung derselben hatte 1842 eine eigne 
jährliche Steuer, die Militairsteuer, eingerichtet werden müssen — 
so kam es ihm auch wohl zu, dafür zu sorgen, daß der Wohlstand 
der Stadt nicht allmählich untergraben werde. Aber der Geschäfts- 
gang in Frankfurt war schwerfällig und schleppend, und da dort 
ohne die Zustimmung Oesterreichs und Preußens doch Nichts zu 
erreichen war, so schien es richtiger, zunächst sich an diese beiden 
Mächte zu wenden. Eine von Synd. Elder verfaßte ausführliche, 
klar und überzeugend geschriebene Darstellung der Sachlage wurde 
den Gesandten beider Mächte in Hainburg übersandt, und darin 
schließlich das Ersuchen ausgesprochen, daß die Mächte sich in 
Kopenhagen für die Gewährung einer Eisenbahnverbindung ver- 
wenden möchten. Von beiden >vurde dem Ersuchen bereitwillig ent- 
sprochen und eine desfallsige Note zu Anfang Februar 1846 in 
Kopenhagen übergeben, in der österreichischen auch besonders hervorge- 
hoben, daß es wünschenswerth sei, Verhandlungen über die Sache am 
Bundestage zu vermeiden. Die Dänische Regierung nahm nun zwar die 
Einmischung fremder Regierungen in ihre eignen Angelegenheiten sehr 
übel und verargte es Lübeck sehr, sie veranlaßt zu haben, erklärte es 
auch für ganz unmöglich, daß der Bundestag sich auf eine etwaige 
Beschwerde Lübecks einlasse, weil keine Regierung, schon ans Rück- 
sicht auf sich selbst, die Hand dazu bieten könne, die Souve- 
ränetät einer andern zu beschränken. Bei alle dem aber fing sie 
doch an einzusehen, daß sie ihr System cousequenter Ausschließung 
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Lübecks nicht würde durchführen können, und kam zunächst auf den 
Plan einer Eisenbahn von Neumünster über Segeberg und Oldesloe 
nach Schwarzenbeck zurück, wobei dann Lübeck ein Anschluß in Ol- 
desloe gestattet werden könne. Aber sie mußte die Erfahrung 
machen, daß die Angelegenheit in immer weiteren Kreisen Aufsehen 
erregte und Theilnahme fand. Die Kunde, daß Lübeck durchaus 
ohne Eisenbahn bleiben solle, kam auch uach Paris und nach Peters- 
burg, und sowohl die Französische als die Russische Regierung erboten 
sich fast unaufgefordert, — denn der Senat hielt es nicht für 
richtig, nachdem er die Verwendung der Oesterreichischen und der 
Preußischen Regierung förinlich nachgesucht und erhalten hatte, an 
andere Europäische Regierungen ein gleiches Gesuch zu richten — 
ihr Fürwort in Kopenhagen einzulegen. Die Englische Regierung 
that dasselbe, die Schwedische wollte es gern vermeiden, eine der 
Dänischen Regierung unangenehme Sache zu berühren, erkannte aber 
völlig an, daß die Verweigerung der Büchener Bahn auch ihren 
Handelsinteresseu zum Nachtheil gereiche. Zugleich nahm die ganze 
Deutsche Presse Parthei für Lübeck, namentlich in den beiden 
Schwesterstädten, die in Hamburg auch iu ziemlich ungemessenen 
Ausdrücken, die Bremer zwar etwas gewählter in der Form, >var 
aber in der Sache eben so entschieden und sprach es offen aus, daß 
Lübeck bei dem Bundestage Schutz suchen und finden müsse. Das 
Alles wurde in Kopenhagen sehr unangenehm bemerkt, und man 
schrieb Lübeck viel größeren Antheil an allen diplomatischen und 
nicht diplomatischen Aeußerungen zu, als es wirklich hatte, und die 
Animosität gegen uns wurde immer stärker. Der König selbst und 
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Revcntlvw- 
Criminil, hätten es ohne Zweifel gern gesehen, daß Lübecks Wün- 
schen gewillfahrt würde, und der König hatte, indem er sich in 
Plocn in diesem Sinne gegen Synd. Elder aussprach, es gewiß 
aufrichtig gemeint. Theils waren beide Männer von billigen An- 
sichten, theils sahen sie die Sache von höherem politischen Gesichts- 
punkte an und erkannten wohl, daß Dänemarks Verfahren gegen 
Lübeck ihm die Sympathien der Cabinctte abwende und die öffent- 
liche Meinung aufrege, und sie bedurften beider, um die viel wich- 
tigere Successivnsfrage in Bezug auf Holstein nach ihren Wünschen 
zu regeln. Aber sie konnten doch nichts Anderes thun, als in 
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Folge der Noten von Oesterreich und Preußen die Sache an die 
Eisenbahn-Commission zu wiederholter Prüfung verweisen, und in 
dieser Commission machten sich ganz andere Ansichten geltend. Ihr 
ganzes Bestreben ging dahin, allen Verkehr von Lübeck und, soweit 
möglich, auch von Hamburg abzuziehen und auf Altona und Glückstadt 
einerseits, Kiel und Neustadt andererseits zu richten. Der Erfolg 
schien solches Bestreben zu begünstigen und folglich zu rechtfertigen. 
Die Resultate der Altona-Kieler Eisenbahn übertrafen alle Er- 
wartung, ihre Actien stiegen auf 128, die Rhederei der nach Lübeck 
fahrenden Stockholmer Dampfschiffe erklärte, daß sie, wenn Lübeck 
keine Eisenbahn erhalte, ihre Schiffe nach Kiel werde gehen lassen, 
lind als mit dem Jahre 1846 die Periode ablief, für welche die 
Lübecker Dampfschiffahrt nach Petersburg ein Privilegium hatte, 
bildete sich sogleich der Plan, eine regelmäßige Fahrt dahin von 
Kiel aus zu unternehmen Die Gefahr für Lübeck war also recht 
groß, und die Dänische Regierung ließ es auch an andern Vexationen 
nicht fehlen. 

Die hiesige Thätigkeit war eigentlich so lange gelähmt, bis 
auf die von Oesterreich und Preußen abgegebenen Noten eine Er- 
wiederung erfolgt war, da mau das Resultat dieser Verwendung 
zunächst nothwendiger Weise abwarten mußte. Die Eriviederung 
aber blieb aus. Woche auf Woche, Monat auf Monat verging, 
ohne daß sie erfolgte. Dem Drängen der beiden Gesandten setzte 
der Minister die Entschuldigung entgegen, daß die Commission mit 
einem ausführlichen Berichte beschäftigt sei. Am Ende mußte man 
zu der Ueberzeugung kommen, daß es die Absicht sei, die Abgabe 
einer abschlägigen Antwort dadurch zu vermeiden, daß man gar 
keine gebe. Ta reifte hier der Entschluß, in der That beim 
Bundestage Schutz zu suchen. Sollte aber ein solcher Schritt Er- 
folg haben, so war es unerläßlich, sich vorher die Zustimmung der 
beiden deutschen Großmächte, Oesterreich und Preußen, zu sichern. 
Um diese zu gewinnen, beauftragte der Senat durch Decret vom 5. 
August den Senator Curtius mit einer Mission zunächst nach 
Berlin. Er war unter den Senatsmitgliedern derjenige, der die 
Reise dahin am leichtesten machen konnte, ohne daß der eigentliche 
Zweck derselben hervortrat, da sein Bruder, der Professor Ernst 
Curtius, Erzieher des Kronprinzen von Preußen war, und nichts 
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Auffälliges betritt lag, einem Bruder während der Ferien einen 
Besuch zu machen. Mit der Eisenbahnangelegenheit war er völlig 
vertraut, da er von-Anfang an thätigen Antheil daran genommen, 
auch dem Lübeck-Lauenburger Comite als Mitglied angehört hatte. 
Mitglied des Senats war er erst seit dem 28. Februar dess. Js., 
d. h. 1846. 

Dem Beschlusse mußte die Ausführung rasch folgen. Denn 
die großen Ferien des Bundestags waren schon nahe, und wenn 
nicht eine lange, sehr kostbare Zeit ungenutzt verfließen sollte, so 
mußte, falls man in irgend einer Weise den Bundestag angehen 
wollte, dies Mittel bald ergriffen werden. Senator Curtius trat daher 
schon in den nächsten Tagen seine Reise an, zuerst über Hamburg 
nach Hannover, um sich von der dortigen Stimmung zu überzeugen. 
Er fand dort und stärkte die Ueberzeugung, daß für die Hannover- 
schen Interessen eine Eisenbahn über Büchen nach Lübeck die einzig 
zusagende sei, und daß man jedes Bestreben, sie zu erreichen, unter- 
stützen werde. Dann ging er nach Berlin, wo er am 18. August 
eintraf. Da war nun die große Schwierigkeit, die richtigen Per- 
sönlichkeiten aufzufinden, zu ihnen zu gelangen, ihnen die Sache 
aus dem richtigen Gesichtspunkte darzustellen und sie so lebhaft 
dafür zu interessircn, daß sie sich entschlossen, thätig einzugreifen. 
Die Schivierigkeit wurde dadurch noch größer, daß Senator Curtius 
nicht ein officieller Abgesandter war, daher auch kein Beglaubigungs- 
schreiben bei sich führte, welches er hätte übergeben können, und 
welches ihm das Recht gegeben hätte, für den Gegenstand feiner 
Sendung ein Interesse in Anspruch zu nehinen Die Sendung war 
eine vertrauliche, und die Rücksprachen mußten mit einer Ausein- 
andersetzung der Sachlage, die bis dahin nur im Allgemeinen be- 
kannt war, den Anfang machen. Dabei leistete die vorhin erwähnte 
Eisenbahnkarte vortreffliche Dienste. Großer Thätigkeit und Um- 
sicht und einem recht warmen Eifer gelang es, die Schwierigkeiten 
nach und nach zu überwinden ttttb das Ziel glücklich zu erreichen. 
Durch einen persönlichen Freund gelangte Senator Cttrtins zu dein 
Geh. Leg.-Rath v. Bülvw, vortragendem Rathe int Ministerium 
der Auswärtigen Angelegenheiten ttttb Referenten in Bundestags- 
sachen, durch ein Empfehlungsschreiben zu dein Herrn von Patow, 
Direktor im Ministerium des Acnßcrn. Mit diesen beiden Männern 
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fanden die ersten Besprechungen statt. Beide nahmen die ihnen 
gemachten Mittheilungen freundlich ans, erklärten es für sachgemäß, 
daß Lübeck sich an den Bundestag wende, und sprachen ihre Ansicht 
dahin ans, daß Preußen einem desfallsigen Antrage seine Unter- 
stützung nicht versagen werde. Auch fügten sic Rathschläge hinzu 
hinsichtlich der Wege, eben dieselbe Ueberzeugung auch bei anderen 
Personen zu erwecken, namentlich bei den Ministern, zunächst dem 
Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, Herrn von Canitz, aber 
auch dem sehr angesehenen Finanzminister v. Bodelschwingh. Ersterer 
befand sich zur Zeit in Teplitz, letzterer dagegen in Berlin und 
konnte daher am leichtesten aufgesucht werden. Er zeigte ebenfalls 
aufrichtige Theilnahme und den Wunsch zu helfen, und hielt es 
für nützlich, daß Senator Curtius sein Gesuch dem König persönlich 
vortrage. Dieser hatte seine Sympathie für Lübeck schon früher 
ausgesprochen,, und der Prof. Ernst Curtius hatte es übernommen, 
Alexander von Humboldt zu vermögen, daß er die Sache bei 
ihm abermals in Anrege bringe. Auf das Bedenken, daß Senator 
Curtius mit einem Schreiben des Senats nicht versehen sei, legte 
Herr von Bodelschwingh keinen großen Werth, ermunterte vielmehr 
Senator Curtius, eine Audienz durch den Hofmarschall nachzusuchen, 
und verhieß für den Fall, daß dies nicht gelingen sollte, seine 
persönliche Bermittelung. Da aber der König nicht in Berlin 
war, konnte die Audienz für den Augenblick nicht Statt haben. 
Mit einem Empfehlungsschreiben des Herrn von Patvw ver- 
sehen reiste nun Senator Curtius nach Teplitz und hatte dort 
eine, ebenfalls erfolgreiche Unterredung mit dein Herrn von Canitz. 
Dieser konnte es bestätigen, daß der König wohlwollend für Lübeck 
gesinnt sei. Hinsichtlich eines Antrages an den Bundestag gab er 
den Rath, ihn nicht in Form einer Klage oder Beschwerde anzu- 
bringen, da es wohl sehr zweifelhaft sei, ob Lübeck Dänemark 
gegenüber ein Recht auf Bewilligung einer Eisenbahn würde 
geltend machen können, sondern die Form einer Bitte um Ver- 
mittelung des Bundes zu wählen, und hoffte, daß der König, von 
dessen Willen es abhänge, ihm erlauben werde, einen in solcher 
Weise eingebrachten Antrag zu unterstützen, was dann gewiß in 
kräftiger Weise geschehen solle. Als Senator Curtius das Gespräch 
darauf brachte, ob es räthlich sein werde, von dem Vorhaben 
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Lübecks auch die Oesterreichische Regierung vorher vertraulich in 
Kenntniß zu setzen und sich der Unterstützung derselben zu ver- 
sichern, wie dies hier beabsichtigt und in Berlin von mehreren 
Seiten zur Sprache gebracht war, erklärte Herr von Canitz einen 
solchen Schritt für durchaus zweckmäßig- Senator Curtius reiste 
demnach von Teplitz unmittelbar über Marienbad nach Königswart, 
dem derzeitigen Aufenthaltsort des Fürsten Metternich, machte dort 
zunächst dem Hofrath von Werner, Referenten in Bundestagssachen, 
einen Besuch und wurde von diesem zum Fürsten von Metternich, 
dem österreichischen Haus-, Hof- und Staatskanzler, geführt- Der 
Fürst, damals ein Mann von 73 Jahren, hatte in seiner würdigen 
festen Haltung etwas Jmponirendes. Das Gespräch mit ihm wurde 
dadurch einigermaßen gestört, daß er am Gehör etwas litt und ungemein 
langsam und bedächtig redete- Sein beständiger Begleiter war ein 
kleines Hündchen, welches, als die beiden Herr-en sich auf das 
Sopha gesetzt hatten, ohne Umstände seinen Platz zwischen ihnen 
einnahm. Der Zweck des Besuches wurde auch hier völlig erreicht. 
Der Fürst äußerte sich zwar, wie es schon in seinen Jahren lag, 
sehr ruhig und hatte auch keine Anschauung von den Localvcrhält- 
nissen, allein in diesem Punkte konnte die Eisenbahnkarte, die Senator 
Curtius nicht unterließ ihin alsbald vorzulegen, rasche Aushülfe 
gewähren. Der Fürst war überrascht, als er das kleine Stück 
Eisenbahn sah-, uni das es sich handle; er war, als ihm die 
außerordentliche Wichtigkeit gerade dieses kleinen Stückes für die 
Interessen Lübecks dargelegt war, einverstanden damit, daß Lübeck 
die Vermittelung des Bundestags bei Dänemark nachsuche, und ver- 
sprach die Zustimmung des österreichischen Hofes, der für Lübeck 
immer ein besonderes Wohlwollen gezeigt habe. Dies wurde nicht 
ohne Anspielung auf die beiden anderen Hansestädte bemerkt, gegen 
ivelchc der österreichische Hof gerade damals kein besonderes Wohl- 
wollen hegte, weil in ihnen die Censur nicht strenge genug geübt 
wurde. Es war deshalb auch der österreichische Gesandte aus 
Hamburg abberufen. Bei der auf die Audienz folgenden Tafel 
machte Senator Curtius die Bekanntschaft des preußischen Gesandten 
in Wien, Grafen von Arnim, und erfuhr von diesem, als er ihm 
in Marienbad einen Besuch machte, daß Herr von Canitz ihm schon 
Auftrag gegeben habe, sich der Angelegenheit Lübecks bestens anzu- 
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nehmen. Die Karte blieb in den Händen des Fürsten, zur Er- 
innerung,, und um dem Baron v. Werner ebenfalls eine Erinnerung 
zurückzulassen, verließ Senator Curtius ihn ohne Abschied und fand 
dann in diesem Umstand eine Veranlassung, sich schriftlich zu ver- 
abschieden und dabei die Sache, um derentwillen er gekommen >var, 
nochmals zu empfehlen. 

Unterdessen hatte auch der Prinz von Preußen — der jetzige 
Kaiser und König — die Anwesenheit des Senator Curtius in 
Berlin und den Zweck derselben erfahren und Interesse dafür ge- 
wonnen. Als Letzterer von seiner Reise nach Teplitz und Königs- 
wart zurückgekehrt und eben mit Abfassung eines Berichts nach 
Lübeck beschäftigt war, trat nnerwnrtet der Major von Berg, per- 
sönlicher Adjutant des Prinzen, zu ihm in das Zimmer und zeigte 
ihm an, daß der Prinz bereit sei, ihn zu empfangen. Der Auf- 
forderung mußte unmittelbar entsprochen werden, und es ergab sich 
dann eine höchst erwünschte Gelegenheit, die Lage der Vaterstadt 
einem Manne ans Herz zu legen, der schon als künftiger Regent 
von großer Wichtigkeit war, überdies von unserm Verhältniß zu 
Dänemark schon Kunde besaß, insbesondere die Schwierigkeit kannte, 
die es gemacht hatte, die Erbauung einer Chaussee nach Hamburg 
zu erlangen. Schließlich kam es noch zu einer Audienz bei dem 
Könige selbst. Das war aus dein Grunde nicht ganz leicht, weil 
es der Grundsatz des Königs ivar, in einzelnen speciellen Angelegen- 
heiten, über welche mit oder von seiner Regierung verhandelt wurde, 
persönliche Audienzen nicht zn gewähren. Gewiß ein höchst ach- 
tungswerther Grundsatz. Aber es fand sich eine äußerst erwünschte Ver- 
mittelung, indem Alexander v. Humboldt, dessen Bekanntschaft Senator 
Curtius ans Schloß Babelsberg bei dem Prinzen Wilhelm machte, sich 
erbot, es zu veranlassen, daß vom Könige selbst die Gelegenheit zu 
einem Besuche gegeben werde. Diese Art war nicht blos deswegen 
äußerst erwünscht, weil dadurch der ganzen Mission ihr rein ver- 
traulicher Charakter bewahrt wurde, sondern auch weit ihr die Vor- 
aussetzung zum Grunde lag, daß Alexander von Humboldt dem 
Könige die Zwecke der Anwesenheit des Senator Curtius mitge- 
theilt hatte, sich selbst für den Erfolg interessirte und auch den 
König dafür zu gewinnen suchte. Gewährte dann der König die 
Audienz, so war es schon dadurch ausgesprochen, daß auch er jene 
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durfte es daher als ein gutes Zeichen ansehen, als er am 3. Sep- 
tember Abends die Aufforderung empfing, sich am folgenden Tage 
zum Mittagsesfen bei dem Könige in Sanssouci einzufinden. Bei 
der Vorstellung durch den Hofinarschall vor der Tafel, die aus elf 
Personen bestand, fand sich nun zwar keine Gelegenheit, in irgend 
etwas Specielles einzugehen, aber nach der -raset bewirkte der 
Minister von Bodelfchwingh es, daß der König dem Senator Curtius 
eine besondere Unterhaltung gewährte und ihm dadurch Gelegenheit 
gab, die Wünsche, Bitten und Hoffnungen seiner Vaterstadt vorzu- 
gellen. Letzterer hatte die Freude wahrzunehmen, daß der König 
nicht nur aufrichtige Theilnahme an Lübeck zeigte, das Verfahren 
Dänemarks höchlich mißbilligte, sondern auch mit den Aeußerungen 
seiner Rathgeber hinsichtlich eines Antrags an den Bundestag sich 
einverstanden erklärte, wenn er gleich wegen des Erfolges eine 
specielle Zusicherung nicht geben konnte. Er erlaubte schlreßlrch, 
daß Senator Curtius ihm die Eisenbahnkarte zustellen dürfe, und das 
gab denn willkommene Veranlassung, ihm am folgenden Tage in ernern 
die Karte begleitenden Schreiben für das bisher bewiesene Wohl- 
wollen zu danken und die Vaterstadt, insbesondere deren der malige 
Angelegenheit, seinem ferneren Schutze nochmals zu empfehlen. 
Alexander v. Humboldt hatte sich, wiederum sehr freundlich, erboten, 
die persönliche Ueberreichung des Schreibens zu übernehmen, an ihn 
rvurde es daher mit einigen passenden Zeilen eingesandt. 

Damit schloß diese wohlgelungene und folgenreiche Mission 
nach Berlin und Königswart. Ihr Zweck war vollständig erreicht. 
Die Bedrüngniß, in welcher sich die «Ltadt Lübeck durch die Maß- 
nahmen Dänemarks befand, war dargelegt und zur Ueberzeugung 
gebracht, die Nothwendigkeit, der Bundesstadt Hülfe zu leisten, war 
von beiden Regierungen anerkannt, die Zweckmäßigkeit des von dem 
Senate beabsichtigten Verfahrens ausgesprochen. Nach allen Aeuße- 
rungen der preußischen Staatsmänner und den von ihnen gegebenen 
Zusicherungen durfte auf ihre Unterstützung mit VepimmthUt ge- 
rechnet werden. Sv konnte denn der Senat mit einiger Aussicht 
auf Erfolg einen Weg betreten, der unter gewöhnlichen Aussichten 
ivcnig Hosinung gewährte. Er war nun aber auch durch die von 
ihr» getroffenen Einleitungen gewissermaßen verpflichtet, nicht zu 
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sic nicht ihres Erfolges selbst berauben wollte, rasch zur That 
werden. 

Das erforderte nun auch hier wieder große Anstrengung, denn 
die letzte Bundestagssitznng war nahe bevorstehend. Allein es ge- 
lang, Alles zur rechten Zeit zu vollenden. Eine Eingabe an die 
Bundesversammlung, von Syndicus Elder verfaßt, ging ans von der 
den freien Städten zu Theil gewordenen Aufgabe, um derentwillen 
man ihnen auf dem Wiener Congreß die Selbständigkeit, gelassen 
habe, dein Handel und dessen Interessen frei und nicht gehindert 
durch die Politik großer Staaten zu dienen, stellte dann dar, daß Lübeck, 
diese seine Ausgabe wohl erkennend, Alles, was von ihm abhänge, 
gethan habe, um sie zu erfüllen, daß es nicht blos auf dem eignen 
Gebiete alle Straßen in Chausseen verwandelt, sondern auch in 
den Nachbarstaaten die Anlegung von Chausseen theils durch Ver- 
handlungen, theils durch unmittelbare Unterstützung befördert habe, 
daß es große Summen auf Hafenbauten und Correction der Lravc 
verwandt und dennoch den Transithandel neuerdings von allen Ab- 
gaben befreit habe. Es wurde ferner, mit einem Seitenblick ans 
die günstigere Lage der beiden andern Hansestädte, dargestellt, ane 
nun Lübeck in seinem Bestreben, dem Handel den jetzt unentbehr- 
lichen Weg der Eisenbahnen zu bauen, durch das Widerstreben der 
Dänischen Regierung, für welche es eine ausländische «ladt sei, 
gehemmt werde, wie dadurch, nach der Lage der Verhältnisse, dem 
Handel Lübecks der Verfall drohe, aber zugleich auch der Stadt 
ihre Selbständigkeit genommen werde, die Möglichkeit, die Kosten 
eines eignen Staatshaushaltes zu bestreiten und die Bundespost ich ten 
zu erfüllen. Daran schloß sich das Gesuch, die bundesmäßige Ver- 
mittelung dahin eintreten zu lassen, daß die Krone Dänemark für 
Holstein und Lauenburg die Anlage eines die Verbindung Lübecks 
mit dein Innern von Deutschland herstellenden Schienenweges 
zwischen der Stadt Lübeck und der Berlin-Hamburger Eisenbahn 
auf dem kürzesten Wege gestatte. 

Von der bevorstehenden Einbringung dieses Antrages wurde 
die Preußische Regierung durch eine Note an ihren Gesandten in 
Hamburg in Kenntniß gesetzt, die Oesterreichische, die keinen Ge- 
sandten in Hamburg hatte, durch ein Schreiben an den Fürsten 
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denten Pauli in Kopenhagen, mit dem Aufträge, sie dem Grafen 
Revcntlvw vorzulesen. Letzteres durfte aber, da vorauszusehen war, 
daß der Graf den Schritt mißbilligen und widerrathen würde, nicht 
früher geschehen, als bis in Frankfurt selbst alle Einleitungen sv 
weit vorgeschritten waren, daß sic nicht mehr zurückgenominn wer- 
den konnten. 

In Frankfurt führte damals der Bürgermeister Sinidt von 
Bremen, die Stimme der freien Städte, ein erfahrener, gewandter 
und dem Interesse Lübecks aufrichtig und eifrig ergebener Mann. 
Die Betreibung der Sache Hütte ihm wohl überlassen werden 
können, allein es war theils observanzmäßig, theils erforderte es 
die Schicklichkeit, für eine so wichtige Spccialangelegenheit einen 
eignen Gesandten zu schicken. Daher wurden schleunig die erforder- 
lichen Vollmachten für Senator Curtius ausgefertigt und von allen 
Städten vollzogen, und er wurde beauftragt, alsbald nach Frank- 
furt zu gehen, um das in Berlin begonnene Werk dort fort- 
zusetzen. 

Zufällig traf es sich, daß um dieselbe Zeit in Frankfurt die 
erste Germanistenversammlung stattfand, und einige Freunde Lübecks 
wünschten, diese angesehene Versammlung, wenn auch nicht un- 
mittelbar zum Vortheil für unsere Sache zu benutzen, was nicht 
wohl thunlich war, doch zu einem Ausdruck der Sympathie für 
Lübeck zu bewegen. Sie war von hier aus von dem Dr. v. Duhn 
besucht, der sich zu der Reise wohl auch mit Rücksicht ans die 
dermalige allgemeine Lage Lübecks entschlossen hatte. Es war in 
Anrege gekommen, die Versammlung zu bestimmen, daß sie Lübeck 
zu ihrem nächsten Versammlungsort wähle. Jacob Grimm machte 
den Vorschlag, und als von einigen Seiten zu weite Entfernung 
eingewendet wurde, unterstützte ihn Bürgermeister Smidt in einer 
Rede, in welcher er mit warmen und beredten Worten aus das alte 
Lübeckische Recht und Lübeckische Geschichte, auch auf die eben jetzt 
zur Verhandlung stehende Eisenbahnangelegenheit hinwies, und als 
Beweis des noch immer frischen und kräftigen Sinnes der alten 
Stadt die Thatsache anführte, daß gerade in jenen Tagen die Ab- 
schaffung der alten Collegiatverfassung und die Einführung des 
Repräsentativsystems beschlossen sei. Lauter Beisall folgie seinen 
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dorten, der Vorschlag wurde durch Acclamation einstimmig ange- 
nommen. Das war eine Manifestation der öffentlichen Meinung, 
wie sie »ns nicht schöner und nicht gelegener kommen konnte. 

dlvch ein anderes Verhältniß muß hier erwähnt werden, das 
damals auf die Stimmung in Frankfurt auch in bundestäglichen 
Kreisen großen Einfluß ausübte. Der König von Dänemark hatte 
nur 8. Juli einen offenen Brief über die Unzertrennlichkeit der Dä- 
nischen Monarchie erlassen und darin gesagt, hinsichtlich der Her- 
zogthümer Schleswig und Lauenburg sei es zweifellos, daß sie, auch 
nach dem Erlöschen der dermaligen Königlichen Linie, mit Dänemark 
durch gleiche Gesetze der Erbfolge vereinigt bleiben würden, hin- 
sichtlich einiger Theile von Holstein sei dies zwar nicht zweifellos, 
er werde sich aber bemühen, die Umstände zu beseitigen, welche die 
jetzt unter seinem Scepter zu einem Gesammtstaate verbundenen 
Länder trennen könnten. Gegen diesen offenen Brief legte die 
holsteinische Ständeversammlung eine Rechtsverwahrung ein. Der 
König nahm sie nicht nur nicht an, sondern verbot auch jede 
weitere Petition über die Erbfolgeordnung. Die Ständeversammlung 
sandte nun ihre Beschwerde über den offenen Brief an den Bun- 
destag und beschwerte sich zugleich über das ergangene Verbot, 
welches in entschiedenem Widerspruch mit dem von dein Könige am 
L8. Mai 1851 erlassenen Gesetze über die holsteinischen Provinzial- 
ständc stand. Auf das Gutachten und den Vorschlag der Recla- 
mations-Commiffion, der die Eingabe der Geschäftsordnung gemäß 
überwiesen war, faßte dann die Bundesversammlung am 17. Sep- 
tember den Beschluß: sie finde sich durch die von dem Könige ge- 
gebenen Erklärungen in der vertrauensvollen Erwartung bestärkt, 
daß derselbe bei endlicher Feststellung der in dem offenen Briefe 
vom 8. Juli besprochenen Verhältnisse die Rechte Aller und Jeder, 
insbesondere aber die des Deutschen Bundes, erbberechtigter Agnaten 
und der gesetzmäßigen Landesvertretung beachten werde, und behalte, 
als Organ des Deutschen Bundes, sich die Geltendmachung ihrer 
verfassungsmäßigen Competenz in vorkommenden Fällen vor! sie 
finde ferner den Befehl des Königs, wonach keine Petitionen in 
der Erbfolgesache mehr angenommen werden sollten, nicht in Ein- 
klang mit dem Wortlaute des Gesetzes von 1851. Dieser Beschluß, 
in der damals dreißigjährigen Existenz des Deutschen Bundes der 
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erste in Nationalem Sinne gefaßte, brachte in ganz Deutschland 
eine freudige Erregung hervor, die auch in Frankfurt noch fusch 
und stark war, als unser Gesandter dort eintraf, 

Uebrigens zeigten sich in Frankfurt noch ganz unerwartete und 
erhebliche Schwierigkeiten. Der preußische Gesandte war nicht anwesend, 
es fehlte daher seine gewichtige persönliche llnterstützung. Der öster- 
reichische Präsidialgesandte, Graf von Münch-Bellinghausen, war 
zivar durch ein Schreiben des Fürsten Metternich davon in Kennt- 
niß gesetzt worden, daß die Oesterreichische Regierung kein Bedenken gegen 
den Antrag Lübecks habe, er selbst aber hatte sehr große Bedenken. 
Er wußte wohl, daß Oesterreich iunner lieber als europäische Groß- 
macht als in seiner Eigenschaft als Präsidialmacht des Teutschen 
Bundes handelte, und jedem kräftigen Auftreten des Bundes als 
solchen abgeneigt >var. Indessen hatte er recht, wenn er geltend 
machte, der Deutsche Bund habe als Grundlage für seine Wirk 
samkeit die Bnndesacte von I8l-> und die Wiener Schlußacte von 
1820, ein Gesuch um Thätigkeit des Bundes müsse sich auf be- 
stimmte Paragraphen dieser beiden Arten oder ivenigstens einer der- 
selben zurückführen lassen. Für Streitigkeiten unter zwei Bundes- 
gliedern schrieb der Art. U der Bundesacte ein bestimmtes Ver- 
fahren vor. Das konnte aber nur eintreten, wenn eine Klage oder 
Beschwerde eines Staates vorlag. Eine solche war nicht beab- 
sichtigt, Lübeck konnte, nach Allem, was in Berlin und Königswart 
besprochen war, sie nicht erheben, wollte es auch aus guten Gründen 
nicht, weil davon kein Heil zu erwarten war, es wollte nur eine 
Vermittelung. Eine solche oder eine Verwendung eintreten zu lassen, 
wurde aber' für sehr mißlich erklärt, iveil der Bund sich nicht tu 
die Lage setzen dürfe, daß seine Verwendung wirkungslos bleibe. 
Am allerwenigsten könne der Bttnd ans ein so specielles Gesuch 
sich einlassen, tote die Jntercession für eine bestiminte Eisenbahn, 
das würde die bedenklichsten Consequenzen hervorrufen. Es sei 
bisher immer von einzelnen Bundesregierungen Anschluß an die 
in ihren Ländern erbauten Eisenbahnen benachbarten Regierungen 
gewährt oder abgeschlagen worden, je nach Lage der Umstände, noch 
nie sei es vorgekommen, daß man den Bundestag in eine solche 
Angelegenheit habe einmischen wollen. Baden und Würtemberg 
seien gerade ebenfalls in einer Differenz wegen der Richtung einer 
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'Eisenbahn begriffen. Hiernach war also in Frankfurt noch vielen 
Einwendungen zu begegnen, nnd zwar in sehr kurzer Zeit. Am 
26. September Mittags kam Senator Cnrtius dort an, nnd am 1. 
Oktober sollte die letzte Bundestagssitzung, in der die Sache vor- 
kommen mußte, stattfinden. Es mußte demnach jede Stunde und 
jede Gelegenheit angewandt werden, um in Unterredungen mit 
vielen Einzelnen theils die wirkliche Noth, theils die Berechtigung 
Lübecks, die Hülfe des Bundes anzurufen, lind die Verpflichtung 
des Bundes, sie zu gewähren, zur Ueberzeugung zu bringen, lind 
es war ferner nothwendig, die mitgebrachte Eingabe an den Bund 
zu überarbeiten und so zu verändern, daß sie den jetzt erst hervor- 
getretenen Einwendungen von vorne herein begegnete. Die Er- 
mächtigung, Abänderungen vorzunehmen, war dem Senator Cnrtius 
durch einen eignen Senatsbeschluß gegeben. Bürgermeister Smidt 
erwies sich unausgesetzt theilnehmend, auch Dr. v. Duhn's Mitwir- 
kung wurde bei der neuen Redaction in Anspruch genommen. 

Die Veränderungen bestanden einestheils darin, daß nicht so- 
wohl die Verweigerung der Bahn nach Büchen, als vielmehr allge- 
mein das von Dänemark befolgte Jsolirungs- rittb Absperrnngssystem 
hervorgehoben wurde. Und dann konnte man »an den Art. '9 der 
Wiener Schlußakte anknüpfen, welcher sagt: „Die Bundesversamm- 
lung übt ihre Rechte nnd Obliegenheiten nur innerhalb der ihr 
vorgeschriebenen Schranken aus. Ihre Wirksamkeit ist zunächst durch 
die Vorschriften der Bundesacte und durch die in Gemäßheit der- 
selben beschlossenen oder ferner zu beschließenden Grundgesetze, wo 
aber diese nicht ausreichen, durch die im Grundvertrage 
bezeichneten Bundeszwecke bestimmt." Als Bundeszweck ist in 
Art. 2 der Bundesacte angegeben: die Erhaltung der innern und 
äußern Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und 
Unverletzbarkeit der einzelnen deutschen Staaten. Daß 
durch das Verfahren Dänemarks Lübecks Selbständigkeit unter- 
graben werde nnd bei konsequenter Fortsetzung desselben untergehen 
müsse, war schon in der früher verfaßten Eingabe hinlänglich nach- 
gewiesen, die Befugniß der Bundesversammlung, vermittelnd einzu- 
schreiten, stand hiernach nicht mehr in Zweifel. Ueberdies gab 
noch der Art. 37 der Wiener Schlußakte einem einzelnen deutschen 
Staate bei einer Bedrohung durch eine fremde Macht ausdrücklich 
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das Recht, die Vermittelung des Bundes anzurufen, und die Be- 
zeichnung Lübecks als einer ausländischen Stadt in dem Erlasse 
der Eisenbahn-Commission an die Lauenbnrgische Ritter- und Land- 
schaft machte es zulässig, zu sagen, das; die selbständigen deutschen 
Bundesländer als dänische Provinzen angesehen seien, also Däne- 
mark gewisserniaßen mit seiner eignen Waffe zu schlagen, und sein 
Verfahren als feindselig gegen Deutschland zu bezeichnen. Bei der 
schon erregten Stimmung gegen Dänemark mußte gerade diese Wen- 
dung Eindruck machen. Das schließliche Gesuch wurde allgemein 
dann so gefaßte 

Die Versammlung ivolle der freien Stadt Lübeck, welche durch 
die von der Krone Dänemark mittelst wiederholter Versagungen ihr 
aufgenöthigte Jsvlirung in der ihr als deutsches Bnndesglied ge- 
währleisteten Stellung sich bedroht sieht, zur Behauptung derselben 
die wirksamste Verwendung und Vertretung angedeihen lassen. 

Es hieß dann weiter: 
Wie aber und auf welche,u Wege durch eine solche Verwendung, 

Vermittlung oder Geltendmachung auch anderer durch die Bestim- 
mungen der Bundesacte so vielfach dargebotener Anknüpfungspunkte 
der freien Stadt Lübeck die ihr unter so geschilderten Umständen 
unentbehrliche Bundeshülfe wirksam zu Theil werden könnte, das 
möchte dieselbe zuvörderst näherer Erwägung dieser hohen Versamm- 
lung vertrauensvoll anheimstellen. 

Hiernach war der Weg einer förmlichen Klage immer noch 
offen gehalten. 

Am 30. September kan, dem Senator Cnrtius die Vollmacht 
zu, die ihn berechtigte, am folgenden Tage der Sitzung beizuwohnen. 
Er überließ jedoch dem stimmführenden Gesandten, Bürgermeister 
Smidt, das Wort, und dieser trug die vereinbarte, ziemlich um- 
fängliche Eingabe vor, die mit großer Aufmerksamkeit angehört 
wurde. Der dänische Gesandte ergriff zuerst das Wort, indem er 
fragte, ob die Beschwerde gegen Dänemark oder gegen Holstein ge- 
richtet sei. Es wurde ihm erwiedert, eine Beschwerde sei für jetzt 
überall nicht erhoben, die Behandlung der Sache der Bundesver- 
sammlung überlassen. Tie Berathung mußte demnach zunächst die 
weitere Behandlung der Sache betreffen und führte, nach dem Vor- 
schlage des Präsidialgesandten, zu dem Beschlusse, daß die Ver- 
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lesnng zur Zeit als eine vertrauliche angesehen, svlglich nicht die 
Eingabe selbst, sondern nur eine Registratur über den Vorgang in 
das Protokoll aufgenommen werden solle, zugleich mit einem Aus- 
druck der Hoffnung, daß der bis zur Wiedereröffnung der Sitzungen 
verfließende Zeitraum benutzt werden möge, die Angelegenheit auf 
eine freundnachbarliche Weise der Erledigung zuzuführen. Der Ge- 
sandte der freien Städte, indem er dem Beschlusse gleichfalls zu- 
stimmte, behielt sich für den Fall, daß eine Beilegung nicht statt- 
finden sollte, die Reproducirung der Eingabe in der ersten Sitzung 
des kommenden Jahres vor. 

Die Wendung, welche die Sache auf diese Weise nahm, war 
so günstig als möglich. Hätte irgend etwas Anderes geschehen 
sollen, so hätte die Eingabe der Dänischen Regierung zu ihrer Er- 
klärung zugestellt werden müssen, und dann ließ sich kaum eine 
bestimmte Frist vorschreiben. In dem Beschlusse, der gefaßt war, 
lag eine Aufforderung an Dänemark, sich zu erklären; es war dafür 
eine bestimmte, keineswegs lange Frist gegeben, und indem zugleich 
ein Ausdruck der Hoffnung hinzugefügt war, daß während dieser 
Frist die Angelegenheit auf frenndnachbarliche Weise ihrer Er- 
ledigung zugeführt werden möchte, war im Grunde die nach- 
gesuchte Vermittelung schon eingetreten, schon gewährt. Und 
doch war zugleich von Seiten Lübecks Dänemark gegenüber große 
Rücksicht beobachtet, der Antrag war in Wirklichkeit nicht einge- 

t bracht, nur vorbehalten. In der That steht in den gedruckten 
Protokollen kein Wort davon, nur im Register ist unter der Rubrik 
Lübeck die Bemerkung gemacht, daß über die Eisenbahnangelegenheit 
eine ungedruckte Registratur aufgenommen sei. Dennoch wurde die 
Eingabe bekannt genug. Die Mehrzahl der Gesandten erbat sich 
eine Abschrift, die ihnen nicht verweigert werden konnte, und die 
Eisenbahnkarte, die auch der Bundesversammlung mit überreicht war 
— eine vortreffliche argumentatio ad homiuem, wie Bürgermeister 
Smidt sich ausdrückte — wurde jeder Abschrift beigefügt. 

Es folgten nun mehrfache Besprechungen zwischen Senator 
Curtius und dein dänischen Bundestagsgesandten Herrn v. Pechlin. 
Dieser gab zu, daß eine Eisenbahnverbindung Lübeck auf die Dauer 
nicht werde verweigert werden könne», und hätte es wohl am 
liebsten gesehen, wenn seine Regierung ihm Auftrag gegeben hätte, 
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darüber gleich offieiell zu verhandeln, denn er sah ein, daN es für 
Dänemark selbst, wenn es seine. Zustimmung nicht verweigern konnte, 
besser war, sie freiwillig zu geben, als sie sich abbringen zu lassen. 
Aber so schnell konnte man sich in Kopenhagen nicht entschließen. 
Die Möglichkeit indessen, daß ein solcher Auftrag erfolgen könne, 
mußte Senator Cnrtins bewegen, noch einige Zeit in Frankfurt zu 
bleiben, die er benutzte, um sowohl mit den dort nach Eintritt der 
Ferien zurückgebliebenen Gesandten genauere Rücksprache zu nehmen, 
als auch Besuche in Darmstadt und Carlsruhe zu machen, um dort 
die Ansichten der Minister kennen zu lernen und Einfluß auf sie 
zu gewinnen. Ein Zurückkommen auf den einstweilen zurückgestellten 
Antrag war ausdrücklich vorbehalten, und für solchen Fall war es 
von großer Wichtigkeit, daß der Bund selbst an seiner Competcnz, 
seinem Recht und seiner Befngniß, einzuschreiten, nicht zweifelte. 
Als Alles geschehen war, was in dieser Beziehung geschehen konnte, 
und jede Aussicht, mit dem dänischen Gesandten in weitere Ver- 
handlung treten zu können, verschwand, reiste er ab, nahm seinen 
Weg über Hannover, wo er von dem Könige empfangen wurde 
und von diesem persönlich die Zusicherung erhielt, daß er für die 
Erreichung einer Bahn von Lüneburg über Lauenburg und Büchen 
nach Lübeck immer thätig sein werde, und kehrte zu Anfang des 
November hierher zurück. 

Es mußte nun nothwendiger Weise eine Pause in der weiteren 
Thätigkeit eintreten, denn die Folgen der bisher gethanen Schritte 
mußten abgewartet werden. Zunächst war nichts Anderes zu thun, 
als — was unter Umständen auch recht schwer ist — sich ganz 
passiv in Geduld zu verhalten. 

Oesterreich und Preußen säumten indessen nicht, die gegebenen 
Zusagen in Ausführung zu bringen. Noch im Laufe des November 
übergaben beide Gesandte in Kopenhagen aberiiialige, ernste und 
wohl motivirte Vorstellungen. Daß dabei in der Person des 
österreichischen Gesandten ein Wechsel vorgegangen war, gereichte 
der Sache zum Vortheil, denn der neue Gesandte konnte, eben >veil 
er ganz unbefangen war, sich um so nachdrücklicher aussprechen. 
Es war ihm Gelegenheit gegeben worden, sich über die ganze Lage 
der Sache vollständig zu unterrichten. Ein unerwarteter, wenigstens 
unerwartet eifriger Bundesgenosse fand sich in der Schwedischen 
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Regierung, welche, jetzt ganz aus eignem Antrieb, die Erklärung 
abgeben ließ, daß durch jede gegen Lübecks Handel feindselige Maß- 
regel auch Schweden betroffen werde, da kein anderer Ostseehafen 
dem schwedischen Berkehr gleiche Vortheile jetzt biete oder jemals 
bieten könne. Der russische Gesandte äußerte sich in ähnlicher 
Weise. Die Dänische Regierung erkannte aus allen diesen Vor- 
stellungen wohl, daß es sich hier um eine Angelegenheit von großer 
Bedeutung und allgemeinem Interesse handle, um eine Angelegenheit, 
für welche die Interessen Holsteins selbst dann nicht den einzigen 
Maßstab der Beurtheilung hätten abgeben können, wenn sie wirklich 
so wesentlich dabei betheiligt gewesen wären, als man entweder 
glaubte oder zu glauben vorgab. Die Ansicht, die der König und 
Graf Reventlow vermuthlich schon lange gehabt hatten, daß eine 
gänzliche Ausschließung Lübecks aus aller Eisenbahnverbindung weder 
gerecht, noch billig, noch durchführbar sei, gewann daher über die 
immer sich gleich bleibende Auffassung der Eisenbahn-Commission 
mehr und mehr die Oberhand. Es war nur unangenehm, den 
Schein auf sich zu laden, daß man sich durch fremde Vorstellungen 
zu Gunsten eines fremden kleinen Staates ein Zugeständniß ab- 
dringen lasse, um so mehr, da der Gegenstand dieses Zugeständ- 
nisses, eine Bahn von Lübeck nach Büchen, zugleich im eignen In- 
teresse eines Landestheils, Lauenburg, lag, und die gesetzlichen Be- 
hörden und Vertreter dieses Landestheils eben dasselbe Zugeständniß 
wiederholt beantragt und nachgesucht hatten. Abermalige dahin 
gehende Vorstellungen wurden um dieselbe Zeit sowohl von der 
Lauenburgischen Ritter- und Landschaft, als von den Blagistraten 
der Städte in Kopenhagen überreicht, und es ist nicht unwahr- 
scheinlich, daß die Initiative dazu von der Regierung ausgegangen ist. 

Ein Resultat indessen ergab sich so bald nicht, und es mußte 
daher die Frage entstehen und ernstlich erwogen werden, wie der 
Senat sich bei der am 14. Januar 1847 bevorstehenden Wieder- 
eröffnung der Versammlungen des Bundestags zu verhalten habe. 
Die in der letzten vorigjährigen Sitzung am l. Oktober überreichte 
Eingabe war zurückgelegt, nicht zu Protokoll genommen, in der 
Erwartung und Hoffnung, daß es gelingen werde, die Sache bis 
zur nächsten Sitzung nach den Ferien durch freundschaftliche Ver- 
ständigung zu erledigen. Für den Fall, daß dies nicht geschehen 
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sollte, wm die Wiederaufnahme der Eingabe ausdrücklich vorbehalten. 
Was war jetzt zn thun? Daß die Dänische Regierung es sehr 
empfindlich aufnehmen würde, wenn der Bundesversammlung gleich 
in ihrer ersten Sitzung von dein Nichterfolgtsein einer Verständi- 
gung Anzeige gemacht und der Antrag auf Vermittelung nun 
formell eingebracht würde, ließ sich voraussehen, und das wollte 
der Senat nicht. Andererseits aber hielt er es doch bei der noch 
stattfindenden Ungewißheit für angemessen und der Sachlage ent- 
sprechend, Senator Curtius nach Frankfurt zu senden, theils um 
durch persönliche Rücksprachen mit den einzelnen Bundestagsge- 
sandten das Interesse an der Sache zu beleben und zu erhalten, theils 
um durch solche Sendung eine Demonstration zu machen, die, wenn 
sie richtig ausgeführt würde, die Dänische Regierung nicht verletzen, 
doch aber ihr einen Impuls geben konnte. Um die Ueberzeugung 
zu gewinnen, daß die Preußische Regierung mit dein Verfahren 
einverstanden sei, erhielt Senator Curtius den Auftrag, seinen Weg 
über Berlin zu nehmen. Er reiste am ü. Januar ab und fand in 
Berlin wiederum die freundlichste Aufnahme und aufrichtige Theil- 
nahme an dem Wohle Lübecks, nicht bloß bei den Staatsmännern, 
sondern auch bei dem Könige, sowie bei dem Prinzen und der 
Prinzessin von Preußen. Letztere lud ihn zu einer Abendgesellschaft 
ein, in welcher auch der König erschien und seinen festen Willen, 
Lübeck zu helfen, soviel er könne, von neuem bestimmt aussprach; 
die Reise nach Frankfurt wurde vollkommen gebilligt. 

Der Senat hielt es für richtig, von dieser Sendung durch den 
Ministerresidenten in Kopenhagen der Dänischen Regierung un- 
mittelbar eine Mittheilung zu machen, mit dem Bemerken, daß er 
es für seine Pflicht gehalten habe, seinen hohen Bundesgenossen 
Aufklärung über die Gründe zu geben, weshalb er von einem 
förmlichen Antrage bei der Bundesversammlung zur Zeit nvch ab- 
stehe. Das konnte nur gut aufgenommen werden, denn es lag zu- 
gleich ein Ausdruck des Vertrauens zu der Dänischen Regierung 
darin. In gleich versöhnender, rücksichtsvoller und umsichtiger Weise 
trat Senator Curtius überall in Frankfurt auf, so daß sein Er- 
scheinen Niemanden befremdete, und selbst der dänische Bundestags- 
gesaudte ihm freundlich entgegen kam und sich ganz offen dahin 
aussprach, daß der Wunsch Lübecks ein billiger sei. 
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Weitere Verhandlungen in Frankfurt wurden denn auch nicht 
mehr nöthig. An demselben Tage, an welchem dort die Bundes- 
versammlung ihre Sitzungen wieder eröffnete, machte in Kopenhagen 
der Graf Reventlow dem österreichischen Gesandten, Herrn von 
Vrints, die Mittheilung, daß Se. Majestät der König ein etwaiges 
Gesuch des Senats von Lübeck um Bewilligung einer Lübeck- 
Büchener Eisenbahn mit Vergnügen entgegennehmen werde. Das 
Zusammentreffen in der Zeit war zufällig. Der diesseitige Mi- 
nisterresident in Kopenhagen hatte den österreichischen Gesandten 
gebeten, den sich wiederholenden Klagen des Grafen Reventlow 
darüber, daß Lübeck keinen Grund habe, sich zu beschweren, weil es 
niemals bestimmte Anträge gestellt habe, und seine Beschwerde beim 
Bundestage zurücknehmen müsse, doch einmal die Frage entgegenzu- 
setzen, ob denn, wenn Lübeck nun einen bestimmten Antrag stelle, 
eine günstige Entscheidung zu hoffen sei. Der österreichische Ge- 
sandte hatte in der That gleich am folgenden Tage diese directe 
Frage gestellt, der Graf sich ein Paar Tage Bedenkzeit ausgebeten, 
um sie dem Könige selbst vorzulegen, und dann die erwähnte Ant- 
wort überbracht. 

Es gab damals noch keinen Telegraphen, der eine so frohe 
und so ersehnte Mittheilung in einer Stunde nach Lübeck bringen 
konnte, vielmehr dauerte es, der Jahreszeit wegen, sogar vier 
Tage, bis sie ankam. Es ist unnöthig zu sagen, wie willkommen 
sie war, auch, daß der bürgerlichen Gebeim-Commission unverweilt 
davon Kenntniß gegeben wurde, und daß man sich beeilte, dem von 
Kopenhagen aus gegebenen Winke mit thunlichster Beschleunigung 
zu entsprechen. 

Das von Synd. Elder als Präses der Eisenbahn-Commission 
entworfene Schreiben des Senats an den König von Dänemark 
ging aus von der kurz vorher, nemlich am 15. December 1846, 
erfolgten Eröffnung der Hamburg-Berliner Eisenbahn, berührte dann 
das Interesse der Bewohner Lauenburgs, einen Weg zu erhalten, 
der einen Waarenzug durch ihr Land führe und ihnen für ihre 
Produkte einen wohlfeilen und sicheren Absatz biete, und knüpfte 
daran den bestimmten Antrag, daß 

Eure Königliche Majestät huldreichst geruhen wollen, die An- 
lage einer Eisenbahn zwischen Lübeck und Büchen im Herzog- 

Ztschr. d. B. f. L. G. V, 1. 5 
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thun, Lauenburg und das sofortige Nivellement derselben 
allerhöchst zu genehmigen, auch zu verstatten, daß durch 
beiderseits zu ernennende Commissarien ein Staatsvertrag 
über das Unternehmen abgeschlossen und dabei zugleich in 
Erwägung gezogen werde, in welcher Weise die Fortführung 
jener Bahn bis Lüneburg demnächst sich möchte erreichen 
lassen. 

Am Schlüsse wurde ausgesprochen, daß die Gewährung des 
Antrags um so größere Freude erregen werde, je zuversichtlicher 
daraus die Hoffnung ungetrübter Fortdauer der seit Jahrhunderten 
bestandenen freundlichen Verhältnisse werde entnommen werden 
dürfen. 

In diesem Schreiben war zunächst der Ausgangspunkt sehr- 
glücklich gewählt. Die Eröffnung der Hamburg-Berliner Bahn war 
ein Novum, also auch ein neues Motiv, das früher nicht hatte in 
Betracht kommen können. Fenier war es der Dänischen Regiening 
gegenüber sehr zweckmäßig, das Zusammentreffen der Interessen 
Laueuburgs mit denen Lübecks hervorzuheben. Es war ferner sehr- 
zweckmäßig, in erster Linie die Königliche Genehmigung der Bahn 
und demnächst Verhandlungen über einen Staatsvertrag zu bean- 
tragen. Man rnußte nemlich erwarten und war auch gefaßt darauf, 
daß die Einwilligung der Dänischen Regierung nicht ohne Weiteres 
würde gegeben werden, nicht ohne daß auch ihrerseits gewisse Zuge- 
ständnisse würden verlangt werden; ja man durfte in Berücksichti- 
gung der Wichtigkeit des Dienstes, rvelchen Dänemark leistete, wohl 
einigermaßen besorgt sein wegen der Bedingungen, an welche es 
seine Einwilligung knüpfen möchte. War nun zuerst die Königliche 
Genehmigung gegeben, so war man wenigstens vor übertriebenen 
und unannehmbaren Fordemngen ziemlich gesichert. Das Königliche 
Wort war eine Königliche Zusage, welche nicht durch anderweitige 
Anhängsel illusorisch werden durfte. Aber ein Staatsvertrag mußte 
allerdings geschlossen werden. Die mannigfachen Beziehungen, in 
welche beide Staaten hinsichtlich der Bahn zu einander traten, 
und in welchen die Bahn zu beiden Staaten stand, ließen sich auf 
andere Weise nicht regeln. Durch den Ausdruck des Wunsches, 
daß eine Fortsetzung der Bahn nach Lüneburg sich möchte erreichen 
lassen und daß darauf bei den Verhandlungen Bedacht genommen 



werden möchte, wurde von vorne herein der Auffassung entgegen- 
getreten, die in Kopenhagen fest eingewurzelt war, daß eine Lübeck- 
Biichener Bahn der Altona-Kieler Concurrenz machen solle und 
werde, eine Auffassung, welche durch alle diesseits dagegen gemachten 
Vorstellungen und Darlegungen nicht hatte beseitigt werden können. 
Der Schluß endlich des Schreibens sagte zwar nicht, ließ aber 
durchblicken, daß der Senat eine etwaige abermalige abschlägige 
Antwort nicht als letztes Wort hinnehmen werde, und auch Das 
war ebenso ivürdevoll als den Verhältnissen entsprechend und ange- 
messen. Das ganze Schreiben war demnach in allen einzelnen 
Theilen vortrefflich abgefaßt. Es fand auch übrigens bei Allen, 
denen es mitgetheilt wurde, unbedingte Anerkennung, nur in Han- 
nover nicht. Die Hannoversche Regierung nemlich, in richtiger 
Würdigung der Verhältnisse, wünschte eine Verbindung mit dem 
nächstgelegencn und besten Ostseehafen eben so lebhaft, als dies in 
Lübeck selbst gewünscht wurde. Dazu waren wegen des Elbübergangs 
bei Lauenbnrg Verhandlungen mit Dänemark nothwendig. Sie war 
aber nicht recht geneigt, diese ihrerseits zu beantragen, weil sie zwei 
Jahre vorher in derselben Angelegenheit eine Zurückweisung er- 
fahren hatte, auch sonst mit der Dänischen Regierung in Dishar- 
monie stand, und meinte nun, Lübeck hätte Verhandlungen unter 
den drei Regierungen wegen einer Bahn nach Lüneburg beantragen 
können und sollen. Es gelang indessen dem Senator Curtius, sowohl 
in Frankfurt den hannoverschen Bundestagsgesandten, als auch in 
Hannover die dortigen Staatsmänner zu überzeugen, daß dies in 
der That nicht thnnlich gewesen war. Der Senat konnte in dem 
dermaligen Schreiben an den König kein anderes Gesuch stellen, 
als eben dasselbe, für welches er die Jntercessivn Oesterreichs und 
Preußens und die Bermittelung des Deutschen Bundes in Anspruch 
genommen hatte, und konnte auch überhaupt nicht wohl bei der 
Dänischen Regierung beantragen, daß sie sich mit einer dritten 
in Verbindung setzen möge. Es wurde übrigens der Wunsch der 
Hannoverschen Regierung in so iveit noch gewährt, als der Minister- 
resident Pauli den Auftrag erhielt, dcni Grafen Reventlow die Er- 
klärung zu geben, daß Lübeck gegen die sofortige Theilnahme Han- 
novers an den Verhandlungen durchaus nichts zu erinnern habe. 

Das Schreiben wurde nach Kopenhagen gesandt und schon am 
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2. Februar von dem Ministerresidenten Pauli dem Könige in be- 
sonderer Audienz übergeben. Dort fand es nicht ganz die Auf- 
nahme, die man nach dem, was vorhergegangen war, wohl hätte 
erwarten dürfen, denn ein Gesuch mit Vergnügen entgegennehmen 
wollen, heißt doch nichts Anderes, als es bewilligen wollen. Der 
König sagte aber kein Wort, welches auf eine baldige Gewährung 
schließen ließ, sondern erwiederte nur, er wolle es nochmals prüfen 
lassen, und äußerte dann Manches über die Nachtheile, welche 
Holstein durch eine in Lübeck ausgehende Eisenbahn erleiden werde. 
Es war daher ganz gut, daß Senator Curtius nicht sogleich von 
Frankfurt abreiste, sondern dort noch mit den Gesandten der größeren 
deutschen Staaten, insbesondere dem preußischen — der österrei- 
chische war noch nicht anwesend — für den Fall eines abermaligen 
Mißlingens dieses neuesten Versuches Rücksprache nahm und sich 
ihrer Unterstützung und fortgesetzten Theilnahme versicherte. Uebri- 
gens hatte seine dortige Anwesenheit zunächst keinen unmittelbaren 
Zweck, fing auch an, in Kopenhagen Mißtrauen zu erregen; er 
kehrte daher in der Mitte des Februar hierher zurück, wobei er 
seinen Weg über Hannover nahm, um dort noch geeignete Rück- 
sprachen zu halten. 

In Lübeck trat nun wieder der unbehagliche Zustand des 
Schwedens zwischen Furcht und Hoffnung ein, der immer um so 
peinlicher wird, je länger er dauert. 

Von einer erneuerten Prüfung durch die Eisenbahncvinmission 
war kein anderes Resultat zu erwarten, als das frühere. Darauf 
ließen manche Aeußerungen schließen. Die Mitglieder der Coin- 
mission, durch Eifersucht gegen Lübeck verblendet, konnten sich von 
der Anficht nicht trennen, Vas; aller Handel, den Lübeck habe oder 
erhalte, Kiel entzogen werde, und nicht einsehen, daß die Altona- 
Kieler und die Lübeck-Büchener Bahn, wenn auch in einzelnen Be- 
ziehungen concurrirend, doch im Großen und Ganzen ganz ver- 
schiedenartigen Verkehr zu vermitteln haben. Andererseits war es 
zwar nicht unbekannt, daß der König und der Graf Reventlow 
überhaupt unbefangener, freundlicher urtheilten, auch andere Gesichts- 
punkte auffaßten, und daß es für sie auch Verhältnisse gab, an 
welchen ihnen noch mehr lag, als an Eisenbahnen, und für welche 
ihnen die Unterstützung der Cabinette von Wien und Berlin sehr 
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wesentlich war. Aber die schließliche Entscheidung ließ sich doch 
nicht mit Sicherheit voraussehen, noch weniger die Modalität selbst 
einer günstigen Entscheidung, zumal da man erfuhr, wie viele und 
verschiedenartige Wünsche, Pläne und Forderungen in Kopenhagen 
sich geltend machten, als es festzustehen schien, daß das System 
der Absperrung und Jsolirung Lübecks sich nicht durchführen lasse. 
Der Gras Reventlow hat einen schweren Stand gehabt. 

Endlich am 9. Mai erschien ein Schreiben des Grafen Re- 
ventlvw an den Senat in Erwiederung auf das an den König 
gerichtete. Darin wurde gesagt: das volle Zutrauen zu den der 
Nachbarstadt schon oft bethätigten Gesinnungen des Königs werde dem 
Senate die diesen Gesinnungen entsprechende zuvorkommende Auf- 
nahme seines Gesuches und die erneuerte sorgfältigste Erwägung 
desselben schon im Voraus verbürgt haben. Es lasse sich nicht 
verkennen, daß die Lübeck-Büchener Bahn manche und nicht un- 
wichtige Interessen gefährden könne, doch habe der König bei 
seiner nunmehr gefaßten Entschließung diejenigen Rücksichten vor- 
walten lassen, welche sowohl seinen eignen Wünschen, als auch 
den eingetretenen Verwendungen befreundeter Höfe und des 
Deutschen Bundes sowie insonderheit auch den hiemit überein- 
stimmenden wiederholten Anträgen der Ritter- und Land- 
schaft des Herzogthums Laueuburg gewidmet gewesen seien. Der 
König sei daher geneigt, die Erlaubniß zur Erbauung einer Eisen- 
bahn von Büchen bis zu einem näher zu ermittelnden Punkte an 
der Lübeckischen Grenze unter der Voraussetzung zu ertheilen, daß 
auf dem Wege der Verhandlung eine Verständigung über mehrere 
Bedingungen erfolgen werde, deren Zugeständniß von Seiten Lübecks 
um so mehr werde erwartet werden dürfen, als große Opfer nicht 
verlangt würden. Als Gegenstände der Verhandlung wurden die 
Schiffahrts- und Zollverhältnisse der Stecknitz und die Verhältnisse 
der Trave bezeichnet, und es wurde der Vorschlag gemacht, daß 
die desfallsigcn Verhandlungen durch beiderseits zu ernennende 
Commissarien in Kopenhagen geführt und sofort eröffnet werden 
möchten. 

Wenige Tage darauf erhielt Synd. Elder ein Schreiben des 
Etatsrath Francke, in welchem derselbe anzeigte, daß er selbst zum 
Commissar ernannt sei, die Hoffnung aussprach, daß er mit dem 
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Herrn Syndikus zu verhandeln haben werde, und damit die Mit- 
theilung verband, dah ihm eine Reise nach England für die nächsten 
drei Monate übertragen sei, demnach anheimgab, die Verhandlungen 
sobald als irgend thnnlich beginnen zu lassen, falls es nicht vorge- 
zogen werde, den Anfang bis in den September zu verschieben. 
Letzteres lag gewiß nicht in den hiesigen Wünschen, aber es war 
doch vor Beginn der Verhandlungen in Kopenhagen erforderlich, 
sich mit Hannover über das einzuschlagende Verfahren zu verstän- 
digen. Die damalige Sachlage entsprach den Wünschen der Han- 
noverschen Regierung nicht. Sie hatte, im Februar, in Kopenhagen 
schriftlich die Erklärung abgegeben, daß sie mit Lübeck und Däne- 
mark über eine Bahn von Lüneburg nach Lauenbnrg zu unter- 
handeln wünsche und bereit sei, und dabei zugleich einer Bahn von 
Lauenburg nach Boitzenburg als einer Möglichkeit gedacht. Der 
Graf Reventlow hatte damals gar nicht geantwortet, wohl aber, 
am 10. Mai, von dem Inhalte seines Schreibens an den Senat 
der Hannoverschen Regierung Kenntniß gegeben und hinzugefügt, 
zunächst stehe nun die weitere Verhandlung mit Lübeck in Aussicht, 
und er behalte sich vor, von dem Ergebniß derselben weitere Mit- 
tbeilung zu machen. Damit hatte er aber zugleich stillschweigend 
angedeutet, daß er eine fernere, von Hannover ausgehende Mit- 
theilung nicht erwarte und nicht ivünsche, und das war der Gegen- 
stand, über welchen man sich verständigen mußte. Es fand demnach 
am 18. Mai eine Besprechung in Harburg statt, an welcher hiesiger 
Seits Synd. Elder und Senator Brehnier Theil nahmen. Von Han- 
nover kamen die Regierungsrüthe Hoppenstedt und Domines dahin. 
Letztere beide Herren überzeugten sich vollständig, daß der Senat 
für den Augenblick nichts Anderes thun könne, als der Einladung 
des Königs von Dänemark gemäß einen Abgeordneten nach Kopen- 
hagen senden, um die Vorschläge, die man Dänischer Seits machen 
würde, entgegenzunehmen. Äns dem Schreiben des Grafen Rcvcnt- 
lvw ging nicht einmal das mit Bestimmtheit hervor, ob die nächsten 
Verhandlungen nur die Bedingungen betreffen würden, unter welchen 
der König den Bau einer Eisenbahn zugeben wollte, oder ob 
sie sich zugleich auf die Verhältnisse dieser Bahn selbst er- 
strecken würden. Auf das Bereitwilligste aber verhießen beide 
Lübeckische Abgeordnete, daß es ihr eifriges Bestreben sein solle, zu 
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bewirken, daß man in Kopenhagen von Anfang an eine Bahn von 
Lübeck nach Lüneburg zum Gegenstand der Verhandlung nehme, 
und hannoversche Abgeordnete zur Theilnahnie zulasse. Das war 
ja von jeher Lübecks offen erklärter Wunsch gewesen. Damals 
dachte man sich noch, daß die ganze Bahn von Lübeck nach Lüne- 
burg einer einzigen Gesellschaft gehören und von einer Direction 
verwaltet werden solle, und hatte die Absicht, zu diesem Zwecke wo 
möglich die Büchen-Lauenburger Bahn von der Hamburg-Berliner 
Eisenbahngesellschaft käuflich zu erwerben. 

Zwei Tage nach der Rückkehr von der Besprechung in Har- 
burg, am 21. Mai, ging Synd. Elder als vom Senate erwählter 
Abgeordneter nach Kopenhagen ab. Nach seiner Abreise traf noch 
ein Brief des Etatsrath Francke ein, der abermals zur Eile mahnte. 

Die Verhandlungen begannen damit, daß dem Synd. Elder 
mitgetheilt wurden I) diejenigen Zugeständnisse, die außer aller 
innern Verbindung mit der Eisenbahn standen, welche die Dänische 
Regierung für die Ertheilnng der Erlaubniß verlange, also gewisser- 
maßen der Kaufpreis, 2s mehrere, die Verhältnisse der künftigen 
Bahn selbst betreffende Punkte, welche die Dänische Regierung von 
vorne herein zur Anerkennung und Entscheidung gebracht haben wollte. 

Forderungen der ersten Art waren fünf, nemlich: 
1. Der Senat verpflichtet sich, in die Erneuerung des 1848 

ablaufenden Privilegiums der Lübeck-Petersburger Dampfschissahrts- 
gesellschaft nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung zu willigen, 
daß zwischen einem oder mehreren Ostseehäfen der Herzogthümer 
Schleswig und Holstein und des Königreichs Dänemark und St. 
Petersburg eine gleichbegünstigte Dampfschifsahrtsunternehmnng 
gleichzeitig gestattet werde. 

2. Der Senat räumt der Dänischen Regierung das Recht 
ein, in Lübeck eine eigne Postanstalt in einem eignen Hause zu 
errichten, mit der Bcfugniß, die erforderliche Anzahl von Beamten 
anzustellen, ivelche Königliche Unterthanen sein sollen, die Zahl der 
Posten nach Belieben zu vermehren oder zu vermindern, Ankunfts-, 
Abgangszeit und Porto zu bestimmen, kurz alle mit dieser Post in 
Verbindung stehenden Angelegenheiten zwar unter Aufrcchthaltuug 
der bestehenden Verträge, übrigens aber nach eignem Ermessen und 
unabhängig zu regeln und zu leiten. 
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3. DerSenat verzichtet auf jede Theilnahme an der Regulirung der 
Verhältnisse der Stecknitz innerhalb des Territoriums des Herzogthums 
Lauenburg, Feststellung der Abgaben, Unterhaltung der Wasserstraße 
selbst, Bau und Unterhaltung der Uferwerke, Schleusen und Schleusen- 
meisterwvhnungen, Anstellung von Schleusenmeistern und Erlaß schiff, 
fahrtspolizeilicher Verfügungen, wogegen die Dänische Regierung 
verspricht, nicht nur die Lübeckischen Staatsangehörigen und die 
Lauenburgischen durchweg ganz auf gleichem Fuße zu behandeln, 
sondern auch alle jene Verhältnisse nach Maßgabe der Erfahrungen 
über den Einstuß der mit der Wasserstraße parallel laufenden Eisen- 
bahn zu regulirerr 

4. Der Senat verzichtet auf die Hoheit über die Trave ganz, 
so weit sie ganz innerhalb des Herzogthums Holstein fließt, und 
bis zur Mitte des Flusses, so weit sie an einer Seite von Hol- 
steinischem Gebiet eingeschlossen ist. Hiernach werden auch die 
Unterhaltungspflicht und die Fischereigerechtsame bestimmt, und es 
wird auf die in Lauenburg ansässigen Schiffer, welche die Trave 
oder die Wacknitz befahren, die 1840 den Oldesloer Bötern zuge- 
standene Befugniß ausgedehnt, Schiffahrt und Holzflößen von und 
nach Travemünde und Dassow zu treiben. 

5. Die verlangten Zugeständnisse treten in Kraft, sobald von 
dem Könige die definitive Bauconccssion ertheilt ist. Vorbereitun- 
gen dazu dürfen schon früher getroffen werden. 

Von diesen Punkten beruhte der erste aus mangelhafter Kennt- 
niß der Verhältnisse. 

Der Kaiser von Rußland verlieh durch Ukas vom 8. August 
1830 der St. Petersburg-Lübecker Dampfschiffahrtsgesellschaft aus 
12 Jahre das ausschließliche Recht, Dampfschiffe von einem südlich 
vom 55. Breitengrade belegenen Punkte an der Ostsee in regel- 
mäßiger Fahrt nach Petersburg zu unterhalten. Als die Gesell- 
schaft 1835 zu den zwei Schiffen, die sie besaß, ein drittes an- 
schaffte, um eine noch häufigere Verbindung herzustellen, wurde ihr 
Privilegium bis 1846 verlängert. 1844 mußte sie auf den Wunsch 
des Kaisers in die Eröffnung einer eignen Dampfschiffahrt von 
Petersburg nach Stettin ivilligen, und dafür wurde ihr Privilegium 
im Uebrigen abernials auf zwei Jahre verlängert, also bis Ende 
1848. Der Henat hatte hierauf gar keinen Einfluß gehabt, und 
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konnte um so weniger daran denken, darauf einzuwirken, da eine 
fernere Erneuerung des Privilegiums nicht zu erwarten war. Als 
dies Sachverhältniß dem Hrn. Francke auseinandergesetzt wurde, ließ 
er den ganzen Punkt fallen. 

Der ziveite Gegenstand war längst ein Wunsch der Dänischen 
Regierung gewesen. Es war ihr dabei nicht sowohl um pekuniären 
Ertrag zu thun, als um das was sie gern nannte: Herr im eignen 
Hause sein. Zugleich war es ein persönlicher Wunsch des Königs, 
welcher, da das Postrecht ein Regal war, dies Regal in vollem 
Umfange auszuüben wünschte. Einen Postmeister hatte er hier 
schon, der städtische Postmeister war nemlich zugleich von ihm be- 
sonders in Eid und Pflicht genommen und fungirte hinsichtlich der 
nach dänischem Staatsgebiet gehenden Posten als dänischer Beamter. 
Aber der König wollte ein ganz für sich bestehendes Postamt in 
einem eignen durch ein Schild kenntlich bezeichneten Hause haben. 
Es blieb dabei unbeachtet, dast es für den Senat verletzend sein 
mußte, wenn ein fremder Souverain hier in der Stadt ein Regal 
ausübte. Erst vor Kurzem war es ihm gelungen, das hannoversche 
Postamt aufhören zu lassen. Um die Sache weniger unangenehm 
zu machen, wurde Dänischer Seits von vorne herein erklärt, daß 
Exterritorialität für die Beamten nicht in Anspruch genommen 
werde, sondern dieselben, abgesehen von dienstlichen Berhältnissen, 
unter hiesiger Jurisdiction stehen sollten. Dem Einwände, daß das 
Zugeständniß eines eignen Posthauses an die Dänische Regierung 
anderen Regierungen Veranlassung geben würde, Gleiches zu ver- 
langen, woraus neben der Verletzung der Hoheitsrechte des Senats 
auch eine arge Belästigung des Publikums entstehen würde, wurde 
die Bemerkung entgegengesetzt, daß nicht leicht eine andere aus- 
wärtige Regierung sich in der Lage werde befinden können, das 
Zugeständniß durch eine für Lübeck gleich wichtige Gegenleistung 
zu erkaufen. Kurz, es wurde bestimmt erklärt, daß die Dänische 
Regierung, welche denselben Wunsch schon mehrfach, zuletzt bei den 
Verhandlungen von 1840, zur Sprache gebracht, ihn aber damals 
bei der großen Abneigung des Senats aufgegeben hatte, jetzt auf 
der Erfüllung desselben bestehe. Sie verlangte für den Augenblick 
nichts weiter als das Zugeständniß im Princip, wollte wegen der 
Ausführung seiner Zeit noch eine besondere Vereinbarung treffen 
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und verhieß, dabei alle diesseitigen Wünsche bereitwillig zu berück- 
sichtigen. Sie ließ sich sogar zwei nicht unwesentliche Bedingungen 
gefallen, welche der Senat mit seiner schließlichen Einwilligung 
verband, lim es recht deutlich hervortreten zu lassen, daß der Besitz 
des Posthauses ein Aequivalent für die Gestattung der Eisenbahn 
sei, wurde in dem Vertrage besonders bemerkt, daß dies Zugeständniß 
nur für die Dauer des Betriebs der Eisenbahn gültig sei. llnd 
auf eben diesen Zeitraum wurde der am 30. September 1840 mit 
Dänemark geschlossene Postvertrag ausgedehnt. Dieser Vertrag war 
zunächst bis 1868 und dann mit gegenseitiger Kündigungsbefuguis; 
geschlossen! und es war kaum zu bezweifeln, daß Dänemark von 
dieser Befugniß würde Gebrauch gemacht haben, um namentlich 
die Abgabe, die es von der zwischen Lübeck und Hamburg gehenden 
Briespvst erhielt, zu erhöhen; dagegen war man nun gesichert. 

Den dritten Punkt, die Stecknitz betreffend, würde man gern 
vollständig bewilligt haben, wenn es möglich gewesen wäre, die 
Entwickelung der Dinge zum Voraus und in die Zukunft hineinzu- 
sehen. Damals lastete der Transitzoll schwer ans unserm Handel. 
5 ß für 100 TS nebst 6 pCt. der Zollgefälle als Sporteln, um 
die Erhebungskosten zu decken, also 16 ß für jedes Schiffpfund, 
das war die Abgabe, durch welche der Kaufmann die Erlaubniß 
erkaufte, Güter durch Holstein hindurchzuführen. Diese schwere Ab- 
gabe hatte der Senat, nach vergeblichem Protest, durch den Vertrag 
vom 8. Juli 1840 für die nächsten achtundzwanzig Jahre anerkannt, 
sie war durch eine Verordnung vom 6. Octvber dess. Js. auf 
Lauenburg ausgedehnt; nur die Stecknitz war frei davon, und das 
gab ihr für alle voluminösen Güter, bei deren Beförderung Eile 
nicht erforderlich war, einen großen Vorzug, der dadurch noch be- 
deutend erhöht war, daß auf der zweiten Elbschiffahrts-Cvnferenz 
in Dresden 1844 die verdienstlichen Bemühungen des Senator 
Brehmer die Aufhebung des Stapelrechts d. h. des Umladezwangs 
in der Stadt Lauenburg erreicht hatten. Lübeckische Schiffer konnten 
seitdem nach Hamburg und Harburg fahren und machten auch Ge- 
brauch von dieser Befugniß. Die damalige Wichtigkeit der Stecknitz 
erhellt am besten aus folgenden Zahlen. 1837 kamen hier 153 
Stecknitzschiffe an, 1838: 162, 1830 nach dem Eintritt des Tran- 
sitzolls 361, 1840: 463, und auf dieser Höhe ungefähr hielt sich 
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die Zahl in den folgenden Jahren. Daß es Lübeckischer Energie 
und Beharrlichkeit gelingen würde, vor Ablauf von noch nicht ganz 
10 Jahren bei fich darbietender Gelegenheit (der Aufhebung des 
Sundzolls) den schweren Transitzoll auf weniger als '/-> herabzu- 
drücken, daß ferner nach Verlauf von abermals zehn Jahren und 
sogar vor völligem Ablauf obengenannter 28 Jahre von einem 
Transitzoll überall nicht mehr die Rede sein würde, daran konnte 
man bei den Verhandlungen im Jahre 1847 iu der That nicht 
denken. Und wenn gleich erwartet und angenommen wurde, daß 
die Eisenbahn den Stecknitzverkehr an fich ziehen und in sich auf- 
nehmen werde, so lag doch darüber noch keine Erfahrung vor, und 
es wäre nicht zu verantworten gewesen, sich, ehe Gewißheit darüber 
vorhanden war, alles Einflusses auf die Regulirung der Stecknitz- 
verhältnisse für den bei weiteni größten Theil des Flusses zu be- 
geben, selbst wenn, wie dies iu den dänischen Propofitionen lag, 
die Befreiung von Den Unterhaltungskosten, also eine Erleichtcning 
der Staatskasse, damit verbunden war. Es war nicht sicher, ob die 
Dänische Regierung immer die für die gehörige Instandhaltung 
des Flusses erforderlichen Kosten aufwenden würde, mindestens zu 
besorgen, daß sie für größere Verwendungen eine. Entschädigung in 
Erhöhung der Abgaben suchen und dadurch die Benutzung der 
Wasserstraße erschweren würde. Aus diesen Gründen entsagte zwar 
der Senat allen Ansprüchen auf die Hoheit über die Stecknitz und 
Delvenau innerhalb der Territorialgrenzen des Herzogthums Lauen- 
burg, erkannte die Hoheit der Dänischen Regierung auch über die 
Schleusen, die Wohnungen und Ländereien der Schleusenmeister an, 
so wie ihre Befugniß, innerhalb ihrer Grenzen Schiffahrts- und 
Strompolizei-Anordnungen, auch Verfügungen wegen des Fischfangs 
zu erlassen, Schleusen-Bauten und Reparaturen amtlich.zu unter- 
suchen, Schleusenineister anzustellen. Hinsichtlich der Schiffahrts- 
rechte dagegen und der Unterhaltung des Kanals wurden die 
früheren Verhältnisse aufrecht erhalten, und hinsichtlich der Abgaben 
wurde bestimmt, daß man über Feststellung derselben ei» Jahr nach 
Eröffnung der Büchener Bahn gemeinsam berathen wolle, und 
der Senat willigte ein, daß es, nach Beendigung dieser gemein- 
samen Berathung der Dänischen Regierung zustehen solle, in Zu- 
kunft die Abgaben eigenbeliebig, jedoch im Sinne der Erleichterung 
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des Wasserweges, anzuordnen. Es kostete viele Mühe, sich über 
diese Bestimmungen zu vereinigen. 

Geringere Schwierigkeit machte der vierte Punkt, die Fest- 
stellung der Verhältnisse der Trave. Schon in dem Bertrage vom 
8. Juli 1840 war die Hoheit über den Fluß innerhalb der Grenzen 
des Herzogthums Holstein der Dänischen Regierung überlassen. 
Seitdem hatte sie in einem Vertrage mit Oldenburg vom 14. Fe- 
bruar 1842 durch Austausch das Kirchspiel Hamberge erworben. 
Es war daher consequent, ihr jetzt die Hoheit über die Trave auch 
innerhalb des neu erworbenen Territoriums zuzugestehen, die Olden- 
burg nicht hatte abtreten können, weil es sie nicht besaß. Zugleich 
wurde das Recht, das den hiesigen Fischern 1840 noch geblieben 
war, gemeinschaftlich mit den holsteinischen bis Oldesloe fischen zu 
dürfen, so tute auch die damals getroffene Bestimmung, daß hin- 
sichtlich der Fischerei und anderer den Fluß betreffenden Verhält- 
nisse noch weiter gemeinsame Berathungen erfolgen sollten, aufge- 
geben, und auch hier der Grundsatz durchgeführt, daß je.de Regierung 
innerhalb ihres Gebiets alle Anordnungen ganz nach eignem Er- 
messen zu treffen berechtigt sei. .Die Dänische Regierung wurde 
also, nach ihrem Wunsche, auch in dieser Beziehung nun ganz Herr 
im eignen Hause. Es hat sich indessen die genaue Identität der 
Territoriatgrenzc und der Grenze für die Fischereigerechtsamc später 
als unpractisch bewiesen, und letztere ist daher durch einen späteren 
Vertrag, vom 15. Juni 1853, etwas abgeändert worden. 

Die letzte Forderung endlich der Dänischen Regierung, daß die 
von Lübeck zu gewährenden Zugeständnisse in Kraft treten sollten, 
sobald die Königliche Bauconcession definitiv ertheilt sein werde, 
entsprach allerdings genau dem Wortlaut des Schreibens des 
Grafen Reventloiv, nach welchem verheißen war, daß die Genehmi- 
gung der Bahn erfolgen solle, sobald man sich über gewisse Vorbe- 
dingungen vereinigt haben werde. Dem Sachverhältniß aber ent- 
sprach die Forderung entschieden nicht. Denn nicht dafür konnte 
Lübeck Opfer bringen, daß ihm erlaubt wurde, eine Bahn zu 
bauen, sondern nur dafür, daß die Bahn existirte und benutzt 
wurde. Davon ließ sich denn auch der dänische Unterhändler über- 
zeugen, und es wurde festgesetzt, daß die diesseitigen Zugeständnisse 
gleichzeitig mit der Eröffnung der Bahn in Kraft treten sollten. 



So nahm denn dieser ganze Theil der Verhandlungen im 
Ganzen einen erwünschten Verlauf, und man konnte mit dem Re- 
sultate derselben wohl zufrieden sein. Schlimmer ging es mit dem 
andern Theile der Verhandlungen, der die anzulegende Bahn selbst 
betraf. 

Offenbar ging man hier von der ganz richtigen Ansicht aus, 
wenn man sich die Bahn von hier nach Lüneburg als eine Bahn 
dachte, für welche sich eine Gesellschaft bilden und unter den drei 
betheiligten Regierungen ein Staatsvertrag abgeschlossen werden 
sollte. Diese Vorstellung aber war der Dänischen Regierung gänz- 
lich neu, und es war unmöglich, sie dafür zu gewinnen. Die Ab- 
neigung, die sie immer hatte, durch vertragsmäßige Bestimmungen 
ihre Freiheit beschränken zu lassen, trat auch hier hervor. Mit 
Hannover, hieß es, sei nichts zu verhandeln als über den Ueber- 
gang über die Elbe; das könne auch geschehen, sobald erforderlich; 
der Augenblick liege aber noch in weiter Ferne. Eine Verlängerung 
der Büchener Bahn sei gewiß wünschenswerth und zweckmäßig, ja 
so natürlich, daß sie nicht ausbleiben könne, gehe aber die Dänische 
Regierung zur Zeit nichts an, die Hannoversche Regierung werde 
schon dafür sorgen und in ihrem eignen Interesse sie selbst bauen, 
wenn sich kein Privatunternehmer finde, zur Zeit habe man nur 
über die Bahn nach Büchen zu sprechen. Für Lübeck hatte das 
den großen Nachtheil, daß es nachher noch fünfzehn Jahre schwerer 
Arbeit gekostet hat, die Bahn nach Lüneburg zu Stande zu bringen, 
und daß das mit vieler Mühe zu Stande Gebrachte lange etwas 
Unfertiges blieb. Aber auch über die Büchener Bahn wollte die 
Regierung keinen besondern Vertrag abschließen. In dem Vertrags- 
entwürfe, welcher dem Synd. Elder vorgelegt wurde, hieß es: Jeder 
der Contrahenten ertheilt der Gesellschaft hinsichtlich der Nivellirnng 
und des Baues, so wie in dem Statut, der Concession und rück- 
sichtlich der gesammten Verwaltung der Bahn in seinem Gebiete 
die erforderlichen Vorschriften. Dies erklärte Francke für eine Grund- 
bedingung, von welcher niemals abgegangen werden könne, jede Re- 
gierung müsse in ihrem eignen Lande thun können, was sie wolle. 
Auf die Bemerkung, daß die Gesellschaft, ehe sie sich constituire, 
einigermaßen die Grundsätze kennen müsse, welche die Regierungen 
bestätigen würden, auch Sicherheit dagegen haben müsse, daß nicht 



nachher noch die Regierungen übertriebene Anforderungen an sie 
stellen würden, daß ferner sowohl in dieser Beziehung als auch in 
manchen andern, 3. B, Bahnpolizei, ein gleichmäßiges Verfahren 
beider Regierungen unerläßlich sei, inan sich daher über das Alles 
vorher verständigen müsse, wurde eriviedert: die Dänische Regierung 
habe bereits unter dem 18. Mai 1840 die Bedingungen öffentlich 
bekannt gemacht, unter welchen Einzelne oder Privatgesellschaften ge- 
wärtigen dürften, daß ihnen die Anlegung von Eisenbahnen zur 
Verbindung der Nordsee und Ostsee durch das Hcrzogthum Schles- 
wig oder durch das Herzogthum Holstein werde gestaltet werden. 
Auf Grund dieser Bedingungen sei die Altona-Kieler Eisenbahnge- 
sellschaft gebildet, sei das von ihr entworfene Statut vom Könige 
genehmigt und ein Polizei-Reglement für die Bahn erlassen; es fei 
demnach nur nöthig zu erklären, daß die für die neue Bahn zu er- 
lassenden Vorschriften in allen Beziehungen, mithin auch in An- 
sehung der Tarife lind des Bahngelds und in Ansehung der Fahr- 
pläne, gleichförulig mit den Anordnungen und Verfügungen erfolgen 
sollten, lvelche für die Eisenbahnen im Hcrzogthum Holstein zwischen 
Elbe und Ostsee gegenwärtig oder künftig Gültigkeit haben. Zu 
solcher Erklärung sei man bereit, und sie sönne auch in den Vertrag 
aufgenommen werden, es sei aber dann um so weniger nöthig, über 
eben dieselben Punkte mit dem Senate noch einen besonderen Ver- 
trag zu schließen, der jedenfalls die Unbequemlichkeit haben lverde, 
daß jedesiilal, wenn man eine geringe Veränderung vornehmen 
wolle, eine Verhandlung mit einer ausivürtigen Regierung vorher- 
gehen müsse. Dabei wurde übrigens sogleich noch benierkt, daß 
manche Bevorzugungen, die den holsteinischen Eisenbahnen gewährt 
seien, auf die lauenburgischeu keine Anwendung finden könnten, 
nainentlich unentgeltliche Abtretung von Staatsgrund, Befreiung der 
zur Eisenbahn verwandten Grundstücke von Abgaben, Befreiung des 
zur Anlage der Bahn verwandten Materials vom Eingangszoll. 
Auch werde hinsichtlich des Transitzolls ein in der Natur der Ver- 
hältnisse begründeter Unterschied bestehen. Die von Altona über 
Kiel nach Dänemark gehenden Waaren müßten davon frei bleiben, 
weil sie das dänische Staatsgebiet nicht verlassen, die von Ham- 
burg über Lübeck gesandten Waaren dagegen müßten ihn tragen. 
Alle diese Ansichten und Grundsätze waren nicht zu erschüttern und 



nicht umzuändern, man mußte sie hinnehmen und sich begnügen, zu 
erreichen, was eben erreichbar war. Erreicht war jedenfalls die 
Hauptsache, auch wurde, soweit die einmal feststehenden Grundsätze 
es zuließen, Entgegenkommen und Willfährigkeit von dänischer 
Seite bewiesen, und es gelang den Vorstellungen des Synd. Elder 
mehrfach, günstigere Fassungen in dem Vertrage selbst hinsichtlich 
einzelner Punkte und hinsichtlich anderer schriftliche bestimmte Zu- 
sicherungen zu erlangen, die, wenn auch nicht in den Vertrag auf- 
genommen, doch eben dieselbe Gültigkeit hatten, wie die Bestim- 
mungen des Vertrags. Mit Recht war die Freude groß und all- 
gemein, als die Nachricht hier eintraf, daß der Vertrag am 23. 
Juni unterzeichnet sei. Die drohende Jsolirung und Absperrung 
war abgewendet und eine frohe Aussicht in die Zukunft gewonnen. 
Der Vertrag wurde sogleich vom Senate, und ebenso von der 
Bürgerschaft mit lebhafter Theilnahme und Befriedigung und in 
voller dankender Anerkennung für die von dem Senate dieser für 
unsere Stadt zur Lebensfrage gewordenen Angelegenheit gewidmete 
ausdauernde Fürsorge und Thätigkeit genehmigt. 

Aber die Sache war noch nicht zu Ende. Während der Ver- 
handlungen in Kopenhagen war es hier keineswegs unbeachtet ge- 
blieben, daß die Dänische Regierung nur versprochen hatte, einer 
Actiengesellschaft den Ban und Betrieb einer Eisenbahn nach 
Büchen zu gestatten. Der Senat von Lübeck hatte versprochen, der- 
selben Gesellschaft die Concession zu geben, es fehlte aber an jeder 
Sicherheit dafür, welche Gesellschaft es sein solle. Schon aus 
diesem Grunde war es lebhaft gewünscht worden, einen besonderen 
Eisenbahnvertrag abzuschließen, denn dann würde sich eine natürliche 
Veranlassung gefunden haben, auf diesen Punkt näher einzugehen. 
Mißtrauen durfte der Dänischen Regierung nicht gezeigt werden. 
Run ergab sich plötzlich Folgendes. Die Nachricht von dem er- 
neuerten Gesuche des Senats an den König war in Holstein bald 
bekannt geworden und hatte dort die lebhaftesten Besorgnisse und 
Gegenvorstellungen hervorgerufen. Unter andern war auch der Be- 
triebsdirektor der Altona-Kieler Eisenbahn Dietz in Kopenhagen und 
in einer Audienz bei dem Könige gewesen; dieser aber hatte, an- 
geblich schon am 12. März, bestimmt erklärt, er werde die Bahn 
bewilligen. Nun hatte die Eisenbahn-Commissson die Altona-Kieler 
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Direction unter der Hand aufgefordert, sie möge sich selbst um die 
Concession zum Bau und Betrieb der Bahn bewerben. Ein des- 
fallsiges Gesuch war demnach alsbald eingereicht. Durch die Fassung 
der Königlichen Resolution aber, d. h. durch den Wortlaut des 
Schreibens des Grafen Reventlow au den Senat, war die Com- 
mission später zu der Ansicht gekommen, daß es unmöglich sei, 
ohne Weiteres dem Könige das Gesuch zu empfehlen, da Rücksicht 
auf die Vorstellungen der Lauenburgischen Ritter- und Landschaft 
von dem Könige als Motiv besonders hervorgehoben war, und da 
ältere Gesuche lauenburgischer Comitös noch ohne Erledigung vor- 
lagen. Sie hatte also die Direction auffordern lassen, sich zuvor 
mit den Lauenburgischen Comitss dahin zu verständigen, daß diese 
von ihren Gesuchen zurückträten. Zu diesem Zwecke erschien dann 
der Betriebs-Director in Mölln und Lauenburg, stellte vor, daß die 
Bahn nur im Interesse der ausländischen Stadt Lübeck gebaut 
werde, daß Lübeck allen Vortheil davon allein habe, die lauenbur- 
gischen Städte unterdrücken werde, u. s. w. Die allgemeine Er- 
fahrung, daß selbst für die sonderbarsten Ansichten Einer oder der 
Andere zu gewinnen ist, der sich durch persönliche Einflüsse bestechen 
läßt, bestätigte sich auch hier. Von der Mehrzahl der Comitemit- 
glieder aber wurde erwiedert, daß politische und vvlkswirthschaftliche 
Grenzen zwei ganz verschiedene Dinge seien, daß die materiellen 
Interessen Lauenburgs mit denen Lübecks aufs engste verknüpft 
seien, mit den Interessen in Kiel und Altona gar keine Verbindung 
hätten, daß sie keinen Grund wüßten, weshalb sie ihre Interessen 
der Fürsorge einer holsteinischen Gesellschaft anvertrauen und über- 
lassen sollten, sondern vollkommen im Stande seien, sie selbst wahr- 
zunehmen. Die Folge war, daß aus den bisher getrennten Comites 
in Lübeck, Mölln und Lauenburg sich rasch ein General-Comite 
bildete, welchem sich auch Deputirte aus Ratzeburg und einige 
lauenburgische Gutsbesitzer anschlossen, und daß schon am 4. Juli 
ein Gesuch dieses vereinigten Comites um Erlaubniß, das Rivelle- 
ment vornehmen zu dürfen, nach Kopenhagen abging. 

Der Senat hielt die Sachlage für so ernst und wichtig, daß es 
ihm erforderlich schien, den Synd. Elder sofort nochmals nach 
Kopenhagen zu schicken mit dem Aufträge, erforderlichen Falls auch 
eine Audienz beim Könige nachzusuchen. Da der Etatsrath Francke 
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nicht anwesend war, wandte Synd. Elder sich sogleich uninittelbar 
an den Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, den Grafen Re- 
ventlow, der seine Verwunderung, ihn so bald schon ivieder zu 
sehen, nicht unterdrückte. Der Graf, ein ehrenwerther Mann, ge- 
stand ganz offen, daß er sowohl als der König die Uebertragung 
der Bau- und Betriebsconcession an die Direction der Altona- 
Kieler Eisenbahngesellschaft für eine wünschenswerthe Maßregel 
halte, theils um die Gesellschaft für wirkliche oder eingebildete Ein- 
bußen zu entschädigen, theils weil es den Geschäftsgang vereinfache, 
hauptsächlich aber, weil die Gesellschaft die Mittel, sowohl die 
technischen >vie die pecuniären, den Bau rasch zu fördern und die 
Bahn kräftig zu betreiben, entweder schon besitze oder leicht erwerben 
könne, endlich auch, weil auf solche Weise die zugesagte Gleich- 
stellung beider Bahnen sich am leichtesten erreichen lasse. Er fügte 
hinzu, es sei von mehreren Seiten die Absicht gehegt, die Gesell- 
schaft schon in dem Vertrage selbst zu benennen, das aber habe er 
verhindert und darauf bestanden, daß vorher die lauenburgischen 
Eomites ihre Gesuche zurücknehmen müßten. Nun, wie richtig und 
wie sicher begründet unsere Ansicht ohne allen Zweifel ist, daß 
Nichts unpassender gewesen sein würde, als den Betrieb, fast mehr noch 
den Bau und die ganze erste Einrichtung einer Lübeck-Büchener 
Bahn der Direction der Altona-Kieler zu übertragen, so war cs 
doch gewiß schwierig, sie einem Manne gegenüber geltend zu machen, 
der sich in seine eigne Ansicht so fest hineingedacht hatte, daß er 
in der ihm entgegentretenden und in der ganzen abermaligen Sen- 
dung des Synd. Elder nichts Anderes erblickte, als eine Verkennung 
der guten Absichten der Regierung, ein zugleich ihn persönlich ver- 
letzendes und kränkendes Mißtrauen. Es war gewiß äußerst schwierig 
und peinlich, ihm gegenüber zu reden. Den Mann von seinem Irr- 
thum zu überzeugen, war unmöglich; aber die Ueberzeugung gewann 
er, daß in unsern Augen der König scheinen würde, mit der einen 
Hand alles das wieder zu nehmen, was er mit der andern eben 
gegeben hatte, und in eine solche Stellung wollte Reventlow weder 
den König noch sich selbst bringen. Er begriff vollständig, daß er 
sich damit dem Vorwurf aussetzen würde, fortwährend ein falsches 
Spiel getrieben zu haben, und das wollte er nicht. Vielleicht auch 
sagte ihm sein Gefühl, daß er von neuem eine heftige Opposition 

6 Ztschr. d. B. s. L. G. V, 1. 
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aufregen und vielen Unannehmlichkeiten entgegengehen werde. Er 
gab also das Versprechen, daß mit seinem Willen die Altona- 
Kieler Direction die Concession nicht anders erhalten solle, als 
wenn sie die ihr gestellte Bedingung erfülle, d. h. die lauenburgi- 
schen Comitvs zu einem freiwilligen Verzicht bewege, und daß, falls 
er wider Erwarten seinen Willen nicht sollte durchführen können, 
die kräftigsten Maßregeln sollten ergriffen werden, um jede Hintan- 
setzung der Interessen der Büchener Bahn von vorne herein un- 
möglich zu machen. Daß nun die Altona-Kieler Direction nicht 
dazu gelangen würde, die ihr gestellte Bedingung zu erfüllen, konnte 
der Graf aus der Mittheilung der Eingabe des neugebildeten Ge- 
neral-Cvmitös an den König, von welcher er durch Synd. Elder 
die erste vertrauliche Kunde erhielt, schon mit ziemlicher Sicherheit 
entnehmen. In ganz ähnlicher Weise verlief eine Unterredung mit 
dem Präsidenten der Eisenbahn-Commission, dem Grafen Carl 
Moltke. Auch dieser, obwohl an seiner lleberzeugung festhaltend 
und durch das Mißtrauen, welches sich zeigte, betroffen, faßte die 
Sache so auf, daß es nicht ehrlich sein würde, nach allen vorher- 
gegangenen Verhandlungen die Bahn einer Gesellschaft zu über- 
tragen, von deren Einwirkung in Lübeck, gleichviel ob mit Recht 
oder mit Unrecht, die größten ölachtheile besorgt wurden, und er 
wollte auch dem Scheine sich nicht aussetzen, unehrlich gehandelt 
zu haben. 

Hiernach glaubte denn der Senat, sich beruhigen zu dürfen, 
und beauftragte den Ministerresidenten Pauli, die Ratifications- 
urkunde über den Vertrag und das Schlußprotokoll, die bis dahin 
zur Vorsicht zurück behalten war, der Dänischen Regierung zu über- 
geben und die dänische dafür entgegenzunehmen. Der Austausch 
geschah nach Beseitigung eines formellen Anstands, der sich noch 
erhob, am 27. Juli. Auf die Eingabe des Lübeck-Lauenburger 
Cvmitös vom 4. Juli erfolgte nin 28. August eine Resolution der 
Eisenbahn-Commission, welche nach eingeholter Genehmigung des 
Königs deni Comite gestattete, zur Vornahme des Nivellements zu 
schreiten. Die gleiche Genehmigung ertheilte der Senat am 1. 
September. Es wurde nun mit Eifer ans Werk gegangen und 
dasselbe so rasch gefördert, daß schon im Frühling 1848 ein voll- 
ständiger Bauplan nebst Kostenanschlag vollendet wurde. Da aber 



traten die gewaltigen politischen Umwälzungen ein, welche das ge- 
sainmte Vaterland bewegten und für längere Zeit jeden weiteren 
Schritt in der Sache unmöglich machten. Namentlich war es un- 
möglich, die nothwendigen Geldmittel herbeizuschaffen. Die Sorge 
dafür fiel, da die Lancnburgischen Landstände das Gesuch der Ge- 
sellschaft, sich mit einer Million Thaler zu betheiligen, ablehnten, 
gänzlich dem Senate von Lübeck zu. Erst am 15. December 1849 
gelang es, einen Anleihevertrag über 3,200,000 «f mit der König- 
lich Preußischen Seehandlung in Berlin abzuschließen. Im Februar 
1850 genehmigte die Statthalterschaft des Herzogthums Lauenburg 
das Statut der Gesellschaft, die Ausgabe von Actien und den Be- 
ginn des Baues. Am 15. October 1851 wurde die ganze 6,4 
Meilen lange Bahn unter dem Jubel der Bevölkerung dem Verkehr 
übergebe». 

Auf Fortsetzung der Bahn bis nach Lüneburg war die Auf- 
merksamkeit immer gerichtet geblieben. Die Strecke von Büchen 
nach Lauenburg müßte von der Hamburg-Berliner Eisenbahngesell- 
schaft in Folge der von dem Könige von Dänemark ihr auferlegten 
Verpflichtung (£2. 46) gebaut werden; die Strecke von Lüneburg 
bis an die Elbe fiel der Hannoverschen Regierung zu, die sich auch 
bei dein Elbübergang betheiligen mußte. Nun befriedigte zwar der 
Vertrag vom 23. Juni 1847 in Hannover nicht, erregte sogar einige 
Verstimmung gegen Lübeck, aber es gelang dem Senator Brehmer, 
der sich persönlich dahin begab, darzulegen, daß Lübeck mehr nicht 
habe erreichen können, sondern der Nothwendigkeit habe weichen müssen. 
Auch konnte die Regierung sich aus einem Schreiben des Grafen 
Reventlow vom 26. Juli, welches au das früher gegebene Ver- 
sprechen, weitere Mittheilung zu machen, anknüpfte, noch sicherer 
überzeugen, daß Dänemark eine Fortsetzung der Bttchener Bahn nach 
Lüneburg zwar ernstlich wolle, aber jede Theilnahme Lübecks an 
den Verhandlungen darüber entschieden abweise. Sie bezeugte daher 
(August 13) ihre fortdauernde Bereitwilligkeit, zur Herstellung der 
Bahn mitzuwirken, und beantragte die Ernennung sachverständiger 
Commissionen, um über geeignete Uebergangspunkte über die Elbe 
und über die an den Ufern zu treffenden Vorkehrungen sich zu 
verständigen. 
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Wegen inzwischen eingetretener Wahl des Senator Brehmer 
zum Vorsitzenden im Senate und längerer Abwesenheit des Synd. 
Elder von hier in andern öffentlichen Geschäften wurde dann die 
weitere Behandlung der Angelegenheit dem Senator Curtius über- 
tragen, und dieser begab sich, nachdem verschiedene schriftliche Mit- 
theilungen vorher stattgefunden hatten, zn Anfang des Mai 1850 
persönlich nach Hannover. Er fand dort eine unveränderte Ueber- 
zeugung von der Wichtigkeit der Bahn auch für die Interessen 
Hannovers, und wußte der Ansicht Eingang zu verschaffen, daß eine 
besondere Actiengesellschaft für eine so kurze Bahn sich nicht bilden 
werde, daß eben so wenig von der Stadt Lübeck nach den großen 
Opfern, die sie schon gebracht, die Uebernahme des Baues oder 
eine erhebliche Betheiligung bei den Kosten erwartet werden könne, 
daß daher die Hannoversche Regierung sie auf Staatskosten werde 
bauen müssen. Sollte aber dies bis zum Frühjahr 1852, zu 
welcher Zeit man damals die Lübeck-Büchener Bahn zu vollenden 
hoffte, geschehen, so war es nöthig, noch im Sommer 1850 die 
Bewilligung der erforderlichen Geldmittel bei der Lllgemeinen Stände- 
versammlung zu beantragen. Zu diesem Zwecke richtete die Direktion 
der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft eine ausführlich moti- 
virte Eingabe an das hannoversche Ministerium des Innern; der 
Senat, und auf dessen Wunsch auch die Statthalterschaft in Lauen 
bürg, unterstützten dieselbe durch besondere Schreiben, und auch der 
Bürgerverein in Lüneburg stellte dem Ministerium die Verbindung 
Lüneburgs mit Lübeck durch eine Eisenbahn als für den Wohlstand 
der Stadt dringend erforderlich dar. Die Regierung war an und 
für sich nicht abgeneigt, die Sache rasch zu fördern, aber es wurden 
damals ohnehin schon bedeutende Summen fl8 Millionen Thaler) 
für Eisenbahnbauten in Anspruch genommen; man besorgte ferner, 
durch eine Bahn von Lüneburg nach Lübeck die Einträglichkeit der, 
ihrer ganzen Länge nach am 1. Mai 1847 eröffneten, Bahn nach 
Harburg zu vermindern, und, was die Hauptsache war, für eine 
Bahn nach Lübeck war Zweierlei nothwendig, was von der Hanno- 
verschen Regierung gar nicht oder nicht allein abhing, nemlich in 
ein bestimmtes Verhältniß zu der Büchen-Lauenburger Bahn zu 
treten, und die Regelmäßigkeit des Betriebs einer Fähre über die 
Elbe sicher zn stellen. Beides erforderte offenbar noch längere 
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Zeit und vielfache Verhandlungen, bei welchen es zum Theil nicht 
einmal klar vorlag, in welcher Weise sie eingeleitet werden sollten. 
Der Wunsch blieb demnach unerfüllt; die Arbeiten nach Büchen 
hin ivurden aber mit solcher Energie betrieben, daß die Bahn nicht 
im Frühjahr 1852, wie ursprünglich beabsichtigt war, sondern, wie 
bemerkt, schon am 15. October 1851 eröffnet werden konnte. 

Es ist nicht zu verkennen, daß aus der abgesonderten Vollen- 
dung dieser Bahnstrecke eine neue Schwierigkeit für die Lübeck- 
Lüneburger Bahn entstand. War nemlich schon 1847 bei den 
Verhandlungen in Kopenhagen die von Lübeck gewünschte Theil- 
nahme an gemeinschaftlichen Verhandlungen über eine Bahn von 
.Lübeck »ach Lüneburg zurückgewiesen worden, so erklärte nun auch 
Hannover, die Erbauung einer Bahn von Lüneburg an die Elbe 
sei eine Sache, die Hannover allein angehe, und wegen des Ueber- 
ganges über die Elbe könne nur zwischen Hannover und Dänemark, 
als den beiden Territorialregierungen, verhandelt werden, Lübeck 
habe dabei nichts zu thun. Indessen verkannte man doch in Han- 
nover die Wichtigkeit der Sache nicht, und, wenn man auch wegen 
der allgemeinen politischen Verhältnisse nicht gern die Initiative 
zu Verhandlungen mit Dänemark ergreifen wollte, so gelang es 
doch, nachdem die beiden früher zu Verhandlungen mit Lübeck er- 
nannten Commissare, Dommes und Hoppenstedt, wegen anderweitiger 
Dienstverhältnisse diese Stellung ausgegeben hatten, noch im De- 
cember 1851 die Bestellung eines neuen Commissars zu solchen 
Verhandlungen zn bewirken, wozu der Ministerialrath Nieper er- 
wählt ward. Auch mochte es immer als ein Vortheil für die 
Sache selbst, wenn auch nicht für die Beschleunigung derselben, 
angesehen werden, daß man in Hannover sich zu der Ansicht hin- 
neigte, eine Fähre werde immer eine ungenügende Uebcrgangsart 
bleiben, es müsse eine feststehende Brücke gebaut werden, auch einsah, 
daß es Lübeck nach allen schon für die Eisenbahn gebrachten Opfern 
nicht zugemuthet werden könne, die Kosten dazu herzugeben. Die 
Ansicht ging in dieser Beziehung dahin, daß von den Kosten etwa 
ein Drittel von der Hannoverschen Regierung, ein zweites Drittel 
von der Lauenburgischen zu übernehmen und der Rest durch eine 
Actiengesellschaft herbeizuschaffen sei, der man dann die ganze Ein- 
nahme überlassen könne. Auf diese Ansichten hin ging die Di- 
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rection der Lübeck-Büchener Eisenbahn weiter zu Werke. Sie veran- 
laßte die erforderlichen Untersuchungen und die Ausarbeitung eines 
vollständigen Planes der Ueberbrückung der Elbe bei Laueuburg 
zum Anschluß an eine Bahn nach Lüneburg. Die Arbeit mußte 
freilich längere Zeit in Anspruch nehmen. Erst im December 1852 
wurde es möglich, die gesamniten Vorlagen, nachdem sic hier geprüft 
und gebilligt waren, von Seiten des Senats gleichzeitig nach Han- 
nover und nach Kopenhagen einzusenden, wobei in dem begleitenden 
Schreiben, unter Hervorhebung der Wichtigkeit der Sache und Er- 
innerung an die früheren Verhandlungen, um Prüfung der Pläne 
gebeten und auf das Erfordernis; einer Verständigung unter bnt 
beiderseitigen Regierungen hingewiesen wurde. Ans Kopenhagen er-, 
folgte auf diese Einsendung gar keine Erwiederung; ans Hannover 
ging wenigstens eine dankende Empfangsanzeige ein mit dem Ver- 
sprechen, daß man die Arbeit prüfen und sich dann weiter darüber 
erklären wolle. Aber die weitere Erklärung blieb ebenfalls aus. 
Als dann, im Sommer 1854, Senator Curtius beauftragt wurde, 
sich einmal wieder persönlich nach Hannover zu begeben, war die 
Sache dort gänzlich in Vergessenheit gerathen, das Ministerium 
hatte gewechselt und von den dermaligen Ministern kannte keiner 
die früheren Verhandlungen. Sie erklärten indessen, daß sie es 
gerne sehen würden, wenn sie Veranlassung erhielten, sie wieder auf- 
zunehmen. Das geschah alsbald durch ein Schreiben des Senats 
vom 8. Juli, doch ohne Erfolg. Nach fünf Wochen erwiederte das 
Ministerium in ganz allgemeinen und unbestimmten Ausdrücken, 
daß es die Verbindung mit Lübeck fortwährend schätze, wies aber 
dabei nur auf die der Herstellung solcher Verbindung noch entgegen- 
stehenden Schwierigkeiten hin. Nicht besser ging es mit einer er- 
neuerten, wiederum von Hannover aus indirect veranlaßten, Anrege 
im April 1855. Jetzt hieß es, die Hannoversche Regierung könne 
die erforderlichen Schritte zu einer Vereinbarung mit der Dänischen 
nicht eher thun, als bis cs hinlänglich constatirt sei, daß diese 
darauf eingehen werde. 

Es wurde daher nuu ein anderer Weg versucht, um die Han- 
noversche Regierung zum Handeln zu bewegen. Zwei Mitglieder 
der hiesigen Eisenbahndirection und der Baudirectvr Bcnda hatten 
am 24. Juni 1855 auf dem Bahnhöfe zu Büchen eine Zusammen- 
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sanft mit dem Betriebsdirektor der Hamburg-Berliner Eisenbahn- 
gesellschaft, Baurath Neuhaus, dem Generaldirector der Hannover- 
schen Eisenbahnen, Hartmann, und dem Baurath Funk aus Han- 
nover, und es wurde der Wunsch zu Protokoll ausgesprochen, daß 
eine Commissivn von technischen Mitgliedern oder höher» technischen 
Beamtet! der drei Eisenbahn-Verwaltungen ermitteln möge, welcher 
Ort für einen Brückenbau der geeignetste sei, auch Vorschläge dar- 
über machen, welche Trajectanstalt sich bis zur Vollendung einer 
Brücke möchte einrichten lassen, um beladene Eisenbahnwagen von 
einer Bahn auf die andere zu führen, und das; höhere Wasser- 
baubeamte der Regierungen von Dänemark und Hannover dieser 
Commission beigeordnet werden möchten. Ferner wurde der Wunsch 
erklärt, daß, nachdem alle genannten Arbeiten vollendet und von den 
Regierungen genehmigt seien, die drei Eisenbahnverwaltungcn sich 
über die Einrichtung des Betriebs von Lübeck nach Lüneburg ver- 
ständigen möchten. 

Diese Wünsche wurden zwar nicht sogleich zur That, aber sie 
bahnten doch den Weg. Zunächst verflossen noch wiederum sechs 
Monate ungenutzt. Dann endlich entschloß sich — ohne Zweifel 
hauptsächlich auf Betrieb des Generaldirectors Hartmann — im 
Januar 1856 die Hannoversche Regierung, eine abermalige An- 
forderung an die Dänische Regierung im Sinne des eben erwähnten 
Büchener Protokolls und in Gemäßheit des Inhalts desselben zu 
richten. Sie fügte hinzu, daß sie entschlossen sei, eine Eisenbahn- 
verbindnng mit der Ostsee herzustellen und, wenn ihr der Weg 
durch Lauenburg versagt werde, andere Wege aufzusuchen. Darin 
lag eine, freilich wohl kaum ernsthaft gemeinte, Hindeutuug auf 
einen Anschluß an die Mecklenburgischen Bahnen zur Verbindung 
mit Wismar und Rostock. Außerdem aber bemerkte das Hanno- 
versche Ministerium, daß die Höhe des dermalen bestehenden lauen- 
burgischen Transitzolls einen Aufschwung des Verkehrs nicht er- 
warten lasse, und sprach zugleich die Hoffnung aus, daß Dänemark 
geneigt sein iverde, diesen Zoll bedeutend zu ermäßigen. 

Jede Erwähnung des Transitzolls >var der Dänischen Re- 
gierung unangenehm. Sie wußte ganz wohl, welche Meinung man 
überall von demselben hatte, und verhehlte sich wahrscheinlich nicht, 
daß sie ihn nicht lvürde aufrecht halten können, sobald er einmal 
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ernsthaft zur Sprache und Verhandlung käme. Deshalb schnitt sie 
alle Erörterungen darüber, so weit sie irgend konnte, ab und er- 
wiederte daher mich diesmal dem Hannoverschen Ministerium, daß 
sie bereit sei, einen Commissar zu den erwähnten technischen Ar- 
beiten zu ernennen, hinsichtlich des Transitzolls aber sich ihre freie 
Entschließung vorbehalten müsse. Unter solchen Umständen glaubte 
Hannover, sich von weiterer Fortsetzung der Verhandlungen kein 
Resultat versprechen zu dürfen, und brach sie daher gänzlich ab. 

Für Lübeck konnte darin nur noch ein Motiv mehr liegen 
für das Bestreben nach Befreiung von der drückenden Fessel, die 
auf unserm Handel lastete. Und in der That, es gelang den 
hauptsächlich von hier aus nach vielen Richtungen hin gegebenen 
Impulsen, 511 bewirken, daß die Mächte, mit welchen Dänemark 
seit Oktober 1855 über die Abschaffung des Sundzolls unterhan- 
delte, den Transitzoll in diese Verhandlungen hineinzogen, und die 
Folge davon war, daß eine bedeutende Ermäßigung desselben (von 
5 st per 100 ffi auf 1 st) im Wege eines europäischen Vertrages 
festgesetzt wurde. 

Als Dies erreicht war, und noch vor der förmlichen Unterzeich- 
nung des Sundzollvertrages, welche am 14. März 1857 geschah, 
nahm Hannover die abgebrochene Verhandlung wieder auf. Es 
ernannte seinerseits den Oberbaurath Plener und den Baurath 
Funk zu Mitgliedern der technischen Commission, Dänemark, dem 
Beispiel folgend, den Justizrath Scheffer. Die Herren begannen 
ihre Arbeiten bald und hielten am 13. Juli 1857 — freilich 
waren nun seit der Conferenz in Büchen wiederum zwei ganze 
Jahre verflossen mit Abgeordneten der Hamburg-Berliner und 
der Lübeck - Büchener Eisenbahndirection eine Zusammenkunft in 
Lauenburg, in welcher zwar von dem Bau einer Brücke nur noch 
wie von einer fernen und unsichern Eventualität die Rede war, 
doch über den Ort, wo am rechten Elbufer eine Fähranstalt ange- 
legt werden könnte, ein bestimmter Vorschlag gemacht wurde. Die 
hannoverschen Commissarien waren nicht im Stande, mit gleich 
bestimmten Vorschlägen hinsichtlich des linken Elbnsers hervorzu- 
treten, verhießen jedoch, ihre Arbeiten möglichst zu beschleunigen 
und nach Beendigung derselben zu einer neuen Zusammenkunft ein- 
zuladen. Das thaten sie im November desselben Jahres. Da aber 
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trat ein unerwartetes Hinderniß ein. Der Abgeordnete der Ham- 
burg-Berliner Direetion erklärte plötzlich, daß er durch anderweitige 
Geschäfte verhindert sei, der Zusammenkunft beizuwodnen, und auch 
im Laufe des Jahres nicht dazu werde kommen können. Es war 
sogleich wahrscheinlich, daß diese Erklärung aus Abneigung gegen 
das Unternehmen und dem Wunsche, es, wenn nicht ganz zu ver- 
hindern, doch zu verzögern, hervorgegangen war, und bald traten 
sowohl eine solche Abneigung, als auch der Grund derselben be- 
stimmter zu Tage, Gerade um jene Zeit nemlich entstand zuerst 
der Plan, eine direete Bahn von hier nach Hamburg zu bauen, 
und daran schloß sich, vermöge einer natürlichen Conseqnenz, der 
weitere, damals freilich nur in unbestimmten Ideen bestehende, Plan 
einer Eisenbahn von hier nach Kleinen, In beiden Plänen erblickte 
die Direetion der Hamburg-Berliner Eisenbahngesellschaft mit Grund 
einen Nachtheil für ihre Bahn und beschloß, ihr Verhältniß zu dem 
lanenburger Unternehmen vorerst in der auf den 27. Januar 1858 
anberaumten Plenarversammlung des Ausschusses ihrer Gesellschaft 
zur Sprache zu bringen. Wenn es dabei die Absicht war, den 
Vortrag so einzurichten, daß der Ausschuß die weitere Mitwirkung 
bei einer Lübeck-Lüneburger Bahn ablehnen möchte, so wurde diese 
Absicht vereitelt. Die Dänische Regierung hatte sich von der 
großen Wichtigkeit des Unternehmens nach und nach völlig über- 
zeugt und nahm ein zu lebhaftes Interesse daran, als daß sie das 
Zustandekommen desselben von dem guten Willen einer Privatge- 
sellschaft hätte abhängig machen sollen. Sie ließ daher schon vor 
der Versammlung in geeigneter Weise ihre Ansicht kund geben, daß 
sie den Anschluß einer Lauenburg-Lüneburger Bahn an die Büchen- 
Lauenburger wünsche, und daß daher in der Versammlung darüber, 
vb die Direetion der Berlin-Hamburger Bahn dabei mitwirken 
wolle, nicht die Rede sein dürfe, sondern nur darüber, wie das 
Unternehmen auf die zweckmäßigste Weise zu Stande zu bringen 
sei. Aehnliche Erklärungen ließ sie, unter Hinweisung auf die be- 
treffende» Paragraphen sowohl des Vertrags vom 8, November 
1841 über die Berlin-Hamburger Eisenbahn als auch des preußi- 
schen Eisenbahngesetzes, in der Versammlung selbst abgebe». 
Es erfolgte daher der Beschluß, daß der bisherige Abgeordnete der 
Direetion den fernern Verhandlungen beiwohnen und alle der Ge- 
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sellschaft obliegenden Verpflichtungen bereitwilligst erfüllen, weiter- 
gehende Zugeständnisse aber nicht ohne die vorher eingeholte Geneh- 
inignng des Ausschusses machen solle. 

Im Februar 1858 fand nun die für den November 1857 bc- 
absichtigt gewesene Conferenz der Techniker statt, deren Haupt- 
resnltat darin bestand, das; man sich über die Stellen an beiden 
Ufern, >vv eine Fähranstnlt zweckmäßig angelegt werden könne, voll- 
ständig .einigte. Damit war zwar der Plan der Erbauung einer- 
stehenden Brücke factisch aufgegeben, aber doch zugleich eine feste 
Grundlage für das ganze Unternehmen gewonnen, und es war ein 
Verhältniß beseitigt, dessen Ordnung noch ungemeine Schwierigkeit 
würde dargeboten haben. Bei dem Ban einer Brücke nemlich wäre 
der Abschluß eines Staatsvertrages zwischen Hannover und Däne- 
mark unumgänglich gewesen, und Das würde wegen der, aus den 
politischen Verhältnissen beider Staaten zu einander hervorgegangenen, 
gegenseitigen großen Verstimmung äußerst schwierig gewesen sein. 
Bei der Einrichtung einer Fähranstnlt konnte von einem Staats- 
vertrage abgesehen, vielmehr die nöthige Vereinbarung unter den 
drei Eisenbahnverwaltungeu, unter Genehmigung der Regierungen 
geschlossen werden. Das erschien für den Augenblick als ein Ge- 
winn. Die Hannoversche Regierung that denn nun auch einen 
entscheidenden Schritt, indem sie bei der Ständeversammlnng die 
Bewilligung der Geldmittel beantragte. Das Baucapital war zu 
1,243,000 «f berechnet, inclusive der Fähranstnlt, für welche 
137,200 und der Anschaffung der Betriebsmittel, wofür 
173,250 veranschlagt waren. Die Bewilligung erfolgte im 
Juli 1858 unter den beiden von der Regierung selbst entgegen- 
gebrachten Bedingungen, daß zu dem Bane nicht eher geschritten 
werden dürfe, als bis durch einen Vertrag mit der Berlin-Ham- 
burger Eisenbahngesellschaft die Benutzung der Büchen-Lauenburger 
Bahn und ferner auch der ungestörte Betrieb der Führanstalt voll- 
ständig gesichert sei. Dagegen gab die Ständeversammlung eine 
andere zur Sprache gekommene Bedingung, daß nemlich Lübeck, um 
den Ernst seines Interesses bei dem Unternehmen zu zeigen, sich 
verpflichten müsse, mindestens den dritten Theil der Kosten zu über- 
nehmen, bei weiterer Berathung ans. 

Zu allen diesen Erfolgen >oar von hier aus theils im Wege 
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der Korrespondenz, theils durch mündliche Rücksprachen und Auf- 
klärungen bei persönlicher Anwesenheit des Senator Curtius in 
Hannover, wohin er zu diesem Zwecke einmal ganz eilig durch den 
Telegraphen berufen wurde, wesentlich mitgewirkt, soivohl um die 
Auffassungen uitb Entschließungen der Hannoverschen Regierung zu 
bestimmen, als auch uni der Commission der Ständeversammlung, 
welche zur Vorberathung des Regierungsantrages gewählt ivar, die 
richtigen Ansichten von der Bedeutsamkeit des hiesigen Handels und 
der Ausgebreitetheit des Schiffahrtsverkehrs zu geben, auch sie über 
die Opfer zu belehren, welche Lübeck schon gebracht habe und noch 
bringen müsse, um sich in eine seinen Bedürfnissen entsprechende 
Verbindung mit dem übrigen Deutschland zu setzen. 

Als die Geldmittel zur Verfügung standen, ivurde mit den 
speciellen Vorarbeiten alsbald begonnen, und man überließ sich so- 
wohl hier als in Hannover der Hoffnung, daß es möglich sein 
würde, die ganze Bahnstrecke bis zum Frühjahr 1860 zu vollenden 
und dem Verkehr zu übergeben. Zunächst aber mußte nun wegen 
der Büchen - Lauenburger Bahn eine Vereinbarung mit der 
Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft getroffen werden. Dabei 
waren mehrere Wege denkbar. Entweder sie konnte die Bahn ganz 
und gar, etwa für die Kosten der Anlage, verkaufen, oder sie konnte 
der Lübeck Büchener Eisenbahngesellschaft den Betrieb auf derselben 
überlassen, und zwar entweder den alleinigen Betrieb auch in An- 
schluß an die Züge ans der Hauptbahn, oder nur einen Mitbetrieb, 
so weit er für den Verkehr zwischen Lübeck und Lüneburg erfor- 
derlich war, oder endlich sie konnte den Betrieb selbst behalten, 
mußte aber dann, zunächst auf eine bestimmte Reihe von Jahren, 
gewisse Verpflichtungen hinsichtlich der Fahrpläne und des Tarifs 
übernehmen. Der Direction der hiesigen Eisenbahngesellschaft fiel 
es zu, die Verhandlungen einzuleiten, und sie ging dabei von der 
richtigen Voraussetzung aus, daß es nicht erreichbar sein werde, von 
der Berliner Direction größere Zugeständnisse zu erlangen, als für 
die Sicherung eines regelmäßigen Verkehrs erforderlich seien, daß 
daher von der Ueberlassung des alleinigen oder eines theilweisen 
Betriebes derselben, was man sonst gern gesehen hätte, nicht die 
Rede sein könne. Von dieser Ansicht also ausgehend setzte die 
hiesige Eisenbahndirection sich mit der Berliner in Verbindung 
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barung vvr: 

1) Die Direktion der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft 
räumt der Direktion der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft 
die Befugniß ein, daß sie diejenigen Züge, welche sie außer 
und neben den fahrplanmäßigen Zügen aus der Büchen-Lauen- 
burger Zweigbahn für den unmittelbaren Anschluß ihres 
Verkehrs an den der Königlich Hannoverschen Eisenbahnen 
für nothwendig erachtet, soweit die Direction der Berlin- 
Hamburger Bahn solche nicht selbst weiter führt, über die 
Büchen-Laucnburger Bahn führe. Die Direction der Berlin- 
Hamburger Bahn erhält den Brutto-Ertrag dieser Züge nach 
Maßgabe ihres Tarifs und erstattet der Lübeck-Büchener 
Eisenbahngesellschaft die Selbstkosten nach Maßgabe der Ver- 
einbarung über diese bei Durchführung von Extrazügen. 

2) Für den Verkehr der Lübeck-Büchener Bahn mit der Station 
Lüneburg wird ein Maximal-Tarifsatz zwischen der Berlin- 
Hamburger, der Königlich Hannoverschen und der Lübeck-Bü- 
chener Verwaltung vereinbart. Eine einseitige Erhöhung ihres 
Antheils an diesem Tarifsätze steht keiner der drei Verwal- 
tungen zu, wogegen es jeder derselben unbenommen bleibt, 
eine Ermäßigung desselben nach ihrem alleinigen Ermessen 
jederzeit eintreten zu lassen. 

3) Für die durchgehenden fremden Wagen zahlt diejenige Ver- 
waltung, über deren Bahn solche fremde Wagen laufen, 
der Wageneigenthümerin eine näher zu vereinbarende Wagen- 
miethe. 

4} Für die Benutzung der herzustellenden Trajectanstalt wird 
eine näher festzustellende Vergütung erhoben. Die Traject- 
anstalt wird abgesondert verwaltet. Die Erträge wie die 
laufenden Kosten derselben werden abgesondert verrechnet und 
nach Maßgabe des Antheils an den Anlagekvsten unter die 
betheiligten Verwaltungen vertheilt. 

5) Es wird unter den betheiligten Verwaltungen eine für die 
Dauer von zehn Jahren unkündbare Vereinbarung geschlossen. 

Diese Grundzüge fanden beifällige Aufnahme, sie wurden mit 
einigen, ihr Wesen nicht ändernden Zusätzen und Modificationen 
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angenommen, und nur noch das Verlangen gestellt, daß die beiden 
Eisenbahnverwaltnngen, die Hannoversche nnd die Lübeckische, Güter 
von nnd nach Orten, die östlich von Braunschweig liegen, nicht 
über Lanenbnrg, sondern über Magdeburg dirigiren sollten, wenn 
nicht Ersteres vom Absender ausdrücklich verlangt werde. Indessen 
glaubte die Berliner Direction zu einem näheren Eingehen auf die 
von ihr selbst für billig gehaltenen Grnndzüge einer speciellen Er- 
mächtigung ihres Ausschusses zu bedürfen, und beschloß diese zu 
beantragen. Darüber verzögerten sich die weiteren Verhandlungen 
bis zum 25. Januar 1859, an welchem Tage die nächste Versamm- 
lung des Ausschusses in Berlin statt fand, und dann noch länger. 
Denn bei der Verhandlung über den Gegenstand wurde von einigen 
Seiten bemerkt, der Getreidehandel Hamburgs leide schon jetzt durch 
die Coneurrenz Harburgs Nachtheile, welche durch die beabsichtigte 
Verbindung noch größer zu werden drohten. Es wurde daher be- 
schlossen, den Antrag der Direetivn einer Vorprüfung durch eine 
zu ernennende Commission zu unterwerfen, welche ihn unter Be- 
rücksichtigung der vorgetragenen Bemerkungen zu berathen und in 
der nächsten Versammlung im März zu berichten habe. Diese 
Commission empfahl jedoch dem Ausschuß, den Antrag, vorbehältlich 
der Genehmigung der bei den Stctien Litt. B. betheiligten Regie- 
rungen, und mit dem Zusatze anzunehmen, daß die Gesellschaft sich 
mit einer bestimmten Summe bei der Trajectanstalt betheiligen 
möge, und so wurde er zum Beschluß erhoben. Die Beschlußnahme 
über den Betrag der Summe wurde bis auf weiteren Antrag der 
Direction ausgesetzt. 

Nun war es denn so weit, daß zu einem Vertrage unter den 
drei Eisenbahnverwaltnngen geschritten werden konnte. Zunächst 
übernahm es die Direction der hannoverschen Eisenbahnen, einen 
Entwurf anzufertigen, über welchen sie sich mit der hiesigen Direction 
vorläufig zu verständigen wünschte, ehe er nach Berlin gesandt 
wurde. Das wurde ohne große Schwierigkeit erreicht. Als aber 
dann der Entwurf der Berlin-Hamburger Direction vorgelegt wurde 
und mit ihren Bemerkungen begleitet zurückkam, zeigte sich eine so 
weit auseinandergehende Meinungsverschiedenheit hinsichtlich einer 
Menge zum Theil wichtiger Gegenstände, z. B. hinsichtlich des 
anzuschaffenden Inventars der Fähranstalt; der Art und Weise der 
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Anstellung der Beamten, der festzustellenden Tarife, der nach Ablauf 
der ersten zehn Jahre festzusetzenden Kündigungsfristen, daß im 
ersten Augenblick eine Bereinigung unmöglich schien. Dazu kam 
noch, daß die Berliner Direction es als zur Gültigkeit des Vertrags 
erforderlich erklärte, daß er von den säunutlichen Regierungen 
bestätigt werde, durch deren Territorium die Berlin-Hamburger 
Bahn gehe, und die den Vertrag darüber vom 8. November 1841 
geschlossen Hütten, also von Preußen, Mecklenburg, Dänemark wegen 
Lauenburg, Lübeck und Hamburg wegen Bergedors, und Hamburg 
allein. Namentlich dieser letzteren Forderung widersetzte sich die 
Hannoversche Direction entschieden, weil sie besorgte, daß Mecklen- 
burg und Hamburg als Territorialregierungen die Genehmigung 
versagen möchten. Es wurde nun wieder die Aufgabe Lübecks, zu 
vermitteln und auszugleichen, und das gelang zwar am Ende, aber 
nicht ohne viele Mühe und abermaligen großen Zeitverlust. Das 
ganze Jahr 1859 verging darüber. Erst am I I. Januar 1860 
fand wieder eine Versammlung der Techniker in Lauenburg Statt, 
in ivelcher man sich über die Einrichtung der Trajectanstalt und 
über das anzuschaffende Inventar, insbesondere darüber, daß ein 
Fährschiff ausreichen werde, deffuitiv vereinigte. Dann folgte am 
25. Februar eine Conferenz von Abgeordneten der drei Eisenbahn- 
verwaltungen in Hamburg, in welcher eine Einigung über die 
Tarifbestimmungen und über die Kündigungsfristen nach Ablauf von 
zehn Jahren erreicht wurde. Die Frage wegen formeller Bestäri- 
gung der Verträge ließ man vorläufig auf sich beruhen. Im März 
konnte nun eine neue Redaction des Entwurfs in Hannover aus- 
gearbeitet und nach Berlin gesandt werden, von wo er im Mai mit 
Gegenbemerkungen begleitet zurückkam. Alan war einander nun 
schon bedeutend näher gekommen. Daß dennoch jetzt eine aberma- 
lige längere Unterbrechung der Verhandlnngen eintrat, hatte in 
anderweitigen unvermeidlichen Geschäften und persönlichen Verhält- 
nissen der damit Beauftragten seinen Grund. Auch mußten nun 
die Berlin-Hamburger und die Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft 
sich erst über den Antheil einigen, den jede von ihnen an de» 
Kosten der Anlage der Trajectanstalt übernehmen sollte, und dieser 
wurde dahin bestimmt, daß die Lübeck-Büchener Gesellschaft sich 
verpflichtete, drei Achtel zu tragen, die Berlin-Hamburger ein Achtel. 
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Die andere Hälfte übernahm die Hannoversche Eisenbahndirection, 
welche mit der Anschaffung aller erforderlichen Geräthc beauftragt 
wurde. Dem Beitragsverhältniß entsprechend bestimmte sich auch 
der ideelle Eigenthumsantheil jeder Verwaltung an dem gesammten 
Inventar und die Theilung der Einnahmen. Der endliche Abschluß 
des Vertrags erfolgte, der erwähnten Unterbrechung wegen, erst am 
5. December 1860 in Berlin. Die Berliner Direktion war in 
mehreren wesentlichen Punkten von ihren ursprünglichen Forderungen 
zurückgetreten. Sie hatte in eine solche Bestimmung der Tarife 
gewilligt, wie die beiden anderen Verwaltungen sie für nothwendig 
hielten, um nicht den Verkehr von dem neuen erleichternden Wege, 
welchen man ihm öffnen wollte, durch dessen Kostspieligkeit zurück- 
zuschrecken. Sie willigte auch ein, daß der Vertrag auch nach 
Ablauf der ersten zehn Jahre, für welche er zunächst geschlossen 
wurde, immer wieder auf zehn Jahre bindend sein sollte, wenn er 
nicht von einer oder der andern Seite gekündigt würde. Sie ver- 
langte endlich auch nicht mehr, daß die Genehmigung aller bei der 
Berlin-Hamburger Bahn betheiligten Territorialregierungen eingeholt 
werden sollte, sondern war damit zufrieden, daß der Vertrag von 
dem dänischen Ministerium für die Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg, von dem hanuöverschen Ministerium des Innern und 
von dem Senate von Lübeck bestätigt werde. 

Es mußte aber der Unterzeichnung des Vertrags noch eine 
andere nicht ganz leichte Verhandlung vorangehen. Alan mußte 
auch die Möglichkeit ins Auge fassen, daß der Vertrag nach Ver- 
lauf von zehn Jahren von einem der Evntrahenten gekündigt werde 
und eine Verständigung über die Bedingungen der Fortsetzung des 
Transportbetriebes nicht stattfinde. Daß darum der Transport, 
nachdem er zehn Jahre lang bestanden, nicht wieder aufhören könne 
und dürfe, darüber waren die Evntrahenten des Vertrags einig, und 
es wurde daher in dem Vertrage selbst festgesetzt, daß für solchen 
Fall diejenigen Vorschriften als maßgebend anerkannt werden, welche 
der über die Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen Berlin 
und Hamburg von den dabei betheiligten Regierungen abgeschlossene 
Vertrag vom 8. November 1841 nebst Schlußprotvkvll und die 
darin angezogenen gesetzlichen Bestimmungen enthalten. Dieser 
Vertrag bestimmt in Art. 16: „Jeder der contrahirenden Regierungen 
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bleibt es überlasse», innerhalb ihres Gebiets die Anschließung und 
Einmündung von Zweig- oder Seitenbahnen an die beabsichtigte 
Eisenbahn in jeder Richtung zu gestatten oder selbst zu veran- 
stalten". Die erwähnten gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich 
aus das preußische Eisenbahngesetz vom 3. November 1838, welches 
unter andern verfügt, daß die Regierung es unter Umständen einer 
Eisenbahngesellschaft auferlegen kann, anderen Gesellschaften die Be- 
nutzung ihrer Bahn gegen gewisse, ihren Grundzügen nach in dem 
Gesetze selbst bestimmte, Leistungen zu gestatten. Hiernach hatte 
also die Dänische Regierung, in deren Territorium Lauenburg 
damals lag, es in ihrer Macht, in dem zwar nicht wahrscheinlichen, 
aber doch möglichen Falle, daß nach Aufhebung des Vertrags eine 
gütliche Vereinbarung nicht zu erreichen wäre, den Anschluß der 
Lüneburger Bahn an die Lauenburg-Büchener und die Benutzung 
dieser letztem Bahn durch die Lübeck-Büchener Gesellschaft ihrerseits 
zu verfügen. Aber Dies erschien der Hannoverschen Regierung noch 
nicht als eine vollständige und unbedingte Sicherheit für die unge- 
störte Fortdauer des Verkehrs. Sie wünschte, vor der Unterzeich- 
nung des Vertrags auch darüber Gewißheit zu haben, daß die 
Dänische Regierung von der ihr beiwohnenden Macht eintretenden 
Falls wirklich Gebrauch machen werde, und beantragte bei derselben 
eine dahin gehende officielle Erklärung. Die Dänische Regierung, 
welche das Zustandekommen der Bahn sowohl wegen der in dem 
Eisenbahnvertrage von 1847 gegen Lübeck von ihr übernommenen 
Verpflichtung als auch im Interesse Lanenhurgs aufrichtig wünschte, 
ließ sich bereit finden, die Ausstellung der beantragten Erklämng 
nach erfolgter Genehmigung des abzuschließenden Vertrags schon 
zum voraus zu versprechen. Bei dieser ivie bei mehreren andern 
Gelegenheiten hatten auch die Bemühungen des hanseatischen 
Ministerresidenten in Kopenhagen, Dr. Krüger, einen wirksamen 
Einfluß, um die Entschließungen der Dänischen Regierung zu 
bestimmen. 

Aus dem Vertrage muß noch hervorgehoben werden, daß auch 
der nur vorläufig, nicht aber für immer aufgegebene Gedanke an 
einen Brückenbau darin einen Ausdruck fand. Es wurde nämlich 
festgesetzt, daß eine Aenderung der Vertragsverhältnisse werde statt- 
finden müssen, wenn die beiden Regierungen der Staatsgebiete an 
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dem linken und rechten Elbnfer die Verbindung beider Ufer mittelst 
einer festen Brücke gutheißen oder beschließen sollten. Wie unend- 
lich viel rascher, bequemer und sicherer die Verbindung mittelst einer 
Brücke sein würde, als sie durch eine Fähre geschehen konnte, ver- 
kannte man schon damals nicht. 

In solcher Weise wurde der Vertrag verabredet und vorläufig 
abgeschlossen: zur wirklichen Unterzeichnung desselben aber konnten 
die Unterhändler erst schreiten, wenn sie dazu von ihren Commit- 
tenten, den Eisenbahnverwaltungen, ermächtigt waren, und erst nach 
der Unterzeichnung konnte er den drei Regierungen zur Bestätigung 
vorgelegt werden. 

In Hannover wurde nicht gesäumt. Der dortige Generaldirektor 
der Eisenbahnen und Telegraphen, Hartmann, der den Vertrag selbst 
mit verhandelt hatte, erhielt sehr bald von dem ihm vorgesetzten 
Ministerium die Ermächtigung, ihn zu unterzeichnen. Er unterzeich- 
nete ihn demnach in drei Exemplaren und sandte diese nach Berlin, 
damit sie auch dort unterzeichnet und dann zu gleichem Zwecke nach 
Lübeck gesandt würden. 

In Berlin konnte es der Natur der Sache nach so rasch nicht 
gehen, da der dortigen Direction von dem Ausschüsse der Gesell- 
schaft die Ermächtigung, auf den Vertrag einzugehen, nur unter der 
Voraussetzung der Zustimmung der bei der Hamburg-Berliner Bahn 
als Actionaire betheiligten Regierungen von Mecklenburg und Ham- 
burg gegeben war. Ihnen mußte er also erst zur Prüfung mitge- 
theilt werden. Beide erklärten, Mecklenburg unter dem 25. Januar, 
Hamburg unter dem 16. März 1861, sich damit einverstanden, daß 
der Vertrag an die nächste Generalversammlung gebracht werde, 
genehmigten ihn also zwar indirekt schon ihrerseits, verzögerten aber 
die weitere Entscheidung wiederum bis zum nächsten Mai. Der 
Senat von Hamburg hatte seiner Erklärung die Bemerkung hinzu- 
gefügt, daß er die Entscheidung darüber, ob er als Territorial- 
regiernng dem Vertrage seine Zustimmung geben könne und unter 
welchen Bedingungen, sich noch vorbehalten müsse. 

Dieser Vorbehalt gab der Berliner Direction Veranlassung, 
auf ihre frühere Ansicht, daß es nothwendig sei, die Einwilligung 
sämmtlicher, bei dem Vertrage von 1841 betheiligten Regierungen 
nachzusuchen, zurückzukommen, und sie reichte zu diesem Zwecke den 
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Vertrag im April bei betn Preußischen Eisenbahncomrnissar ein. Es 
war klar, daß daraus ein neuer Verzug von unabsehbarer Dauer 
entstehen mußte. Denn dies Verfahren konnte schon an und für 
sich der Anfang eines langen Principienftreits werden. Wenn die 
Regierungen sich in diesem Falle dafür entschieden oder auch nur 
zugaben, daß eine nur das Territorium einer einzelnen Regierung 
berührende Angelegenheit der vorgängigen Verständigung unter allen 
fünf Regierungen bedürfe, so konnte und mußte solche Entscheidung 
zu äußerst wichtigen, die Freiheit jeder einzelnen Regierung unge- 
mein beeinträchtigenden Consequenzen führen. Außerdem lag, selbst 
wenn man sich über dies Princip einigte, die Gefahr in Bezug auf 
Mecklenburg und Hamburg nicht blos im Verzüge. Zwar als 
Activnaire der Gesellschaft hatten beide Regierungen ihre Zustim- 
mung zu dem Vertrage nach Dem, was vorlag und was vorangegan- 
gen war, nicht wohl verweigern können, aber als Territorialregie- 
rungen konnten sie andere Rücksichten nehmen. Nun war es zwar, 
was Mecklenburg betrifft, augenscheinlich, daß das projectirte Unter- 
nehmen einem großen Theile des Landes äußerst wünschenswerth 
und vvrtheilhaft sein müsse, aber der Nutzen mußte doch noch größer 
sein, wenn die Verbindung nicht über Lauenburg, sondern über 
Boitzenburg ging. Zeigte sich nun eine Möglichkeit, den Bau über 
Lauenburg zu verhindern und das früher von der Regierung lebhaft 
betriebene, von Hannover freilich nicht begünstigte Project eines 
Baues über Boitzenburg wieder aufzunehmen, so lag die Besorgnis; 
immerhin nahe, daß die Mecklenburgische Regierung den Anlaß, der 
sich ihr darbot, benutzen möchte. Indessen erwies sich diese Besorg- 
niß später als unbegründet. Etwas anders stand cs mit Hamburg. 
Dort konnte nicht übersehen werden, daß die Lübeck-Lüneburger 
Bahn dahin wirken müsse, das Abhängigkeitsverhältniß, in welchem 
der Lage der Verhältnisse nach der lübeckische Handelsverkehr von 
Hamburg steht, zu lösen und ihm eine größere Selbständigkeit zu 
geben, und daß auch der bis dahin wesentlich ans den Hamburger 
Markt angewiesene mecklenburgische Getreidehandel sich auch nach 
anderen Richtungen hin entwickeln werde. Es war ferner bekannt, 
daß der Senat von Hamburg jede Gelegenheit benutze, um auf die 
Abschaffung oder wenigstens Ermäßigung der immer noch erheblichen 
Transitzölle, welche auf der Berlin-Hamburger Eisenbahn lasteten, 



hinzuwirken. Bei dem lauenburgischen Transitzoll konnte nicht von 
Ermäßigung, sondern nur von Abschaffung die Rede sein. Wie 
wenig es nun auch denkbar war, daß die Dänische Regierung einem 
in Veranlassung eines Vertrags über die Trajectanstalt und in Verbin- 
dung damit gestellten Antrage auf Abschaffung des Transitzolls sollte 
Gehör geben, so konnte man doch nicht wissen, was Hamburg thun werde. 

Unter solchen Umständen war es zwar wiederum ein Fort- 
schritt in der Entwickelung der Angelegenheit, daß die Generalver- 
sammlung der Actionaire der Berlin-Hamburger Bahn den Vertrag 
am 25. Mai 1861 einstimmig genehmigte. Aber gefährdet erschien 
das Zustandekommen des ganzen Unternehmens noch immer, und 
man mußte hier in Ueberlegung nehmen, ob die Verbindung mit 
Lüneburg nicht in anderer Weise zu erreichen sei. Möglich war 
dies bei dem vorhandenen und entschiedenen guten Willen der 
Dänischen und der Hannoverschen Regierung ohne Zweifel, aber freilich 
nicht ohne zeitraubende Untersuchungen und Verhandlungen. Denn 
es mußte dann erst ein Vertrag über eine Trajectanstalt zwischen 
Dänemark und Hannover geschlossen und darauf von beiden Regie- 
rungen ein Abkommen mit der Berlin-Hamburger Eisenbahn über 
die Benutzung der Büchen-Lauenburger Bahn getroffen werden. 
Wie außerordentlich unangenehm und aufregend dies beständige 
Wiederverschwinden eines Zieles sein mußte, dem man schon so 
lange zustrebte und welchem man schon mehrmals nahe zu sein hatte 
glauben dürfen, sagt sich leicht von selbst. 

Im Juni erging nun ein Schreiben des Preußischen Eisen- 
bahncommisfars an die Cvmmissare der übrigen Regierungen des 
Inhalts, daß nach Ansicht der Preußischen Regierung der von den 
drei Eisenbahnverwaltungen abgeschlossene Vertrag der Bestätigung 
der sämmtlichen Regierungen bedürfe. Die Cvmmissare wurden 
ersucht, die Erklärungen ihrer Regierungen über die Angelegenheit 
zu veranlassen; zugleich wurde indessen ausgesprochen, daß die Preu- 
ßische Regierung gegen den Vertrag selbst nichts zu erinnern finde. 

Der hiesige Senat antwortete zuerst, er halte die Zustimmung 
aller Regierungen zu dem Vertrage nicht für erforderlich, genehmige 
ihn aber seinerseits; er umging also die Principienfrage. Ganz 
ähnlich ivurde von Seiten der Dänischen Regierung verfahren. Die 
Mecklenburgische Regierung erwiederte, sie genehmige den Vertrag; 
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sollte aus der für erforderlich erachteten Zustimmung aller Regie- 
rungen ein Hinderniß für die Sache selbst entstehen, so werde sie 
vor allen Dingen die Principicnfrage zur Entscheidung bringen 
müssen. Die Hamburgische Erklärung ließ am längsten auf sich 
warten. Sie erfolgte erst nach einer abermaligen Mahnung des 
Preußischen Eisenbahn-Commissars am 20. Juli und besagte, daß 
der Senat die Genehmigung der Territorial-Regierungen nicht für 
erforderlich halte, übrigens gegen den Vertrag nichts einzuwenden 
habe; die Genehmigung der Regierungen werde nachgesucht werden 
müssen, wenn in Folge des Vertrags der Fahrplan auf der Ham- 
burg-Berliner Bahn geändert werden solle, und für den Zeitpunkt 
behalte der Senat sich vor, auf den Transitzoll zurückzukommen. 
Nach Eingang dieser Erklärungen unterzeichnete die Directivn in 
Berlin am 5. August den Vertrag; hier geschah es am 6. und er 
wurde dann sofort nach Kopenhagen geschickt, um mit der Geneh- 
migung des Dänischen Ministeriums für Holstein versehen zu werden. 
Dort war auf den Betrieb der hiesigen Eisenbahndirection und 
unter Mitwirkung des hanseatischen Ministerresidenten Vorkehrung 
getroffen, die Entscheidung zu beschleunigeil. Der Vertrag war 
dort schon bekannt und von den verschiedenen Ministerien, die dabei 
zu concurriren hatten, schon begutachtet worden. Man durfte also 
hoffen, daß keine Verzögerung eintreten werde. Und doch sollte 
nochmals eine Schwierigkeit sich erheben. Als man die Acten 
nachsah, um die Erklärung des Gesammtministerinms schließlich fest- 
zustellen, fand sich unerwarteter Weise, daß die gutachtliche Erklä- 
rung des Kriegsministeriums fehlte, und als diese gefordert ivurde, 
fehlte der zur Abgabe derselben nothwendige Bericht des General- 
commandos in Kiel. Daß nicht mehr als ein paar Wochen ver- 
gingen, bis diese Berichte herbeigeschafft wurden, war theils dem 
Eifer des Ministerresidenten, theils dem guten Willen der Dänischen 
Regierung zu danken. Und es fehlte wenig daran, daß sich nicht 
noch eine viel schlimmere Schwierigkeit erhoben hätte. Der Kriegs- 
minister erklärte auf Grund des ihm zugegangenen Berichts einige 
militairifche Sicherheitsmaßregeln in Lauenburg für nothwendig, 
deren Kosten die Gesellschaften würden tragen müssen. Aber es 
mochte doch wohl dem Dänischen Ministerium als zu wenig über- 
einstimmend mit allen seinen bisher kundgegebenen Absichten und 
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Ansichten erscheinen, wenn man nun noch in den« Augenblicke, da 
der endliche Abschluß der Sache mit Spannung erwartet wurde, 
mit einer neuen Erschwerung hervortreten wollte. Das Bedenken 
wurde daher beseitigt, der Vertrag dem Könige zur Genehmigung 
empfohlen, und, nachdem diese ertheilt war, auf Grund derselben 
auch von dem Ministerium für Holstein genehmigt. Inzwischen 
waren auch die oben erwähnten Declarationen vorbereitet und aus- 
gefertigt worden, ivclche die drei Regierungen von Dänemark, Han- 
nover und Lübeck gegen einander austauschen wollten, worin insbe- 
sondere die Dänische Regierung das gewünschte Versprechen abgab, 
das; sie eine Unterbrechung des Verkehrs durch die ihr zuständige 
Gewalt über die Berlin-Hamburger Eisenbahn, falls es nöthig sein 
sollte, verhindern werde. Alles kam denn endlich am 26. September 
zu Stande, und die Documente wurden sogleich hieher, und, nach- 
dem hier inzwischen auch die Genehmigung des Senats erwirkt 
war, nach Berlin und nach Hannover expedirt. 

Und noch war das sehnlichst erstrebte Ziel nicht erreicht. Die 
Dänische Regierung hatte ihrer Genehmigung eine Anzahl an und 
für sich unverfänglicher und natürlicher Bedingungen hinzugefügt. 
Eine derselben betraf das Erforderniß einer Prüfung der speciellen 
Pläne auch der Trajectanstalt durch eine Dänische technische Ober- 
behvrdc. Daran nahm die Hannoversche Regierung wenigstens in 
sofern Anstoß, als sie behauptete, wegen des ihren Ständen gegebenen 
Versprechens auch den Bau der Bahn von Lüneburg an die Elbe 
nicht eher beginnen zn können, als bis die vorgeschriebene Prüfung 
geschehen sei, da vorher die Benutzung der Bahn nicht vollständig 
gesichert erscheine. An ein paar anderen Bedingungen nahm die 
Direction der Berlin-Hamburger Bahn Anstoß, weil sie, nach ihrer 
Ansicht, theils mit dem unter den drei Gesellschaften geschlossenen 
Vertrage von 1860, theils mit dem Staatsvertrage von 1841 nicht 
übereinstimmten. Sie machte daher den beiden anderen Directionen 
gar keine Mittheilung darüber, daß die Genehmigung des Vertrags 
durch die Dänische Regierung eingegangen sei, und somit fehlte der 
nothwendige Abschluß der Sache. Alle schon früher hervorgetretenen 
Zweifel, ob es ihr wirklich Ernst sei, die Trajectanstalt zu Stande 
kommen zu lassen, oder ob sie nun abermals einen Vorwand finde, 
zurückzutreten, wurden von neuem rege. Eine Zurticknahme oder 
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auch nur Abänderung der einmal von der Dänischen Regierung 
gestellten Bedingungen war, da fie auf einer Königlichen Resolution 
beruhten, wenn nicht ganz und gar unthunlich, doch mit sehr großen 
Schwierigkeiten verknüpft. Das konnte auch die Directivn nicht 
verkennen, und sie mußte bei näherer Rücksprache auch zugeben, daß 
die Dänischen Forderungen kaum etwas Anderes enthielten, als was, 
selbst wenn es nicht schriftlich niedergelegt wäre, als selbstverständlich 
hätte angesehen werden müssen. Doch nahm sie an drei Punkten 
fortwährend Anstoß, daß sie in gewissen benannten Fällen verpflichtet 
sein sollte, vor dem Lauenburgischen Hofgericht in erster Instanz 
Recht zu nehmen, daß die Regierung sich für Abänderungen und 
Erweiterungen des ursprünglich angenommenen Planes und für 
Erhöhungen der vertragsmäßig festgestellten Maximaltarife ihre 
Genehmigung vorbehalten wollte, daß die Bestellung eines int Her- 
zogthum Lauenburg wohnenden Bevollmächtigten für die Traject- 
anstalt verlangt wurde; endlich schienen ihr auch einige Forderun- 
gen in Bezug auf das Postwesen über das in ähnlichen Fällen 
übliche Maß hinauszugehen. Diese Bedenken trug sie in einer 
ausführlichen Eingabe unter dem 30. December 1861 dem Lauen- 
burgischen Eisenbahn-Cvminissar vor, der sie nach Kopenhagen über- 
sandte. Die Dänische Regierung blieb auch jetzt, wie während der 
ganzen langen Verhandlung, der Verpflichtung eingedenk, die sie in 
dem Eisenbahnvertrage mit Lübeck 1847 übernommen hatte, die 
Verbindung zwischen Lauenburg und Lüneburg mittelst erleichterten 
Elbübergangs zu unterstützen und zu fördern. Da sie, auch abge- 
sehen von dieser Verbindlichkeit, den aufrichtigen Wunsch hegte, die 
Trajectanstalt zu Stande gebracht zu sehen, gelang es den unver- 
drossenen und umsichtigen Bemühungen des Ministerresidenten Dr. 
Krüger, einen Ausgleich zu vermitteln. Das Ministerium für die 
Herzogthümer, welches im Aufträge des Königs die Genehmigung 
des Vertrags ausgesprochen hatte, ließ sich bereitwillig finden, 
über die Bedeutung, Absicht und Tragweite der von ihm hin- 
zugefügten Bedingungen eine Erklärung zu geben, welche geeignet 
war, die Berlin-Hambnrger Eisenbahndirection zu beruhigen. Damit 
war endlich die letzte Schwierigkeit gehoben. Die letzten Verhand- 
lungen hatten einen Zeitverlust von fast sieben Monaten verursacht. 
Im April 1862 wurden die mit den Bestätigungsclauseln der 
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Regierungen versehenen Exemplare des am 5. December 1860 
geschlossenen Vertrags unter den Eisenbahnverwaltungen ausgetauscht. 
Unmittelbar darauf begann die Arbeit und wurde mit Eifer und 
ohne weiteres Hinderniß zu Ende geführt. Am 15. März 1864 
konnten die Trajectanstalt und die Bahn zwischen Lauenburg und 
Hohnstorf dem öffentlichen Verkehr übergeben werden. 

Inzwischen war auch schon eine Eisenbahn zwischen Lübeck und 
Hamburg im Bau und war der Vollendung schon nahe gekonunen. 
Die Darstellung wird sich von nun an kürzer fassen müssen. 

Durch den*am 14. März 1857 abgeschlossenen Vertrag über 
die Ablösung des Sundzolls mußten die Ansichten der Dänischen 
Regierung hinsichtlich dieser Bahn sich wesentlich ändern. Da die 
Wasserstraße zwischen Nordsee und Ostsee von allen Abgaben befreit 
war, die Landwege dagegen durch den nun anerkannten und der 
Herabsetzung ungeachtet immer noch erheblichen Transitzoll eine 
willkommene Einnahme gewährten, lag es in ihrein Interesse, den 
Landverkehr zu befördern, und offenbar war eine directe Bahn der 
kürzeste und folglich für den Verkehr vortheilhafteste Weg. Ohne- 
hin hatte die Hoffnung, die man bei der Erbauung der Bahn von 
Altona nach Kiel zum Theil gehegt hatte, daß es gelingen würde, 
Lübecks Bedeutung für den Ostseehandel auf Kiel zu übertragen, sich 
nicht verwirklicht und war aufgegeben. Die Erfahrung hatte erge- 
ben, daß die Altona-Kieler und die Lübeck-Büchener Bahn neben 
einander bestehen und beide gebethen konnten. Da nun Lübeck auch 
bei den Sundzollverhandlungen Gelegenheit fand, sich Dänemark 
willfährig und entgegenkommend zu erweisen, wurde es nicht schwer, 
die Concession zu erlangen. Der zwar begreifliche, doch sachlich nicht 
begründete Widerstand, welchen die Städte Altona und Kiel 
leisteten, konnte gegen die großen Vortheile, welche die Bahn dem 
europäischen Handel, sowie auch einem großen Theile von Holstein 
gewährte, nicht in Betracht kommen. Die Lübeck-Büchener Eiscn- 
bahngcsellschaft mochte wohl zweifelhaft sein, ob sie selbst die Hand 
dazu bieten solle, eine Bahn zu erbauen, welche voraussichtlich der 
Bahn nach Büchen den größten Theil ihres Verkehrs entziehen 
mußte. Aber es war einleuchtend, daß eine allen Verhältnissen 
nach so naturgemäße Bahn früher oder später einmal sicher würde 
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gebaut werden, und darum war es vvu Wichtigkeit, sie selbst zu 
besitzen, um in ihr einen Ersatz für den Verlust zu finden, den 
die Buchener Bahn nothwendig durch sie erleiden mußte. Diese 
Erwägung bewog die Direktion, um die Concession nachzusuchen, 
und sie erhielt sie am 5. September 1857. Bei den Vorverhand- 
lungen hatte die Dänische Regierung den lebhaften Wunsch geäußert, 
daß der Plan von Anfang an eine noch weitere Ausdehnung erhal- 
ten und zugleich aus den Bau einer Bahn von Lübeck nach Neu- 
stadt, eventuell auch Eutin, erstreckt werden möge. Da aber voraus- 
zusehen >var, daß das Baucapital nicht anders als durch eine Sei- 
tens der Stadt Lübeck aufzunehmende Anleihe würde aufgebracht 
werden können, fürchtete man in Lübeck, ein allzugrvßes Risico zu 
übernehmen, und die Dänische Regierung stand schließlich davon 
ab, ihren Wunsch als Bedingung hinzustellen. Doch gab der Senat 
das schriftliche Versprechen, daß er eine Bahn nach Neustadt thun- 
lichst befördern, auch seine Stellung als Hauptactivnair der Lübeck- 
Büchener Gesellschaft verwenden wolle, um sie zu Stande zu bringen. 

In Hamburg zeigte sich anfangs geringer Eifer für den Plan. 
Die Dänische Regierung hatte die Forderung gestellt, daß Waaren- 
transporte aus dem Gebiete des Königs kommend oder dahin gehend, 
welche zur Beförderung niit der Bahn oder nach Beförderung mit 
derselben durch die Stadt Hamburg oder deren Gebiet gehen, auf 
Lastwagen in ungebrochener Ladung und ununterbrochener Durchfuhr 
passiren, von jeder Transitodeclarativn frei sein sollten. Aehnliche 
Verpflichtungen hatte Hamburg schon 1840 in einem Vertrage mit 
Dänemark und 1841 in einem Vertrage über Verbindung der 
Bergedorfer mit der Berlin-Hamburger Bahn übernommen, aber sie 
widersprachen den in Hamburg damals noch geltenden Ansichten, und 
man machte große Schwierigkeiten. Ueberdies hielt man eine Ver- 
bindungsbahn zivischen dem Berlin-Hamburger und dem Altona- 
Kieler Bahnhof, welche damals in Unterhandlung stand, für noth- 
wendiger, als die Bahn nach Lübeck, und wollte sich auf diese nicht 
eher einlassen, als bis jene erreicht sei. So dauerte es fast ein 
Jahr, bis der Staatsvertrag zwischen Dänemark, Lübeck und Ham- 
burg zu Stande km. Erst am 5. Juni 1858 wurde er abgeschlossen. 

Viel mehr Mühe und Zeit kostete es dann noch, die Verhält- 
nisse der Bahn in ein richtiges Verhältniß zu dem dänischen Zoll- 



105 

Wem zu bringen. In Harburg und Wittenberge, beim Eintritt 
in das Zollvereinsgebiet, ließen sich die Reisenden eine Zollrevision 
ihres Gepäcks und den damit verbundenen Aufenthalt, ungern genug, 
gefallen. Sollte dasselbe Verfahren auf eine Fahrt zwischen Lübeck 
und Hamburg angewandt werden, die anderthalb bis zwei Stunden 
dauerte, kaum fünfviertel Stunden durch Holstein ging, so war mit 
ziemlicher Sicherheit voraus zu sehen, daß die weitaus größere 
Zahl der Reisenden den unbelästigten Weg über Büchen wählen 
würde, zumal da dieser, imgeachtet iveit größerer Längeuausdehnung, 
möglicher Weise der schnellere werden konnte. Anfangs indessen wurde 
in der That gefordert, daß jeder Zug beim Eintritt in das dänische 
Zollgebiet einer zollamtlichen Revision unterliege und daß die 
bauende Gesellschaft die dazu erforderlichen Gebäude und Einrich- 
tungen, auch Beamtenwohnungcn, auf ihre Kosten herzustellen habe. 
Erst bei weiterer Erwägung stellte sich die Sachlage klar heraus, 
und man konnte nicht verkennen, daß bei consequenter Durchführung 
solcher Forderungen die gegebene Concession eine illusorische gewesen 
sein würde. Man mußte also suchen, ob es nicht möglich sei, eine 
Weise zu finden, in welcher die wirklichen Interessen des dänischen 
Zollwesens diejenige Berücksichtigung fanden, die ihnen nicht versagt 
werden durfte, und in welcher dennoch das Bestehen der Bahn 
möglich war. Verständige, von der Lübecker Eisenbahndirection aus- 
gegangene Vorschläge erwarben sich schließlich die Zustimmung der 
Dänischen Regierung: die ganze Bahn wurde gewissermaßen als 
ein Zoll - Auslandsgebiet angesehen; an allen Anhaltspunkten 
wurden eingefriedigte Bahnhöfe und Zollämter eingerichtet, so daß 
es unmöglich war, die Bahn anders als vermittelst Durchgangs 
durch ein Revisionslocal, in welchem die Zollabfertigung geschehen 
konnte, zu verlassen. So ivar für alle Einfuhr in Holstein sichere 
Controle gegeben. Die Zollabfertigung und Zollcvntrole der zwi- 
schen den Endpunkten Lübeck und Hamburg sich bewegenden Güter 
wurde, da Hamburg sich weigerte, fremde Zollbeamte auf dem 
Lübecker Bahnhöfe in Hamburg zuzulassen, von einem auf dem 
Bahnhof in Lübeck errichteten Dänischen Zollamte wahrgenommen. 
Passagiergepäck wurde, mit Ausnahme eigentlicher Reisebedürfnisse, 
in besonderen verschlossenen Wagen befördert. Dänische Zollbeamte 
durften die Züge begleiten, um Auswerfen von Waaren aus den 
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Wagen zu verhindern. Eine Revision der Personenwagen durfte 
stattfinden, aber sie mußte, Verdachtfälle ausgenommen, eine summa- 
rische sein, weder einen Aufenthalt noch eine Belästigung der Rei- 
senden verursachen. Dem Ministerresidenten Dr. Krüger fiel die 
Aufgabe zu, der Dänischen Regierung nachzuweisen, daß alle diese 
Maßregeln zweckmäßig, ausführbar und ihr unnachtheilig seien. Es 
war keine leichte Aufgabe. Schwieriger noch war es, sic zu über- 
zeugen, das; in den; vorliegenden Falle eine jederzeit widerrufliche 
Concession nicht genüge. Die Anlage erforderte eine Kapitalver- 
wendung etwa von zehn Millionen Mark. Es konnte der Stadt 
Lübeck nicht angesonnen werden, eine solche Anlage zu unternehmen, 
wenn nicht die Benutzung derselben gegen willkürliche Störungen 
gesichert war. Die Dänische Regierung mußte sich daher entschließen, 
das, ivas sie zugestanden hatte, auch im Wege des Vertrags sicher 
zu stellen. Und da von ihr nicht verlangt werden konnte, daß sie 
sich für alle Zeiten binde, so hatte in diesem Falle die Kündigungs- 
clausel eine ungewöhnliche Wichtigkeit. Mau einigte sich schließlich 
über eine vorläufig zehnjährige Dauer des Vertrags. Ter Umsicht 
und Beharrlichkeit des Dr. Krüger gelang es, dies Alles nach und 
nach zu Stande zu bringen und dabei den guten Willen der Däni- 
schen Regierung rege zu erhalten, weil sie einsah, daß sie nur 
Billiges, sachlich Begründetes zugestand. Daß die Verhandlungen 
einen Zeitraum von vier Jahren in Anspruch nahmen, ivar eine 
nothwendige Folge der Schwierigkeit der Aufgabe. Am 19. Juli 
1862 wurde der Vertrag abgeschlossen, an demselben Tage noch ein 
anderer, durch welchen die Verhältnisse des auf dem Bahnhof in 
Lübeck zu errichtenden Dänischen Zollamts geregelt wurden. Die 
Cvntrahirung einer Anleihe machte geringe Schwierigkeiten, Aner- 
bietungen ivnrden von verschiedenen Seiten entgegengebracht, so daß 
es möglich war, 3'/s Millionen Thaler unter damals ungewöhnlich 
günstigen Bedingungen anzuleihen. Der Bau wurde alsbald in 
Angriff genommen und mit Energie gefördert, doch traten auch 
unerwartete Terrainschwierigkeiten hervor, so daß die Eröffnung der 
Bahn, die man bis zum Frühling des Jahres 1865 fertig zu stellen 
gehofft hatte, sich um mehrere Monate, bis zum 1. August, verzö- 
gerte. Bekanntlich hatte der Gang der Ereignisse an diesem Tage 
die Trennung Holsteins von Dänemark schon vollzogen und es ganz 



dem Deutschen Reiche wiedergegeben. Um so mehr gewährt es 
einen befriedigenden Eindruck, wahrzunehmen, daß die letzte Ver- 
handlung, die Dänemark jemals mit Lübeck geführt hat, von einem 
Geiste der Gerechtigkeit und Versöhnlichkeit erfüllt war. In vielen 
früheren Verhandlungen war nur zu sehr das Gegentheil der Fall.*) 

Schon während der Arbeit an der Hamburger Bahn entstand 
der Gedanke, daß es möglich sein werde, eine kürzere Verbindung 
zwischen Stettin und Hamburg, als damals über Berlin bestand, 
vermittelst einer ganz Mecklenburg durchschneidenden und auf Lübeck 
zu führenden Eisenbahn herzustellen. Nur ein Theil einer solchen 
Bahn, die Strecke von Kleinen nach Güstrow, war schon vorhanden. 
Englische Kapitalisten, die den Bau einer Bahn von Belgard nach 
Dirschau übernommen hatten, faßten den Entschluß, sich durch 
Erbauung einer Bahn von Lübeck nach dem an der Bahn von 
Schwerin nach Wismar belegenen Stationsorte Kleinen an der 
Herstellung jenes kürzeren Weges zu betheiligen. Sie bedienten 
sich der Vermittelung eines lübeckischen Handlnngshanses, welches 
im April 1863 den ersten Schritt zur Ausführung des Plans 
that, indem es bei den Regierungen von Lübeck, Mecklenburg-Schwe- 
rin und Mecklenburg-Strclitz um Gestattung zunächst eines vorläufigen 
Nivellements nachsuchte. In Lübeck wurde das Gesuch ohne Wei- 
teres gern gewährt. In Schwerin hatte man mancherlei Bedenken, 
dachte auch an eine Concnrrenzbahn von Schwerin nach Büchen, 
die Städte Rostock und Wismar widerstrebten ebenfalls. Aber der 
Großherzog Friedrich Franz II. erkannte mit dem ihm eignen klaren 

*) Nach einer bei den Acten befindlichen Privataufzeichnung hat der 
Dänische Unterhändler der Verträge von 1840 iS. 34) und 1847, Etatsrath 
Francke, später, nachdem er in Sachsen-Cobnrgischen Staatsdienst übergetreten 
war, geäußert: „Die Bahn von Lübeck nach Hamburg ist nothwendig und 
läßt sich nicht hindern, selbst wenn sie inländischen Bahnen schaden sollte. Ich 
finde es auch ganz angemessen, daß der Lübeck-Büchener Gesellschaft die Con- 
cession ertheilt worden ist, da man gegen Lübeck großes Unrecht begangen, 
indem man ihm so viele Hindernisse in den Weg gelegt hat. Es gehört zu 
meinen unangenehmsten Erinnerungen, daß ich wiederholt durch meine Stellung 
genöthigt geivesen bin, Lübeck Schaden zuzufügen. Man hat viel gegen Lübeck 
verschuldet." 
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Blicke sogleich die großen Vortheile, welche die Ausführung des 
ganzen Plans dein Lande gewähren müsse, und widmete ihm von 
Anfang an seine persönliche Unterstützung, die er seitdem fortdauernd 
bethätigte. Es wurden dann Comniissare ernannt, um sich unter 
einander und mit den Unternehmern über die Bedingungen zu ver- 
ständigen, unter denen man geneigt sein würde, ihnen das Nivelle- 
ment zu gestatten und demnächst nach erfolgter Genehmigung des 
Bauplans den Bau und Betrieb der Bahn zuzusichern. Die des- 
fallsigen Verhandlungen nahmen einen sehr langsamen Gang, wozu 
der Umstand viel beitrug, daß das lübeckische Handlungshaus mehrfach 
mit seinen Auftraggebern in England correspondiren mußte. Letztere 
erboten sich übrigens, als Garantie dafiir, daß sie die ernstliche 
Absicht und auch die Mittel hätten, den Bau auszuführen, eine 
Caution von 60,000 Thalern einzuzahlen. Unter Annahme dieses 
Erbietens wurde die Nivellements-Concession im December des 
Jahres ertheilt und die Caution im Februar 1864 wirklich einge- 
zahlt und unter die drei Regierungen nach Verhältniß der Strecken, 
mit denen sie bei der Bahn betheiligt waren, vertheilt. Im wei- 
teren Verlaufe des Jahres wurden Baupläne und Kostenanschläge 
ausgearbeitet, auch Verhandlungen unter den drei Regierungen über 
den erforderlichen Staatsvertrag geführt, der am 22. October zum 
Abschluß kam. Dabei wurde, obgleich bekannt geworden war, daß 
ein Bankhaus in Liverpool im Hintergründe stehe, angenommen, 
daß eine Actiengesellschaft sich bilden und die Direction derselben 
ihren Sitz in Lübeck haben werde. Die Regierungs-Commissare 
entwarfen auch, im Einvernehmen mit dem lübecker Handlungshanse 
und den englischen Unternehmern, ein Gesellschastsstatnt, welches die 
Genehmigung der Regierungen finden würde. Dem Bankhanse aber 
wurde die Verpflichtung auferlegt, innerhalb einer bestimmten Frist 
die Bildung einer Actiengesellschaft zu veranlassen und an die 
Direction derselben 10 Procent des auf 3,700,000 Thaler ver- 
anschlagten Bnnkapitals zur sofortigen Verwendung einzuzahlen. 
Die angebotene Erhöhung der eingezahlten Cantion auf l00,000 Thlr. 
wurde angenommen. Auf den besonderen Wunsch der Schwerini- 
schcn Regierung übernahm das Bankhaus sogar die Verpflichttlng, 
die Bahn bis zu Ende des Jahres 1867 fertig zu stellen. Die 
Actiengesellschaft bildete sich dann in der That! eine Direction 
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wurde gewählt, der zehnte Theil des Baukapitals eingezahlt und 
die definitive Bau- und Betriebs-Concession am 20. December 1865 
ertheilt. Die Arbeiten begannen wirklich. Auch wurde im Januar 
1866 mit der Direction der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft 
über die Mitbenutzung des Lübecker Bahnhofs verhandelt, und die 
letztere Gesellschaft gestand der Lübeck-Kleinen Bahn unter gewissen 
Voraussetzungen und näheren Bestimmungen einen Geivinn-Antheil 
an der Netto-Einnahme zu, die den lübeckischen Bahnen aus dem 
Verkehr der Lübeck-Kleinen Bahn zufallen würde. Zum Abschluß 
eines förmlichen Vertrags über beide Punkte kam es nicht, da das 
Liverpooler Bankhaus von Unfällen betroffen wurde, die es ihm 
unmöglich machten, die übernommenen Verpflichtungen weiter zu 
erfüllen. Die Hoffnung, die man eine Zeitlang hegte, daß andere 
Häuser an die Stelle treten würden, verwirklichte sich nicht, es 
wurde klar, daß die Bahn auf die bis dahin angenommene Weise 
nicht zu Stande kommen könne. Da erklärte der Großherzog von 
Mecklenburg-Schwerin, daß er selbst geneigt sei, den Bau und später 
den Betrieb zu übernehmen, falls die Actiengesellschast sich auflöse 
und die Direction ihm ihre sämmtlichen Activa überliefere, wobei 
er sie gegen alle an sie etwa noch zu machenden Ansprüche zu ver- 
treten haben würde, auch die beiden anderen Regierungen ihm den 
ihnen überwiesenen Antheil an der eingezahlten Caution zur Mit- 
verweudnng für den Bau überlassen wollten. Das Erbieten wurde 
angenommen. Zur Ausführung desselben mußte bis zum Ablauf 
des Jahres 1867 gewartet werden. Erst dann war es nach Inhalt 
der Cvncessionsbedingungen möglich, die ertheilte Concession für 
erloschen, die Caution für verfallen zu erklären. Selbstfolge davon 
war die Auflösung der Gesellschaft. Der im Jahre 1864 unter 
den drei Regierungen zu Stande gekommene Vertrag war auf die 
neuen Verhältnisse nicht mehr anwendbar, er mußte außer Kraft 
gesetzt und ein neuer abgeschlossen werden. Das geschah am 
25. Mai 1868. Dann setzte der Großherzog zur Ausführung des 
Baues eine eigne Bau-Commission ein, die sich ihrer Aufgabe mit 
Eifer unterzog und der es an Mitteln niemals fehlte. In zwei 
Jahren war der Bau vollendet, und am 1. Juni 1870 konnte die 
Bahn dem öffentlichen Verkehr übergeben werden. Da nun auch 
die Bahnen von Güstrow nach Neubrandenburg und von da nach 
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Pasewalk fertig geworden waren, ivar die ursprünglich beabsichtigte 
Verbindung zwischen Hamburg und Stettin hergestellt. 

Eine Eisenbahn nach Eutin lag längst in den Wünschen 
Lübeck». Dem 1839 von Dänemark eingeführten Zollsystem war 
der Großherzog von Oldenburg von Anfang an für das Fttrsten- 
thum Lübeck beigetreten. Eine ausgedehnte Zolllinie trennte das 
lübeckische Gebiet von den Gegenden, mit welchen es Volkswirth- 
schaftlich von jeher in der engsten Verbindung stand. Eine Eisen- 
bahn nach Eutin konnte die Nachtheile der künstlich geschaffenen 
Trennung wenigstens einigermaßen ausgleichen. Schon 1857 bildete 
sich ein Comitö zu diesem Zwecke und suchte um die Erlaubniß 
zur Vornahme eines Nivellements nach. Der Grvßherzvg von 
Oldenburg und der Senat von Lübeck gaben ihre Einwilligung 
sogleich. Die Dänische Regierung, die ebenfalls angegangen wer- 
den mußte, weil eine kurze Strecke der Bahn holsteinisches Gebiet 
durchschnitt, zögerte und hat ungeachtet wiederholter Anforderungen 
niemals eine Erklärung abgegeben. Die vom Deutschen Bunde 
nach Holstein gesandten Commissare gestatteten im Juni 1864 zwar 
das Nivellement, stellten aber zugleich unannehmbare Bedingungen. 
Sie verlangten die Richtung der Bahn nach dein zwischen Eutin 
und 'Neustadt gelegenen Orte Süsel mit Abzweigungen nach beiden 
Orten, ferner die Vollendung des Nivellements in sechs Wochen. 
Ersteres widersprach völlig den Interessen der Bahn, Letzteres war 
unmöglich. Die Bundescommissare waren aber zu einer Zurück- 
nahme ihres Bescheides nicht zu bewegen. Die Angelegenheit gerieth 
daher abermals ins Stocken und ruhte wiederum ein Jahr. Erst die 
am 7. December 1864 in die Verwaltung Holsteins eingetretene 
oberste Civilbehörde gab am 10. August 1865 günstigeren Bescheid. 
Nun wurde zum Nivellement und zur Aufstellung eines Bauplans 
geschritten. Im Mai 1866 war er fertig und das Baukapital auf 
1,800,000 Thaler berechnet. Kurz darauf, Aug. 23, 1866, gab 
der Prager Friede Holstein in die Herrschaft Preußens, und durch 
Patent vom 12. Januar 1867 erklärte der König die Einverlei- 
bung des Herzogthums in Preußen. Nun wurde eine thunlichst 
kurze Verbindung zwischen Berlin und Kiel wegen der mehr und 
mehr hervortretenden Verkehrsinteressen, hauptsächlich aber aus 
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strategischen und administrativen Gründen, zu einer Aufgabe von hoher 
Wichtigkeit. Für Lübeck wurde es wichtig, dabei nicht umgangen zu 
werden. Die Preußische Regierung >var bereit, einem vorgelegten 
Plane, der Lübeck nicht berührte, die Zustimmung zu versagen, for- 
derte aber dringend die Erbauung der Bahn nach Eutin. Durch 
Einfügung dieser Bahn würde, da die Bahnen von Kleinen nach 
Lübeck und von Kiel über Ploen nach Eutin schon in Ausführung 
begriffen waren, eine Verbindung erreicht, die in anderer Weise 
nur unerheblich abgekürzt werden konnte. Zugleich aber lehnte 
Preußen jede Betheiligung an den Kosten entschieden ab und berei- 
tete dadurch für die Ausführung des Unternehmens eine ernste 
Verlegenheit. Die Herbeischaffung des Baukapitals erwies sich nun 
als recht schwierig. Lübeck hatte als Zuschuß zur Verzinsung der 
für Eisenbahnbauten aufgenommenen Anleihen im Jahre 1867 nach 
Abzug der zu erwartenden Dividende noch einen Zuschuß von 
140,000 Thalern zu zahlen. Für Oldenburg konnten nach der 
Verfassung des Landes nur die Finanzen des Fürstenthums Lübeck 
in Betracht kommen, deren Mittel nicht weit reichten. Die Cvn- 
trahirung einer neuen Anleihe erschien demnach unthunlich Da 
aber die Bahn ohne staatsseitige Unterstützung nicht zu Stande 
kommen konnte, so kam man auf den Gedanken, daß die Regierun- 
gen eine Zinsgarautie für das veranschlagte Baukapital übernehmen 
könnten; Lübeck ein Drittel, Oldenburg ebenfalls ein Drittel, und 
um die Uebernahme des letzten Drittels ivollte man die Preußische 
Regierung ersuchen, für welche die Bahn von jo großer Wichtigkeit 
war. Der Großherzog von Oldenburg zeigte sich sogleich bereit, 
die Preußische Regierung machte Schwierigkeiten. Ehe sie eine 
bestimmte Erklärung abgab, trat ein ans Frankfurter und Berliner 
Bankhäusern bestehendes Consortium mit einem Anerbieten hervor, 
welches nian unter den eingetretenen Umständen nicht abweisen zu 
dürfen glaubte. Darnach sollte das Baukapital in zwei Theile zer- 
fallen, 800,000 Thaler Stammacticn und eine Million Prioritäts- 
Obligationen. Nur für die letzteren sollten die Regierungen eine 
Zinse von 5 Procent und ein halb Procent als Amortisation garan- 
tiren, doch sollten immer die ersten .35,000 Thaler des Reinertrags 
für beide Zwecke verwandt werden, so daß nur in dem Falle, daß die 
Betriebs-Einnahmen nur die Kosten des Betriebes decke, die Regie- 
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Hingen die ganze übernommene Summe, 55,000 Tkmler, zu zahlen 
haben würden. Auf dies Anerbieten gingen beide Staaten, Oldenburg 
und Lübeck, ein. Es gewährte den zwiefachen Vortbeil, daß die zu 
leistende Zahlung nicht unerschwinglich und daß sie auch nicht für 
immer, sondern voraussichtlich nur für eine bestimmte Reihe von Jahren 
erforderlich war. Andererseits verband sich ein Nachtheil damit. 
Man war bisher immer von dem Gedanken ausgegangen, daß die 
Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft den Ban und Betrieb der 
Bahn übernehmen würden diesen Gedanken mußte man nun auf- 
geben und es geschehen lassen, daß für eine Bahn von kaum 4V- Mei- 
len Länge eine eigne Gesellschaft und Verwaltung sich bildete; die 
Umstände brachten das mit sich. Mit den Unternehmern, an deren 
Spitze das Bankhaus Erlanger & Söhne in Frankfurt am Main 
stand, wurde man bald einig; eine Verständigung mit der Lübecker 
Eisenbahndireetion über die Einführung der Bahn in ihren Bahnhof 
und die Mitbenutzung desselben ebenfalls erreicht. Vor Abschluß 
der Verhandlungen wurde die Preußische Regierung nochmals um 
Betheiligung ersucht, es erfolgte jedoch jetzt schließlich eine ableh- 
nende Erklärung. Oldenburg und Lübeck entschlossen sich daher, 
die geforderte Garantie gemeinschaftlich und zu gleichen Theilen zu 
übernehmen. Hierüber und über andere die Bahn betreffende Ver- 
hältnisse wurde am 7. April 1870 ein Staatsvertrag abgeschlossen. 
Der Bau begann sogleich und wurde in drei Jahren vollendet. 
Am 10. April 1873 konnte die Balm eröffnet werden. Der Betrieb 
hat so gute Resultate ergeben, daß die beiden Regierungen in 
keinem Jahre die volle von ihnen übernommene Summe haben 
zahlen müssen, im Jahre 1884 nur etwas über 21,000 JC. 

Die Elbtrajeetanstalt bei Lauenburg, die, nach vieler Mühe 
zu Stande gebracht, anfangs als eine wesentliche Erleichterung und 
Verbesserung des Verkehrs freudig begrüßt wurde, erwies sich bald 
als ungenügend, ihren Zweck zu erfüllen. Abgesehen von andern 
Störungen, die jederzeit vorkommen konnten, mußten Unter- 
brechungen des Betriebs bei starkem Frost und bei Eisgang noth- 
wendig eintreten, und das ivar fast in jedem Winter kürzere oder 
längere Zeit der Fall. Dabei entwickelte sich der Verkehr in un- 
geahnter Weise. Die Menge der beförderten Güter betrug 1864 
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328,425 Centner und stieg 1870 auf 3,016,358 Centner. Zwar 
nicht in gleichem Grade, doch ebenfalls erheblich, mehrte sich der 
Personenverkehr. Zur Beivältigung des Gütertransports, für wel- 
chen ursprünglich nur ein Schiff bestimmt war, wurde schon 1868 
ein zweites angeschafft, aber beide Schiffe vermochten nicht mehr 
die an den Ufern sich hausenden Waarenmengeu prompt über- 
zuführen. Die Einstellung einer größeren Anzahl von Schiffen 
war unter den obwaltenden localen Verhältnissen nicht thunlich. 
Wenn nun auch vorauszusehen war, daß die Vollendung der im Bau 
begriffenen Brücke bei Harburg der Trajectanstalt Vieles, namentlich 
den Gesammt-Verkehr von und nach Hamburg, entziehen würde, 
so stand doch die Thatsache fest, daß zwischen Lübeck und Lüneburg 
im Jahre 1870 1,052,014 Centner zum Versand gekommen waren, 
und war zu erwarten, daß auch der verbleibende Verkehr sich mehren 
und selbst für diesen eine Trajectanstalt immer unzulänglich sein würde. 

Nachdem Klagen schon häufig laut geworden waren, that im 
August 1871 die Hannoversche Eisenbahndirectivn den ersten Schritt, 
eine feste Brücke herbeizuführen, indem sie die Lübeck-Büchener 
Direktion aufforderte, gemeinschaftlich mit ihr die Kosten zu den 
Vorarbeiten herzugeben. Der Aufforderung wurde bereitwillig ent- 
sprochen. Beide Verwaltungen glaubten und wünschten, das Werk 
ohne Theilnahme der Berlin-Hamburger Direction ausführen zu 
können, die bei den Verhandlungen über Anlage der Trajectanstalt 
so viele Schwierigkeiten gemacht hatte und an der Brücke geringes 
Interesse haben zu können schien. Unerwarteter Weise nahm die- 
selbe ein Recht aus Mitwirkung in Anspruch. Gleichzeitig war sie 

, in Unterhandlung mit dem Lübeckischen Staate über den Verkauf 
seiner Eisenbahnen, und es kam darüber am 5. April 1872 ein 
Vertrag zu Staude, in welchem sie sich verpflichtete, die Hälfte der 
Kosten des Brückenbaues zu übernehmen. Der Umstand, daß die 
Preußische Regierung diesem Vertrage die Bestätigung weder ertheilte 
noch bestimmt versagte, brachte dann einen langen Stillstand her- 
vor. Im Lause des Jahres 1872 einigten sich die Eisenbahnver- 
waltungen über die zum Brückenbau geeignete Stelle, über die der 
Brücke zu gebende Höhenlage, über die nöthigen Stromregulirungen 
und Anderes, svdaß die Pläne darnach ausgearbeitet werden konnten, 
aber weiter konnte man bei der Unklarheit der Verhältnisse nicht 

Ztschr. d. V. s. L. G. V. 1. 8 
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gehen. Erst im März 1874 wurden die Verhandlungen wieder 
aufgenommen, und nun kam es in Frage, in welchem Verhältniß 
die drei Eisenbahnverivaltungen zn den Kosten beitragen sollten. 
Das Baukapital war auf 1,340,000 Thaler berechnet. Da der 
Kaufvertrag der lübcckischen Eisenbahnen nicht in Kraft getreten 
war, trat auch die Berlin-Hamburger Direktion von der in demsel- 
ben übernommenen Verpflichtung zurück und wollte das Beitrags- 
verhältniß in demselben Verhältniß geordnet wissen, wie früher bei 
der Trajectanstalt, wonach sie den achten Theil herzugeben haben 
würde. Sie ließ sich durch Vorstellungen bewegen, den sechsten 
Theil zu übernehmen, aber weiter ging sie nicht. Die Preußische 
Regierung hatte von Anfang an erklärt, daß sie bereit sei, die 
Hälfte der Kosten zu tragen und beharrte bei ihrem Entschlüsse, 
gab nur zu, daß die Kosten für die Anschluß-Arbeiten auf dem linken 
Elbufer von der hannoverschen Staatsbahn, auf dem rechten von den 
beiden andern Eisenbahnverivaltungen ausgeführt werden möchten. 
Das gemeinschaftlich aufzubringende Bankapital reducirte sich dadurch 
auf rund eine Million Thaler. Ter dritte Theil dieser Summe wurde 
von Lübeck gefordert, und es trat ein Zeitpunkt ein, in welchem das 
Zustandekommen der Brücke von Lübecks Erklärung abhing. Da durfte 
man sich hier der Erwägung nicht verschließen, daß zur Aufrecht- 
haltung des Verkehrs die Brücke nothwendig sei, daß durch die- 
selbe für Lübeck der kürzeste und geradeste Weg nach dem Westen 
und Süden von Deutschland und noch darüber hinaus hergestellt, 
zugleich ein weites, von der Verbindung mit Hamburg unabhängi- 
ges Handelsgebiet geschaffen, auch der eventuelle Verkaufswerth der 
Eisenbahnactien erheblich gewinnen werde. Andere, ebenfalls richtige, 
Erwägungen mußten zur Zeit in den Hintergrund treten. Eine dringende 
Eingabe der Handelskammer, die von dem Stande der Verhandlun- 
gen Kunde erhalten hatte, blieb nicht ohne Einfluß. Lübeck gab 
denn gegen Ende des September die Erklärung ab, daß es den 
ungedeckten Rest der Kosten zum Höchstbetrage einer Million Mark 
übernehmen wolle, machte aber dabei zugleich auf die Nothwendig- 
keit aufmerksam, Maßregeln zur Sicherstellung eines einheitlichen 
und ungestörten Betriebs schon im Borwege zu treffen. Der preu- 
ßische Landtag bewilligte dann für das Jahr 1875 die erste Rate 
mit 600 000 JC, aber es kam in diesem Jahre noch nicht zum 
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Bau. Es lüftete noch viele Mühe und viele Zeit, dis die Eisen- 
bahuverwaltungen sich über Vertheiluug der Kosten der Bahn-Anschluß- 
arbeiten und über den Betrieb einigten. In letzterer Beziehung war 
man bald darüber einverstanden, daß durchgehende Züge zwischen Lübeck 
und Lüneburg unter Ausschluß des Wechsels des Fahrpersonals 
und Fahrmaterials aus der ganzen Route eingerichtet werden 
müßten. Ueber alle dabei in Betracht zu ziehenden Einzelheiten 
aber einigte man sich erst nach mehrfachen Cvnserenzen am 26. April 
1876. Die Berlin-Hamburger Direction überließ den beiden andern 
Verwaltungen den regelmäßigen Betrieb, und behielt sich nur vor, 
eigne Züge einzulegen, so oft ihre besonderen Interessen es forderm 
möchten. Dann wurde die lange vorbereitete Arbeit sofort in 
Angriff genommen, und am 1. November 1878 konnte der erste 
Personen- und Gütcrzng über die vollendete Brücke geführt werden. 
Die von der Lübeck-Büchener Verwaltung gemachteil Ausgaben haben 
bis zu Ende des Jahres 1884 <129,021 JC betragen. 

Eine Eisenbahn nach Travemünde gehörte lange Zeit zu den 
Gegenständen, benett man in Lübeck mit Besorgniß entgegensah, iveil 
man fürchtete, daß Travemünde sich dadurch aus Kosten der Stadt 
Lübeck heben ,verde. Ein Antrag ans Bewilligung der für die Vor- 
bereitung erforderlichen Geldmittel, den der Senat 1846 an die 
Bürgerschaft richtete, fand zwar die Zustimmung von sechs der 
damaligen bürgerlichen Collegien, während die übrigen fünf Ein- 
sprnch erhoben, aber zur Ausführung kam er doch nicht. Man war 
damals so eifrig beinüht, die Coneession zu einer Bahn nach Büchen 
zu erlangen und, als sie erreicht war, diese Bahn auszuführen, daß 
der Gedanke an eine Bahn nach Travemünde fast in Vergessenheit 
gerieth. Erst 1864 wurde er, und nun mit lebhaftem Eifer, wieder 
aufgenommen, wenigstens von Seiten des Senats, dem es zur Erhal- 
tung der Handelsverbindungen mit dem skandinavischen Norden noth- 
wendig erschien, eine Einrichtung zu treffen, welche dem Post-, 
Güter- und Personenverkehr schon von der Meeresküste an eine 
leichte und sichere, selbst durch Eisgang niemals gestörte Beförde- 
rung nach der Stadt gewährte. Aber die früheren Bedenken waren 
«och nicht überwunden. Die Handelskamnier erklärte in einem Gut- 
achten die Bahn zwar an und für sich für zweckmäßig, hielt es 
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aber doch für richtiger, alle Kraft aus die Verbesserung des Fahr- 
wassers zu verwenden. Dieser Auffassung trat auch die Bürger- 
schaft 1866 bei, und der Antrag des Senats wurde, wenngleich 
mit der geringen Majorität von drei Stimmen und unter einem 
Vorbehalt, abgelehnt. Die Nothwendigkeit, den an Größe und 
Tiefgang immer zunehmenden Schiffen einen erleichterten Zugang 
zu schaffen, verkannte Niemand. Die bisher ausgeführten Verbesse- 
rungen des Fahrwassers genügten nicht mehr, zu einer umfassenden 
Correction der Trave mußte man schreiten, um eine den Ansprüchen 
der Schiffahrt genügende Wasserstraße zu gewinnen. Drei Millionen 
Mark wurden auf Antrag des Senats 1875 von der Bürgerschaft 
dazu bewilligt. Es dauerte jedoch noch mehrere Jahre, bis über 
die Art und das Maß der nothwendigen Verbesserungen ein bestimm- 
ter Plan gefaßt werden konnte. Als dieser zur Ausführung kam, 
trat das Bedürfniß, eine vorzugsweise für den Güterverkehr bestimmte 
Eisenbahn nach Travemünde zu erbauen, wenigstens zur Zeit in den 
Hintergrund, auf Post- und Personenverkehr war hauptsächlich Rück- 
sicht zu nehmen. Dafür genügte schon eine Secundärbahn, die von 
vorne herein normalspurig angelegt werden konnte, so daß sie sich bei 
eintretendem Bedürfniß in eine Vollbahn umwandeln ließ. Die Her- 
stellung und der Betrieb einer solchen Bahn erforderten weit gerin- 
gere Mittel, als die Herstellung einer Vollbahn. Für das Gedeihen 
Travemündes erschien sie als eine Lebensfrage, für die beiden andern 
lübeckischcn Bahnen, namentlich für die Bahn nach Hamburg, konnte 
sie nur förderlich sein. Unter solchen Umständen verschwanden die 
Besorgnisse, die man hinsichtlich der Stadt Lübeck gehegt hatte, 
auch bei der Bürgerschaft so vollständig, daß nun von ihr selbst eine 
Anrege ausging, die zurückgelegten Pläne weiter zu verfolgen. Ver- 
handlungen mit einer fremden Regierung waren dabei nicht erfor- 
derlich, denn die Bahn konnte ganz auf lübeckischem Gebiete aus 
geführt werden, jedoch konnte die Ausführung erst nach Eröffnung 
des Kanals geschehen. Der wirkliche Bau begann am l. Nov. 
1881 und war am 1. August >882 so weit gefördert, das; der 
Personenverkehr seinen Anfang nehmen konnte. Der Güterverkehr 
begann am 15. Oktober desselben Jahres. Der Personenverkehr hat 
die Erwartungen übertroffen, der Güterverkehr ist unbedeutend 
geblieben. _   
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IV. 

Beitrüge zu einer Baugeschichte Lübecks. 
Von Dr. W. Brehmer. 

1. Tic Gründung und der Ausbau der Stadt. 

^ls seit dem Anfange des zwölften Jahrhunderts die Handels- 
beziehungen zwischen dem Westen Deutschlands und den nordischen 
Ländern stetig an Umfang und Bedeutung zunahmen, und das auf 
Gvthland belegene Wisby mehr und mehr zum Mittelpunkt dieses 
Verkehrs wurde, ließen sich deutsche Kaufleute, die bis dahin vor- 
nehmlich den Markt zu Schleswig aufgesucht hatten, in immer 
größerer Zahl an den Usern der Trave nieder. Ihren Aufenthalt 
wählten sie nahe der von Wenden bewohnten, an der Schwartau 
belegenen Stadt Lübeck?) Die von ihnen dort errichteten Woh- 
nungen und die von ihnen erbaute Kirche wurden 1125 bei einem 
Ueberfall der Ranen völlig zerstört?) Doch kehrten die Bewohner 
alsbald zurück, die verwüsteten Wvhnstätlcn wurden hergestellt, der 
christliche Gottesdienst wieder eingerichtet, und von Neuem erblühten 
Handel und Verkehr. Im Jahre 1138 erschienen jedoch die Ranen 
abermals an der Trave. Die Stadt ward auch diesmal erobert, 
ihre Bewohner wurden entweder getödtet oder vertrieben?) Obgleich 
König Konrad III. von Hohenstaufen am 3. Januar 1139 zu 
Goslar dem Bekehrer der Wenden Vizelin die Kirche zu Lübeck mit 
allen zu ihrer Unterhaltung ausgesetzten Ländereien zugestand^, so 

') Vgl. W. Brehmer. Ueber die Lage von Alt-Lübeck, oben S. 1. 
Eh Helmold, Chronik, lib. 1 cap. 48. 
3) Ebendaselbst, lib. 1 eap. 55. 
4) Urkundenbuch der Stadl Lübeck. Th. 1 S- 1. 
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mußte doch fürs erste von einer Erneuerung der dortigen Ansiede- 
lung Abstand genommen werden, denn unter Deutschen und Wen- 
den war dazumal ein heftiger Krieg ausgebrochen, bei dem sie sich 
gegenseitig ihre Ländereien verheerten; gleichzeitig stritten die deut- 
schen Grasen Heinrich von Bardewide und Adolph von Schaumburg 
um die Herrschaft über Holstein. Ruhige Zeiten traten erst ein, 
als die Wenden besiegt waren und als im Jahre 1142 ein Friede 
unter den Fürsten dahin geschlossen wurde, daß Heinrich von Bar- 
dewide die Grafschaft Ratzeburg und die Polabischen Länder, Adolph 
von Schaumburg aber Wagrien erhalten solle. 

Um an der Gränze seines Besitzthums einen sichern Stützpunkt 
für seine Macht zu erlangen und um den Handelsverkehr mit den 
nordischen Ländern wieder in die alten Bahnen zu lenken, nahm 
Graf Adolph alsbald darauf Bedacht, die zerstörte Stadt Lübeck 
neu zu erbauen. Die Erfahrung hatte gelehrt, daß die frühere 
Stelle keinen genügenden Schutz gegen feindliche Angriffe darbot, 
es mußte deshalb ein neuer Banplatz gewühlt werden. Die Stadt 
stromabwärts zu verlegen erschien bedenklich, da zu jener Zeit vor- 
nehmlich von der See aus feindliche Angriffe zu befürchten standen 
und daher, je näher ein Ort der Mündung eines Flusses lag, desto 
größer die Gefahr eines plötzlichen Ueberfalls war. 

Weiter landeinwärts an der Mündung der Wakenitz in die 
Trave befand sich ein Höhenrücken, ans dem bereits zu Ende des 
zwölften Jahrhunderts der slavische Fürst Kruto eine Niederlassung 
begründet hatte, die den Namen Bnkow führte. Von ihr waren 
dazunial noch einzelne Spuren, namentlich Reste der Unnvallung, 
ivelche die Burg des Fürsten geschützt hatte, erkennbar. Obgleich 
jene Ansiedlung nur kurze Zeit bestanden hat, so muß sie doch 
eine größere Bedeutung gehabt haben, als gewöhnlich angenommen 
wird, denn die Kunde von ihr war in den slavischen Landen weit 
verbreitet. Berichtet doch noch der Bischof Boguphil von Polen 
in seiner Chronik/) die er in der Mitte des dreizehnten Jahrhun- 
derts geschrieben hat, an der Trave habe früher ein Ort Bnccowicz 
gelegen, und noch zu seiner Zeit werde die Stadt Lübeck von den 
Slaven mit jenem Namen belegt. 

') Jahrbücher des Bereins für mecklenburgische Geschichte. Th. 27 S. 126. 
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Diesen Platz erkor Graf Adolph für die neu zu erbauende 
Stadt. Wie Helmvldch berichtet, ward er hierzu vornehmlich 
dadurch bewogen, daß die Trave bi» dort von Seeschiffen befahren 
werden konnte, daß die beiden Flüsse, welche den Höhenrücken Hin- 
gaben, sumpfige und unwegsame Ufer hatten, daß sie sich an der 
Stelle, ivv der Zugang vom Lande stattfand, einander sehr näherten, 
und daß daher der Ort leicht durch eine Befestigung zu sichern, war. 

Obgleich der gegenwärtige Lauf der Flüsse Trave und Wakenitz 
jener Beschreibung des alten Chronisten genau entspricht, so ist doch 
bisher fast allgemein angenommen worden/) daß die Wakenitz 
ursprünglich vor dem Burgthor in die Trave mündete, und daß sie 
nur künstlich nach Süden zu um den Höhenrücken herumgeführt sei. 

Der geschichtliche Nachweis hierfür wird darin gefunden, daß 
in den ältesten Oberstadtbüchern, unterschieden von der jetzigen 
Wakenitz, mehrfach einer alten Wakenitz Erwähnung geschieht, woraus 
gefolgert wird, daß sich noch lange Zeit hindurch im Nolke die 
Kunde von einer Aenderung des Flußlaufes erhalten habe. Hier- 
mit hat es aber folgende Bewandniß. Als im dreizehnten Jahr- 
hundert für die herzustellenden Mühlenanlagen der untere Lauf der 
Wakenitz mehrfach eingedämmt ward, behielten die vom Flusse abge- 
trennten Wasserflächen, der jetzige Krähen- und Mühlenteich, fürs 
erste noch ihre alte Bezeichnung als Wakenitz bei, so daß in den 
Proceßschriften die im Beginn des folgenden Jahrhunderts zwischen 
der Stadt und dem Bischof Burchard gewechselt wurden, wiederholt 

G) Helmold, Chronik lib. 1 cap. 57: Pont hec venit comes Adolfus 
ad locurn, qui dicitur Bnca, iuveuitque ibi vallum urbis desolate, quam 
aedificavqrat Cruto, Dei tirannus, et insulam amplissimam gemino fla- 
mme cinctam. Nam ex una parte Trabena, ex altera Wocheniza prae- 
terfluit, habens uterque paludosam et inviam ripani. Ex ea vero parte, 
qua terrestre iter continuatur, est collis eontractior, vallo castri 
prestructus. Videns igitur industrius vir competentiam loci portumque 
nobilem, cepit illic edificare civitatem vocavitque eam Lubeke. 

7) Becker, Geschichte der Stadt Lübeck Th. 1 S. 251. Pauli, Neue 
Lübeckische Blätter 1841 S. 809, 1842 S. 22. Decckc, Die freie und Hansestadt 
Lübeck iu allen drei Ausgaben S. 3. Sartvri, Lübeckische Blätter 1878 S. 
361. Den vom Baudircktor Spetzler iu den Neuen Lübeckischen Blättern 1842 
S. 5 geäußerten abiveichenden Ansichten hat sich nur Dr. von Bippen, Lübcckische 
Blätter 1864 S. 153, angeschlossen. 



120 

angegeben wird, daß das zur Domkirche gehörige Refektorium an 
der Wakenitz liege. 

Ungefähr um dieselbe Zeit ward dem Krähenteiche, um ihn 
von dem eigentlichen Flusse zu unterscheiden, der Name „alte 
Wakenitz" beigelegt. Es ergiebt sich dieses daraus, daß von den 
sich zwischen dem äußeren Mühlenthor und dem Hüxterthor erstreckenden 
Ackerländereien, den jetzigen Hohenlanden, in einer Jnscription des 
Oberstadtbuchs von 1312 bemerkt wird, daß sie an der alten 
Wakenitz belegen seien?) Diese Bezeichnung hat sich'für dieselben 
bis zum Jahre 1510 erhalten/) dann verschwindet sie. Hiernach 
berechtigt das Vorkommen des Namens alte Wakeuitz nicht zu der 
Annahme, daß vor dem Burgthor Aenderungen im Laufe jenes 
Flusses vorgekommen sind. 

Ebenso unbegründet sind die Schlußfolgerungen, welche auf 
der Gestaltung des unmittelbar vor dem Burgthor belegenen Terrains 
beruhen. Bei den im Winter 1882 dort vorgenommenen Bohrun- 
gen ist festgestellt worden, daß sich von jenem Thore aus in der 
Richtung der jetzigen Chaussee ein an keiner Stelle unterbrochener, 
unten aus Thon-, oben aus Sand- und Lehmschichten bestehender 
Höhenrücken hinzieht, dessen Scheitelhöhe im gewachsenen Boden 
11 in oberhalb des mittleren Wasserstaudes der Trave liegt, daß 
derselbe nach der Wakenitz steil abfällt, und daß sich hier in einer 
Höhe von ungefähr 5 m über jenem Wasserstand der Trave eine 
Moddeablagemng an ihn anschließt. Ein Einschnitt in jenem 

8) Rudolfus Wesseler emit a Heyna, relicta Alexandri, et ejus pueris 
ortum extra valvam Walkmolen (dem Hüxterthor, da hier zu jener Zeit 
unmittelbar beim Ausgange aus der Stadt die Walkmühle Ing) protensum 
a via prope valvam usque ad Wokenissam — item emit ab eis ditni- 
dium ortum versum ad Wokenizam antiquam —. Als dasselbe Grund- 
stück 1373 auf Johannes de Libra vererbte, heißt es im Oberstadtbuch: Ad 
Johannein de Libra nomine puerorum et Godescalcum Morkerke hereditarie 
devolutus est ager quidarn situs extra valvam molendinorum prope 
portam hucorum super antiquajn Wokenissam. 

9) To Herrn Brutzkouwe helft gekomen in Brudschatt myt Gozeken 
zuiner ehelichen husfrouwen eyn hoppengarden, belegen buten deme 
molendore vor der Huczerporten, so da belegen is vppe der olden 
Wakenze. 
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Höhenrücken findet sich nur in den Gärten der ehemaligen Brauer- 
znnft und des Marftalls am Fnße der alten Stadtmauer; dieser ist 
aber nicht durch die Natur gebildet, sondern durch Menschenhände 
hergestellt, auch diente er, da seine Sohle 0,6 irr über dem mittleren 
Wasserstand der Trave liegt, nicht zur Verbindung der beiden 
Flüsse, sondern als Festungsgraben. Des Weiteren haben die 
Untersuchungen ergeben, daß die Wakenitz, bevor sie aufgestaut wor- 
den ist, beim Burgthor und beim Garten der ehemaligen Schafferei, 
jetzt Tivoli genannt, ihren jetzigen Lauf verfolgte, daß sie von 
hieraus in der Richtung nach Osten einen weiten Bogen beschrieben 
hat, der an der Spitze des Rosenwalls 40 in, beim weiten Loh- 
berg 200 m, bei der Glockengießerstraße 135 m und bei der 
Hundestraße 140 in von ihrem derzeitigen rechten User entfernt blieb, 
und daß sie sich erst beim Hüxtcrthor »nieder der Stadt näherte. 
Gleichzeitig ist festgestellt worden, daß die Moddeablagerungen in 
jenem Theile des Flußbettes auf einer Sohle ruhen, die 8 bis 9 ni 
unter dem mittleren Wasserstand der Trave liegt, sowie daß die 
den Wasserlauf einengenden Dämme beim Hüxtcrthor und Mühlen- 
thor aus einer künstlichen Aufschüttung hervorgegangen sind. Hier- 
nach steht fest, daß der Höhenrücken vor dem Burgthor von jeher 
die Wasserscheide zwischen Trave und Wakenitz gebildet und daß 
die Vereinigung dieser beiden Flüsse schon in den ältesten Zeiten 
vor dem Mühlenthore stattgefunden hat. 

Mit dem Bau der neuen Stadt ward, ivie Professor Deccke 
überzeugend nachgewiesen hat/") 1143 begonnen, indem Gras 
Adolph, um den landseitigen Zugang abzuschließen und die Bewoh- 
ner gegen feindliche Anfälle zu sichern, in der Nähe des jetzigen 
Burgthors eine Burg errichtete. Alsbald wandten sich die deutschen 
Kaufleute wiederum nach Lübeck, um sich in ihm zeitweilig oder 
dauernd anzusiedeln, auch ivard ein eigener Markt angelegt. Doch 
schon im Jahre 1147 überfiel Niklot, der Fürst der Obvtriten, die 
Stadt; mit einer zahlreichen Flotte fuhr er die Trave aufwärts 
und verbrannte am 26. Juni die im Hasen liegenden reich belade- 
nen Schiffe. Vom Flusse aus drang er in die unbewehrte Stadt 
und tödtete eine große Zahl ihrer Bewohner, nur die Burg wider- 

'"1 Deecke, Geschichte der Stadt Lübeck S. 213 ff. 
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stand seinem Angriffe,1 ‘) Obgleich in den Quellen nicht erwähnt 
wird, daß schon vor dem lleberfalle in der Stadt eine Kirche 
bestanden hat, so kann solches doch nicht in Zweifel gezogen wer- 
den, denn zn jener Zeit ward bei jeder größeren christlichen Nieder- 
lassung, selbst wenn eine solche in heidnischen Ländern erfolgte, an 
erster Stelle ans eine Stätte Bedacht genommen, an welcher die 
Ansiedler dem christlichen Gottesdienst beiwohnen konnten; auch ließ 
sich ein solches Gebäude bei öcu geringen Anforderungen, die damals 
gestellt wurden, ohne Mühe und große Kosten ans Lehmfachwerk 
herstellen. Ueberdieß wird von Helmold bekundet, daß, als Niklvt 
die Stadt überfiel, sich in ihr ein Geistlicher aufgehalten hat, denn 
ein solcher mit Namen Rudolph wird von den Feinden getödtet, 
als er sich in die Burg zu retten versuchte; die Anwesenheit 
eines Geistlichen scheint aber das Vorhandensein einer Kirche zur 
Voraussetzung zn haben. Dieser Annahme steht nicht die Thatsache 
entgegen, daß Vicelin, der 114'.» znm Bischof von Oldenburg erwählt 
war, im Jahre 1150 in der Stadt Lübeck eine Kirche geweiht 
hat/") denn entweder war die alte Kirche von Niklvt zerstört, 
oder sie war doch derartig beschädigt, daß sie durch einen Neubau 
ersetzt werden mußte. Zu einem solchen wird man sich aber erst 
entschlossen haben, als die Besorgniß vor neuen Ueberfällen besei- 
tigt war. 

Eine völlige Sicherheit gegen feindliche Angriffe ward erst erlangt, 
als 1151 zwischen dem Grafen Adolph und Niklvt ein Frieden geschlossen 
ward. Nunmehr begannen die Bewohner der benachbarten Gegenden 
aus weiterem Umkreise ihre Erzeugnisse nach Lübeck zu Markt zu 
bringen und hier ihre Bedürfnisse einzukaufen.") Aus den Städten 
Westphalens, vor allem aber aus dem damals in höchster Blüthe stehen- 
den Bardowick übersiedelte eine große Zahl von Kaufleuten, um von 
Lübeck aus ihre Reise nach den nordischen Ländern zu unternehmen 
und dorthin die im westlichen Deutschland gefertigten Waaren und 
das auf den Salinen zn Oldesloe und Lüneburg gewonnene Salz 
zu verschiffen, oder, was dazumal wohl noch die Regel war, sie in 
der Stadt selbst an die aus Wisby kommenden Händler zu ver- 

") Helmold, Chronik lib. 1 cap. 63. 
12) Hclmold, Chronik lib. 1 cap. 69. 
ls) Hclmold, Chronik lib. 1 cap. 71, 
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äußern, oder gegen von diesen herangeschaffte Waaren zu ver 
tauschen.,— 

Unwillig über dir stetige Zunahme des Verkehrs in einer ihm 
nicht unterworfenen Stadt begehrte Herzog Heinrich der Lowe, 
nachdem er in den Besitz der Grafschaft Ratzeburg gelangt ivar, 
vom Grafen Adolph die Abtretung Lübecks. Da solche verweigert 
ward, verbot er, daß auf dem Markte andere Gegenstände als 
Lebensmittel feilgehalten würden. Die dort lagernden und die dort- 
hin bestimmten Waaren mußten über die Elbe zurückgeschafft wer- 
den, gleichzeitig ward die Oldeslver Saline verschüttet. Trotz der 
großen Einbußen, die in Folge dieser Maßregeln der Handel erlitt, 
verblieb ein Theil der Bewohner in der Stadt, da einzelne hofften, 
daß das Verbot des Marktverkehrs zurückgenommen werden würde, 
andere sich von ihren mit vielen Kosten errichteten Wohnstätten 
nicht trennen konnten.") Erst als diese 1157 durch eine Feuersbrunst 
zerstört wurden, entschlossen sie sich zur Auswanderung und baten 
den Herzog Heinrich, er möge ihnen an einem benachbarten, ihm 
gehörigen Orte eine Stelle anweisen, ans ivelcher sie ihre Häuser 
wieder erbauen könnten. Da Graf Adolph ein erneuertes Ansuchen 
des Herzogs, ihm Lübeck abzutreten, abschlägig beschied, so begann 
letzterer am Ufer der Wakenitz, in der Nähe des Kirchdorfes Herren. 
bürg,15) eine neue Stadt, die sogenannte Löwenstadt, zu errichten 
und durch Festungswerke zu sichern.") Der Platz ivar aber schlecht 
gewählt, denn die Wakenitz war, bevor ihre Aufstauung erfolgte, 
ein schinaler seichter Fluß, der nur von kleinen Böten befahren 
werden konnte. Es vermochten daher die Bewohner von hier aus 
ihren Schiffahrtsverkehr mit den nordischen Ländern nicht aufrecht, 
zu erhalten, und so wird die Ansiedlung, trotz der Vergünstigungen, 
die ihr voin Herzog gewährt ivurden, keinen Fortgang gehabt 
haben. Deßhalb nahm dieser, sobald er solches erkannt hatte, die 
Unterhandlungen mit dem Grafen Adolph wegen Abtretung des 
zwischen Trave und Wakenitz belegenen Höhenrückens wiederum auf 
und führte dieselben nunmehr zu einem glücklichen Ausgange. 

") Helmold, Chronik Hb. 1 cap. 7(5. 
15) Dr. Th. Hach, Das Lübeckische Landgebiet in seiner kunstarchäologi- 

schen Bedeutung S. 11 ff. 
16) Helmold, Chronik lib. 1 cap. 85. 
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Diesen günstigen Erfolg wird derselbe erreicht haben, als er sich 
im Beginn des Jahres 1159, bevor er zur Unterstützung des 
Kaisers nach Italien ausbrach, in seinen nordöstlich von der Elbe 
belegenen Ländern aufhielt, um die Gränzen derselben durch Ver- 
träge mit den benachbarten Fürsten sicher zu stellen. Es werden 
daher die Bewohner der Löwenstadt nicht, wie bisher allgemein 
angenommen ist, bereits 1158, sondern erst 1159 nach Lübeck 
zurückgekehrt sein und den Neubau der Stadt begonnen haben. 

Das hierzu auserwählte Terrain bestand zum größeren Theile 
aus einem Höhenrücken, dessen Lehm- und Thonschichten nach oben 
mit gelbem Sande bedeckt waren. Im Südwesten zwischen dem 
jetzigen Bauhofe und der Mengstraße fiel er steil zur Trave ab, 
von der er nur durch ein schmales Vorland getrennt war. Von 
der Mengstraße an trat er allmählich immer weiter vvni Flusse 
zurück, der sich erst durch eine Aenderung seines Laufes ihm beim 
Burgthor wieder unmittelbar näherte. An der Wakenitzseite bildete 
der Höhenrücken nur iin Norden bettn Burgthor und im Süden bei 
der Domkirche das Ufer des Flusses; zwischen diesen Punkten lag 
eine breite Niederung, die sich vom Lohberg bis an die Hüx- 
straße weit in das jetzige Flußbett hinein erstreckte. An vielen 
Stellen waren, wie die Straßennamen Kiesau und Depenau noch 
jetzt bekunden, tiefe Rinnsale in den Höhenrücken eingeschnitten, 
durch welche das Wasser in steilem Falle abfloß. Während die 
höher gelegenen Gegenden dazumal noch meist mit Wald bedeckt 
waren,") bestanden die au den Flüssen sich hinziehenden Ländereien 
aus moorigen Wiesen, die häufig vom Wasser überstaut wurden 
und daher nur schwer zugänglich waren. 

Der innere Ausbau der Stadt ging von drei Mittelpunkten aus, 
die den vornehmsten Interessen der Bürger, dem Kriegsschutze, der 
Religion und dem Verkehr, entsprachen, indem im Norden die 
Burg, am äußersten Südende des Hügels der Bischofssitz nebst der zu 
ihm gehörigen Kirche und in der Mitte der Markt gegründet ward. 

Die von Graf Adolph in der Nähe des jetzigen Burgthors 
angelegte Burg lvird an dem nämlichen Platze gelegen haben, auf 
dem bereits lange vorher der Slavenfürst Kruto Verschanzungen 

”) Urkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 16. 
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errichtet hatte. Nicht nur nach dem Lande, sondern auch nach der 
Stadt zu, war sie von Befestigungswerken umgeben, denn als 
Niklot bei dem von ihm unternommenen Ueberfall sie an der 
Stadtseite zu erobern versuchte, konnte ihm ein erfolgreicher Wider- 
stand geleistet werden. Die Burg wird die Gestalt eines unregel- 
mäßigen Rechtecks gehabt haben. Seine Längsseiten lagen nach 
Osten und Westen unmittelbar auf dem Rande des hier nach der 
Trave und der Wakenitz steil abfallenden Höhenrückens; nach Nor- 
den wird die Stelle der jetzigen Stadtmauer, nach Süden der 
Koberg die Gränze gebildet haben. Der Weg nach Mecklenburg 
wird nicht um den Fuß der Burg herumgeführt, sondern in der 
Richtung der jetzigen großen Burgstraße dieselbe durchschnitten 
haben, da nur bei einer derartigen Anlage die Stadl gegen einen 
von außen versuchten Angriff geschützt werden konnte. Im Innern 
der Burg befanden sich die Unterkunftsräume der Besatzung, in ihr 
wird auch die von Helmold") erwähnte Herberge des Grasen Adolph 
gelegen haben. Hier empfing er den Besuch der benachbarten 
Fürsten,") auch gestattete er ihnen, in seiner Anwesenheit dort 
einen zeitweiligen Aufenthalt zu nehmen. Bon der Feuersbrunst 
ward die Burg nicht berührt, da, wie später nachgewiesen werden 
wird, damals die eigentliche Stadt in weiter Entfernung von ihr 
gelegen hat; deshalb konnte auch Heinrich der Lvive, als ihm Lübeck 
abgetreten war, sofort von der Burg Besitz ergreifen. In ihr wird 
er, so oft er später in Lübeck anwesend ivar, seinen Aufenthalt 
genommen haben, in ihr wird auch der von ihm eingesetzte Bogt, 
dem außer dein Oberbefehl über die anwesenden Kriegsmannschaften 
die Rechtspflege und mancherlei Verwaltungsgeschüfte oblagen, seine 
Wohnung gehabt haben. Als die Stadt sich 1200 in dänischen 
Schutz begeben hatte, zog eine dänische Besatzung und ein dänischer 
Vogt in die Burg ein. Aus dieser werden sie dann später nicht, 
wie die Sage berichtet, durch einen Ueberfall der Bürger vertrieben 
sein, sondern sie werden dieselbe in Veranlassung der Verträge, 
welche der Befreiung des gefangenen Königs Waldemar voraus- 
gingen, oder in Folge der Niederlage, welche das dänische Heer 

,s) Helmold. Chronik lib. 1 cap. 84. 
19) Ebendaselbst lib. 1 cap. 71. 
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1225 bei Mölln erlitten hatte, freiwillig geräumt habend") Bald 
nachdem die Bürger in den Besitz der Burg gelangt waren, wurden 
die nach der Innenseite belegenen Festungswerke zerstört; einen Theil 
des freigelegten Terrains behielt sich die Stadt für ihre Zwecke 
vor, einen andern schenkte sie den Predigermönchen zur Erbauung 
eines Klosters, über den Rest verfügte sie zu Straßenanlagen und 
Bauplätzen. 

Im Süden, also auf dem der Burg entgegengesetzten Ende des 
Höhenrückens, erbaute Heinrich der Löwe die Domkirche. In dieser 
Gegend hat auch die alte, bei der Gründung der Stadt errichtete 
Kirche gelegen. Ueber den Platz, ans dein die letztere gestanden 
hat, haben sich genaue Angaben nicht erhalten, und so ist man für 
die Bestimmung desselben lediglich ans Muthmaßungen angewiesen. 
Diese haben bisher zu zive! verschiedenen Annahmen geführt. Die 
Berfasser der späteren Chroniken, sowie Becker-') und G. P. Schmidt--) 
haben sie zu der ans dem Banhofe belegenen Kapelle des heiligen 
Johannis^) in Beziehung gebracht! dagegen hat Deecke") unter 
Bezugnahme darauf, daß die letztere erst 1175 erbaut sei, also mit 
der ersteren nicht identisch sein könne, behauptet, daß sie an der 
Stelle der Domkirche gelegen habe. Letzteres ist allerdings möglich, 
die größere Wahrscheinlichkeit dürfte aber dafür sprechen, daß die 
Vertreter der ersteren Ansicht im Rechte sind. Dcecke hat nämlich 
unbeachtet gelassen, daß die alte Kirche bei dem großen Brande 
durch Feuer zerstört ist, daß sie also, an welchem Platze sie früher 
gelegen haben mag, neu erbaut werden mußte, eine Thatsache, die 
überdieß von Helmold") ausdrücklich bezeugt wird. Ist hierdurch 
sein alleiniges Bedenken beseitigt, so wird man zugestehen müssen, 
daß die Errichtung einer Kapelle in fast unmittelbarer Nähe des 
noch im Bail begriffenen Doms zu Ehren des nemlichen Heiligen, 
dem auch die letztere geweiht war, zu jener Zeit nur durch besvn- 

20) Dahlmann, Lübecks Selbstbefreiung. Hainburg 1828. 
"'1 Becker, Umständliche Geschichte der Stadt Lübeck Th. l S. 77. 
2a) Neues staatsbürgerliches Magazin Band 6 S. 339 ff. 
23) Nähere Angaben über dieselbe finden sich in dieser Zeitschrift Band 4 

S. 261. 
Grundlinien zur Geschichte Lübecks, S 4. 

*“) Helmold, Chronik lib. 1 cap. 85. 



bere Umstände bewirkt sein wird, daß also vieles für die Annahme 
spricht, durch die neue Kapelle habe ein bereits früher dem Gottes- 
dienst geweihter Boden diesem auch fernerhin erhalten werden sollen. 
Vor allem aber scheint Beachtung zn verdienen, daß neben Heinrich 
dem Löwen die Holsteinischen Grafen zum Unterhalt der Kapelle 
Ländereien angewiesen") und in ihr eine Dompräbende gestiftet 
haben.27) Diese Fürsorge für ein kleines und unbedeutendes 
Gotteshaus läßt nemlich darauf schließen, daß bereits aus den 
Zeiten, in denen die Stadt noch nicht an Herzog Heinrich abge- 
treten war, Beziehungen zu demselben bestanden haben, daß also 
hier die alte von Graf Adolph erbaute Kirche gelegen hat. 

In den nächsten Beziehungen zn der Domkirche stand der 
gesammte Baugrund im südwestlichen Theile der Stadt, indem von 
ihm, soweit er nicht für kirchliche Zwecke verwandt wurde, ein 
Grundzins an das Domkapitel zu bezahlen war. Die Gränzen 
dieses Bezirks ergeben sich aus einem uns erhaltenen Verzeichniß 
der Grundzinsen, die in der Stadt an das Domkapitel zu bezahlen 
waren.") Dasselbe stammt nicht, wie die Herausgeber des Lübeckischen 
Urkundenbuches angenommen haben, aus der Zeit zwischen 1308 
und 1317, sondern es ist bereits in den siebziger Jahren des drei- 
zehnten Jahrhunderts angefertigt worden. Dieses ergiebt sich daraus, 
daß in ihm neben dem 1266 erbauten, dem Kloster Reinfeld gehö- 
rigen, an der Trave, Ecke der Marlesgrube, belegeneu Hause noch 
des 1289 bereits verkauften alten Heiligen Geisthospitals, und zwar 
des letzteren ohne Hinzufügung des später stets üblichen Zusatzes 
„antiqua domus,“ Erwähnung geschieht, daß die Bertheilung des 
Grundbesitzes nicht mit derjenigen übereinstimmt, die uns in den 
vom Jahre 1284 an erhaltenen Oberstadtbüchern nachgewiesen wird, 
und daß von sämmtlichen innerhalb des Bezirks belegenen Grund- 
stücken noch ein Grundzins zu bezahlen, also von der seit 1276 
zulässigen Ablösung desselben noch keinerlei Gebrauch gemacht ist. 
In diesem Verzeichnisse sind nur diejenigen Grundstücke, die zwischen 
der Südseite der Marlesgrube und dem städtischen Bauhöfe gelegen 

'20) Urkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 17. 
2I) Ebendaselbst S. 27. Vgl. auch diese Zeitschrift Bd. 4 S. 261 sf. 

Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 2 S. 295. 
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waren, unter Beifügung der Straßennamen aufgeführt. Außerdem 
werden erwähnt acht Bauplätze bei dem Hofe des Bischofs, vierzehn 
Bauplätze bei der Domkurie des Heinrich, und achtzehn Bauplätze, 
deren erster bezeichnet wird als Bauplatz des Morum in der Ecke 
(tirea de Morum in angulo). Obgleich hiernach ihre Lage 
nicht genau bezeichnet ist, so kaun über dieselbe dock kein 
Zweifel bestehen. Zu der ersten Gruppe gehörten nämlich die 
Grundstücke, die an der Mühlenstraße zwischen der Scheune des 
Bischofs (jetzt M 70) und der südlichen Ecke des Fegefeuers lagen, 
zu der zweiten29) die Grundstücke der Mühlenstraße zwischen dem 
Fegefeuer und der Kapitelstraße, sowie vier kleine Grundstücke in 
der letzteren, und zu der dritten die Westseite der Mühlenstraße 
von der Kapitelstraße bis zum Klingenberg, die Südseite des Klin- 
genbergs und die Häuser an der Ostseite des Pferdemarktes, ein- 
schließlich des Hauses, das jetzt die Nummer 17 trägt. Außerdem 
gehörte dem Domkapitel in den ältesten Zeiten noch das von ihm 
125)6^0) an die Stadt abgetretene Areal des städtischen Bauhofes, 
das sich von der Südseite des großen Bauhofes und der Effeu- 
grube bis an die Trave und den Mühlenteich erstreckte. 

Der in der Stadt belegene Grundbesitz des Domkapitels ward also 
nach Norden durch die Südseite des Klingenbcrgs und der Marles- 
grube, nach Osten durch die Westseite der Mühlenstraße, nach 
Süden durch den Mühlenteich und nach Westen durch die Trave 
begränzt. 

Nur für einen sehr kleinen Theil dieses Areals läßt sich der 
urkundliche Nachweis erbringen, in welcher Weise er in den Besitz 
des Domkapitels gelangt ist. Im Jahre 1163 schenkte Herzog 
Heinrich der Löwe ein an der Ostseite des Domkirchhofes belegenes 
Grundstück, damit es dem Probste und seinen Nachfolgern als 
Wohnung bietn';31) sodann kaufte das Domkapitel 1236 von dem 
Kloster Zeven acht städtische Grundstücke, die diesem von einer vor- 

’*’) Die in dem Verzeichnisse erwähnte mirin Hinrici ist die an der nörd- 
lichen Ecke des Domkirchhofes uitb des Fegefeuers belegene Curie des Scholarchcn 
<das jetzige Waisenhaus). Das Amt eines Scholarche» bekleidete zu jener Zeit 
Heinrich von Bockholt. 

�
10) Urkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 109. 
31) Ebendaselbst S. 4. 
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nehmen Lübecker Frau letztwillig vermacht waren.38) Doch ist es 
für die letzteren, weil deren örtliche Lage nicht angegeben ist, zweifel- 
haft, vb fie zu dem obigen Besitz gehörten. 

Ueber den Erwerb des übrigen größeren Theiles lassen sich nur 
Muthmaßungen aufstellen. Da die sämmtlichen Urkunden, welche sich 
auf die Gründung und Ausstattung des Lübeckischen Domkapitels 
beziehen, im Original oder doch in Abschriften sorsältig erhalten sind 
und da in ihnen weder unter den Schenkungen des Herzogs Heinrich33) 
noch unter den Zuwendungen des Bischofs Gerold") jenes in der 
Stadt belegenen Grundbesitzes Erwähnung geschieht, so erscheint die 
Annahme berechtigt, daß er bereits der alten, bei der Gründung 
der Stadt erbauten Kirche eigenthümlich gehört hat, und daß er 
nach Verlegung des Bisthums vom Dvinkapitel zugleich mit 
dieser in Besitz genommen worden ist. Hierfür spricht auch, 
daß Herzog Heinrich der Löwe ersichtlich bestrebt gewesen ist, 
die von ihm gegründete Stadt möglichst von Einwirkungen des 
Bischofs freizuhalten, und daß er dieses Ziel nur dann erreichen 
konnte, wenn der von ihm zur Ansiedlung bestimmte Grund und 
Boden nicht im Eigenthum des Bischofs oder des Domkapitels stand.33) 

Es wird daher bereits Graf Adolph vvn Schaumbnrg bei der 
von ihm 1143 vorgenommenen Gründung der Stadt der von ihm 
errichteten Kirche den zur Bebauung bestimmten Grundbesitz eigen- 
thümlich überlassen haben, damit sie ihn unter Auflegung eines 
Grundzinses den Ansiedlern überlasse und hieraus die Mittel zum Unter- 
halt ihrer Geistlichen und zur Bestreitung des Gottesdienstes gewinne. 

32) Urkundenbuch der Stabt Lübeck Th. 1 S. 50. 
3S) Urkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 5. 
Sl) Ebendaselbst S. 7. 
85) Ober-Appellakionsgerickstsrath Pauli hat in seinem Buche über die 

Wieboldsrenten S. 9 die Ansicht ausgesprochen, daß der Grundbesitz, für den 
ein Grundzins an das Domkapitel zu entrichten war, diesem von Herzog 
Heinrich verliehen sei. Zur Begründung hierfür bezieht er sich auf eine Angabe 
in der Chronik Helmolds Uk>. l aap. 89, nach welcher der Herzog bei Grün- 
dung des Bisthums „designavit loeum, in quo fundari deberet Oratorium 
et areae claustrales.“ Unter dem letzteren Ausdruck, de» Pauli auf die fpä- 
teren Curien der Domherren bezieht, ist aber der beim Dom belegene Um- 
gang zu verstehen, da in ihm die Domherren Anfangs ihre Wohnungen 
hatten. lUrkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 58.) 

Ztschr. d. SB. f. L. G. V, 1. 9 
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Mithin wird diejenige Gegend, in welcher die zinspflichtigen 
Grundstücke lagen, zuerst dem Anbau erschlossen und mit Wohn- 
häusern besetzt sein. Deßhalb mußten, als Niklot 1147 die Stadt 
übersiel, ihre Bewohner von der Burg ans durch einen abge- 
sandten Boten gewarnt werden, auch konnte ihnen der Zufluchts- 
weg dorthin von den Feinden abgeschnitten werden;^) letzteres 
war aber nur dann möglich, wenn die Wohnungen entfernt von 
der Burg lagen. Hierfür spricht auch, daß bei dem großen 
Brande die sämmtlichen Häuser gleichzeitig mit der Kirche ver- 
brannt sind; sie müssen sich also in unmittelbarer Nähe derselben, 
mithin auf dem südlichen Theile des Höhenrückens befunden 
haben. 

Demnach wird die älteste von Graf Adolph von Schaumburg 
gegründete Stadt ans der westlichen Abdachung des Höhenrückens 
zwischen der Marlesgrube und dem jetzigen Banhof gelegen haben. 
Ihren Hafen bildete alsdann das benachbarte Gestade der Trave 
von der Mündung der Wakenitz bis zur jetzigen Dankwartsbrücke; 
als Marktplatz diente der große Banhof, an dem auch die Kirche 
lag. Hierin wird der Grund zu finden sein, weshalb er später von 
einer Bebauung ausgeschlossen wurde. 

Als im Jahre 1159 mit dein Wiederaufbau der Stadt begonnen 
ward, hat die Zubehör des alten Stadtgrundes zur Kirche und der 
von ihm zu entrichtende Grundzins von einer alsbaldigen Neu- 
besiedlung abgehalten. Diese wird vielmehr, und zivar zuerst in der 
Mühlenstraße und in der Marlesgrube und dann später aus dem 
übrigen Areale, erst erfolgt sein, als es im Mittelpunkte der Stadt 
für die stetig wachsende Bevölkerung an Raum fehlte, auch nicht 
mehr zu besorgen stand, daß die Zahlung eines Grundzinses die 
Ansiedler in ihrer bürgerlichen Stellung vom Bischof und Dom- 
kapitel abhängig machen werde. 

Aus dem erst spät erfolgten Anbau erklärt es sich, daß die in 
jener Gegend belegenen nach der Trave hinabführenden Straßen 
eine Breite erhielten, wie sic in anderen Gegenden der Stadt nur 
die im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts angelegten Straßen 
ausweisen, daß einzelne au ihnen belcgene Gruudstiicke anfänglich 

38) Helmold, Chronik, lib. 1 cap. 63. 
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eine sehr erhebliche räumliche Ausdehnung besaßen, die sie erst 
allmählich durch Theilungen eingebüßt haben, daß, als in der 
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts für die Domherren eigene 
Curien erbaut wurden, hierfür nicht nur am Domkirchhofe, sondern 
auch auf dem daranstoßenden Höhenrücken sehr große Areale zur 
Verfügung gestellt werden konnten, und daß noch zu Ende des näm- 
lichen Jahrhunderts an den dortigen Straßen viele unbebaute 
Grundstücke lagen 37) 

Da die Neubesiedlung jenes Areals nicht in einer räumlichen 
Entfernung, sondern in unmittelbarem Anschlüsse au die Bürger- 
stadt erfolgte und von solchen Personen bewirkt wurde, die entweder 
bereits das Bürgerrecht besaßen, oder dasselbe alsbald erwarben, so 
ward jener Stadttheil, trotzdem daß in ihm für den Grund und 
Boden ein Zins an das Domkapitel zu entrichten war, doch als 
Zubehör des städtischen Weichbildes betrachtet. Demgemäß hatten 
die in ihm ansässigen Grundeigenthümer die nämlichen städtischen 
Abgaben zu entrichten, wie die übrigen Bürger. Die Verpflichtung 
hierzu ist im Jahre 1256 von dem Domkapitel ausdrücklich aner- 
kannt worden;»«) auch mußte das Kloster Reinfeld, als ihm vom 
Rathe 1260 gestattet wurde, an der Ecke der Marlesgrube und der 
Trave ein eigenes Gebäude zu errichten, sich verbindlich machen, 
von ihm den Schoß, die Abgaben und das Wachtgeld in gleicher 
Weise zu bezahlen, als wenn jenes Grundstück einem Stadtbürger 
gehöre.«ch Außerhalb des städtischen Weichbildes lagen nur die Dom- 
kirche nebst dein Kirchhofe, die Kapelle St. Johannis und die Curien 
der Domherren, da diesen Herzog Heinrich der Löwe 1164 die 
Freiheit von allen städtischen Abgaben verliehen hatte. 40) Für jene 
Grundstücke ward noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts auch die Frei- 

°h Nach den Eintragungen in das Oberstadtbuch waren zu Ende des 
dreizehnten Jahrhunderts unbebaut: an der Südseite der Marlesgrube Jß 55 
und 57, in der düstern Querstraße Jß 9 und 11. in der Dankwartsgrube Jß 16, 
23, 30, 32, 35, 55, 57, 59, 61, 63, in der Hartengrube Jß 9, 22, 24, 26, 29, 
31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, in der Essen- 
grübe Jß 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, und an der Obcrtrave Jß 28—30 und 
Jß 35—54. 

381 Urkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 110. 
39) Urkundenbuch der Stadt Liweck Th. 1 S. 271. 
4<>) Urkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 10. 

9' 
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heit von der städtischen Gerichtsbarkeit beansprucht,44) doch hat der 
Rath eine solche zu keiner Zeit anerkannt. 

Zwischen der Burg und den zum Domkapitel zinspflichtigen 
Grundstücken lag die eigentliche Bürgerstadt. Der Raum, den sie 
einnahm, war nach dem Zeugniß des Herzogs Heinrich 4 ch zu der 
Zeit, als der von Trave und Wakenitz umflossene Werder ihm vom 
Grafen Adolph abgetreten ivard, noch zum größten Theil mit Wald 
bestanden. Um die Ansiedlung zu erleichtern, gewahrte der Herzog 
der von ihm neu zu begründenden Stadt einen von Grundabgnben 
an die Herrschaft befreiten Baugrund. Hierfür hat sich nur ein 
indirektes Zeugniß erhalten. Als nämlich Wirard von Boitzenburg 
uin 1189 in der Nähe der Altstadt Hamburg eine Ansiedlung 
gründen wollte, ward ihm von Graf Adolph III. ein freier Bau- 
grund in Uebereinstimmung mit den Rechten der Stadt Lübeck 
zugetheilt.") 

Der Grund und Boden konnte jedoch von demjenigen, der ihn 
bebauen wollte, nicht ohne Weiteres in Beschlag genommen werden, 
solches war vielmehr nach dem Privilegium des Kaisers Friedrich I.,44) 
das sich hierin, wie in seinem übrigen Inhalte, den Verleihungen 
Heinrichs des Löiven genau angeschlossen- haben wird, bei einer 
Strafe von 60 Schillingen verboten. Da nicht bestimmt ist, daß 
die Strafe dem Kaiser oder seinem Vertreter, dem von ihm ein- 
gesetzten judex, zufließen solle, so muß angenommen werden, daß 
die Stadtgemeinde zu ihrer Einziehung berechtigt war. Hieraus 
folgt dann, daß diese auch Eigenthümerin des Stadtgrundes gewesen 
ist, und daß die Ansiedler ihn von ihr erwerben mußten. Daß 
solches wirklich der Fall war, wird durch mehrere Zeugnisse bestätigt. 
Als der Bischof Heinrich I. 1177 das St. Johauniskloster gründete, 
ward das Areal, auf dem es errichtet werden sollte, nebst dessen 
Umgebung von ihm käuflich erstanden.") Der Name desjenigen, 
von dem er das Land erwarb, wird nicht angegeben, es dürfte aber 
die Stadt und nicht der Herzog gewesen sein, da dieser, wenn ihm 

4I) Becker, Geschichte Port Lübeck Th. 3 S. 346. 
4S) Urkundenbuch des Bisth. Lübeck S. 6. 
") Urkaiidenbnch der Stadt Haniburg Th. t S. 252. 
**) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. I S- 3. 
4S) Ebendaselbst, Th. 1 S. 8. Arnold-Chronik lib. 1 eaj>. 35. 



133 

noch ein Verfügungsrecht über dasselbe zugestanden hätte, es zwei- 
felsohne unentgeltlich überlassen haben würde. Im Jahre 1256 
bekunden die Minoriten, die, wie es scheint, den Platz, aus dem sie 
ihr Kloster errichteten, von der Stadt geschenkt erhalten hatten,") 
daß die letztere ihnen neben ihrer Kirche einen bis dahin zum 
gemeinen Stadtgut gehörigen Bauplatz (area quae liactenus ad 
coimmmia civitatis honera tenebatur) ohne Zahlung eines Ent- 
geldes überwiesen Habe/Z Als Johannes von Bilrebeke 1289 den 
damals noch unbebauten Platz zwischen dem weiten und langen 
Lohberg, der großen Gröpelgrube und der Stadtmauer erwarb, 
ward, wie sich aus der Eintragung in das Oberstadtbuch ergiebt, 
von ihm der Vertrag mit der Stadtgemeinde abgeschlossen.") 

Der Baugrund ward von der letzteren meistentheils nicht 
in einzelnen Bauplätzen, sondern in größeren zusammenhängenden 
Flächen veräußert, und sind diese dann von den Erwerbern 
ihrerseits in Parcelen eingetheilt und bebaut oder weiter verkauft 
worden. Hieraus erklärt es sich, daß noch zu Ende des dreizehnten 
Jahrhunderts sich sehr ausgedehnte Areale im Besitz einzelner 
Personen befanden. Die Häuser Kohlmarkt 17, 19, 21 nebst 
den sämmtlichen an der Ostseite der Petrikirche belegenen Buden 
waren dazumal Eigenthum der Familie Vorrade und bildeten die 
sogenannte hereditas Vorradorum. An der Untertrave gehörten 
zwischen der Engelsgrube und der großen Altenführe die Häuser 
«N? 23—29 der Familie Stnlbuc, und die Häuser 18—22 der 
Familie Constantia; mit ihren Höfen und Hintergebäuden reichten 
diese Grundstücke bis zur Engelswisch. Die sämmtlichen an der 
Südseite der unteren Fleischhauerstraße belegenen Häuser nebst 
einer großen Zahl der angränzenden an der Mauer befindlichen 
Buden besaß um 1280 Heinrich von Minden. Diese Beispiele 
lassen sich ans andern Gegenden der Stadt erheblich vermehren; auch 
kann als auf eine weitere Stütze für jene Behauptung noch darauf 
hingeivicscn werden, daß zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts viel- 

*°) Urfunbenbudj der Stadt Lübeck Th. 1 S. Ü0. 
”) Ebendaselbst Th. 1 S. 2115. 
48) Notum est, quod Johannes de Bilrebeke accepit a civitate illud 

spacium, quod jacet in Poggenpole, de quo dabit civitati annuatim 
15 mareas denariorum wicbelde. 
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fach Mitglieder der alten Familien Grundabgaben in mehreren neben 
einander belegenen, damals bereits verschiedenen Eigenthümern zustän- 
digen Grundstücken besaßen, woraus zu schließen ist, daß die letzteren 
früher als ein geeinter Besitz ihren Borfahren gehört haben.") 

Daß die Verkäufe Seitens der Stadtgemeinde gegen Zahlung 
eines baaren Kaufgeldes erfolgt sind, ergiebt sich daraus, daß an 
die Stadt nach Ausweis der uns erhaltenen dem Jahre 1262 ange- 
hörigen Stadtkassenrechnung50) damals nur für einige wenige 
Grundstücke eine Grundabgabe zu entrichten >var. Veranlaßt und 
bedingt wurde die baare Zahlung dadurch, daß der Erwerber eines 
Grundstückes nur dann, wenn es frei von Grundabgaben war, die 
Möglichkeit besaß, es in einzelnen Theilen weiter zu veräußern und 
diese seinerseits mit einer Grundabgabe, dem sogenannten Wortzins, 
zu belasten/'") denn bis zum Brande von 1276 konnte der Wort- 
zins von: Eigenthümer nicht abgelöst werden, auch waren, wenn ein 
solcher vorhanden war, weitere Beschwerungen gesetzlich verboten.") 

Die Uebergabe des von der Stadt verkauften Grund und 
Bodens erfolgte zu Weichbildsrecht.") Durch dieses erhielt der 
Eigner die Berechtigung, bei von ihm vorgenommenen Veräußerun- 
gen für sich die Zahlung einer Grundabgabe auszubedingen. Diese 
sicherte ihm nicht nur die pünktliche Zahlung zur festgesetzten Zeit, 
sondern auch bei allen weiteren Verkäufen das Vorkaufsrecht, doch 
verpflichtete sie ihn unter bestimmten Voraussetzungen, dem Haus- 
besitzer das für nöthige Bauten erforderliche Geld seinerseits vor- 
zustrecken. 

Daraus, daß der gesaminte Grund und Boden der Stadt- 
gemeinde gehörte, und daß die Ansiedler ihre zum Anbau ausersehe- 
nen Plätze von ihr erwerben mußten, folgt, daß die Anlage der 
Straßen nicht durch das willkürliche Belieben einzelner Personen, 
sondern durch die Obrigkeit bestimmt wurde, indem diese die für 

40) Hierauf haben bereits Schroeder (Topographische und genealogische 
Notizen S. 4) und Pauli lDic sogenannten Wieboldsrenten S. 10) ausmerk- 
sam gemacht. 

50) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. l S. 267. 
M) Pauli, Die sogenannten Wieboldsrenten S. 17. 
sa) Ebendaselbst S. 46 ff. 
6S) Ebendaselbst S. 7 ff. 



die Straßenanlagen erforderlichen Flächen von dein Verkaufe aus- 
schloß. Man hat sich aber hierauf nicht beschränkt, sondern auch 
die Tiefe der einzelnen Grundstücke einheitlich geordnet, denn nur 
hieraus erklärt es sich, daß noch jetzt in den meisten Straßen die 
Gränzen, welche die Hinterseite der Grundstücke von einander 
trennen, nicht zickzackförmig in einander eingreifen, sondern in einer j 
den beiden Straßenfronten angepaßten geraden Linie verlaufen. 

Der Plan, nach dem die Bebauung vorgenommen werden sollte, 
ist wohl Anfangs unter Mitivirkung des Herzogs Heinrich oder 
des van ihm eingesetzten Vogtes festgestellt; er wird sich jedoch nicht 
ans die ganze Stadtstäche, sondern nur auf dasjenige Areal, welches 
zuvörderst als Baugrund in Aussicht genommen war, bezogen 
haben. Als später die Zahl der Bewohner stetig zunahm, und von 
ihnen immer neue Flächen zur Ansiedlnng begehrt wurden, werden 
die hierdurch erforderten weiteren Straßenanlagen im Anschluß an 
den bisherigen Bauplan festgesetzt sein. Die Lage der Straßen war 
zumeist durch di!H)Ooengestaltung bedingt. Da die ans dem Werder 
belegene Hochebene nach den beiden Flüssen steil abstel, und die 
einzige Landverbindnng in der Längsrichtung des Höhenrückens lag, 
so mußten die Hanptverbindungsstraßen in der Mitte des letzteren 
hergestellt, und von diesen sich abzweigende Straßen nach den beiden 
Flüssen hinabgeführt werden. Hieraus ergab sich gleichsam von 
selbst der regelmäßige Verlaus der Straßen, durch den sich Lübeck 
vor den meisten älteren Städten auszeichnet. 

Im Anfange erhielten auch die Hauptstraßen nur eine sehr 
geringe Breite; mit dem Fortschritt der Bebauung werden die sich 
hieraus ergebenden Uebelstände bald erkannt sein, so daß die meisten 
später angelegten Straßen, je weiter die Bebauung an ihnen fort- 
schritt, immer mehr an Breite zunahmen. Dies zeigt sich in der 
Breitenftraße und in der Königstraße, die in ihren nach Norden 
belegenen, zuletzt angebauten Theilen stetig an räumlicher Ausdeh- 
nung wachsen, vor allem aber in den nach den Flüssen hinablau- 
fenden Straßen, die dort, wo sie sich von den auf dein Höhenrücken 
angelegten Straßen abzweigen und' zuerst mit Häusern besetzt 
wurden, meist sehr schmal sind, allmählich aber an Breite geivinnen. v 

Den Mittelpunkt der 1159 neu erbauten Stadt bildete der 
Marktplatz. Dieser besaß dazumal eine weit größere Ausdeh- 



nung als in der Gegenwart, denn er reichte von der Südseite des 
Kohlmarktes dis zur Nordseite der oberen Mengstraße nnd von der 
Westseite des Schüsselbndens bis zur Ostseite der Breitenstraße. 
Ans seinem nördlichen Theile ivard die der Mutter Gottes geweihte 
Marienkirche gebaut; als ihr Inneres für die Begräbnisse nicht 
mehr genügte, ward ihr der sie zunächst umgebende Platz als Kirch- 
hof beigelegt. An der südöstlichen Seite des letzteren errichtete man 
das Rathhaus. Der ganze übrige Raum, zu dem auch die straßen- 
wärts besegelten Einfassungen des Marienkirchhofs gehörten, wurde 
dem Handelsverkehr überwiesen, der gleich Anfangs ein sehr großes 
Terrain beanspruchte, da sämmtliche für -ben Kleinverkehr bestimmte 
Waaren auf dem Markte zum Verkauf gestellt werden mußten. 
Unmittelbar an den Markt, der nach allen Seiten von Grundstücken 
umgeben war, die eine sehr große räumliche Ausdehnung besaßen, 
schloß sich die damalige Stadt an. Diese lag mit ihrem Haupttheil 
nach Westen, dem Hafen der Trave zugewandt. Von der Südseite 
der Mengstraße, die in der ältesten Zeit nach Norden hin die 
Gränze der Bebauung bildete, wurden die Häuser bis zum Rande 
des hier gegen die Trave weit vorspringenden und sehr steil abfal- 
lenden Höhenrückens erbaut, wodurch dann, als, wohl erst nach der 
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, das Bedürfniß entstand, auch die 
sumpfigen llferstrecken mit Häusern zu besetzen, es sich vernothwen- 
digte, an der Gränze der alten Bebauung schmale Querstraßen anzu- 
legen, da sonst den dort belegenen älteren Häusern für ihre nach 
Westen gerichteten Fenster Luft und Licht gänzlich entzogen wären. 
Neben der Holstenstraße ward, am weitesten nach Südwesten vorge- 
schoben, bereits vor dem Jahre 1170 die Petrikirche erbaut.") Die- 
selbe war dazumal nach Osten hin noch nicht durch nahestehende 
Gebäude eingeengt, vielmehr mit dem Markte durch einen 
breiten Platz verbunden. Einen weiteren Zugang zu derselben bil- 
dete die gleichfalls auf dem Rande des hier vom Travenufer weit 
zurücktretenden Höhenrückens verlaufende große Schmiedestraße, an 
die sich nach dem Markte zu die Häuser au der Westseite der 
jetzigen Sandstraße anschlössen/ 

Zu der ältesten Ansiedlung gehören mithin von den derzeitigen 

54) Urkunden buch bc? Bisth. Lübeck S. 9. 



Straßen die Breitestraße zwischen Kohlmarkt und Mengstraße, die 
obere Mengstraße, die südliche Seite der unteren Mengstraße, die 
Alfstraße, die Fischstraße, die Braunstraße, die Holstenstraße (die vier 
letzteren jedoch nur bis zu den Querstraßen), die große Schmiedestraße, 
die westliche Seite der Sandstraße, der Kohlmarkt und der Schüsselbuden. 

Die Höhen und Ebenen, welche jene Ansiedlung umgaben, 
werden schon dazumal von dem Wald und Buschwerk, mit dem sie 
früher bestanden waren, zumeist befreit und als Acker- oder Garten- 
land benutzt sein. Hieraus erklärt cs sich, daß von den später dort 
errichteten Häusern viele mit enger Anschmiegung an schräg ver- 
lausende Flurgränzen die schiefe Richtung erhielten, die sie noch 
jetzt in ihren Seiteirmaueru zeigen. 

Im unmittelbaren Anschluß an die älteste Stadt, und wahr- 
scheinlich bevor noch an den zu ihr gehörenden Straßen sämmtliche 
Grundstücke mit Häusern besetzt waren, wird die Bebauung der 
unteren Mengstraße an ihrer nördlichen Seite in Angriff genommen 
sein; denn daß diese einer späteren Banperiode angehört, als die 
südlich von ihr belegenen Straßen, dürfte daraus zu entnebmen 
sein, daß sich in ihr eine Querstraße findet, die nur nach Norden, 
nicht aber auch nach Süden weitergeführt ist. Zur nämlichen Zeit 
werden die gleich Anfangs freigelassenen Verbindungsstraßen zwischen 
der Breitenstraße mtb der Königstraße ausgebaut, von ihnen die 
Hüxstraße als Zugang zur Wakenitz bis au das trockene Ufer dieses 
Flusses verlängert und der mittlere Theil der Königstraße angelegt 
sein. Daß die letztere, für welche erst seit dem Jahre 1313 im 
Oberstadtbuch ein eigner Name vorkommt, in ältester Zeit nur als 
eine Nebenstraße betrachtet wurde, ergicbt sich daraus, daß bis zur 
Jvhnnnisstraße die sämmtlichen an ihrer westlichen Seite errichteten 
Häuser als Zubehör zu Grundstücken gehörten, die mit der Haupt- 
front an den zum Markte führenden Straßen lagen; dagegen sind 
an der Ostseite alle Eckhäuser mit ihren Zugängen dem Markte 
zugewandt, so daß hier zwischen ihnen noch ein genügender 
Platz für die Erbauung größerer Häuser übrig blieb. 

Nachdem sodann im Jahre 1177 aus einer au der Wakenitz 
belegenen Wiese mit der Erbauung des St. Johannisklosters begon- 
nen ward, werden die vom Höhenrücken zu ihm hinabführenden 
Straßen, die Fleischhauerstraße und die Johannisstraße, angelegt 
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und, beginnend tum ihrem westlichen Theile, allmählich mit Häusern 
besetzt sein. 

Auf diese Gegenden wird sich der Ausbau der Stadt bis zum 
Ende des zwölften Jahrhunderts beschränkt haben, denn die Zahl 
der Personen, welche sich bis dahin in ihr niederließen, wird, 
da Handel »nd Verkehr noch in der Entwicklung begriffen waren, 
nur eine geringe geivesen sein. Ein Aufschwung und zwar ein sehr 
rascher trat erst ein, als Lübeck im Anfange des dreizehnten Jahr- 
hunderts der Herrschaft der Dänen unterworfen wurde. Als diese 
von der Stadt Besitz ergriffen, ivurden den Bürgern ihre alten 
Rechte bestätigt, auch war König Waldemar bestrebt, durch Zolb 
erleichterungen und Befreiung vom Strandrecht ihre Handels-llnter- 
nehmungen auf das Kräftigste zu sichern und zu fördern. Zudem 
begannen zu jener Zeit die Besiedlung der südlichen Ostsecküsten 
durch deutsche Einwanderung und die Kämpfe zur Bekehrung der 
in Preußen, Livland und Estland wohnenden Heiden. Wer sich 
aus Deutschland hieran betheiligen wollte, wandte sich zuvörderst 
nach Lübeck, um hier die Schiffe zu besteigen, auf denen die Fahrt 
in den fernen Osten unternommen iverden sollte. Auf Lübecks 
Märkten wurden die Lebensmittel eingekauft, die während der See- 
fahrt verbraucht wurden und den Unterhalt nach der Landung 
sicherten, von hier wurden alle Gegenstände bezogen, welche für 
eine Niederlassung in unwirthlichen Gegenden erforderlich waren, 
hierhin brachten die zurückkehrenden Schiffe das kostbare Pelzwerk 
und die sonstigen Naturerzeugnisse der nordischen Länder. 

Reich war der Gewinn, den Kaufleute und Handwerker, vor 
allem aber die Eigner und Führer der Schiffe erzielten, und so 
mehrte sich von Tage z» Tage die Zahl der Personen, welche, um 
hieran Theil zu nehmen, sich in Lübeck ansiedelten. 

Zn dieser' Zeit wird die Jakobikirche und wohl etwas später 
die Aegidienkirche erbaut fein.55) Als Psarrbezirk wurden ihnen 
noch unbebaute Theile des Stadtgrnndcs beigelegt, doch ist nicht 
anzunehmen, daß diese sich überall an bereits vollständig mit Hän- 

56) Beide Kirchen werden im ältesten Oberstadtbuch zum Jahre 1227 
als bereits bestehend erwähnt. (Vgl. diese Zeitschrift Bd. 4 S. 224, Jß 5 
und 9.) 
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fern besetzte Straßen anschlössen: vielmehr scheint den drei bereits 
vorhandenen Kirchen an den Gränzen ihres bisherigen Kirchspiels 
noch ein freies Areal verblieben zu sein, durch welches bei Fort- 
schritt der Bebauung ihr Sprengel sich vergrößern sollte. Für die 
Marienkirche lag dasselbe an der Südseite der Beckergrube und in 
der Gegend zwischen der Hundestraße und der Südseite der Glocken- 
gießerstraße, für das Petri-Kirchspiel an der Ostseite der König- 
straße zwischen Aegidienstraße und Hüxstraße und in einem Terrain 
an der Nvrdseite der unteren Wahmstraße, für die Domkirche von 
der Ostseite der Mühlenstraße bis zur Düvekenstraße und dem süd- 
lichen Eckhanse an der unteren Aegidienstraße. Die Scheidung 
gewährte für das Jakvbikirchspiel eine vom Ufer der Trave über 
den Höhenrücken bis zur Wakenitz durch die Beckergrube und die 
Glvckengieherstraße gerade verlaufende Gränze, während sich dieselbe 
für das an der südöstlichen Ecke des Höhenrückens eingeschobene 
Aegidienkirchspiel zickzackförmig gestaltete. 

Im Anschlllß an die Erbauung jener beiden Kirchen werden 
zunächst die vom Mittelpunkt der Stadt zu ihnen führenden 
Straßen, ini Norden die Breitestraße und im Osten die Aegidien- 
straße, sowie ihre unmittelbare Umgebung mit Häusern besetzt sein. 
Als freie Plätze wurden damals von der Bebauung ausgeschlossen 
an der Gränze der zum Domkapitel zinspflichtigen Grundstücke der 
Klingenberg und unmittelbar am Fuße der Burg der Kobcrg. In den 
Häuserreihen der auf dem Höhenrücken verlausenden Straßen wurden 
in angemessener Entfernung von einander schmale Räume freigelassen, 
auf denen sich Anfangs der Verkehr nach den tiefer gelegenen Acker- 
und Wiesenländereien bewegte, und auf denen später bei fortschrei- 
tender Ansiedlnng neue Straßen nach der Trave und der Wakenitz 
hinabgeführt wurden. Von diesen Straßen werden derzeit jedoch 
nur die große Petersgrube in ihrem oberen Theile und die Hunde- 
straße zur Ausführung gelangt sein; die letztere entstand jeden- 
falls erst zu einer Zeit, als bereits die Breitest: aße zwischen der 
Johannisstraße und der Pfaffenstraße ausgebaut war, da sie sonst 
zweifelsohne gleich allen anderen Straßen bis zur Breitenstraße ver- 
längert worden wäre. 

Wenn hiernach der Ausbau der Stadt seit dem Anfange des 
dreizehnten Jahrhunderts sehr erhebliche Fortschritte gemacht hatte, 
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so waren doch, als Lübeck von dänischer Herrschaft befreit und 
1226 vom Kaiser Friedrich II. zur freien Reichsstadt erhoben 
ward, aus dem Stadtgrund noch sehr große Flächen vorhanden, ans 
denen sich weder Straßen noch Häuser befanden. 

Damals lag unmittelbar nni Fuße der Burg, deren innere 
Festungswerke in den Jahren 1226 und 1227 niedergelegt wurde», 
nach der Trave zn eine große Wiese, die in den ältesten Zeiten, 
weil sie zweifelsohne von der herzoglichen Besatzung genutzt wurde, 
Herzogswiese (pratum ducis), in späterer Zeit aber Stadtwiese 
(pratum civitatis) und noch später englische Wisch benannt wurde. 
An diese schloß sich in der Gegend der Fischergrnbe und Becker- 
grube ein sehr ausgedehntes, mit Ellern und Buschwerk bestandenes 
Bruchland, in das sich von den höher gelegenen Gegenden das 
Wasser in tiefen Rinnsalen ergoß. Ein schmales, am Ufer der 
Trave verlaufendes Borland verband den Norden der Stadt mit 
den damals noch unbebauten Grundstücken, die zum Domkapitel 
gehörten. Ueberschritt man von hieraus den Höhenrücken, so traf 
man nur in der oberen Mühlenstraße und in der Nähe der Aegi- 
dienstraße ans Häuser, und konnte von diesen durch ein offenes 
Gelände, das sich in der Gegend der Wahmstraße iveit nach Westen 
erstreckte, bis zum Johannisklvster gelangen. Eine ostwärts von 
demselben an der Wakenitz telegene, noch nicht mit Wasser über- 
staute Wiese gestattete alsdann den Zugang zu einem sich von der 
Glockengießerstraße bis zur Burg ausdehnenden Sumpf, dessen höher 
gelegene Einfassung erst an der Westseite der Königstraße bebaut 
war. Im Jahre 1226 bildete also die eigentliche Stadt nur einen 
sehr kleinen, in der Mitte des Werders belegenett Bezirk, dpr fast 
nach allen Seiten durch grünende Fluren umgeben \vciv\s' 

Nachdem 1227 die Macht des dänischen Königs Waloemar in der 
Schlacht bei Bvrnhoevcd gebrochen war, wuchs in den westlich belegenen 
Gegenden Deutschlands in erhöhetem Maaße das Verlangen, sich an 
der Besiedlung der Ostseeküsten und an den dort zur Bekehrung der 
Heiden geführten Kämpfen zu betheiligen. Der Weg dorthin führte, 
wie früher, fast ausschließlich über Lübeck. Es haben also hier, 
gleichwie in den italienischen Städten, vornehmlich die Kreuzzüge 
das rasche Aufblühen veranlaßt. Da die Bevölkerung in stetem 
Wachsen begriffen war, so entwickelte sich, um ihr Unterkunft zn 
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verschaffen, überall die regste Bauthätigkeit. Die de» Markt umge- 
benden Gebäude und die vvn ihm nach der Trave hinabführenden, 
Straßen bildeten mehr und mehr den ausschließlichen Wohnort der 
Kaufleute; auch nahmen diese darauf Bedacht, in immer größerer 
Ausdehnung das stadtseitige Ufer des Flusses mit Waarenspeichern 
einzufassen. Die auf dem Markte vorhandenen offenen Verkaufs- 
stellen und leichten hölzernen Buden genügten nicht mehr dem 
wachsenden Bedürfnisse, es wurden daher unter Freilassung breiter, 
den Markt umgebender Straßen an seinem Rande und auf dem 
Terrain zwischen Rathhaus und Schüsselbuden feste Buden erbaut, 
von denen einzelne bereits zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts 
mit beschränkten Wohnräumen versehen waren. Als gegen die Mitte 
dieses Jahrhunderts ausgedehnte vor dem Mühlenthor belegcne 
Ackerländereien von ihrem bisherigen Besitzer, dem Domkapitel, in 
das Eigenthum von Bürgern üb ergingen, 56) entstanden in der unteren 
Mühlenstraße und in den nordöstlich von ihr belegenen Gegenden, 
der St. Annenstraße und der Schildstraße, zur Bewirthschaftnng 
jener Ländereien sehr ausgedehnte, mit Viehställen und Scheunen 
versehene Ackerhöfe.57) Den übrigen Theil des Stadtgrundes nah- 
men die Handwerker und Arbeiter für sich in Anspruch, wobei die- 
jenigen, welche das gleiche Gewerbe betrieben, möglichst darauf 
bedacht waren, in der nämlichen Straße ihren Wohnsitz aufzuschla- 
gen; so wohnten die Schmiede namentlich an der Ostseite der oberen 
Mühlenstraße und in der Schmiedestraße, die Schlosser in der 

50) Ueber einen im Jahre 124» abgeschlossenen Verkauf siehe Zeitschrift 
des Vereins für Lübeckische Geschichte Band 4 S. 229. 

67) Zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts gab es in der Stadt neun 
große Ackerhöfe; von diesen lagen in der Mühlenstraße ihrer vier, der eine an 
Stelle der Häuser Jß 62, 64, 66, der zweite an Stelle der Häuser Jß 55, 57, 
59, 61 und 63, der dritte an Stelle des Hauses Jß 83 und der vierte au Stelle 
der Häuser Jß 87, 89, 91, 93, 95. In der St. Annenstraße befanden sich drei 
Ackerhöse; von diesen lagen zwei an der Stelle des jetzigen St. Annenklosters, 
ein dritter umfaßte das gesammte nördlich von diesen! bis zur Weberstraßc 
belegene Terrain und erstreckte sich gleich den beiden vorigen vou der St. Anneu- 
straße bis zur Mauer. In der Schildstraße waren die Grundstücke Jß 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26 und 28 zu einem Ackerhof vereinigt. Entfernt von ihnen 
lag »och ein Ackerhvf an der Wakenitzmaner au Stelle der Häuser Jß 174, 176, 
178, 180 und 182; zu demselben gehörten Accker vor dem Hüxterthor. 
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Nähe der Petrikirche, die Waffenschmiede und Sattler in der jetzigen 
Sandstraße, die Kupferschmiede in der Knpferschmiedestraße, die 
Messingschläger und Gürtler in der großen Bnrgstraße und den 
beiden Gröpelgruben, die Lohgerber ans dem langen Lohberge, die 
Schlachter in der Fleischhauerstraße, die Weber in der Weberstraße, 
die Tuchmacher in der unteren Johannisstraße, die Böttcher in der 
Böttcherstraße und in der Dankwartsgrube, die Beutelmacher an der 
Trave zwischen Hvlstenstraßc und Brannstraße, die Maler, die Bild- 
hauer und die in engster Verbindung zu ihnen stehenden Glaser 
an der Ostseite des Pferdemarktes. 

Da das älteste Stadtbnch, mit dessen Führung im Jahre 1227 
begonnen ward, abhanden gekommen ist, so läßt sich nicht mehr fest- 
stellen, in welcher Reihenfolge die Bebauung allmählich fortgeschritten 
ist. Soviel darf aber als sicher angenommen werden, daß in der 
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts auch die vom Markt am wei- 
testen entfernten Straßen angelegt und wenigstens zuni Theil mit 
Häusern besetzt waren. Am spätesten wurde an der Trave das 
Terrain westlich von der Engelswisch, und an der Wakenitz die 
sumpfige Niederung an der Ostseite der Rosenstraße und des langen 
Lohbergs der Besiedlung angeschlossen. In Erinnerung hieran 
führte die Gegend an der Mauer zwischen der Glockengießerstraße 
und dem weiten Lohberg noch viele Jahre später den Namen der 
Neustadt. Zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts hatte hiernach in 
allen Theilen der Stadt die Bebauung ihren Abschluß gefunden, 
denn es waren dazumal nur noch in einzelnen Straßen unbenutzte 
Plätze vorhanden.58) Diese waren aber überall bereits von Gebäu- 

58) Zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts werden im Oberstadtbuch, ab- 
gesehen von den bereits auf Seite 131 namhaft gemachten Arealen, die nachfol- 
genden Grundstücke als unbebaut (aroas) bezeichnet: Aegidienstraße Jß 31,33, 
75, 79. Große Altefähre Jß 26. Beckergrube Jß 17, 34, 36, 67. 77. Breite- 
straße der südliche Theil des Hauses Jß 4. Große Burgstraße Jß 4, 23, 25. 
Hinter der Burg Jß 11, 13, 15, nebst den daranstoßenden, in der kleinen 
Burgstraßc belegenen Häusern. Clemenstwiete Jß 3. Depenau Jß 9, 29, 31, 
33. Engelsgrube Jß 20, 22, 56, 58, 65, 67, 69, 71, 73, 87, 89, 91, 93, 95. 
Engelswisch Jß 52, 54, 56, 58, 60, 62. Fischergrube Jß 60, 61, 69, 76, 78, 
79, 80, 86. Fleischhancrstraße Jß 34, 39, 40, 82, 84, 86, 88, 102, 104. 
Fünfhausen Jß 3. Glockengießerstraßc Jß 48, 54, 69, 71, 73. Holstenstraße 
Jß 25 und 29. Hüxstraße Jß 23, 25, 27, 29, 31, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 
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den umgeben und wurden schon in der allernächsten Zeit mit 
Häusern besetzt. 

Die Bevölkerung der Stadt hatte jedoch dazumal ihren Höhe- 
punkt noch nicht erreicht; zu diesem gelangte sic in einem allmäh- 
lichen, oftmals durch Pest und Seuchen gehemmten Anwachsen erst 
in der letzten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts. Es war aber 
auch zu jener Zeit nicht erforderlich, durch eine Erweiterung der 
Stadt oder durch vor ihren Wällen und Thoren ausgeführte Bauten 
neue Unterkunftsräume zu schaffen/'*') vielmehr konnte dem andrin- 
genden Bedürfnisse durch Anlage von Wohnungen in den Kellern 
und Höfen der vorhandenen Gebäude vollauf genügt werden. 

Erst in der allerneusten Zeit, wo der Handel und Verkehr 
zu einer von unsern Vorfahren niemals erreichten Blüthe gelangten, 
sind die bisherigen Gränzen der Stadt zu enge geworden. Vor den 
ehemaligen Thoren ist eine große Zahl neuer Straßen angelegt 

80, 82, 84, 86, 112, 110, 120, 122, 124, 126, 128. Hundestraße Jß 13, 34, 
36, 37, 38, 40, 42, 44, 101. Königstraße Jfi 10, 20, 24, 50, 77, 89, 91, 
101, 102. Nordseite der Mariesgrube -X- 40, 50. Ostscitc der Mühlcnstraße 
46 37, 47, 49, 51. Große Pctcrsgrube 46 12. Rosenstraße 46 8, 10. Schild- 
straße 46 4. Schlumacherstraße 46 15, 17, 19, 21, 23. Stavenstraße -X! 25, 
27, 29, 31. Untcrtrave 4ß 16, 17, 24, 25, 50, 51, 57, 59. Weberstraße 
46 23, 25, 43, 45, 57, 59, 89. Wakenitzmauer 46 128. Außerdem war zu 
jener Zeit das Viereck, welches vom weiten Lohberg, dem langen Löhberg, der 
untern großen Gröpclgrube und der Straße an der Mauer umschlossen wird, 
unbebaut. Wie im Obigen bereits bemerkt wurde, hat die Stadt dieses gesammte 
Areal im Jahre 1289 an Johannes von Bilrebeke unter Auflage eines Wort- 
zinses verkauft, cs muß jedoch bald darauf an die Stadt zurückgefallen sein, denn 
1308 lag dort die curia advocati. Zwei Jahre später wurde cs dann an 
Thiedeman von Älen verkauft, der nach tmd nach an den angränzenden Straßen 
Häuser bauen ließ, die dann später von ihm und seinen Besiynachfvlgcrn als 
selbständige Grundstücke verkauft wurden. Von der Bebauung ausgeschlossen 
blieb nur eine große Bleiche, die noch jetzt in der Mitte des Häuscrvierecks liegt. 

6®) Daß in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Absicht bestanden 
habe, die Stadt wegen rascher Zunahme ihrer Bevölkerung durch ein Hinaus- 
schieben der Befestigungswerke bis an die vor dem Burgthor belegene Galgen- 
brookswiese zu vergrößern, daß hiervon jedoch in Folge des großen Sterbens 
von 1350 Abstand genommen sei, wird uns nur von jünger« Chronisten 
berichtet. Die Nachricht entbehrt jeder geschichtlichen Begründung und ist in 
das Bereich der Sage zu versetzen. 
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und in rascher Reihenfolge entstehen an ihnen Häuser, in welche 
mit besonderer Vorliebe viele Bewohner der innern Stadt ihren 
Wohnsitz verlegen. Immer weitere Gegenden werden dort der 
Bebauung angeschlossen, und in dem Bebauungsplan, der demnächst 
zur verfassungsmäßigen Verhandlung gelangen wird, ist die ganze 
Umgegend der Stadt mit neuen Straßen bedeckt. In wie >veit 
dieselben zur Ausführung gelangen werden, muß die Zukunft lehren. 

2. Die großen Fcucrsbrnnstc. 
Gleich den meisten andern Orten ist auch Lübeck in älteren 

Zeiten wiederholt von Fenersbrünsten heimgesucht worden, durch 
welche größere Theile der Stadt zerstört wurden. Von denselben 
ist in dem vorigen Abschnitte nur der ersten, von der sich eine 
Kunde erhalten hat, Erwähnung geschehen, denn nur diese hat aus 
den Ausbau der Stadt einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt. Da 
die Bewohner, die von ihr betroffen wurden, aus den Wiederaufbau 
ihrer abgebrannten Häuser verzichteten und ihren Wohnsitz von Lübeck 
nach der neubegründeten Löwenstadt verlegten, so fiel der Grund und 
Boden, den sie früher gegen Zahlung eines Grundzinses von der Kirche 
erworben hatten, bei Aufgabe der Ansiedlung an die letztere zurück. 
Nach der Rückkehr der Bevölkerung wurde nicht der alte Stadt- 
grund, sondern die in der Mitte des Werders belegene Gegend zum 
Anbau erwählt. Demgemäß blieb das Terrain der alten Stadt 
längere Zeit hindurch unbebaut und ward nur als Garten- und 
Ackerland benutzt. Als es bei wachsender Einwohnerzahl gegen 
Ende des zwölften Jahrhunderts wiederum in die Bebauung einge- 
zogen ward, wurden die Straßen neu regulirt und die in ihnen 
belegenen Bauplätze in einer den damaligen Bedürfnissen entsprechen- 
den Gestalt ausgelegt. Bei den späteren Feuersbrünsten befand sich 
dagegen der Grund und Boden, auf dem die zerstörten Häuser 
standen, sämmtlich in Privatbcsitz und war nach allen Seiten genau 
abgegränzt. Es wurden daher, da mit dem Wiederaufbau alsbald 
begonnen ward, die Gebäude ans derselben Stelle, die sie früher 
einnahmen, von Neuem errichtet, so daß in der Lage der Straßen 
und der zu ihnen gehörigen Grundstücke Aenderungen nicht ein- 
traten. Sie haben mithin den Ausbau der Stadt wohl verzögert, 
nicht aber in seiner Gestaltung beeinflußt. 
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Das Jahr, in welchem Lübeck zum erstenmale durch Feuer zer- 
stört ward, hat Helmold, dem wir allein eine Kunde von jenem 
Brande verdanken, nicht mitgetheilt, er beschränkt sich vielmehr auf 
eine allgemein gehaltene Angabe, die auf die Zeit des dänischen 
Krieges hinweist?) Dieser begann mit einem im Winter 1156 von 
Heinrich dem Löwen unternommenen Feldzuge nach Schleswig, von 
dem er schon im folgenden Frühjahr zurückkehrte. Sein Bundes- 
genosse war der aus Dänemark vertriebene König Sven. Dieser 
hielt sich nach Beendigung des Feldzuges eine Zeitlang zu Lübeck 
in der Herberge des Grafen Adolph von Schaumburg auf; alsdann 
begab er sich zu den Obotriten, mit deren Hülfe es ihm gelang, 
sich eines Theils seiner früheren Besitzungen wieder zu bemächtigen. 
Bei Fortsetzung des Krieges ward er im October 1157 in einer 
Schlacht bei Wiborg getödtet. Nachdem Helmold über diese Ereig- 
nisse im Capitel 84 des ersten Buchs seiner Chronik berichtet hat, 
beginnt er das folgende mit den Worten^ In diebus illis Lubi- 
censis civitas consumpta est incendio. Hieraus hat Deecke den 
Schluß gezogen, daß die Zerstörung der Stadt zu der Zeit statt- 
gefunden habe, in der sich die am Ende des vorausgegangenen 
Capitels erwähnten Thatsachen ereigneten, daß sie also im Herbste 
1157 erfolgt sei. Diese seine Annahme unterstützt er durch einen 
Hinweis darauf, daß die Herberge des Grafen Adolph in Lübeck 
noch im Sommer jenes Jahres unversehrt gewesen sein inüsse, weil 
der König Sven damals in ihr ein Unterkommen habe finden 
können?) 

Da die alten Chronisten sich bei ihren Zeitangaben selten einer 
großen Genauigkeit befleißigten, so sind wir nicht genöthigt, die 
Worte „In illis diebus“ auf die unmittelbar vorher erzählten Begeben- 
heiten, also auf den von König Sven allein unternommenen Krieg 
zu beziehen; es erscheint vielmehr unbedenklich, bis zum Beginn 
des Feldzuges zurückzugreifen. Die Erwähnung von dem Aufent- 
halt des Königs in der Herberge des Grafen bietet. hierfür kein 
Hinderniß, da dieselbe nicht in der bürgerlichen Stadt, sondern in 
der von ihr durch einen weiten Zwischenraum getrennten Burg lag, 

*) Hclmold. Chronik lib. 1 cap. 85. 
2) Dcccke, Grundlinien zur Geschichte Lübecks. S. 7. Derselbe, Geschichte 

der Stadt Lübeck, Seite 20. 
Ztschr. d. B. f. L. G. V, 1. 10 
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)o bafe sie vvli bet Aenersbrunst verschont blieb. ist bähet zu 
untersuchen, ob sich nicht in bem Berichte Helmolbs ein anberweitiger 
Anhalt findet, bet sich für eine Bestimmung bes Zeitpunktes ver- 
werthen läßt. 

Nach ben von ihm gemachten Angaben haben bie Bewohner 
Lübecks, als sie sich in Folge bes Branbes entschlossen hatten, ihren 
bisherigen Wohnort zu verlassen, burch Abgeorbnete ben Herzog 
Heinrich ersucht, ihnen innerhalb seines Gebietes einen Platz anzu 
weisen, an bem sie sich niederlassen könnten. Der Herzog hat als- 
dann den Grafen Abolph aufgefordert, ihm bas Terrain der alten 
Stadt zu überlassen, und, als solches verweigert warb, hat er an 
der Wakenitz eine neue Stadt erbaut und burch Festungswerke 
geschützt. Es sinb also nach Helmold die Anordnungen, die sich 
auf die Wahl des Platzes und den Aufbau der Stadt bezogen, von 
dem Herzoge persönlich ausgegangen. Dies setzt voraus, daß er 
selbst an Ort und Stelle gewesen ist, daß er sich also bald nach 
dem Brande in Lübeck ausgehalten hat. Da er im Juni 1157 mit 
dem Kaiser Friedrich in Goslar zusammengetroffen ist und unmittel- 
bar darauf sich an dem gegen die Polen unternommenen Feldzuge 
betheiligte/) so kann sein Aufenthalt in Lübeck nur in das Früh- 
jahr 1157, als er von dem dänischen Kriege zurückkehrte, gefallen 
sein. Demgemäß wird der Brand, durch den die Stadt zerstört 
warb, um die Jahreswende 1156 und 1157, und die Ueberstedlung 
in die Löwenstadt einige Monate später stattgefunden haben. 

Von einer großen Feuersbrunst, die im Jahre 1209 zum Aus- 
bruch gelangt sein soll, erhalten ivir eine Kunde nur durch Korners 
und die ihn als Gewährsmann benutzenden Chronisten der späteren 
Zeit. Ersterer berichtete Nach dem Zeugnisse des Egghard sei die 
Stadt in jenem Jahre bis aus fünf Häuser vollständig zerstört wor- 
den; diese hätten in einer kleinen Straße gelegen, die von ihnen 
später den Namen Fünfhausen erhalten habe. Zugleich eitirt er die 
nachfolgenden Verse: 

Anno milleno ducento quoque nono 
In Viti festo Lubek perit igne molesto, 
Quinque tantum aedes remanserunt ibi stantes. 

’J) H. Prutz, Kaiser Friedrich I. S. 103 ff. 
4) Korner Chronik bei Eccard. Tom. 2 pag. 832. 
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Wäre diese Angabe richtig, so würde zweifelsohne Arnold, 
dessen Chronik bis zum Jahre 1209 reicht, oder ein anderer Chro 
nist des dreizehnten Jahrhunderts, oder Detmar, dem bei seiner 
Arbeit die Stadeschronik vorlag, jene Feuersbrunst erwähnt haben. 
Da solches nicht der Fall ist, so ist anzunehmen, daß Korner jene 
Angabe erdacht hat, um für eine zu seiner Zeit in der Bevöl- 
kerung verbreitete Sage, die sich an den unverstandenen Namen 
Fünfhausen anknüpfte,") einen historischen Hintergrund zu gewinnen. 
Eine absichtliche Fälschung der Geschichte wird er hierbei wohl nicht 
beabsichtigt haben, er hielt sich vielmehr, besangen in den Anschauun- 
gen seiner Zeit, berechtigt, den mündlichen Ueberlieferungen eine 
Bedeutung beizumessen, die ihnen in Wirklichkeit nicht zukam, und, 
um ihnen den Schein der Glaubwürdigkeit zu verleihen, sich auf 
Gewährsleute eigener Erfindung, zu denen auch Egghard gehört, zu 
berufen. Es find daher, wie bereits Lappenberg und Waitz") nach- 
gewiesen haben, alle sich auf die älteste Geschichte Lübecks beziehen- 
den Nachrichten jenes Chronisten, soweit sie nicht aus Angaben 
Detmars beruhen, von vorneherein verdächtig. 

Von den angeführten Memorialversen ist der mittlere ein 
regelmäßiger Hexameter, die beiden andern sind einem solchen ohne 
Kenntniß des Versbaues und Sylbenmaßes nachgebildet. Da der 
erstere von Wort zu Wort mit einem der beiden Verse überein- 
stimmt, die Detmar zum Brande von 1276 aufführt, so ist er dieser 
Quelle entlehnt; dann aber sind die beiden übrigen von einer anderen 
Person und zwar erst in späterer Zeit verfaßt worden; mithin ist 
auch ihnen eine Bedeutung überall nicht beizulegen. 

Mit diesen Darlegungen stimmen im Wesentlichen die Ausfüh- 
rungen überein, die bereits früher von Deecke gegeben sind?) Nur 
seine Behauptung, Lübeck habe im Jahre 1209 nicht durch eine 
Feuersbrunst zerstört werden können, weil 1210 die fünf Haupt- 

6) Die Straße verdankt ihren Namen der Familie Vifhusen, die im drei- 
zehnten Jahrhundert an der westlichen Ecke der Mengstraße und des Fünshau- 
sens einen großen Grundbesitz inne hatte. 

6) Archiv der Gesellschaft für ältere Geschichtsforschung Th. 6 S. 565 ff. 
und S. 461 ff. 

7) Deecke, Grundlinien S. 23. Derselbe, Neue Lübeckische Blätter, Jahrg. 
1842 S. 65. 

10» 
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kirchen, die Burg und das Johanniskloster unversehrt dagestanden 
hätten, hat nicht verwerthet werden können, weil sie sich weder durch 
Urkunden, noch durch chronikale Ueberlieferungen erweisen läßt. 

Im Gegensatz zu Deecke ist Oberappellationsgerichtsrath Hach 
für die Glaubwürdigkeit des von Korner gegebenen Berichts ein- 
getreten/) indem er daraus hingewiesen hat, daß bereits in der 
ältesten Handschrift, die das Lübeckische Recht in deutscher Sprache 
überliefert, und die nach ihm 1240 verfaßt sein soll, einer großen 
Feuersbrunst Erwähnung geschieht, die nur mit dem Brande von 
1209 identificirt werden könne. Es haben aber Pauli'-') und nach 
ihm Professor Frensdorfs 10) überzeugend nachgewiesen, daß jener 
Rechtscodex erst in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts 
entstanden ist. Da zu dieser Zeit die Stadt zweimal von einer 
Feuersbrunst heimgesucht worden ist, so sind die Anordnungen des 
Rathes, die in ihm erwähnt werden, durch einen dieser späteren 
Brände veranlaßt worden. 

Hiernach kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die von 
Korner zum Jahre 1209 erwähnte Feuersbrunst aus der Geschichte 
Lübecks zu verschwinden hat. 

Zum Jahre 1251 berichtet Detmar in seiner Chronik, daß 
Lübeck am Tage des heiligen Barnabas (11. Juni) mehr als zur 
Hälfte durch Feuer zerstört sei. Diese Nachricht findet sich auffälli- 
gerweise nicht in der Detmarchronik von 1105—1276, sondern nur 
in ihren späteren Redaktionen;") sie wird aber bestätigt durch eine 
Eintragung in das Hamburger über actorum, das von 1248 bis 
1274 reicht. In diesem heißt es: In illo anno, cum Lubeke 
combussit, advocatus etc.12) Eine nähere Angabe Über das 
Jahr, in dem jenes Ereigniß stattfand, ist dort nicht enthalten, 
doch scheint die Stelle, an welcher sich der Vermerk befindet, mit 
der von Detmar angegebenen Zeit übereinzustimmen.") 

8) Hach, das alte Lübische Recht S. 633. Derselbe, Neue Lübeckische 
Blätter, Jahrgang 1842 S. 87. 

*) Pauli, Wieboldsrenten S. 18 ff. 
10) Frensdorfs, Das Lübeckische Recht nach seinen ältesten Formen, S. 46 ff. 
") Koppniann, Die Chroniken der niederdeutschen Städte. Lübeck, Th. 1 

S. 145 und 333. 
vi) Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte Th. 1 S. 336. 
13) Die Angabe Deeckes <Neuc Lübeckische Blätter 1842 S. 121), daß 
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Ueber den Theil der Stadt, der vvn jenem Brande heimgesucht 
wurde, entbehren wir jeder Nachricht. Es lassen sich daher hierüber 
nur Muthmaßungen aufstellen. Diese scheinen dafür zu sprechen, 
daß das Feuer im Mittelpunkt der Stadt gewüthet hat, und daß 
von ihm die Marienkirche und das Rathhaus mit ihrer nächsten 
Umgebung zerstört sind. 

Nach Untersuchungen, die kürzlich Bauinspektor Schwiening in 
jener Kirche angestellt hat, ist von ihm ermittelt worden, daß zwischen 
den beiden derzeitigen Thürmen sich Reste eines großen im romani- 
schen Baustiel aufgeführten älteren Thurmes erhalten haben, und 
daß an dessen nach Innen gekehrter Wand die Ansätze eines der- 
selben Zeit angehörigen hohen Mittelschiffs zu erkennen sind; auch 
hat er auf der Nordseite an dem Mittelpfeiler, der dem Chorbau 
zunächst steht, einen romanischen Bautheil nachzuweisen vermocht. 
Es hat also die Kirche in alten Zeiten bereits eine große räumliche 
Ausdehnung besessen. Sie würde sich daher, sobald ihr Umfang 
den Bedürfnissen nicht mehr genügte, gleich dem Dom und vielen 
Kirchen anderer Orten durch Um- und Anbauten leicht haben erwei- 
tern lassen. Wenn statt dessen ein völliger Neubau vorgenommen 
ist, so kann die Veranlassung hierzu nur eine Feuersbrunst gegeben 
haben, denn durch einen freien Entschluß ist zu jener Zeit wohl an 
keinem Orte eine große standfähige Kirche abgebrochen und neugebaut 
worden. Daß die Kirche durch einen Brand zerstört ward, ist auch 
bisher allgemein angenommen worden, doch war man übereinstim- 
mend der Ansicht, daß jenes Ereigniß erst im Jahre 1276 ein- 
getreten sei. 

Ein Beweis hierfür ist von keiner Seite geführt worden, auch 
kann ein solcher aus den erhaltenen Urkunden nicht erbracht worden, 
vielmehr findet sich in ihnen eine Angabe, welche das Unhaltbare 
der bisherigen Meinung überzeugend darzuthun scheint. 

Als Bischof Burchard unterm 27. August 1277 die Stadt 
Lübeck mit dein Interdikt belegte, erwähnt derselbe,") daß die 
beiden Rathshcrren Bertram Stalbue und Siegfried de Ponte in 
Begleitung vieler Genossen in der Marienkirche ein Sacrilegium 

Albert v>m Stade den Brand zum Jahre 1247 erzählt habe, beruht aus einem 
Jrrthunt, da jener Chronist ihn überall nicht erivähnt hat. 

") Urkundenbuch des Bisthums Lübeck S. 252. 
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begangen hätten. Es muß also dazumal die Kirche zu gottesdienst- 
lichen Handlungen benutzt worden sein; dieses war aber unthun- 
lich, wenn sie ein Jahr vorher durch Feuer vernichtet war. 

Dagegen sind mehrere Umstände vorhanden, welche es gerecht- 
sertigt erscheinen lassen dürften, den Brand der Kirche in das Jahr 
1251 zu verlegen. Wir besitzen zuvörderst eine Nachricht, aus der 
zu entnehmen ist, daß bald nach jener Zeit in der Stadt ein großer 
Kirchenbau ausgeführt ist. In einer nicht datirten Urkunde bewilligt 
der Erzbischof Albert II. von Riga auf desfallsiges Bitten des 
Lübecker Rathes demselben zu einem solchen Bau (fabrica) einen 
Beitrag von 100 Bei dem Abdrucke im Lübeckischen Urkunden- 
buch") ist jene Urkunde in die Zeit von 1265—1270, in dem 
Verzeichniß der in den ersten beiden Theilen des Urkundenbuchs 
abgedruckten Urkunden") in die Zeit von 1261—1263 verlegt 
worden Die letztere Annahme ist jedenfalls die richtige?'') Daß 
es sich bei dieser Bewilligung um einen großen Bau gehandelt hat, 
ergiebt sich aus der Höhe der gewährten Summe; daß feine Aus- 
führung einen langen Zeitraum erforderte, folgt daraus, daß der 
Erzbischof, wie er berichtet, bereits vorher auf den Fall feines 
Todes in seinem Testamente einen Geldbetrag für ihn ausgesetzt 
hatte. Da bisher von einem zu jener Zeit in Lübeck ausgeführten 
Kirchenbau nichts bekannt war, so haben die Herausgeber des Urkun- 
denbuchs die Anficht ausgesprochen, daß jene Bewilligung sich auf 
den Neubau des Heiligen Geisthospitals bezogen habe. Daß aber 
ein solcher damals vorgenommen ist, läßt sich nicht erweisen; auch 
ist dieses nicht wahrscheinlich, da das Hospital, wenn es in den 
sechziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts umgebaut wäre, wohl 
nicht zwanzig Jahre später von seinem bisherigen Platze an der 
Ecke des Pferdemarktes und der Marlesgrube nach dem Koberge 
verlegt sein würde. Ueberdieß ivürde, wenn es sich um den Bau des 

lb) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 305. 
"h Ebendaselbst Th. 2 S. XXII. 
”) Bor dem Jahre 1260 kann die Urkunde nicht ausgestellt sein, da der 

in ihr als todt erwähnte Rathsherr Wilhelm Witte noch 1259 gelebt hat und 
entweder zu Ende dieses Jahres oder im Jahre 1260 gestorben ist; dass seiner 
überall gedacht ist, läßt wohl mit Sicherheit daraus schließen, daß die Urkunde 
bald nach seinem Tode ausgefertigt ist. 
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Heiligen Geisthospitals gehandelt hätte, das Geld den Verwaltern 
desselben und nicht dem Rathe bewilligt sein, da die ersteren schon 
zu jener Zeit eine selbstständige Stellung einnahmen. Bon allen 
kirchlichen Gebäuden und Stiftungen stand der Ratb dazumal nur 
zu der Marienkirche in unmittelbarer Beziehung, und so ist darin, 
daß die Unterstützung von ihm erbeten ward und an ihn gezahlt 
werden sollte, ein weiteres Moment für die Annahme zu finden, 
daß der Bischof durch seine Gabe den Bau jenes Gebäudes habe 
befördern wollen. 

Nach dem Brande von 1251 beschloß der Rath, im Mittel- 
punkte der Stadt eine zweite Schule zu errichten. Da zu jener 
Zeit eine solche stets in naher Beziehung zu einer Kirche stand, 
so pflegte sie in unmittelbarer Nähe derselben erbaut zu werden; 
es wird daher beabsichtigt sein, ihr neben der Marienkirche einen 
Platz anzuweisen, und die äußere Veranlassung zu jenem Beschlusse 
darin gelegen haben, daß in jener Gegend durch den Brand bisher 
bebaute Grundstücke verfügbar geworden waren. Als der Cardinal 
Hugo am 28. Juni 1252 dem Beschlusse des Rathes seine Geneh- 
migung ertheilte,") erwähnt er nicht die Marienkirche, sondern er 
gebraucht au ihrer Stelle den Ausdruck juxt» parochiam foren- 
sium. Es ist dies vielleicht zufällig geschehen, vielleicht aber auch 
dadurch veranlaßt, daß die Kirche damals zerstört war. 

Aus dem ältesten 51berstadtbuck bat sich eine Eintragung aus 
dem Jahre 1250 erhalten,") in der zwei Häusee erwähnt werden, 
welche belegen waren apud antiquam domum consilii. in qua 
nunc stare solent alutarii (s. Lore). Da nur in der Breiten- 
straße Häuser dem Rathhause benachbart waren, so wird der an 
dieser Straße befindliche Theil jenes Gebäudes damals den Aufent- 
haltsort für die Lederhändler gebildet, und die vom Rathe für seine 
Zwecke benutzten Räume an dem engen Krambudeu gelegen haben, 
woselbst noch jetzt an der südöstlichen Ecke die Reste eines im roma- 
nischen Stiel erbauten großen Thurmes zu erkennen sind. Im 
Jahre 1294 lag an der Breitenstraße nicht mehr das Haus der 
Lohgerber, sondern das der Gewandschneider, denn das Haus Brei- 

1S) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 1 S. 175. 
19) Zeitschrift des Vereins für Lübeckifche Gefchiche Bd. 4 Heft 3 S. 230. 
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tenstraße 73 wird dazumal im Oberstadtbuch bezeichnet als domus 
lapidea ex opposito domus pannorum. Da des letzteren bereits 
in der Stadtkassenrechnung vom Jahre 1261 20) Erwähnung geschieht, 
so scheint die Annahme berechtigt zu sein, daß zwischen 1250 und 
1261 größere Bauten am Rathhause ausgeführt sind. Würden die- 
selben erst in späterer Zeit vorgenommen sein, dann würde man 
zweifelsohne nicht genöthigt gewesen sein, bereits in den ersten 
Jahren des vierzehnten Jahrhunderts zu einem völligen Umbau jenes 
Gebäudes zu schreiten. Daß ein solcher dazumal stattgefunden hat, 
läßt sich mit Sicherheit erweisen. 

Bis zur Gegenwart haben sich an verschiedenen Häusern, die 
in der Umgegend der Marienkirche belegen sind, Hintergiebel erhal- 
ten, die im gothisch-romanischen Uebergangsstiel erbaut ftnb.21) Da 
dieser bald nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in der 
hiesigen Gegend durch den gothischen Stiel verdrängt ward, so wer- 
den jene Giebel nach dem Brande von 1251 entstanden sein. Ihr 
Vorhandensein ist zugleich ein Beweis dafür, daß die Straßentheile, 
in denen sie sich vorfinden, von der Feuersbrunst des Jahres 1276 
verschont geblieben sind. 

Ob zu jener Zeit auch die Petrikirche abgebrannt ist, muß 
dahingestellt bleiben; da sich an ihr nur wenige Bantheile erhalten 
haben, die der ältesten Zeit angehören, so scheint solches allerdings 
der Fall gewesen zu sein. 

Etwas ausführlichere Nachrichten haben sich über die Feuers- 
brunst erhalten, durch welche im Jähre 1276 ein großer Theil der 
Stadt zerstört ist. Die Nachricht, die uns Detmar über dieselbe 
gegeben hat, ist freilich eine sehr kurze, denn er berichtet nur, daß 
die Stadt am Tage des heiligen Vitus (15. Juni) zum größern 
Theile verbrannt sei, und daß seitdem die Häuser in Stein auf- 
geführt seien.22) Vor kurzem hat aber Dr. Perlbach auf dem 

20) Urkundenbuch der Stabt Lübeck Th. 1 S. 248. 
21) Solche Giebel finden sich an den Häusern Mengstraße Jß 16, Johan- 

nisstraße «NI 13, Königstraße öl- 31. Derselben Zeit gehörte wohl auch der 
vor Kurzem abgebrochene Vordergiebel des Hauses am Kohlmarkt «Ns 9 an. 

2a) Koppmann, die Chroniken der niedersächsischen Städte. Theil 1 S. 
114 und 356. De« sulven jares in sonte Vitus dage verbrande almesticb 
de stat to Lubeke. Versus: 
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Einbande eines in der Königsberger Bibliothek aufbewahrten 
Buches einen Brief aufgefunden, den ein Mönch des Lübeckischen 
Minoritenklosters an den Gardian Wasmund in Riga bald nach 
jenem Brande gerichtet hat. In demselben theilt er ihm mit, daß 
der Lübeckische Bürger Wilhelm Crane, der Stifter des Cranen- 
konvents, dem Rigaer Kloster fünf Mark geschenkt habe, damit 
dieses sich dafür ein Bild anfertigen lasse. Am Schluffe des 
Schreibens bemerkt er alsdann, daß die Stadt bis ans taufend 
Häuser von einer Feuersbrunst total zerstört sei, daß sein Kloster 
von derselben verschont geblieben, aber dasjenige der Predigermönche 
vernichtet fei.23) Hiernach ist also die bisherige Annahme, nach 
welcher die ganze Stadt mit alleiniger Ausnahme der Domkirche 
und ihrer nächsten Umgebung verbrannt sein soll,2ch urkundlich als 
unbegründet nachgewiesen, die Feuersbrunst hat vielmehr nur im 
nördlichen und nordwestlichen Theile der Stadt gewüthet. Dieses 
ergiebt sich auch daraus, daß, während in den andern Stadtgegenden 
noch zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts mehrfach Fachwerks- 
gebäude (domus ligneae) im Oberstadtbuch erwähnt werden, solche 

21 ducenteno sexto quoque septuageno 
In Viti fcsto Lubek perit igne molesto. 

Dat was de groteste brant, de dar gischude. Sedder wart de stut 
van stene gbebowet. 

a3) Dieser Brief, welcher in der Altpreußischen Monatsschrift Bd. 10 
Heft 4 abgedruckt ist, lautet: 

Dilecto iu Cristo fratri Was. gardiano in Eiga frater H. Luchowe 
vicegardianus in Lubeke se totum cum devotis orationibus in beate 
Virginia filio Jhesu Christo. Dileccioni vestre presentibus innotescat, 
quod dominus Wilhelmus Crane dedit domui vestre quinque marcas 
Lubicensis monete, unde, si cum dicta pecunia tabulam vobis congruen- 
tem comparare velitis, tan tarn summam, que cum ista sufficiat, siinul 
cum mensura longitudinis et latitudinis tabule transmittatis; si autem 
non, quid cum denariis ordinär! debet, rescribatis. Valete. Ego frater 
Ar de Huxaria regratior, quantum possum et sufficio, de curialitate 
vestra seu karitate mihi exhibita in duobus castoris mihi transmissis; 
simul faciunt lector et frater Conradus. Lector et ego ponimus (?) ire 
dorn um, si obedientia nobis data et salutabo vestros notos et amicos. 
Status noster compertus est, sed Studium nostrum suspendetur ad 
tempus propter incendium civitatis, que totaliter periit excepto M do- 
mibus, etsi nos nichil perdidimus in incendio, sed predicatores perierunt. 

24i Diese Ansicht vertritt Deecke in seiuen Grundlinien S. 45. 
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in ihnen nicht mehr vorkommen. Von öffentlichen Gebäuden wer- 
den damals außer dem Burgkloster nur die Kirchen zu St. Jacob 
und St. Clemens, fowie der städtifche Marftall zerstört sein. 

Da nach dem Berichte Detmars der Rath in Veranlassung 
jenes Brandes verfügt hat, daß in Zukunft alle Gebäude in ihren 
Umfassungsmauern nur aus Steinen herzustellen feien25), und da 
zweifelsohne auch gleichzeitig eine feuersichere Bedachung angeordnet 
sein wird, so ist die Stadt trotz der mangelhaften Löscheinrichtungen, 
die in früheren Zeiten bestanden haben, fortan von großen Feuers- 
brünsten, durch welche ganze Stadttheile vernichtet wurden, völlig 
verschont geblieben. 

Eine Mehrzahl von Häusern ist, soweit bekannt, nur ausnahms- 
weise bei einem Brande zerstört worden. Wie Reimar Kock berichtet, 
brach im Jahre 1479 in der Nähe des Burgthors ein Feuer aus, von 
welchem etzliche Häuser ergriffen und die Gebäude des Burgklvsters ernst- 
lich bedroht wurden. Nach einer im Chronicon slavicum2®) enthalte- 
nen Angabe hat in der Nacht vom 12. aus den 13. Juni 1483 zwischen 
Becker- und Fischergrube in der Kupferschmiedestraße ein großer Brand 
gewüthet, bei dem fünf Menschen getödtet sind. Am 7. März 1561 
ward das Haus Mengstraße 58 durch eine Entzündung von Büchsen- 
pulver, das in größerer Menge dort aufbewahrt wurde, in die Luft 
gesprengt; hierbei wurden dreizehn benachbarte Gebäude mehr oder 
weniger zerstört. Durch eine am 23. April 1596 stattgehabte Pulver- 
explosion ward im grünen Gang das Haus eines nach Spanien fah- 
renden Schiffers mit mehreren Nachbargebäuden zertrümmert; drei, 
zehn Personen kamen hierbei ums Leben, viele andere wurden ver- 
wundet. Die Häuser in der kleinen Burgstraße 96 5 und 7 wurden 
am Nachmittage des 22. März 1795 durch Feuer vernichtet, und 
die an dieselben anstoßenden Gebäude meist sehr erheblich beschädigt. 
Am 29. August 1853 brach in einer Glvckcngießerstraße 96 34 und 
36 belegenen Oelmühle ein Brand aus. Da in jenem Gebäude 

2ä) Diese Verfügung hat sich nur auf die Wohnhäuser, und nicht auf die 
getrennt von ihnen belegenen Ställe und Buden, auch nicht auf die Grundstücke, 
welche im Oberstadtbuch als Buden geschrieben standen, bezogen, denn bis in 
die neueste Zeit waren die meisten derselben, namentlich die am Markte bcle- 
genen Buden, aus Fachwerk hergestellt. 

28) Chronicon slavicum, edid. Laspeyres, S. 355 und 378. 
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eine große Menge Oelsaat lagerte, so entwickelte sich eine so große 
Hitze, daß nicht nur das daran stoßende Haus 96 32, sondern auch 
trotz der großen Breite der Straße die gegenüberliegenden Hänser 
94 57, 59, 61 und 63 vom Feuer ergriffen wurden. In allen 
diesen Fällen war es nur der massiven Bauart der Gebäude zu 
verdanken, daß eine größere Ausdehnung des Brandes verhindert 
werden konnte. 

Von Feuersbrünsten, durch welche im Laufe der Jahrhunderte 
öffentliche oder kirchliche Gebäude ganz oder theilweise zestört wur- 
den, hat sich über die nachfolgenden eine Kunde erhalten. Im 
Jahre 1358 entstand in Folge einer Pulverexplosion im Rath- 
hause ein Brand, durch den der nach der Breitenstraße belegene 
Gebäudetheil nebst dein daran stoßenden Lohhause vernichtet wurde. 
Das sogenannte lange Haus und das Gewandhaus werden verschont - 
geblieben sein, da die Goldschmiede und Gewandschneider, denen in 
ihnen Räume zur Benutzung überlassen waren, ihre Miethe nach 
Ausweis der Eintragungen in das Kämmereibuch ohne Unterbrechung 
gezahlt haben. Ein im Jahre 1626 im Rathhause oberhalb der 
Kämmerei ausgebrochenes Feuer ward bald nach seinem Entstehen 
entdeckt und schleunigst gelöscht. Die Gebäude des städtischen Mar- 
stalls verbrannten am 2. November 1379, am 19. November 1397 
und am 29. December 1799. Der städtische Bauhof wurde nebst 
der in seiner unmittelbaren Nähe am Travengestade errichteten 
Zöllnerwohnung 1519 eingeäschert; bei einem am 20. Januar 1552 
ausgebrochenen Feuer wurden nur die Bauhofsschmiede und der 
Pferdestall für die Bauhofspferde zerstört. Die an der Trave in 
der Nähe der Braunstraße belegene Waage brannte 1564 ab. 
Von den Befestigungsthürmen der Stadt wurden am 23. Juni 
1550 der vor dem Hüxterthvr belegene sogenannte Absalonsthurm, 
und am 14. Augnst 1693 der mittlere Burgthorthurni durch Blitz- 
schlag angezündet. Die schöne Spitze, welche in alten Zeiten den 
inneren Burgthorthurm schmückte, ward am 11. November 1685 
durch eine Pulverexplosion zerstört. Eine der Stadt gehörige, auf 
dem Mühlendamm belegene Pulvermühle ist dreimal, nämlich am 
4. Juli 1533, am 27. Januar 1573 und am 11. April 1731 in 

") Koppmann, die Chroniken der niedcrsächsischcn Städte, Theil 1 S. 527. 
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die Luft geflogen; erst nach dem letzten Unglücksfalle wurde sie an 
eine andere Stelle verlegt. In der Nacht vom 26. auf 27. Januar 
1848 brannte die auf der Nordseite des Mühlendammes erbaute 
Malzmühle ab. 

Als am 30. Jnli 1504 der Süderthurm der Marienkirche von 
einem Blitz getroffen ward, gelang es, den Brand bald nach seinem 
Entstehen zu unterdrücken. Größer war der Schaden, als am 
24. April 1508 im Glockenthurm jener Kirche ein Feuer entstand, 
da durch dieses nicht nur jener Thurm, sondern auch das ganze 
Kirchendach zerstört wurden; durch das in die Kirche niederstürzende 
brennende Glockentau wurde ein großer Theil der Kirchenstühle in 
Brand gesteckt. 

Am 1. August 1500 ward der südliche Thurm der Domkirche 
von einem Blitz getroffen, damals brannte seine Spitze zum größeren 
Theile ab. Das im Umgang jener Kirche belegene Schulhaus ward 
nebst dem Schlafhaus 1413 durch Feuer zerstört. 

Als in der Nacht vom 13. auf den 14. December 1764 in 
einer im Kolk gelegenen Zuckerraffinerie eine Feuersbrunst entstanden 
war, ward einer der kleinen Thürme, welche die Spitze des Petri- 
kirchthurms umgeben, durch Flugfeuer entzündet, doch gelang es 
der Entschlossenheit des städtischen Baumeisters Soherr, die Gefahr 
noch rechtzeitig zu beseitigen. Auch an der Jakobikirche ward der 
Kirchthurm 1576 durch Flugfeuer in Brand gesteckt, doch wurde 
das Feuer, ohne daß es einen größern Schaden verursacht hätte, 
wieder gelöscht. Die Wirthschaftsgebäude des St. Annenklosters 
wurden am 19. März 1522, also schon bald nach ihrer Erbauung, 
durch einen Brand zerstört. Ein erheblicher Schaden wurde in ihnen 
durch eine Feuersbrunst angerichtet, die am 10. Mai 1835 aus dem 
Boden des Backhauses ausbrach: durch dieselbe wurde das Backhaus 
nebst den oberhalb desselben belegenen Böden, die Wohnung des 
Bäckers, ein Theil der Küche, die Dächer aus den Wohnungen des 
Verwalters und des Koches und ein Theil der zur Unterbringung 
von Kranken benutzten Räumlichkeiten in Asche gelegt. Noch beträcht- 
licher war der Verlust, der durch ein am 19. September 1843 aus- 
gebrochenes Feuer verursacht wurde, da ihm die Kirche und die sänimt- 
lichen den sog. Kinderhof umgebenden Gebäude, in denen die Pfleg- 
linge der Anstalt untergebracht waren, zum Opfer fielen. 



V. 

Schilderungen Lübecks in älteren Reisebeschreibungcn. 
(Fortsetzung.*) 

Bon vr. Ad. Ha ch. 

4. William Carr. 1688. 

^^illiam Carr, Gentleman, late Oonsul lor dirs En^lish Nation 
in Amsterdam, ließ 1688 in Amsterdam erscheinen: 

„Remarks of the Government of severall parts of Ger- 
manie, Denmark, Sweedland, Hamburg, Lübeck, and Han- 
siactique Townes, but more particularly of the United 
Provinces,1) with some few directions how to travell in 
the States Dominions. Together with a list of the most 
considerable Cittyes in Europe, with the number of houses 
in eath citty.“ 

Nach der Vorrede war seine Absicht: to comply with the 
desires of some friends, who designed to travell, and there- 
fore engaged me to print some of the remarks I made in 
my travells during my 16 yeares liveing abroad. Er hat 
zweimal die „große Tour" durch Deutschland, Ungarn Italien und 
Frankreich gemacht und wandte sich von England aus auf seiner 
dritten Reise durch Holland nach Straßburg, von wo er über Frank- 
furt wieder nordwärts nach Dänemark und Schweden zieht. 

Ueber Lübeck finden sich folgende Bemerkungen: 
Erom Hambourg I went to Lübeck, which is also a 

Commonwealth and Imperiall town. It is a large well built 
city containing ten parish churches; the cathedrall dedicated 

-) Vgl. Bd. 4 Heft 1 S. 120. 
') Im Westphälischen Frieden als „Vereinigte Republik der Niederlande" 

anerkannt. 
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to St. Peter2) being in length 500 foot, with two high spires 
all covered with brass, as the rest oi' the churches of that 
city are. In formier times this city was the place, where 
the deputies of all the Hansiatick towns assembled, and was 
once so powerfull as to make war against Denmark and 
Sweden and to conquer severall places and Islands belonging 
tho those two Crowns, nay and to lend ships to England 
and other Potentates, without any prejudice tho their own 
trade, wherein they vied in all parts with their neighbours; 
but it is now exceedingly ran into decay not only in ter- 
ritories, but in wealth and trade also. And the reason of 
that was chiefely the inconsiderate zeal of their Lutheran 
Ministers, who perswaded the Magistrates, to banish all Roman 
Catholicks, Calvinists, Jews and all that dissented from them 
in matter of religion, even the English Company too, who 
all went and setled in Hambourg, to the great advantage of 
that city and ahnost ruine of Lübeck, which bath not now 
above 200 ships belonging to it, nor more territories to the 
State, than the city it seif and a small part called Permond,3) 
about eight miles distant from it. The rest of their territories 
are now in the possession of the Danes and Swedes, by 
whom the burghers are so continually allarmed, that they 
are quite tired out with keeping guard and paying of taxes. 
The city is indeed well fortified, but, the government not 
being able to maintain above 1500 soldiers in pay, 400 bur- 
ghers in two Companies are obliged to watch every day. 
They have a large well bullt Stathouse, and an Exchange 
covered, on the top whereof the globes of the world are 
painted.4) This exchange is about fifty yards hi the length, 
and but fifteen in breadth;5) over it there is a roome, where 

*) Hier liegt ein Irrthum vor; der Dom ist Johannes dem Täufer und 
dem heil. Nicolans geweiht. 

— Travemünde. Vielleicht ein Druckfehler für Tremond. Vgl. diese 
Zeitschrift Bd. 4 Heft 1 S. 122 Note 3. 

*) Vgl. Chronik des Lieutenant D. Dreher bei Franck, Nachrichten über 
die Börse in Lübeck. Lübeck 1873 S. 21. 

°) Franck a. a. O. giebt die Länge auf 133'/-, die Breite auf 38'/» Fuß 
Lüb. an. 



tlie skins of five lions, which the burghers killed at the 
city gates in the year 1252. are kept stuft,6) The great 
market-place is very large, where a monumental stone is 
to be seen, on which one of their burgemasters was beheaded 
for running away whithout fighting in a sea engagement.7) 
The people here spend much time in their churches at devo 
tion, which consists chiefely in singing. The women are 
beautifull, but diffigured with a kind of antick dress; they 
wearing cloaks like men. It is cheap living in this town; 
for one may hire a palace for a matter of 20 £ a year, and 
have provisions at very reasonable rates: besides the air 
and water is very good. the city being supplied wüth foun- 
tains of excellent fresh water, which Hambourg wants; and 
good ground for cellerage, there being cellars here fourty 
or fifty foot deep. 

In dem dem Buche angehängten Städteverzeichnisse findet sich 
Lübeck mit 6500 Häusern aufgeführt, gegenüber Berlin mit 5200, 
Bremen mit 9200, Hamburg mit 12500, Lüneburg mit 3100, 
Leipzig mit 3240 Häusern. 

6) Die Löwen standen nicht über der Börse, sondern auf den Dachbalken 
des soff. langen Hauses; vgl. diese Zeitschrift Bd. 4 Heft 2 S. 142—144. 

7) Johann Wittenborg 1363; vgl. W. Mantels, Beiträge zur Lübisch-Han- 
sischen Geschichte, Jena 1881 S. 177 sf., insbesondere S. 134: „Ans dem 
Markte geigt man noch in unseren Tagen <1872) die Fliese, auf der Witten- 
borg bei der Hinrichtung gesessen haben soll." 
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VI. 

Kleine Mittheilungen. 

Bon Stuatsarchivar Dr. Wehrmann. 

1. 
Auszüge aus dem ältesten Memorialbuchc der Marienkirche. 

1448—1529. 
Fol. 2. Also men scref dusent 1111° XLVIII op sunte 

Paules nacht vor Lichtmyssen do starf Hermen Robeke, dede 
werkemester was wol XXXI jar vnde dede vele ghudes dem 
godeshuse, deme Ghot gnedich sy, unde makede des avendes 
to slande Ave Marie, dar ghaf he vore dem ghodeshuse 
180 mark reder penningghe. 

Fol. 8. Item so bin ik tenetur Dyrik Dyrekkes 97 mrk. 
anno LVI. Hir hebbe ik van utegheven enem manne, de 
schal ghan to den Ensedel, 14 mark, unde twe reyse to der 
Welstnake 21/* mrk., noch in dat sekhus 10 mrc. dem vader, 
I mrc. dem kerkberen, 1 mrc. vnser lenen, 20 mrc. Hinrik 
unde Taleken sinen broder kinder, islikem 10 mrc., noch 
1 mrc. in sunte Jostes broderscbop, 1 mrc., de wy voi-terden, 
3 V* mrc. in de er Ghotes in unser lenen Vrouwen avende 
der bemmelvart, noch in unser leven Vrouwen avend erer 
bort 20 sol, item Greteken Papeken 16 mrc., noch 8 sch. in 
de ere Gliedes sunte Mychgeles avende, noch in Alle Godes 
hilghen daghe 3 mrc., noch 1 mrc., noch Natiuitatis Marie 
11j-2 mrc., alle kerstenzelen iNov. 2) daghe 2 mrc, Consepcionis 
Marie (Decbr. 8) l'/s mrc. 

Fol. 18. Anno LXI post Lucia. Item so hebbe ik der 
hertoghinne van Holsten ghekoft unde saut 15 tunnen 
beringe, de last vor 29 mark, summa 36 mark 4 sch., 2 sch. 
dem mekeler, 3 sch. totomaken, smbama 36 mrk 9 sch. 
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Fol. 19. Item so hebbe ik ghekoft Soveken Gezenitze 
17s ffi negelken vor 2 mark 1 sch., en half punt egghevars 
vor 6 sch., en half punt puders 4 sch., 3 T dadelen vor 
6 sch., en half stoveken malvesie vor 8 sch., viff stoveken 
wyns 27 sch. vnde dre sch. vor dat lechgelen, summa in al 
5 mrc. 3 sch. vnde 2 mrk. vor de wolle, noch dre punt 
wolle 9 sch. 

Fol. 25. anno LXV geven Klüver dem goltsmede vor 
de bilde in der groten tafelen reyne to makende 4 mrc. 5 sch. 

Fol. 26. Anno Domini M CCCC LXV vmme trent sunte 
Pawels dage einer bekeringe (Jan. 25) neme wij Hinrik Lipperade 
vnde Berteid Witik ute der kiste, dede steit up des werk- 
mesters kamer up den werkhus to unser leuen Vrowen, dre 
krönen, wogen an suluer, kopper glas affslagen, 9 mrc. 3 lot. 

Item ute der sulven kiste gen amen 8 schalen, wegen 
4 mrc. lodich. 

Item noch 6 beker, klen unde grot, wegen 6 mrc. lodich. 
Item van den holten Marienbelde ute de gerwekamer 

unde holten kruse mid sulver beslagen vnde en borstbilde 
en deel van sulver, welke klene monstransen, wes dar an 
sulver affkomen is, des is an wicht 23 mrc. 13 lot. 

In al gewogen 45 mrc. lodich, is to gelde 450 mrc. 
Hirup hebbe wij wedder kost in den LXV jar vmme 

trend Pasee twe sulverne cruse over unde over vorguldet, 
wegen 43 mrc. lodich, de mark XIIII mrc., summa 580 7? mrc., 
dat ene jegen dat ander so is mer utegeven dan entfangen 
1307* mrc. 

Fol. 28. Anno LXVI vmme trend Johannis mytsomer 
ghoet mester Gerd Klinge van Bremen ene klokke to behoff 
unser leven Vrowen kerken bynnen Lubeke, darto is geko- 
men 48 schippunt. 

Hirup hebbe wij eme dan an klokspise 6 schippunt 
67* lispunt, id schippunt 21 7* mrk., an gelde 135 mark. 

(Mehrere andere Zahlungen für Kupfer, jedoch nur zuin 
Gefammtbetrag von etwa 22 Sch.T, folgen.) 

Item Almesteden vor mennigerleye yserwerk to der for- 
men, to der welle, knept.’e 44 mrk. 

Ltschr. d, V. s. L. G. V, 1. II 
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Item vor dat westerhemede (Taufhemd) to der klokken 
2 mrk. 

Anno LXVI des sondages na sunte Petersdage in der 
arne wart de grote nye klokke gewiget, Gloriosa genand, 
do ward to vadderngelde geven 74 mrk. Hijraff geven dem 
bisschoppe, de se wyede, unde vor kost, ber, win unde ander 
ungelt 46 mrk., so blift dar 28 mrk, sint gelecht in de kisten 
mank dat ander gelt. 

Fol. 31. Item geven Hermen Otbrechte vor 6 bude to 
den orgelen in dat jar LXVIII 12 /??//. Item Nicolao Vot 
6 beige to makende unde dre olde to beterende 42 m#.. 

Anno LXVII mester Johan de bleydecker arbeyde van 
den vreydage na des hilgen Lichams dage an bet des vrey- 
dages na Michahelis in dem sulven jare sulf vefte up den 
tornen to unser lenen Vrowen bynnen Lubeke, to lone eine 
sulf vefte 59 mty. 12 f? 6 -3i. 

Item eme geven vor en jar to mede, he hijr körnen 
schal des jars na Paschen unde to makende by dachlone 
up den tornen, twe rinsche gülden. 

Item mester Bernde dem maler geven anno LXX 
Thome (Decbr. 20) to vorguldende den haneken, den tynappel 
(Knauf) unde den hals to den lutken torne 17 mjl 8 6. 

Fol. 34. Item in dem jare M CCCC LXVIII, Purifica- 
tionis Marie, do gaff her Bertold Witik, borghermester unde 
vorstender to unser leven Vrowen, en blawe cappe von sin- 
dale myt golde inghewrocht in de erej’.Godes, unser leven 
Vrowen unde sunte Annen to brukende. Hijrvor myt 
endracht her Hinrik Lipperaden, vorstenders, unde des werk- 
mesters na sinem levende, wen en Got eskende is, quit unde 
vrig sunder thosprake sark, alle ludent unde alle unkost, de 
dar uplopen mach van des godeshuses wegen, unde sal dar 
nichtes aff geven, unde ok sine testamentarien. 

Fol. 37. Item so entfengen wy van Gerd Frillen unde 
Hans Besen anno LXXII, dat en, heten Hans Bakker, en 
bergervar wesen, hadde geven der kerken in sinem testa- 
mente, ene sulverne schale, de wecht XXX loet 1 quentin, 
unde he wanede in der hundestraten. 
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Fol. 39. Item anno LXXII des donerdages na Mathie 
don antwordeden wy Jurien Drewken, dem goltsmede, sunte 
Pauwels kovet, dat woch 8 mark lodich. 

Item noch dede wy ein dosulves darto an sulver 27 loet. 
Item noch hefft de werkmester Cristoffer Jurien dan an 

sulver 9 mark lodich. 
Item noch heft de werkmester dan Jurien uppe id 

makelon, wente em lovet is vor de mark lodich to makende 
5 mfi, 30 mji lubesch. 

Item uppe dyt vorscrevene sulver, dat wy vorstender 
Jurien dan hebben, entfenge wy wedder sunte Pavels hovet, 
dat hefft wogen 13 mark 13 loet, noch 4 loet, de to den 
voten to lodende quemen. Des antwordeden wy em noch, 
do wy dat hovet entfengen, 4 mark 5 loet, darto geve wy 
em vor sin makelon 80 rr$. 

Fol. 40. Item so geven wij dem Organisten anno LXXIII 
des negesten dages na Nyejare vor sin Ion, dat em uppe 
Winachten, de versehenen (verflossen) is, bedaget was vor en 
jar — XVIII mark. 

Es war also Jahresgehalt, nicht Quartalgehalt, und wird 
gleich darauf noch einmal en jar denstgeld genannt und kommt 
mehrfach vor. 

Fol. 62. Item anno XVc IX den donnerdage na der 
hilgen Dre koninge daghe hebben wy, alse her Johann 
Karckrinck vnde Tyman Berck, gerekent myt unser warck- 
mester Martten Flor, so dat he uns schuldich Wisst 1307 m)/. 
6 13 9 äi. 

Item des se blifft hir buten desser rekenschop dat, welck 
an imser Vrowen kerken na dem brande leyder vorbuwet is 
unde oc wat de docken mitten seyger gekost hefft, steit un- 
gerekent, dat hebben wy vnsem warckmester hir up dit 
buwet up rekenschop gedan unde desse toruggegescrevene 
rekenschup hirmede gedodet, belopet summa 1400 lub. 

Diese Notiz wird 1510 und 1511 wiederholt, 1512 heißt es: 
Item so blifft buten desser rekenschop allent, dat an 

der kerken na dem brande vorbuwet is, he uns nicht 
gerekent hefft, unde oc darto, wes de klene tome gekost 

11* 
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hefft mit dem seygher darto ghaten, is al ungerekent, unde 
oc ene grote docke, de up dem groten torne gegaten is. 

Diese Notiz wird 1513 und 1514 wiederholt. 
Fol. 66. Int jar XV C XVII hefft de warckmester 

gebuwet een nye orgelen, unde dar helft he to gebeden, is 
all ungerekent gebleven, wyll Martten in een rekenschop 
ouergeuen. 

Fol. 100. Item int jar XV C XXII in de cruce weken 
so hebbe wy forstender als by namen her Thomas van 
Wickede, Hermen Falke gekeret dem rike van Sweden to 
dem besten vnde dar wy borgen vor hebben, so Hinrik 
Segeberde als mekeler in schrifften heft, summa 1000 m$-. 

Fol. 67. Item int jar XV C XXI den donredach vor 
Lichtmissen so hebben wy forstender als by namen her 
Thomas van Wickeden, Hermen Falke gerekent myt dem 
warckmester Marten Flor van dessen vergangen dre jaren 
so dat he schuldich blifft van dem jar XIX XX XXI summa 
2089 mjl 13 fl 9 Jk. 

Unde up desse tyt wart affgerekent, dat (de) grote 
orgelen heft gekost vnde de kerke to malen unde all de 
bu(we)te to der kerken, so dat dar toforen bleff, so baven 
geschreven, by dem warkmester, unde in des warkmesters 
bok is de vtgifte int lange geschreven. 

Fol. 69. Item anno XXVIII am dage na den billigen 
Dren konyngen hebben de vorstender gerekent, alse by 
namen her Hermen Valke, borgermester, unde Jochim (Wer- 
ken, myt deine werkmester Garbert Heysen, by synen tyden 
nu noch by ein is 944 m)l 12 6 5 Jt. 
Item noch is de kerke tovoren by der kemerye 240 an rente 
Item noch is de kerke tovoren by der kisten 467 - rente 
Item noch is by dem ryke to Sweden . . 600 - hovetstol 
Item noch is by Hans Woesten vamme 

tegelhave 915 - 15 st 
Item noch an serken unde gesneden holte -150 - — - 
Item noch uppe dem tegelhave an berneholte 

307 vadem gestelt uppe 381 - 9 - 
Item noch ungebernden kalke 170 last gestelt up 255 - — - 
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Item noch tein last sparkalk gestelt uppe . 35 — (? 
Item noch 6 affen (Ofen) ungebrander sten 

uppe 150 - — - 
Item noch an buholt unde breden gestelt 

gestelt uppe 20 -- — - 
Item noch 13 gegraven velde gestelt uppe 351 - — - 

Item so is de kerke tovoren in alle so baven screven 
steit 4510 mfl 4 0 5 A. 

Item noch sint wy to achteren van der vogedie tho 
Segebcrge an reuten van VII jaren 668 8 jS. 

(Die abgegrabenen Felder sind auch in der folgenden Rech- 
nung zu 351 7r$ geschätzt, jedes Feld zu 27 mfc, mit dem 
Beisatz dat eyne myn dat andere mer.) 

2. 
Zwei Briefe in persönlichen Angelegenheiten. 

a. Ein Empfehlungsbrief 
Mynen denst to allen tyden tovoren. Mester Johan, 

ersame leve swagher. Wettet, dat desse jeghenwardige Her- 
men Rodenberg, unse lantman, bringer desses breves, de is 
van Wunstorpe ghebdrn unde he is myn gast. Leve 
swagher, de heft myt luden dar wes to donde, also is he 
unbekant, also heft he my ghebeden, dat ik em an ju vor- 
scriven schulde etc. Hirumme, leve swagher, bidde ik ju, 
wert sake dat he juwer to donde hadde in deghedingen, dat 
gy wol don unde wesen em beholplik sunder juwen schaden 
unde wisen em an des besten dat gij konen, umme mynen 
willen. He wil ju der sake wol underrichten. Dat verdene 
ik gerne. Ik unde juwe modder, myn husvrouwe, beden 
ju gude nacht unde unsen unvordroten denst to allen tiden 
unde bedet over my alse over juwen guden frund. Ghescre- 
ven an sunte Fabegans daghe (Jan. 20) anno (14)62. 

Hans Bavenstede. 
Aufschrift: Dem ersamen mester Johan Wunstorpe, der 

stat scriver in Lubeke, synem leven swager unde guden 
vrunde ghescreven. 
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b. Schreiben an den Werkmeister der Marien-Kirche, 
Heinrich von dem More. 

Wetet, leve Hinrik van dem Mure, gude vrunt, dat ik 
dat schip nicht utbringen konde, sunder ik qwam by juwen 
guden vrunt Evert Krakouwe, de heft my gelent twe rinssche 
gülden, so bidde ik ju, leve her werkmester, dat gy so wol 
don vnde ghevet Everde de twe rinssche gülden. Ick wil 
se ju vruntliken to dancke wol betalen, wen ik myt leve to 
hus käme. Ik konde dat schip hir anders nicht utgebracht 
hebben; wen ik van Danske käme, so wil ik juw, oft Got 
wil, gude rckenschop don, vnde wy sint rede to seghellende 
na Danske. God spare juw sunt to syme gotliken denste. 
Screven tom Sunde, in die Johannis Decollacionis (Aug. 29). 
(14)59. By my Gleis Wolter. 

Aufschrift: An den erwerdigen man Hinrik van dem 
Mure, hovetman to unser leven Vrouwen to Lubeke. 

Daß Heinrich von dem More dem Ebert Krakow die zwei 
Gulden wieder gegeben hat, ergiebt sich aus einer Aufzeichnung des 
ältesten Memorialbuchs der Kirche p. 15. 

3. 
Nachtrag zu dem Aufsatz über den Rathsweinkeller. 

!Vgl. Bd. 2. S. 110.) 
Als 1694 der Rathsapotheke das Recht, neben dem Rathswein- 

keller Wein zu verkaufen, zu Gunsten des letzteren entzogen wurde, 
überließ man dem damaligen Rathsapotheker Jacob Stolterfoht die 
vorhandenen Weine zu Einkaufspreisen, nämlich: 

Rheinwein die Ohm zu 24 8 |S 
alten Franzwein das Oxhoft zu 14 - — - 
geringen Franzwein das Oxhoft zu. . . . 14 - — - 
trüben Franzwein das Oxhoft zu ... . 7 - — - 
Franzbranntwein das Oxhoft zu .... 70 - — - 
Kornbranntwein das Oxhoft zu 48 - — - 
Portugiesischen Wein das Stübchen zu. . . 1 m$. 8 fl 
Sekt das Stübchen zu  2 - 8 - 
Weinessig das Stübchen zu — - 15 - 
Spanischen Wein das Stübchen zu... . 2 - — - 
Malvasier das Stübchen zu  3 * — - 
Alicante das Stübchen zu 3 - — - 
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VII. 

Die Organisten an der St. Marienkirche und die 

Abendmusiken zu Lübeck. 

Bon @. Stiehl. 

1 Intel' ben Männern, welche einen wesentlichen und nachhaltigen 
Einfluß auf die Entwicklung der Tonkunst in Lübeck ausgeübt 
haben, verdienen die Organisten an der Marienkirche in erster Reihe 
genannt zu werden, da sie mit dem Besitze einer im Beginn des 
17. Jahrhunderts sich immer reicher und geschmackvoller entwickeln- 
den Technik des Orgelspiels zugleich eine tiefe Kenntniß des Vokal- 
satzes und der allmälig sich ausbildenden Jnstrumentalsormen besaßen. 
Vvn ihnen hat bisher nur Buxtehude, der wohl zu den Groß- 
würdenträgern der Musik zu zählen ist, durch Jimmerthal*) und 
noch mehr durch Spitta in dessen Leben I. S. Bach's eine volle 
Würdigung gefunden, ivährend über die übrigen nur Weniges oder 
Unzureichendes in die Oeffentlichkeit gelangt ist. Eine kurze 
Geschichte des Orgelspiels mag dazu dienen, die Leistungen der 
Vorgänger dieses großen Orgelmeisters richtig zu beurtheilen. 

Die alten, überaus schwerfällig eonstruirten Orgeln mit ihren 
handbreiten Tasten waren anfänglich meist auf dem Sängerchore 
der Kirche aufgestellt und dienten zur Jntonirung des Priestergesan- 
ges. Als man später anfing, sie auch zur Unterstützung des Chor- 
gesanges zu verwenden, wurden sie auf eine Empore an der West- 
seite der Kirche verlegt. Der Umfang ihrer, der Guidonischen Ton- 
leiter entsprechenden und der Halbtvne noch entbehrenden Tonreihe 
überschritt selten anderthalb Oetaven und war eben ausreichend für 
die Sicherung des einstimmig ausgeführten Chorgesanges. Mit der 

*) Dietrich Buxtehude, eine biographische Studie. Lübeck 1877. -Vgl. 
Lübeckische Blatter 1877 Seite 93 ff.) 

Ztschr. d. B. f. L. G. V. 2. 12 
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Ausbildung des mehrstimmigen Satzes und dem Hinzutreten der 
Mensuralmusik mußte auch die Orgel in ihrem Bau und in ihrer 
Technik dieser Vervollständigung der Tonkunst folgen. Der Umfang 
des Instrumentes erweiterte sich, nian fing an, die Register zn 
scheiden, und verkleinerte zur bequemeren Handhabung die Tasten; 
doch wird durch Praetorius berichtet, daß erst 1456 in der Orgel 
zu Braunschweig die Hand den Umfang einer Oetave zu spannen 
vermochte. Eine weitere Vervollkommnung bildete das von einem 
Deutschen Namens Bernhard um 1470 erfundene Pedal. Neuere 
Forschungen*) glauben jedoch diese wichtige Erfindung in eine 
frühere Zeit setzen zu müssen. Tie für die Marienkirche zu Lübeck 
in den Jahren 1396—99 erbaute Orgel wird dieses Vorzuges 
jedenfalls noch entbehrt haben, während das von Hinrich Castorp 
der Sängerkapelle 1492 geschenkte Werk bereits ein Pedal besaß. 
Hatte die Behandlung der Orgel sich bis zu dieser Zeit eng dem 
Vokalsatze angeschlossen, so war Claudio Merulo (gest. 1604) der 
Erste, welcher das wohl schon von anderen Meistern geübte Coloriren 
der Melodie und Discantiren über ein bestimmtes Thema in ein gewisses 
System brachte. Er fing an, die Harmonie in Figurationen aus- 
zulosen, die er den verschiedenen Stimmen zuertheilte, er versuchte 
ferner zu den Hauptsätzen Gegensätze zu erfinden und gelangte so 
zu einer Art in sich abgeschlvssener Tonstücke, die in unserein Sinne 
sich allerdings noch recht unvollkommen ausnehmen. Erst dadurch, 
daß den contrapunktischen Figuren ein Cantus Firmus als fester 
Kern gegenüber gestellt wurde, oder daß eine der besonderen Technik 
des Instrumentes entsprossene Figur das Grundthema eines Ton- 
stückes bildete, vermochte sich ein eigenthümlicher Orgelstyl auszu- 
bilden, um dessen weitere Vervollkommnung sich besonders die deut- 
schen Tonmeister Samuel Scheidt (1584—1654) und Jacvb Fro- 
berger (1635— 1695), Letzterer ein Schüler Frescobaldi's (1588 bis 
1654), große Verdienste erwarben. Durch die beiden Letzteren wurde 
auch die Fugenform zu der ihr eigenen Consequenz durch die Ein- 
führung des aus der Ouiute erfolgenden Widerschlags hinangeführt. 
Johann Pachelbel (1653—1706), Adam Reinken (1623—1722) 
und Dietr. Buxtehude (1637 -1707) muß der größte Antheil an 

') Ritter. Geschichte des Orgclspiels 2. 88 und 80. 
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der weiteren Ausbildung der drei Formen: der freien Fantasie, auch 
Toccata genannt, der Choralbearbeitung und der Fuge zugeschrie- 
ben werden, in denen das Orgelspicl durch Joh. Seb. Bach seine 
Vollendung erreichen sollte. 

Aus dem so eben Mitgetheilten geht hervor, daß die ersten 
von Jimmerthal in seiner „Beschreibung der großen Orgel"*) genann- 
ten Organisten an der Marienkirche: Jürgen Olden 1465 und Cord 
van Amen 1478 eine größere Bedeutung als Orgelspieler kaum 
gehabt haben können. Die, nach dem Abbruch der alten, in den 
Jahren 1516—18 in der Marienkirche nenerbante Orgel von 
46 Registern und 3 Manualen, muß als ein für die damalige 
Zeit bedeutendes Werk angesehen worden sein, da Praetorius in 
seiner Syntagma die Disposition derselben mittheilt. Der Erbauer 
Bartold Hering, gewöhnlich Meister Bartold oder Bertold 
genannt, wird, wie es in damaliger Zeit öfter vorkam, ein kunst- 
verständiger Orgelspieler gewesen sein, weil man ihm 1518 auch 
die Organistenstelle übertrug. Sein Gehalt bezifferte sich nach Aus- 
weis der Bugenhagen'schen Kirchenordnung von 1531 anfänglich 
ans 50 Mark und freie Wohnung. „Sie (die Organisten) können 
wohl," so heißt es dort, „daneben andere redliche Nahrung suchen 
mit ihren Frauen, besonders, daß sie ihre Kunst anderen lehren, 
weil sie nur des heiligen Tages (Sonntags) spielen, und sind die 
ganze Woche frei, ohne daß „ydt vor lustich angesehen is," daß 
man auch Donnerstag spiele, des morgens Benedictus und eine An- 
tiphonie und Benedicamus, des Abends den Hymnus, Magniffcat, 
Antiphon und Benedicamus, und des heiligen Abends zur Vesper. 
Meister Bertold war nicht zugleich Werkmeister (Rechnungsführer), 
bewohnte daher auch nicht das neben der Kirche belegene Werkhans, 
sondern eine von der Kirche gemiethete Wohnung, anfänglich in 
der Engelsgrube, später in der Wahmstraße. Nach Künstlerart 
mögen seine Geldverhältnisse nicht die besten gewesen sein, da er 
wiederholt sein Quartalgehalt im Voraus empfängt und zur Sicher- 
stellung ein Positiv in der von Bugenhagen benutzten Wohnung 
zum Pfande giebt. Noch bei seinen Lebzeiten hat er manche Ver- 
änderungen an dem vom ihm erbauten Orgelwerke vorgenommen 

') Erfurt 1859. 
12 
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und auch das kleinere Werk in der Sängerkapelle verbessert. 
Bartold Hering starb hochbetagt 1556, nachdem er bereits seit 
1555 eine Pension von 50 Mark bezogen hatte. Zu seinem Nach- 
folger wurde 1555 David Uebel erwählt, welcher Ostern 1572 
seine Entlassung nahm. Hinrich Rölcke hatte den Dienst nur 
kurze Zeit inue, da er 1578 starb. Hinrich Marcus, erwählt 
1579 und 1611 seinen Abschied nehmend, und Hermann Aebel, 
Inhaber des Amtes von 1612—1616, müssen Beide sich schon 
eines bedeutenden Rufes erfreut haben: wir finden dieselben, wenn 
auch mit Entstellung ihres Namens, unter den 53 Organisten aus- 
gezählt, welche berufen waren, das 1596 in der Schloßkirche zu 
Gruningen bei Halberstadt von David Becke neuerbaute Orgel- 
werk „zu bespielen und zu examiniren " (Dieses einst berühmte 
Orgelwerk befindet sich jetzt in der Martinikirche zu Halberstadt.) 
Da die Reihefolge der Examinatoren nach dem Lebensalter erfolgte, 
und Marcus als der 44., Aebel als der 45. genannt werden, so 
inüssen Beide schon in höheren Jahren gestanden haben. Bon den 
Lebensumständen des Petrus Hasse, (erwählt 1616, gest. 1640) ist 
Nichts bekannt geworden, als daß aus seiner Familie der berühmte 
Joh. Adolph Hasse (il caro Sassone, Gemahl der bekannten Fau- 
stina), einer der gefeiertesten Operncvinpvnisten des 18. Jahrhun- 
derts, (geboren am 25. März 1699 in Bergedorf) hervor- 
gegangen ist. 

Franz Tunder, geb. 1614, zum Organisten erwählt 1641 
und gest. 1667 den 5. November, hat als Schüler des berühmten 
Frescvbaldi schon mehr ein Anrecht auf eine ausführlichere Be- 
sprechung, so karg auch die Berichte über seine äußeren Lebensver- 
hältnisse lauten. Jedenfalls wird er sich vor seiner hiesigen An- 
stellung längere Zeit in Italien aufgehalten haben, da sein Lehrer 
von 1614—44 Organist an der St. Peterskirche in Rom war. Tunder 
war der erste Organist an der Marienkirche, dem muthmaßlich zur 
Aufbesserung seines Gehaltes, und weil der bisherige Werkmeister 
der Kirche 1000 Mark schuldete, zugleich auch im Jahre 1647 das 
Werkmeisteramt verliehen wurde, eine Einrichtung, die mit kurzer 
Unterbrechung noch bis heute besteht. In einem auf der Stadt- 
bibliothek zu Lüneburg befindlichen Promptuarium für die Orgel 
finden sich von Tunder 7 größere Ehoralbearbeitungen: 
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„In dich hab ich gehosiet." 2 Clavier.) 
„Jesus Christus wahr Gottes Sohn." 
„Aus meinen lieben Gott." (Aufs. 2 Clavier.) 
„Jesus Christus unser Heiland." (Man.) 
„Was kann uns kommen an für noth." (Aust. 2 Clav, und 

Pedal. 10 Seiten Folio.) 
„Komm heiliger Geist, Herre Gott." 
„Herr Gott, dich loben wir." 

von denen ich -N3 6 aus der Orgeltabulatur in neuere Notenschrift 
übertragen habe. Man erkennt in der ganzen Factur dieser Com- 
position den tüchtigen Orgelmeister. Die bis dahin noch ziemlich 
willkürlich umherschweifenden melodischen Formen folgen schon einer 
größeren Gesetzmäßigkeit, die Nachahmungen geschehen in logischer 
Folge, und die ausdrücklich vorgeschriebene Abwechslung von Forte 
und Piano ist mit Geschmack und oft überraschender Wirkung ange- 
wendet. Eine kurz vor seinem Dienstantritte beschaffte umfangreiche 
Veränderung der Marienorgel bot ihm die Mittel, seiner Geschick- 
lichkeit vollen Lauf zu lassen. Auch Vokalcompositionen wird er 
geschrieben haben, doch ist mir trotz aller Bemühungen nur der 
Titel einer einzigen, 1696 in Lüneburg vorhandenen bekannt 
geworden.*) Seine Leistrmgen scheinen übrigens in Lübeck voll 
gewürdigt worden zu sein, denn in dem Protokollbuche der Marien- 
kirche wird Tunder: „der Ehrenfeste und Wohlsürnehme, in seiner 
Kunst Höchsterfahrne und berühmte Organist" genannt. Sein 
Schüler Peter Grecke bekennt von ihm, „daß Er in der Orgelkunst 
eine sonderbare Wissenschaft und application hatte." Nach ein- 
helligem Willen der Vorsteher wurde ihm ein Erbbegräbuiß hinter 
dem Chore an der Nordseite der Kirche bewilligt und nach altem 
Brauch bei seiner Beerdigung mit der Pulsglvcke geläutet. Die 
Einführung der Abendmusiken ist ihm wohl fälschlich zugeschrie- 
ben worden. In der „Glaub- und Besähenswürdigen Herrlichkeit 
der Stadt Lübeck" vom Jahre 1666, wo ein Jahr vor seinem Hin- 
scheiden des „überaus Kunstverständigen und Weltbelobeten Orgel- 
meisters Franz Tunder" erwähnt wird, wird derselben nicht gedacht; 
dagegen erwähnt ihrer Pastor Leveniann in der „kurtzen Beschrei- 

') „Herr Gott dich loben wir" für 2 Biol. und 3 Chorstimmen. C. dur. 
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bring der Stadt Lübeck" 1693 als „der angenehmen Vocal- und 
Instrumental Abend - Music, so sonst nirgendwo geschieht, 
jährlich von Martini bis Weihnacht, an 5 Sonntagen, die von 
dem Organisten Buxtehude als Tirectvr kunstreich und rühmlich 
praesentiret wird." 

Dietrich Buxtehude, geb. 1637, Sohn des Organisten 
Johann Buxtehude an der St. Olai-Kirche zu Helsingör, kam im 
Jahre 1667, vielleicht auf eine Berufung hin, da ihm 25 Reichs- 
thaler Reisekosten nachträglich gezahlt iverden, nach Lübeck, gerade 
zu rechter Zeit, um durch seine hervorragende Kunstfertigkeit sich 
als der geeigneteste Nachfolger des in demselben Jahre von der 
Welt scheidenden Franz Tunder zu erweisen. Da er dem Zeit- 
gebrauche gemäß sich auch bereit finden ließ, die älteste Tochter 
seines Vorgängers, Anna Margaretha, zu heirathen, so erhielt er 
die mit 709 # bohrte Organistenstelle ain 11. April 1668. 
Den Diensteid leistete er 1669 den 1b. März unter Assistenz seines 
Schwagers, des Cantor Samuel Franck, und eines Bürgers Seba- 
stian Spangenberg. Als Werkmeister der Kirche bezog er die 
Summe von 226 , wozu noch manche Accidentien und freie 
Wohnung kamen. Gestützt auf die Gunst ansehnlicher und der 
Kunst ergebener Gönner ward es ihm möglich, eine Wirksamkeit 
zu entfalten, welche bald seinen Ruf durch ganz Norddeutschland 
verbreiten und ihm zahlreiche Schüler zuführen sollte, von denen 
Nicolaus Bruhns (1666—1697), Daniel Erich (um 1730 Organist 
in Güstrow) und Georg Dietrich Leiding (1664—1710) sich einen 
Namen gemacht haben. Seine von Spitta herausgegebenen Orgel- 
compositionen bestätigen das Urtheil: „daß er durch seine großen, 
von einem reichen Geiste erfüllten unabhängigen Toustücke wenig- 
stens von I. S. Baches Talent eine Hauptseite mächtig gefördert, 
eine Seite, die man jetzt fast als die unvergänglichere ansehen 
möchte, weil sie ausschließlich auf das Wesen der Kunst gerichtet 
ist." Es ist bekannt, daß Seb. Bach von Arnstadt aus, wo er seit 
1703, 18jährig, zum Organisten an der neuen Kirche ernannt war, 
seinen ihm bewilligten Urlaub um das Vierfache überschreitend, 
im Oktober des Jahres 1705 zu Fuß nach Lübeck pilgerte, um 
von dem großen Orgelmeister zu lernen, nachdem auch Händel und 
Matthesvn ihn« 1703 darin vorangegangen waren. Da Bach in 
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Lübeck nahezu ein Vierteljahr verweilte, sv wird er auch einer der 
berühmten „ Ab end musiken" haben beiwohnen können und der 
für den 2. December 1705 in der Marienkirche anberaumten und 
durch Buxtehudes Musik verherrlichten Trauerfeier für den Kaiser 
Leopold l. sowie dem Dankfeste für die Wahl Joseph I zum römi- 
schen Kaiser au dem darauf folgenden Tage. — Ueber den 
Zeitpunkt der Entstehung dieser Lübeck eigenthümlichen Abend- 
musiken ist sv wenig bekannt, daß eine bereits tut Jahre 1753, 
muthmaßlich von dem Cantor Ructz, in den Anzeigen erlassene 
Anfrage ohne Antwort geblieben ist. In demselben Jahre wurden 
„von einigen guten Freunden" für die öffentliche Bibliothek die 
Texte zu den Abendmusikeu vor 1035 gesucht, „wenn anders vor 
dieser Zeit die Texte unter die Presse gegeben sind." Dies ist der 
Fall gewesen, denn 1758 ist Jemand gewillt, eine ganze Collection, 
75 Stück, die Jahre 1077—1757 umfassend, (von der Suite fehlen 
nur 7 Stückj abzugeben. Leider scheint diese werthvolle Sammlung 
für die Stadtbibliothek nicht erworben zu sein, da sie nirgends auf- 
zufinden ist. Eine gleiche Aufforderung nach Texten erließ noch 
1798 der Buchdrucker Römhild. Wenn die Kirchenprvtvkvlle der 
Marienkirche schon im Jahre 1073 der Abendmusiken gedenken, so 
darf vielleicht angenommen werden, daß von dieser Zeit bis 1077 
Textbücher überall nicht gedruckt worden sind. Ein glücklicher Zu- 
fall hat mir den einzigen uns bisher erhalten gebliebenen Text 
einer Buxtehudeschen Abendmusik vom Jahre 1700 in die Hände 
geführt, den weder Jimmerthal noch Spitta kannten und an den 
ich deshalb einige Bemerkungen anknüpfe. Der vollständige Titel 
lautet: „Abdruck der Texte | Welche zur Ehre Gottes und Ver- 
gnügung der Zuhörer | Bey den gewöhnlichen Abend-Musiken j in 
der Haupt Kirchen St. Marien sollen praesentiret werden von 
Tietr. Buxtehuden Comp, und Direc. Lübeck Gedruckt bei Moritz 
Schmalhertz. Anno 1700. I. N. J. Am 23. Trinitatis." Die 
Anordnung für die fünf Abende ist die nachstehende: I. Lob- und 
Tanklied wegen dem behaltenen Frieden in der Nachbarschaft. 
II. Dauklied nach überstandener Krankheit. III. Weltverachtung 
(Himmelsbetrachtung). IV. Jerusalem, du hochgebaute Stadt. 
V. Wiederholt das zu Anfang dieses 100 Jährlichen praesentirte 
Jubilaeum oder hundertjähriges Gedicht. Ein jeder dieser Abende 
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zerfällt wiederum in 3 Theile. Eine Sonnt« ariosa auanta In- 
trada eröffnet den ersten Tag, dann folgt Halleluja cum Tubis 
& Tympanis. Darauf ein aus Psalm 96 und 98 combinirter 
Gesang von 6 Versen für 3 Siugstimmen, ein regelmäßig mit 
Forte bezeichneter Chorsatz und gleichfalls Forte die muthmaßlich 
von der Gemeinde mitgesungenen 4 Verse des Liedes: „Allein 
Gott in der Höh." — Am 24. Trinitatis-Sonntag: „Dancklied 
nach überstandener Krankheit." Die 9 Verse des Gedichtes sind 
vertheilt unter Sop. I, Sop. II, Alt, Tenor und Baß, 3 zusammen- 
wirkende Stimmen und 2 kurze Chvrsätze. Es folgt als 2. Abthei- 
lung eine Arie, und der Gesang: „Erhalt mir Leib und Leben" 
macht den Beschluß. Am 2. Advent (am 1. Advent fand nie- 
mals eine Ab end musik statt) beginnt Buxtehude mit dem 
124. Psalm Forte. Dann folgt als Jtä 2 Weltverachtung (Him- 
melsbetrachtung). Der erste und letzte Vers als Tutti, die übrigen 
bald als Solo, bald drei- oder vierstimmig behandelt. Zum Schluß 
der Gesang: „Es wolle Gott uns gnädig sein." Am 3. Advent: 
1) „Jerusalem, du hochgebaute Stadt" 8 Verse in Forte. 2) Ein 
Winterlieb von IO Versen, bald einstimmig für Sopran, Tenor 
oder Baß, bald drei- und vierstimmig oder im Tutti für den Chor 
behandelt. 3) Gesang: „O Vater aller Frommen." Am 5. Tage, 
dem 4. Advent endlich „soll auf Begehren hoher Patronen, das 
zu Anfang dieses 1700 Jahres praesentirte Jubiläum oder Hun- 
dertjähriges Gedicht nochmals wiederholet und musiciret werden, 
Alles dem Großen Gott zu Ehren." Der in Quart gedruckte Text, 
dem übrigens das zuletzt angezogene Gedicht fehlt, luuthmaßlich 
weil dasselbe und zwar in Folio gedruckt sich seit dem Beginn 
des Jahres 1700 in den Händen des Publikums befand, ist nach 
damaliger Sitte den Honorationen der Stadt überreicht worden, 
wofür der Organist ein Geschenk in Empfang zu nehmen hatte. 
Das in Rede stehende Exemplar trägt von Buxtehude's Hand den 
Vermerk „Herr Dietr. Wulfrath."*) Ein angefügter handschrift- 
licher Auszug aus dem Wockienbuche der St. Marienkirche besagt: 
„Anno 1700 in der 1. Woche nach Neujahr: „Alß auch für dieß- 
mahl durch Gottes Gnade, die von alters her üblich geivesencn 

*> Dieterich Wulffrath, Kaufherr zu Lübeck, findet sich noch im Jahre 
1681 bei Ruetz S. 126 erwähnt. 
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Abend Musicen dieser Kirchen gehalten, absonderlich aber auf 
Begehren @. E, Hochw. Raths ein Glückwünschungs-Gedicht für die 
Wohlfahrt der Stadt Lübeck im Druck herausgegeben, und bei 
Volckreicher Versammlung in einer vollständigen Musi ca öffentlich 
von mir praesentiret worden, so hat derowegen, umb allen tumult 
zu verhüten, in und für der Kirchen, die Rathhauswache anffwarteil 
müssen, dafür ihnen wie gebräuchlich gegeben — 6 Mark." 

Aus der Anordnung des Textes zu dieser Abendmusik scheint 
unumstößlich hervorzugehen, daß, wenigstens zuweilen, zu Buxtehudes 
Zeit diese Musiken sich ans verschiedenen einzelnen Cantaten 
zusammensetzten, eine Vermuthung, die schon Spitla ausgesprochen 
hat und welche sich nun bestätigt findet. Andererseits aber kann 
es kaum zweifelhaft sein, daß schon Buxtehude Oratorien oder con- 
certirende Abendmusiken geschrieben hat, welche als selbstständiges 
Ganze an den fünf für die Abendmusiken bestimmten Tagen auf- 
geführt worden sind. Die Titel von dreien derselben sind uns in 
Möllers Cimbria litterata aufbewahrt- „Die Hochzeit des Lam- 
mes" 1681, ferner „Himmlische Seelen Lust auf Erden über die 
Menschwerdung und Geburt unseres Heylandes Jesu Christi" und 
„das allerschröcklichste und allererfreulichste, nemlich das Ende der 
Zeit und der Anfang der Ewigkeit gesprächsweise vorgestellet." Es 
hat mir bis jetzt nicht gelingen wollen, festzustellen, ob die beiden 
letzteren Werke ivirklich im Druck erschienen find, obgleich sie im 
Leipziger Meßcatalog von 1684 in Aussicht gestellt waren; ebenso 
ist es mir recht zweifelhaft geblieben, ob die in Lübeck 1678 bis 
1687 herausgekommenen Abendmusiken in 9 Theilen und „die 
Hochzeit des Lammes" je mehr als die Texte enthalten haben, da 
sie gleich dem oben genannten Text von 1700 in 4". erschienen 
sind, während die übrigen kleineren mit Noten versehenen Werken 
Buxtehudes in Folio das Licht der Welt erblickt haben. Die bei- 
den von Möller angeführten „Castrum doloris“ und „Templum 
honoris“ enthalten, wie der Augenschein ergiebt und eine Notiz in 
der Ostseezeitung von 1706 bestätigt, ebenfalls nur die Texte 
dieser Conipositionen in einer Folio-Ausgabe. Ein so umfangreiches 
Werk, wie es 9 Abendmusiken in je 5 Theilen mit Chor- und 
Orchesterstimmen und event, mit Partitur bilden, deren Gebrauch 
übrigens erst aus der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt, 
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würde sich sicher in irgend einer der Bibliotheken Deutschlands 
erhalten haben. Aller Nachforschungen ungeachtet ist mir, außer 
5 gedruckten Hochzeitsarien und einer auf der hiesigen Stadtbiblio- 
thek befindlichen handschriftlichen Sammlung von 20 Kirchencantaten, 
von Vocal-Compositionen Buxtehudes Nichts zu Gesichte gekommen. 
Erst ganz neuerdings haben die „Monatshefte für Musikgeschichte" 
zwei in der Königl. Bibliothek zu Berlin vorhandene Cantaten von 
Buxtehude „Nun freut euch, ihr Frommen" und „Dixit Dominus“ 
durch den Druck veröffentlicht. Deni Cantor Rnetz, gest. 1755s" 
hat als älteste Abendmusik noch Buxtehudes „Die Hochzeit des 
Lammes" vorgelegen, ohne das; zu ersehen wäre, ob in gedruckter 
oder handschriftlicher Partitur. Es liegt daher die Annahme nahe, 
daß dieses Werk überhaupt das erste größere, in sich abgeschlossene 
und 5 Abende füllende Oratorium Buxtehudes gewesen ist. Wir 
sind bei Beurtheilung der Bvcalcompositionen des Meisters 
einstweilen fast ausschließlich auf den oben genannten, in deutscher 
Tabulatur geschriebenen und von Buxtehude selbst revidirten Band 
von Kirchencantaten angewiesen. Spitta hat sieben dieser Cantaten 
in neuere Notenschrift übertragen, von dem Einzelnes noch in letzter 
Zeit durch Jimmerthal und die Singakademie in Lübeck zur Auf- 
führung gekommen ist. Spitta, dieser gründliche Kenner der 
Bachschen und Borbachschen Zeit, sagt über die ältere Kirchencan- 
tate, wie sie zwischen den Jahren 1670 und 1700 die herrschende 
war: „daß sie aus einer Zusammenfassung vorher im einzelnen cul 
tivirter Formen kirchlicher Tonkunst beruhe. Diese Formen waren die 
ein- und mehrstimmige Arie, das Arioso (d. h. das ältere Recitativ, wie 
es vonSchütz eingeführt und dann ziemlich unverändert beibehalten war), 
der mehrstimmige cvncertirende Chorgesang; dazu kamen als schüch- 
terne Versuche einige der Orgelkunst entlehnte Gestaltungen. (Unter 
letzteren ist der einer Singstimme zuerkannte Cantus firmus einer 
Choralmelvdie mit contrapunktischer Figuration anderer Singstim- 
men ödes des Orchesters zu verstehen.) Man reihte sie in Ab- 
wechslung aneinander und schickte nach Belieben ein einleitendes 
Jnstrumentalstück voran. Viel polyphoner Aufwand wurde nicht 
gemacht, diese Kunst war mit dem Absterben der alten Richtung 
und Anschauung in Deutschland ziemlich verloren gegangen, und 
mußte durch neue Zugänge wieder gewonnen werden." Spitta 
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charakterisirt dann die einzelnen Cantaten ausführlich, wie dies in 
seinem Joh. Seb. Bach, erster Band, Seite 291—308 des Weite- 
ren nachzulesen ist. Ich kann hier nur der zweiten Cantate geden- 
ken, als einer von Spitta gedeuteten Ab end musik zum zweiten 
Adventsonntage. „Sie handelt von der Wiederkunft Christi zum 
Gericht und hat einen großartigen und niystischen Zug. Die auf- 
gewendeten Mittel sind bedeutend und bestehen aus fünfstimmigem 
Chor, 3 Violinen, 2 Bratschen, 3 Zinken, 3 Posaunen, zwei Trom- 
peten, Fagott, Contrabaß und Orgel. Mit diesem Tonkörper hat 
Buxtehude eine seiner Massenanfführungen hergestellt. Eine Sym- 
phonie (I) dur) beginnt, deren Thema von Trompelengeschmetter 
hergenommen ist. Geigen und Trompeten stehen sich chorisch 
gegenüber, aber die letzteren blasen mit Dämpfern, ein Klangeffect, 
der die geheimnißvolle Stimmung erhöhen soll. Darauf stimmt 
der Sopran unter der Begleitung von Streichquartett, Fagott und 
Orgel den Choral an „Ihr lieben Christen freuet euch," aber zu 
der Melodie: „Nun laßt uns den Leib begraben," — ein tiefsinniger, 
durch die Pforten des Todes führender Gedanke. Im wohlabge- 
messenen Contraste zu dem eben beschriebenen Tonbilde steht der 
folgende Chor, der im höchsten Glanze aller Mittel mit dem 
erschütternden Weckruf hineinfährt: „Siehe, der Herr kommt mit 
viel tausend Heiligen." Eine schmetternde Instrumental-Symphonie 
von elf Takten schließt sich an, dann ertönt ein mysteriöses Baß- 
solo: „Siehe, ich komme bald," nur von der Orgel und zwei 
gedämpften Trompeten begleitet, welche mitten in den Schluß- 
gängen aufhören, so daß das Ganze zerrinnt wie eine Vision. Ein 
darauf folgender sechsstinimiger Satz ist weniger bedeutend und 
giebt nur Kunde, wie wenig man noch fähig war, große Formen 
mit entsprechendem Inhalte zu füllen. Am Schluffe der Cantate 
kehrt Buxtehude zum Choral des Anfangs zurück; über dem Chor 
führt die erste Violine die sechste Stimme aus, und zwischen jedem 
Mclodicabschnitte fallen die Trompeten fanfarcnartig hinein. Ein 
bewegter Amensatz schließt die Cantate ab." 

In ähnlicher Weise, wenn auch nicht immer auf Masfenwir- 
kung berechnet, sind die übrigen 19 Cantaten behandelt. Mehrere 
derselben sind nur für eine Singstimme geschrieben und von wenigen 
Instrumenten und der Orgel begleitet. 
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Ruetz's, des früher erwähnten Cantors, auf Aussagen älterer 
l'eute beruhende Version von der Entstehung der Abendmusiken, 
nach welcher der Organist der Marienkirche der Bürgerschaft, bevor 
sie zur Börse gegangen, zum Vergnügen Einiges aus der Orgel 
vorgespielt und nach und nach einige Jnstrumentisten hinzugezogen 
hätte, dürfte nur geringe Wahrscheinlichkeit für sich haben. Daß 
übrigens Jnstrumentalsolovorträge auch noch zu späterer Zeit wäh- 
rend des Gottesdienstes üblich waren, beweisen die wiederholt vor- 
kommenden Anstellungen eines Violisten und eines Lautenisten sei- 
tens der Borsteherschaft, welche mit Musik aus der Orgel „aufzu- 
warten" hatten, wenn die Herren Oonsnlss, die Herren des Rathes 
oder die Vorsteher der Kirche communicirten. Die Musiker 
erhalten dafür 30 $ pro Anno; dem Lautenisten, der jährlich 
außerdem 10 zu Saitengeld erhält, wird 1659 noch dabei 
aufgegeben, sich außerhalb der Festtage monatlich etzliche Male auff 
(von) der Orgel hören zu lassen. Noch um das Jahr 1737 waren 
diese Borträge gebräuchlich. Für die Abendmusiken erscheint es 
an. Wahrscheinlichsten, daß sie, nach Analogie der fünf in den Fasten 
abgehaltenen und mit Musik begleiteten Passivnsandachten, ursprüng- 
lich als eine Borbereitung auf das Wcihnachtsfest gedacht sind und 
erst ini Lause der Jahre allmälig ihren ursprünglichen Charakter 
eingebüßt haben. Ein gewichtiges Zeugniß hierfür liefert der Zeit- 
genosse Buxtehudes Matthesvn, der in seinem vollkommenen Capell- 
meister p. 216 sagt: „daß zu Lübeck um die heilige Weihnachts- 
zeit gewisse Abend musiken in der Kirche gemacht iverden und 
von einem Kinde handeln, dem die ganze Welt Zärtlichkeit und 
Liebe schuldig ist." Wie früher erwähnt, weisen einige der Buxte- 
hndeschen Cantaten entschieden auf die Advents- und Weihnachts- 
zeit hin, nicht minder die Titel der beiden größeren Werke: „Die 
Hochzeit des Lammes" und „Himmlische Seelenlust auf Erden über 
die Menschwerdung und Geburt unseres Hcylandes Jesu Christi." 
Der Nachfolger Buxtehudes, Schiefferdecker, legte seiner ersten 
Abendmusik gleichfalls einen ans das Christfest bezüglichen Text 
„Weihnachtsgedanken" zu Grunde. 

Daß die Abendmusiken schon vor 1677 bestanden, ergiebt sich 
aus dem Protokollbuche der Marienkirche, wo es am 16. Januar 
1673 heißt: „daß man per 8upplicam zu Rathe gehen möge, daß 
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ein jeder, welcher künfftig zu E. H. Rathß ^lusieuntsn bestellt und 
angenommen wird, schuldig sein, die 5 Abendmusiken auf der 
Orgel ohne einiges entgeld mit beyzuwohnen/' Die etwa nöthigen 
Hülfsmnsiker aus der Mnsikanten-Brüderschaft hatte der Organist 
selbst zu bezahlen. Da die Abendmusiken sich den fünf sonntäg- 
lichen Nachmittagsgottesdiensten von 4—6 Uhr unmittelbar an-' 
schlossen, so stand der Besuch derselbe» der gesammten Bürgerschaft 
frei. Als einziges Aeqnivalent für seine aufgewandte Mühe durfte 
der Organist auf die Douceure rechnen, welche der vornehmere 
Theil der Gesellschaft ihm für die zugesandten Textbücher überweisen 
ließ, Nicht immer standen diese Erträge mit der mühseligen Arbeit 
in Einklang. Schon 1679 reichte Buxtehude ein Memorial bei 
den Vorstehern ein „wie er auf die gehaltene Abend-Vlusie 
schaden hat in Ansehung des weitläufftigen Werkes vnd der 
vielen Gehülfen an Instrumentisten, so er gebrauchet vut hier- 
gegen bei der Bürgcrey ein schlechtes Neuw Jahr in sein Buch 
empfangen, als ist in ansehung er mit eigener 0omp»sitien vnt 
schreiben nicht geringe mühe gehabt, daß werck auch zu loben, ihm 
von den Herren Vorstehern deßwegen 100 # Lübsch zu erkandt." 
Auch 1701 „ist ihm wegen einige erhebliche Uhrsachen ein vor alle- 
mal Einhundert Mark geschenket." 

Zur Aufstellung der Sänger und Instrumentisten wurden bis 
1765 bei den Abendmusiken die sechs, seitwärts der großen Orgel 
befindlichen Chöre benutzt, von denen die vier nach Osten gelegenen 
auf Buxtehudes Veranlassung 1669 und 1670 erbaut wurden; die 
beiden älteren, nördlich und südlich neben der Orgel au der West- 
wand gelegen, sind bei Gelegenheit des Neubaus der Orgel zu 
letzterer hinzugezogen. Von dieser Höhe herab erklang auch 1697 
„die starke Music von 3 Chören mit Pauken und Trompetenschall" 
bei Einiveihung des der Kirche von Thomas Friedenhagen geschenkten 
Altars. Die Gesaugsoli waren noch bis 1733 nachweislich nur 
durch Knaben- oder Männerstimmen vertreten. Ein von Kiel beru- 
fener Discantist wird bereits 1675 erwähnt. Für die Ausbildung 
des Chors stand Buxtehude fein als Cantor an der Marienkirche 
angestellter Schwager Samuel Franck bis zu seinem 1679 erfolgten 
Tode treulich zur Seite. Die Kirche ließ sich zur Anschaffung 
mancher nothwendiger Instrumente willig finden, von denen ein 
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1678 angeschafftes 16füßiges Regal (wohl richtiger Baßbombard) 
und ein paar Pauken noch auf unsere Tage gekommen sind. Bon 
der Klangwirkung dieser Abendmusiken in den weiten Räumen der 
Kirche haben wir uns trotz alledem keine allzugroße Vorstellung zu 
lnachen. Die damals noch übliche einfache Besetzung jeder Stimme 
des Streichquartetts, ferner die eine größere Entfaltung von Chor- 
und Orchefterstimmen hindernden Räumlichkeiten (höchstens 40 Per- 
sonen fanden Platz) sind schon allein ein Zeugniß dafür. Dennoch 
fanden diese Musiken, wohl iveil in ihnen, dem alten Motettenstyle 
gegenüber, eine größere Abwechslung vorherrschte, einen ungeheuren 
Zulauf. Bei der Gedächtnißfeier für den verstorbenen Kaiser- 
Leopold I am 2. Dec. 1705 war der Andrang des Volkes so 
groß, daß „2 Corporate und 18 Gemeine" die Ordnung aufrecht 
erhalten mußten. Neben dem zu Gehör Gebrachten, blieb in diesem 
Falle allerdings auch das Auge nicht unbeschäftigt. Auf der mit 
vielen Lampen und Lichtern gezierten Orgel präsentirte sich die 
hohe kaiserliche Leiche auf dem Paradebett, überragt von einem 
auf vier Palmenbäumen ruhenden schön gezierten Himmel. Viele 
Engel mit Lichtern hielten daneben Wache; die beiden Musikchöre 
neben der Orgel waren schwarz behängen, die Posaunen und Trom- 
peten bliesen mit Sordinen, auch alle übrigen Instrumente erklan- 
gen gedämpft. Die Gottesfurcht, die Gerechtigkeit, die Gnade und 
die Wissenschaften beklagen in Einzelgesängen und gemeinsam den 
Hingang des Kaisers, ivährend der ganze Chor in ergreifender 
Weise sein „Ach wie nichtig, ach wie flüchtig" dazwischen wirft. 
I» der Mitte des Tonstücks tritt die Orgel solo mit einem La- 
mento chiaconetta mit Instrumenten und Glockenspiel ein. 
Den Schluß bildet der von allen Orgeln und Chören mit der Ge- 
meinde zusammen ausgeführte Gesangs „Nun laßt uns den Leib 
begraben." 

Am 4. Mai 1706 richtete Buxtehude, damals 69 Jahre alt, 
ein Gesuch an die Vorsteher, daß nach seinem Tode eine seiner 
Töchter mit seinem Dienste begünstigt werden möchte, wozu er ein 
gutes Lubjeetuin im Vorschlage habe. Der 9. Mai des Jahres 
1707 machte dem Leben des großen Musikers ein Ende, nachdem 
ihm die Gewährung seiner Bitte noch die letzten Tage erleichtert 
hatte. Der Wittwe wurde die lebenslängliche Benutzung des 
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Priester-Wittwenhauses neben dem Werkmeistersaal zuerkannt; dage- 
gen fiel die vom Organisten bisher geübte Nutznießung des alten, 
noch aus dem 15. Jahrhundert stammenden Organistenhauses in der 
Hundestraße, der sogenannten Sängerei, welche jetzt die Nummer 3 
trägt, der Kirche ivieder zu. 

Johann Christian Schiefferdecker, geboren zu Weißen- 
fels, wurde am 23. Juni 1707 zum Nachfolger Buxtehudes erwählt, 
nachdem er bereits I '/a Jahr seinem zukünftigen Schwiegervater 
zur Seite gestanden hatte. Bereits um das Jahr 1702 war er 
als Accvmpagnist am Clavier bei der Hamburger Oper angestellt 
und ist als solcher auch als Componist thätig gewesen. Die Opern; 
„Alarikus," „Victor" l. Act 1702, „Berenice" 1702, „Regnerus" 
1703 und „Justinus" 1706 stammen aus seiner Feder. Mit der 
Uebernahme des kirchlichen Amtes an der hiesigen Marienkirche 
scheint er diesem Zweige seiner musikalischen Thätigkeit entsagt zu 
haben, dagegen erschienen von ihm 1714 in Hamburg: Zwölf 
musikalische Concerte, bestehend in auserlesenen Ouvertüren nebst 
einigen schonen Suiten und Sonaten. Außerdem verfaßte er eine 
ganze Reihe von Gelegenheitscompositionen für Hochzeiten, Fest- 
schmäuse u. dgl. In diesen letzteren Arbeiten herrscht durchweg 
mehr der galante Styl vor, und die Erfindung giebt sich ärmlicher 
als bei seinem großen Vorgänger Buxtehude. Eine Erscheinung 
eigenthümlicher Art bleibt es, daß Schiefferdecker mährend seiner 
25jährigeu Amtsthätigkeit, so weit ersichtlich, für die jährlich wie- 
derkehrenden Abendmusiken auch nicht ein einziges Werk seines 
ruhmvollen Schwiegervaters wiederholen ließ, sondern mit unennüd- 
lichem Fleiße alle Jahre ein neues der für diese Aufführungen 
nothwendigen umfangreichen Werke schuf. Tie Partituren dieser 
Werke sind sämmtlich verloren gegangen, und nur durch die aus 
der Stadtbibliothek erhaltenen, von Dr. Andreas Lange, Magister 
Mich. Christ. Brandenburg in Lüneburg und I. v. Holten von 
hier gelieferten Texte vermögen wir uns noch ein Bild von diesen 
Compositionen zu machen. Es sind größteutheils, mit Ausnahme 
der ersten von Schiefferdecker compvnirten Abendmusik, welche den 
Titel; „Weihnachtsgedanken" führt, Helden des alten Testamentes: 
David, Gideon, Jephta, Samuel, Salomo, Elias, Elisa und His- 
kias, welche den Stoff dazu geliefert haben, und wohl nicht ohne 
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Absicht macht sich eine fast historische Folge in ihnen geltend. Die 
Aufführungen fanden auch unter Schiefferdecker an den früher an- 
gegebenen Sonntagen in der Marienkirche statt. Diesem beibehal- 
tenem Gebrauche gemäß, zerfiel jedes Oratorium, wie sie jetzt 
auch genannt werden, in fünf, in sich ziemlich abgeschlossene Theile, 
eine Einrichtung, die es auch ermöglichte, aus den einzelnen ver- 
schiedenen Theilen, unter geringer Titel- und Textveränderung wie- 
derum ein selbstständiges Werk herzustellen, wie dies 1727 „durch 
eine ebenso unverhoffte als unumgängliche Nothwendigkeit geschah." 
Im Wesentlichen gleicht jede einzelne der Abendmusiken einer weit 
ausgeführten Cantate, die den dafür angesetzten Zeitraum von einer 
Stunde voll ausfüllen konnte. Ihr Inhalt zerfiel, „gleich einem 
vollkommenen Dramma per Musica“ in Secco- und begleitete 
Recitative, Arien und Duette für alle Stinimen, mehrstimmige 
Sätze und Chöre. Mit vielem Geschick sind oft Choräle aus dem 
Gesangbuche eingeflochten, so daß sich unter Orgelbegleitung das 
Publikum gleichfalls betheiligen konnte. Auch Wechsclgcsänge und 
Arien a tritt! kamen vor. 

Im „David" singt der Held vor Saul ein langes, aus Psal- 
menversen zusammengefügtes und von drei Arien unterbrochenes, 
als Cantate bezeichnetes Recitativ und begleitet sich dazu auf der 
Harfe. Der Cavatinen-Arrosoform begegnen wir gleichfalls. Wie 
in den Passionsmusiken werden die angeregten Empfindungen oft 
einer „gläubigen Seele" in den Mund gelegt, oder die „gottliebende 
Gerechtigkeit, die Andacht, die Freude" sind personificirt. Auch ein 
6oire«ito der Instrumente findet sich als Eingang verzeichnet. In 
der Historia von den ersten Eltern ist Gott Vater singend einge- 
führt, und Asmodi dem „Eh-Teuffel," wie dem Teufel in der 
Schlangen und Beelzebub selbst sind lange Arien znertheilt. Der 
Text ist von ungemeiner Schwülstigkcit und ganz der pietistischeii 
Zeitströmung entsprechend. Einige Verse mögen als Beispiel dienen: 

Aller Zucker, aller Most, 
Aller Honig, der zu finden, 
In den Klüften, in den Gründen, 
Nectar-Tranck und Himmelßkost, 
Aller angenehme Wein, 
Ja die Süßigkeiten alle, 
Können nur wie bittre Galle, 
Kind, bey deineni Namen sein. 
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So singt Nebucadnezar: 
Ihr Furien, macht aus meinem Hertzen 
Die Hölle aller Pein, 

Flöß't mir den Gifft aus Orcus Pfützen 
Und lasset mich mit Blut und Tod zu schertzen 
Noch grimmiger als Leu und Tyger sein. 

Auch an sonstigen Curiositäten ist kein Mangel. Jesabel ge- 
bietet dem Naboth zu schreiben: 

Daß er den Tod verdienet, 
dieweil er seinem Gott 
und Könige zu fluchen sich erkühnet. 
Hieran geschiehet unser Will 
und ernstlicher Befehl — 

- — Ahab 
— — Regent in Israel. 

Regelmäßig klingt der fünfte Theil der Abendmusiken ans in 
einem Lobliede ans den Kaiser und in Wünschen für Lübecks Wohl- 
ergehen. Der überaus fleißige Schiefferdecker hat nicht weniger als 
23 durch ihre Texte uns bekannt gewordene Abendmusiken com- 
ponirt. Tie Aufführungen fanden wie zu Buxtehudes Zeiten von 
den neben der Orgel belegenen Chören statt. Klagen über Stöningen 
bei den Abendmusiken „durch den Frevel und sündliche Bosheit 
muthwilliger Jugend bei dieser zu Gottes Ehre lediglich abzielende, 
von hoher Obrigkeit succurirter Musik“ kommen in den Vorreden 
zu den Texten öfter zur Sprache. Von den Solosäugern, welche 
unter Schiefferdecker mitwirkten, hat sich der in Lübeck 1698 gebo- 
rene Christ. Friedr. Fischer, später als Cantvr in Plön und in 
Kiel, einen guten Namen gemacht. 

Nachdem Schiefferdecker im April 1732 das Zeitliche gesegnet 
hatte, wählten die damaligen Vorsteher der Marienkirche, Bürger- 
meister Balemann, Senator Nie. Carstens und Senior Adolph 
Rodde, Johann Paul Kuntzen zu seinem Nachfolger, einen 
Künstler, welcher bereits zur Zeit seiner Ernennung sich eines weit- 
verbreiteten Rufes zu erfreuen hatte. Geboren am 30. Aug. 1696 
zu Leisnig bei Grimma von ursprünglich wohlhabenden, durch den 
Krieg aber verarmten Eltern, zeigte er ein so frühreifes Talent für 
die Musik, daß er in Torgau, >vo er die Schule besuchte, als Cvn- 
certist bei dem dortigen Chore eintreten konnte und schon nach 
kurzer Zeit in gleicher Eigenschaft nach Frciberg erbeten wurde. 

13 Ztschr. d. B. f. L. G. V, 2. 
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1716 bezog er die Universität zu Leipzig, wo er in Folge seiner 
Talente in dem Blumenbergischen Hause freie Station fand und 
seine Mußestunden der Mitwirkung bei Opern als Sänger und 
Jnstrumcntist zu widmen vermochte. Als erster Biolinist der musi- 
kalischen Gesellschaft erlangte er auch nach auswärts Ruf, so daß 
ihm die Capellmeisterstelle in Zerbst angetragen wurde. Nach nur 
einjährigem Aufenthalte dort zog er, mittlerweile verheirathet, nach 
Wittenberg, an welchem Orte er eine musikalische Gesellschaft ein- 
richtete und als Solospieler auftrat. Seine Concertreisen führten 
ihn nach Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ulm, Anspach und end- 
lich nach Dresden. Hier ebnete ihm die Bekanntschaft mit den 
Capellmeistern Schmidt und Heinichen so wie mit dem berühmten 
Violinisten Volumier alle Wege, und er fand leicht Gelegenheit, 
seine aus Ouvertüren, Concerten und Kirchensachen bestehenden 
Cvmpositiouen auszuführen, so daß er Aussicht gewann, durch jdie 
Gnade der Königin den Capellmeisterdienst am sächsischen Hofe zu 
erhalten. Aber von dem Verlangen beseelt, die Welt zum Behufe 
weiterer Fortbildung zu sehen, nahm er die Direktion der Opern- 
musik in Hamburg an, in welcher er zwei Jahre thätig war. Ein 
Singspiel: „Critik des Hamburgischen Schauplatzes" erfreute sich 
vieler Wiederholungen, ebenso fand die Musik zu „Romulus und 
Remus" Beifall, desgleichen die Oper; „Cadmus," obwohl Zeit- 
genossen sein Talent für die Bühne nicht allzuhoch stellen. Dabei 
gab Kuntzen in den vornehmsten Häusern Musikunterricht und hatte 
durch seine Verbindungen Gelegenheit, iin Drillhause, dem damali- 
gen Concertlocale Hamburgs, ein Passionsvratorium und verschiedene 
andere größere Werke seiner Compositivn zur Aufführung zu 
bringen. Um dem sich früh entwickelnden Talente seines Sohnes 
Adolph Carl gerecht zu werden, von dem, als seinem Nachfolger, 
noch später die Rede sein wird, unternahm er mit demselben am 
I I. Aug. 1728 eine von großem künstlerischen Erfolge gekrönte 
Reise nach Holland und England, von welcher er am 7. Mai 
1729 nach Hamburg zurückkehrte. Hier setzte er, manche Berufung 
nach auswärts ablehnend, das Unterrichtgeben und die Aufführung 
seiner Compvsitionen wieder fort, bis ihn 1732 seine Ernennung 
zum Organisten und Werkmeister an der Marienkirche in Lübeck 
traf. Um Ostern 1733 trat er das für die dauialige Zeit recht 
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einträgliche Amt an nnd führte sich am Sonntage Qnasimodogeniti 
mit einem Oratorium in drei Theilen (dem mnthinaßlich bereits in 
Hamburg aufgeführten) auch als Compositore nnd Direttore della 
musica, wie er sich stets unterzeichnet, ein. Sein Bestreben, in 
Lübeck ein stehendes Concert auf Subscription zu errichten, war 
von Erfolg begleitet, um so mehr, als er sich der Gunst eines 
gewissen großen Ministers, dessen Namen ich leider nicht habe fest- 
stellen können, zu erfreuen hatte. Gleich seinen Vorgängern richtete 
er sein Hauptaugenmerk auf die Erhaltung und Fortbildung der 
Abendmnsiken. Von den Partituren ist bedauerlicherweise Nichts 
erhalten geblieben, und auch hier sind es wiederum nur die Texte, 
an welche anzuknüpfen ist. Sic behandeln größtentheils alttesta- 
mentarische Stosse: Jacob, Holofernes, Athalja, Hamann, Rebecca, 
Abigail, Tobias, Belsatzar und andere. Die Worte dazu lieferten 
Mich. Ch. Brandenburg, Magister C. H. Lange*) und der 1744 
zum Subrektor erwählte Joh. Dan. Overbeck. Die Anordnung ist 
im Allgemeinen die frühere, doch im Ganzen etwas zusammen- 
gedrängter. „Die allzulangen Gespräche eines Einzelnen sind," 
wie es in einer der Vorreden heißt, „wie alles Schwülstige und 
Hochtrabende verinieden." Als Neuheil erscheinen im Belsatzar, 
dem Meisterwerke Kuntzen's, die Doppelchöre zwischen den Medern 
und Persern und den Babyloniern andrerseits. „Die Regeln von 
der Einheit des Ortes, der Zeit und der Haupthandlung werden 
genau beobachtet." Die Vorreden zu den Texten geben den Gang 
des Ganzen kurz an und führen auch die einzelnen Personen, unter 
ihnen manche dichterisch frei ersonnene, auf. Fast in jedem Vor- 
worte wird des großen Talentes von I. P. Kuntzen „in genauer 
Nachahmung der Natur" und seines Geschickes „für tendern und 
affectuösen Ausdruck" gedacht. Der Beifall, den diese Abendmusiken 
fanden, scheint ein allgemeiner gewesen zu sein. Cantor Ruetz, ein 
Zeitgenosse Kuntzen», unser Gewährsmann, schreibt:**) „unser vor- 
trefflicher Herr Knntze hat sie (die Abendmusiken) auf den höchsten 
Gipfel gebracht. Er hat die berühmtesten Sänger und Sängerinnen 

*) Geb. 1703 Sept. 19 zu Juliusburg in Schlesien, gest. 1753 Feb. 17 
als Courektor zu Lübeck. 

*•) Widerlegte Vorurtheile von der Beschaffenheit der heutigen Kirchen- 
musik. Lübeck 1752. 

13» 
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von der Hamburgischen Oper verschrieben und sogar Italienerinnen 
ausgestelltAls Curiosum möge hier eingeschaltet werde», daß „in 
einer großen Handels-Stadt ans dem Jubiläo wegen der Augspur- 
gischen Confession im Jahre 1730, da in allen Kirchen sollte musi- 
ciret werden und man Sänger von allen Orten aufzutreiben bemüht 
war, eine Catholische Sängerin sich bereden ließ, in einer Evan- 
gelischen Kirche sich hören zu lassen, wofür sie aber nachmals in 
ihrer Kirche Kirchen-Busse hat sitzen müssen." Die Aufführung des 
Jacob 1736 geschah schon unter Beistand eines berühmten Virtuosen. 
In der dritten Abtheilung des 1756 aufgeführten Adonia „wird 
ein recht braver Italiener, sowohl in der Cvniposition, als auch 
vielleicht im Singen seine Vertu zu Lübecks Ehren und Vergnügen 
zeigen." Trotz dieses Aufbietens aller Kräfte, deckten dennoch die 
Einnahmen die erwachsenen Kosten nicht, und Kuntzen mußte wieder- 
holt bei den Vorstehern Petitioniren, um vom Jahre 1737 an einen jähr- 
lichen Zuschuß von 60 Mark zu erhalten. Die Hauptproben zu den am 
Sonntage abgehaltenen Abendmusiken fanden bis 1755 im Werkhause, 
der Organistenwohming, an den vorausgehenden Freitagen statt. Der 
noch vorhandene dazu benutzte Saal vermochte mit den Mitwirken- 
den höchstens 60 bis 70 Personen zu fassen; ein angrenzendes Gemach, 
dessen Fenster ausgehoben wurde», nahm die Honvrativneii der 
Stadt auf. Anno 1732 wird es für nöthig befunden, „denen, 
welche sich gelüsten lassen, so ungescheut und dreist sich ins Werk- 
haus einzudrängen, aufs freundlichste anzuzeigen, daß wegen des 
engen Raumes und der erforderlichen Menge der Singenden und 
Spielenden nur die, welche ihren gütigen Beytrag zur Erstattung 
der Unkosten zu erlegen sich geneigt gefallen lassen, künftighin zur 
Anhörung können zugelassen werden. Man wird daher die jungen 
Mannspersonen und andere, die sich nicht unter der vorerwähnten 
Anzahl befinden, dahin verweisen, daß sie sich in der Kirchen bey 
der Hauptaufführung und mit Anhörung derselben mögen begnügen 
lassen." Von 1755 an „da die Hochlöbl. commereilenden Collegia 
dieser Stadt beliebet haben, ihre in einen so schönen Stand gesetzte 
Börse bey der ordentlichen Freytagsprobe der gewöhnlichen Abend- 
musiken dem Herrn Aufseher derselben zu dessen Gebrauch zu ver- 
günstigen," fanden die Proben in diesem Locale statt. Nur gegen 
Vorzeigung eines von dem Componisten dem Betreffenden eingehän- 
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digten und mit seinem Petschaft gezeichneten Textbuches oder gegen 
jedesmalige Zahlung von 6 Schillingen wurde zur Probe Einlaß 
gewährt — doch mußten Stühle mitgebracht werden. Dem mehr- 
fach citirten Ruetz erscheint es als eine große Unbequemlichkeit, 
„daß die Abendmusiken zu einer solchen unfreundlichen und rauhen 
Jahrs-Zeit, nemlich mitten im Winter, gehalten werden, da man 
schon 3 Stunden (des Nachmittags während des Gottesdienstes) in 
der Kälte zugebracht, man noch darzu auch die vierte Stunde 
frieren soll. Der abscheuliche Lerm der muthwilligen Jugend und 
das unbändige Laufen, Rennen und Toben hinter dem Chor will 
einem fast alle Anmuth, die man von der Music haben könnte, 
benehmen: zu geschweigen der Sünden und Gottlosigkeiten, die 
unter der Gunst der Dunkelheit und des schwachen Lichtes aus- 
geübet werden." 

Joh. Paul Kuntzen, seit 1747 Mitglied der von Mitzler 
gestifteten berühmten musikalischen Societät, hat nachweislich 
17 Abendmusiken componirt und in der Marienkirche ausgeführt. 
Er starb am 20. März 1757, wenige Tage vor seinem 25jährigen 
Jubiläum. Ihm folgte im Amte sein nicht minder berühmter Sohn 
Adolph Carl Kunzen, geb. 1720 am 22. September zu Witten- 
berg. Auf der mit seinem Vater unternommenen, bereits früher 
erwähnten Kunstreise nach Holland und London knüpften sich für 
ihn am letzteren Orte Bekanntschaften an, die ihn als gereiften 
Künstler wiederholt nach der Hauptstadt Englands führten. Inson- 
derheit waren es Dr. Pepusch, der finanziell so glücklich fituirte 
Componist der Bettleroper, und der berühmte Schatzkanzler Sir 
Robert Walpvle, welche sich für ihn interessirten. Specielles über 
seine Lebensumstände fehlt bis zu feiner 1750 erfolgten Ernennung 
zum Herzt. Mecklenburgischen Capellmeister in Schwerin. Aus 
dieser Zeit rühren eine Anzahl von Singgedichten und Serenaten 
für höfische Zwecke her, welche auch in den, unter der Leitung sei- 
nes Vaters stehenden Lübecker Wintercvncerten zur Aufführung 
kamen. Ebenfalls in Lübeck aufgeführt wurde 1752 eine große 
Passionsmufik, zu welcher der Herzog von Mecklenburg selbst den 
Text verfaßt hatte. Während eines vorübergehenden Aufenthaltes 
in England traf Kunzen (wie er seinen Namen jetzt schreibt) seine 
Berufung nach Lübeck. Sie ist datirt vom 5. Juli 1757. Schon 
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am ersten Oktober desselben Jahres kündigte er Concerte für den 
Winter in seiner Wohnung an, in denen er sich vielleicht weniger 
als bedeutender Componist, denn als fertiger Clavierspieler zu zeigen 
vermochte. Cr setzte mit Glück und Eifer diesen Zweig seiner 
Thätigkeit bis zum Jahre 1772 fort, wo er während eines von 
ihm gegebenen Concertes in Folge eines Schlaganfalles des Gebrauchs 
der rechten Hand beraubt wurde. 

Die Abendmusiken wurden von ihm anfänglich in der 
überkommenen Weise ans den Choren neben der Orgel fortgesetzt. 
Im Jahre 1765 sehen wir die Abendmusiken nach dem Chor vor 
dem Altare verlegt, „welches aber weder das ordentliche Ansehen 
hatte, noch sonsten das Musicalische Gehör belustigt. — Am 7. Nov. 
1767 ward in curia, da sie auf dein Chor keinen Bestand hätten, 
vielweniger eine gute Resonanz geben, beschlossen, sie wieder auf die 
Orgel zu verlegen." Die Proben zu denselben wurden nach wie 
vor in der Börse abgehalten. Man zahlte für ein Textbuch mit 
5 Billetten zu diesen Proben 2 Während der Zeit der Abend- 
musiken fielen die in jeder Woche stattfindenden Winterconcerte aus. 

Die erste aus der Feder Adolph Carl Kunzens geflossene 
Abendmusik führte den Titel: „Joseph und seine Brüder." Sie 
muß rasch entstanden sein, da sie bereits am 14. Nov. 1757, kaum 
drei Monate nach Uebernahme des Amtes, aufgeführt wurde. Eine 
im Jahre 1758 componirte Abendmufik trügt den Bermerk, daß in 
ihr: „verschiedene, nicht allzeit gebräuchliche, doch aber zur Abhand- 
lung der Materie sich aller Wahrscheinlichkeit nach wohl schickende 
Instrumente zu hören sein werden." Es sind die Waldhörner 
gemeint. Die Namen der übrigen Abendmusiken von der Compvsi- 
tion A. C. Kunzens, so weit sie zu ermitteln waren, sind: Judith 
(1759). Das kananäische Weib (1760). Absalon (1761). Goliath 
(1762). Der verlohrne Sohn (1764). Naboth (1769). Die Hirten 
auf dem bethlemitischcn Felde (1771). Die Enthauptung Johannis 
(1780). Außer diesen finden sich noch: der gerettete Bethulia, der 
Jüngling von Rain und die Buße Davids verzeichnet. Im 
Absalon hatte Mademoiselle Tiedemann, „eine dazu ausdrücklich 
verschriebene Sängerin und Virtuosin," die Soli übernommen. 
Ebenso war für die Abendmusik im Jahre 1764 ein von Telemann 
angepriesener Discantist berufen worden. Die Aufführung muß 
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nicht besonders gefallen Habens „weil dermahlen bei 8 Musici man- 
gelten, und was noch schlimmer war, weil dem verschriebenen Sän- 
ger die Stimme fehlte, folglich die Hauptparthie des Zeruja ver- 
hudelt wurde."*) Ein ansehnlicher Theil der Partituren Kunzen's 
ist der Stadtbiblivthet einverleibt worden; sic geben uns Kunde 
von der im Ganzen mehr formgewandten als originellen Schreib- 
weise des Autors. Das von ihm benutzte Orchester entspricht im 
Wesentlichen mit Ausschluß der Clarinetten, die sich noch am Ende 
des vorigen Jahrhunderts nicht fanden, dem noch jetzt gebräuchlichen. 
Es setzt sich außer dem Streichquartett zusammen aus 2 Flöten, 
2 Oboen, 2 Hörnern, 3 Clarinen (2 Clarini und Prinzipale) Fa- 
gott, Pauken und Orgel. Die früher allgemein üblichen Posaunen 
sind, wie bei Händel und Bach, ganz in den Hintergrund getreten. 
Die Recitative werden vom Dirigenten am Cembalum begleitet. 
Ueber seine Weise zu componiren sagt Kunzen selbst in seiner Vor- 
rede zu den Liedern „zum unschuldigen Zeitvertreib" erste Fort- 
setzung: „Mein Gebrauch ist nicht, beim Setzen lange zu zaudern, 
die Feder nachsinnend zu zerbeißen, Melodiken ängstlich schwitzend 
zu suchen, reizende Stellen und ausgesuchte Sätze anderer braver 
Satzkünstler vorsätzlich zu rauben, das gestohlene aneinander zu 
hängen und mir wegen übelerlernter Grundsätze zweifelhaft und 
endlich dennoch unrecht schreibend hinter die Ohren zu kratzen. 
Nein! Ich betrachte in der Kürze das Herrschende des Affects, den 
Schwung der Gedanken, das Rührende jeden Ausdrucks, das Bemerkens- 
würdigste eines jeden Worts, alsdann schreite ich zur Arbeit und 

— folge deiner holden Spur 
Mehr, als der Kunst, o reizende Natur." 

Außer der Vorführung eigener Cvmpvsitionen war unser 
Kunzen redlich bemüht, den Verdiensten anderer Tonkünstler auf 
musikalisch-kirchlichem Gebiete, namentlich Telemann's und Graun s, 
gerecht zu werden. Unter seiner Leitung kam 1768 erstmalig „der 
Tod Jesu" von Graun zur Aufführung, ein Werk, dem es beschie- 
den war, bis 1872 in Lübeck mehr denn fünfzigmal wiederholt zu 
werden. Im Anfang des Juli 1781 endete der Tod die Leiden 
des seit seiner Lähmung im Jahre 1772 schwer geprüften Mannes. 

Johann Wilhelm Cornelius von Königslöw, sein Amts- 

») Lübeckische Anzeigen 1764. März 10. 
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Nachfolger, geb. am 16. März 1745 in Hamburg, hatte von seinem 
Vater, einem dortigen tüchtigen Musiklehrer, bereits eine gründliche 
Vorbildung in der Musik erhalten, als er IZjährig zu A. C. Kunzen 
nach Lübeck kam, um sich in der Composition, dem Clavier- und 
Orgelspiel noch weiter zu vervollkommnen. Er benutzte seinen 
Aufenthalt so gut, daß er, als Kunzen wegen gelähmter Hand seinen 
Dienst nicht mehr versehen konnte, ihm adjungirt wurde und seinem 
Lehrer in allen Verrichtungen treu zur Seite stehen konnte. Nach 
dessen Tode wurde ihm der Organisten- und Werkmeisterdienst an 
St. Marien übertragen, welchen er fast bis an sein spätes Lebens- 
ende (er starb 88jährig am 14. Mai 1833) in vollster Pflichttreue 
versehen hat. Um die Hebung des musikalischen Lebens in seiner 
zweiten Vaterstadt hat er sich durch die Gründung eines Singinsti- 
tuts wohl verdient gemacht. In den von ihm gegebenen Concerten 
brachte er mit demselben größere Gesangswerke der classischen Rich- 
tung zur Anffühnmg, so namentlich den „Tod Jesu." Außerdem 
war es ihm vorbehalten, Homilius, Rolle, Händel und das Trium- 
virat Hapdn, Mozart und Beethoven in Lübeck einzuführen. Den 
uns beschäftigenden Abendmusiken ist, gleich seinen Vorgängern, 
sein Hauptaugenmerk im eigenen Schaffen zugewendet gewesen. 
Die Geschichte des Tobias ward ihm Anlaß zu drei Oratorien: 
„des jungen Tobias Verheirathung," „die Zuhausekunft des jungen 
Tobias" und „Sara s Ankunft bei Tobias," jedes aus fünf Theilen 
bestehend, deren erstes am 18. November 1781 aufgeführt wurde. 
Seiner fleißigen Feder entstammten außerdem: Joseph (1784), 
Davids Thronbesteigung (1785), Jojada (1786), Esther (1787), 
die Rettung Mose (1788), die eherne Schlange (1789), der geborne 
Weltheiland, Tod, Auferstehung und Gericht, Paulus, dessen erster 
Theil M. A. Bauck*) schrieb, und „Davids Klage am Hamvn" 
nach dem 42. Psalm. Pietätvoller als seine Vorgänger, hat er 
auch manche Werke seines Lehrers Kunzen in den Abendmusiken 
wiederholt. Mit dem Herkömmlichen brach er, als er 1791, 
50 Jahre nach seiner Entstehung, zum Erstenniale den „Messias" 
von Händel in der Abendmusik zur Aufführung brachte, dem im 
nächsten Jahre „Abraham auf Moria," 1793„Lazarus" von Rolle und 

*) Geb. 1765 Mai 25 in Hamburg, gest. als Organist an der St. Jacobi- 
Kirche zu Lübeck 1835 April 6. 
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1794 „Saul" von Händel folgten. Immer mehr tritt fortan in den 
seit dem Jahre 1800 aus der Kirche in die Börse verlegten und 
an den fünf Freitagen vor den früher üblichen Sonntagen abge- 
haltenen Abendmusiken der ursprünglich erbauliche und beschauliche 
Charakter derselben gegen einen mehr cvncertmäßigen Anstrich 
zurück. Auch der Componist Königslöw bescheidet sich gegenüber 
den neuen, einen wesentlichen Fortschritt in der Musik ankündigen- 
den Namen. Bald sind es nur noch Bruchstücke seiner Composi- 
tiouen, welche in Verbindung mit der vielfach wiederholten Hymne 
von Schultz- „Herr, durch die Welten tönt" oder dem „Hallelujah 
der Schöpfung" von Aemilius Kunzen, dem talentvollen Sohne 
Adolph Carls, die Bestandtheile der Programme bilden. 1802 
komint, auf drei Abende vertheilt, erstmalig Haydns „Schöpfung" 
zur Aufführung. „Die Jahreszeiten," welche vier Abende ausfüllen 
müssen, werden 1804 ebenfalls zum erstenmale den Lübeckern zu 
Gehör gebracht. Von der für den November 1806, das Kriegs- 
jahr, angekündigten Abendmusik ist zwar der Text vorhanden, doch 
hat die Aufführung selbst, unter dem schweren Druck der Verhält- 
nisse wohl kaum stattgefunden. In den Jahren der Fremdherr- 
schaft 1807 bis 1809 finden sich noch Abendmusiken verzeichnet; muth- 
maßlich aber haben dieselben nicht mehr die erforderliche Theil- 
nahme gefunden, denn 1810 beschließt von Königslöw dieselben 
für immer mit einem Werke aus seiner Feder: „Die Zuhause- 
kunst des jungen Tobias." An ihre Stelle trat das jetzt noch 
übliche Charfreitagsconcert. 
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Anhang. 

Berzcichniß der Co,»Positionen 
von 

£. Tun der, 1614—1667, D. Lilktrhilde, 1637—1707, 
3. €• Lchirfferdeckrr t 1^32, 3. p. Kunhen, 1696 -1757, 
31. L. Kmyrn, 1720—1781, 3. Ul. L. v. Königslölv, 1745-1833, 

sämmtlich Organisten an der St. Marienkirche zu Lübeck. 

F. Tunder. 
Auf der Lüneburger Stadtbibliothek befinden sich in einem 

in deutscher Tabulatur geschriebenen Promptuarium für die Orgel 
nachstehende 7 Choralbearbeitungen: 

In dich hab' ich gehoffet. Anst. 2 Clav. 
Jesus Christus wahr Gottes Sohn. 
Auf meinen lieben Gott. Auff. 2 Clav. Man. 
Jesus Christus unser Heiland. 
Was kann uns kommen an für noth. Auff. 2 Clav, und 

Pedal. (10 Seiten Folio.) 
Herr Gott dich loben wir. Auff. 2 Clav. 

*Komm heiliger Geist Herre Gott. Ped. 
„Herr Gott dich loben wir." 2 Biolin und 3 Chor. <3 clrrr. 

Verzeichnet im Cataloge der aus dem Besitz des Cantors 
Friedr. Emanuel Praetorius an die Michaelisschnle in 
Lüneburg 1696 übergegangenen Musikalien. 

D. Buxtehude. 
Nach Möller Cimbria litterata. Tora. 11. p. 132—33. 

Unterschiedliche Hochzeit-^rion. Lubeeae 1672 in fol. 
(Catal. nund.) 
Ungenau. Dieselben erschienen: **1673 (Juni 2). 1675 

(März 1). 1695 (Juli 8). 1698 (März 14.) 1705 
(Sept. 17.) (Auf der Lüb. Stadtbiblivthek.) 

*) Auf der Lüb. Stadtbibliothek, übertragen von C. Stiehl. 
**) Neudruck in den „Monatsheften für Musikgeschichte" 1885. 
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Fried- und Freudenreiche Hinfahrt des alten Simeons, bey 
Absterben seines Vaters, Joh. Buxtehuden, 32jährigen Orga- 
nisten in Helsingör (der zu Lübeck am 22. Jan. 1374 72jährig 
verstorben) in zwey Contrapuiicten musicatifd) abgesungen. 
Lüb. 1674 in l'ol. 

«benb-Musick in IX. Theilen. Lüb. 1678—1687 in 4°. fCatal.) 
Hochzeit des Lammes. Lud. 1681 in 4°. (Catal.) 
VII Suonate k doi. Violino & Viola di gamba, con Cem- 

balo. Hamburg 1696 in fol. Op. 1 jaus der Universitäts- 
Bibliothek in Upsala). 

VII Suonate k 2, Viol. etc. Op. 2. Hamburg 1696 (auf 
der Univers.-Bibliothek in Upsala). 

Castrum doloris dem verstorbenen Keyser, Leopolde, und 
Templum honoris dem regierenden Keyser, Josepho I. in zwei 

Musickcn, in der Marien Kirche zu Lübeck, gewidmet. 
Lub. 1705 in fol. 

(Text von Castrum doloris auf der Lüb. Stadtbibl.j 
Anonymi Hundertjähriges Gedichte vor die Wolfahrt der Stadt 

Lübeck, am 1. «lau. des Jnbel-Jahrs 1700 in 8. Marien 
Kirche rnusicalisch vorgestellt. Lub. 1700. in fol. 

His addantur in Catalogo nund: vern. A. 1684. Lipsiensi 
p. 32, ab ipso promissa, & a Christ. Hendreichio, in 
Pandect. Brandcnb. p. 812. editis, more suo, annumerata: 

1. Himmlische Seelen-Lust auf Erden über die Mensch- 
iverdung und Geburt unsers Heylandes Jesu Christi. 

2. Das allerschröcklichste u. allererfreulichste, nemlich 
das Ende der Zeit u. der Anfang der Ewigkeit, gesprächs- 
weiße vorgestellet. 

VII Klavier-Suiten, worinnen die Natur u. Eigenschaften der 
sieben Planeten abgebildet werden. 

1697. Musik von 3 Chören mit Pauken u. Trompeten bei 
Einiveihung des neuen Altars in der Marienkirche. (Die 
beglückte u. geschmückte Stadt Lübeck 1697.) 

1700. I. Lob und Danck-Lied wegen des behaltenen Friedens in 
der Nachbarschaft. 11. Danck-Lied nach überstandener Krankheit. 
III. Weltverachtung (Himmelsbetrachtung). IV. Jerusalem du 
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hochgebaute Stadt. Winterlieb. V. Wiederholt das zu An- 
fang dieses 1700 Jahrhunderts praesentirte Jubilaeum oder 
Hundertjähriges Gedicht. 

(Text auf der Lüb. Stadtbibliothek.) 
Auf der Lübecker Stadtbibliothek befindet sich ein Folio band, 

enthaltend in Abschrift (deutsche Tabulatur) und theilweise von 
Buxtehudes Hand verbessert: 

20 Cantaten für Chor, Solo und Orchester: 
Tie mit einem * bezeichneten Cantaten tragen an der Spitze von Buxtehude'« Hand den 

ausdrücklichen Vermerke Dietrich Buxtebude. 
*Fol 1. Alles waß ihr. a 9 vel piu. 2 VI. 2 Viole. Basso 

u. Organ. 
— 77tt- Also hat Gott die Welt, a 4. Sp. 2 VI. Viol: 

di gamba. 
— 26b- Bedencke Mensch daß Ende, a 7. 2 Sp. & B. 

3 Viol: & Violon. 
*— 29b- Hertzlich lieb hab ich dich, a 10 vel. 15. 2 Sp. 

A. T. B. con 5 Strom. 
— 60b Herr, wenn ich nur dich, a 4. 8. 2 Viol. & Violon. 
— 74b- Herr, nun läßt du deinen Diener, a 3. Ten. Solo 

con 2 Viol. 
— 5b- Ihr lieben Christen freuet Euch. a. 13 vel 21 

3 Viol. 2 Violen. 3 Cornetti. 3 Tromboni. 2 Clarini 
(con Sordini). Bass. Cont. Fag. u. 5stmg. Chor. 

— 43b Ich habe Lust abzuscheiden, a 6. 2 Sp. B. 2 Viol. 
& Violon. 

— 47b- Jesu meine Freude, a 6. 2 Viol. Fag. con 2 Sp. 
e. Basso. 

— 65b- Ich halte es dafür, a 5. Sp. B. con Violino, Vio- 
le tta e Violon. 

— 70b- Ich bin eine Blume zu Saron. a 4. Bss Solo con 
2 Viol. e Violon. 

— 82b- Jesu meine Freud u. Lust, a 6. 2 Viol. & Fag. 
con 2 Sp. & B. 

*— 38b- Lauda Sion Salvatorum. a. 5. 2 Sp. con et sine 
Basso & Violino u. Orgel. 

— 79b- Lauda anima mea Dominum, a 4. Sop. con 
2 Viol. & Violon. 
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— 56b- Meine Seele wiltu ruhen, a 6. 2 Sop. & Bass. 
2 Violini e Violon. 

*— llb- Nun danket alle Gott, a 13 vel 18. 5 Voce con 
le capella. Org. 2 Viol. Violon. 2 Cornetti, Fag. 
2 Trombetti. 

*— 40b Nichts soll uns scheiden, a 0. 3 Voci ed 3 Strom. 
— 15b Wo soll ich fliehen hin. Dialogus a. 9. S. A. 

T. B. con 2 Viol. 2 Violen & Violon. 
*— 19b- Wie wird erneut, wie wird erfreut, a. 16. 2 Sp. 

A. 2 Ten. B. 3 Trombetti. 3 Tromboni. 3 Violini 
e Cymbalo con ßepieno. 

*— 51b- Was frag ich nach der Welt, a 6. 8. A. B. 2 Violini 
& Violon. 

Unter den laut Catalog aus dem Besitze des Cantors F. E. 
Praetorius 1690 an die Michaelisschule in Lüneburg übergegange- 
nen Musikalien befanden sich von Buxtehude: 
„Christum lieb haben, ist viel besser." k 16. 5 Strom. 

Fag. 5 Voc. in Con(certo). C. C. A. T. B. 5 Voce in 
Rip. G tj. 

„Ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden" k 5. C & B. 
Violine, Viel d’Gamb. e Fagott. G b. 

Auch auf der Lüb. Stadrbibl.) 
„Jesu meines Lebens Leben." k 9. C. A. T. B. con 5 Strom. 

Die Bibliothek der Handschriften in Berlin besitzt snb 
2680 1 vol. in hoch fol. von verschiedenen Händen geschrieben: 

1) Fxempel, 2 sonderbaren Contrapuncte ehedessen auf den 
Tod seines Vaters verfertiget: 
a. Mit Fried und Freud ich fahr dahin. Disc. mit 2 Jnstr. 

ii. Basso continuo. 
b. Das macht Christus, (dieselbe Melodie.) Bassns con 

2 instr. u. B. c. 
c. Den hast du allen für gestellt. Disc. 2 Jnstr. B. c. 
d. Es ist das Heil, Melodie im Baß mit 3 Jnstr. 

2) „Heut triumphiret Gottes Sohn." 5 voce. 7 Instr. 
u. Orgel. Gantate. 17 Bit. 
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3) „Wachet auff, ruft uns die Stimme." h 2 Viol. Alto. 
T. B. con il Basso cont, ex C ch 10 Bit. 

4) „Wachet auff." 2 Canti. B. 4 Viol. Fag. et Org. 6 931t. 
(eine andere Cvmpositiou). 

5) „In dnlci jubilo, Nun singet u. seid froh." 3 voe. 
3 Instr. et Org. 6 Bit. 

6) Nun freut euch ihr Frommen mit mir." 2 Canti. 
2 Instr. et Org. 6 Bit. (Abgedruckt in der Beilage zu 
den „Monatsheften für Musikgeschichte" 1.885.) 

7) „Dixit Dominus Deo meo, Canto solo, 5 Instr. et 
Org. 8 Bit. (Theilweise abgedruckt in der Beilage zu den 
„Monatsheften" 1886.j 

8) „Alles was ihr thut mit Worten." 4 voei. 4 Instr. 
et Org. 11 Bit. (Unter den handschriftlichen Cantaten auf 
der Lübecker Stadtbibliothek.) 

Die Bibliothek des Joachimthal'schen Gyninafiuns besitzt 
V- 430 Manuscript in hoch kol. von 75 Seiten Reinschrift: 
Orgel-Stükke, bestehend in Praeludien und Fugen von Dietrich 

Buxtehuden und Nicolaus Bruhns. 
Bon Buxteh ude sind darin zu finden: 

Seite 2. Praeludium u. Fuge. G. 
— 8. do. C. 
— 13. do. D (mit einem Adagio). 
— 18. do. d moll. 
— 23. do. E dur (mit Presto, Adagio u. 

Allegro). 
— 28. Preludio in F. 
— 34. Preludio in E moll (mit einem Adagio.) 
— 38. Toccata in C. 
— 45. Preludio u. Fuge in G moll (1 b vorgezeichnet). 
— 51. Preludio in Fis moll mit einem Grave. 

Im Ms. Xi 462 befindet sich eine Kopie desselben Werkes. 
1 vol. in hoch fol. von 73 Seiten von derselben Hand kvpirt. 
Die Orgelstücke von Buxtehude sind von S. W. Dehn (XIV" Choral- 
bearbeitungen nach einer Handschrift von I. G. Walther zum 
Erstenmale herausgegeben. Leipzig. Peters 1856) und von Ph. 
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Spitta (Buxtehude's Orgelcompositionen vollständig in 2 Bänden. 
Leipzig. Breitkopf & Härtel) neu herausgegeben. 

In der Bibliothek der Handschriften zu Berlin Ms. 2681: 
a. 15 Praeludien und Fugen nebst dem Choral: „Nun lob 

mein Seel" für Orgel. 
b. Bl. 25. Canzonet ex D f. 
c. Bl. 27. Fuga ex G b. 

Ms. ib. -Ns 2681* Zum Theil dieselben Orgelstücke: 
Bl. 26 ein Praeludium. 

G. W. Körner. Gesammtausgabe der classischen Orgelkompositionen 
von D. Buxtehude. Erfurt. Körner 1856. Heft I. 

Ritter. Kunst des Orgelspiels. Band II. Fuge -Ns 1 E dur. 
Fantasie, Frei. u. Fuge, arr. für Harmonium von Zellner. 

Wien. Spina. 
Choralvvrspiel für Orgel: „Nun lob mein Seel," aus Körner: 

Orgelvirtuos -N° 129. 
Praeludien für Klavier. Busby II. 77. 
Fuga in F dur, für Orgel. Körner. -Ns 130. 
Toccata und Fuga in F für Orgel. Gommer, Musica sacra. 

Berlin 1839. Band I. -Ns 20. 
Versus IX toni, für Orgel. Körner. -Ns 34. 

I. C. Schiefferdccker. 
Opern: (für Hamburg). 1702. Alarich. 1702. Victor. 

Akt 1. 1702. Berenice. 1703. Begnerus. 1706. 
Justinus. 

Geistliche Cantaten, nach Ordnung der Sonn- und Festtäglichen 
Fvangelien in 8. (Catal.) Möller. Tom. II. p. 778. 

XII Musicalische Concerten, bestehend aus auserlesenen 
Ouvertüren, nebst einigen schönen 8viten und Sonaten. 
Hamburgi 1713 in fol. Möller. Tom. II p. 778. 

Diverse Hochzeitscantaten u. Serenaten. 
<Lüb. Stadtbibliothek.) 

Abendmusiken in 5 Theilen: 
>707. Weihnachts-Gedanken. (Text von Andreas Lange.) 
1708. Die Historia der ersten Eltern. (Text von Demselben.) 
1709. Die Aufopfserung Isaacs. (Text von Demselben.) 
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1710. Die Erniedrigung u. Erhöhung Josephs. (Text von 
Andreas Lange.) 

1711. Die Ausführung der Kinder Israel aus Egypten. (Text 
von Demselben.) 

1712. Der irdische Simson. (Text von Demselben.) 
1713. Die Einführung ins Land Canaan. (Text von Demselben.) 
1714. Der königliche Prophete David. (Text von Demselben.) 
1715. Die von Gott so wunderlich geführte Ruth. 
1716. Der Streitbare und Siegende Gideon. (Text von M. C. 

Brandenburg.) 
1717. Der Unglückseelige Ueberwinder Jephtah. (Text von Dems.) 
1718. Der große König von Israel David. (Text v. I. F. v. Holten.) 
1719. Der von seinem Sohn verfolgte David. (Text von Dems.) 
1720. Der Gedultige Kreuz-Träger Hiob. (Text von Demselben.) 
1721. Der feurige Untergang Sodoms und Gomorra. (Text von 

Demselben.) 
1722. Die merkwürdige Geschichte des Daniel. 
1723. Der große israelitische Richter Samuel. Th. I. (Text v. Dems.) 
1724. do. do. Th. II. do. 
1725. Der israelitische König 8aIomo. 
1726. Die große Wundergeschichte des Eliae. 
1727. Per Mensch gewordene Jesus. I. (Text von I. F. v. Holten.) 

(anscheinend aus den Abendmusiken von 1709, 1710, 1712, 
1714 und einem fünften Theile „der sein Volk errettende 
Mosis" zusammengestellt.) 

1728. Des großen und berühmten Propheten Elisae wunderthä- 
tiges Leben u. merkwürdiger Tod. 

1729. Hiskias, König in Juda. 
Die Texte der Schiefferdeckischen Abendrnusiken besitzt die Lübeckische Stadtbibt. 

I. P. Kuntzen. 
In Dresden componirt nach Gerbers u. Mendel's Tvn- 

künstlerlexikon: Kirchenmusiken, Ouvertüren. Concerte für 
Viol, Clav. 

In Hamburg componirt: Die Oper: Cadmus. Singspiel: 
Critik des Hamburgischen Schauplatzes. 1725. Chöre, Sinf. 
Ree. u. Arien zu Romulus u. Remus. 1724. Passions- 
musik u. andere Vocalwerke. 



IW 

Physikalisch-moralisch Gespräch zwischen der Natur in den 
4 menschlichen Altern. Ein Wettstreit des angenehmsten Zeitvertreibes. 

Kleeblatt von den drei allgemeinen Gemüthseigenschaften 
„Liebe, Eifersucht und Gleichgültigkeit." 

In Lübeck componirt: 
1733. Jntroduktionsmusik. Oratorium für drey Chöre. 

Abendmusiken in 5 Theilen: 
Tie Texte der mit eine», * bezeichneten Werte befinden sich ans der Liib. Stadtbibliotbek. 

173i). Erster Theil der anmuthigen Geschichte des Erzvaters Jacob. 
*1736. Das Segens-vvlle Denckmal göttlicher Vorsorge. II. Theil 

des Jacob. 
'1737. Der blutige Untergang des Assyrischen Feld-Hauptmanns 

Holofernes. 
*1738. Des alten u. jungen Tobiae Lehrreiche Lebensgeschichte. 
*1739. Belsatzar. (Als Meisterwerk gepriesen.) (M. C. Bran- 

denburg.) 
*1740. Der Werht der Unschuld u. Ruhe ans einem Theil der 

Lebensgeschichte Isaacs. 
*1741. Das göttliche Gerichte über die von Abab und Isabel 

wider den Naboth ausgeübte Tyranney. 
* 1742. Die Sünde u. Buße Davids. 
*1743. Der Sieg des Glaubens an dem Exempel der drei jüdi- 

schen Männer in dem glüenden Ofen zu Babel. (M. 
C. Brandenburg.) 

*1745. Die durch der gebenedeyten Jungfrau Mariä wunderbahre 
Niederkunfft beseeligte Hofnung der Gläubigen in Israel. 

*1748. Die bestrafte Grausamkeit au dem Beyspiele der gottlosen 
Athalja. (M. Lange.) 

*1749. Der gebändigte Hochmuth an dem Beispiele des stolzen 
Hainanus. (M. C. II. Lange.) 

*1750. Die zärtliche Mutter an dem Beispiele der Rebekka. (M. 
C. H. Lauge.) 

*1751. Die kluge Ehefrau an dem Beispiel der Abigail. (M. C. * 
II Lange.) 

1754. Die vereitelten Anschläge des wütenden Saul, den gott- 
seligen David zu verderben. (4. I). Overbeck.) 

17;);». Abendmusik. (Inhalt nicht zu ermitteln.) 
Zische, d. V. f. L. G. V, 2. 14 
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1756. Das unglückliche Ende des aufrührerischen Adonia. (J. 
D. Overbeck.) 

1745. Kirchenmusik am 2. Weihnachtstage. 
1746. Atusik am Sonntag Estomihi. 

*1750. Der für die Sünde des Volks dahingegebene Jesus, nach 
Anleitung der vier Evangelisten in einem Oratorio 
vorgestellt. 

Zur Fastenzeit musicalisch aufgeführt. 
*1750 u. 1751. Der gläubigen Seele wehmüthige Beherzigung 

des bittern aber heilbringenden Leidens und Sterbens 
Jesu Christi in 3 Abthl. Judiea. Palmarum und 
Charfreitag. 

1754. „ Ein Stück, nicht weniger reihend u. angenehm als die 
bisher (1752) anfgeführte Passion von A. C. Kunze»." 
Musik von dem älteren Kuntzen. (Aff. Brandenburg.) 

A. C. Kunze,i. 
Componirte nach Gerber'» u. Mendels Tonkünstlerlexikon: Sin- 

fonien, 21 Biolin-, 8 Flöten- und 6 Hoboeconcerte. Xll 
Klaviersonaten <5p. 1. London 1759. Verschiedene Violin- 
Duvs. Ein großes Passivnsoratorium (1752). „Die gött- 
liche Berufung des Glaubens Abrahams," Oratorium. 
8 Geburtstags-, Namenstags-, Abschieds- und Jubelcantaten 
u. Serenaten. Verschiedenes von ihm in Cramer’s 1787 
herausgegebener Flora. 

Lieder zum unschuldige» Zeitvertreib. Hoch l'ol. 30 Lieder 
mit beziffertem Baß. Hamburg 1748. 

— — Fortsetzung. 30 Lieder »nt beziffertem Baß. Lübeck 
1754. (Recensirt in Lüb. Fama. 1754. Jß 21.) 

— — Neue Auflage 1756. 
Oden. 7 V-r Bogen. Groß Quart. 
Sonate für Klavier in 1) dur in Haffner Kaccolta musicale 

contenente VI Sonate per il Cembalo Norimberga 
A« 2, Querfvlio. [sine anno.] 

Die Rostocker Universitäts-Bibliothek besitzt: 
Aria: „To l'elice o Pastorella“ für Sp. mit 2 Viol. Viola, 

Cello & Cembalo (Basso continuo) in Stimmen. 
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Aria: „E falso il dir ch’uccida für Sp. 2 Viol. Alto & Cem- 
balo. (geschr. Part.) 

— „Caro di lascio oh Dio" für Sp. 2 Viol. Alto & Cembalo. 
(geschr. Part.) 

Duetto: „Dolce bell’ Idol mio“ für 2 Sp. mit 2 Viol. Viola. 
Cembalo, Basso cont. u. 2 Corni (in Stimmen). 

Aria für Sopr. „L’amabile beltii d’un volto“ mit 2 Viol. 
Viola, Basso & 2 Corni. (in Stimmen.) 

—- für Sopr. „Se non timoro allato“ mit 2 Viol., Viola, 
Cello & 2 Corni. (in Stimmen.) 

— für Sopr. „Per fuggisti is pena avro“ mit 2 Viol. Viola. 
Basso & Cembalo. 

Seren ata auf das Geburtsfest der Herzogin Louise Friederike 
v. Mecklenburg, geb. Herzogin v. Wurtemberg. (183 Seiten 
geschr. Part. in i'ol. nebst Sing- und Jnftr.-Stimmen (geschr.) 
Das Singgedicht ist in Lübeck 1754 gedruckt u. der Par- 
titur vorangestellt.) 

Canons zu 3 Singst, mit italienischem, theils mit deutschem Texte. 
(Geschr. in Fol.) 

Autograph von A. C. Kunzen. Sammelwerke 63. 
— — in dem Clavierlmch für die Herzogin Luise Friederike. 

Die heilige Geschichte des Lebens n. Sterbens Jesu Christi. 
Passivusmusik in 5 Theilen, (comp.. 1750.) 

Passiousmusik in 6 Theilen, (ausgeführt in Schwerin u. Rostock.) 
Wettstreit der Ton-, Dicht- u. Schauspielkunst. 
Singgedicht auf dem Geburtstag der Prinzessin Amalie. (Pros. 

Aepinus in Rostock.) 
Sereuata auf das Geburtsfest des Erbprinzen v. Mecklenburg. 

(Conrektor Lange.) 

In Lübeck componirt: 
Abeudmnsiken in 5 Theilen: 

Die Partituren der mit einem * bezeichneten Abendmusiken befinden sich auf der Lüb. Ttadtbibl. 
1757. Joseph und seine Brüder. (-1. D. Overbeck.) 
17f>8. Der gerettete Bethulia. 

*1759. Judith. 
*1760. Das Kananäische Weib. 

14» 
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*1761. Absalon. 
*1762. Goliath. 

1763. Buße Davids. 
*1764. Der verlohrne Sohn. 

1765. Der Jüngling von Rain. 
*1769. Naboth. (Dr. Foersch.) 
*1771. Die Hirten ans dem bethlemitischen Felde. 

1780. Die Enthauptung Johannes. 
Jacobs Vermählung mit Lea. 

1754. Musik für das Gymnasium bei Einführung des Conrektor 
Overbeck. 

1757. Pimpinon & Vespetta „beliebte" u. „drolligte Musik." 
Daccooo & Serpilla. „scherzhafte Musik." 

1757. Sinngedicht von der Verbindung der Kaufmannschaft u. 
der Wissenschaft. 

1759. Musik bei Einführung des Eantor Schnohel. 
1763. Liavo & Vespetta oder der im Grabe gerochene 

Pimpinon. 
Musik zum Friedensfeste. 
Jubel- u. Friedensmusik, so 1760 im Juni zu Lauenburg 

auf hohe Veranstaltung aufgeführt. 
1769. Cantate bei Einweihung der Kanzel zu St. Johannis. 
1770. Passionsmusik, größtentheils neu gefertigt. 
1771. Eine sowohl von Poesie als Musik gänzlich neue Passions- 

musik. 
1774. Musik bei Einführung von 6. F. Minus am Gymnasium. 

Leiden Jesu vor Caipha. Passionsmusik. 
1777. Passionsmusik. Text von Nöltingk. 

Musik bei dem feyerlichen Gedächtnißtage der vor 600 Jah- 
ren gegründeten Kirchen u. Kloster St. Johannis 
Evangelista. 

1778. „Gott in den Gegenständen der Natur." 
1779. Concert für zwei Flügel. 
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I. W. C. v. Äönigslöw. 
Abendmusiken in 5 Theilen. 

Die mit einem * bezeichneten Werke besitzt die Lüb. Stadtbibliothek. 
*1781. Die Verheirathung des jungen Tobias. 
*1782. Zuhausekunft des jungen Tobias. 
*1783. Ankunft Lara. 
*1784. Joseph. 
*1785. Davids Thronbesteigung. 
*1786. Jojada, der Hohepriester. 
*1787. Esther. 
*1788. Von der Rettung der Rinder Mose. (1—3. Abend.) 
*1788. Ter geborne Weltheiland. (4. u. 5. Abend.) 

*1789. Die eherne Schlange. (2 Abtheilungen.) 
*1790. Tod, Auferstehung u. Gericht. (2. Abth.) 
*1791. Petrus. (2 Theile.) 
*1792. Paulus. (Theil 1 v. M. A. Bauck.) 

( — 11 v. v. Königslöw.) 

1795. Davids Klage am Hamon nach dem 42. Psalm. 
1797. Davids Sieg über die Philister. 

*1799. Musik für das Gymnasium. 
1800. Saul und David im Kriege. 

*1801. Michaelismusik. 
*1802. — — — 

* Kirchenmusik am Neujahrstage. 
*Johannis Musik. 
*Ouverture für Orchester. 
*Fugeu für die Orgel. 
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VIII. 

Die Lübecker Familie Pal und einer ihrer Vertreter 
in Reval. 

Bon Prof. Dr. W. Stieda in Rostock. 

Unter den Handelsbüchern des fünfzehnten und sechzehnten Jahr- 
hunderts, welche ein glücklicher Zufall im Renaler Stadtarchiv häufiger 
als anderswo erhalten zu haben scheint,') lenkt das des Kaufmanns 
Bernt Pal deswegen besonders die Aufmerksamkeit auf sich, weil es 
die Möglichkeit gewährt, in den Vermögensstand eines Geschäfts- 
mannes bei seinem Tode Einblick zu nehmen. Man geivinnt aus 
der Aufzeichnung seines Nachlasses eine Vorstellung von den Mitteln, 
mit welchen er operirte, von seiner Lebensweise, seinen Bedürfnissen 
und dem Aufwande, den er treiben konnte. Ist man bei dem heu- 
tigen Stande der Forschung auch nicht in der Lage zu behaupten, 
daß das Bild, welches hier entgegentritt, für das Jahrhundert ein 
typisches ist, so wird es immerhin unser Verständniß für das Zeit- 
alter bereichern, bei demselben zu verweilen. 

Bernt Pal gehört zu den Lübeckern, die in jener Periode 
vermuthlich sehr zahlreich nach den livländischen Kolonien ihren 
Weg nahmen und dort eine zweite Heimatb fanden. Wann er nach 
Reval übersiedelte, in welcher direeten Veranlassung, sowie über seine 
Lebensschicksale, sind wir nicht unterrichtet. Seine Familie gehört 
zu den ältesten in Lübeck. Wenigstens kommt der Name schon in 
der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts vor. Ein Rathsherr Ber- 
nardus Paal wird gegen 1350 als Wiesen-Besitzer namhaft gemacht 
und kommt in den folgenden Jahren 1354—13(53 wiederholt in 

') Schiemann, die Ordnungs-Arbeiten am Revaler Stadtarchiv. Reval 
1885. S. 9. 

s) Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Bd. 2, S. 1065 Anmerkung 52. 
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Urkunden über städtische Angelegenheiten als Vertreter der Stadt 
tun-.1) Vermuthlich ist es sein Testament, welches aus dem Jahr 
1363 stammend im Lübecker Archiv aufbewahrt wird, sowie das 
Testament der Windula Pal von 1370 das seiner Frau sein könnte. 
Windula nennt sich in der Aufzeichnung ihres letzten Willens 
„relicta domini Bernardi Paal." Gleichzeitig mit dein Raths- 
herrn Bernhard Paal erscheinen zwei Bürger in Lübeck, Henneke 
und Eberhard Paal, Ersterer um das Jahr 1358,*) Letzterer in den 
Jahren 1366—1387. Daß der Letztere identisch mit Eberhard Pauli 
sei, wie der Herausgeber des Lübeckischen Urkundenbuchs annimmt, 
möchte ich bezweifeln. Wenigstens lassen sich keine Gründe dafür 
namhaft machen, daß der .Pawel' und .Pauli' genannte Mann der- 
selbe sei, wie der in der Mehrzahl der Fälle als .Paal' bezeichnete. 
Everhard Pauli tritt in Urkunden von 1370, 1376, 1377 und 
1381 nuf.3) Er ist Grundbesitzer im Himmelsdorf und kauft 
zusammen mit einem Lübecker Rathsherrn noch andere Güter. Von 
Eberhard Paal, dem in den erwähnten Urkunden ausdrücklich so 
genannten, ergiebr sich dagegen folgendes Bild. 

Er ist Kaufmann und handelt nach Bergen und England. Im 
Jahre 1366 versendet er mit zwei anderen Lübeckern zusammen in 
einem Schiffe, oder auf eigene Rechnung, Holz dorthin und hat das 
Unglück, daß eine gewisse Quantität desselben ihm geraubt wird?) 
Zwanzig Jahr später wird ein von ihm und vier anderen Lübeckern 
nach England beladenes Schiff von den Franzosen weggenommen?) 
Sein Vermögen ivar ein beträchtliches, denn auch er gehörte zu den- 
jenigen Lübeckern, die im Jahre 1374 dem Bertold von Ritzerau 
erhebliche Summen vorschössen — er lieh ihm 187 Markts — und 
ist mit 300 Mark betheiligt, als der Lüneburger Rath im Jahre 
1375 bei mehreren Lübecker und Hamburger Rathmännern und 
Bürgern eine Anleihe von 7000 Mark abschließt?) 

>) Lüb. Urk. B. 3, Nr. 208, 269, 270, 273, 281, 439, 444, 459. Im 
Personenregister dieses Bandes ist er irrthümlich als ,Eberhard' eingetragen, 
wahrend die verzeichneten Urkunden ihn .Bernd' aber .Bernardus' nennen. 

*) Ebb. 3, Nr. 304. 
3) Ebb. 3, Nr. 711, 4, Nr. 301, 302, 392, 647. 
*) Ebb. 3, Nr. 582, 596. 6) Ebb. 4, Nr. 494. 6)Ebb. 4, Nr. 245 S. 257. 
7) Ebb. 4, Nr. 269; er erhält sein Geld 1382 zurück, ebd. Nr. 412. 
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Zwischen den Geschäften beider Männer, Pauli und Paal, 
erscheint kein Zusanimenhang, und die Persönlichkeiten, mit denen sic 
umgehen, haben gleichfalls mit einander Nichts zu thun. Es wird 
daher vermuthlich richtiger sein, dieselben nicht zu identificiren. 
Noch ein Paal tritt uns am Ende des vierzehnten Jahrhunderts 
entgegen, Namens Ghodeke, von welchem das Lübecker Archiv ein 
Testament besitzt. Er verschreibt in demselben vom 26. Aug. 1397 
seine Hinterlassenschaft seinen Eltern. Der Name des Baters ist 
nicht genannt; die Mutter führte den Namen „Kunne." 

Seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts erscheint durch 
sieben Testamente und zwei Einträge in das Niederstadtbuch urkundlich 
beglaubigt abermals ein Bernhard Paal. Derselbe war dreimal 
verheirathet. Telzeke, die erste Gattin, muß gegen 1443 gestorben 
sein und hatte ihm drei Kinder, Bernt, Eberhard und Anna, letztere 
nachher mit Johann Pape vermählt, geschenkt. Im genannten Jahre 
findet sich Bernhard Pal gerichtlich mit diesen Kindern ab, 
weil er im Begriffe stand, eine neue Ehe einzugehen <Anh. Nr. 1). 
Leider war auch diese nicht von langer Dauer. Die zweite Frau, 
Katharina Platenschläger, die Tochter von Herman Platenschläger 
war bereits 1449, nachdem sie ihm zwei Kinder, Anna und Arnd, 
geboren hatte, gestorben (Anh. Nr. 2.) In seinem Testamente vom 
2. April 1449, dem ersten aus der ganzen Reihe, ist von ihr 
bereits als einer Todten die Rede und in demselben Jahre theilt 
er mit ihren Kindern das Erbe (Anh. Nr. 3), offenbar weil er die 
Absicht hat, sich abermals zu vermählen. Indeß hatte er diese 
Absicht bis 1431 noch nicht verwirklicht, denn in dem Testament von, 
23. Juni desselben Jahres werden nur die fünf Kinder ans den 
beiden ersten Ehen und die Enkelkinder Bernd und Telseke Pape- 
bedacht. Dagegen erscheint im Testamente vom 12. Juli 1452 
bereits als dritte Frau „Gheseke, myne leve husvrowe.“ Mit 
biefer hat er bis 1464 — am 6. September genannten Jahres 
macht er das letzte uns erhaltene Testament ft, — drei Kinder 
kwzeugt, einen Sohn Hermann und zwei Töchter Kunneke und 
Drndeke, hatte aber zur Feit der Abfassung des Testamentes die 

’) Aus der Zwischenzeit sind noch Testamente vorhanden von, 8. Octbr. 
1457, 17. Marz 1459 und 19. Janr. 1464. 
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Hoffnung auf weitere Nachkommenschaft noch nicht aufgegeben. 
(Anhang yfr. 4: item esst my God mer kindere geve mit Gesken 
myner husfrowen it. s. id.) 

Es ist nicht unmöglich, daß der Revaler Bernd Pal ans dieser 
Familie stammt, das heißt der älteste Sohn der aufgezählten acht 
Kinder von Bernhard Pal in Lübeck war. Er müßte dann ein 
Alter von einigen 60 Jahren erreicht haben. Jin Testamente von 
1452 erscheint der Sohn Bcrnt noch als unmündig, in dem von 
1457 dagegen tritt er bereits als Vormund, von seinem Vater gu 
diesem Vertrauensposten ausersehen, ans. In gleicher Eigenschaft 
kommt er auch in den Testamenten von 1459 und 1464 vor, wäh- 
rend der Vater, wenigstens im Testament von 1427, .der o!de‘ 
genannt wird. 

Gegen diese Auffassung aber spricht Folgendes: 
1) Bernt Pal, der Revalenser, besitzt 1503 ein Haus in 

Lübeck in der Alfstraße, in dem schon sein seliger Vater gewohnt 
hat, während Bernt Pal in Lübeck 1464 von einem Hanse auf 
dem Koberge daselbst spricht, welches er seiner Frau Gheseke zuweist. 
Es bleibt hier zwar nicht ausgeschlossen, daß Bernt Pal in Lübeck 
mehrere Häuser besaß. Es ist im Testamente nicht ausdrücklich 
gesagt, daß er in dem seiner Frau überlassene» Hause auf dem 
Koberge selbst gewohnt habe. War das aber nicht der Fall, so 
hätte das andere Hans doch gleichfalls in der Aufzählung der Hiw 
terlassenschaft eine Stelle finden müssen. 

2) Außer Bernt Pal, dessen zahlreiche Testamente so lebhaft von 
ihm reden, wird von DittmeG) ein Heinrich von Pale erwähnt, 
der eine Tochter Wendnla besaß, die mit Heinrich Greverade ver- 
heirathet war. Daß diese identisch mit der im Testamente von 1449 
genannten Wendnla Greverade sein kann, muß bezweifelt werden. 
Dieser Greverade vermachte in seinem Testamente von 1466 — er 
starb 1468 — dem Revalenser Bernd Pal 200 Mark „itern geve 
ik Bernd Pael mynes wives broder, de is to Kevel, 200 mark.“*) 
Da nun unter den acht Kindern von Bernt Pal in Lübeck eine 
Wendnla sich nicht findet, dieselbe aber doch die Schwester des 

') Die lübeckischen Familien Greverade und Warneböke, Lübeck 1859. 
*) Nach gefälliger Mittheilung von Herrn Senatssecretair vr. Hagedorn. 
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Revalensers sein will — sic starb 1491 —, so muß dieser einer 
andere» Familie Pal entsprossen sein. In der Aufzeichnung von 
1443 über die Familie (Nr. 1) wird ein verstorbener Herman Pal 
genannt, der den Pal scheu Kindern erster Ehe Geld hinterlassen hat. 
Möglicherweise waren Bernt Pal (144:1—1464) und Heinrich Pal 
dessen Sohne. In welchem Zusammenhange zu diesen aber dann 
Albert Pal, der 1443 als Vormund genannt ist, und dessen Brüder 
Bernt, Johann und Arnd, die im Testament von 1449 bedacht 
werden, standen, läßt sich mit Sicherheit nicht bestimmen. Der 
testirende Bernd Pal bezeichnet sie als seine Onkel. 

Pal ist übrigens ein Name, ans den wir auch an anderen Orten 
stoßen. So gab es 1476—1480 einen Rathmann Heinrich Pal in 
Kämpen und tritt ein Johann Pal als Bürger derselben Stadt 
im Jahre 1487 uns entgegen?) 

Zu den Greverade s hatten die Pal s jedenfalls nahe Beziehun- 
gen. Heinrich Greverade erscheint in den Testamenten des Lübeckers 
Pal mehrfach als Vormund; einer Wendula Greverade wird 1449 
van Bernt Pal eine Summe Geldes vermacht. Im Testamente des 
Revalensers ist eine der Erben Greteke Greverade (als Mädchen 
Margaretha Bere), und wird ein Heinrich Greverade der Junge angeführt, 
der den Vormündern bei der Testaments-Vollstreckung behülflich war. 

Auf Verwandschaft des Revalensers Pal mit dem vrelgenann- 
ten Bernt Pal in Lübeck deutet zuletzt der Umstand, daß unter 
seinen nächsten Erben in Lübeck zwei Frauen namhaft gemacht wer- 
deu, Drutke Bossenborch und Anneke Hochfeld. Die beiden Mädchen- 
namen Drutke und Anna treffen wir bei den Töchtern des Lübecker Pal's. 
Diese Frauen sind cs, welche das Haus erben, .clat hus dat to 
Lubeke steyt in der Alleffstraten. dar syn sallyge fader in 
wannede, syn sallyghe fader ein gegeven hadde:' 

Für den Lübecker Bernt Pal ist charakteristisch, daß er in der 
kurzen Zeit von 1449 bis 1464 sieben Testamente aufsetzen läßt. 
Wie es scheint, bewegen die in seiner Familie sich ereignenden 
Veränderungen zu diesem häufigen Wechsel. In der That hat das 
Testament von 1464 ein ganz anderes Aussehen, als das von 1449. 
Beide Male aber erscheint er als ein gutsituirter wohlhabender 

*) Hanjerecesse, 3. Abtheil. 1, Nr. 140, 245, 254; 2, Nr. 183. 
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Mann, dessen Gesammtvermögen wir zwar nicht ziffermäßig berech- 
nen, aber doch von den einzelnen namhaft gemachten Posten auf 
den bedeutenden Umfang desselben schließen können. 

Jni Jahre 1449 sollen seine Kinder erster und zweiter Ehe 
das sämmtliche bewegliche und unbewegliche Vermögen erben, jede 
Partie eine Hälfte. Außerdem aber bestimmt er ihnen noch gewisse 
Summen, den drei Kindern ans der ersten Ehe zusammen 1100 Mark 
und den beiden Kindern zweiter Ehe zusammen 00 Mark. Mehrere 
Verwandte erhalten zusammen 330 Mark, fünf Bormünder für die 
Mühe um die Bollstreckung des Testaments 20 Mark. Religiösen 
Zwecken sind 146^ Mark gewidmet, nämlich 130 Mark mehreren 
Kirchen und 16^ Mark zwei Predigern, um die Messe zu lesen. 
Sehr beträchtlich endlich sind die für WohlthätigkeitsZwecke gespen- 
deten Summen: im Ganzen 328£ Mark. Arme, Sieche, Elende sollen 
diese Beträge erhalten. Acht Schillinge darunter sind für Besserung 
voll Wegen und Stegen bestimmt. Im Ganzen ist eine Summe 
von 1980 Mark Lüb. zu vererben, wozu nun noch das Haus, die 
Geräthe u. s. >v. kommen, d. h. die gesammte Hinterlassenschaft, in 
welche sich die Kinder theilen sollen. 

Bis zum Jahre 1404 ist die im Testamente namhaft gemachte 
Summe auf 072 Mark, und ivenu wir die seiner Frau zugesprochene 
Jahres-Rente von 20 Mark zu 0 Proz. capitalisiren, auf 612 Mark 
angewachsen, abgesehen wieder vom Hause und dessen Zubehör. 
Uebrigens war sein Gesainmtvermögen größer als diese Summe, 
da er 800, bezw. 1200 Mark für die nach Abfassung des 
Testaments noch eventuell zur Welt kommenden Kinder aussetzt. 
Die Bertheilnng aber ist eine wesentlich andere. Die Wohlthätig- 
keitsanstnlten und die Berwandten erhalten Nichts. Die Haupterbin 
ist die Frau, sic erhält eine Rente von 20 Mark und das Haus; 
die Kinder erster Ehe bekommen den verhältnißmäßig unbedeutenden 
Betrag von 200 Mark. Dagegen werden die Kinder zweiter Ehe 
mit einer größeren Summe, nämlich mit 400 Mark bedacht; außer- 
dem empfangen sie die ihnen bereits 1449 (Anh. Nr. 3) zugesicherten 
1800 Mark. Eine große Summe wird den Kindern dritter Ehe 
zugewiesen, nämlich 3200 Mark. Tie der Kirche und den Vor- 
mündern zugedachten Summen sind geschmälert, erstere auf 100 Mark, 
letztere auf 20 Mark, da nur vier Vormünder ernannt sind. 



Wenden wir uns nun dem Revalenser Bernt Pal zu. Die 
Daten seines Handelsbuches, eines starken Lederbandes, entstammen den 
Jahren 1495—1503; über seine Person enthält dasselbe Nichts. 
Es ist in einer sehr undeutlichen Handschrift geführt, nur bis 
Blatt 154 paginirt, während mindestens noch einmal so viel 
Blätter vorhandeil sind, und ist sehr wenig übersichtlich. Es muß 
dahingestellt bleiben, ob dieses Buch das einzige oder eines von 
mehreren lvar, die er führte. 

Am Donnerstag den 6. Juli 1503, zwischen 4 und 5 Uhr 
— es ist nicht gesagt, ob Morgens oder Nachmittags, — starb 
Bernt Pal mit Hinterlassung eines Testaments, dessen Ausführung 
vier Vormündern übertragen war. Diese, wahrscheinlich Revaler 
Knnflente, — von einem derselben Gotteke van Teilechten hat 
sich gleichfalls ein Handelsbuch aus den Jahren 1481—1506 im 
Revaler Stadtarchiv erhalten, —') kamen am Sonnabend den 
8. Juli zusammen, versiegelten zunächst das Buch (,hebben dyt 
bock togelacht’) und schrieben später, als sie die von ihrem ver- 
storbenen Freunde ausgesprochenen Wünsche alle erfüllt hatten, die 
Rechenschaft darüber in dasselbe hinein: .Wes wy van sallyghen 
Bernt Pal wegen mitsangen und vurgeven, sal men hyrfor 
nafolgende der blader fynden in dussem boke, God geve tor 
sallyghen tyd mote utgerychttet werden. Amen.1 

Tie Abwickelung der Geschäfte zog sich bis zum Jahre 1506 
hin. Erst am Montag den 8. Juni genannten Jahres hielten die 
Vormünder wieder eine Sitzung ab, deren Ergebniß die dann ins 
Buch eingetragene Rechenschaft war. Mittlerweile hatte einer unter 
ihnen, Gotteke van Tellechten, gleichfalls das Zeitliche gesegnet. 
Die Rechenschaft selbst ist vollständig von einer Hand geschrieben, 
wohl die eines professionsmäßigen Schreibers. Wenigstens sticht sie 
durch Sauberkeit und Deutlichkeit vvrtheilhaft von der des Bnch- 
inhabers ab, vorausgesetzt, daß dieser das klebrige selbst schrieb. 

Der Nachlaß unseres Kaufmanns bestand aus Gegenständen, 
die sich im Wesentlichen in fünf Gruppen zusammenfasse» lassen. 
Einmal eine große Quantität Leinwand, zweitens eine Menge 
Hausgeräth, darunter besonders einige, wie es scheint, kostbare Edel- 

') sub A. f. 18. Dort wohl irrthümlich als Schuldbuch des Thomas 
Schrove verzeichnet. 



211 

metallgeräthe, drittens baares Geld, viertens ein Haus in Lübeck 
und fünftens ein Betrag aus den zur Zeit des Todes noch nicht 
erledigten Geschäften. Einen wie großen Werth Alles zusammen 
darstellt, läßt sich leider auch nicht annähernd bestimmen. Die 
meisten Sachen waren im Testamente einzelnen Persönlichkeiten 
bestimmt. Daher werden mit wenigen Ausnahmen keine Preis- 
angaben gemacht, so z. B. beim Hause. Von den Hausgeräthen 
ward wohl nicht Alles verkauft, so daß die über den Erlös des 
Veräußerten vorliegenden Aufzeichnungen keine Vollständigkeit bieten. 
Auch ohne daß man indeß den Werth der gesammten Erbschaft in 
einer Summe ausdrücken kann, erhält man von ihrer bedeutenden 
Ausdehnung eine Vorstellung, ivenn man sich die einzelnen Bestand- 
theile derselben vergegenwärtigt. 

Bernt Pal starb ohne Hinterlassung einer Familie oder war 
vielleicht nie verheirathet. Daß zwei Frauen in Lübeck, Druttke 
Bossenborch^) und Anneke Hochfeld, seine nächsten Erben waren, 
wurde bereits erwähnt. Verwandschaftliche Beziehungen lagen wohl 
auch zu den Familien Greverade und Runge vor. Vertreter der 
vier genannten Familien, sowie eine Anna van der Lucht erhalten 
Geldgeschenke, einer von ihnen überdies ein Andenken an den Ver- 
storbenen, nämlich eine silberne Schale, aus der eine Rose sich 
angebracht fand. Waren die Genannten wirklich Verwandte des 
Erblassers, so kamen sie schlecht weg. Von dem ganzen Reichthume 
des in so weiter Ferne von ihnen gestorbenen Angehörigen erhielten 
sie nur das Lübecker Haus, zusammen 100 Mark Lüb. und eine 
silberne Schale. 

Die Vormünder empfingen für ihre Mühwaltung jeder eines 
der werthvollen Gold- oder Silbergeräthe, Hans Tydynckhnsen 
empfängt ,1 sulvern potken. woch 9 lot,‘ im Werthe von 
10 Mark; Tönnies van Wonne einen goldenen Ring im gleichen 
Werthe, Bernt Runghe zehn silberne Löste! und einen goldenen 
Becher mit einem Amethyst, Gotke van Tellechten endlich, oder 
vielmehr seine Erben, zwei silberne Schalen, die eine mit einer Dar- 

’) Ich lasse dahingestellt, ob ich diesen Namen richtig gelesen habe. 
Ein Heinrich und Johann Bersenbrngge kommen 1494 bei Pauli, Lübeckische 
Zustände Bd. 3, S. 203 Nr. 170 vor. Sie waren die Söhne des bekannten 
Lübeckischen Rathssecretairs Johann Bersenbrugge «1476—1493). 
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stellung des Angesichts Gottes, die andere »nt dem Bildniß des 
heiligen Andreas geschmückt. 

Was sonst noch da war, — und das war nicht wenig, — 
bekam die Kirche. Bernt Pal muß ein religiös gesinnter Mann 
gewesen sein. Schon bei seinen Lebzeiten hatte er, wie Eintragun- 
gen von seiner Hand in das letzte Blatt seines Handelsbnches aus- 
weisen, es an kirchlichen Spenden und Stiftungen nicht fehlen 
lassen. Seine ganze Frömmigkeit aber offenbarte sich erst nach 
seinem Tode. Fast alle größeren werthvollen Gegenstände seiner 
Habe werden den Kirchen und Klöstern in Reval zu St. Barbara, 
Olai u. s. w. vermacht. Dort sollte man sie theils zu Meßgewän- 
dern und zum Messelesen verwenden, theils zur Anfertigung zin- 
nerner Leuchter, zur Nenvergoldung des Bildes Unser Lieben 
Frauen u. dgl. m. Diese Sachen waren vor allen Dingen der 
schon erwähnte Leinwand-Borrath. Derselbe bestand in 5k! I Ellen 
sowohl gebleichter als ungebleichter Leinwand sin Stücken zu 17, 
25», 46, 60, 57, 155 und 168 Ellens, 7 Handtüchern und 1 ,pack- 
laken myt roder syde beneyet.1 Außerdem gehört hierher ein 
.mugghentelt,1 wörtlich ein Mückenzelt, also wohl ein Bettvorhang, 
15 ,eilen blaw kampken1 und 1^ Ellen .geblomet syden 
kamken,1 ein Stoff, bei dem man an das bei Lübben als Kleider- 
stoff bezeichnete ,kampkot‘ wird denken dürfen. Ein weiterer 
Gegenstand von Werth ivaren 10 Säcke Hopfen, 4 davon mit 
preußischem, 6 mit altem angefüllt. 

Außerdem werden aufgeführt ziimerne Kännchen, Stope, Salz- 
fässer, zusammen im Werthe von 21 Mark, sowie acht in ,synem 
kuntore1 gefundene kleine und große Stücke Geldes, im Werthe 
von 7 Mark, die so, ivie sie da waren, den betreffenden Kirchen 
zugewiesen wurden und deshalb wohl in der Rechenschaft für sich 
gebucht sind. 

Was tut klebrigen an Mobilien im Hause war, die verkauft 
wurden, ivas an baarem Gelde sich vorfand und >vas noch ans der 
Abwickelung beim Tode des Kaufmanns unbeendet gebliebener 
Handelsgeschäfte sich ergab, darüber legten die Bvrmünder eine 
genaue Auskunft ab, die wir ihres Interesses wegen vollständig folgen 
lassen (Anhang Nr. 5). Der Gesammtbetrag belief sich hier ans nicht 
mehr als 1772 Mark und 1 ls Schill. In dieser Summe ist aber nur 
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begriffen, was noch nicht erwähnt wurde, so daß man, um die ganze 
Erbschaft zusammen zu haben, noch hinzurechnen müßte den Werth des 
Hauses, der Leinwand, des Hopfens, der zinnernen Geschirre, der 
Edelmetallgeräthe und die 100 Mark, welche den Lübecker Erben 
ausgehändigt wurden. 

Von dieser Summe entfällt der kleinste Theil auf den Erlös 
aus dem Verkauf der Gcräthe; nur 179 Mark 2 Schill.. Auch 
an baarem Gelde war nicht viel vorhanden. Vier Mark und einige 
Schillinge fanden sich in der Geldtasche des Verstorbenen und 
357 Mark 13 Schill. Lüb. hatte er in seinem Schreibpult liegen?) 
Dagegen steckte eine sehr bedeutende Summe in Waarenvorräthen, 
die erst nach dem Tode des Erblassers Abnahme fanden, bezw. in 
Geschäften, von denen nichts weiter verlautet. 

Zu den einzelnen Stücken des aufgezählten Hausgerüths bleibt 
zu bemerken, daß die Bedeutung der dort genannten Stücke, als da 
find, seeffylt, wyn seckkesken, I duff van eyme bare, pouwe 
i'erte vaghen mir nicht klar ist. Die übrigen Worte lassen sich 
mit Hülfe des Lübben'schcn Wörterbuches alle erklären. Daß das 
aufgezählte Inventar wirklich Alles war, was Bernt Pal hinterließ, 
muß fast bezweifelt werden. Wenigstens ist z. B. auffällig, daß 
wohl eine ,beddedecke,‘ aber kein Bett erwähnt wird. Vielleicht 
fanden nur die Geräthc Aufzeichnung, welche verkauft wurden, 
während andere zur Vertheilung unter Freunde oder Arme kamen. 

Darf man sich nach dem Aufgezeichneten ein Bild von der 
Persönlichkeit des Mannes entwerfen, so fällt dieses nicht unfreund- 
lich aus. Auf die Behaglichkeit seiner Existenz weisen die mannig- 
fachen Kannen, Flaschen, Stöpe, Salzfässer, Teller und da» Gewürz- 
Sieb (krude-seef) Ijttt. Auch fehlt es nicht an Stühlen (stole), 
Bänken und Banklaken, d. h. dem Tuche zur Bedeckung der letzte- 

h Ich rechne die 229 Mark Rig. zu 25 Schill. Lüb. um. Diesen Werth 
hatte die Rigische Mark im Jahre 1107, Hanserecesse 1. Abth. Bd.5 Nr. 406; 
eine spätere Normirung ist mir aber nicht bekannt. Sucht man den Werth 
der Rigische» Mark aus den Zahlen der Aufzeichnung selbst zu ermitteln, so 
kommt man zu einem niedrigeren Ansätze. Die Gesammtsnmme ist 1779 
11 ß 6 eine Summirung der einzelnen Posten aber ergiebt 1330 A 2 ß 
4 4 Lüb. und 333 Mark Rig. Demnach wären, vorausgesetzt daß jene Revalcr 
Bormünder sich nicht verrechnet haben, die 333 Mark Rig. gleich 442 $ 
9 ß 2 4 Lüb. und eine Rigische Mark etwa 21—22 Schillinge Lüb. 
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ren. In s Bett gehören das Paar Laken und die Bettdecke, wäh- 
rend Becken und Handsaß zur Reinigung bestimmt sind. Zur Be- 
leuchtung dienen Leuchter und Lichtputzscheere (lycbtschere); auf 
die Beweglichkeit und Reiselust des Kaufmanns deutet die Aus- 
rüstung für ein Roß an Sätteln, Zaumzeug (bit), auf die eigen! 
liche cvmmercielle Thätigkeit die Waagschale nebst Gewichten, soivie 
das Schreibpult skuntor) nebst Papier, Rechenbuch und Tintenfaß 
(blackhorn). Bon den Edelmetallgeräthen ivar schon oben die 
Rede. Außer den genannten werden noch ein silberner Knopf, zivei 
silberne Löffel, ein silberner Stop und ein silbernes Spännchen in 
der Rechenschaft namhaft gemacht. Auf die Bildung unseres Kauf- 
manns lassen die Bücher, Gebet- wie andere Bücher und das Schach- 
spiel (schackspil) schließen. So tritt uns in Allem ein Mann 
entgegen, dessen Behäbigkeit außer Zweifel steht. Wer iveiß, ob 
viele der Eingewanderten in jenen Tagen so befriedigt auf ihr 
Thun zurückblicken konnten, als Bernt Pal es vermochte, dessen 
Wirksamkeit die Bvrsehuug augenscheinlich gesegnet hatte. 

Anhang. 

Nr. 1. 
Bernt Pal theilt mit seinen Kinder». 1443, Juni 29.*) 

«Lüb. Niederstadtbuch 1443. Petri et Pauli., 
Bemardus Pael coram concilio et hoc libro exsepara vit 

a se Everhardum, Bernardum et Anneken suos pueros a Tel- 
zeken prima uxore sua legitima procreatos assignavit et dedit 
eis in porcionem ipsorum paterni et materni heriseindii 
2700 mrc. den. bub. In hac computacione sunt 700 mrc. 
Lub., quas Hermahnus Pael bone memorie dictis pueris in 
suo testamento dedit ad annos maturos dictorum puerorum, 
Bemardo Pael de prompcioribus suis bonis expedite persol- 
vendas. Promisit eciam dictus Bemardus Pael, se veile et 
debere prefatos pueros apud se teuere et habere sub suis 
expeusis et ipsis in vestitu et victu fideliter preesse usque 
ad dictorum puerorum annos maturos. Ad hoc Hinricus 

') Gefällige Mittheilung des Herrn Staatsarchivars Dr. Wehrmann 



Vrunt, Lambertus Eckey, Hinricus Greverode et Albertus 
Pael, provisores dictorum puerorum adhibuerunt ipsorum 
consensum et voluntatem. 

Ji3 2. 

Testament des Bcrnt Pal. 1449, April 2. 
lAusgezühnles Original im Staatsarchive zu Lübeck.) 

In Codes namen amen. Ik Bernd Paal, wolmechtieh 
mynes lyves, myner synne unde redelicheyd, ist ik vamme 
dode vorekomen werde, zo sette ik myn testamente van 
mynen guderen to der ere Codes, alze hir nagescreven steid. 
Int erste geve ik 8 (5 Lnb. to betörende weghe unde stege. 
Item mynen leven binderen, de ik hebbe van myner zaligen 
husvrowen Katerinen, bescbede ik vor ere erfschichtinge en 
1 leiste alle myner gudere begberende, dat se myne vormun- 
dere zamentliken darvan vorstan alze dat recht is, dar 
boven geve ik en zamentliken van mvnen guderen 50 mark 
Bub. Item van der anderen helfte myner gudere geve ik in 
Codes ere 800 mark Lub. alzo, dat myne vormundere de half 
scholen keren an grawe lakene unde laten darvan maken 
rocke hoyken unde hosen unde geven de den not rostigen 
armen in de ere Codes, de se utvragen konen, unde de ande- 
ren helfte van den dreihundert marken wil ik dat se geven 
unde delen scholen den armen gemenliken by penningen 
unde scherven in ere bände, dat se alle unsen heren God 
vor my bidden. Item den monneken to der horch unde to 
zunte Katherinen geve ik in yslike stede 20 mark Lub. to 
dem buwe, dat se my in ere dechtenisse nernen. Item in de 
4 elenden huse in der clokgheterstraten, in der hundestra- 
ten, in zunte Johanses strafen unde by zunte Iligcn geve ik 
den armen dar herberge hebbende zamentliken 12 mark Lub., 
en like in ere bände to delende. Item den 40 elenden zeken 
to sunte Jurgene geve ik 10 mark Lub., yewelkem syn deel 
darvan in de bände to langende. Item den armen zeken to 
Travenmunde, to Dartzow unde to Cronow wonende geve ik 

Zljchr. b. B. f. L. G. V, 2. lö 
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in yslike stede 2 mark Lub., under en lijke to delende. Item 
zunte Birgitten clostere to Marienwolde, der kercken to Dul 
men, den swarten unde grawen monneken to Bergb en in Nor- 
wegen geve ik ysliker der 4 stede 20 mark Lub. to dem 
buwe. Item tom buwe des closters to Lemechow geve ik 
10 mark Lub. begherende. dat se my in densulven vif steden 
in ere dechtenisse nemen. Item her Johanne Hoken geve 
ik 15 mark Lub. unde hem Gherde Petershagen geve ik ene 
sware Engeische nobelen begherende, dat se unsen boren God 
vor my bidden. Item mynen leven sones Everhardus unde 
Bernd Pale geve ik zamentliken 200 mark Lub. unde darto 
wil ik, dat en myne vormundere entrichten unde antwerden 
scholen van mynen guderen noch 400 mark Lub. by sodanem 
beschede, dat desulven myne sones myner leven moder so 
lange alze se levet yarlikes darvan besorgen unde geven 
scholen 20 Einsehe güldene, alze to ysliken lialven jare 
10 güldene er sulven unbeworen to entrichtende, dat se mynre 
by dencke. Item myner leven dochter Anneken Pape unde 
eren kinderen geve ik zamentliken 500 mark Lub. Item 
mynen omen Albert Pale unde Bernd Pale geve ik yslikem 
100 mark Lub. unde eren twen broderen Johansc unde Arnde 
geve ik yewelken 50 mark Lub. Item Windelken Greveroden 
geve ik 60 mark Lub. Item mynen nascrevenen vormunde- 
ren geve ik to euer vrundschopp yewelkem 5 mark Lub. 
Item ist ik boven desse vorscrevene ding meer vorgeven 
wille, dat myne vormundere in myneme rekenboke bescreven 
vindet mit myner egenen band, zo wil ik dat in sodaner 
gantzen macht geholden unde wol entrichtet I«ebben, alze 
ist et in desseme testamente were bescreven. Item alle myne 
anderen gudere bewegelik unde unbewegelik na entriehtinge 
mynes lesten willen van myner hellte overblyvende, se syn 
welkerleye se syn, de geve ik haltt’ myner leven dochter 
Anneken Papen unde Everhardus unde Bernd Pale mynen 
sones zamentliken, under en an dren parten li jke to delende, 
unde de anderen hellte dersulven overblyvenden gudere to- 
tekene ik mynen leven kinderen, de ik hebbe van myner 
zaligen husvrouwen Katerinen, soverne se edder erer welk 
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de vullenkomenen mündigen oste manbaren yare belevet. 
Storven se aver alle er ereil mündigen unde manbaren yaren, 
7.0 wil ik dat myn leve dochter Anneke Pape unde ere kin- 
dere desulven bellte der gudere zamentliken ok liebben 
scholen vor ene gave, dat se myner by dencken. Myne vor- 
mundere kese ik Johan Papen, mynen zwager, Godeken 
Kerkringe, Bertramme Luneborch den olderen, Hinrik Vrunde 
unde Hinrike Greveroden unde wil, wan myner vormundere 
welk stervet, dat denne de anderen levendigen enen bedder- 
ven man en mitte unde bebegelik in des doden stede wedder 
kesen, so vakene alze des behufs werd, unde dat se mynen 
lösten willen in sodaner truwe vorderen unde vorvullen, alze 
ik en wol belove, unde nemen dat Ion van Gode. Alle desse 
vorsereven stucke wil ik stede unde vast holden, weilt ik se 
witliken wedderrope. Gegeuen na Godes bort veerteynhun- 
dert jar darna in deine neghenundeveertigesten jare des mid- 
wekens vor deine hilghen sondage to palmen. Tughe sint 
her Johan Russenberch unde her Gherd van Mynden, rad- 
manne tho Lubike. 

3. 
Beritt Pal thcilt mit seine» Kindern zweiter Ehe. 144!>, Dcclir. 13. 

tLüb. Niederstadtbuch 1449, .Lude Virginia.) 
Auneken und Arnde sinen kinderen, getelet van silier wer- 

dynuen Katherinen dochter Hennen Platenslegers, mit vul- 
bortli der vorschreven hindere vormunderen helft vor deine 
rade unde desseme boke Bernd Pael gedan nogafftighe erff- 
schichtinghe van wegen vederlykes unde moderlykes erves, 
darane den vorschreven vormunderen genogede, so dat he 
en liefst gegheven unde togetekent 1800 mrc. Lub. pen., de 
de vorschreven Bernd schal by syk beholden weilte to der 
vorschreven kinder manbaren unde mündigen jaren; unde in 
dessen middelen tyden schal de vorschreven Bernd de erbe= 
nomeden sine hindere besorgen mit kledinge unde mit kosten 
unde waiiner silier to korth wert. Wil he en denne mer 
geven in sineme testamente, dat schal stau to eine sulven. 

lö' 
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Vortmer weret dat de vorschreven Anneke to manne worde 
beraden, so schal unde wil <le erbenomede Bernd er gheven so 
hyr navolget: Int erste busgerade unde inghedoem alse euer 
juncfrouwen bort, item der moder bressen, item dat smide 
uppe eren besten twen rocken, item twe guldenue spanneken, 
item en gordel mit perlen beiecht, item twe perlede kragen, 
item de küssen unde de wegendeken, der se in deine kindel- 
bedde brukede, item ene vorguldene keden mit enerne sunte 
Jürgen. Storve se ok, er se beraden worde, so. schal sodanne 
inghedome unde smyde by deine vorschreven Bernde blyven. 
Dyt hebben belevet unde vul bordet de Vormundere der vor- 
schreven hindere by nameii Godeke Korkring, Bertram 
Luneborgk, Bernd Pael, Hans Pape, Merten G’olpiu. 

Jw 4. 

Testament des Bernt Pal. 1464, Lcptb. 6. 
Original im Staatsarchiv zu Lübeck. 

In Godes namen amen. Ik Bernd Pael, by wohn acht 
inynes lives, myner synne, danken unde redelicheit, issetli 
dat ik van deme dode vorwunnen werde, so bevele ik mvne 
sele Gode, sette unde make tovorne myn testament unde 
latesten willen van mynem wolgewunnen gude to entrich- 
tende to der ere Godes na mynem dode, alse hijr nagescre- 
ven steit. Int erste woge unde stege tovorbetern de geve ik 
ene mark Lub. Item den monniken to der horch unde to 
sunte Katlierinen geve ik in islike stede 20 mark Lubesch 
to dem buwete. dat se unsen hören God vlitigen vor mv 
bidden. Item to sunte Birgitten closter to deine Marien- 
wolde vor Meine geve ik 20 mark Lubesch to deme buwete 
vor myner sele salicheit. Item den swarten unde grawen 
monniken to Bergen geve ik in islik closter 20 mark to 
erem buwe, dat se unsen hören God vor my bidden. Item 
sy witlik, dat ik mynen hinderen Everhardo, Bernde, Arnde 
unde Anneken liebbe ertt’schichtinge gedan, alse van vader- 
likem unde moderlikem erve, also dat der stad bok klarlikeii 
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innehold uthwiset unde betuget. Darenbouen geve ik den 
sulven Everhardo unde Bernde samentliken 200 mark 
Lubesch. Item mynem sone Arndc geve ik hundert mark 
Lubeseh. Item myner dochter Anneken geve ik 300 mark 
Lubesch, dar byn ik Anneken 900 mark Lubesch to schuldich, 
van erffschichtinge wegen. Item esst myn dochter Anneke 
beraden werde, er ik storve, so scholen desse 300 mark gisste 
qwijd unde los syn. Item vort sy witlik, dat ik mynem 
sone Arnde sy schuldich 900 mark Lubesch van erffschich- 
tinge wegen, desse 900 mark unde desse vorgescreven hun- 
dert mark schold eine myne vormundere vefftich mark erff- 
liker renthe scriven laten in myn hucs up deme koberge. 
Item myner leven husfrowen Gesken geve ik den egendom 
des huses mit alle siner tobeboringe up deine koberge in 
vornoginge eres brutschattes, den Swenneken stoven1) mit alle 
syner tobeboringe der renthe to brukende, byr en bouen 
geve ik er noch to vornoginge eres brutschattes 20 mark 
geldes, de scholen er myne vormundere scriven laten in de 
redesten renthe, de ik hebbe des huses up deme koberge, 
unde des Swenneken stoven unde der 20 mark geldes schal 
Geske myn husfrowe bruken de tijd eres levendes; hijrvan 
schal se dat hus unde Swenneken stoven dichte holden 
under dake, na erem dode schal dat erven up myne negesten 
erven; hijrto geve ik er alle ere kledere, klenode unde 
smyde, des se bruket to erem live unde tho my brachte; 
da miede schichte schede unde delc ik se gantz unde al 
van mynen anderen guderen. Item mynen dren kinderen 
van der vorgescrevenen Gesken geve ik int erste mynem sone 
Hermen Pael 800 mark, myner dochter Kunneken Pael 
1200 mark. Item so geve ik noch mvner dochter Drudeken 
1200 mark Lubesch. Item efft my God mer hindere geve 
mit Gesken myner husfrowen, is dat en knechtken, deme 
geve ik 800 mark Lubesch, is dat aver ein megedeken, deine 
geve ik 1200 mark Lubesch. Storven ok sodanne hindere 
unmundich, so schal dar Geske myn husfrowe hundert 
mark aff hebben unde dat andere schal vallen unde erven 

') Die Badstube in der Schwönekeuqucrstraße. 
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up myne negesten erven. Item mynen nagescrevenen vor- 
mimderen geve ik enem islikeme viff mark Lubesch to frunt- 
liker deehtnisse. Item warmer dat dyt myn testament unde 
löste wille entrichtet is, wes dar denne mer over is, wil ik, 
dat id valle unde like gedelet werde vormiddelst mynen 
kinderen unde mynen negesten erven. Mine vormundere 
kose ik her Johan Herszen, mynen son Bernd Pael, Brun 
Bruskouwen, Hinrik Bungen, unde wan myn dochter Anneke 
beraden werd, den man sehold myne vormundere to syk 
kosen to enem vormundere, unde wil ok vort, esst dar welk 
storve van dessen vormunderen, dat se denne einen anderen 
vromen man keseu in des doden stede, so vakene alse des 
not unde behoff is, dit testament to entrichtende, alse ik en 
des to love, unde nemen dat Ion van Gode. Item vortmer 
vinth men wes in myn rekensbok mit myner egen band 
gescreven. dat wil ik so stede unde vast geholden hebben, 
lijk esst dat in desseme testamente mede begrepen were. 
Alle desse vorgescreven article gisste unde gave wil ik stede 
vast unvorbroken holden, so lange dat ik se witliken wedder- 
rope. Gegeven unde screven na der bord Cristi unses heren 
dusent verhundert darna in deine veerundesostigesten jare 
in sunte Fabians unde Sebastians (läge der werden inerte 
lere. Tuge sinth de ersamen heren her Hinrik van Stiten 
unde her Hermen Sundesbeke, radmanne tho Lubeke. 

5. 

Rcchcnschafts-Ablcgung seitens der Vormünder über die Ausführung 
des Testamentes von Bernt Pal in Reval. 1506, Juni 8. 

lRevaler Stadtarchiv. Handclsbuch des Bernt Pal. Bl. 148 -r bis 150.) 
(Bl. 148 a.) 

Anno 1506 des mandages na der hylligen drefoldycheyt 
do were wy formünders tosamende, so dat wy dusse rekken- 
sehop hyr achter benoppet geklart hebben und de mithin- 
ghynge und utgevynghe overendrechten. hyr mede dyt 
so geklart. 
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Item anno 1505 do untrychteden ut Herman Rungh 
und de junghe Hinrik Grevenrode dorech missen schryven 
und uns boger se oucrantwerden sallygen Bernt Pal synen 
negesten arven na utwysynges Bernt Pals tesstemente dat 
hus, dat to Lubeke steyt in der Alleifstraten, dar syn sallyge 
fader in wannede, syn sallyghe fader em gegeven hadde, 
dyt hus tolevert synen negesten anerven, de syk vor dem 
rade van Lubeke toigeden syn negesten myt narnen Drutke 
Bossenborgess, Anneke Hogeveldes myt eren negesten frunden. 

Item noch hebben se vornoget van deine gelde, dat 
sallyg Hermen Pappenbrock schuldych was sallyghen Bernt 
Pal. synen negesten arven so bouen benomet stat na utwy- 
synghe sallygen Bernt Pals tesstementte, ys in hübschen 
gelde 10 marc hub. Hyr mede de arffen afgelacht. 

Item noch hebben se utgerychttet van dem gelde na 
utwysynghe sallygen Bernt Pals tesstemente Druttke Bossen- 
borgess, Anneke Hogevelt, Gretke Greverode, Anneke van 
der Lucht, Telsske Runghe ysslyken 10 marc. hub., ys 
summe 50 marc hub. 

Item noch hebben se untrychttet Lawren Bossenborch 
na utwyssynghe Bernt Pals tesstemente summa 100 m. hub. 

Item noch hebbe wy fformünders utgerychttet na 
utwyssynghe Bernt Pals tesstemente wy Bernt Runghen to 
leuert hebben, he em in synem teslementte geven helft, ys 
10 sulverne leppelen und 1 gülden hoch, darup eyn ammetyst. 

Item noch utrychttet und tolevert Joehgym Runghe 
1 sulveren schalen em sallyge Bernt Pal gast in synen 
tesstemente, darvp stet eyn rosse. 

Item noch tolevert sallyghe Gotke van Tellechten 
synen ft'oermunderen sallyghe Bernt Pal em und syne hus- 
fruwe gegeuen hadde, ys twe sulveren schollen; up der eynen 
schalen stat dat angesychte unsses Heren, up der anderen 
stat sunntte Andreas. 

(Bl. 148 b.) 
Item hyr nafolgende fynt men, wes wy formünders van 

gelde van sallyghen Bernt Pal entfangen hebben, als he 
vorstorven was, und ok wes wy van synem tügege an gelde 
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gemaket liebben und wes wy wedder van synent weghen 
utgeryehtet liebben, in dusse nageschreven parssele, dat wol 
klar werden vormelden. 

Item anno 1503 ummetrent Marya Mackdalene1) aver- 
sege wy sallyghe Lernt Pael syne dynghe. Int erste fünde 
wy j" syner tassken 2 Emder gülden und an sehyllynghe 
12 (?, ys summa 4 marc 12 st 

Item noch funden wy in sallvghen Lernt Lais synem 
künttore an golde und an sülverengelde 229 marc Ryg. 

Item noch vorkofft eynen seeffylt sallygen Lernt Pal 
tohorde, dauor körnen ys, 3 marc. 

Item noch untfanghen eyn rekkenschopp na Gottke van 
lellechten synem dode, de rekkensschopp geklart, so dat 

Godke hefft van sallygen Lernt Pals synem sollte vorkofft 
op 25 last, weghen 1| schyppunt aver und 6 lyspunt, dar- 
vor körnen ys, summa 375 marc. myn 5 9. 

Item anno 1506 brochte uns to rekkenschopp Lernt 
Runghe, he untfanghen hefft in sallyge Lernt Pal syner 
krankheit int erste vor 2 last solt seckke und vor 2 last 
solttes, de de sallyghe Lernt Pal der Ketwy Gesken verkost 
hadde; und vor 3 sieden und vor 350. myn 2, reppe louwen- 
des van eyn kleyne reste van Hans Anebot mitsangen; und 
\or 2 schyppunt solttes, noch vor 2 schyppunt solttes und 
noch vor 1 sack hoppen keinen ys und noch vor 2 schip- 
punt solttes, noch vor 2 last 1 sack seckke; und noch van 
Hans Kordyval mitsangen vor 1 last solttes, so dat sy de 
summe darvan in al belopt in geld, ys 79 marc 19 fl 2 A. 

Item noch dosulvest gas uns aver Lernt Runghe he 
voikofft hefft ut sallvghen Lernt Pals syueii keller under 
synem stenhüsse, ys summa 10z last 3“schyppunt solttes, 
beloppen syck int gelt dar vor keinen ys for 1514 m. 13 fl, 
myn 1 A. 

(«1. 149 a.) 
Ifmi anno 1506 brochte uns noch Lernt Runghe tor 

rekkenschop, he vorkofft hefft ut dem keller under Tolle- 
versken van sallygheu Lernt Pals synem sollte, ys 14 last 

') Juli 22. 
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.! sekke, wegen 2^ schyppunt 1 lyspunt aver. darvor in gelde 
körnen ys in al summa 225 innre 17 st 3 -Ä 

Item anno 1506 brochte uns Berat Runglie tor reckken- 
schop, he untfanghen liefst van Evert Grattessken, so yd 
bodegedvnget wort twyssken uns foermünders Berat Pael 
der schult balven sallyghe Hans van Hulderen salyghen 
Berat Pal tenetur; was so dat van al desser schult ys 
utkörnen, so yd bedegedynget ys, summa 60 marc. 

Item noch dosulvest brochtte uns Berat Runghe tor 
rekenschop, wy ein an gelde dan hadden van de reste, he van 
her Dyryck Hoghen untfanghen hadde vor; he restede vor 
1 quytten foder sallyghen Berat Pal toquam, he van 
Heyssen untfynck vor 1 sieden und 1 seitlich und 2 laken 
und vor 4 last solttes, de he tor Narwe vorkoffte, wes darvor 
körnen ys, dar dan de summe van ys in al 104 Ryg.') 

Item brochte uns Berat Runghe tor rekenschopp, vor- 
kofft helft sallyghe Berat Pal syn busgerat: int erste 
1 myssynges kan ne, 3 stole. 2 kompasse, 1 tanghe, l krttde 
seif, 1 seedel, 1 sageken, 1 <lessei, 1 luchte, 1 sadel, noch 
an tynnen kaiino und an flasken was. mankgud, woch 
24 lyspunt 4 maic®, noch 2 myssynges luchtter, noch 9 tynnen 
kannen, 2 late, wogen 2 lys® 8 marc®, noch 1 seefylt, 
1 bencklaken, 1 torn, 1 klein bock, was nycht in schienen, 
1 byt, 1 wyn seckkesken, 1 benckke, hyr vor ys in al körnen 
dar de summe van ys 26H marc 7 st, 

Item noch van dem husrade vorkofft 1 tynnen flaske, 
4 tynnen säte, 3 kleyne tynnen wynkanne, wegen 1^ lyspunt 
3 marc®, noch 2 late, 6 salseere, 6 tallore, 1 soltfat, ys 
mankgud, weghen tosamen 19 marc®, noch 1 kraue, 
1 pollyget, noch 1 myssynges beckkeu, I myssynges kanne, 
1 luchter, noch I swert, 1 kraue, 1 schyppkiste, 1 duff van 
eyme bare, 1 fyre, 1 kunttor, 1 holten schalen, 1 blackhorne 
vor ledderen budelle, eyn ledderen sofferans sack, 1 pouwe 
und I bedebokesken, noch 1^ dossyn Norenbargeske schalen, 
in al ys hyr for körnen 23 marc 3 st. 

') An den Zahlen radirt. 
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Item noch brochte uns Bernt Runge tor rekenschopp, 
he van sallyghen Bernt Pal syn husgerat vorkofft liefst 
1 küntor, 1 steynen Flames vat, 3 stoppe, ys manckgud, 
wegen 6 marcfE, noch 9 säte, ys manckgud, wegen 1 4 lys- 
punt 0 marcF, noch 2 ferte. 1 flaske, ys tyn, wegen 13 marc®, 
noch 3 tobroken hantfate und 2 tobroken luchtters, noch 
1 puderbusse, 1 leddern budel, hyr vor körnen ys in al 
summa 16^ marc 6 (?. 

Item noch forkofft van synem husgerade 5 fyren, 
1 schyppkyste, en olde wachschale und Kollensche wyclite, 
vor 1 slottunne, vor 1 schackspyl, vor 1 par laken, vor 
1 klokke, I lychtsehere, 1 poppyrs foder, noch vor 1 kleyn 
kuntor, noch vor 1 grot kunttor, hyr vor körnen ys in al 
summa 10 marc 14 ft. 

Item noch vorkofft van Bernt Pals smyde 2 sulveren 
leppel, 1 sulveren knop, eyn sulveren stopp, wegen tosamen 
2 marc lodych 3 lot, myn 6 A, darvor körnen 35 marc myn 12 ft. 

Item vorkofft van Bernt Pal syn husgerat 1 seedel, 
1 rosse. 1 drefot, 1 flaske, 2 myssynges luchter. 1 myssyn- 
ges kanne, 1 tynnen kanne, 1 beddedecke, 1 kettel. 1 haut- 
fat, 1 myssynges luchter. 1 rekkensbok, 3 olde sadelle, 
3 hofften vormolde ferte, (i salseere, fl tallore, ys mankgud 
1 ledder laken. eyne vaghen, en utgestreken tavelaken und 
dwelen, eyn kuntor, eyn bedebock. was eyn kleyn sulveren 
spanneken up, in al beloppt syck in gelde hyr vor körnen ys 
summa 244 marc 8 ft 

Item noch untfanghen van eyne» buntmakers want by 
sunte Nykolawes he sallyghen Bernt Pal tenetur, was ys 
summa 22 marc. 

Item noch den monneken hyr to suntte Katterynen 
overlaten ydlyke bockke, de se annemen vor 20 marc. 

Item noch untfanghen van Evert Darhaghen, dat wy 
overwysset hebbeu, so dat blat 143 wol vormeldet in der 
untrychtynge, ys summe 250 marc. 

(St. 150.) 
Item so belopt syck in al so dusser 2 blader und dyt 

baven schreven parssele vormeldet in al, ys 1772 marc 11^ ft. 
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IX. 

Beiträge zu einer Buugeschichte Lübecks. 

Bon Dr. W. Brchnicr. 

3. Die Straße», deren Namen, Pflasterung, Reinigung und 
Beleuchtung, sowie die Versorgung der Stadt mit Wasser. 

Nachdem von Herzog Heinrich dem Löwen der Stadtgrund der 
Gemeinde eigenthümlich überwiesen >var, ward von dieser, wie früher 
nachgewiesen ist, seine Bebauung nicht dem freien Belieben der Ein- 
zelnen überlassen, sondern nach einem einheitlichen Plane festgestellt, 
und hierbei nicht nur die Lage, sondern auch die Breite der Straßen 
bestimmt. Die letztere war in der ältesten Bauperiode nur eine 
sehr geringfügige, denn sie betrug, in den Hauptstraßen, nämlich der 
Hvlstenstraße, der Braunstraße, der Fischstraße und der Alfstrnße 
nur 9,2 Meter. Erst in späterer Zeit nahm sie stetig zu. 

Die von der Stadt zum Anbau vergebenen Areale umfaßten 
in der Regel eine größere Zahl nebeneinander belegener Bauplätze; 
diese griffen aber, soweit solches nachweisbar ist, niemals von einem 
Straßenzuge in den andern über, sondern fanden in den ausgelegten 
Verkehrswegen ihre seitliche Begrenzung. Hieraus folgt, daß die 
von der Bebauung ausgeschlossenen Flächen, die Straßen und 
öffentlichen Plätze, in ihrer ganze» Ausdehnung der Stadt verblie- 
ben, daß also die Fluchtlinie der Häuser die Scheide zwischen 
den, öffentlichen und deni privaten Eigenthum bildete. Demgemäß 
stand das Berfügungsrecht über das Straßenarenl nicht den Eignern 
der an ihnen belegenen Grundstücke, sondern der Stadtgemeiudc zu. 
Diese hat daher auch, als im Jahre 1316 beschlossen ward, eine 
seit alter Zeit bestehende Verbindungsstraße zwischen der Schmiede- 
straße und der kleinen KiesauZ aufzugeben und ihr Areal als Bau- 

') Die Straße lag an der Stelle, die jept das Haus Schmiedestraße Jß 11 
einnimmt. 
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Platz z» verwerthen, ihrerseits dasselbe verkauft und dem Erwerber 
im Oberstadtbuch zuschreiben lassen. Desgleichen ward die schmale, 
ehemals „dunkler Krambuden" benannte Gasse, welche die an der 
Westseite des Marktes und au der Ostseite des Schüsselbudens bele- 
gelten Häuser von einander trennte, 1868 staatsseitig veräußert. 

Das der Stadt an dem Straßenareale zustehende Eigenthums- 
recht gab bereits in den ältesten Zeiten, wie die der Mitte des 
dreizehnten Jahrhunderts angehörenden Rechtsaufzeichnungen 2) 
erweisen, die Veranlassung dazu, daß bei allen Neubauten die Rich- 
tung der an der Straße aufzuführenden Außenmauer im Vorwege 
durch Rathsherren festgestellt ward, itnb daß diejenigen Personen, 
die deren Anordnungen zuwiderhandelten, eine Strafe von drei Mark 
Silbers zu bezahlen und auch wohl schon damals, was später ausdrück- 
lich bestimmt ward/) die Mauer wieder abzubrechen und von Neuem 
an der festgesetzten Stelle aufzuführen hatten. Wenn durch eine 
solche Vorschrift, die noch in den jüngeren RechtsbüchernZ enthalten 
ist, in das revidirte Stadtrecht aber keine Aufnahme gefunden hat/'') 
auch ein Vorrücken der Häuserfronten mit Erfolg verhindert ward, 
so haben sich doch im Laufe der Jahrhunderte die Hauseigner viel- 
fach an den unmittelbar vor ihren Grundstücken belegenen Straßen- 
theilen Nutzungsrechte angeeignet, auch auf ihnen zur Befriedigung 
persönlicher Interessen mannigfache Anlagen hergestellt. Es ist aber 
zu keiner Zeit anerkannt worden, daß hierdurch ein Eigenthum an 
dem Grund und Boden erworben sei. Daher ward der letztere, sobald 
die Anlagen wieder entfernt tvaren, stets als Theil des gemeinen 
Stadtgrundes in Anspruch genommen, und demgemäß, wenn ein 
freiwilliger Verzicht nicht vorlag, nur für die Beseitigung von Bau- 
werken und die Aufgabe von Nutzungsrechten eine Entschädigung gewährt. 

2) Hach, das alle Lübifche Recht, Codex I art, 60. Si quis sua edi- 
ficia deatruere vult et iterum reedificare, iriensuram et zonam juxta 
plateam positam accipiet ad terminos suos distinguendoa a consulibus 
et, si hoc non fecerit et super eo pulsatUR fuerit, 3 mareas argenti com- 
ponet civitati. 

8) Ebendaselbst Codex II art. 16!). 
ß Ebendaselbst Codex 111 art. 115. 
bl Noch einer Mittheilung des Herrn Dr. Koppmann wird noch jetzt in 

Rostock bei allen Neubauten die Fluchtlinie der Häuser durch Rathsherren 
festgestellt. 



Zur Bezeichnung für die in der Stadt hergestellten Verkehrs- 
wege sind die Ausdrücke Platea, Straße, und Fossa, Grube, benutzt 
worden. Der letztere Name, der erst in der zweiten Bauperiode 
auftritt, ward nur auf solche Straßen angewandt, die vom Höhen- 
rücken zu den Flüssen hinabführten und in ihren oberen Theilen 
plötzlich sehr steil abfielen. Die schmalen Verbindungsgassen zwischen 
den Hauptstraßen hießen lateinisch viel, deutsch Dwasstraßeiu der 
Ausdruck Twietc ward nur für die Zugänge zum Markte gebraucht. 

Bereits in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts führten 
alle Hauptstraßen der Stadt mit alleiniger Ausnahme der König- 
straße eigene Namen.G) Diese letztere, sowie die kleineren Verbin- 
dungsstraßen erhielten ihre Bezeichirung im Lause des folgenden 
Jahrhunderts, und nur einige wenige Straßen, die bis dahin als Theile 
benachbarter Straßen betrachtet waren, erst in späterer Zeit. Die 
Namen sind nicht durch einen Beschluß der Obrigkeit festgestellt 
ivorden, sondern im Volksmunde entstanden und, nachdem sie sich in 
diesem eingebürgert hatten, allmählich in das Oberstadtbuch über- 
nommen worden. 

Zumeist haben sich für die Straßen ihre alten Namen bis zur 
Gegenwart erhalten, doch sind einzelne von ihnen im Laufe der 
Zeit derartig verunstaltet worden, daß ihre ursprüngliche Bedeutung 
nicht mehr zu erkennen ist. So hieß die Braunstraße Brunstraße, 
die Düvekenstraße nach einem in ihrer Nähe belegeneu Besestigungs- 
thurm Teufelstrnße, die Effengrube nach dem Ritter Offeco von 
Moisling, der im Ansang des dreizehnten Jahrhunderts in ihrer 
Nähe ein Grundstück besaß, Offekengrube, die Engelsgrube und 
Engelswisch Englische Grube und Englische Wisch, die Hartengrube, 
ivohl nach dem Herzog Heinrich dem Löwen, Herzogsgrube, die 
Hüxstraße Hukstraße/) die Pagönienstraße Prvkanienstraße") und die 
siebente Ouerstraße Söveken-, d. h. Ferkelstraße. 

8) Ein Verzeichnis! der sämmtlichen in Lübeck vorkomnienden Straßennamen 
ist in den Hansischen Geschichlsblättern Jahrgang 1880—8t veröffentlicht worden. 

') Der Ausdruck Huk bedeutet Ecke, Vorsprung. Die Straße wird daher 
ihren Namen davon erhalten haben, daß sie als die erste vom Höhenrücken 
nach der Wakenitz ausgebaut ist 

8) Der Name Prokanienstraße steht wahrscheinlich in Beziehung zu dem 
lateinischen Wort porcu«. 
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Von den in alten Zeiten gebräuchlichen Namen sind die fol- 
genden gänzlich verschwunden und durch neue ersetzt: Apotheker- 
gasse, jetzt Weiter Krambuden; Bolkan, jetzt Kolk; Büttelstraße, jetzt 
Kleiner Schranzen; Diebsstraße, jetzt Petristegel; Futtermarkt, jetzt 
der südliche Theil der Breitenstraße; Goldogenstraße, jetzt Engels- 
wisch; Küterstraße, jetzt Alter Schranzen: Kleine Lastadie, jetzt Erste 
Wallstraße; Lüdershagen, jetzt Fünfhausen; Noestraße, jetzt Stavew 
straße; Poggenpohl, jetzt Langer Löhberg; Ritterstraße, jetzt St. 
Annenstraße; Sägekuhle, jetzt Großer Bauhof; Sandstraße, jetzt 
Pferdemarkt, und Tankstraße, jetzt Kleine Petersgrube. 

Neben den allgemeiti gebräuchlichen Namen haben einzelne 
Straßen und Straßentheile für längere oder kürzere Zeit Bezeick- 
nungen geführt, die allmählich wieder in Vergessenheit gerathen 
sind. Sv hieß die kleine Verbindungsstraße zwischen dem großen 
und kleinen Bauhof Capitelstraße, die kleine Burgstraße Up den 
Lysten, die Düvekenstraße kleine St. Annenstraße und Taubenstraße, 
die grade Querstraße zu der Zeit, als in ihr eine übelberüchtigte 
Wirthschaft betrieben wurde, Halscntzwei oder Rabanderstraße, die 
Hüxstraße Beutelmacherstraße, der Koberg Kuhberg und Kaufberg, 
der südliche Theil der Königstraße hinter den Schmieden, Königs- 
winkelstraße und Kinkelwinkelstraße, die obere Mengstraße in Ver- 
anlassung der an ihr belegenen Verkaufsstellen der Bäcker Prenneken- 
markt und, als die Buden, in denen zuletzt Bäckerwittwen wohnten, 
1834 entfernt und durch eine Reihe von Bäumen ersetzt wurden, 
Jungfernstieg, der obere Theil der großen Petersgrube der Amberg, 
und die Stavenstraße Danielstraße. Für die engen Twieten, die 
den Markt umgaben, waren die Namen Fehmarscher Sund, im Sack, 
Klvdtstraße, Schnftergasse und Krvnenstraße in Gebrauch?) 

An der Mauer nannte man die Straßenstrecke bei der Staven- 
straße Noestraße, die zwischen Hundestraße und Glockengießerstrabe 
Nothbarsmauer und die zwischen der Glockengießerstraße und dem 
weiten Lohberg die Neustadt; hieran schloß sich die Schobandmauer 
und an diese bei der Schafferei die Hansspinnerstraße an?") Ein 

"i Zwei hier nicht erwähnte obscöne Rainen sind in dem oben angezoge- 
nen Berzeichniß der Lübecker Straßennamen ausgeführt. 

,0) Für den Namen Rvthbarsmauer fehlt jede Erklärung; die Neustadt 
erhielt ihre Bezeichnung, weil sie zu den zuletzt angebauten Theilen der 
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kleiner freier Platz unterhalb der kleinen Gröpelgrube führte nach 
einem dort belegenen den Namen Kohlgrape. An der 
Traue lag zwischen Effengrube und Hartengrube der Holzmarkt, 
zwischen Petersgrube und Holstenstraßc der Salzmarkt und zwischen 
Fischstraße und Alfstraße der Eisen- oder Osemundsmarkt; auf den 
letzteren folgte bis zur Mengstraße der Weinstaat. Für das Gestade 
zwischen Alsheide und Altefähre war der Name Petrisanddamm 
in (Gebrauch, da sich hier ein der Petrikirche gehöriges, als Nieder- 
lage für Sand benutztes Haus fjetzt Ilntertrave -N5 30 und 31) 
befand. In neuester Zeit ward diese Straßenstrecke, weil vornehm- 
lich hier den Dampfschiffen ihr Liegeplatz angewiesen ward, zeitweilig 
Dampfschiffshafen benannt. 

Nur aus dem Umstande, daß sich der Rath in früherer Zeit 
^jemals um die Benennungen der Straßen bekümmert hat, lassen 
sich die vielen bei ihnen vorgekommenen Aenderungen und Verschie- 
bungen erklären.") Ihm ist es auch zuzuschreiben, daß mehrere 
von einander entfernt liegende Straßen bis vor Kurzem mit 
deni nämlichen Namen bezeichnet wurden. Es gab nämlich zivei 
Kiesau, zwei Pfaffenstrnßcn, zwei Schmiedestraßen, zwei alte Schran- 
zen und zwei Straßen an der Mauer. Um die mannigfachen Un- 
zuträglichkeiten, die hieraus entstanden, zu beseitigen, hat der Senat 
zu Ende des Jahres 1884 die sämmtlichen in Zukunft zu gebrau- 
chenden Straßennamen und zugleich auch deren Schreibweise officiell 
festgestellt") Den von ihm getroffenen Anordnungen verdanken 
die Namen Kapitelftraßc, An der Obertrave, Schildstraße, Am 
Stadtgraben, An der Untertrave, Wakenitzmauer und zweite und 
dritte Wallftraße ihre Entstehung; im übrigen sind die alten Namen 
sämmtlich beibehalten oder wieder hergestellt worden. 

Abweichend von anderen, namentlich von den in Mitteldeutsch- 

Stadt gehörte; an der Schobandmauer lag die Wohnung des einen ^chobands, 
die des anderen lag an der Mauer in der Nähe der Stavenftraße. Bei der 
Schafferei befanden sich im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert mehrere 
Seilerbahnen. 

**) Erst in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts erhielt der nörd- 
liche Theil des Klingenbergs durch den Herausgeber des Adreßbuches die Be- 
zeichnung Sandstraße; ihm verdankt auch die Wallstraße ihren Namen. 

12) Bekanntmachung des Polizciaints vom 25. November 1H84. 
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land und den am Rhein belegenen Städten führten selbst in den 
ältesten Zeiten in Lübeck nur sehr wenige Häuser einen eigenen 
Namen. Es waren solches fast ausschließlich Herbergen oder Schänken. 
Im gewöhnlichen Leben wurden die Grundstücke nach dem Namen 
ihres Eigners von einander unterschieden. War ein solcher Name 
ein besonders bezeichnender, z. B. Hogehus, Gral, so ward derselbe 
allmählich auf das Haus selbst übertragen und diente dann noch 

^ für lange Zeiten zur Benennung desselben. 
Bei den Eintragungen in das Oberstadtbuch, die eine große 

Genauigkeit erforderten, geschah, so lange noch nicht für jedes Grund- 
stück ein eigenes Folium eingerichtet war, stets eines der daranstoßenden 
Häuser und seines Eigners Erwähnung. Der Nanie des letzteren 
wurde, namentlich in älterer Zeit, oft noch fünfzig bis sechszig 
Jahre nach seinem Ableben bei jeder neuen Umschrift des Nachbar- 
grnndstücks wieder ausgeführt, damit hierdurch die Continuität 
ge>vahrt und ein Identitätsbeweis erleichtert werde. 

Um die vielen Nachtheile zu beseitigen, die sich aus dieser nian- 
gelhasten Bezeichnung der Häuser ergaben, wurde auf Antrag der 
Bürgerschaft durch ein Dekret des Senates vvm 0. Decbr. 179f> 
ihre Nummerirung beschlossen und mit derselben 1796 der Anfang 
gemacht. Die Stadt war schon im Beginn des fünfzehnten Jahr- 
hunderts, vielleicht auch schon früher und nicht, wie Wehrmann 
angegeben f)at,18) erst zu Ende des fünfzehnten oder im Beginn 
des sechszehnten Jahrhunderts, in vier Quartiere getheilt. Für ein 
jedes derselben war die Nummerirung eine durchlaufende. Sie 
begann bei dem an der Ecke der Breitenstraße und der Mengstraße 
belegenen goldenen Soodc! von hieraus ging sie straßenabwärts 
nach der Trave und Wakenitz zu, um dann, nachdem sie sämmtliche 
zu dem Quartiere gehörige Straßen durchlaufen hatte, an ihrem 

13) Zeitschrift des Vereins für Lübcckische Geschichte und Alterthumskunde 
Band 3 Seite 601. In den aus dem fünfzehnten Jahrhundert erhaltenen 
Schoßbüchern sind bereits die Häuser nach vier Quartieren eingetheilt. Ihre 
Grenzen entsprechen genau denjenigen, die später bestanden, doch haben sie 
ihre jetzigen Namen erst zu der von Wehrmann angegebenen Zeit erhalten 
Bis dahin ward das Marienquartier als Prima Travena, das Marien-Magda- 

' lenenquarrier als Secunda Travena, das Johannisquartier als Prima Wake 
nissa, das Jacobiquartier als Secunda Wakenissa bezeichnet. 
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Ausgangspunkte wieder zu endigen. Sticht gezahlt wurden Neben- 
häuser, die zu andern Häusern gehörten, die Gänge, ivelche Zubehör 
eines Wohnhauses waren, und die zum Domkapitel gehörigen 
Grundstücke. 

Unter der französischen Verwaltung wurde im März 1812 an 
Stelle der bisherigen eine neue Nummerirung verfügt. Bei ihr 
erhielt eine jede Straße für sich allein eine fortlaufende Nummer- 
reihe, auch wurde nunmehr den Nebenhäusern und Gängen eine 
eigene Zahl zugewiesen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die 
Namen der Straßen, was bisher nicht üblich war, an den Straßen- 
ecken angeschrieben. Da nach der damaligen Justizverfassung die 
Stadt in zwei Friedensgerichtsbezirke eingetheilt war, so wurde für 
einen jeden von ihnen eine besondere Bezeichnung angeordnet. In 
dem nördlichen Theile der Stadt, der den ersten Friedensbezirk 
umfaßte, wurden die Straßennamen und in Uebereinstimmung hier- 
mit auch die Hausnummern mit schwarzer Farbe auf weißem 
Grunde, im südlichen Theil aber mit weißer Farbe auf schwarzem 
Grunde vermerkt. 

Weil es unterlassen war, die neuen Nummern in das Oberstadt- 
buch zu übertragen, wurde im Juni 1820 verfügt, daß die vor- 
der französischen Zeit bestandene Nummerirung von Neuem Geltung 
erlangen solle, doch erhielten jetzt auch alle Nebenhäuser und Gänge 
eigene Zahlendi) Tie Nummerreihe lief im Jacvbi-Quartier bis 
797, im Johannis-Quartier bis 971, im Marien-Quartier bis 1010 
und im Marien-Magdalenen-Quartier bis 827. 

Da in Folge dieser Nummerirung in einzelnen Straßen mehr- 
fach Häuser, die verschiedenen Quartieren angehörten, die gleiche 
Zahl führten, so entstanden hieraus häufig sehr störende Verwechse- 
lungen, auch war ein Auffinden der Häuser nach ihrer Stummer 
sehr erschwert. Es hat deshalb der Senat im Einvernehmen mit 
der Bürgerschaft am 26. Mai 1884 eine Verordnung erlassen, 
nach welcher alle au einer Straße belegenen Häuser und Wohn- 
gänge mit einer neuen Nummer versehen werden sollten. Ihre 

'*) Bei dieser Gelegenheit wurden die Gänge, welche damals nicht schon 
eigene Namen führten, nach den Eignern der Häuser benannt, zu denen sie 
gehörten. 

Ztschr. d. V. s. L. G. V, 2. 10 



Reihenfolge hotte in jeder Straße mit eins und zwar in den von 
Ost nach West sich erstreckenden Straßen an dem der großen Burg- 
straße, der Breitenstraße und der Mühlenstraße zunächst belegenen 
Hause, in den Straßen aber, welche die Richtung von Nord nach 
Süd verfolgen, im Norden anzufangen. Auf der linken Seite 
der Straßen waren die ungeraden, ans der rechten die geraden 
Zahlen anzubringen. Bei den öffentlichen Plätzen hatte die Reihen- 
folge der Nummern an ihrer westlichen Seite zu beginnen. Gleich- 
zeitig ward angeordnet, daß die neuen Nummern in den Hypvtheken- 
büchern und den sonstigen öffentlichen Büchern zu vermerken seien. 

Der Höhenrücken, auf dem Lübeck erbaut ist, wird in seinen 
oberen Theilen von Schichten gelben Sandes gebildet; unter ihnen 
steht in größerer oder geringerer Tiefe ein für Wasser undurchlässi- 
ger Thon an. Derselbe tritt aber nur an wenigen Punkten offen 
zu Tage, denn er wird nach der Trave und Wakenitz zu in weiter 
Ausdehnung von Modde- und Torfschichten bedeckt. Da diesen alles 
von der Höhe abfließende Wasser zugeführt und von ihnen zum 
großen Theile aufgesogen ivird, so wird man schon in sehr frühen 
Zeiten genöthigt gewesen sein, für eine Befestigung der auf den 
Abhängen des Hügels hergestellten Straßen Sorge zu tragen, indem 
sie andernfalls mährend des Winters und bei Regenwetter nicht zu 
benutzen gewesen wären. Zn diesem Behufe bediente man sich der 
Knüppeldämme. Ihrer geschieht, wenn ivir die in den ältesten 
Rechtsanfzeichnungen'^) vorkommenden Ausdrücke pons und Brücke 
richtig beuten,16) bereits seit der Mitte des dreizehnten Jahrhun- 
derts Erwähnung. Spuren solcher Knüppeldämme, die zumeist aus 
Ellern- und Birkenhölzern bestanden, sind in der Meng-, Als-, Fisch- 
und Braunftraße aufgefunden worden, als dort vor einigen Jahren 
Siele gelegt wurden. Sie lagen in den untern Theilen der Straßen 

") Hach, das alte Lübsche Recht. Codex 1 art. 73, Codex 2 art. 154. 
l0) Der Oberbelag von Brücken ward in alten Zeiten durch aufgelegte 

Rundhölzer, wie sie Wald und Busch lieferte», gebildet; als diese später auch zur 
Befestigung der Straßen benutzt wurden, übertrug sich der Name Pons, Brücke, 
auf die in solcher Weise hergestellten Straßen Nach einer Mittheilung des 
Herrn Di-. Koppinann sind in Hamburg, als dort in einer Straße, die ehemals 
den Namen longus pons führte, Ausgrabungen vorgenommen wurden, unterhalb 
des Straßenpslasters die Reste eines alten Knüppeldammes aufgefunden worden. 
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bis 4 Meter unterhalb des jetzigen Fahrdammes. Hierdurch ivird 
die Nachricht Dietmars,") daß in Folge der großen Wasserfluth 
von 1320 die an der Trave belegenen und die zu ihr hinabführen- 
den Straßen erhöht seien, bestätigt. 

Auch in den oberen Gegenden der Stadt, in denen die Sand- 
schichten zu Tage traten, wird von Anfang an auf eine Unterhal- 
tung der Straßen Bedacht genommen sein, doch werden die hierauf 
gerichteten Arbeiten wohl nur in der Ableitung des Wassers und 
in der Einebnung der Fahrrinnen bestanden haben. 

Die Besserung der Straßen lag von Anfang an den Haus- 
eignern ob. Solches ergiebt sich schon daraus, daß die Domi- 
nikaner, als ihnen im Jahre 1236 die Stadt ein Grundstück mit 
einem darauf belegenen Hause schenkte, versprechen mußten, in Zu- 
kunft für eine Unterhaltung der Straße, soweit sie an jenes Grund- 
stück grenzte, aus ihre Kosten Sorge zu tragen.") Daß die ihnen 
auferlegte Verpflichtung in allgemeiner Geltung stand, geht daraus 
hervor, daß nach den Bestiinmungen der alten Rechtsbücher ein 
Hausbesitzer, der den vor seinem Hause belegenen Knüppeldamm 
nicht in gutem Zustand unterhielt, haftbar war, wenn ein Stück 
Vieh durch eingetretene Verwahrlosung Schaden erlitt.19) 

Wenn diesen Verpflichtungen, was wohl mit Recht in Zweifel 
gezogen werden darf, auch allseitig gewissenhaft entsprochen sein 
würde, so mußten doch zu gewissen Zeiten des Jahres die 
Straßen sich in einem solchen Zustande befinden, das; ein Verkehr- 
auf ihnen mit vielen Hindernissen verknüpft war. Ein Zeugniß 
hierfür hat sich in einer Verfügung des Cardiuals und päpstlichen 
Legaten Hugo vom 28. Juli 1232 erhalten,'19) da er in ihr dem 
Rathe gestattete, in der Nähe der Marienkirche eine neue Schule 
anzulegen, damit die Kinder fernerhin nicht genöthigt seien, den 
morastigen Weg (viam lubricam et prolixam) zu der auf dem 

17) Die Chroniken der niedersächsischen Städte, Lübeck Band 1 S. 439. 
ls) Urkundcnbuch der Stadt Lübeck. Th. I S. 32. 
’”) Hach, das alte Lübsche Recht, Codex 1 art. 73. Si quis pontem 

diruptum vel dilapsum domui sue conterminum sc emendatum reliquerit 
et inde jumentum vel animal eoncivis sui vel burgensis lesionem per- 
cepeiit et tybiam vel crus infregerit, jumentum vel animal solvet. 

'*) Urknndenbuch der Stadt Lübeck, Th. 1 S. 175. 
16* 
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Domkirchhof telegenen Schnle des Domkapitels zurückzulegen. 
Begreiflich ist es daher, daß, als gegen Ende des dreizehnten Jahr. 
Hunderts in andern Städten der Anfang mit der Herstellung eines 
Steinpflasters gemacht ward, auch in Lübeck hiermit begonnen ward. 

Ueber die Zeit, in welcher jene Arbeit hier zuerst in Angriff 
genommen ward, haben sich bestimmte Angaben nicht erhalten; es 
wird aber bereits im Jahre 1310 ein Steinbrücker mit Namen 
Johannes Pape (factor pavimentorum in plateis) erwähnt,") so 
daß auch für Lübeck der Beginn der Pflasterungen wohl in das 
Ende des dreizehnten Jahrhunderts verlegt werden kann. Mit 
ihrer Ausführung muß sehr langsam vorgegangen sein, da, wie im 
Obigen bereits bemerkt ist, die verkehrsreichen, vornehmlich von 
Kaufleuten bewohnten Straßen, die vom Markte zur Trave hinab- 
führten, noch im Jahre 1320, als ihre Anfhöhung vorgenommen 
ward, nur durch einen Knüppeldamm befestigt waren. Die Pflaste- 
rung der Straßen wird daher wohl frühestens in der Mitte des 
vierzehnten Jahrhunderts zum Abschluß gelangt fein.22) Als 
Material wurden hierfür die runden, gewöhnlich aus Granit beste- 
henden Steine verwandt, die noch heutigen Tags in großer Wenge 
am Gestade des Meeres oder in den Diluvialschichten Hiesiger- 
Gegend aufgefunden werden. Bon ihnen gebrauchte man die klei- 
neren für die Seitenwege, die größeren für die eigentliche Fahr- 
bahn, und die allergrößten zur Herstellung einer mittleren Rinne. 
Bei der Pflasterung ward darauf Bedacht genommen, daß sich un- 
mittelbar vor den Häusern ein Bürgersteig hinzog, dessen Breite 

”) Schroedcr, Topographische und genealogische Notizen. Seite 3. 
22) Im Jahre 1338 hat die Stadt bereits aus der Landstraße, die von 

Lübeck über Schönböken nach Holstein führte, auf ihre Kosten einen Steindamni 
herstellen lassen. Es findet sich nämlich im zweiten Kämmereibuch die nach- 
folgende Eintragung: Nob tenemur 40 mai-rau ad praeparationem vie 
apud Sconebeke. Item tenemur 4 marcas per dominum Hinricum de 
Plescowe praesentatas. De bis persolvimus 10 marcas ad viam Berghe- 
mole, item persolvimus Bernardo pavimentatori 3 marcas, item 10 mar- 
cas monachis in Reynevelde praesentatas ad praeparandam viam in 
Sconeboke, item 2 marcas et 4 solides pavimentatori, item 28 diversis 
pro avena. Item 16 marcas et 10 solides exposimus ad damonem, 
teutonice stendam, sitam super stagnum magistri Arnoldi et sic tota 
pecunia exposita. 
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von der seitlichen Ausdehnung der Straße abhängig war. Begrenzt 
wurde derselbe durch einen tiefen Rinnstein, der zur Abführung des 
Wassers biente; von ihm aus wölbte sich daun der Fahrdamm in 
einem flachen Bogen bis zur Mitte der.Straße, woselbst eine seichte 
Rinne angelegt ward. Daß diese Art der Pflasterung, die in den 
meisten Straßen der Stadt sich bis in die Mitte unseres Jahrhun- 
derts erhalten hat, von Anbeginn an herkömmlich und gebräuchlich 
gewesen ist, ergiebt sich aus einer Bestimmung, die sich in der 
Krämerrolle vom 24. Juni 1380 finbet.23) In ihr verbietet der 
Rath, daß die Krämer ihre Waaren nicht aus Vorbänken vor den 
Fenstern ausstellen, auch nicht über die Rinne setzen sollen. 

Damit das Höhenverhältniß richtig geordnet und dem Wasser 
ein genügender Ablauf gesichert werde, mußte die Pflasterung der 
einzelnen Straßen in einheitlichem Zusammenhang und nach einem 
bestimmten Plane ausgeführt werden. Den letzteren wird der Rath 
festgestellt haben, auch werden von ihm die Anordnungen über Vor- 
nahme von Pflasterungen ausgegangen sein. Die Kosten aber, die 
hierfür zu verwenden waren, iverden nicht von der Stadt, sondern 
von den Eignern der an den Straßen belegenen Grundstücke bestritten 
sein. Dies folgt schon daraus, daß ihnen bereits vor Beginn der 
Pflasterung die Verpflichtung zur Unterhaltung der Straßen oblag. 
Unterstützt wird diese Annahme dadurch, daß sich für Wismar, wo- 
selbst die Verhältnisse zweifelsohne in gleicher Weise geordnet waren, 
als in Lübeck, der sichere Nachweis erbringen läßt, daß die erste 
Herstellung des Pflasters von den Grundeignern zu beschaffen war. 

Als nämlich dort der Rath dem deutschen Orden 1330 den 
Erwerb eines eigenen Hofes gestattete, bestiinmte er: „So scholen 
se ock steen brugghen maken vnde beteren vmme den sul 
ven hoff, ghelik anderen vnsen borgheren.“24) 

War aber das Pflaster in den Straßen von den Hauseigen- 
thümern herzustellen, so mußten sie auch für seine zukünftige Unter- 

2S) Wehrmann, Zunstrvllen S. 276: Ock so schall nemand «in gudt 
over de rönnen veile selten. Yortmer vor den vinsteren scholen nene 
vorleneke wesen. 

", Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte, Band 14 
Seite 200. Mecklenburg. Urknndcnbnch, Band 8 S. 120. 
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Haltung Sorge tragen. Daß ihnen die Verpflichtung hierzu schon 
im vierzehnten Jahrhundert oblag, ergiebt sich aus einer Eintra- 
gung in das Memorialbuch der Schonenfahrcr, nach welcher von 
diesen im Jahre 1365 eine namhafte Summe verwandt wurde, um 
vor ihrem damals im Fünfhausen belegenen Schütting, „to bruggende 
vp der straten.“ 

Von der Stadt war das Pflaster noch im Anfang dieses 
Jahrhunderts nur auf den öffentlichen Plätzen, der Straßenstrecke 
vor dem Rathhause, der Parade, dem Domkirchhof und der untern 
Mühlenstraße zu unterhalten. Für die drei zuletzt erwähnten 
Straßen wird die Verpflichtung auf einer Vereinbarung beruht haben, 
die bereits in alten Zeiten mit dem Domkapitel getrosten sein wird. 

Die Grenze des zu unterhaltenden Pflasters lag in den ein- 
zelnen Straßen in der Mitte der Fahrbahn. Um diese genau zu 
bezeichnen, konnte selbst bei den schmälsten Straßen die seichte 
Mittelrinne im Fahrdamm nicht entbehrt werden.") 

Der Umstand, daß die Unterhaltung des Pflasters nicht eine 
öffentliche, sondern eine private Angelegenheit war, veranlaßte, daß 
die Eigner schon in alten Zeiten sich auf die vor ihren Häu- 
sern belegenen Seitenwege") Anrechte anmaßten, durch die diese 
allmählich dem Verkehr der Fußgänger gänzlich entzogen ivnrden. 
Bereits im vierzehnten Jahrhundert") begannen einzelne, vor den Häu- 
sern an einer, meist aber an beiden Seiten der Hausthür Beischläge 
herzustellen. Diese Sitte fand bald Nachahmung, so daß in späte- 
rer Zeit wohl nur wenige Häuser in der Stadt vorhanden gewesen 
sei» werden, vor denen sich nicht Beischläge befanden *8) Auf ihnen 
pflegten die Bewohner, oft unter dem Schutze daneben gepflanzter 

2ä) Nach einer Mittheilung des Herrn I>r. Crull ward in Wismar die 
Mitte des Fahrdamms durch große in das Pflaster eingelassene Felsblöckc 
bezeichnet. 

a®) Die Seitenwege hießen im vorigen Jahrhundert Leisten oder Nemel. 
im Beginn dieses Jahrhunderts Fußbanketts, und seit den fünfziger Jahren 
Trottoire. Jetzt werden sie Bürgersteige genannt. 

") Aus dem Memorialbuch der Schvnensahrer ist zu ersehen, daß 1385 
vor ihrem Schütting Beischläge angebracht wurden. 

28) Nach einer aus dem Staatsarchiv aufbewahrten, zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts geschriebenen Chronik besaß damals selbst in der engen Kaiser- 
straße jedes Haus einen Beischlag. 
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Linden,20) an schönen Soiiiniertagen ihr Geschäft zn betreiben oder 
dem Straßenverkehr zuzuschauen-/Die Beischläge reichten gewöhnlich 
bis an den tiefen seitlichen Rinnstein, der, um einen gesicherten 
Zugang zu ermöglichen, mit einem hölzernen Brette, dem soge- 
nannten Süllbrett, bedeckt war. Zahlreiche, in den Fahrdamm ein- 
gelassene Prellsteine dienten als Schutz gegen eine Beschädigung 
durch den Wagenverkehr. Befanden sich unter einem Hause Keller, 
so lagen die Zugänge zu ihnen stets auf dem Terrain neben den 
Beischlägen; auf diesem wurden auch, als im fünfzehnten und sechs- 
zehnten Jahrhundert bei Zunahme der Bevölkerung einzelne Keller 
zu Wohnränmen umgebaut wurden, vielfach kleine Vorbauten her- 
gestellt, die oft neben der Treppe oberhalb der Erde noch Raum 
für ein schmales und niedriges Zimmer darboten. Nach den Nach- 
bargrundstücken bildeten vielfach eiserne Stangen und Ketten die 
Grenze; bisweilen ward das Terrain auch nach der Fahrstraße zu 
mit einer derartigen Einfriedigung versehen, da der Rath erst durch 
Verordnung vom 17. September 1s06 die Herstellung solcher 
Anlagen untersagte. 

Obgleich der mit der Aufsicht über das Straßenpflaster 
betrauten Wettebehörde^) ^ Berechtigung ertheilt war, wenn 
eine von ihr ausgegangene Aufforderung zur Besserung des Pflasters 
von einem Hauseigner unbeachtet gelassen ward, auf seine Kosten 
die nothwendigen Reparaturen ausführen zu lassen, so befand sich 
doch der Fahrdamm in den einzelnen Straßen allezeit in der 
schlechtesten Beschaffenheit, da die meisten Bewohner die Erfüllung 
der ihnen obliegenden Verpflichtung so lange als möglich hinaus- 
schoben, und da die Steinbrücker, zumal sie nur immer sehr kleine 
Straßenstrecken herzustellen und ihre Zahlung von Privatpersonen 
zu empfangen hatten, ihre Arbeiten sehr ungenügend ausführten. 
Trotzdem wurde erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts auf eine 
Besserung der vorhandenen Zustände Bedacht genommen. 

29) Noch in de» fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts standen in vielen 
Straßen vor einzelnen Häusern meist sehr alte Linden; dieselbe» wurden in 
Gemäßheit eines am 17. Mai 1855 gefaßten Rath- nicd Bürgerschlusses bei 
Einführung der Gasbeleuchtung säst süncmtlich entfernt. 

30) Durch Verordnung vom 25. Februar 1832 ward die Aufsicht über das 
Straßenpslaster auf die damals neu errichtete Wcgebaudeputation übertragen. 
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Unterm 27. Mai 1786 ward nämlich den Steinbrückern bei nach- 
drücklicher Strafe und selbst bei Verlust ihres Amtes vom Rathe anbe- 
fohlen, „die Straßen gerade und gleichförmig und vor einem Hause 
nicht höher noch abhängiger als vor dem andern, und überhaupt 
mit mehrerem Fleiße, als zeither geschehen, zu pflastern, die Rinnen 
vor den Häusern und die Siele über die Straßen so anzulegen, 
daß allenthalben das Wasser behörig abfließen könne, und die 
Abweise-Steine oder Pfähle vor den Häusern nicht weiter auf die 
Gasse vorzurücken, als sie jetzo ständen." Nachhaltigen Erfolg wird 
diese Anordnung wohl nicht gehabt haben. 

Eine N'irkliche Besserung trat erst ein, als der Rath 1788 
Steinbrücker aus Kiel hatte kommen lassen, um den unmittelbar 
vor dem Burgthor belegenen Damm nach der in jener Stadt 
gebräuchlichen Weise zu pflastern. Diese scheint darin bestanden zu 
haben, daß die in der Mitte der Straße belegene Rinne beseitigt und 
dem Fahrdamm eine höhere Wölbung gegeben wurde. Die von den 
fremden Meistern hergestellte Arbeit fand allgemeinen Beifall, und 
so vereinigten sich in mehreren Straßen die Bewohner, um 
auf gemeinsame Kosten nach dem gegebenen Beispiel das Pflaster 
umlegen zu lassen. Ausgeführt wurden diese Arbeiten in der 
großen Petersgrnbe und hinter St. Petri 1788, in der Breiten- 
straße zwischen der Johannisstraße und der Hasenpforte 1790, in 
einem Theil der Mühlenstraße, der Kaiserstraße und der Lederstraße 
1791 und in dem oberen Theile der Dankwartsgrube 1794. In 
den andern Gegenden der Stadt blieb Alles beim Alten, nur 
mußten aus eine Anordnung des Rathes vom 17. September 1808 
die tiefen und offenen Rinnen, in denen das Wasser an den 
Straßenkreuzungen von einer Straßenseite nach der andern quer' 
über den Fahrdamm geleitet wurde, mit einem hölzernen Deckel 
versehen werden. Die hieraus entstehenden Kosten hatten theils die 
Eigner der einander gegenüber liegenden Eckhäuser, theils die Bau- 
kasse zu tragen. 

Da in Folge der französischen Occupation die Grundstücke den 
größten Theil ihres früheren Werthes verloren hatten, das Ver- 
mögen der Eigner auch anderweitig schwer geschädigt war, und 
daher alle Ausgaben möglichst eingeschränkt wurden, so ward der 
Zustand des Straßenpflasters ein immer trostloserer, und es konnte 
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nicht mit Unrecht die Behauptung aufgestellt werden, daß es wähl 
wenige Städte in Deutschland von der Einwohnerzahl Lübecks 
gebe, die ein gleich schlechtes Pflaster besäßen/") Es ward daher 
schon als eine große Errungenschaft freudig begrüßt, als in der 
Mitte der dreißiger Jahre zuerst in der Petersgrube und dann auch 
in einigen andern Hauptstraßen, namentlich in der Breitenstraße 
zwischen Beckergrube und Johannisstraße, behauene Granitsteine 
von einem Fuß Breite nahe bei den Seitenrinnen in die Fahrbahn 
eingelassen wurden, damit die Bewohner einer hinter dem andern her- 
gehend bei Regenwetter trocknen Fußes die Straßen durchschreiten 
konnten. Hierin lag die Veranlassung, daß durch eingesammelte 
freiwillige Beiträge 1839 an der Westseite der großen Burgstraße 
und 1840 an der Ostseite der Mühlenstraße ein Trottoir aus 
breiten Revaler Kalkplattcn hergestellt ward. Das erste Asphalt- 
trottoir ward 1842 in der Holstenstraße vor den Häusern Jß 19 
und 21 auf Kosten des Eigners gelegt. 

Inzwischen wurden die Klagen über den schlechten Zustand des 
Pflasters immer allgemeiner, und die Ansicht, daß demselben nur 
dann abgeholfen werden könne, wenn die Verpflichtung zur Herstel- 
lung und Unterhaltung des Pflasters den Hauseignern abgenommen 
und auf die Bauverwaltung übertragen werde, fand immer zahl- 
reichere Anhänger. Hierauf gerichtete Anträge hatte der Senat seit 
dem Jahre 1818 wiederholt bei der Bürgerschaft eingebracht, sie 
waren aber von dieser stets abgelehnt worden und hatten nur dahin 
geführt, daß im Jahre 1826 in der Königstraße zwischen Hüxstraße 
und Fleischhauerstraße durch von Hamburg berufene Steinbrücker 
ans öffentliche Kosten ein sogenanntes Versuchspflaster hergestellt ivard. 

Erst im Beginn des Jahres 1842 gelang es unter dem Druck 
der öffentlichen Meinung, den bisherigen Widerspruch der Bürger- 
schaft zu beseitigen. Am 14. Januar jenes Jahres erklärten sich 
die sämmtlichen bürgerlichen Collegien mit alleiniger Ausnahme der 
vier großen Aemter damit eiliverstanden, daß die Herstellung und 
Unterhaltung des Pflasters in sämmtlichen Straßen der Sladt den 
Hauseignern abgenommen und ans die Wegebaudeputation über- 
tragen werde. Zugleich ward beschlossen, daß zur Bestreitung der 

31) Neue Lübeckische Blätter, Jahrg. 1835 Seite 350. 
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hierfür erforderlichen Mittel eine neue Steuer einzuführen sei, und 
daß die Stadt außer einem in zwei Jahren zn leistenden Beitrag 
von Crt.A 20 000 einen jährlichen Zuschuß von (£rt. # 3000 
zahlen solle.32) 

Für die Herstellung des Fahrdanims ward ein in Kies 
gebettetes Mosaikpflaster, und nur für die Hauptstraßen die Anlage 
eines schmalen, mit behauenen Bordsteinen eingefaßten Asphalt- 
trottoirs in Aussicht genommen. 

Bald darauf ward ein mit dem Straßenbau vertrauter Beamter 
von auswärts berufen und dann mit der Neupflasterung begonnen. 
Der Anfang ward gemacht mit der Hvlstenstraße; auf diese folgte 
in den nächsten Jahren die Breitestraße, in der vor dem Rathhause, 
unter Verwendung eines außerordentlichen Staatszuschusses von 
Crt. # 3000, ein Holzpflaster33) nach englischem Muster gelegt 
ward.33) In der Folgezeit schritten die Neupflasterungsarbeiten 
nur sehr langsam vorwärts, da für die Unterhaltung des 
Pflasters sehr erhebliche Summen zu verausgaben waren und die 
Behörde zu der Einsicht gelangt war, daß einer Neupflasterung ein 
genaues Nivellement der sämmtlichen Straßen vorangehen müsse. 
Als diese Arbeit, mit der 1840 begonnen ward, vollendet ivar, 
wurden durch einen am 26. April 1852 gefaßten Rath- und Bür- 
gerschluß die zu entrichtenden Abgaben einer neuen Ordnung unter- 
zogen33) und die jährliche Zahlung des Staates von Crt. # 3000 
aus Crt. H 6000 erhöht. Aber auch jetzt entsprachen die Erfolge 

Die näheren Bestimmungen sind in der Verordnung vom 9. Mürz 
1812 enthalten. 

33) Das Holzpflaster ward 1868 beseitigt und durch einen Asphaltbelag ersetzt. 
34) Bis zur Herstellung eines Holzpflasters ward die Straßenstrecke zwischen 

der Hüx- und Jleischhanerstraßc während der Sitzungen des Senates, des 
Obergerichts und der Wette, also viermal in jeder Woche, durch Ketten für 
den Wagenverkehr gänzlich gesperrt. Noch im Anfang des vorigen Jahrhun- 
derts lagen an fast allen Straßenkreuzungen schwere eiserne Ketten, die an 
eisernen, den Hausmauern eingefügten Krampen befestigt waren. Ihre Zahl 
betrug Il6. Sie waren dazu bestimmt, um bei ausgebrochenen Unruhen die 
Straßen absperren zu können. Die zu ihnen gehörigen Schlösser wurden in 
den Häusern benachbart wohnender Bürger aufbewahrt, die das ihnen hier- 
durch bewiesene Vertrauen als ein Zeichen hoher Anerkennung ehrten. 

S6j Das Nähere enthält die Verordnung vom 28. April 1852. 
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nicht den Erwartungen.^) Daher befürwortete der Bürgerausschuß 
in Veranlassung eines in der Bürgerschaftssitzung vom 17. März 
1856 gestellten Antrags, die Neupflasterungsarbeiten durch Auf- 
nahme einer Anleihe zu beschleunigen?') Dieser Vorschlag fand 
aber nicht die Zustimmung der Baudeputation, auf die seit dem 
l. Januar 1852 nach Aufhebung der Wegebaudeputation die Für- 
sorge für das Straßenpflaster übergegangen war. Von ihr ivard 
vielmehr in einem unterm 5. Aug. 1858 erstatteten Bericht bean- 
tragt, daß, wie bisher so auch in Zukunft, die Neupslasterung ledig- 
lich aus dem Ertrage der erhobenen Steuern und aus dem vom 
Staate gewährten Zuschuß beschafft werde, daß aber, um die Arbeiten 
in kürzerer Zeit vollenden zu können, jene beiden Einnahmeguellen 
angemessen erhöht würden; zugleich stellte sie in Aussicht, daß, 
wenn ihren Vorschlägen entsprochen werde, sämmtliche Straßen der 
Stadt bis zu Ende des Jahres 1886 mit einem neuen Pflaster 
versehen sein würden. Nach langdauernden Verhandlungen fanden 
jene Anträge, mit denen sich der Senat gleich Anfangs einverstan- 
den erklärt hatte, unterm 7. Mai 1860 auch die Zustiinmung der 
Bürgerschaft. Seitdem beträgt der aus der Staatskasse zu leistende 
jährliche Zuschuß Jl 14400. 

In ihrem Berichte war von der Baudeputation bemerkt, sie 
bcabsichlige eine Herstellung der Fahrbahn bei Straßen der ersten 
Klasse") aus Kopfsteiuen, bei Straßen zweiter Klasse theils aus 

Die Länge sämmtlicher Straßen der Stadl beträgt, mit Ausschluß des 
Marktes und des Kobergs, ungefähr 20000 laufende Meter; hiervon waren in 
der Zeit von 1842 bis 1858 erst 6600 Meter mit einem neuen Pslastcr 
versehen. 

"fl Bon einer am 10. Januar 1844 eingesetzten gemeinsamen Commission 
des Senates und der Bürgerschaft war bereits in ihren, unterm 21. August 
jenes Jahres erstatteten Bericht der Vorschlag gemacht worden, daß die Kosten 
der Neupslasterung durch eine Anleihe aufgebracht und die Hauseigner ver- 
pflichtet werden sollten, zu ihrer Verzinsung und Amortisirung jährlich 6 % des 
Betrages zu bezahlen, den die Neupslasterung vor ihren Grundstücken erfordert 
habe. Der Senat versagte aber diesem Antrage seine Zustimmung. 

"fl In der Verordnung vom 28. April 1852 waren die Straßen der 
Stadt für die Erhebung der Pstastersteuer i» vier Klassen eingetheilt worden. 
Zu einer jeden der beiden ersten Klassen gehörten 23 Straßen, zur dritten 30 
und zur vierten 26. 
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Kopf-, theils aus Mosaiksteinen, bei den Straßen dritter Klasse 
theils aus Mosaik-, theils aus Rundsteineu und bei den Straßen 
vierter Klasse aus Rundsteinen. Auf den Bürgersteigen sollte bei 
Straßen der ersten Klasse ein thunlichst breites Asphalttrottoir mit 
behauenen Bordsteinen von Granit, bei den Straßen der zweiten 
Klasse ein schmales Asphalttrottoir mit eben solchen Bordsteinen, 
bei den Straßen der dritten Klasse ein Fußweg von behauenen 
Bordsteinen aus Granit oder schmales Asphalttrottoir mit rauhen 
Bordsteinen, und in den Straßen vierter Klasse, soweit ein Trottoir 
überall erreichbar sei, ein Fußiveg von rauhen Bordsteinen mit 
kleinen Rundsteinen zur Ausführung gelangen. 

Obgleich gegen diese Borschläge bei den Verhandlungen zwischen 
Senat und Bürgerschaft Einwendungen nicht erhoben wurden, so 
stiegen doch, je weiter die Reupflasternng fortschritt, die Anforde- 
rungen in Bezug auf gute Beschaffenheit des Pflasters, vor allem 
aber auf eine bessere Herstellung der Bürgersteige. Da mit dem 
Werthe der Grundstücke auch der Ertrag der von ihnen zu bezah- 
lenden Steuern stetig zunahm, so verfügte die Baudeputation über 
genügende Mittel, um unter Jnnehaltung des für die Beendigung 
der Neupflasterung in Aussicht genommenen Termins den erhöhten 
Wünschen in befriedigender Weise Rechnung zu tragen. Es wurden 
daher im Laufe der Zeit nicht nur in sämmtlichen Straßen der 
Stadt die Bürgersteige mit behauenen Bordsteinen eingefaßt und 
mit Asphalt belegt, sondern es ward auch eine große Zahl von 
Straßen, die Anfangs in ungenügender Weise hergestellt waren, 
von neuem umgepflastert. 39) So sehr die letzteren Arbeiten auch 

3°) Bon den Straßen der Stadt wurden mit neuem Pflaster versehen: 
1842 die Holstenstraße und der Kohlmarkt 'beide umgepslastert 1867;. die 
Untertrave von Holstenstraße bis Braunstraße (umgepslastert 1871;, Obertrave 
von der Holstenstraße bis zur Pagönnienstraßc (umgepslastert 1873;. die Kaiier- 
straßc (umgepslastert 1881). — 1843 Breitestraße von der Mengstraße bis zum 
Hötel du Nord (umgepflastert 1866 und 1872), Obere Beckergrube bis zum 
Theater. — 1845 Breitestraße zwischen Johannisstraße nnd Fleischhauerstraße 
und zwischen Hüxstraßc nnd Kvhlmarkt. — 1846 Alsheidc, Sandstraße, llnter- 
Iravc zwischen Engelsgrube und Alsheidc (uingepflastert 1876), Obere Wahin- 
straßc (umgepflastert 1870), Weiter Lohberg (umgepslastert 1872). — 1847 
Breitestraße zwischen Fleischhanerstraße und Hüxstraße, Burgtreppe. Rosenstraße. 
— 1848 Breitestraße vom Hotel du Nord bis zum Koberg (umgepslastert 1866), 
Obere Engelsgrube (umgepslastert 1874), Obere Fischergrube (umgepslastert 1869), 
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in der jüngsten Zeit gefördert sind, sv wird ihre Vollendung 
doch noch längere Zeit in Anspruch nehmen, da das Bestreben 
darauf gerichtet ist, Verbesserungen in der Straßenpslasterung, die 

Fünshausen (umgepflastcrt 1879), Schwönekenquerstraße (umgepflastert 1879). — 
1851 Obere Johannisstraße, Königstraße (umgepflastert die Strecke von Müh- 
lenstraße bis Johannisstraße 1883, von Johannisstraße bis Koberg 1886), 
Untcrtrave von Alsheide bis zur Kleinen Altenfähre (umgepflastcrt 1875). — 
1852 Petrikirchhof, Pfaffenstraße lumgevflastcrt 1883), Ani Stadtgraben <umge> 
pflastert 1885). — 1853 Obere Hüxstraße, Obere Wahmstraße. — 1854 Fahr- 
straße über den Großen Bauhof. Mittlere und Untere Hüxstraße (nmgepflastert 
1885). — 1855 Oestlicher Theil der Kapitelstraße (umgepflastert 1883), Klin- 
genberg luingepflastert 1875), Untere Wahmstraße. — 1856 Untere Fischstraße, 
Große Burgstraße (nmgepflastert 1881), Wakenitzniauer zwischen Schafferei und 
Rosenpforte (umgepflastert 1881). — 1857 Mittlere Fischstraße. — 1859 Braun- 
straße (umgepflastert 1880), Mengstraße (umgepflastert 1880), südlicher Theil 
des Schüsselbudrns (umgepflastert 1884,. — 1860 Alfftraße (nmgepflastert 1886), 
Obere Fischslraße, nördlicher Theil des Schüsselbudcns (umgepflastert 1886). — 
1861 Beckergrube. — 1862 Große und Kleine Altefähre, nördlicher Theil der 
Kleinen Burgstraße. — 1863 Große Burgstraße (umgepflastert 1881), Untere 
Johannisstraße. — 1864 Glockengießerstraße. — 1865 Fleischhauerstraße, Pferde- 
markt. — 1869 Obere Dankwartsgrube, Fischergrnbe. — 1870 Obere Aegidien- 
straße, Untere Dankwartsgrubc, westlicher Theil der Kapitelstraße (nmgepflastert 
1883). — 1871 Untere Aegidienstraße, Schildstraße, Untere Wahmstraße. — 
1872 Fegefeuer, Hundestraße. — 1873 Große Petersgrube, Hinter St. Petri, 
Schmiedcstraße. — 1874 Engelsgrube, Große Gröpelgrnbe, Enger Krambuden. 
Langer Lohberg, Obertrave zwischen Petersgrubc und Marlesgrube, Rosen- 
garten, Schlumacherstraße, Tünkcnhagen. — 1876 Balauerfohr, Hinter der 
Burg, Hüxterdamm, Markt, Mnsterbahn, Petristegel. — 1877 St. Annenstraße, 
Koberg. Krühenstraße, nördlicher Theil der Mühlenbrücke, Alter Schranzen. — 
1878 Großer Bauhof, Domkirchhof, Hartengrubc, südlicher Theil der Mühlen- 
brücke. Parade. — 1879 Kleiner Bauhof, Effengrube, Engelswisch, Kupfer- 
schmiedestraße, Mühlendamm, Obertrave zwischen Bauhof und Effengrube, 
Schwönekenguerstraße, Erste Wallstraße, Webcrstraße. — 1880 Depenau, Kleine 
Kiesau, Kolk, Lederstraße, Obertrave zwischen Effengrube und Dankwarts- 
grube, Pagönnienstraße, Kleine Petersgrubc. — 1881 Böttcherstraße, Ein- 
hüuschen Querstraße, Grade Querstraße, Kleine Gröpelgrnbe, Krumme Quer- 
straße, Siebente Querstraße. — 1882 Wakenitzmauer zwischen der Gröpelgrnbe 
und Glockengießerstraße. — 1883 Blocksquerstraße, Ellerbrok, Große Kiesau, 
Wakcnitzmancr zwischen Glockengießerstraße und Hundcstraße, An der Mauer 
zwischen Fleischhaucrstraße und Hüxstraße. — 1884 Unterster Theil der Fleisch- 
hauerstraße, Marienkirchhos, An der Mauer zwischen Hüxstraße und Mühlen- 
straße. — 1885 Düstere Querstraße, Düvekenstraße, Lichte Querstraße, Ober- 
trave zwischen Marlesgrube und DankwartSgrube, Kleiner Schrangen. 
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sich in anderen Städten bewährt haben, auch in Lübeck durch- 
zuführen. 

Die Entwässerung der Stadt wurde ehemals durch die tiefen 
Gossen beschafft, die an beiden Seiten des Fahrdanims der Straßen 
hergestellt und nur vor den Hausthüren mit Brettern bedeckt waren. 
In diese wurde das Hauswasser durch Leitungen, die oft meh- 
reren Grundstücken gemeinsam waren, abgeführt?") In einzelnen 
der von dem Höhenrücken zu den Flüssen hinabführenden Straßen 
waren von den Hauseignern dort, wo die Thonschichten des Unter- 
grundes zu Tage traten und ein Einsickern des Wassers verhinderten, 
zur Entwässerung ihrer Keller auf gemeinsame Kosten unterirdische, 
aus hölzerneu Röhren bestehende Leitungen hergestellt.") Bon 
diesen endeten einzelne in tiefen Sooden, andere traten im untern 
Theile der Straßen zu Tage, manche waren auch bis an den Ufer- 
rand der Flüsse verlängert. Dieselben sind zum Theil schon in 
sehr alten Zeiten hergestellt worden.") Ihre Unterhaltung war 
meist eine sehr mangelhafte, bisweilen war ihr Vorhandensein im 
Laufe der Zeit sogar betn Gedächtniß völlig entschwunden. Daher 

") Eine solche Leitung wird tut Oberstadtbuch aquaeductus genannt; 
hieraus entstand der Name avetucht, den sic im Bolksmund führte. 

ll) Im Museum Lubccense befinden sich die Plane von Grundleitungen, 
die in der Beckergrube, Mengstraße, unteren Johannisstraße und großen Peters- 
grübe bestanden gaben. Außerdem waren solche in der oberen Fischergrnbe 
und in der Königstraße zwischen der Fleischhauerstraße und der Acgidienstraße 
mit Ausläufern in den zur Wakenitz führenden Straßen vorhanden. In der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts ward von dem Geheimen Commercienrath 
Otto zur Entwässerung des ihm gehörigen, in der Beckergrube -Ns 10 gelegenen 
Hauses eine bis zur Trave führende Grundleitnng hergestellt. 

42) Die nachfolgende Eintragung in das Oberstadtbuch crgiebt, daß bereits 
133») eine unterirdische Wasserableitung in der oberen Beckergrube hergestellt 
ist: Cum consensu Johannis de sancto Jacobo quidain puteus factus 
est in fossa pistonim in platea ante suarn hereditatem versus donium 
Bertoldi S weinten et in hunc pateuni cadit quidam subterraneus nque- 
ductus, per quem aqua de cetero finit ab hereditatibus scilicet dornino 
rum Hinrici de Plescowe, Johannis de Castro\ve, Arnoldi quondam 
Papen in lata platea sitis et de tribus hereditatibus Hermanni de 
Warendorpe in eadem fossa pistornm sitis. Cum dictus puteus et 
aqueductus de cetero emendari debuerint, non in sumptibus ipsius 
Johannis de sancto Jacobo sed aliorum, qui eis utuntur, erunt enten- 
dandi et reliciendi. 
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ward durch sie der Boden vielfach nicht entwässert, sondern ans 
weite Strecken mit Feuchtigkeit durchtränkt. Da auch die hölzernen 
Röhren der Wasserkünste häufig schadhaft waren, so stieß man fast 
in allen Theilen der Stadt schon wenige Fuß unterhalb der Ober- 
fläche aus flüssige schwimmende Erdmassen; auch sammelte sich 
in einzelnen tief gelegenen Kellern, namentlich bei laug anhalten- 
dem Regenwetter, eine große Wassermenge, die nicht immer durch 
Ausschöpfen beseitigt werden konnte. Die großen Nachtheile, die 
sich hieraus für den Gesundheitszustand der Stadt ergaben, wurden 
erst in der Mitte dieses Jahrhunderts erkannt. Zu ihrer Beseiti- 
gung beschloß man, die sämmtlichen Straßen mit Sielen zu versehen. 
Die betreffenden Arbeiten, mit deren Ausführung 1856 in der 
Großen Burgstraße und an einer Strecke der Untertrave begonnen 
ward, wurden Anfangs nur langsam gefördert; erst als durch Rath- 
und Bürgerschluß vom 18. Septeinber 1865 aus der Staatskasse 
ein zinsfreier Vorschuß von 60000 bewilligt ward, konnten sie 
derartig beschleunigt werden, daß zu Ende des Jahres 1872 nur 
noch einzelne wenige Straßen der Siele entbehrten.") Bei den 

4:t) Mit Sielen wurden versehen: 1856 Große Bnrgstraße (umgelegt 1863s, 
Untertrave zwischen Braunstraße und Alsstraße. — 1859 Braunstraße, Fisch- 
straße, Mengstraße, Schüsselbuden. — 1860 Alsstraße. — 1861 Beckergrube. — 
1862 Große und Kleine Altefährc, der südliche Theil der Kleinen Burgslraße, 
Koberg, Untere Fischergrube. — 1863 Kleine Gröpelgrube, Johannisstraße. — 
1864 Dankwartsgrube, Glockengießerstrabe. — 1865 Fleischhauerstraße, Hüx- 
slraße, Pserdemarkt. — 186«; Breilestraße von Mengstraße bis Engelsgrube, 
Depenau, Düstere Querstraße, Effengrube, Engelsgrnbc, Obere Fischergrube, 
Fünshansen, Hartengrubc, Holstenstraße, Hundestraße, Bei St. Johannis, 
Kaiserstraße, Kleine Kiesau, Kohlmarkt, Kolk, Lederstraße, Marlesgrubc, An der 
Mauer zwischen Fleischhauerstraße und Krähenstraße, Pagönnienstraße, Kleine 
Petersgrnbe, Psaffenstraße, Rosengarten. Tünkenhage». — 1867 Balauerfohr, 
Breilestraße zwischen Johaunisstraße und Hüxstraße. Krähenstraße, Parade, 
Rosenstraße, Sandstraße, Wahmstraße. — 1868 Aegidienstraße, Fegeseuer. 
Kapitelstraße, der nördliche Theil des Marktes, Mühlenstraße, Schildstrabe. 
Stavenstraße, Weberstraße. — 1869 Alsheide, Ellerbrok, Engelswisch, Große 
Kiesau, Klingcnberg, Lichte Querstraße, Oberlrave von Marlesgrubc bis Har- 
tengrnbe, Große Petersgrube, Petersilienstraße, Schmiedestraße, Schwönkenqucr- 
straße. — 1870 Blocksaucrstraße, Einhäuschen Querstraße, Große Gröpelgrube, 
Langer und Weiter Lohberg, Kleiner Schrangen. — 1871 St. Annenstraße, 
Böttcherstraße, Clemenstwiete, Gerade Querstraße, Krumme Querstraße, Markt, 
Hinter St. Petri, Schlumacherstraße, Siebente Querstraße, Wakenitzmauer 
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günstigen Gefällverhältnisfen der Stadt und bei der geringen Länge 
der nach den Flüssen hinabführenden Straßen konnten die Siele 
überall aus glasirten Thonröhren, die anfangs aus englischen, später 
aus deutschen Fabriken bezogen wurden, hergestellt werden. Sie 
wurden, um gleichzeitig als Drains zu wirken, in eine Sand- und 
Grandschicht eingebettet. Ihren Inhalt ergießen sie unterhalb des 
Mittelwassers in die beiden die Stadt umgebenden Flüsse, aus 
denen die geringen Schlamniablagerungen, die sich vor den Mün- 
dungen bilden, durch Ausbaggern entfernt werden. Alles Hauswasser 
wird den Sielen unterirdisch zugeführt; auch sind, um eine wünschens- 
werthe Ventilation zu erreichen, alle Dachrinnen, die Anfangs ihr 
Wasser in offenen oder bedeckten, den Bürgersteigen eingefügten 
Rinnen den Straßen offen zuführten, später in eine unmittelbare 
Verbindung mit ihnen gebracht worden. Da die in einem Theile der 
Königstraße, der Wahmstraße, Fleischbauerstraße und Johannisstraße 
ursprünglich gelegten Siele nicht im Stande waren, bei starken 
Gewitterregen sänimmtliches Wasser abzuführen, so wurde in ihnen 
später ein zweites Sielrohr hergestellt.") 

So lange in den Vorstädten von Gewerbtreibenden nur Han- 
dels- und Krautgärtner wohnten und die Städter dort nur Sommer- 
wohnungen besaßen, waren nicht nur die größeren Verkehrswege, 
deren Ausbau als Chausseen seit den dreißiger Jahren dieses Jahr- 
hunderts in Angriff genommen ward/") sondern auch sämmtliche 

zwischen Kaiserstraße und Rosenstraße. — 1872 Großer und Kleiner Bau- 
hof, Hinter der Burg, der nördliche Theil der Kleinen Burgstraße, An der 
Mauer zwischen Krähenstraße und Mühlenstraße, Obcrtrave zwischen Harten- 
grube und dem Kleinen Bauhof, Alter Schranzen, Unterträte zwischen der Klei- 
nen Altensähre und der Engelsgrube, Wakeuitzmauer zwischen Glockengießer- 
straße und Hundestraße. — 1873 Musterbahn. — 1874 Enger Krambuden, 
Untcrtrave zwischen Mengstraße und Engelsgrube. — 1875 Weiter Krambuden. 
— 1876 Hüxterdamm. — 1877 Mühlenbrücke. — 1878 Domkirchhof. — 
1879 Erste Wallstraße. — 1884 Marienkirchhof. 

"> Das zweite Siel ward in der Fleischhauerstraße, der Königstraße und 
der Wahmstraße 1882, in der Johannisstraße 1885 hergestellt. 

45) Bon den im Lübeckischen Staatsgebiet hergestellten Chausseen wurden 
vollendet diejenige nach Jsraelsdors 1832, nach Cronssorde 1832, nach Schlutup 
1835, nach Travemünde 1836, nach Oldesloe 1839, nach Grönau 1840, „ach 
Genin 1844, nach Schwartau 1844, nach Fackenburg 1845 und nach Bran- 
denbaum 1863. 
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Nebenwege, soweit sie nicht als Feldwege angesehen wurden, vom 
Staate zu erhalten. Als dann nach der zum 1. Mai 1864 erfolgten 
Aufhebung der Thorsperre viele Arbeiter und Handwerker, nament- 
lich aber die Angestellten der Eisenbahngescllschaften, sich dort 
niederließen, auch Bewohner der innern Stadt in immer größerer 
Zahl ihren Wohnsitz dorthin verlegten, wurde die Herstellung 
der für die neuen Ansiedlungen bestimmten Straßen und deren 
Unterhaltung von den Eignern der an ihnen belegenen Grundstücke 
gefordert. Zur Beseitigung der mannigfachen sich hieraus ergeben- 
den Unzuträglichkeiten wurde durch Gesetz vom 30. April 1877 
auch in den Vorstädten die Unterhaltung sämmtlicher Straßen der 
Bauverwaltung übertragen. Zu diesem Behufe wurde eine jede der 
drei Vorstädte in zu,ei Bezirke, einen inneren und einen äußeren 
Wegebezirk, zerlegt. Für dieselben sind aus Beiträgen, die von 
den Grundeigenthümern aufzubringen sind, und aus einem von dem 
Staate gewährten Zuschuß, der sich jährlich insgesammt aus M 10000 
beläuft, selbstständige Ca sie n gebildet, aus denen die Mittel für die 
Erhaltung und Herstellung der Wege entnoinmen werden. Während 
in den von der inneren Stadt nieist weit entfernten äußeren Wege- 
bezirken die Fahrbahn der Wege durch Ausbringung von Lehm 
oder Sand befestigt und an ihrer Seite ein gangbarer Bürgersteig 
hergestellt wird, werden in den inneren Bezirken zur Herstellung der 
Fahrbahn Grandschüttnngen und, wo diese nicht genügen, Stein- 
pflasterungen verivandt, auch werden in ihnen die Bürgersteige mit 
Klinkern belegt. Während diese Arbeiten noch ihrer Vollendung 
entgegensehen, ist die Sielleitung in den sämmtlichen derzeit vor- 
handenen Straßen der innern Wegebezirke in ihren wesentlichsten 
Theilen zum Abschluß gebracht. Dieselbe ist nach einem einheit- 
lichen, vom Senate und der Bürgerschaft unterm 15. April 1878 
genehmigten Plane ausgeführt. Die hierfür erforderlichen Kosten 
sind Anfangs einer von den vorstädtischen Wegebaukassen zu ver- 
zinsenden und zu amortifirenden Anleihe, später den laufenden Ein- 
nahmen oder von der Staatskasse gewährten Vorschüssen entnommen 
worden. Für die Anlage eines Sieles, durch das die in der Vor- 
stadt St. Gertrud belegenen Galgenbrookwiesen entwässert werden, 
sind 1884 die erforderlichen Gelder aus Staatsmitteln bewilligt 
worden. Gleich wie in der inneren Stadt, so sind auch in den 

Ztschr. d. B. f. L. ®. V, 2. 17 
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Vorstädten die Siele aus glasirten Thonröhren hergestellt; nur das 
zur Entwässerung des Galgenbrvoks angelegte Siel besteht wegen 
der großen Wassermassen, die es aufzunehmen hat, aus einem 
gemauerten besteigbaren Kanal. Alle Grundstücke, die an einer mit 
Sielen versehenen Straße belegen sind, sind verpflichtet, sich mit 
Privatleitungen den Sielen anzuschließen. 

In den ältesten Zeiten ward für eine Reinigung der Gassen 
nicht gesorgt, auch war es den Bewohnern nicht verwehrt, auf ihnen die 
Abfälle ihres Hauses auszuschütten. Solches ist noch jetzt daraus 
zu entnehmen, daß stets, wenn in einer Straße eine Ausgrabung 
stattstndet, eine große Menge verschiedenartiger Thierknochen und 
sonstigen Unraths aufgefunden raub.46) Erst als die Straßen mit 
Pflaster versehen waren, wird auf deren regelmäßige Säuberung 
Bedacht genommen sein. Bereits im Anfang des vierzehnten Jahr- 
hunderts waren, wie die Eintragungen in das erste, mit dem Jahre 
1316 beginnende Kämmereibuch erweisen,4Z vom Rathe Personen 
angestellt, die auf öffentliche Kosten die Reinigung des Klingenbergs 
und des Kobergs, der Straße vor dem Rathhause, der obern Meng- 
straße, des Schüsselbudens von der Mengstraße bis zur Alfstraße 
und des Terrains vor dem Holstenthor, das heißt der Holstenbrücke, 
zu besorgen hatten. Ihnen wird, gleich den mit der Reinigung des 
Marktes betrauten Bütteln, bei denen solches ausdrücklich bemerkt ist, 
auch die Verpflichtung obgelegen haben, aus eine Beseitigung des 
zusammengefegten Schmutzes und Unraths Bedacht zu nehmen. In 
späterer Zeit ivard auch der vor dem Mühlen- und Burgthor 
zivischen den äußeren und inneren Befestigungswerken belegene 
Straßendamm durch angestellte Straßenfeger gereinigt. Für die 
Säuberung des Travengestades abwärts von der Holstenbrücke sorgte 
gleichfalls die Stadt. In den späteren Jahrhunderten hatte die mit 
der Unterhaltung des Bretlings betraute Behörde in dieser Stadtgegend 
die Reinigungs-Arbeiten ausführen und den angesammelten Schmutz 
durch die ihnen gehörigen Böte entfernen zu lassen. Seit Beginn des 
Jahres 1884 läßt das Polizeiamt an denjenigen Wochentagen, an 

10) Der weite Lohberg scheint seinen Namen davon erhalten zu haben, 
daß auf ihm die in den benachbarten Gerbereien verbrauchte Lohe aufgehäuft 
werden durfte. 

47) Urkundenbuch der Stabt Lübeck, Th. 2 S. 1080. 
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welchen den Hausbewohnern das regelmäßige Fegen nicht obliegt, in den 
Hauptstraßenzügen durch von ihm angenommene Arbeiter in den Mor- 
genstunden eine außerordentliche Reinigung der Fahrdämme vornehmen. 

Die nicht unerheblichen Kosten, welche die Stadt für die Rei- 
nigung einzelner Straßen jährlich verausgabte, würden nur geringe 
Erfolge erzielt haben, wenn in allen andern Gassen eine Entfer- 
nung des Schmutzes unterblieben wäre; es wird daher, obgleich sich 
urkundliche Nachweise hierüber nicht erhalten haben, anzunehmen 
sein, daß den Hauseignern schon im vierzehnten Jahrhundert neben 
der Unterhaltung auch die Reinigung des Straßenpflasters vor ihren 
Grundstücken obgelegen hat. Bestätigt wird dieß dadurch, daß im 
Schüsselbuden nicht der verkehrsreichere südliche, sondern nur der 
nördliche Theil von der Stadt zu reinigen war, denn nur an 
diesem lagen ihr gehörige Buden; desgleichen wird das der Stadt 
in der obern Mengstraße an den Bäckerbuden zuständige Eigenthum 
die Veranlassung dazu gegeben haben, daß sie aus dieser Straßen- 
strecke für die Beseitigung des Schmutzes zu sorgen harte. 

Erhebliche Schwierigkeiten wird in älteren Zeiten die Fort- 
schaffung des auf den Straßen zusammengekehrten Unraths bereitet 
haben. Die Eigner größerer Grundstücke werden ihn in ihren 
geräumigen Höfen und Gürten aufgehäuft oder in ihre Kloaken 
geworfen haben. Hierzu waren aber die kleineren Budenbesitzer 
außer Stande. Ihnen kain die Stadt dadurch zur Hülfe, daß sie 
öffentliche Mistkisten herstellte, in welchen der aufgesammelte Schmutz 
und die Abfälle des Hauses ohne Entgeld abgelagert werden durs- 
ten. Eine solche Kiste war, wie eine Eintragung in das zweite 
Kämmereibuch erweist,") schon gegen die Mitte des vierzehnten 
Jahrhunderts an der Mauer unterhalb der Kräheustraße vorhanden. 
In späterer Zeit wurden am Gestade der Trave außerhalb der 
Stadtinauer ihrer siebzehn hergestellt; in den andern Gegenden 
waren ihrer zehn vorhanden, die über den ganzen südlichen und 
östlichen Stadttheil zerstreut sagen.49) Ihre Reinigung lag der 

48) Urkundenbuch der Stadl Lübeck, Th. 2 S. 1081 Note 91. 
49) Ihre Lage läßt sich jetzt nicht mehr genau nachweisen. Erwähnt 

werden Mistkisten im Alten Schranzen, bei St. Johannis, unter der Weber- 
straße und Stavenstraße, auf dem Aegidienkirchhof, beim Bauhof und bei der 
Dankwartsbrücke. 

17* 



Stadt ob. Um diese ohne Unkosten zu bewirken, wurden seit dein 
Jahre 1562"°) die Landleute, welche in Lübeck ihre Erzeugnisse zu 
Markt brachten, verpflichtet, beim Verlassen der Stadt ihre leeren 
Wagen mit Straßenkehricht zu beladen. Diese Anordnung stand, 
tute sich ans den Aufzeichnungen des Bürgermeisters Brauer") 
ergiebt, noch in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts in Kraft. 
Später gelang es, die Reinigung der Mistkisten au einzelne 
vor den Thoren wohnende Gärtner zu verpachten, die 1792, 
in welchem Jahre jene Kisten beseitigt mürben,52) hiefür jährlich 
fast Crt. # 150 zu zahlen hatten. 

Da in alter Zeit eine regelmäßige, zu bestimmten Zeiten 
vorzunehmende Säuberung der Straßen von den Hauseignern weder 
durch obrigkeitliche Anordnungen55) verlangt, noch aus freiem Be- 
lieben geleistet ivurde, so wird die Hauptarbeit bei der Reinigung 
den Regengüssen zugefallen sein, die bei der abschüssigen Lage der 
Straßen den größten Theil des aus ihnen lagernden Schmutzes mit 
sich fortrissen und den beiden Flüssen zuführten.") Damit diese 
hierdurch nicht gänzlich versandete», befanden sich an der Trave 
und an der Wakenitz unterhalb der Straßen Schlammkisten, in 
welche die Rinnsteine geleitet waren, um in ihnen die vom Wasser 
mitgeführten festen Bestandtheile abzulagern. 

Es werden sich daher die Straßen der Stadt zu allen Zeiten 
in einem sehr unsauberen Zustande befunden haben, zumal die Be- 
wohner, worüber stets vielfach geklagt wurde, sich der Abfälle 
ihres Hauses nicht immer in den entfernten Mistkisten, sondern 
oftmals aus dem benachbarten Straßendamm entledigten. 

60) Dreyer, Einleitung zur Kenntniß der Lübeckischcn Verordnungen 
S. 552 VI. 

51) Dieselben werden auf der Stadtbibliothek aufbewahrt. 
5ä) Nur die Mistkiste im Alte» Schranzen blieb erhalten; sie ist erst beim 

Abbruch der Schlachter-Schrangen 1852 beseitigt worden. 
6S) Wie es scheint, ward nur gefordert, daß Bauschutt und der Unrath 

aus den Kloaken, deren Reinigung in meist jahrelangen Zwischenräumen von 
den Bütteln zu beschaffen war, alsbald von den Straßen entfernt werde. 

“) In einer Eingabe von 1710 findet sich die wohl übertriebene Behaup- 
tung, daß in einem Jahre mehr als 1000 Fuder Straßenkehricht durch Regen- 
güsse in die Trave fortgeschivemmt würden. 
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Um diesem Unfuge zu steuern, mußte in Gemäßheit einer in 
die sogenannten Concordateö^ öon 1605 aufgenommenen Bestim- 
mung der Büttel, begleitet von einem Wettediener, in jeder Woche 
am Mittwoch und Sonnabend durch alle Straßen gehen. Er sollte 
hierbei jede Ungebühr feststellen und zugleich die ans den Gassen 
liegenden todten Thiere entfernen. 

Durch eine solche Vorschrift werden aber nur geringe Erfolge 
erzielt sein; deshalb ward unterm 25. August 1628 bestimmt,56) 
daß die Diebe und sonstigen Verbrecher, die in einem alten an der 
Musterbahn belegenen Festungsthurm untergebracht waren, fortan 
zur Straßenreinigung verwandt und in Dreckkarren gehen sollten. 

Diese Anordnung wird jedoch, wenn sie wirklich in's Leben 
getreten ist, nur sehr kurze Zeit in Bestand geblieben sein, denn 
sonst würde der Rath, als im Jahre 1629 die Anwohner des 
Klingenbergs sich darüber beschwerten, daß nach den dort abgehalte- 
nen Viehmärkten der Dung auf den Straßen liegen bleibe, zweifels- 
ohne die Beseitigung desselben durch die Gefangenen angeordnet 
und nicht, wie geschehen, die Herren der Wette angewiesen haben, 
einen Mann anzunehmen, der die Reinigung nach Beendigung der 
Marktzeit vornehmen solle. 

Im Laufe der Zeit waren die Gärtner und Landlcute allinäh- 
lich zu der Erkenntniß gelangt, daß der in der Stadt sich anhäu- 
fende Straßenkehricht ihnen als Dung bei der Bewirthschaftung 
ihrer Ländereien einen großen Nutzen gewähre; sie kamen daher 
bereits zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts ans freiem Antriebe 
lediglich zu dem Zwecke zur Stadt, um den Schnintz in den 

b°) Die Concordate waren eine zwischen Rath und Bürgerschaft getroffene 
Vereinbarung, durch tvelchc die bisher zwischen ihnen bestandenen Streitigkeiten 
ausgeglichen tvurdcn. In ihnen ward, damit die Straßen nicht verunreinigt 
würden, untersagt, die tiefen ausgemauerten Abtrittsgrubcn, die sich damals 
bei fast allen größeren Häusern befanden, zu beseitigen, oder durch Ueberwöl- 
bung zu schließen; auch ward verboten, fernerhin Wohnungen in Kellern, in 
Gängen oder auf den Höfen zu vermiethcn, wenn sich nicht bei ihnen eine 
solche Grube befinde, oder öcit Bewohnern von dem Hauseigner die Benutzung 
der ihm gehörigen Kloake gestattet werde. 

56) Diese Angabe findet sich in der angedruckten Chronik des Lieutenants 
Treuer, der sie einer gleichzeitigen chronikalen Auszeichnung entnommen hat. 
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Straßen zusammenzufegen und ihn dann auf ihre Aecker zu schaffen. 
Alles hing aber von ihrem freien Belieben ab; sie unterbrachen 
namentlich während des Sommers, wenn die Bestellung ihrer 
Felder ihre Thätigkeit in Anspruch nahm, die Reinigungsarbeiten 
oft auf längere Zeit; auch wurden von ihnen stets die größeren 
und verkehrsreicheren Straßen bevorzugt, die abgelegenen Gassen 
aber meist gänzlich gemieden. Daher vereinigten sich im Jahre 
1710 die Bewohner der Holstenstraße, und schlossen mit einem 
Gärtner einen Vertrag ab, durch den sich dieser verpflichtete, gegen 
Empfang einer bestimmten Summe für eine regelmäßige Reinigung 
jener Straße Sorge zu tragen. Ties Vorgehen fand bei den 
übrigen Bewohnern der Stadt keinerlei Nachahmung, auch scheint 
es schon nach kurzem Bestände wieder ins Stocken gerathen 
zu sein, obgleich die Klagen über die Unsauberkeit der Straßen 
immer lauter erhoben wurden. 

Nach lang dauernden Verhandlungen, die dieserhalb zwischen 
dem Rathe und der Bürgerschaft eingeleitet waren, ward endlich 
im Jahre 1741 eine Verständigung zwischen ihnen dahin 
erzielt, daß die Reinigung sämmtlicher Straßen der Stadt einem 
einzelnen Uebernehmer zu übertragen sei. Ihm sollte hierfür eine 
im Submissionswege festzustellende Zahlung von der Stadt geleistet 
und die Berechtigung zugesprochen werden, den fortgeschafften Dung, 
für dessen zeitweilige Unterbringung vor einem jeden Thore ein 
bestimmter Platz anzuweisen sei, an Gärtner und Landleute zu ver- 
äußern. Als sich eine geeignet erscheinende Persönlichkeit bereit 
erklärte, jene Arbeit gegen Empfang einer Jahressumme von 
4200 Erl. £ auszuführen, ward mit ihm ein Vertrag abgeschlossen, 
und unterm 3. Juni 1741 ein Reglement erlassen, nach welchem 
sich jeder Bürger und Einwohner der Stadt bei Reinigung der 
Gassen verhalten solle. Da aber die übernommenen Verpflichtungen 
nicht erfüllt wurden, so ward der Vertrag bereits im folgenden 
Jahre gekündigt, und vom 1. October 1742 an die Entfernung des 
Kehrichts dem für Rechnung der Stadt verwalteten Hamburger 
Post-Comptoir übertragen, dem hierfür anfangs zwei, später vier 
zweispännige Wagen5T) überwiesen wurden. 

") Diese Wagen führten den seltsamen Namen Renovativnsivagen. 
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Die mit ihrer Bedienung beauftragten Arbeiter hatten zweimal 
in der Woche jede Straße zu reinigen.^) Schnee und Eis hatten 
sie aus der Stadt zu entfernen, den sonstigen Straßenunrath durften 
sie in den Mistkisten ablagern, aus denen er dann durch Gärtner 
weggebracht ward. Da die letzteren fortfuhren, neben den vom 
Post-Comptoir Angestellten für eine Reinigung der Straßen Sorge 
zu tragen, so vernachlässigten die städtischen Arbeiter, trotzdem daß 
der Rath in einer unterm 22. Februar 1762 erlassenen Ordnung 
ihre Verpflichtungen genau geregelt hatte, bald in immer größeren: 
Maße die ihnen übertragene Arbeit. Sie zogen es nemlich vor, 
gegen Empfang von Trinkgeldern im Sommer statt Straßenkehricht 
Bauschutt, im Winter statt des auf den Straßen befindlichen Eises 
den von den Hauseignern aus ihren Dachrinnen und ihren Höfen 
ausgeworfenen Schnee fortzuschaffen, und doch hatte die Stadt für 
den Unterhalt jener Wagen alljährlich ungefähr 2500 Crt.H an 
das Post-Comptoir zu bezahle». 

Veranlaßt durch diese mangelhaften Zustände, über welche stetig 
laute Klagen erschallten, entschloß sich der Rath im Jahre 1786, 
eine Aenderung herbeizuführen. In seinem Aufträge wandten sich 
die Herren der Wette unmittelbar an die Gärtner mit den: Ver- 
langen, daß diese sich zu einer regelmäßigen, in jeder Woche an 
zivei Tagen vorzunehmenden Reinigung der Straßen verpflichten 
sollten. Sie fanden bei ihnen ein williges Entgegenkommen, da 
befürchtet ward, daß bei einem Widerstreben die Abfuhr von Neuem 
einem einzelnen Unternehmer übertragen, und hierdurch der Bezug 
des für die Gartenkultur unentbehrlichen Straßenkehrichts erheblich 
vertheuert werde. Freiwillig unterwarfen sich daher die Gärtner 
einer vom Rathe unterm 27. Mai 1786 erlassenen Ordnung, in 
der die Stadt in eine größere Zahl von Bezirken eingetheilt und 
bestimmt ward, daß ein jeder derselben einer bestimmten Person zu- 
gewiesen werden solle und von ihr zweimal in der Woche zu reinigen 
sei. Bis zum Jahre 1792 blieben neben den Gärtnern noch die 
Wagen des Post-Comptoirs in Thätigkeit. Als diese beseitigt 
wurden, kamen auch die Kosten in Wegfall, die bis dahin die Stabt 

b8) Die Reihenfolge, in welcher die Reinigung der 2l ratzen stattzufinden 
hatte, ward vom Rathe durch eine Verordnung vom 26. April 1755 vor- 
geschrieben. 
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für die Straßenreinigung alljährlich verausgabt hatte, denn die 
Gärtner erhielten für ihre Bemühungen keine Vergütung, sie waren 
vielmehr lediglich auf den Werth, den der Kehricht als Dünger 
besaß, und auf die ihnen gewährten Trinkgelder angewiesen. 

Da die letzteren, namentlich in den Hauptstraßen der Stadt, 
sehr reichlich flössen, und sich hierdurch unter den Gärtnern der 
Wunsch, an der Straßenreinigung betheiligt zu werden, stetig mehrte, 
so ward, nachdem unterm 17. September 1808 eine neue Ordnung 
für die Gassenreinigung erlassen war, im Jahre 1809 der Versuch 
gemacht, die Abfuhr des Unraths aus den einzelnen Straßen im 
öffentlichen Aufgebot zu versteigern. 

Dies Verfahren hat sich bewährt und ist bis jetzt beibehalten 
worden. Die Pachtperiode, die anfangs alljährlich ablief, ist seit 
dem Mai 1879 eine dreijährige. 

Mit einer Besprengung der Stadt während der heißen Som- 
mermonate ivard im Juni 1868 begonnen. Anfangs bediente man 
sich eines gewöhnlichen Spritzenschlauchs, der an einen Feuerhahn 
angeschroben ward; später verwandte man hierzu nach einem Pariser 
Muster Schläuche, die auf niedrigen Rädern ruhten; seit August 
1876 benutzt man sogenannte Sprengwagen, von denen zur Zeit 
acht vorhanden sind. Im Jahre 1878 ivard das Besprengen auch 
aus die Straßen der Vorstädte ausgedehnt. 

Eine Beleuchtung der Straßen ward in den ältesten Zeiten 
vom Rathe nur verfügt, >venn fürstliche Personen ihren Auf- 
enthalt in der Stadt genommen hatten und diese besonders 
geehrt werden sollten, oder drohenden Gefahren vorzubeugen war. 
Wie Tetmar in seiner Chronik60) berichtet, waren bei der Anwe- 
senheit des Kaisers Carl IV. iin Jahre 1375 „äs luchte bernde 
ut allen Imsen, vnde was so licht in der nacht, als in deine 
dage.“ Als 1462 König Christian I. in Lübeck verweilte, ward 
vom Rathe angeordnet, daß „uppe allen orden in der stat und 
in langhen strafen inydden in der straten, na dat dess behoff 
wass, juwelik borgher uthenk ene luchte, de brande al de 
nacht.60“ Desgleichen waren bei einem Besuche, den Herzog 

59) Die Chroniken der niedersächsischen Städte, Lübeck Bd. 1 S. 552. 
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, 

Band 4 Heft 3 S. 298. 



Albrecht 1478 der Stadt machte, in allen Straßen viele große 
Laternen mit brennenden Lichtern angebracht, „vmme to bezeeude, 
dat nyn overvangk offte schade beschege.61“ 

Auch bei einer in der Nacht ausgebrochenen Feuersbrunst 
erachtete der Rath später eine Beleuchtung der sämnitlichen Straßen 
für nothwendig. Er bestimmte daher in der Feuerordnung von 
1545,6 ch daß in einem solchen Falle in allen Straßen an den Eck- 
häusern drei bis vier Laternen an eisernen Stangen ausgehangen 
werden sollten, und daß die Leuchten nebst den Lichtern von den 
Bewohnern der Straßen zu unterhalten seien.66) 

Die nämliche Anordnung ist auch in den späteren Feuerord- 
nungen von 1824 und 1702 enthalten, doch werden in ihnen die 
an den Eckhäusern auszuhängenden Leuchten als verfallen bezeichnet 
und daher ihre Wiederherstellung begehrt; zugleich ward in ihnen 
verfügt, daß die Eigner der einem brennenden Hause benachbarten 
Gebäude vor ihrer Thür eine Laterne aushängen sollten. 

Zu allen andern Zeiten war die Stadt während der Nacht in 
tiefe Dunkelheit gehüllt. Die Bewohner waren daher, wenn sie 
sich den hieraus drohenden Gefahren nicht aussetzen wollten, genöthigt, 
sich bei ihren nächtlichen Ausgängen Handlaternen zu bedienen. 
Wiederholt ward deren Gebrauch, wenn die Sicherheit der Stadt 
durch vorgekommene Diebstähle oder durch andern Unfug gefährdet 
erschien, vom Rathe allen Personen, die nach 10 Uhr Abends sich 
auf den Straßen befanden, bei nachdrücklicher Strafe anbesohlen. 

Als eine hierauf bezügliche, am 21. October 1565 erlassene 
Verordnung vom Rathe 1696 erneuert ward, bestritt die Bürger- 
schaft, daß er hierzu ohne ihre Zustimmung berechtigt sei. Hieraus 
nahm im Anfang des Jahres 1704 ein hiesiger Bürger Veranlassung, 
beim Rathe darum nachzusuchen, daß ihm gestattet werde, eine Be- 

61) Ebendaselbst S. 306. 
oa) In der ältesten Feuervrdnung von 1471 findet sich eine derartige 

Bestimmung noch nicht. 
133) In der Feuerordnnng heißt es: „Item itt schoelen verordnett wer- 

den in allenn «traten vp den Orthusen drey effte veer luchten vth tho 
hangen inn iseren «langn vnd schoelen dessulven luchten mitt den 
lichten, darinne stände, vann den näheren in einer iederen «traten 
werden erholden. 
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leuchtuug sämmtlicher Straßen in der Stadt während der Winter- 
mvnnte ins Werk zu setzen. Er erklärte sich bereit, die erforder- 
lichen Kosten allein zu tragen, wenn ihm die Befugnis; ertheilt 
werde, wöchentlich von jedem Hause eine Abgabe von 6 Pfennigen, 
und von jeder Bude eine solche von 3 Pfennigen zu erheben. Als 
sein Gesuch auf Grund einer zustinimenden Erklärung der bürger- 
lichen Kollegien gewierig beschieden war, begann er in den Haupt- 
straßen hölzerne Pfähle zu setzen, an deren Spitze blecherne Later- 
nen angebracht wurden. Die in ihnen befindlichen, mit Thran 
gespeisten Lampen ließ er nach Michaelis 1704 zum ersten Male 
anzünden. Bei der Durchführung seines Unternehmens stieß er 
alsbald auf große Schwierigkeiten. Die von ihm gesetzten Pfähle 
wurden muthwillig zerstört,die Zahlung der ihm zugebilligten 
Abgaben von vielen Bewohnern der Stadt verweigert. 6Ä) Er 
sah sich daher, da sein Gesuch, ihm für die Beitreibung der ihm 
zustehenden Forderungen ein Zwangsvollstreckungsrecht zu gewähren, 
von den bürgerlichen Collegien abschlägig beschieden ward, schon 
nach zwei Wintern genöthigt, von seinen Gläubigern bedrängt, die 
Beleucktung wieder einzustellen.66) 

Der Rath beschloß nunmehr, die Sache seinerseits in die Hand 
zu nehmen. Durch die Baudepntativn, der die Verwaltung über- 
tragen werden sollte, ließ er einen Plan und Kostenanschlag aus- 
arbeiten und legte dieselben den bürgerlichen Kollegien zur Geneh- 
migung vor. Diese aber verweigerten, trotzdem daß ihnen vorgestellt 
wurde, es sei eine Schande, ivenn eine Stadt von der Größe 
Lübecks einer Straßenbeleuchtung gänzlich entbehre, ihre Genehmi- 
gung, da sie von einer neuen Abgabe, deren Einführung sich hier- 
bei nicht vermeiden ließ, nichts wissen wollten. Die in den Straßen 

0') Um solche Zerstörungen zu verhindern, erließ der Rath unterm 
15. October 1704 eine eigene Verordnung. 

ob) Daß diese Weigerung nicht auf Unvermögen, sondern auf einer vor- 
ausgegangenen Vereinbarung beruhte, ergiebt sich daraus, daß von den sämmt- 
lichen in der Alfstraße wohnenden Kaufleuten kein einziger den festgesetzten 
Beitrag entrichtete. 

ßc) Seine kläglichen Bitten, ihm den erlittenen Verlust aus öffentlichen 
Mitteln zu erstatten, stießen bei den bürgerlichen Collegien auf einen sehr ent- 
schiedenen Widerspruch und konnten daher vom Rathe, der ihm nicht ungünstig 
gesinnt war, nur in sehr geringem Maße befriedigt werden. 
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angebrachten Laternen wurden daher wieder beseitigt, und fortan 
herrschte wie früher während der langen Winternächte in den Gassen 
die tiefste Dunkelheit. 

Erst nach Verlauf von 23 Jahren, nämlich tut Jahre 1728, 
ward die Einrichtung einer Straßenbeleuchtung von Neuem in 
Anrege gebracht. 

Diesmal waren es die an der Spitze der Bürgerkompagnien 
stehenden und gleichzeitig mit der Aufsicht über die Nachtwache 
betrauten Bürgerkapitäne, die in einer an den Rath gerichteten 
Eingabe auf die Nothwendigkeit derselben hinwiesen. Da die der 
Baudepntativn übertragenen Vorarbeiten und die vom Rathe mit 
den bürgerlichen Kollegien eingeleiteten Verhandlungen nur langsam 
fortschritten, so entschlossen sich 1730 einzelne Bürgerkapitäne, in 
verschiedenen Straßen auf eigene Hand Laternen aufzustellen und, 
wie es scheint, aus ihnen freiwillig gewährten Beiträgen mit bren- 
nenden Lampen zu versehen. 

Dieser Vorgang führte, trotz des fortdauernden Widerspruchs 
der Handwerkerkorporationen, im October 1731 endlich zu einer 
Verständigung zwischen Rath und Bürgerschaft. Beschlossen ward, 
die Bandepntation zu beauftragen, aus den ihr zur Verfügung 
stehenden Geldmitteln in allen Straßen der Stadt Laternen anzu- 
bringen und dieselben nebst den zu ihnen gehörigen Lampen in 
Zukunft zu unterhalten: die Sorge für die Beleuchtung wurde den 
Bürgerkapitänen übertragen, und ihnen zur Bestreitung der hieraus 
entstehenden Ausgaben ein Zuschlag zu dem von ihnen zu erheben- 
den Wachtgeld zugestanden. 

Im Anschluß an die früher bestandene Einrichtung wurden 
auch diesmal wieder an den seitlichen Grenzen des Fahrdamms sich 
kreuzweis gegenüberstehende hölzerne Pfähle gesetzt, an deren Spitze 
mit grünem Glase versehene Laternen befestigt wurden. Nur an 
einzelnen hierzu besonders geeigneten Orten, z. B. beim Rathhaus 
und unter der Kanzlei, wurden statt der Pfähle an den Häusern 
eiserne Arme angebracht. Bis zum Schluß des Jahres 1732 
gelangten 1048 Laternen zur Aufstellung. Durch ein unterm 
0. Februar 1732 vom Rathe erlassenes Reglement wurden die 
Vorschriften über die Unterhaltung der Lampen geordnet und ihre 
Brennzeit während der Wintermonate bestimmt. 
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Während int Anfange die Bürgerkapitäne sich der ihnen über- 
tragenen Aufsicht mit großem Fleiße unterzogen, ließen sie es in 
der Folgezeit immer mehr an Eifer fehlen. Tie Lampen wurden 
nicht zu der vorgeschriebenen, vom Rathe alljährlich bekannt gemach- 
ten Zeit angezündet, auch wurden sie oft nicht mit der nöthigen 
Menge Oel versehen, um bis zum Morgen brennen zu können. 
Erinnerungen, die dieserhalb vom Rathe ergingen, fanden kein 
Gehör, auch verhielten sich die Bürgerkapitäne gegen alle 
beabsichtigten Verbesserungen ablehnend. Es verfügte daher der 
Rath, als die hölzernen Pfähle, vou denen bereits 1760 eine 
große Zahl durch eiserne an den Häusern angebrachte Stangen 
ersetzt waren, gänzlich beseitigt und nach Pariser Muster mit 
iveißem Glase und messingenen Hohlspiegeln zu versehende Lampen 
an quer über die Straßen gezogenen Ketten befestigt werden sollten, 
unter Zustimmung der bürgerlichen Kollegien am 15. August 1795, 
daß gleichzeitig mit der Ausführung dieser neuen Einrichtung die 
Aufsicht über die Beleuchtung der Straßen den Bürgerkapitänen 
abgenoimnen und auf die Baudeputativn übertragen werden solle. 
Diese Anordnung stieß bei den Bürgerkapitänen, die bei dem Ankauf 
des Oels und bei der Erhebung der Abgaben sich utanche Privat- 
vvrtheile zu verschaffen geivußt hatten, auf lebhaften Widerspruch. 
Derselbe wurde aber vom Rathe nicht beachtet, weshalb einzelne 
Bürgerkapitäne den vergeblichen Versuch inachten, beim Reichs-Kam- 
mergericht gegen die obige Verfügung ein Inhibitorium zu erwirken. 

Nachdem Lübeck dem französischen Kaiserreich einverleibt war, 
ivard die öffentliche Straßenbeleuchtung von der Stadtgemeinde 
einem Privatmann pachtweise überlassen. Da der mit ihm abge- 
schlossene Vertrag bei Wiedererlangung der Selbstständigkeit noch 
nicht abgelaufen war, so ward er in Kraft erhalten. Nach seiner 
Beendigtlng ward bis zum Jahre 1840 mit einer öffentlichen Verpach- 
tung an den Mindestfordernden fortgefahren. Der Pächter hatte seit 
1817 nur für die Bedienung der Lampen zu sorgen: die Unterhaltung 
der Laternen und die Lieferung des zum Brennen erforderlichen Hanf- 
öls lag dem Departement der Brandassekuranzkasse ob. Mit dem 
Beginn des Jahres 1841 ward dem letzteren die Besorgung des 
gesammteu Beleuchtungswesens übertragen. 

Von dieser Behörde ward unter dein Präsidium des Senator 
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Dr. Hermann v. d. Hude/'st als im Anfang der fünfziger Jahre 
die Errichtung einer Gasanstalt angeregt und von vielen Seiten^) 
befürwortet ward, dieselbe Privatpersonen zu übertragen, eifrig 
dahin gewirkt, daß ihre Anlage und ihr Betrieb der Stadtgemeinde 
überlassen werde. In Gemäßheit der von ihr unterm 21. Juli 
1852 und 15. Januar 1854 erstatteten Berichte beschlossen am 
20. Februar des letzten Jahres Senat und Bürgerschaft, daß nach 
Maßgabe eines vom Baumeister Kühneü in Berlin ausgearbeiteten, 
vom Bandirector Müller begutachteten Planes, für Rechnung der 
Stadt eine Gasanstalt hergestellt werden solle. Zn diesem Behufe 
wurde die Aufnahme einer 4 % Anleihe von Jl 540 000 bewilligt. 
Bon dieser Summe wurden zur Herstellung der gesammten Anlage 
JC 508 500 verausgabt und Jt 31 500 als Betriebskapital zurück- 
gestellt. Die zur Bereitung des Gases bestimmten Gebäude wurden 
auf einem dem Staate gehörigen, zwischen der Moislinger Allee 
und dem Stadtgraben belegenen Grundstück nahe dem Holstenthor 
errichtet, und das in ihnen gewonnene Gas durch eine unterhalb 
der äußern und der innern Holstenbrücke angebrachte Rohrleitung 
der Stadt zugeführt. 

Als am 20. December 1854 die Hauptstraßen und Haupt- 
plätze der Stadt zum ersten Male mit Gas beleuchtet wurden, 
brannten auf ihnen 320 Gaslaternen; ihre Zahl wurde schon bis 
zu Ende jenes Jahres auf 375 und bis zur Mitte des folgenden 
Jahres auf 575 erhöht. Im Sommer 1805 betrug sie 620, im 
Sommer 1875 651 und stieg dann bis zum Sommer 1885 auf 
814. Die Beleuchtung der Gänge, Höfe und Thorwege nahm erst 
am 21. Juli 1855 ihren Anfang; in denselben sind zur Zeit 
136 Laternen aufgestellt. 

67) Den Bemühungen des Senator Dr. v. d. Hude ist es vornehmlich zu 
verdanken, daß die Stadtgemeinde den Betrieb der Gasanstalt selbst übernahm 
und ihn nicht pachtweise einem Unternehmer überließ. 

Gö) Neue Lübeckische Blätter Jahrg. 185t S. 294. Jahrg. 1853 S. 22, 
63, 105 und 180. Jahrg. 1853. S. 73 und 108. 

Beitrag zur Beurtheilung des Projects einer Gasbeleuchtung für die freie 
Hansestadt Lübeck, 1852. 

Beitrag zur Beurtheilung der Gnsbelenchtungsangelegenheit in der freien 
Hansestadt Lübeck, 1854. 
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Obgleich bei Errichtung der Gasanstalt festgesetzt war, daß die 
Beleuchtung der Straßen wahrend zweier Sommermonate in der 
Zeit der sogenannten hellen Nächte gänzlich eingestellt werden solle, 
wurde doch schon im ersten Jahre während jener Zeit ein Drittheil 
der Laternen angezündet. Fast von Jahr zu Jahr ward deren 
Anzahl vermehrt, bis im Jahre 1866 jene Beschränkung gänzlich 
aufgehoben wurde. Ans die Ganglaternen fand diese Anordnung 
erst seit 1879 Anwendung. Während anfänglich an solchen Aben- 
den, an denen der Vollmond die Straßen genügend erhellte, nur 
ein Theil der Laternen brannte, ward seit 1863 auf den Mond- 
schein keinerlei Rücksicht mehr genommen. Erst seit dem Herbst 
1876 werden in den Wintermonaten sämmtliche Straßenlaternen, 
von denen früher die Hälfte um 2 Uhr ausgelöscht ivard, bis zum 
Morgen brennend erhalten. Die Leuchtkraft der aufgestellten 
Laternen ist seit dem Herbste 1860 dadurch gesteigert, daß ihr 
stündlicher Gasverbrauch um ein Drittheil des ursprünglich fest- 
gestellten Maaßes erhöht wurde. 

Für die in den Vorstädten belegenen Straßen erhielt die Ver- 
waltung der Gasanstalt unterm 15. Mai 1865 die Erinächtigung, 
auf den ihr hierzu geeignet erscheinenden Straßen und Plätzen 
eine öffentliche Beleuchtung herzustellen, sobald die für die Bedie- 
nung und Unterhaltung der Laternen erforderlichen Jahreskosten 
nebst 5 Prozent der Anlagekosten durch Beiträge, zu deren Zah- 
lung sich die Anwohner freiwillig erbieten würden, gesichert seien. 
Da eine Vereinbarung unter den Hauseignern schwer zu erzielen 
war und daher die Straßenbeleuchtung in den Vorstädten geringe 
Fortschritte machte,69) ward durch einen ain 28. November 1870 
gefaßten Rath- und Bürgerschluß der Behörde die Befugniß ertheilt, 
nach eigenem Ermessen über die Ausdehnung der Straßenbeleuch- 
tung in den Vorstädten zu beschließen. Zugleich ward den Eignern 
der an den beleuchteten Straßenstrecken belegenen Grundstücke die 
Zahlung einer Abgabe auferlegt. Zur Zeit sind in den Vorstädten 
305 öffentliche Laternen aufgestellt, von denen 88 auf die Vorstadt 
St. Gertrud, 93 auf die Vorstadt St. Jürgen und 124 auf die 

Zur Zeit, als dieser Rath- und Bürgerschluß gefaßt ward, brannten 
in den Vorstädten nur 40 Gasflammen. 
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Vorstadt ©t. Lorenz entfallen. Ihre Brennzeit, die anfänglich um 
12 Uhr Nachts endete, dauert seit dem 4. Juli 1878 bis zum 
Anbruch des Morgens; auch ist seitdem die frühere Bestimmung, 
nach welcher in den Vorstädten die Beleuchtung während zweier 
Sommermonate einzustellen war, in Wegfall gekommen. 

Um den sich hiernach von Jahr zu Jahr steigernden Bedülff- 
nissen genügen zu können, haben die Einrichtungen der Gasanstalt 
fortdauernd vergrößert werden müssen. Die zur Gasbereitung 
benutzten Oefen, von denen bei Eröffnung der Anstalt ihrer acht 
mit 66 Retorten vorhanden waren, sind bis zum Jahre 1885 
allmählich bis auf 10 mit 70 Retorten vermehrt worden. Im 
letzteren Jahre ward ein zweites Retvrtenhaus, das fünf weitere 
Oefen enthält, errichtet, Neben den zwei ursprünglich vorhandenen 
Gasbehältern, deren jeder einen Rauminhalt von 713 Kubikmetern 
besitzt, ward 1850 ein dritter und 1869 ein vierter Behälter her- 
gestellt. Von diesen faßt der erstere 952, der letztere 1190 Cubik- 
meter Gas. Da auch diese vier Behälter aus die Dauer für den 
Bedarf nicht ausreichten, ward neben ihnen 1882 ein fünfter 
erbaut, dessen Große 3000 Cubikmeter beträgt, so daß jetzt fünf 
Gasbehälter mit zusammen ungefähr 6570 Cubikmeter Rauminhalt 
vorhanden sind. Im Anschluß an diese Erweiterungsbauten sind 
auch die sonstigen Anlagen, Maschinen und Lagerschuppen stetig 
vergrößert worden. Während anfänglich ein 0,256 Meter iveites 
Rohr genügte, um die Stadt mit dem erforderlichen Gas zu ver- 
sehen, mußte im Jahre 1871, als die Gasbeleuchtung auf die Vor- 
städte ausgedehnt werden sollte, ein zweites Zuleitungsrohr von 
gleicher Ausdehnung hergestellt werden. Dasselbe wurde gleichfalls 
über die beiden Holstenbrücken geführt und unterhalb der Holsten- 
straße und Fischstraße an das städtische Rohrnetz angeschlossen. Ein 
drittes Zuleitungsrohr ist im Jahre 1886, um die Gasbeleuchtung 
im südlichen Theile der Stadt und in der Vorstadt St. Jürgen 
auch bei erhöhten Ansprüchen sicher zu stellen, unmittelbar vom 
Terrain der Gasanstalt über den Stadtgraben und über die Trave 
bei der Dankwartsbrücke hergestellt und von hieraus bis zur Müh- 
lenstraße fortgeführt, woselbst es nach eingetretener Gabelung an 
zwei Stellen dem vorhandenen Rohrsystem angeschlossen ist. Seine 
Weite betrügt bis zum Eintritt in die innere Stadt 0,500 Meter 
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und verringert sich dann allmählich bis zu seinen beiden Endpunkten, 
woselbst es noch einen Durchmesser von 0,200 Meter besitzt. Bis 
zum Sommer 1885 sind sür neue Rohrleitungen und Laternen 
Jt 164 000 und für Vermehrung der Betriebsmittel und für Neu- 
bauten JC 430 000, zusammen also zur Vergrößerung der ursprüng- 
lichen Anlage Jt 594 000 aus dem Reservefonds der Anstalt ver- 
ausgabt worden. 

Durch einen am 19. Juli 1886 gefaßten Rath- und Bürger- 
schluß ist der Verwaltungsbehörde für städtische Gemeindeanstalten 
die Ermächtigung ertheilt worden, mit einem Kostenauftvande von 
JC 340000 eine (Zentralstation für elektrische Beleuchtung herzu- 
stellen. Sie ist bestimmt für die Beleuchtung des Innern der Häuser, 
von den öffentlichen Straßen und Plätzen soll zur Zeit nur das 
Gestade der Trave an sie angeschlossen werden. 

Das für die Bedürfnisse des häuslichen Lebens und gewerb- 
licher Betriebe erforderliche Wasser konnten sich die Bewohner der 
Stadt bereits in den ältesten Zeiten ohne allzu große Mühe ver- 
schaffen, denn sowohl die Trave als auch die Wakenitz waren von 
allen Theilen des Höhenrückens auf kurzen Wegen zu erreichen; 
auch boten ihre User an vielen Stellen die Möglichkeit eines 
gesicherten Zuganges. 

Da das sich in den oberen Sandschichten ansammelnde Grund- 
wasser in den darunter anstehenden Thon nicht einzudringen ver- 
mochte und daher genöthigt war, oberhalb desselben abzufließen, so wird 
es ehemals an den Abhängen mehrfach als Quellen zu Tage getreten 
sein/") auch war es bei Brunnenanlagen bereits in geringer Tiefe 
in großer Fülle zu gewinnen. Es erscheint daher, obwohl ein 
urkundlicher Beweis hierfür nicht erbracht werden kann, die Annahme 
berechtigt, daß die in den oberen Theilen der Stadt vorhandenen 
öffentlichen Brunnen, in denen sich das Grundwasser ansaurmelte, 
schon in den frühesten Zeiten hergestellt sind. Nach Ausweis eines 
zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts aufgenommenen Bauinven- 

In der Hanengrube trat nach in der Mite dieses Jahrhunderts aus 
dem Fundamentmauerwerk des Pastoratsgebüudes eine stetig fließende, wegen 
ihres vorzüglichen Wassers viel benutzte Quelle offen zu Tage. Sie ward 
1829 sür Rechnung der Stadt gefaßt, ist aber, nachdem 1867 auf der Parade 
Siele hergestellt waren, versiegt. 
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tars betrug ihre Anzahl damals acht. Bon diesen lag einer auf 
dem Koberg, ein anderer in der Breitenstraße dem Küsterhaus der 
Jacobikirche gegenüber, ein dritter, der den Namen goldener Sod 
führte, in der Breitenstraße an der Ecke der Mengstraße, ein vierter, 
den man Kuhsvd benannte, in der Breitenstraße beim Kohlmarkt, 
ein fünfter mtf dem Klingenberg, ein sechster in der Königstraße 
oberhalb der Hundestraße, ein siebenter in der Mühlenstraße bei der 
Einmündung der Königstraße und ein achter in der obern Marles- 
grube. Bon diesen Brunnen ward der in der Marlesgrnbe belegene, 
weil seine hölzerne Einfriedigung verfallen war, von den Eignern 
der ihm benachbarten Häuser 1677 zugeworfen. Schon vorher 
scheint der Brunnen in der Mühlenstraße, der 1624 als verfallen 
bezeichnet wird, beseitigt zu sein. Der 1610 zugeworfene Brunnen 
auf dem Koberg ward alsbald durch einen neuen ersetzt. 

Ursprünglich waren alle Brunnen nach oben offen und mit 
einer hölzernen Einfriedigung umgeben. Das Wasser ward in ihnen 
Anfangs, wie solches noch jetzt auf dem Lande gebräuchlich ist, durch 
große, weit in die Straßen hineinragende Hebebäume, später durch 
an einer Winde befestigte und mit Eimern versehene Ketten gewonnen. 

Erst im siebzehnten Jahrhundert scheinen sie an ihrer Mün- 
dung geschlossen und mit Pumpvorrichtungcu ausgerüstet zu sein. 
Die viereckigen, fast drei Meter hohen hölzernen Thürme, in denen 
diese untergebracht waren, sind in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts errichtet?7) 

Auch in anderen Gegenden der Stadt, z. B. in der Alsstraße, 
in der Beckergrube und in der Pfaffenstraße, lagen auf dem Straßen- 
damme Grundbrnnnen. Diese gehörten aber nicht der Stadt, son- 
dern sie standen im Privateigenthum der benachbarten Hausbesitzer. 
Sie sind schon in alten Zeiten beseitigt, da sie in den engen 
Gassen den Verkehr behinderten, und da sie leichter benutzt werden 
konnten, wenn sie auf die Höfe der Grundstücke verlegt wurden. 

Scho» in alten Zeiten ward der Besitz eines Brunnens für 
den Hausbesitzer als ein dringendes Bedürfniß anerkannt, denn nach 

71) Im Jahre 1765 ward die Pumpe beim goldenen Sod, 1769 die- 
jenige oberhalb der Hundestraßc, 1774 diejenige beim Kuhsvd und 1787 die 
auf dem Klingeuberg neu erbaut. 

Ztjchr. d. B. s. L. G. V, 2. 18 
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einer Eintragung in das Oberstadtbnch vom Jahr 131972) konnte 
ein Renteninhaber durch eine Verfügung des Rathes genöthigt 
werden, dem Hanseigner die zur Erbauung eines Brunnens erfor- 
derlichen Geldmittel darzuleihen. 

Es war daher die Zahl der Privatbrunnen, von denen viele 
zwei nebeneinander belegenen Hausern gemeinsam gehörten,72) bis in 
die neueste Zeit eine sehr große. Gegenwärtig sind sie, gleich den 
öffentlichen Grundbrunnen, in Folge der Siellegnng fast sämmtlich 
versiegt, oder doch der Benutzung entzogen, da sich bei angestellten 
Untersuchungen ergeben hat, daß das sich in ihnen ansammelnde 
Wasser der Gesundheit schädlich ist. Um für sie einen Ersatz zu 
erlangen, ward im Jahre 1878 der Versuch gemacht, aus dem Markte 
für Rechnung der Bandeputation einen artesischen Brunnen herzu- 
stellen. Die Arbeiten wurden bei einer Tiefe von 104 Metern 
eingestellt, ohne daß ein befriedigender Erfolg erzielt war. 

Das aus den Brunnen geschöpfte Wasser ward wegen seines 
Wohlgeschmacks und seiner niedrigen, in den verschiedenen Jahres- 
zeiten nur geringen Schwankungen unterworfenen, Temperatur vor- 
nehmlich zum Trinken benutzt. Für die Zubereitung von Speisen, 
für das Waschen der Kleidungsstücke und für mannigfache gewerb- 
liche Verrichtungen, namentlich für die Bierbrauerei, erwies es sich, 
weil in ihm große Mengen von Gyps und kohlensaurem Kalk ent- 
halten waren, als ungeeignet. Zur Befriedigung solcher Bedürfnisse 
waren die Bewohner ans das Wasser der beiden Flüsse und beson- 
ders auf dasjenige der Wakenitz hingewiesen, da dieses nicht durch 
einen lebhaften Schiffsverkehr verunreinigt ward. In den ältesten 
Zeiten mußte es, wenn der Verbrauch ein sehr großer war, oder 

72) Notum sit, quod Alexandra Himoni resignaverunt cor. Cons. 
Constantinus et Hinricus filii Hinrici Constantini 9 mr. den. wich. 
annuatim, quas habuerunt in domo Johannis Holtappel, sita .... bis 
reemendas quamlibet marcam pro 16 mr. den. 

Item dictus Alexander eidein Johanni Holtappel de man dato 
consnluin dedit 10 mr. den. ad putei posicionem, pro quihus sibi 
dabit 10 solides den. wicbeldes annuatim ex eadem domo, reeinen dos 
pro 10 mr. den. Et sic Alexander habet in dicta domo in summa 
9 marcas et 10 solides den. annuatim. 

7S) Ein hierauf bezüglicher Vertrag ist in Pauli, Lübeckifchc Zustande, 
Heft 3 Urkundenbuch Jß 135, abgedruckt worden. 
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die Wohnungen in weiter Entfernung lagen, zu Wagen heran- 
geschafft werden.") 

llm die großen Kosten und die mannigfachen Belästigungen, 
die hieraus entstanden, zu beseitigen, ward bereits zu Ende des 
dreizehnten Jahrhunderts die Anlage einer Wasserleitung als ein 
Bedürfniß anerkannt und auf die Befriedigung desselben Bedacht 
genommen. Solches ergiebt sich mit völliger Sicherheit aus dem 
1294 aufgezeichneten Bardowikschen Rechtscodex. In ihm ist eine 
Bestimmung enthalten, durch die sich der Rath die Berechtigung 
wahrt, eine von ihm ertheilte Erlaubniß zur Herstellung einer durch 
Räder getriebenen Wasserleitung wieder zurückzunehmen, sobald sich 
Unzuträglichkeiten ergeben sollten.75) Die Anlage ist, wie sich ans 
der Aufzeichnung des Weiteren ergiebt, nicht von der Stadt, son- 
dern von Privatpersonen auf deren alleinige Kosten ausgeführt 
worden. Das durch die Leitung der Stadt zugeführte Wasser kann 
nur der Wakenitz in unmittelbarer Nähe der am Hüxterthor belege- 
nen Mühlen entnommen sein, denn nur an dieser Stelle ließ sich 
eine zum Betrieb eines Räderwerkes nutzbare Wasserkraft gewinüen. 
Da jene Mühlen, sobald die Stadt 1291 durch Kauf die Berechti- 
gung zum weiteren Aufstau der Wakenitz von den Herzogen zu 
Sachsen und dem Bischof von Ratzeburg erlangt hatte,") neu 
gebaut sind, so wird zu gleicher Zeit auch das Triebwerk für die 
Wasserkunst angelegt sein.") Der vom Rathe gemachte Vorbehalt 

74) Wahrscheinlich hat die Wahmstraße, die in alten Zeilen platea auri- 
gariim aber Wagemannsstraße hieß, ihren Namen davon erhallen, daß in ihr 
vornehmlich die Wasserfahrer wohnten. Ein Mann, der den Namen Water- 
forer führte, wird bereits im ältesten Stadtbuch erwähnt. 

76) H a ch, das alte Lübeckische Recht, Codex II art 245. Van deine 
watere, dat mit raden in de stat ghelet is —• Witlic si, dat de Leren 
ganzliken ouer en droghen, do se dar orlof to glieuen, dat men dat 
water mit raden in de stat ledde, dat se dat wedder wolden vorgan 
laten, wenne id der stat nicht lenger euene queme; a!»e se den bor- 
gheren dat touoren segheden, de umine dat water erst worven to den 
heren vnde ok de ersten kost daran leghcden. 

76) Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Th. 1 S. 520—524. 
”) Die in Behrens Topographie und Statistik von Lübeck Th. 1 ferste Ausl.j 

Seite 254, und in Deecke ,,die freie und Hansestadt Lübeck" Seite 2 enthaltene 
Angabe, die Wasserkunst sei erst im Jahre 1456 erbaut worden, beruh! auf 
einen! Irrthum, der dadurch herbeigeführt ist, daß in jenem Jahre, veranlaßt 

18» 



ist unzweifelhaft durch die Besorgnis; veranlaßt, daß durch die neue 
Anlage der für den Mühlenbetricb erforderlichen Wasserkraft in 
unzulässiger Weise Abbruch geschehen könne. Obwohl sich diese 
Befürchtung, wie die Erfahrungen späterer Jahrhunderte ergeben 
haben, als unbegründet erwiesen haben wird, so hat doch der Rath 
in der folgenden Zeit es im Interesse der Stadt für angemessen 
erachtet, seinerseits das Eigenthum jener Wasserleitung zn erwerben. 
Solches muß bereits vor Ende des vierzehnten Jahrhunderts 
geschehen sein, da er in Erneuerung eines bereits viele Jahre vor- 
her ertheilten Zugeständnisses 1419 dem Bischof und dem Dom- 
kapitel die Berechtigung ertheilte, ohne Zahlung eines Entgeldes 
die Wede der Aegidienkirche und die Domherrenkurien der bestehen- 
den, durch Räder getriebenen Wasserkunst anzuschließen?") Für die 
Verwaltung und Unterhaltung des Wasserwerks, sowie für die Ein- 
ziehung der von den betheiligtcn Hauseignern zu bezahlenden Bei- 
träge hatte ein Ausschuß zu sorgen, den der Rath ans dem Kreise 
der Interessenten ernannte. Auf diesen, sowie auf die von ihm 
vertretenen Hauseigner, die vornehmlich das Braugewerbe betrieben, 
hat die Stadt im Jahre 1492 das ihr zuständige Eigenthum an 
der Kunst durch Kauf übertragen/") doch behielt sich der Rath das 
Recht der Oberaufsicht und der Genehmigung zur Einziehung der 
ausgeschriebenen Beiträge vor; er übte dasselbe durch zwei seiner 
Mitglieder. 

Zu jener Zeit bestand das Werk, das anfänglich die alte Kunst, 
später die Brauerwasserkunst am Hüxterthor genannt wurde, aus 
einem hohen Rade, welches das Wasser aus beit in der Wakenitz 
liegenden, bis in die Nähe des Küterhauses vorgeschobenen Rohren 
in eine hölzerne Säule emportrieb. Aus der letzteren floß es daun 
in die Stadt ab. In der Nähe dieser Anlage lag ein kleiner, 

durch Streitigkeiten über die Beitragspflicht. die erste Ordnung der Kunst 
erlassen ist. 

78) Urknndcnbuch der Stadt Lübeck Th. 6 S. 188. 
,9) Ueber den abgeschlossenen Kauf hat sich in den ans dem Staatsarchiv 

ausbewahrten Akten der Brauerzunft die nachfolgende Aufzeichnung erhalten: 
Anno 1492 kofften de bruwer vnde de voratender der bruwerkunst 
den ersinnen herren aff de waterkunst mit allem reschoppe dar tho 
behorrieh. 
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Bergfriede genannter, Schuppen, in dein die Geräthschaften aufbe- 
wahrt wurden und die Vorsteher zur Sommerzeit sich vergnügten. 
Derselbe hat sich als Lusthaus, wenn auch in veränderter Gestalt, 
bis zur Aufhebung der Kunst erhalten. 

Erst im Jahre 1539 entschloß sich die Vorsteherschaft, um 
die Leistungsfähigkeit der Kunst zu steigern, die hölzerne Säule 
durch einen hohen Thurm zu ersetzen?") Als Muster diente 
bei der Ausführung der Thurm, beit einige Jahre vorher die 
Vorsteher der Bürgerwasserkunst errichtet hatten. Die Arbeit 
wurde dem Maurermeister Anton Lvedinck übertragen und von 
ihm im Herbste 1540 vollendet, so daß zu Martini zum ersten 
Male die Brunnen der Stadt wieder mit Wasser gefüllt wer- 
den konnten. Die hierfür verausgabten Kosten beliefen sich auf 
5269 st 12 st. 

Auf der Spitze des Thurmes, der an seiner Außenseite durch 
mehrfach angebrachte Lübeckische Wappen geziert war/') befand sich 
in einer Höhe von 42 Fuß oberhalb des Wakenitzspiegels, umgeben 
von einer hölzernen Gallerie, ein aus eichenen Bohlen verfertigter, 
20 Fuß langer und 20 Fuß breiter Wasserkunim. Dieser stand 
Anfangs unter freiem Himmel und ward erst 1595, nachdem der 
Thurm um ein Stockwerk erhöht war, mit einem niedrigen spitzen 
Dache bedeckt. Im Jahre 1651 ward an Stelle des hölzernen ein 
kupferner Kumm angeschafft, der 1761 erneuert worden ist. Das 
Wasser wurde demselben durch ein großes unterschlächtiges Rad 
vermittelst sechs von ihm getriebener Pumpen und eines doppelten 
Druckwerks in zwei Röhren zugeführt. 

In den unteren Räumen des Thurmes erhielt der Kunst- 
meister eine Dienstwohnung angewiesen, bis für ihn später 

8") Die Akten der Wasserkunst enthalten hierüber die nachfolgende gleich- 
zeitige Aufzeichnung: Anno (15)39 hebben mitt bewillinge eines erbarn 
Hades disser Stadt Lübeck de dhormals veer Verwesers der bruwer 
waterkunst vor dem Hüxterdhore, de olde kunst genomet, so slicht 
eyn water radt vnde eyn holdt wark gebuwet gewesen, angefangen 
tho bnwende den nyen veerkanten lernen vnde ys folgendes jares 
anno 40 mehrendeeis vorfertiget worden, also dat vp Martini dat water 
wedder yn de stadt ersten gelopen yss. 

«>) Aus betn grossen Holzschnitt von Lübeck ist der Thurm in seiner 
ursprünglichen Gestalt naturgetreu dargestellt worden. 
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in der Nähe des Thurmes ein eigenes, unmittelbar an der 
Straße belegenes Haus erbaut ward. Dasselbe wurde 1789 
durch einen Neubau ersetzt. Zur Aufbewahrung der Geräthschafteu 
und zur Anfertigung der nöthigen Zimmerarbeiten ward 1579 ein 
eigenes Gebäude errichtet. Die Grundmauern, welche den Wasser- 
durchfluß der Wakenitz seitwärts einschlössen, waren ans gemein- 
schaftliche Kosten der Stadt und der Kunst zu unterhalten. Jin 
Jahre 1574 ward das Grundstück durch den Ankauf des an der 
gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen, bisher vom Rathswein- 
keller zum Spülen der Fässer benutzten, Ahmhofs erheblich vergrößert. 

Das Zuleitungsrohr, das vom Wasserthurm zur Stadt führte, 
theilte sich beim inneren Hüxterthor in zwei Stränge. Bon diesen 
führte der eine gerade aus durch die Hüxstraße bis zur Königstraße. 
Von ihm war eine Seitenabzweigung durch die Schlumacherstraße 
in die Fleischhanerstraße bis zu ihrer Einmündung in die König- 
straße hergestellt. Hier bestand aber keine Verbindung mit einer 
Leitung, die von der Hüxstraße aus in nördlicher Richtung nach 
einem in der Königstraße an der Mauer des Hauses Johannisstraße 
„K5 20 telegenen Sode führte. Dieser bestand, wie eine noch jetzt 
am Hause Königstraße Jß 50 angebrachte Inschrift^) nachweist, 
bereits im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts. Aus ihm ent- 
nahmen die Bewohner der Häuser in den oberen Theilen der 
Fleischhauerstraße und der Johannisstraße, der Pfaffenstraße und 
der Königstraße bis zum Koberg das für ihre häuslichen Bedürf- 
nisse erforderliche Wasser. Sie bildeten zu diesem Behufe eine 
sogenannte Svdgenosscnschaft, die unter einer selbstständigen Vor- 
steherschaft stand und auf eigene Kosten für die Unterhaltung des 
Brunnens Sorge zu tragen hatte. 

Die in der Königstraße von der Hüxstraße nach Süden führende 
Leitung speiste durch eine in der oberen Wahmstraße hergestellte 
Abzweigung einen in der Breitenstraße beim Kohlmarkt hergestellten 
Brunnen, bb) Derselbe führte den Namen Schuhsod und ward in 

et) Die Inschrift lautet: Anno dotnini (15)17 wart hir ing ghelecht 
de pipen bet in de wakinsee soet, daran (15)22 wart de soet nige 
genuiket. 

83j Auf diese Leitung bezieht sich eine Inschrift, die sich aus einer lange 
Jahre hindurch als Treppenstufe des Hauses Sandstraße Jß 1 benutzten, jetzt 



269 

weitem Umkreise von den Bewohnern der Breitenstraße, der Sand- 
straße, des Kohlmarktes, des Marktes, der Holstenstraße und der 
Braunstraße benutzt. Zu einer Sodgenvssenschaft scheinen dieselben 
auch in alten Zeiten nicht vereinigt gewesen zu sein. 

An die durch die Königstraße führende Leitung schloß sich in 
ihrem weiteren Verlauf ein Strang an, der durch den oberen Theil 
der unteren Aegidienstraße und die Schildstraße bis zu den Gebäu- 
den des freiwilligen Arbeitshauses und einem in der Weberstraße 
beim Hause «N3 6 befindlichen Brunnen reichte. Nachdem die Haupt- 
linie bis zur Mühlenstraße gelangt war, ward ein Theil des 
Wassers durch die Kapitelstraßc nach den auf der Parade und dein 
Pferdemarkt belegenen ehemaligen Domherrenkurien abgeleitet; ein 
anderer Theil floß bis zur St. Annenstraße, von wo das Wasser 
nach Westen durch das Fegefeuer, das Waisenhaus, die ehemalige 
Domdechanei, und nach Osten mit einer Abzweigung in die 
Düvekenstraße das St. Annenkloster erreichte. An diesen beiden am 
weitesten vom Wasserthurm entlegenen Stellen nahm der durch die 
Hüxstraße geführte Strang sein Ende. 

Der zweite weit kürzere Strang war an der Stadlmauer ent- 
lang durch die Krähenstraße bis zu dein Hause Wahmstraße Jfi 24 
hergestellt. Die gesammte Länge dieser Leitungen betrug ungefähr 
2900 Meter. 

Die zu ihnen benutzten Röhren bestanden aus hölzernen Bäu- 
men, in deren Mitte ein Loch ausgebohrt war. Im Jahre 1830 
wurde damit begonnen, dieselben, wenn Ausbesserungen vorzunehmen 
waren, durch gußeiserne Röhren zu ersetzen. Als diese sich bewähr- 
ten, ivard unterm 9. März 1842 durch den Senat angeordnet, 
daß, wenn eine Straße mit neuem Pflaster versehen werden solle, 
vorher die hölzernen Röhren in ihr aufzunehmen, und daß an 
ihrer Stelle gußeiserne zu legen seien. Diese Vorschrift galt für 
sämmtliche Wasserkünste. 

In den nahe der Wakenitz belegenen Straßen waren nament- 
lich bei den Brauhäusern mit den Zuleitungsröhren hölzerne, 

wieder an der Außenmauer angebrachten Kalksteinplatte findet. Ein Theil der 
Platte ist abgebrochen und verloren gegangen. Die Inschrift, soweit sic 
erhalten ist, lautet: Anno domini (15)15 d — worden de pipen — gelecht 
vt dem so — wente an de konick(strate). 
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„Suhlen" (Säulen) genannte, Pfosten in Berbindung gebracht, aus 
denen das in ihnen emporgehobene Wasser durch bei jedesmaligen 
Gebrauch eingefügte Rinnen in die Häuser und in die auf den 
Dielen aufgestellten Branküben abfloß. Auf dem Höhenrücken und 
seinen dem Osten zugekehrten Abhängen lagen auf den Straßen in 
großer Zahl Sode, aus denen das Wasser durch Pumpen gewonnen 
ward. Viele Hauseigner hatten das Wasser auch unmittelbar in 
ihre Grundstücke leiten lassen, woselbst sic es in großen mit 
Tarras ausgemauerten Reservoiren, die in den Kellern aufgestellt 
waren, zum Gebrauch aufbewahrten. Alle diese Nebenanlagen waren 
von denen zu unterhalten, die sie für ihre Grundstücke nutzten. 
Waren an dem Zuleitungsrohr Erneuerungen oder Ausbesserungen 
vorzunehmen, so hatten die einander gegenüberliegende» Hanseigner, 
vor deren Grundstücken die Arbeiten ausgeführt wurden, und nicht 
die Gesammtheit der Interessenten die hieraus entstehenden Kosten 
zu tragen. 

Um den nordöstlichen Theil der Stadt mit Wasser, das der 
Wakenitz entnommen war, zu versorgen, ward 1ll02 unmittelbar 
vor dem inneren Burgthor eine neue Wasserkunst errichtet.84) Die- 
selbe führte in späteren Jahren den Namen Brauerwasserkunst am 
Burgthor. Als Triebkraft wurde, da der Höhenunterschied zwischen 
der Wakenitz und der Trave 17 Fuß betrug, lediglich der Wasser- 
druck benutzt. Dieser gestattete aber nur den tiefgelegcnen Gegenden 
im Nordwesten der Stadt das Wasser zuzuführen. Durch ein län- 
geres, in der Wakenitz nördlich von der Schafferei versenktes Rohr 
ward ein in der Nähe des Ufers angelegter Klärsod mit Wasser 
gefüllt. Aus diesem zog sich eine Leitung durch die Vertiefungen, 
die an beiden Seiten des Burgthors vor der Stadtmauer und den 
Marstallgebäuden sich als Reste alter Wallgräben bis jetzt erhalten 
haben. Westlich von der aus dem Burgthor führenden Fahrstraße, 
die als ein fester Damm schon in alten Zeiten die beiden Gräben 
von einander trennte, waren zwei Sode hergestellt, damit sich in 
ihnen die vom Wasser mitgeführten Unreinigkeiten absetzten. Aus 

”4) Tie Jahreszahl 1302 findet sich in einer Aufzeichnung, die im Jahre 
150«» der Brauer Thomas Hvgesanck einem alten, der Verwaltung gehörigen 
Pcrgamcnlbuch entnommen hat. Gegen die Richtigkeit dieser Angabe ist kein 
Bedenken zu erheben. 



diesen ward unter den Gebäuden des Marstalls, der jetzigen Reit- 
bahn und dem früheren Kirchhof des Burgklosters, zu einer Zeit 
als diese noch nicht bestanden, ein Rohr in den oberen Theil der 
unteren Kleinen Altenfähre gelegt. Als dieses 1560 schadhaft gewor- 
den war, entschloß man sich, die alte Leitung aufzugeben und an 
ihrer Stelle eine neue um den Fuß der Marstallgebäude am 
Gestade der Trave und durch die Kleine Altefähre bis zum früheren 
Ausgangspunkt anzulegen. Bon hieraus verlief das Zuleitnngsrohr 
durch die Große Altefähre, die Engelswisch, die Schwvnkenquer- 
siraße bis zur Fischergrube, und von dieser in zwei Armen durch 
die Kupferschmiedestraße und den Ellerbrok bis zur Beckergrube. 
In der Engelsgrube, der Fischergrube, und der Beckergrube waren 
sowohl nach Osten als auch nach Westen Nebenleituugen ange- 
schlossen. 85) Die Länge des Zuleitungsrohres betrug 1840 Meter. 

Das Wasser war nicht in die Häuser selbst eingeführt, sondern 
es mußte aus hölzernen Soden, die in großer Zahl in den 
Straßen hergestellt waren, entnommen werden. Vielfach lagen die- 
selben an der Grenzscheide zweier Häuser. Wurde in den letzteren 
das Braugewerbe betrieben, so befand sich im Sode eine hohe höl- 
zerne Pumpe, deren Schwengel, um Mißbrauch zu verhüten, nur 
dann eingesetzt wurde, wenn ein Bedarf nach Wasser vorhanden 
war. Aus den andern Soden ward das Wasser, das in ihnen 
meist bis zur Hohe des Straßenpflasters reichte, nach Oeffnnng 
einer als Deckel dienenden Klappe mit dem zu füllenden Eimer geschöpft. 

Die Berechtigung zur Stützung des Wassers beschränkte sich 
nicht auf die Bewohner der Häuser, die in unmittelbarer Nähe der 
Leitung lagen, sie erstreckte sich vielmehr auf einen Bezirk, der nach 
Osten bis zu der Straße Hinter der Burg, der Kleinen Burgstraße, 
der westlichen Seite des Koberges und der Breitenstraße vom Koberg 
bis zur Johannisstraße, und nach Süden bis zu der Mengstraße 
und dem nördlichsten Theil des Schüsselbudens reichte. Nach Westen 
fand der Bezirk am Gestade der Trave von der Alsstraße bis zur 
Kleinen Altenfähre feine Begrenzung. 

"b) Nach Westen endigte die Wasserleitung in der Engelsgrubc beim 
Hause «Vs 85, in der Fischergrube beim Hause Jß 79, in der Beckergrube beim 
blauen Thurm, nach Osten in der Engelsgrube beim Hause Jß 37, in der 
Fischergrube beim Hanse Jß 23 und in der Beckcrgrube beim Hause Jß 17. 
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Das Zuleitungsrohr, das in den oberen Theilen der Straßen 
an einzelnen Stellen 18 Fnß unter der Oberfläche lag, bestand 
ursprünglich aus vierkantig ansgehauenen hölzernen Rinnen, den soge- 
nannten Gaten, die nach oben durch ein ausgenageltes Brett ver- 
schlossen waren. Da sie dem Erddruck nur geringen Widerstand 
entgegensetzten und daher häufig ausgebessert werden mußten, so sind 
sie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch ausgebohrte 
Röhren ersetzt worden. 

Ein zur Kunst gehöriger Arbeitsschuppen lag anfänglich ans 
dem Jacobikirchhvf, von wo er 1483 nach dem Kunsthofe beim 
Burgthor verlegt ward. Ein ebendaselbst unmittelbar an der Fahr- 
straße belegenes, von den Borstehern zur Sommerlust benutztes Haus 
ist 1806 erbaut worden. 

Um den zuin Heiligen Geisthospital gehörigen, am Abhang 
des Höhenrückens errichteten Wirthschaftsräumen Wasser zuzuführen, 
ward wohl zu der nämlichen Zeit, in der die Wasserkunst am Burg- 
thor hergestellt ist, aus der Wakenitz eine Leitung in der Großen 
Gröpelgrube angelegt. Sie nahm ihren Anfang an der Nordseite 
des Rvsenwalles und endigte beim Hause «N3 25 in einem tiefen 
Sode, von dem Illebenleitungen in das Gasthaus und das Heilige 
Geisthvspilal führten. Aus jenem Sode dursten auch die Bewoh- 
ner der Großen Burgstraße und des Kobergs, als an der Leitung 
bctheiligt, Wasser entnehmen. Als Triebkraft diente Vas natürliche 
Gefälle des Wassers. 

Hierauf beruhte auch eine in der Glockengießerstraße belegene 
Wasserleitung. Dieselbe wird bereits im vierzehnten Jahrhundert 
hergestellt fein,87) denn nach einer im Jahre 1393 vorgenommenen 
Eintragung in das Oberstadtbuch lag damals bei dem Backhanse 
.Ns 85 ein später nachweisbar von der Wasserkunst gespeister Brun- 
nen, der wegen der moorigen Beschaffenheit des Untergrundes brauch- 
bares Wasser nicht aus natürlichen Zuflüssen, sondern nur aus 

se) Behrens. Topographie und Statistik von Lübeck, Th. 2 S. 186. 
B7) Bon Dr. Wallbaum ist in einem am 25. Oct. 1791 in der Gesellschaft 

z. Bef. gern. That. gehaltenen Vortrage behauptet worden, daß die Wasserlei- 
tung erst im Jahre 1563 hergestellt sei. Die Quelle, auf welche sich diese 
Angabe stützt, war nicht zu ermitteln. Vielleicht ist damals die schon früher 
vorhandene Leitung bis in den oberen Theil der Straße verlängert worden. 
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einer Wasserleitung erhalten haben kann. Jin oberen Theile der 
Straße war bei dem Hause Jß 33 ein sehr tiefer Svd ansgehoben, 
der den Abschluß der Leitung bildete. Ihr Vorhandensein gab die 
Veranlassung, daß zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, als 
das Braugewerbe in Lübeck einen großen Aufschwung nahm, in 
vielen zur Glockengießerstraße gehörigen Häusern Brauereien ange- 
legt wurden. 

In der Mitte zwischen den beiden zuletzt erwähnten Wasser- 
künsten befanden sich zwei kleinere Leitungen, von denen die eine 
den am Langen Löhberg belegenen Häusern 45, 47 und 4L 
durch einen an ihrer Hinterseite angelegten Sod Wasser zuführte, 
und die andere einen oben ans dein Weiten Lohberg hergestellten 
Brunnen speiste. Der letztere ward mit der gesammten zu ihm 
gehörigen Leitung bei der im Jahre 1846 vorgenonlinenen Neu- 
pflasterung der Straße beseitigt. 

Die Aufsicht über diese sämmtlichen Anstalten hatte ein von 
der Brauer-Wasserkunst am Hüxterdamm erwählter Kunstmeister 
zu führen. 

Da die Eigner der in der Mitte der Stadt belegenen, vor- 
nehmlich von Kaufleuten bewohnten Häuser aus den alten Künsten 
überall kein Wasser geliefert erhielten, oder solches aus weit entle- 
genen Soden heranschaffeu lassen mußten, so wurden im Jahre 
1531 über die Errichtung einer neuen Wasserkunst Verhandlungen 
zwischen den vom Rathe hierzu beauftragten Rathsherren Heinrich 
Kerckring, Conrad Wiebeking und Anton von Stiten, sowie Lam- 
bert von Dalen^ch und Reiner Samlow, als Vertretern der Kauf- 
leute, eröffnet. 

Die Gegenden, denen das Wasser zugeführt werden sollte, 
lagen auf dem Höhenrücken der Stadt oder auf seinen der Trave 
zugewandten Abhängen. Es ninßte daher das Wasser, um zu 
ihnen gelangen zu können, durch eine starke Wasserkraft beträchtlich 
emporgehoben werden. Eine solche ließ sich nur am Hüxterdamm 

8S) Bon allen bei der Anlage der Kunst betheiligten Personen hat sich 
Lambert von Talen, der zn Zeiten Wullenwebers sich als ein entschiedener 
Gegner desselben hervorthat und 1ö38 zum Ratysherrn erwählt wurde, die 
größten Verdienste erworben. In Anerkennung derselben wurde ihm für 
sein Haus die Zahlung eines Eintrittsgeldes zur neuen Kunst erlassen. 
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gewinne». Hier lagen an einem 1292 hergestellten Wassergerinne 
zunächst dem inneren Thvrc zwei der Stadt gehörige Mühlen, nach 
Westen eine Kornmühle, nach Osten eine Walkmühle. Aus ein an 
den Rath gestelltes Ansuchen erklärte sich derselbe unter Zustimmung 
der Bürgerschaft im Mai 1542 bereit, die Walkmühle für Rech. 
nung der Stadt nach dem Mühlendamm zu verlegen und den bis- 
her von ihr eingenommenen Platz und die von ihr ausgenutzte 
Wasserkraft zur Anlage der neuen Wasserkunst unentgeltlich zu 
überlassen. Da schon im Voraus für die Ausführung der Arbeit 
ein Meister Claus ans Hannover"") gewonnen war, so konnte als- 
bald auf die Beschaffung des zum Bau erforderlichen Geldes Be- 
dacht genommen werden. Unter Bürgschaft von Rathsherren und 
Bürgern ward in mehreren einzelnen Posten eine Summe von 
4600 .$ angeliehen; außerdem ward allen denen, die darum nach- 
gesucht hatten, daß ihnen Wasser in ihre Häuser geliefert werde, 
die Zahlung eines Eintrittsgeldes auferlegt. Die Arbeit wurde 
alsdann derart gefördert, daß bereits am 22. Februar 1544 das 
Wasfer bei der an der Ecke der Johannis- und Breitenstraße bele- 
genen Rathsapvtheke benutzt werden konnte; zum vollständigen Ab- 
schluß ist sie noch vor Ende jenes Jahres gebracht. Die gesammten 

89) Im Niedcrstadtbuch findet sich zum Jahre 1532 die nachfolgende Ein- 
tragung: Nachdem eyu Erbar Radt vndt gemeine bnrger desser Stadt 
Lübeck endrechtlich betonet vnnd vor gudt angenom hebben eine nye 
waterkunst bynnen der Stadt tho makenn, welker dar buthenn datli 
Hüxendor, dar jtzunder de walkemole beiegenn, schall gelecht werdenn, 
also datli de notturfft deyt forderen desuluen molen dale thonemen. 
Rarmyt nu dem ampte der wullenweuer derwegenn tom walkende erer 
lakeun kein hinder eilte beleih beschee, so wollen eynn Erbar Radt 
to behoti eres Ampts eine nye walkemolen vp dem Molendamme byn- 
nen soss wekenn liegst folgende leggenn vnd makenn lathenn, dar se 
hinfurder ere lakenn mogenn lathenn walkenn vnd bereidenn, wo vor- 
hen in der oldenn walckmolenn gescheen ystb. 28. Mai 1532. 

90) Solches ergiedt sich ans der nachfolgenden Eintragung i» das Niedcr- 
stadtbuch ans dem Jahre 1532: Tho wetenn. Nachdem vonn wegenn 
eynes Erbarn Rades myt inester Clawess vann Hannover vmme alhir 
bynnen Lübeck eyne watherkunst to makenn handelinge geliat vnnd 
derhaluen vor nuthe vndt radtsam angesehen, dat nu vorerst tho deine 
wegenn trachtete, wo men tho solliker kirnst behoti geld vpbringen 
mochte etc. 



Herstellungskosten beliefen sich nach Ausweis einer im Anfange des 
Jahres 1535 abgelegten Rechnung auf 8406 H 7 st 6 0i. Die 
Kunst erhielt deu Namen Bürgerwasferkuust am Hüxterdamm. 

In einem viereckigen Thurme, an dessen Außenseite Meister 
Clans rundbogige Fenster angebracht hatte/") ward das Wasser 
durch zwei große unterschlächtige Räder'"') mittelst sechs Pumpen 
und eines doppelten Druckiverks und dreier Röhren in einen 
5,7 Fuß oberhalb des Wasserspiegels der Wakenitz aufgestellten höl- 
zernen Kumm getrieben. Derselbe stand unter einem platten, mit 
Blei gedecktem Dache, das nach Außen mit einer hölzernen Gallerie 
umgeben war. Als letzteres schadhaft geworden, ward der Thurm 
1718 um ein Stockwerk erhöht und auf der Spitze des Daches, 
20 Fuß oberhalb des Wasserkumms, die schon seit früherer Zeit 
als Schmuck des Gebäudes dienende Figur des Neptun aufgestellt.") 
Durch ein neu angebrachtes Rohr konnte das Wasser nunmehr bis 
zu einer Höhe von fast 00 Fuß gehoben und aus dem Dreizack, den 
der Gott in seiner Hand trug, in weitem Bogen auf die Straße 
geschleudert werden. Der hölzerne Kumm ward 1722 durch einen 
kupfernen ersetzt, der 620 Kubikfuß Wasser fassen konnte. An der 
Ostseite des Thurmes ivar das Lübeckische Wappen und darunter 
die Jahreszahl 1533 angebracht. Eine weitere dort befindliche 
Inschrift besagte^ „Anno 1718 ist auf diesem der Bürger in 
Lübeck Wasserkunst Thurm das Dach ganz neu erbaut, auch der 
ganze Thurm von außen wieder reparirt worden." Es folgten 
dann die Namen der derzeitigen Vorsteher und darunter „Jehova 
mihi clypeus.“ 

Aus der dem Thurm gegenüberliegenden Seite des Grundstücks 
befand sich unmittelbar an der Straße eine Werkstatt zur Anferti- 
gung von Zimmerarbeiten. In der Mitte zwischen diesen beiden 

Es scheint dieses das erste Gebäude gewesen zu sein, bei dessen Bau 
in Lübeck die Formen der Renaissance zur Anwendung gelangten. 

9S) Nach einer von Wallbaum gemachten Angabe soll ursprünglich nur 
ein Wasserrad vorhanden gewesen und erst 1708 neben demselben ein zweites 
Rad angebracht sein. Diese Nachricht wird aber durch die Rechnungsbücher 
der Kunst nicht bestätigt. 

Ueber das Jahr, in dem jene Figur hergestellt worden ist, hat sich 
eine Angabe nicht erhalten. 



Gebäulichkeiten lag bor Eingangspforte gegenüber bas Wohnhaus 
bes Kunstineisters, bas 1781, wie eine an ihm angebrachte Inschrift 
bezeugte, von Grunb auf neu gebaut ist. 

Zur Versorgung ber Stabt mit Wasser ivaren vom Thurm 
aus an ber Mauer beim Küterhause, in ber untern Fleischhauer- 
straße, ber Straße Bei St. Johannis uub ber Johannisstraße bis 
zur Königstraße zwei Rohre gelegt. Das eine von ihnen, zu bem 
eine kurze in ber oberen Hunbestraße telegene Nebenleitung gehörte, 
führte in bie Königstraße bis zur Knthariuenschule, bas anbere ver- 
lief gerabeaus bnrch bie obere Johannisstraße bis zur Rathsapothekc, 
woselbst es sich in brei Stränge theilte. Von biesen versorgte ber 
sich nach Nvrben wenbenbe, bie Breitcstraße von ber Ecke ber 
Mengstraße bis zur Ecke ber Engelsgrube uub ben Koberg bis zum 
Hause R? 2, ber bem Süben zugekehrte, an ben sich in ben oberen 
Theilen ber Hüxstraße unb ber Wahmstraße zwei kurze Nebenleitun- 
gen anschlössen, bie Breitestraße bis zum Kohlmarkt, bie Sanbstraße 
unb bie große Schmiebestraße bis zum Hanse öt- 10 mit Wasser. 

An ber Ecke bes Kohlmarktes ivar eine Berbinbuug mit bem 
Hauptstrange hergestellt, ber von ber Mengstraße nnb bem Schüssel- 
bubeit aus bie Alfstraße, bie Fischstraße nnb bie Braunstraße nebst 
ben zwischen ihnen bclegenen Querstraßen, bie Leberstraße unb ben 
Kohlmarkt burchlief. Zu ihm gehörten kleine Nebenleitungen in 
ben südlichen Theilen bes Fünfhausens, ber Blocksquerstraße unb 
ber Siebenten Querstraße. Die Leitung bestaub aus ausgebohrten 
Baumstämmen, bie seit beul Jahre 1828 allmählich bnrch gußeiserne 
Röhren ersetzt würben. Ihre gesaminte Länge betrug 4122 Meter. 

Auf ben Straßen telegene Sobe unb Pumpen waren bei 
tiefer Kunst nicht vorhanden, sondern bas Wasser würbe unmittel- 
bar ben Grundstücken zugeführt, für welche bie Gerechtigkeit burch Kauf 
erworben war. Die Zahl berselben betrug bei Aufhebung ber Kunst 359. 

An vier Stellen, nämlich in ber Königstraße beim Hause 
41, in ber Breitenstraße bei ben Häusern 30 unb 55, unb in 

ber Mengstraße gegenüber bem Hause 96 18 waren in bem Zulei- 
tungsrohr zur Benutzung bei Feuersbrönsten Nothpfosten angebracht. 
Sie bestauben aus senkrecht aufgerichteten, mit Brettern bekleibeteu 
Röhren, bie sich 0 Fuß über ben Erbboben erhoben. An sie 
konnten bie Schläuche ber Spritzen angeschrvben werben. 



Obwohl hiernach biet größere und vier kleinere Leitungen vor- 
handen waren, so ward doch die Stadt nur in sehr ungenügender 
Weise mit Wasser versorgt, denn insgesammt wurden von ihnen 
täglich nur ungefähr 4000 Kubikmeter Wasser geliefert.94) 

Ein großer Theil dieses Wassers gelangte überall nicht an 
seinen Bestiinmungsort, sondern sickerte vorher aus den schadhaften 
Röhren in den dieselben umgebenden Boden. Die Bewohner der 
Straßen an der Trave und znm Theil auch an der Wakenitz, sowie 
des ganzen Bezirks, der sich von der Holstenstraße bis znm Kleinen 
Bauhof erstreckte, waren zu allen Zeiten darauf hingewiesen, ihren 
Wasserbedarf unmittelbar aus den benachbarten Flüssen zu entneh- 
men. Bon den anderen Straßen befanden sich in der Großen Burg- 
straße, der Königstraße von der Glvckengießerstraße bis zum Kvberg, 
der Huudestraße, der untersten Aegidienstraße und der Stavenftraße 
weder Sode noch Hausleitungen. In den Gegenden, die von der 
Bürgerwasserkunst Wasser geliefert erhielten, waren viele Häuser 
ihr nicht angeschlossen. Wegen der ungenügenden Triebkraft, die 
zur Verfügung stand, stieg das Wasser in den Häusern nur bis 
zum Erdgeschoß, in den auf dem Höhenrücken belegeneu sogar nur 
bis zu den Kellerräumeu. Alljährlich ward während der sogenann- 
ten Schüttezeit, in der die Reparaturen an den Leitungen und den 
maschinellen Einrichtungen der Künste vorgenommen und die Sode 
gereinigt wurden, der ganze Betrieb eingestellt. Zu den anderen 
Zeiten ward das Wasser von der Brauerwasserkunst am Hüxter- 
damm und von der Bürgerwasserkunst nicht fortdauernd ihrem 
ganzen Rohrnetze, sondern nur an bestimmten Tagen einzelnen 
Theilen desselben zugeführt?") Deshalb wurden die Sode bei 

bst Bericht des Baudirektor Müller vom 8. Sept. 1857. 
"st Die Braucrwasserkunst am Hüxterdamm führte ihr Wasser von Sonn- 

abend Morgen 6 Uhr bis Montag Abend 6 Uhr und von Mittwoch Abend 
6 Uhr bis Donnerstag Abend 6 Uhr nach der Seite des Mühlenthors, von 
Freitag Abend 6 Uhr bis Sonnabend Morgen 6 Uhr in den Sod bei der 
Johannisstraße, und zu den übrigen Zeiten in die anderen Stadlgegenden. 
Die Bürgcrwasserkunst lieferte ihr Wasser von Sonnabend Abend 6 Uhr bis 
Montag Abend 8 Uhr in die Breitestraße und nach dem Klingenberg, von 
Montag Abend 0 Uhr bis Dienstag Morgen um 10 Uhr in die Mengstraße, 
die Alfstraße und den Schüsselbuden, von Dienstag Mittag bis Mittwoch 



starkem Wasserverbrauch oftmals ausgeschöpft, auch waren die Haus- 
eigner, die eigene Leitungen besaßen, zur Anlage von Reservoiren 
genöthigt, in denen sich gleichwie in den auf den Straßen belcge- 
nen Soden bei Unterlassung einer sorgsamen Reinigung eine reiche 
Vegetation niederer Pflanzen und Thiere entwickelte. Die Keime 
derselben wurden in großer Zahl namentlich von den am Hüxter- 
damm belegeneu Wasserkünsten verbreitet, da diese ihr Wasser an 
solchen Stellen der Wakenitz entnahmen, die durch die benachbarten 
Schlachthäuser und andere Gewerbebetriebe verunreinigt tourben,90) 
und da sie es ohne Filtration der Stadt zuführten. 

Diese vielfachen Unzuträglichkeiten gaben die Veranlassung 
dazu, daß die Bürgerschaft an, 20. Juli 1857 beim Senate bean- 
tragte, es möchte eine gemeinsame Kommission niedergesetzt werden, 
um darüber zu berathen, ob die dermalige Lage und Beschaffenheit 
der Wasserkünste ausreiche, der Bevölkerung ein gesundes und reines 
Trintwasser zuzuführen. Der Senat ging aber auf diesen Vorschlag 
nicht ein, sondern beauftragte die Bandeputation, ihrerseits die 
erforderlichen Untersuchungen anzustellen. Nachdem noch im näm- 
lichen Jahre der Baudirector Müller in einem von ihm unterm 
8. September erstatteten Berichte die Mängel der vorhandenen 
Wasserversorgung nachgewiesen und die Erbauung einer neuen 
Wasserkunst in Verbindung mit einer Senkung der Wakenitz befür- 
wortet hatte, ward die Baudeputativn unterm 14. December 1850 
vom Senate angewiesen, hierauf bezügliche Pläne und Kostenanschläge 
anfertigen zu lassen. Durch Bericht vom 9. September 1861 über- 

Abeud um 6 Uhr in die Königstraße, die Fischstraße und die Braunstraße; im 
zweiten Theil der Woche ward die gleiche Reihenfolge innegehalten. 

96) Bereits in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts wurden die 
Nachtheile, die sich hieraus für den Gesundheitszustand der Stadt ergeben 
könnten, vom Rathe erkannt. Es wurden daher von ihm 1624 die Vorsteher 
der Bürgerwasserkunst aufgefordert, das Wasser durch ein unterirdisch gelegtes 
Rohr der äußeren Wakenitz zu entnehmen. Dieselben begnügten sich aber 
damit, das vorhandene Zuleitungsrohr um etwas zu verlängern. Da hier- 
durch die vorhandenen Uebelstände nicht beseitigt wurden, traten sie 1646 
auf eine erneuerte Anrege des Rathes der Sache wieder näher. Von dem 
Baumeister Petrini ward der Plan einer durch die Hüxterthorbleichen herzu- 
stellenden Leitung ausgearbeitet; da aber die Kosten der Anlage von ihm auf 
12 000 # veranschlagt wurden, so unterblieb die Ausführung. 
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reichte die Letztere ein vom Baudirektor Müller ausgearbeitetes 
Projekt, und befürwortete in Uebereinstimmung mit demselben, daß 
die sämmtlichen zur Zeit bestehenden Wasserkünste und Wasserlei- 
tungen beseitigt und an deren Stelle vor dem Mühlenthore am 
Ufer der Wakenitz südlich vom Strohkathen eine durch Dampfkraft 
betriebene Wasserkunst errichtet werde. Der Senat schloß sich diesen 
Vorschlägen an. Dieselben gaben aber, als sie im Bürgerausschuß 
und darauf in der Bürgerschaft von eingesetzten Kommissionen 97) 
einer Prüfung unterzogen wurden, zu vielfachen Bedenken Veran- 
lassung ; namentlich wurde die Errichtung einer durch Damps 
betriebenen Wasserkunst beanstandet und statt dessen befürwortet, 
den am Hüxterdamm vorhandenen Aufstau des Wakenitzwassers 
auch fernerhin als Triebkraft zu benutzen. Für diese ihre Ansicht 
bezog sich die Kommission der Bürgerschaft aus ein ihr vom 
Ingenieur W. Kümmel in Hildesheim unterm 20. November 1863 
erstattetes Gutachten. Sie fand für ihre Vorlagen aber nicht die 
Zustimmung der Bürgerschaft; vielmehr trat diese unterm 18. Sept. 
1865 den Anträgen des Senates bei und bewilligte zur Erbauung 
einer durch Dampfkraft betriebenen Wasserkunst die Summe von 
Ji 690 000, von welchem Betrage JC 240 000 aus den zur 
Zeit vorhandenen Ueberschüssen der Gasanstalt entnommen, und 
JC 450 000 durch eine 4 S-Anleihe aufgebracht werden sollten. 
In Folge dieses Beschlusses wurden mit den Vorsteherschaften der 
bestehenden Wasserwerke alsbald Verhandlungen angeknüpft, in denen 
diese sich bereit erklärten, auf die ihnen zustehenden Rechte zu ver- 
zichten und ihr Eigenthum ohne Anspruch auf Entschädigung der 
Stadt zu überlassen, wogegen ihnen die Zusicherung ertheilt ward, 
daß alle an den bereits vorhandenen Privatleitungen erforderlichen 
Aenderungen unentgeltlich ausgeführt, und daß von den Häusern 
der sämmtlichen Interessenten auf fünfzig Jahre für jedes Lokal 
nur ein Beitrag von 1 Crt.L erhoben werden solle. Den Theil- 
habern der Brauerwasserkunst am Hüxterthor wurde außerdem für 
ein Vierteljahr die Zahlung eines jeden Beitrages erlassen, und 
denjenigen von ihnen, die das Braugewerbe betrieben, die Zusiche- 

97) Der Bericht der Bürgerausschußkommission ist am 8. December 18(52, 
derjenige der Bürgerschaftskommission am 22. Januar 1864 erstattet ivvrden. 

Ztschr. d. SB. f. L. G. V, 2. 19 
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rung ertheilt, daß sie das für ihr Geschäft erforderliche Wasser 
zwanzig Jahre hindurch ohne Zahlung von Abgaben erhalten soll- 
ten. Auch übernahm die Gemeinde die Pensionirnng des von der 
Bürgerwasserkunst angestellten Kunstmeisters.98) 

Gleichzeitig mit diesen Verhandlungen wurde die Ausführung 
des Baues nach den vom Baudirektvr Müller entworfenen, nur in 
unwesentlichen Punkten einer Abänderung unterzogenen Plänen 
in Angriff genommen. 

Durch einen mit kleinen Klärungsgruben versehenen Einströ- 
mungskanal, der später bis gegen die Mitte des Flußbettes verlän- 
gert und mit einer Schutzvorrichtung gegen treibendes Kraut ver- 
sehen worden ist, wurde das Wakenitzwasser bis unter die Kellersohle 
des Maschinenhauses geleitet. Von hier beförderten es zwei Pum- 
pen in drei offene Filterbassins von je 425) Quadratmeter Grund- 
fläche und 3,2 Meter Tiefe, deren Sohle mit einer 1,75) Meter 
starken Schicht von Feldsteinen, Kies, Gravier und Seesand 
beschüttet ward. Das filtrirte Wasser wurde in ein etiva 000 Kubik- 
meter fassendes, bedecktes Reinwasserbassin geleitet, aus welchem 
mittelst Saugeröhren die Druckpumpen schöpften. Letztere wurden 
so angeordnet, daß sie den Wasserbedarf unmittelbar in das Rohr- 
netz zur Stadt beförderten, während der jeweilige Ueberschuß ein 
reichlich 1000 Kubikmeter fassendes Hochreservoir füllte. Das 
letztere, dessen Qberkante eine Höhenlage von etwa 23 Meter über 
dem Wasserspiegel der Wakenitz und von nahezu 11 Metern über 
dem höchsten Punkte des Straßenpflasters der Stadt erhielt, fand 
seine Aufstellung in einem runden Gebäude von 24 Metern äuße- 
rem Durchmesser, aus dessen Mitte sich ein 43 Meter hoher Thurm 
erhob. In letzterem ward nahe bis an seine Spitze ein Steigerohr 
hinaufgeführt, um, so oft ein höherer Druck erforderlich wurde, 
benutzt zu werden. In den Abseiten des runden Gebäudes fanden 

Von den ans die Stadt übertragenen Grundstücken wurde dasjenige 
der Brauermasserkunst am Hüxterdamm zu JC 15 618, dasjenige der Bürger- 
wasserkunst zu JC 16 800 und dasjenige der Brauerwasserkunst am Burgthor 
zu JC 24 150 verkauft. Aus dem Abbruche der Reservoire und Pumpwerke 
wurden JC 7956 gelöst. Der Werth der vorhandenen gußeisernen Röhren, die, 
soweit nutzbar, wieder zur Verwendung gelaugten, wurde zu JC 24 000 
abgeschätzt. 
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Lagerräume und Dienstwohnungen Platz. Als Triebkraft dienten 
zwei in einem eigenen Maschinenhause aufgestellte Dampfmaschinen 
von je .86 effeetiven Pferdekräften. An das Maschinenhaus 
wurde ein Kesselhaus angeschlossen, worin zwei Dampfkessel für 
4 Atmosphären lieberdruck mit je etwa 80 Quadratmeter Heizfläche 
ihren Platz fanden. Im Anschluß an diese beiden Gebäude wurde 
eine Reparaturwerkstatt hergestellt. 

Durch ein 0,300 Meter weites Rohr ward das Wasser 
längs der Ratzeburger Allee und der Mühlenbrücke der Stadt zuge- 
führt, deren sämmtliche Straßen mit einem nach dem Zirkulations- 
system angeordneten Vertheilungsrohrnetz versehen wurden. Da 
zunächst nur eine beschränkte Anzahl von Hauseignern Privatanschlüsse 
wünschte, so müßten in den Straßen öffentliche Zapfstellen aufgestellt 
werden. Auch wurden in sämmtlichen Straßen tu angemessenen 
Entfernungen Feuerhähne zur sofortigen Wasserentnahme bei aus- 
gebrochenen Feuersbrünsten angelegt. 

Am 19. Juli 1867 wurde die neue Stadtwasserkunst in 
Benutzung genommen und blieb seitdem in ununterbrochenem 
Betriebe. Die hergestellten Anlagen sind bisjetzt in ihrer ursprüng- 
lichen Gestalt beibehalten worden, doch sind die Einrichtungen, 
um dem von Jahr 511 Jahr gestiegenen Wasserverbrauche genügen 
zu könne», mehrfach erweitert worden. Ein dritter Dampfkessel 
wurde 1873 aufgestellt; im Jahre 1875 ward ein zweites 0,450 Meter 
weites Hauptzuleitungsrohr vom Wasserwerke durch die Ratze- 
burger Allee, Mühlenstraße und Breitestraße bis zur Ecke der 
Mengstraße geführt. Im Jahre 1878 wurde die Zahl der Filter- 
bassins um zwei vermehrt nnd 1880 eine dritte Pumpmaschine 
in einem Anbau zum Maschinenhause aufgestellt. 

Nachdem bereits im Jahre 1873 in der Vorstadt St. Jürgen 
den Häusern in der Hüxterthorallec ein Anschluß an die Wasserkunst 
gestattet war, wurde 1877 auch für die Vorstadt St. Lorenz ein 
Zuleitungsrohr hergestellt. Seitdein sind in einem langsamen, Jahr 
für Jahr erfolgten Vorgehen fast sämmtliche im inneren Wege- 
bezirke der drei Vorstädte belegene Straßen der Wasserkunst ange- 
schlossen worden. 

Aus dem Erlöse des der Stadt überwiesenen Eigenthums der 
älteren Wasserkünste ward 1873 nach den vom Architekten H. 

19* 



Schneider in Aachen ausgearbeiteten Plänen auf dein Markt ein 
Springbrunnen errichtet. Die an ihm aufgestellten Statuen sind von 
dem Bildhauer W. Pohl in Aachen, die Steinmetzarbeiten von dem 
Steinhanermeister Herzog in Hildesheim gefertigt. Ein zweiter Spring- 
brunnen ward zur Erinnerung an den siegreichen Feldzug gegen 
Frankreich 1875 auf dem Klingenberg ans Staatsmitteln erbaut. 
Der Entivurf zu seinem Oberbau verdankt dem Architekten 
H. Schmitz in Köln seine Entstehung, der figürliche Schmuck ist 
aus der Werkstatt des Bildhauers Professor Mohr in Köln hervor- 
gegangen; mit der Lieferung der Steinmetzarbeiten ward auch an 
ihm der Steinhanermeister Herzog beauftragt. Beide Brunnen 
werden aus der Stadtwasserkunst gespeist. 
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Das Kclterliild an der Mauer des Heil. Geist-Hospitals 
in Lübeck. 

Von Nr. Theodor Hach. 

Mit zwei Tafeln Abbildungen. 

.Alt der östlichen Seite der an der Königstraße gelegenen Umfassungs- 
mauer des Heil. Geist-Hospitals in Lübeck stndet sich ein Steinreliesi^ 
vom Jahre 14t) 1 eingelassen, welches wegen des Inhaltes der bild- 
lichen Darstellung die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Kreise 
in Anspruch nehmen darf. Das Relief (Tafel 1), dessen Grund 
etwa 2 Ve cm vertieft ist, hat eine Gesammthöhe von 1/22 m 
und eine Breite von 0,87 m. Unter einer Bogenstellung sieht man 
senkrecht zwei vierkantige Pfähle; in der Mitte des links vom 
Beschauer stehenden Pfahles ist das untere Balken-Ende eines D-för- 
migen Kreuzes befestigt; durch die Querbalken des Kreuzes geht der 
rechtsseitige Pfahl mitten hindurch; er ist am oberen Ende mit 
einem Schraubengeivinde und darauf befestigter Schraubenmutter 
versehen, welche von der Hand der aus Wvlken sichtbaren Halbfigur 
Gottvaters in Bewegung gesetzt wird. Auf dem Hauptbalken des 
Kreuzes sitzt die Taube des Heil. Geistes, auf dem Querholze liegt 
ein Schwert mit abwärts gekehrter Spitze, welche auf die neben 
dem rechten Pfahle betend stehende Figur der Jungfrau Maria hin- 
weist. Hinter dem linken Pfahl steht, ein geschlossenes Buch in der 
Hand haltend, eine männliche Figur, offenbar Johannes den Evan- 
gelisten vorstellend. 

Unter dem Kreuze zwischen den Pfählen, zusammengedrückt 
durch die von Gottvater angezogene Schraube, steht in gebückter und 
gewundener Stellung die unbekleidete Figur Christi, der mit einer 
Hand den Querbalken, mit der anderen den Hauptstamm des auf 
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seiner Schulter ruhenden Kreuzes umfaßt hält. Die Füße Christi 
stehen in einem kastenartigen Behälter, unterhalb dessen, bezw. aus 
dessen Boden mehrere Trauben sichtbar sind. Unterhalb dieser 
Trauben befindet sich ein Kelch, aus welchem ein stehendes Lamm 
zu trinken im Begriff ist. Daneben lies t man in Minuskelbuch- 
staben die Worte: 

Lee« agmis dei. 
Weiter unterhalb folgen drei Reihen einer Minuskelinschrift, 

welche das Relief als Epitaph eines sonst unbekannten Mannes, 
Merten Grote, kennzeichnen und folgenden Wortlaut haben. 

M . CCCC . XCI . i . gude doreda’ . stark, 
merte . grote . de . got . gnade . vn . alle. 

criste . sele. 
[1491 den 31. März.l 

Neben dieser Inschrift unten links kniet eine halbnackte männ- 
liche Figur in anbetender Stellung, wohl der Merten Grote; unter 
ihr ist noch ein hausmarkenförmiges Zeichen von folgender Gestalt 
ausgemeißelt: 

So das Bild. Was aber haben wir als seine Bedeutung 
anzusehen? 

Die Inschrift besagt, daß diese Reliefplatte ein Epitaph sei: 
nach der vorstehend gegebenen Beschreibung gehört das Relief zu 
der Klasse von Grabdenkmälern, in denen die Figur des Verstorbe- 
nen nur nebensächlich erscheint, während das Hauptbild eine Dar- 
stellung religiösen Charakters einnimmt. In dieser Klasse wieder 
gehört das Relief zu der nur spärlich vertretenen Gattung, wo 
solche religiöse Darstellung nicht eine biblische oder legendarische 
Scene zum Gegenstände hat, sondern dem Gebiete der symbolischen 
und allegorischen Vorstellungen entnommen ist. 

Unser Relief ist nun eine allegorische Darstellung eines Dogma, 
und zwar könnte entweder das Dogma vom Opfertode Christi, 
oder die Lehre von der Transsubstautiation beim Meßopfer gemeint 
sein; in beiden Fällen griff das spätere Mittelalter zur Verdeut- 
lichung der Lehre zu dem grobsinnlichen Bilde, Christus mit einer 
Weinkelter oder häufiger noch mit einer Mühle in Verbindung zu 



Tafel 2. 
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bringen. Erst neuerdings (1885) ist von Adolph Hofmeister 
(Mecklenburgs altniedersächsische Literatur 111. 228—245) beiden 
Bilderarten eine literar- und kunstgeschichtliche Erörterung zu Theil 
geworden, welche hinsichtlich der Mühleudarstellungen den Zusammen- 
hang mit dem etwa zu Anfang des 15. Jahrhunderts entstandenen 
sog. „Mühlenliede" darthut, und zugleich nachweist, daß die Kelter- 
bilder weit älter sind, zwar in Deutschland seltener, in Frankreich 
dagegen häufig, zuerst am Ende des 12. Jahrhunderts in dem 
Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg vorkommen. Wie 
nun sind solche Kelterbilder durchweg beschaffen? Es müssen zwei 
Arten unterschieden werden: bei der ersten Art tritt Christus frei 
in einer Kelter die von den Evangelisten und Aposteln herbei- 
geschafften Trauben ans, und aus der Kelter fließt Wein, oder (seit 
der Kelch den Laien entzogen war) fallen Hostien in einen Kelch, 
oder auch cs träufelt in den Kelch Blut aus Christi Seitenwunde. 
Derartige Bilder sind ein vollständiges Seitenstück zu der Hvstien- 
mühle und lehnen sich an die biblische Stelle Jesaias 65,5 „Tor- 
cular calcavi solus“ an, obgleich der Zusammenhang gerade dieser 
Stelle am allerwenigsten einen Anhalt für eine derartige Auslegung 
zu bieten scheint. 

Die zweite Art von Kelterbildern zeigt Christus als den leiden- 
den Theil, Christus erscheint in eine Kelter gepreßt, aus der sein 
Blut in einen Kelch fließt. Diese Bilder scheinen ihren Ursprung 
in einer Bemerkung des Kirchenvaters Augustinus ('s 450) zu haben, 
der in seinen „Enarrationes in Psalmos“ zu Psalm 85 von 
Christus sagt: qui praecipue in passione magnus botrus 
expressus est. In Deutschland ist wohl das älteste derartige Bild 
ein dem 12. Jahrhundert zugeschriebenes Deckengemälde zu Klein- 
Komburg im Würtembergischen. Ans einer dem ln. Jahrhun- 
dert entstammenden Votivtafel in der Gumberti-Kirche zu Anspach 
tritt Christus „die von Gottvater gedrehte Kelter, aus der Hostien 
fallen, so der Papst in Kelchen auffängt." Auch ein Holzschnitt 
im Germanischen Museum in Nürnberg soll diese Darstellungsweise 
zeigen. Einfacher ist die Darstellung ans einer kleinen Kupferstich- 
platte (7 Va : 4'A cm), welche im Lübeckischen Kulturhistorischen 
Museum (Kat.-4ü 1687) bewahrt wird und dem 15. Jahrhundert 
angehört (Tafel 2). Hier ist Christus mit dein Kreuznimbus, 
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umflattert von einem schriftlosem Spruchbande, in die mit einer 
Schraube versehene Kelter gespannt; aus deren Boden liegen große 
Weintrauben, und vor dem kleinen Abzugskanale steht ein kleiner 
gothischer Kelch zur Aufnahme des Saftes. 

Nach der oben gegebenen Beschreibung gehört auch unser 
Reliefbild von 1491 dieser Klasse von Kelterbildern an. Doch ist 
hier die Ausgestaltung eine reichere, da Gottvater selbst durch An- 
ziehen der Schraube Christum in der Kelter niederpreßt, auch 
außerdem noch mehrere Persönlichkeiten mitwirkend erscheinen. Daß 
wir hierin eine Darstellung nicht der Lehre von der Transsnbstan- 
tiativu, sondern des Dogmas vom Opfertode Christi vor uns haben, 
wird schon aus dem Kelche und dem Lamme wahrscheinlich, wird aber 
noch unzweifelhafter durch die, dem neben dem Kelche stehenden Lamm 
gegebene Beischrift ,,Ecce agnus Dei.“ Aber noch Mehreres spricht 
dafür. Wie das Mittelalter mehr und mehr eine Häufung von 
Motiven, eine Ueberfülle von Anspielungen in einer und derselben 
bildlichen Darstellung liebte, zeigt auch unser Relief. Christus als 
„botrus in passione expressus“ ist der Grundgedanke. Da 
erscheint denn das Symbol der Passion, das Kreuz, dessen Form 
der Kelterbalken angenommen hat; da erscheinen die Nebenfiguren 
der Kreuzigung, Maria und Johannes; da erscheint aus dem 
Kreuzesbalken das gegen Maria gerichtete Schwert nach der 
Prophezeihung Simeon s an Maria (Luc. 2, 35: „ei tuam ipsius 
animain pertrausibit gladius;“ da erscheint neben Gottvater die 
auf dem Kreuzesstamm sitzende Taube des heiligen Geistes, so daß 
alle drei Personen der Trinität hier thätig sind, zum Zeichen des 
von der Dreieinigkeit gefaßten Rathschlnsses der Erlösung. Da 
erscheint endlich die nackte Gestalt, die Seele des Verstorbenen, in 
Anbetung und Bitte zu dem Erlösungswerke hinschauend mit der 
Zuversicht, daß ihr Gott gnade und allen Christenseelen. 

Aus allen diesen Gründen darf unser Relief von 1491 als 
ein das Dogma vom Opfertode Christi darstellendes Kelterbild 
bezeichnet werden, und zählt zu den seltenen Bildern dieser Art. 
So einfach und schlicht es dem Beschauer auf den ersten Blick 
erscheinen, so gering auch sein eigentlicher Kunstwerth sein mag, so 
inhaltreich ist es für den mit seiner Bildersprache Vertrauten als 
ein beredter Ausdruck mittelalterlicher religiöser Empfindung und 
Anschauung. 
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XI. 

Beiträge zur Lnbeckischen Geschichte. 

Von Senator vr. W. Br eh in er. 

9. Nirdcrstadtbnchanfzcichnung über die Annahme des Bernhard 
Knop als Bogt zu Bornholm 1527. 

'' ytlick sy, dat am jare vnd daghe vndergeschreuenn hau- 
delunge is gewesen vnd geholdenn tuschenn dem Erbaren 
Rade der Stadt Lübeck ann eynem vnd Bernnde Knop am 
anderenn dele. Also dat ein Erbar Radt tho Lübeck dem 
suluenn Berenndt Knop tho einem vagede des slates Ham- 
mershusen vnnd landes Bornnholm tein Jarlanngck, ahne- 
middel nha einander folgende, angenhamenn. Welcker sloth 
vnnd landt desulue Berendt Knop getruwelich nha alle 
sinem vermöge vortostande vnd darinne dem Erbarenn Rade 
tho Lübeck ene truwe hand tho holden vnd tho waren de 
bauen bestemmede tid vnnd jar auer, vnnd so lange he dat 
slot vnnd lanndt vann dem Erbarn Rade werdt jnnehebben, 
schall vorplichtet sin. Und sindt fürder op nhauolgende 
artikell (ouerengekamen ? Das Wort fehlt im Texte.) Vnd 
anfengeklich dat alle queck vnd vehs, vnder wath nharnen 
dattet möge genomet vnnd begrepenn werdenn, so tho vnder- 
holdinge des slates dagelickes moth geholdenn werdenn, de 
eine heisste vann dem Erbaren Rade vnnd de annder hellste 
vann Berenndt Knop gekofft, betalett edder aldar verschaffet 
schall werdenn; woruann danne alle nuttunge van botter, 
wulle, junger tucht vnd suss, watt et sy, de ene heisste dem erbarn 
Rade vnnd de annder heisste Berenndt Knop wederumme 
schall bekamen, allene dat Berenndt Knop daruann voruth 
schall gebruckenn so vele versehe botter, als he tho sinem 
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clisch werde behouenn. Und schall ock dem erbarn Rade 
de heisste des kornes, so up des slates acker gebuwet wert, 
vnd de ander hellste Borendt Kuop. (Hier fehlen wohl die 
Worte bykamen. Ock schall Berenndt Knop) so vele perde, 
als tho dem slate vnnd vor de reisigen knechte, so dage- 
lickes vp dem slote, motenn geholdenn werdenn, schuldig 
sin vor sin eigenn gelt tho kopenn vnd dem slate tho hol- 
dende, ock den perde schadenn suhlest daruann tho stannde. 
Alleine isst brandes ha lue, vann viandeu edder missgunnerenn 
gestifftet, den perdenn jeuig schade tho queme, in dem falle 
schall vnnd will ein erbar Radt ehme in sullichem schade 
mede tho liulpe kameun. Ock will ein erbar Radt vppem 
lande eine stodt hebbenn, dartho se nottrutftige perde willenn 
darbenn schickenn. Welckere stodt Berenndt Knop plichtig 
sin schall flitiglicken tho vnnderholden, vnnd, dat daruann 
kumpt, dem erbarenn Rade latenn vpfoden vnd nha einem 
beger nha Lübeck schickenn vnnd darann vor sick kein 
parth edder deel hebben. Sust alle andere des slates geselle, 
broke, pechte vnnd vpkumpte der herschop tho kamen, 
worynnc edder worann desuluenn belegenn, begrepen sin 
vnnd vthkamenn, scjiall Berendt Knop flitiglicken vnd ge- 
truwelicken vorplichtet sin tho heuen, tho sammelen vnnd 
vptoborenn, darann kein part edder deill hebbenn, sunder 
daruann alle jar dem erbaren Rade gude bescheide den vnnd 
eine reckenschup auersenden, edder, dar eth ein erbar Radt 
vann elnne begerde, derhaluenn suhlest herkamen vnnd alle 
dath, wes vann sullichen gesellen, jnkumpten vnd pechten, 
eth sy ahnn wäre, gclde edder annders, nha aftages desyon- 
nenn, so tho vnderholdinge des slates bauenn dat, als bauen- 
geschreuenn, gekamenn werdt, ane bliuende dem erbaren 
Rade getruwelick auerschicken, verandtworden vnd entrich- 
ten. Und dar mit he sick ann sullickem allen desto flitiger 
vnnd getruwelicker bewise, so will ehme ein erbar Radt alle 
jar bauenn alles, wes bauengeschreuen, souentig marck 
lubesch vnnd ein leidisch lakenn geuenn vnnd tho keren de 
bauenn berurte jar aucr, de he vann ereilt wegen dat slot vnd 
landt werdt innehebbenn. Vnnd wanner denne de jar ver- 



flatenn vnd vor by sin, vnd ein erbar Radt ebne vp dein 
slate vnnd launde vor einem vaget tho laten de, edder he 
aldar tho bliuende nicht geneiget, welches einem jderen vann 
ehnenn schall apen vnd frig staenn, so schall ßerenndt Rnop 
mit twenn sinen eignen perden in dos erbaren Rades ridcn- 
den denst werdenn anghenamenn vnd vp ein j der perd 
votftig marck lubisch tho solde hebben, daruann he schaden, 
beslach suluest staenn schall. Wäret anerd, dat he vppe 
dem slate edder lannde, wile he de jnne hett't, vann vian- 
den edder anderen by vnnd in des erbarn Rades denste hin 
sullich gebreck, dat he tho ridende vnbequem werde, queme 
vnd vorfalle, so schall vnnd will ein erbar Radt mit enem 
nottrufftigen lohne binnenn Lübeck tho siner vnderholdinge 
versorgen. Alles sunder list vnnd geferde. Inn krafft desser 
schrillt vnnd desses vordrages, daruann ock twe Gerten eines 
vnnd gelickes Indes gemaket vnnd durch dat worrtt Born- 
holm vnnn einander gesnedenn, darat de eine by dem erbarn 
Rade vnd de annder by ßerenndt Knop in vorwaringe 
liggen. Gesehen vnd vorhandelt am Mandage den achteden 
Dag des Mants Aprilis. 

10. Bestimmungen über de» Erwerb des Bürgerrechtes 
im Jahre 1611. *) 

In einem zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts angelegten 
Jnventarienbnch der Kämmerei, das von Becker in seiner Geschichte 
Lübecks als inanuscriptum authenticum eitirt wird, finden sich, 
neben manchen andern für die Geschichte unserer L-tadt beachtens- 
>vertheil Angaben, auch die nachfolgenden Aufzeichnungen über Vor- 
schriften, die 1611 über den Erwerb des Bürgerrechtes und der 
Militairpflicht der Bürger getroffen sind, Ihr Wortlaut ist der 
folgende: 

Anno 1 Gl 1 ist von uns zur Kämmerei Verordneten Einem 
Ehrb, Rath ein Bedenken zugestellet, was für inconvenientia daher 
entstanden, daß zum Bürgerrecht Jederman, Reich oder Arm, Hoch 
oder Niedrig vor 5 zugelassen werde, und wie solches zu besserer 

*) Vgl, diese Zeitschrift Bd, I S, 336. 337, 
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Ordnung und Stande zu bringen, also daß ein Ehrb. Rath auf 
allen eilenden Rothfall ein 1000 Mann plus minus armiren und 
mächtig sein könne. Darauf zu Rathe beliebet und beschlossen, daß 
hinfüro bei Annemung der Bürger folgender Unterschied solle 
gehalten werden: Also daß alle Rentener, Gelahrte, Kaufleute, 
Schipfer, die vier große nndt andere vornehmste Aembter, so Bür- 
gerkinder sein, umb 5 ^ in speoio. ingleichen die Ausländische, 
so in der Brauer-, Schipfer- und vorgemelten Aembter Zünfften sich 
begeben haben, auch umb 5 4 sollen zum Bürgerrecht zugelassen 
werden. Die Ausländische aber, so Gelahrte und Rentener sein 
oder sonst Kaufhandel treiben wollen, sollen pro discretione nach 
Gestalt ihres Vermögens und Handels umb ein Höhres nndt zuin 
wenigsten 10 4 erlegen nndt folgendes den gewönlichen Bürgereid 
vor dem Rath öffentlich schweren. Die übrigen aber, so in den 
geringsten Aembtern sitzen, wie denn auch die Bootsleute, Drägers, 
ArbeitsVolk nndt Taglöhner, in der Stadt und vor den Thören 
wohnendt, sollen umb 2 zugelassen werden; doch soll man sie 
in ein absonderlich Buch schreiben, und sollen sich dieselbe in con- 
tinenti auf der Kämmerei mit aufgerichteten Fingern leiblichs Eides 
vorpflichten, daß sie nebenst ihren bürgerlichen Eidt, den sie sonst 
vollenkominen vor den Rath schweren sollen, sich zu Wasser nndt 
Landt, wenn ein Ehrb. Rath gebeut, willig nndt persönlich wollen 
gebrauchen lassen. Diese sollen folgendes durch der Stadt Hanpt- 
leute beschlich haben, alle Jahr etzliche mahl gemustert nndt geübt 
werden, daß inan sie zur Tag- und Nachtwache, auch in andern 
Nothfällen nützlich gebrauchen könne, insonderheit die, so wegen 
hohen Alters und Lcibesschwachheit daran nicht verhindert. Die sich 
aber hiezu nicht wollen verpflichten und gebrauchen lassen, die sollen 
in der Stadt und vor den Thoren zu wohnen nicht geduldet wer- 
den. Wan auch einer von dieser vorigen Ardt geringer Bürger 
6 gantzc Jahr in solcher Verpflichtung gewehsen und nach Verlauf 
dieses zu besserer Gelegenheit gerathen, auch noch 5 4 erlegen und 
sich mit eigener Wehr einstellen wirbt, dem sollen vorige Dienst- 
barkeit erlassen undt in das andre Bürgerbuch geschrieben werden, 
doch darf er keinen Eid inehr leisten. Es ist auch ferner verab- 
schiedet, weil die großen und kleinen Aembter wegen ihrer Rollen 
und Verlehnungen vor Jahren sein verpflichtet gewesen, mit ihren 
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Wehren und Wagenburgen ins Feldt zu ziehen und sich von andern 
vornehmen Bürgern gebrauchen zu lassen, itzundt auch zu gleichem 
Recht umb 5 >$> zugelassen werden, so hat Ein Ehrb. Rath mit 
gemeldten Aemptern zu reden befohlen, daß sie aus vorerzehlten 
Ursachen, so ferne sie wollen, daß sie bei ihren Rollen undt Gerech- 
tigkeit sollen geschützet werden, gleicher gestalt sollen verpflichtet sein, 
aus jede»! Ambte eine gewisse Anzahl entweder von ihren Ambts- 
brüdern oder Gesellen, Ivan Ein Ehrb. Rath cs begehret, dazu 
stellen, so da sollen gleich den Vorigen vor billigen Soldt geübet 
und gebrauchet werden. Also daß etwa die 4 großen Aembler 
zusammen zum wenigsten 50, und die andern ein Jedes 10, 9, 8 
undt weniger nach Gelegenheit schaffen. — 

Aus diesen Bestimmungen ist zu entnehmen, daß bis zu ihrem 
Erlaß lediglich die Mitglieder der Zünfte und der gewerblichen 
Corporationen, als Entgeld für die ihnen vom Rathe gewährten 
Arbeitsbefugnisse, im Fall eines Krieges zu einer persönlichen Dienst- 
leistung außerhalb der Stadt verpflichtet waren, während nicht nur 
die Rentner, Kaufleute, Schiffer und Brauer, sondern auch die 
untere Arbeiterbevölkerung hievon befreit waren. Daß jene Ver- 
pflichtung bereits im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts bestand, 
crgiebt sich daraus, daß, als der Rath im Jahre 1420 im Kriege 
gegen Herzog Erich von Lauenburg ein Heer versammelte, die 
Zünfte nach Ausweis erhaltener Quittungen (Lübeck. Urkundenbuch 
Band 6 S. 313 u. ff.) ans ihre Kosten Söldner anwarben, die 
für sie ins Feld rückten. 



292 

XII. 

Nachtrag zu dem Aufsatze „die Lübecker Familie Pal 
und einer ihrer Bertreter in Reval." 

Von Prof. Dr. W. Stieda in Rostock. 

Herr Regierungsrath Eugen von Nottbeck hat die Güte gehabt, 
mir nachstehende Mittheilungen über den in dem oben genannten 
Aufsatze besprochenen Bernd Pal zuzusenden. Ta dieselben das 
Bild jenes Mannes in dankeuswerther Weise vervollständigen, bringe 
ich sie hier zum Abdruck. Ueber die in ihnen erwähnten Gilden 
giebt beste Auskunft das interessante Buch des Herrn von Nottbeck 
„Die alten Schrägen der großen Gilde zu Reval." Reval 1885. 
Emil Prahm." 

Herr von Nottbeck schreibt: In Reval pflegten im Mittel- 
alter die Kaufleute nach ihrer Verheirathuug aus der Schwarzenhäupter- 
Brüderschaft in die große (sogen. Kinder-) Gilde und demnächst auch 
in die zu letzterer gehörige Taselgilde der Hausaruien zu treten. 
Berend Pale — der Name wird auch Pal, Pacl, Pall, Bael geschrie- 
ben — wurde bereits tut Jahre 1455 Schwarzenhäupter-Bruder und 
kommt in den Listen der Brüder, welche die Trinkgelage (Dronke) 
mitmachten, bis 1498 vor. Jin Jahre 1471 machte er der Tafelgilde 
bedeutende Spenden, hat aber selbst nie weder zu der großen Gilde 
noch zur Tafelgilde gehört. Demnach scheint er in der That niemals 
verheirathet gewesen zu sein, ein für damalige Zeiten seltener Fall. 
In den Jahren 1480—1488 treffen mehrere Schiffe mit Salz 
aus der Bäte (ut der Baye) in Reval für ihn ein. Sein Grab- 
stein ist aus der ehemaligen Dvminikaner Klosterkirche (jetzt Speicher 
in der Ruststraße) nach der Billa Rocca al mare bei Reval 
gekommen, wo er sich noch gegenwärtig befindet. Die Inschrift 
desselben lautet: „Na . der . gebort . ' Christi 1500 riu.de 3 . 
des dinsche . dages . na . visitacionis . j niarie . do . stark. | 
bereut . pael . biddet . vor . sine . sele Das auf ihm 
angebrachte Wappen weist 3 Pfähle aus. 
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XIII. 

Das Lübeckische Patriziat. 

Von Staatsarchivar vr. Wehrmaiin. 

1. 

Äas Lübeckische Patriziat ist in und aus natnrgeinäßer Entwickelung 
entstanden und hat dann unter Verhältnissen fortgedauert, welche 
den in ihm liegenden Kräften Entfaltung und erfolgreiche Verwen- 
dung gestatteten. Darum hat es lange Zeit, anderthalb Jahr- 
hunderte lang, ein ehrenvolles und rühmliches Dasein gehabt. Da 
aber Lebensverhältnisse, wenn sie zerstört werden, sich niemals in 
der früheren Weise wieder Herstellen lassen, wie man zerstörte Häuser 
in der vorigen Gestalt wieder aufbauen kann, und da es in der 
Lübeckischen Geschichte einen Wendepunkt gegeben hat, der dem 
weiteren Aufsteigen auf eine Höhe ein plötzliches Ende bereitete, 
so war es auch natürlich, daß das gerade an diesem Wendepunkte 
zerstörte Patriziat seine frühere Eigenthümlichkeit nicht wieder- 
gewinnen konnte. Eine Form wurde wohl wieder gefunden und hat 
sich noch ein paar Jahrhunderte erhalten, aber die alte Kraft und 
der alte Geist haben nicht darin gelebt. 

Hinsichtlich der Entstehung und Bildung des Patriziats ist aus 
die in den Hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang 1872, gegebene 
Darstellung zu verweisen und hier nur wiederholend noch einmal 
zu bemerken, daß die Urkunde, welche die Gesellschaft selbst immer 
als ihre Stiftungsurkunde angesehen hat, am 2. September 1379 
ausgestellt ist. 

Neun Personen, Boldewin Speygeler, die Brüder Gerd und 
Hermann Darsvlv, die Brüder Heinrich und Johann Meteler, 
Marquard von Dame, Jacob Holk, Hermann More oder Worum 
und Arnd von der Brügge, schließen einen Vertrag mit den Mönchen 

Ztschr. d. B. s. L. G. V, 3. 20 
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des Catharinen-Klosters, welche ihnen eine Kapelle in ihrer damals 
vor noch nicht langer Zeit erbauten Kirche überlassen. Dabei ver- 
pflichten sich die Mönche, für diese neun Personen und für alle 
dermaligen und künftigen Mitglieder ihrer Gesellschaft und Brüder- 
schaft täglich eine Messe zu lesen, Sonntags unmittelbar nach der 
Predigt, an Wochentagen nach Beendigung der übrigen Messen. 
Sie nehmen sie, nach einer im Mittelalter häufig vorkommenden 
Weise, im Allgemeinen in die Gemeinschaft aller von ihnen ge- 
schehenden guten Werke auf und verpflichten sich endlich, bei dem 
Tode eines Mitgliedes der Gesellschaft für das Seelenheil desselben 
alle die Gebete und die übrigen guten Werke zu verrichten, die sie 
für die Brüder ihres eigenen Klosters zu vemchten pflegen. 

Unter den nenn Personen befand sich dainals nur ein Mit- 
glied des Raths, Gerd Darsow, aber Hermann Darsow, Marquard 
von Dame, Jacob Holk und Heinrich Meteler sind später noch in 
den Rath gewählt worden. 

Es mag auffallend erscheinen, daß eine Urkunde, die kaum 
etwas Anderes besagt, als daß eine Anzahl von Männern sich zu 
einer religiösen Brüderschaft vereinigt haben, was schon damals 
häufig, im fünfzehnten Jahrhundert noch häufiger geschah, als die 
Stiftungsurkunde einer patrizischen Gesellschaft anzusehen ist. Man 
darf aber zunächst nicht vergessen, daß im Mittelalter jede Corpo- 
ration, wenn auch nicht gerade einen religiösen, doch einen kirch- 
lichen Eharacter hatte und in ähnlicher Weise, wie in dieser Urkunde 
angegeben ist, eine Brüderschaft bildete, d. h. eine Vereinigung zu 
dem Zwecke, für ein feierliches kirchliches Begräbniß und für das 
Seelenheil ihrer verstorbenen Mitglieder zu sorgen. Ferner ergiebt 
sich deutlich genug, daß die Gesellschaft factisch schon seit längerer 
Zeit bestand und durch die Handlung, welche in der Urkunde ihren 
Ausdruck findet, nur einen formellen Abschluß erhielt. Daß nicht 
blos die Stiftung einer religiösen Brüderschaft beabsichtigt wurde, 
ersieht man schon aus dem Wortlaut der Urkunde/) in welcher 
dreimal die Bezeichnung „Gesellschaft und Brüderschaft" vorkommt, 
zweimal nur „Gesellschaft" gesagt wird. Endlich ist auch entweder 
zu gleicher Zeit oder doch bald nachher für die weitere Ausbildung 

h Sie ist abgedruckt im Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 4 Jß 360. 
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der gesellschaftlichen Formen noch Mehreres geschehen, ohne daß 
Urkunden darüber aufgenommen sind. Die Gesellschaft wählte sich 
ein äußeres Abzeichen und die Mitglieder gaben sich, oder wohl 
richtiger man gab ihnen, eine besondere Benennung, Beides von 
der Art, daß die hervorragende Stellung, welche die Gesellschaft 
einnehmen wollte und in der öffentlichen Meinung wirklich einnahm, 
sogleich daraus hervorleuchtete. Das Abzeichen, welches die Gesell- 
schaft annahm, hatte ebenfalls einen religiösen Character, es war 
ein Zirkel, das Sinnbild der Dreieinigkeit, das jedes Mitglied be- 
ständig trug und zu tragen verpflichtet war. Nun entsprach es wohl 
den damaligen Sitten, daß jede Brüderschaft entweder sich einen Hei- 
ligen zum Schutzpatron wählte und nach ihm sich nannte, oder einem 
heilig geachteten Gegenstände zu Ehren sich versammelte; und wenn 
gleich Ersteres das Häufigere war, so war doch auch Letzteres nicht 
ungewöhnlich Es gab z. B. Brüderschaften zum heil. Kreuz, zum 
heil. Blut und viele Leichnamsbrüdcrschaften, also konnte es auch 
eine zur Dreieinigkeit geben. Aber Das war ungewöhnlich, daß die 
Mitglieder einer Brüderschaft öffentlich und beständig ein Abzeichen 
zur Schau trugen, und Das kann in keiner andern Absicht geschehen 
sein, als um sich auszuzeichnen. Die Gesellschaft hat von diesem 
Abzeichen sehr bald den Namen der zirkeltragenden Gesellschaft oder 
Zirkelgesellschaft erhalten. Der Name kommt zum ersten Mal 1385 
in einer Urkunde vor, in welcher Friedrich, Provinzial der 
Franziskaner in Sachsen, der Gesellschaft der Zirkeltragenden An- 
theil an allen guten Werken gewährt, welche durch den ihin eben- 
falls untergebenen Orden der heil. Clara geschehen, *) ihnen auch 
verspricht, daß, so oft der Tod eines Mitgliedes dem Provinzial- 
kapitel werde angezeigt werden, besondere religiöse Uebungen für 
dasselbe angeordnet werden sollen. Im Jahre 1386 findet sich der 
Name in einem Testamente gebraucht, in welchem der Gesellschaft 
ein Legat ausgesetzt wird, und in den folgenden Jahren kommt er 
im Niederstadtbnch bei Aufzeichnungen über die Vermögensverhält- 
nisse der Gesellschaft häufig vor. Er ist ihr eigen geblieben, so 
lange sie überhaupt bestanden hat, und sie hat immer großen Werth 
auf ihr bedeutungsvolles Symbol gelegt, auch später den einfachen 

*) Urkundeilbuch der Stadt Lübeck Th. 4 A- 251. 
20* 
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Zirkel zu einer Kette von Zirkeln, von denen jeder in einen Kreis 
eingeschlossen war, erweitert. 

Mehr noch als das Abzeichen, ist der Name, der den Mit- 
gliedern der Gesellschaft gegeben wurde, für ihre Stellung bezeich- 
nend, der Name Junker, indem dieser auf einen höheren Stand 
hinwies. Es muß dahingestellt bleiben, ob sie selbst Anspruch 
daraus machten, so genannt zu werden; gewiß ist, daß der Name, 
der früher von den hiesigen Patriziern nie gebraucht ward, seit 
1379 überall, in Urkunden, Chroniken und andern Aufzeichnungen 
vorkommt. Der Franziskanerprovinzial Friedrich faßt die Mitglieder 
der Gesellschaft zusammen in den Worten- „Die Bürgermeister, 
Rathmannen, Jungherren und die klebrigen." l) Entschiedener noch 
drückt sich der Gardian des hiesigen Franziskanerklosters aus. Er- 
nennt die Herren und Jungherren der Zirkelgesellschaft.*) Unter 
den Jungherren versteht er die Mitglieder im Allgemeinen, unter 
dem Namen Herren hebt er diejenigen hervor, welche Bürgermeister 
oder Rathmänner waren. 3) Später ist der Name auf die ganze 
Gesellschaft übergegangen und der Ausdruck Junkercompagnie ge- 
wissermaßen die officielle Benennung geworden und geblieben. Der 
Ausdruck Junker für die einzelnen Mitglieder hat sich mindestens 
bis zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts erhalten. 

Im Jahre 1386 trat ein Todesfall in der Gesellschaft ein, 
als Arnd von der Brügge starb. Die Mönche werden es an der 
gebührenden Leichenfeier nicht haben fehlen lassen, aber die Gesell- 
schaft wünschte nun und erreichte noch mehr, die Befugniß nämlich, 
neben der ihr in der Kirche eingeräumten Kapelle die Wappen ihrer 
verstorbenen Mitglieder aufhängen zu lassen. Dergleichen war da- 
mals zwar schon vorgekommen, aber noch nicht gewöhnlich. Gottschalk 
von Attendorn verordnete 1349 testamentarisch, daß sein Schild und 
Helm neben dem Altar einer von ihm in der Catharinen-Kirche 

*) Proconsules, consules, domicelli et alii de societate circuliferorum. 
Urkundenbuch der Stadl Lübeck Th. 4 Jß 451. 

*) Domini ac domicelli illorum, qui de societate sunt circuliferorum. 
Ebend. Jß 472. 

s) Die ehemals sehr bedeutungsvolle Bezeichnung Herr wurde im 
Mittelalter unter den Bürgern nur den Rathsherren, unter den Geistlichen nur 
den Priestern, unter den Adclichen nur den Rittern gegeben. 
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gestifteten Vicarie aufgehängt werden solle zum bleibenden Andenken 
daran, daß er der Gründer des Altars sei. Und in einem am 
19. März 1386 abgefaßten Testament vermachte Peter Smylow, 
Schwiegersohn des Gerhard von Attendorn, der Gesellschaft ein 
Legat von 100 unter der Bedingung, daß sein Wappen neben 
denen ihrer Mitglieder in der Kirche aufgehängt werde. Der Wieder- 
holung solcher Zumuthnngen wurde durch den Berrrag mit den 
Mönchen vorgebeugt und die Gesellschaft erwarb dadurch ein Vor- 
recht, auf das sie wahrscheinlich großen Werth legte. 

Einen andern Zug aus dein Leben der Patrizier berichtet 
Korner, ebenfalls zum Jahre 1386. Es war eine Fastnachtslust- 
barkeit, die Junker bekleideten eine Anzahl Blinder mit eisernen 
Harnischen und führten sie in einen eingefriedigten Raum aus dem 
Markte, >vo sie ein Schwein mit Keulen erlegen sollten. Begreif- 
licher Weise schlugen sie in ihrer Blindheit mehr auf einander als 
auf das Thier, namentlich wenn es Einem zwischen die Beine 
gelaufen war und ihn zum Fallen gebracht hatte, da dann der 
Liegende für das Thier gehalten wurde. Es half auch wenig, daß 
man dem Schwein eine Glocke um den Hals band, um es kennt- 
licher zu niachen. Doch wurde es endlich getödtet und die Blinden 
dursten es behalten und verzehren. Das Schauspiel erregte allge- 
meines Interesse. Kinder und Jünglinge, Erwachsene und Greise, 
Frauen und Jungfrauen, Geistliche und Laien kamen zusammen, 
um es anzusehen. So erzählt Korner, ft Rehbein wiederholt die 
Erzählung und fügt hinzu, es sei von der Zeit an Sitte geworden, 
daß die Blinden um Fastnacht in nmnderlicher Kleidung, nament- 
lich mit einem mit Hülsen verzierten Hute, und mit lächerlichen 
Gesängen, einzeln hinter einander gehend, unter Anführung eines 
sehenden Knaben in die Häuser gegangen seien, um zu betteln, bis 
der Rath es 1572 verboten habe. 

Während aber die Patrizier ihre Verhältnisse ausbildeten, unter 
den Kaufleuten im Jahre 1378 die angesehene Korporation der 
Schonenfahrer entstand und die vornehme Welt Lübecks wohl noch 
lange unter dem Eindrucke fortlebte, den die Anwesenheit Kaiser 
Karls IV hervorgebracht hatte, regte sich unter den Handwerkern 

ft Korner bei Eccard, Scriptores medii aevi T. II p. 1153. 
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ein Geist der Unzufriedenheit und des Aufruhrs. Im Jahre 1376 
entstand, nach Detmars Ausdruck, die erste „mißbehegelicheid uude 
wrank" x) zwischen der Gemeinde und dem Rath zu Lübeck. Der 
Rath forderte Erhöhung der Steuern, trat aber von seiner Forderung 
zurück. 1380 folgte „de andere twedracht," 2) die Handwerker ver- 
langten Erweiterung ihrer Rechte. Nach mehrwöchentlichen Ver- 
Handlungen wurde der Friede wieder hergestellt, ohne daß Blut 
vergossen wurde. Die Kaufleute schritten vermittelnd ein, und Detmar 
hebt besonders die Dienste hervor, welche „de jungen Iiibe" 3) leisteten. 
Er kann darunter, wie sich später ergeben wird, nur die Mitglieder 
der Zirkelgesellschaft gemeint haben. Gefährlicher und planmäßig 
angelegt war der sog. Knochenhaueraufruhr im Jahre 1384, der 
glücklicher Weise früh genug entdeckt wurde, um noch verhindert 
werden zu können. Strenges Gericht wurde über die Schuldigen 
gehalten. Der Rath behielt die Gewalt in seinen Händen. Bei 
der Erzählung dieses Aufruhrs unterscheidet Detmar reiche Kaufleute 
(rite koplude) von Solchen, die „rike van gude"^) waren. 

Zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts kam es in der 
That zu einer Unterbrechung des Regiments der Patrizier. Der 
Rath sah sich in die Nothwendigkeit versetzt, von den Bürgern 
vermehrte Abgaben zu verlangen, und erregte dadurch eine Erbitterung, 
aus der ein Aufruhr entstand. Es liegt Nichts vor, woraus man 
abnehmen könnte, daß er sich in der Verwaltung der Stadt irgend etwas 
hätte zu Schulden kommen lassen, vielmehr war, wovon auch die Ge- 
schichteZeugniß giebt, für alle ihre Angelegenheiten gut gesorgt. Wollte 
man dem Rathe etwas vorwerfen, so war es Das, daß er sich zu lange 
durch Anleihen geholfen halte und die Hülfe der Bürger erst in Anspruch 
nahm, als die Zinsenlast schon außerordentlich groß geworden war. Aber 
als die Bürger Einsicht in die Rechnungen verlangten, konnte ihnen 
gewillfahrt werden, und sie fanden keine Veranlassung zu behaupten, 
daß Geld verschwendet, oder gar, daß es veruntreut sei. Aber sie 
benutzten die Gelegenheit, um zu erstreben, >vas sie hauptsächlich 

fl Koppmann, Die Chroniken der niedersächsischen Slüdre. Lübeck. Bd.1, 
S. 557. 

fl Ebendaselbst S. 569. 
fl Ebendaselbst S. 570. 
fl Ebendaselbst S. 581. 
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wünschten und was damals entschieden im Geiste der Zeit lag, 
Antheil am Regiment. Als etwas Vorübergehendes gestand der 
Rath Das zu, damit die Bürger sich selbst überzeugen möchten, daß 
die Verwaltung der Güter und aller Einnahmen der Stadt in voller 
Ordnung und Regelmäßigkeit geführt werde. Da aber die Gemeinde 
sich damit nicht begnügte, sondern für immer bei den einzelnen 
Ofstcien Bürger betheitigt sehen wollte, insbesondere auch Antheil 
an der Rathswahl verlangte, verließ eine Anzahl von Rathsmit- 
gliedern, die dem Andrängen nicht widerstehen konnten und nicht 
nachgeben wollten, freiwillig die Stadt und mehrere Patrizier, die 
nicht im Rathe waren, begleiteten sie. So kam die Rathswahl auf 
kurze Zeit in die Hände der Bürger. Es wurde ein eigener Wahl- 
modus festgesetzt, durch welchen zwar Patrizier nicht ausgeschlossen 
waren, jedoch den Kaufleuten und auch Handwerkern die Zuziehung ge- 
sichert wurde. Das erschien denn als ein wesentlicher Fortschritt, 
und einige Bürger, die nach Wismar und Rostock kamen, ermangelten 
nicht, dort zu erzählen, daß man nun in Lübeck auch Kaufleute 
und Handwerker im Rathe habe, und dies als eine heilsame Neue- 
rung zur Nachahmung zu empfehlen.x) Der Ausdruck Kaufleute 
bezieht sich hier nur auf den Stand, nicht ans den Beruf. Beides 
war damals nicht immer dasselbe. Auch Patrizier trieben Handel, 
selbst solche, die im Rathe saßen, und der Rath hat es immer für 
nothwendig gehalten, Männer, die durch ihr eigenes Geschäft mit 
den Handelsverhältnissen vertraut waren, in seiner Mitte zu haben. 
Zwei Maßregeln, die der nengewählte Rath ergriff, zeigen, wie 
erbittert er gegen die Mitglieder des alten Raths war und wie sehr 
man den alten Rath und die Zirkelgesellschaft identificirte. Obwohl 
durch ein Urtheil des Kaiserlichen Hofgerichts Alle im Besitze ihres 
Vermögens bleiben sollten, wurden doch die Renten und Grundstücke 
der sämmtlichen Ausgewanderten, soweit sie im Oberstadtbuch ver- 
zeichnet waren, eingezogen. Es waren vierundzwanzig Personen, die 
von dieser Maßregel betroffen wurden. Zugleich nahm der neue 
Rath der Zirkelgesellschaft eine Rente von 80 ntff., die ihr aus dem 
Dorfe Crnmmesse zustand. Jene Grundstücke verwandte er ohne 

fl Grautofs, Lüb. Chroniken Th. 2 S. 275. Daß die Worte Eingang 
fanden, ergiebt sich aus Crull, Die Rathslinie der Stadt Wismar S. 50 fg. 
und Ko pp mann, Gesch. der Stadt Rostock S. 21. 
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Weiteres zum Besten der Stadt und verkaufte sie theiliveise sogleich 
wieder, die Rente überwies er verschiedenen geistlichen Stiftungen ’) 
Seine Herrschaft dauerte acht Jahre, vvn 1408 bis 1416. Daun 
kehrte, wie es scheint, zur aufrichtigen Freude der Bürgerschaft, der 
alte Rath unter Jordan Pleskow's Führung zurück und wurde von 
zwei Kaiserlichen Commissarien wieder in seine Würde eingesetzt. 
Es lebten damals noch vierzehn Mitglieder des alten Raths, vvn 
denen zwei, wie es scheint, vielleicht ihres Alters wegen, nicht ivieder 
eintraten. Zur Erreichung der Zahl von 24 Mitgliedern waten 
also zwölf Stellen neu zu besetzen, und da mag es wohl als ein Be- 
weis der Mäßigung und weiser Rücksichtnahme auf die Verhältnisse 
angesehen werden, daß der Rath, der die Wahl nun wieder allein 
in Händen hatte, sich nicht ausschließlich ans den Reihen der Patrizier 
ergänzte, sondern er wählte aus diesen nur zwei Personen, Johann 
Darsow und Tidemann Morkerke, bestätigte fünf Mitglieder des 
neuen Raths in ihren Aemtern und berief noch fünf Kaufleute zu 
sich. Die Zirkelgesellschaft aber handelte ihrerseits vermuthlich eben 
so sehr im Interesse ihrer eigenen Stellung als in Berücksichtigung 
der Verhältnisse, indem sie von den zehn ihr nicht angehörigen in 
den Rath gewählten Männern sieben in ihre Mitte aufnahm, näm- 
lich vier der Mitglieder des neuen Raths, Tidemann Steen, Ludwig 
Krull, Bertold Roland, Detmar von Thunen, und drei Kaufleute, 
Johann Germer, Johann Bere und Tidemann Zerrentin. Ob die 
drei übrigen, Johann von Hervord, Albert Erp und Johann von 
Hameln, den Eintritt abgelehnt haben oder von der Gesellschaft 
fern gehalten sind, ist nicht zu entscheiden. 

2. 

Eine Reihe angesehener Familien, die in vielen Generationen 
ihre Dienste der Vaterstadt gewidmet haben, und eine Reihe ein- 
zelner bedeutender Männer sind in der Zirkelgesellschaft vereinigt 
gewesen. Die Namen der Einzelne» sind in den Chroniken bei der 
Erzählung der Ereignisse häustg nicht genannt, und wenn auch die 
Hanserecesse aushelfend eintreten, so fehlt es doch oft an der 
Möglichkeit, ihre Thätigkeit zu würdigen. 

') Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 5 Jß 355, 396. 
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Zu den ältesten Familien gehört die der Warendorp. Ein 
Giselbert von Warendorp wanderte bald nach der Erbauung der 
Stadt hier ein, >vard früh in den Rath gewählt und nebst andern 
Rathmännern l 188 bei einer Streitigkeit der Stadt mit dem Grafen 
Adolph von Holstein an den Kaiser Friedrich Barbarossa gesandt, 
den er in Leißnig, einer kleinen Stadt an der Mulde im jetzigen 
Königreich Sachsen, traf. Er erreichte den Zweck seiner Sendung 
und brachte das große Privilegium zurück, welches Lübeck zuerst seine 
bevorrechtete Stellung gegeben hat. Ein Bruno Warendorp wird 
1289 unter den Rathmännern erwähnt und bekleidete sein Amt 
länger als fünfzig Jahre; er starb 1341. In, fünfzehnten Jahr- 
hundert stand die Familie in ihrer höchsten Blüthe. Elf ihrer 
Mitglieder — aus keiner andern Familie in dem einen Jahrhundert 
eine so große Anzahl — haben theils nach einander, theils neben 
einander, einmal vier des Namens zu gleicher Zeit, im Rath ge- 
sessen. Gottschalk von Warendorp war 1351 deutscher Ordensritter, 
sein Bruder Hermann 1369 hiesiger Geschäftsträger des Deutsch- 
ordensmeisters, Brun Warendorp 1369 Anführer der Lübeckischen 
Flotte im Kriege gegen König Waldemar von Dänemark und fand 
seinen Tod in diesem Kampfe im August desselben Jahres in Schonen. 
Die Familie erwarb eigene Kapellen im Dom, in der Marien- 
Kirche und in der Jacobi-Kirche. Schon daraus folgt, daß sie be- 
gütert war. Abgesehen von einzelnen Grundstücken in unmittelbarer 
Nähe der Stadt besaß sie das Dorf Jsraelsdorf, das älteste der 
Lübeckischen Dörfer. Brun Warendorp besaß es ganz 1354, seine 
Nachkommen verkauften es 1448. Gottschalk von Warendorp hinter- 
ließ 1346 seinen Söhnen Roggenhorst, Zarnewitz und Ovendorf. 
Wilhelm von Wareudorp kaufte 1353 das Gut Dunkelsdorf, welches 
bis in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts Eigenthum der 
Familie geblieben ist. Ein Bruno von Warendorp erwarb im 
fünfzehnten Jahrhundert Brandenbaum und Hohewartc, zwei Grund- 
stücke an der Wakenitz; 1558 ist der letzte Warendorp, Bruno, in 
den Rath gewählt; 1738 zum letzten Mal ein Warendorp in die 
Gesellschaft aufgenommen. 

Eine andere angesehene Familie war die der Pleskow, die von 
Wisby aus sich hier niedergelassen hat. Heinrich Pleskow saß 1301 
im Rath, wurde 1316 nach Avignon zum Papste Johann XXII. 
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gesandt, „m die Aufhebung des über Lübeck ausgesprochenen Jnterdicts 
zu bewirken, ward 13.26 Bürgermeister und starb 1340. Seine 
beiden Söhne, Heinrich und Arnold, und wiederum deren Söhne 
und Enkel wurden nach einander in den Rath gewählt und außer- 
dem andere desselben Namens, ohne Zweifel Verwandte, so daß bis 
1457 zehn Pleskow in der Rathslinie vorkommen. Zwei unter 
ihnen ragen als besonders verdienstvolle Männer hervor, Jacob und 
Jordan. Jacob Pleskow, im Jahre 1352 in ungewöhnlich frühem 
Lebensalter in den Rath gewählt, war von 1362 bis 1367 auf 
sieben und zwanzig Hansetagen, von welchen sieben in Lübeck selbst 
gehalten wurden, der Vertreter Lübecks, gewöhnlich in Gemeinschaft 
mit Hermann Osenbrügge und Simon Swerting, inzwischen auch 
1366 mit Bernard Oldenburg in Danzig bei der Schlichtung einer 
Streitigkeit des Erzbischofs von Riga mit dem Deutschen Orden 
gegenwärtig und ohne Zweifel auch thätig. Den durch die unglück- 
lichen Kriege mit König Waldemar von Dänemark eutmuthigten 
Städten gab er das verlorene Selbstbewußtsein wieder, befestigte 
die Eintracht unter ihnen und wurde so der eigentliche Urheber des 
erneuerten und nun erfolgreichen Kampfes. Von der Zusammen- 
kunft in Stralsund 1370, auf welcher der Friede mit Waldemar 
zu Stande kam, ging er sogleich nach Wordiugborg zu vorberei- 
tenden Besprechungen mit Abgesandten des Königs Hakou von Nor- 
wegen. Ter Friedensschluß selbst erfolgte bald darauf in Bahus 
in Gegenwart des Königs selbst durch Hermann Osenbrügge und 
Gerhard von Attendorn. 1373 ging er mit Johann Lüneburg nach 
Novgorod, um mit den Russen über geraubte Güter zu verhandeln, 
1376 nochmals nach Dänemark, um wiederum einen Vertrag mit 
dem König von Norwegen zu schließen, 1377 in Verbindung mit 
Rathmannen aus Thorn und Dortmund nach Brügge, um die in 
Verwirrung gerathenen Verhältnisse des Hansischen Kontors zu 
ordnen. Auf einer abermaligen Gesandtschaft nach Rostock in 
Angelegenheiten der Hanse endete 1381 sein thatenreiches Leben. Z 

Nicht weniger verdienstvoll war sein Verwandter Jordan Pleskow, 
der 1389 in den Rath gewählt wurde. Schon in den ersten 
Jahren seiner Amtsführung wurde er mehrfach in Geschäften der 

h Bergt. Hansische Geschichtsblätter, Jahrgang 1882, S. 51 sg. 
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Stadt versandte? 1401 zog er an der Spitze von 4000 Bürgern 
gegen den Herzog Balthasar von Mecklenburg aus, der die Land- 
straßen unsicher machte und auch Lübeckischen Kaufleuten großen 
Schaden zugefügt hatte. 1404 machte er einen Feldzug zu dem- 
selben Zwecke. Bei dem Ausbruch des Aufruhrs 1408 war er 
wortführender Bürgermeister. Er verließ mit dem größeren Theile 
des Raths die Stadt und wandte nun alle seine Kraft darauf, um 
ohne Anwendung von Gewalt die Wiedereinsetzung des alten Raths 
zu bewirken. Nach kurzem Aufenthalt in Lüneburg ging er mit 
Reiner von Calven nach Heidelberg, wo Kaiser Ruprecht Hos und 
Gericht hielt. Der frühe Tod desselben hinderte sein thätiges Ein- 
greifen. Dem Nachfolger, Kaiser Sigismund, fehlte es an Interesse 
für die Sache und ein längerer Aufenthalt Jordan Pleskows in 
Kostnitz blieb zunächst fruchtlos, obwohl es ihm gelang, die Kaiserin 
Barbara zu gewinnen. Erst allmählich begriff auch Sigismund die 
Sachlage, und so kam es zu der Wiederherstellung des alten Raths. 
Jordan Pleskows Einfluß blieb nun entscheidend nicht blos für die 
Lübcckischen, sondern auch für die hansischen Verhältnisse mindestens 
in Bezug auf Dänemark, da er mit dem König Erich in einem 
persönlichen Freundschaftsverhältniß stand. 1420 erwarb er sich 
noch das Verdienst, an der Spitze Lübeckischer und Hamburgischer 
Truppen die Schlösser Bergedorf und Riepenburg zu erobern und 
zu bewirken, daß Herzog Erich V von Lanenburg beide Schlösser nebst 
dem dazu gehörigen Städtchen Bergedorf und den sog. Vierlanden 
den Städten Lübeck und Hamburg abtrat, in deren gemeinschaftlichem 
Besitz sie bis 1867 geblieben sind. 1425 starb er. Die alte 
Rathslinie fügt seinem Namen die Worte hinzu: die totum habuit, 
quod bonus vir habere debuit, Und beide Chronisten, Detniar 
und Korner, rufen bei der Erwähnung seines Todes ihm die 
wärmsten Lobsprüche nach. 

Durch Reichthum zeichnete sich vor allen die zu Anfang des 
vierzehnten Jahrhunderts aus Mecklenburg eingewanderte Familie 
der Darsow aus. Sie erscheinen zuerst als Kaufleute und die Brüder 
Gerhard und Hermann gehören zu den Stiftern der Gesellschaft. 
In Gerhard Darsows Hause, der damals noch nicht Rathinann 
war, nahm Kaiser Karl IV seine Wohnung, als er im October 1375 
zehn Tage in Lübeck zubrachte. Und bei der Anleihe von 5000 
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Goldgulden, welche des Kaisers Begleiter, Erzbischof Friedrich von 
Köln, im Juli desselben Jahres, und vielleicht nicht ohne Beziehung 
auf die Reise, bei mehreren Lübeckischen Bürgern machte, betheiligten 
die beiden Briidcr sich mit 2000 Gvldgulden. Die drei Brüder, 
Gerd, Hermann und Johann, wurden nach einander in den Rath 
gewählt. Der dritte, Johann, war einer der beiden Mitglieder 
der Zirkelgesellschaft, die man 1416 in den Rath aufnahm. 

^siDie beiden Brüder >varen in der Lage, mehrere in der Nachbarschaft \ 
Lübecks in Lauenburg gelegene Güter, Crnmmessc, Cronsforde, Niemark, 
Bliestorf, zu erwerben, wodurch factisch das Stadtgebiet eine Erwei- 
terung erfuhr. Im Besitz der Familie sind sie freilich nur durch 
drei Generationen geblieben, da der Enkel der ersten Erwerber nur 
zwei Töchter hinterließ, die Güter daher in den Besitz von Schwieger- 
söhnen kamen. Einer derselben gehörte der Familie Wickede an, 
derjenigen Familie, die länger als irgend eine andere in Lübeck 
gelebt und gewirkt hat. Sie wird später noch zu erivähnen sein, v' 

Im vierzehnten Jahrhundert ragt unter andern noch die Familie 
Attendorn hervor. Gottschalk von Attendorn war 1369 neben Brun 
Warendorp Anführer der hansischen Flotte und von drei Vaterbruder- 
kindern waren gleichzeitig der eine, Eberhard, Bischof von Lübeck, 
der andere, Gerhard, Bürgermeister und vielfach auf Hansatagen 
ausgesandt, die dritte, Gertrud, Aebtissin des Johannis-Klosters. 
Andere bedeutende Namen stehen vereinzelt. Simon Swerting wurde 
1363 in den Rath gewählt und hat dann 25 Jahre lang seiner 
Vaterstadt und der Hanse mit Eifer und Geschick gedient. Er trat 
ein, als die Städte durch Waldemars Erfolge entmuthigt waren, 
und seine ersten Verhandlungen waren unangenehmer Art. Aber 
er wurde Jacob Pleskows treuer Genosse in dem Beniühen, Ein- 
müthigkeit und Selbstgefühl wieder herzustellen, und hat seinen 
Antheil an den Siegen. Später war er längere Zeit in Flandern, 
Frankreich und England thätig, um dortige Verhältnisse zu ordnen, 
entstehende Streitigkeiten zu schlichten. Aus England brachte er 
als besondere Gunstbezcugung des Königs Eduard III drei Reliquien 
mit, ein Stück eines Knochens des heiligen Thomas von Canterbury, 
einen Theil seines Gewandes und eine durch die Berührung des 
Heiligen im Winter grün gewordene Pflanze. In den vier, die 
Echtheit der Reliquien bezeugenden, von vier Englischen Bischöfen 
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ausgestellten Urkunden wird ausdriicklich hervorgehoben, daß der 
König nur aus die Fürbitte des Hochmeisters und mit Rücksicht auf 
das Ansehen der Hansestädte und die Persönlichkeit ihres Abge- 
sandten die Wegführung der kostbaren Gegenstände aus England 
gestattet habe. Er starb 1368. Bedeutender noch war die Wirk- 
samkeit des Heinrich Westhof. Er wurde 1372 in den Rath ge- 
wählt und seine erste Thätigkeit galt den Verhältnissen in Flandern. 
Die hansischen Kaufleute, durch Willkürlichkeiten aller Art gereizt, 
verließen im Sommer 1388 ihr Kontor zu Brügge. Erst nach 
mehrjährigen Verhandlungen gingen die Flandrischen Städte auf 
die Forderungen der Hansestädte ein und am Thomastage (21. Dec.) 
1392 führte Heinrich Westhos in Verbindung mit dem Hamburger- 
Bürgermeister Johann Hoher 150 berittene Kaufleute in'feierlichem 
Zuge nach Brügge zurück. Dann hatte er eine noch schwierigere 
Aufgabe zu lösen. Die Königin Margarethe, Waldemars Tochter, 
Stifterin der Calmarischen Union, hatte den von einer Partei zum 
König von Schweden erwählten Mecklenburgischen Herzog Albrecht 
1389 gefangen genommen und weigerte sich, ihn frei zu lassen. 
Es gelang endlich 1395 Heinrich Westhof in Verbindung mit dem 
Stralsunder Bürgermeister Wulf Wnlflam, sie dazu zu bewegen. 
Als Unterpfand für die Erfüllung der Bedingungen, die Albrecht 
bei seiner Freilassung eingehen mußte, überlieferte er den Städten 
Stockholm, und Heinrich Westhof war es, der in Verbindung mit 
dem Revaler Rathmann Hermann von der Halle die Stadt in Besitz 
und von dem Rathe die Pfandhuldigung entgegennahm. Nach ver- 
dienstvoller Wirksamkeit mußte er 1408 auswandern und starb 1415 
in Lüneburg, kurz vor der Rückkehr des alten Raths. Aus der 
zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts darf der Name Heinrich 
Castorp hier nicht übergangen werden. Drei dieses Namens, Vater- 
Sohn und Enkel, saßen nach einander im Rath. Der erste von 
ihnen war eine Persönlichkeit von ungewöhnlicher Einsicht und 
Energie. 1452 in den Rath gewählt wurde er schon 1402 Bürger- 
meister. An zahlreichen Hansatagen hat er theilgenommen und wo 
er war, übte er bestiminenden Einfluß. Unter seiner Mitwirkung 
ist unter andern 1474 der Utrechter Vertrag mit England geschlossen, 
der der Hanse für immer den Besitz des Stahlhofs sicherte, 1480 
eine abermalige Erneuerung des Friedens mit Holland auf z>völf 
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Jahre zu Stande gekommen. Dabei fand er Gelegenheit und Muße, 
in Lübeck selbst heilsame Einrichtungen zu schaffen. 

Es hat von dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts bis in 
die ersten Decennien des sechzehnten hinein in der Lübeckischen 
Geschichte kaum einen bedeutenden Namen gegeben, der sich nicht 
auch in der Zirkelgesellschaft findet. Das war die Weise der Gesell- 
schaft, nach keiner Richtung hin sich abzuschließen, sondern von 
allen Seiten bedeutende Männer au sich zu ziehen und in sich auf- 
zunehmen. Darum hat sie ihre Stellung unbestritten und, wie es 
scheint, unbeneidet so lange Zeit erhalten können. Es mag sein, 
daß einzelne Familien, eingedenk der Thaten und der Stellung 
ihrer Vorfahren, ein gewisses Maß von Selbstgefühl in sich unter- 
hielten, das sich auch aus die Gesellschaft übertrug. Anstoß ist da- 
durch nicht gegeben worden. Die Stadt gedieh unter der aristokra- 
tischen Negierungsform. Und bedurfte der Rath von Lübeck wegen 
seiner Stellung in der Hanse mehr als die Räthe der meisten 
übrigen Städte staatsmünnischer Einsicht und Kraft, so ist es offenbar 
zweckmäßig gewesen, daß seine Mitglieder auch außeramtlich in einer 
Verbindung standen, die ihnen leicht Gelegenheit bot, Ansichten zu 
erörtern und auszutauschen. Die Einheit und die Kraft ihres 
Handelns ist dadurch gefördert worden. 

Betrachten wir die inneren Verhältnisse der Gesellschaft, wie 
sie nach den 1429 festgesetzten Statuten sich darstellen. 

\ 3. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die durch den Ausruhr 

von 1408 gesprengte Gesellschaft sich nach der Rückkehr des alten 
Raths im Jahre 1416 von selbst wieder zusammenfand, aber ziem- 
lich lange scheint es doch gedauert zu haben. Erst 1422 wird ein 
Fastnachtsgelage erwähnt und sieben fernere Jahre verflossen, bis 
das Leben sich soweit consolidirt hatte, daß man ein Bedürfniß 
empfand, Statuten zu entwerfen. In ihnen finden wir eine Gesell- 
schaft ohne Präsidenten und ohne Vorstand. Alle kaufmännischen 
und Handwerker-Korporationen hatten vier.Aelterteule und wer von 
diesen das Wort führte oder ob die Wortführung eine lebensläng- 
liche war, bestimmte sich nach sichern und bekannten Regeln. Es 
ist interessant und characteristisch, daß der Zirkelgesellschaft diese 
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Einrichtung nicht nothwendig erschien. Die Statuten kennen keine 
anderen Beamten als vier Schaffer, denen das Amt Arbeit und 
Kosten verursachte, aber nicht Ansehn gab. Die Würde, welche 
den der Gesellschaft angehörenden Bürgerineistern vermöge ihrer 
Persönlichkeit und ihrer Stellung innewohnte, muß hinreichend ge- 
wesen sein, um leitende Thätigkeit, soweit erforderlich, auszuüben. 
Einige Verrichtungen werden ihnen in den Statuten bestimmt 
überwiesen. 

Zweimal im Jahre fanden allgemeine Versammlungen statt, 
einmal ini Sommer am Sonntage nach Pfingsten, dem Sonntage 
Trinitatis, einmal im Winter am Tage nach dem ersten Advent. 
Die erste dieser Versammlungen wurde auf der Olausbnrg gehalten 
und war zwar eine festliche, hatte aber doch zugleich einen wesent- 
lich geschäftlichen Character. Sie begann Morgens um 10 Uhr 
mit einer Mahlzeit, die aus Schinken und drei nicht fest bestimmten 
Gerichten bestand. Darauf folgte zunächst die Rechnungsablage. 
Leider hat sich keine einzige Rechnung aus dem fünfzehnten Jahr- 
hundert erhalten, aus der man erkennen könnte, wie groß die Mühe 
war, sie zu führen. Einiges Vermögen erwarb die Gesellschaft durch 
Schenkung schon früh, es wuchs langsam. Regelmäßige Beiträge 
wurden nicht erhoben, jedoch bei Aufnahmen Eintrittsgelder, und bei 
Todesfällen mußten, wenn ein Mann gestorben war, mindestens 
zivei Mark gegeben werden, bei dem Tode einer Frau mindestens 
eine Mark („be ok mer geben wil, de mach dat don"). Für 
gewisse Uebertretungen der Ordnung waren Strafen festgesetzt. Vier- 
Schilling bezahlte, wer in der Jahresversammlung den Zirkel nicht trug, 
eben so viel, wer bei einer von den Schaffern berufenen außeror- 
dentlichen Versammlung nicht erschien. Nachdem die Rechnungs- 
ablage beschafft war, wurden Wahlen vorgenommen. Vier Schaffer 
hatten alle Angelegenheiten zu besorgen, zwei als fungirende, zwei 
als zugeordnete. Die verwaltenden traten, sobald sie Rechnung 
abgelegt hatten, vom Amte zurück, die zugeordneten traten in die 
Verwaltung ein. Es fand demnach ein häufiger Wechsel statt, jeder 
blieb nur zwei Jahre im Amte. Dabei war es vorschriftsmäßig, 
daß immer ein Herr des Raths sich unter den Schaffern befinden 

*) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. I V Jß 625, 637, 684. 
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mußte. Ein solcher wurde demnach immer ein Jahr ums andere 
gewählt. Endlich war die Versammlung noch zur Aufnahme neuer 
Mitglieder bestimmt, wofür die Ordnung ein ziemlich umständliches 
Verfahren vorschrieb. Offenbar war es Absicht, bei Aufnahmen 
vorsichtig zu sein. Wer den Eintritt ivünschte, mußte von einem 
Mitgliede vorgeschlagen werden, und schon darin lag gewissermaßen 
ein erstes Prüfungsstadium. Die Anmeldung geschah bei den 
Schaffern, welche sie den Bürgerineistern inittheilten und Rücksprache 
mit ihnen darüber hielten. Ergaben sich bei dieser Vorprüfung 
Bedenken, so war der Vorschlag abgelehnt und mußte zurückge- 
nommen werden. War man einverstanden, so beriefen die Bürger- 
meister eine Versammlung und stellten zuvörderst die allgeineine 
Frage, ob man die Zahl der Mitglieder vermehren wolle. Wenn 
diese Frage bejaht wurde, konnten die Vorschläge gemacht werden 
und wurden einzeln besprochen, wobei jedesmal der Vorschlagende 
und die nächsten Verivandten des Vorgeschlagenen abtreten mußten. 
Wer aufgenommen wurde, war sogleich Mitglied, zahlte als Ein- 
trittsgeld den Schaffern 10 und nahm an der nächstfolgenden 
Mahlzeit schon Theil. Diese begann um 5 Uhr. Mehr als drei 
Gerichte durften nicht gegeben werden, Nach Beendigung der 
Mahlzeit erschienen die Frauen und es wurde getanzt. 

Auch der Montag war ein Festtag. Alan hörte Morgens eine 
Miesse in der Catharinen-Kirche und hatte dann wieder zwei Mahl- 
zeiten auf der Olausburg, an diesem Tage unter Theilnahme der Frauen 
schon beim Essen. Die Schaffer wurden bei ihren Verrichtungen 
durch Schafferinnen unterstützt. Am Dienstag hatten die Schaffer 
eine Nachfeier, an der auch die neu gewählten theilnahmen und 
vermuthlich über ihre Obliegenheiten unterrichtet wurden. Sie 
durften dabei sechs Stübchen Wein auf Kosten der Gesellschaft 
trinken, begnügten sich übrigens mit den vorhandenen Resten. Was 
sie nun noch übrig ließen, wurde den Armen in dem nahe gele- 
genen St. Jürgen-Hospital x) gegeben. 

Die Winterversammlung, am ersten Montag im Advent, war 
wesentlich eine allgemeine Todtenfeier, zu Ehren und zum Seelenheil 

h Erst seit 1645 steht die St. Jürgen-Kapelle nebst den Gebäuden, zu 
denen sie gehört, an der Stelle, die sie jetzt einnimmt. 
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aller verstorbenen Mitglieder der Gesellschaft. Sie fand in der 
Catharinen-Kirche statt und war mit Mahlzeiten nicht verbunden. 
Fehlen durfte Niemand, sondern Jeder mußte das übliche Opfer, 
das dem Kloster zufiel, darbringen. Wer ausblieb, gab ein Pfund 
Wachs als Strafe. Besondere Seelenmessen wurden jedesmal bei 
dem Tode eines Mitgliedes gefeiert. Die Bürgermeister bestimmten 
einen Tag dafür. Auch dabei durfte, bei Strafe eines Pfundes 
Wachs, Niemand fehlen und Alle hatten die Pflicht, den Sarg 
persönlich zu Grabe zu tragen, nur die Mitglieder des Raths waren 
von dieser Verpflichtung befreit. Wer sonst sich weigerte, verfiel in 
eine Strafe von vier Stübchen Wein, die bei der nächsten Mahlzeit 
getrunken wurden. 

Eine dritte regelmäßige Versammlung, eine Mittagsmahlzeit 
mit Frauen, wurde 1469 eingeführt, zum ersten Mal am Sonntag 
vor Mariä Himmelfahrt (August 15), später an einem nicht be- 
stimmten Tage um Jacobi (Juli 25) gehalten. Andere Lustbar- 
keiten erwähnt die Ordnung zwar nicht, doch ergiebt sich aus ihr, 
daß es daran nicht fehlte, indem sie sagt: „Item so gisst man den 
piperen teyn mark, darvvrn solen se der selschop denen, wen se to 
Hope sin unde up deme radhuse unde ok anderwegen, wo men erer 
behoff hefft; wen se der selschop to Unwillen weren, so sal man 
andere Piper nemen." Das Rathhaus wurde also damals auch zu 
Festlichkeiten benutzt, nicht blos vom Rathe selbst, wie wir aus 
andern Quellen wissen, sondern auch von den Patriziern. Das war 
aber nicht blos in Lübeck der Fall, sondern geschah in anderen 
Städten ebenfalls. Auch die Olausburg war nicht Eigenthum der 
Gesellschaft, sondern wurde von ihr nur benutzt. Sie gehörte dem 
Rathe und lag unmittelbar vor der Stadt zwischen dem Hüxterthor 
und dem Mühleuthore, näher dem ersteren. 

Außer den Jahresversammlungen fanden im Winter allabend- 
liche Zusammenkünfte statt, die um Martini ihren Anfang nahmen 
und bis zum Palmsonntag fortgesetzt wurden. Dazu war die 
Olausburg vielleicht schon wegen ihrer Entlegenheit in einer Zeit, 
in der Straßenbeleuchtung unbekannt war, vielleicht auch aus anderen 
Gründen nicht geeignet. Einzelne Mitglieder der Gesellschaft gaben 
in ihren Häusern ein Lokal dazu her und empfingen dafür eine 
Vergütung; fehlte es daran, so miethete man eins in einem bequem 

Ztschr. d. B. f. L. G. V, I. 21 
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gelegenen Hause („men schal huren eyn hus, dat belegen is ilkem, 
also men best kan"). Die Theilnehmer an diesen Zusammenkünften 
bildeten in jedem einzelnen Winter eine besondere Gesellschaft, die 
einen eigenen Namen hatte, nämlich die Kumpanie der jungen 
lüde oder auch kurzweg de Kumpanie. Der letztere Name ist 
alsbald aus die ganze Gesellschaft übertragen worden und sie hat 
ihn wohl schon früher geführt. Z Lange Zeit lassen sich selschop 
und kumpanie bestimmt unterscheiden, wenn auch in einzelnen 
Fällen der eine Ausdruck wohl einmal für den andern gebraucht 
sein mag. Solche Gesellschaften haben, vielleicht in Veranlassung 
der Statuten von 1429, ebenfalls eine festere Ordnung erhalten 
und bis über die Zeit der Reformation hinaus fortgedauert. Der 
Beitritt mußte iu jedem Winter gleich zu Anfang erklärt werden; 
nur denen, die in öffentlichen oder eigenen Angelegenheiten verreist 
waren, war es gestattet, noch zu Neujahr einzutreten. Wie groß 
die Anzahl war, läßt sich für die ersten Jahre nicht angeben. Erst 
1456 wird bemerkt, daß es 30 Personen waren, vermuthlich die 
höchste bis dahin vorgekommene Zahl. Auf ungefähr derselben Höhe 
hielt sich die Zahl dann längere Zeit hindurch, stieg einmal, 1463, sogar 
aus 38 und betrug selbst in dem schlimmen Pestjahr 1464 35. 
Allmählich aber nahm sie ab. 

Auf gemeinschaftliche Kosten wurden Feuerung und Beleuch- 
tung besorgt, auch allerlei erforderliches Geräth, zunächst Tische, 
Sessel, Krüge, Becher angeschafft, später noch manches Andere. 
Man wählte zwei Schaffer und zwei Schenken. Erstere wurden am 
ersten Sonntag in den Fasten geivählt. Es lag ihnen ob, den 
nöthigen Vorrath von Holz und Kohlen anzuschaffen, für die 
Instandhaltung, Ergänzung und Vermehrung aller andern erforder- 
lichen Utensilien zu sorgen und die Rechnung zu führen. Am Ende 
des Winters legten sie Rechnung ab, repartirten die Kosten und 
jedes Mitglied zahlte seinen Beitrag. Die Statuten erwähnen die 
Möglichkeit, daß einer der Theilnehmer im Lause des Winters sein 
Vermögen verliere, wollen aber den Schaffern nicht erlauben, in 

') In den oben schon angeführten Worten Detmars (nach Koppmanns 
Ausgabe Bd 1 S. 570) scheint ein sicherer Hinweis darauf zu liegen, dag die 
Gesellschaft in der Urkunde von 1379 nur einen Abschluß gefunden und schon 
früher bestanden hat. 
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solchem Falle den Beitrag desselben aus die übrigen Mitglieder zu 
vertheilen, sondern überlassen ihnen, zu sehen, wie sie zu ihrem 
Rechte kommen. Die Schenken wurden am nächsten Sonnabend nach 
Martini gewählt. Ihre Obliegenheit bestand in der Aufsicht über 
das Bier, welches int Keller lag und durchaus das gewöhnliche 
Getränk bildete. Auch mußten sie, wenn Einer oder der Andere 
der Anwesenden ein Abendessen zu haben wünschte, es veranstalten. 
Einer von beiden Schenken mußte jeden Abend entweder persönlich 
anwesend sein, oder, wenn er verhindert war, für einen Stellvertreter 
sorgen. 

Das Beisammensein des Klubs wurde wesentlich gefördert 
und die Geschäftsführung der Beamten in vielen Beziehungen er- 
leichtert dadurch, daß die Gesellschaft 1479 ein eigenes Haus in 
der Stadt erwarb. Vorhandene Aufzeichnungen sagen, daß Hans 
Lüneburg es ihr „gegeben" habe; nach einer Jnscription des Ober- 
stadtbuchs hat sie es von Johann Lüneburg und Dietrich Basedow, 
zweien ihrer Mitglieder, gekauft. Den größeren Anspruch auf 
Richtigkeit hat offenbar die letztere Angabe, indessen kann auch die 
erstere nicht ohne Bedeutung sein. Gewiß hat Hans Lüneburg das 
Verdienst gehabt, daß er eine auf dem Hause ruhende Rente von 
25 ablistete, wodurch die Gesellschaft in den Besitz eines unbe- 
schwerten Hauses kam. Vielleicht hat er es auch bewirkt, daß der 
Kaufpreis ein niäßiger war. 

Entstand nun auch von selbst eine größere Gemeinsamkeit der 
Interessen und engere Verbindung mit der Gesellschaft, so blieb doch 
der Klub auch ferner etwas für sich Bestehendes, wie er es bisher 
gewesen war. Alan erkennt dies schon daraus, daß in den Klub 
bisweilen Personen aufgenoinmen wurden, die an der Gesellschaft 
keinen Antheil haben konnten. Das war 1466 der Gras Moritz 
von Pyrmont, den der Rath an die Spitze seiner Söldner stellte, 
um besser für die Sicherheit der Landstraßen zu sorgen, 1484 der 
Rittmeister Bodo von Adelefsen, der vermuthlich Nachfolger des 
Grafen Moritz war. 1483 wurde der „würdige Herr Doctor Giseler 
von Minden, Eines Erbaren Raths zu Lübeck Syndicus," ausge- 
nommen. Bei diesem ist schon die ausführliche, sonst nicht vor- 
kommende Bezeichnung auffallend. Bodo von Adelefsen wurde als 
Ritter 1501, wohl aus ganz besonderen Gründen, Mitglied 

21' 
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der Gesellschaft, die beiden anderen sind es niemals geworden. Da 
von allen Dreien gesagt wird: „quam in de kumpanie," muß man 
annehmen, daß sie nicht blos für einen Winter, sondern für immer 
zugelassen wurden. Auch sonst wird es bei Vielen, die zur Kum- 
panie gehörten, bemerklich, daß sie erst später Mitglieder der Gesell- 
schaft, bei Anderen, daß sie es gar nicht wurden. Entweder also 
hat ihnen die Gesellschaft die Aufnahme nicht zugestanden oder 
sie haben selbst die nähere Verbindung nicht gewünscht. Die 
Aufnahme in die Kompagnie geschah übrigens, wie die in die Gesell- 
schaft, immer auf Vorschlag eines Mitgliedes und nach vorgängiger 
Berathung. Dagegen ist es gewiß, daß man bisweilen Gäste hatte. 
Die Statuten schreiben vor, daß, wer einen Gast einführt, einen 
Schilling „tom vorläge," also in die gemeinschaftliche Kasse ent- 
richten, und daß der Gast den Wein, den er trinkt, selbst bezahlen 
soll. Dian wird annehmen dürfen, daß die häufig als Abgeordnete 
hier anwesenden Rathmänner anderer Städte oder die Gesandten 
von Fürsten in die abendlichen Versammlungen mitgenommen wurden. 
Der Fall wird nicht selten gewesen und die Erledigung manches 
Geschäfts durch Gespräch hier vorbereitet sein. 

Die Statuten des Klubs schließen mit einer 1478 getroffenen 
Bestimmung, und aus diesem Jahre ist auch ersichtlich die jetzt noch 
vorhandene Redaction derselben. Die Zunftrollen wurden öfters, 
wenn sie einen Zusatz erhielten, ganz und gar noch einmal ge- 
schrieben, vielleicht ist es mit diesen Statuten ebenso gemacht. Ob 
eine frühere Aufzeichnung vorhanden gewesen ist und aus welchem 
Oahre, läßt sich zwar nicht mit Sicherheit angeben, indessen da ein- 
mal bei einer Zahlung bemerkt wird, wie viel im Jahre 1436 
gegeben wurde, ist die Vermuthung begründet, daß eine erste Auf- 
zeichnung 1437 stattgefunden hat. Ein zweiter Fall begründete im 
Mittelalter leicht eine Consequenz. 

Den Mittelpunkt und Höhepunkt des geselligen Lebens bildeten 
die Fastnachtslustbarkeiten, die drei Tage hindurch dauerten. Am 
Fastnacht-Sonntage versammelte die Zirkelgesellschaft sich schon um 
10 Uhr Morgens; wer nicht erschien, zahlte als Strafe ein halb 
Stübchen Wein. Es wurde eine Mittagsmahlzeit und eine Abend- 
mahlzeit gehalten, letztere unter Theilnahme der Frauen. Inzwischen 
bewirtheten die Schaffer die Gesellschaft, wie es scheint auf eigene 



313 

Kosten, mit Wein nnd Krepfeln (kropelen), einem in Süddeutsch- 
land noch jetzt unter diesem Namen bekannten Backmerk. l) Auch 
geschah Abends ein Umzug durch die Stadt auf der „Burg," an 
welchem ebenfalls Frauen theilnahmen. Der Umzug wiederholte 
sich am Montag und am Dienstag, mußte aber an diesen: Tage so 
früh beendigt sein, daß man um 8 Uhr in Prozession und mit 
Fackeln in den Rathskeller ziehen konnte. Die Statuten sagen, 
daß von diesem Zuge Niemand sich ausschließen dürfe, weder Bürger- 
meister, noch Rathsherr, noch Schreiber. Nur wer bettlägerig krank 
war, durfte zu Hause bleiben. Jeder trug eine brennende Fackel 
in der Hand, Musik ging voran, Diener nebenher. Seitdem die 
Kaufleute-Kompagnie bestand, schloß sie sich dem Zuge an, hatte 
aber ihre eigne Ä7usik. Im Keller hielt man zuerst einen Umzug, 
dann war dasjenige Gemach, welches noch jetzt die Rose heißt, für 
die Gesellschaft eingerichtet; die Kaufleute nahmen ihren Sitz „unter 
der Linde," dem Zimmer, welches jetzt die Lilie heißt. Die Schaffer 
hatten dafür gesorgt, daß guter Rheinwein und weiße (hölzerne) 
Becher hingestellt waren. Dort nahm man Platz und saß bei offenen 
Thüren, während die Diener die brennenden Fackeln hielten, so lange 
als es den Aeltesten in der Gesellschaft passend schien. Gaben 
diese ein Zeichen, so wurde aufgebrochen, der Zug kehrte, wiederum 
unter Vortritt der Musikbegleitung, zurück und löste sich erst bei 
dem Kompagniehause auf. Dann ging Jeder nach Hause und durste 
seine Fackel mitnehmen. Auch bei dem Rückwege schlossen die 
Kaufleute sich an, begleiteten die Junker bis an deren Versammlungs- 
haus und gingen dann in ihr eignes, wo sie sich ebenfalls trennten. 

Die Kompagnie verband ferner mit den Fastnachtslustbarkeiten 
dramatische Aufführungen. In einem Administrationsbuche findet 
sich ein Verzeichuiß von Fastnachtspielen und s. g. Fastnachtdichtern. 
Es erstreckt sich, wenn gleich nicht ohne Lücken, über die Jahre 1430 
bis 1515. Die ersten Eintragungen, bis 1484, sind von einer 
und derselben Hand, offenbar der eines Schreibers. Andere, jetzt 
nicht mehr erhaltene, Aufzeichnungen liegen ihnen zum Grunde und 
sie sind in dem genannten Jahre zusammengestellt. Für das Jahr 
1474 fehlen die Angaben, entweder in Folge eines Versehens des 

’) Nach Lübben eine Art Kuchen mit Fleischfüllung. 



314 

Schreibers, der mit dem Jahre 1475 eine neue Seite anfing, oder 
weil das Material fehlte. Für 1485 ist eine Lücke. Von I486 
bis 1496 haben die Verwalter, die Schaffer, selbst das Verzeichniß 
fortgesetzt, dann tritt wieder eine lange Unterbrechung ein. Erst 
Heinrich Kerkring, der im Jahre 1515 in die Zirkelgesellschaft auf- 
genommen wurde, hier erkennbar an seiner Handschrift, von der auch 
sonst Proben vorliegen, erwarb sich das Verdienst, das Versäumte, 
so weit er konnte, nachzuholen. Man sieht es an dem leeren Raume 
auf den Blättern, daß er die Absicht hatte, die Lücken, die er aus 
Mangel an Angaben für den Augenblick lassen mußte, auszufüllen, 
aber er ist nicht dazu gekommen, das Verzeichniß reicht nur bis 1515. 
Es ist demnach wahrscheinlich, daß die Fastnachtspiele damals auf- 
hörten, obwohl es gewiß ist, daß die Fastnachtslustbarkeiten bis 1537 
fortdauerten und mir einmal, 1535, „dorch affwesende der brodere 
bösen uprors halven" ausfielen. Dagegen ist es nicht wahrschein- 
lich, daß die Spiele schon vor 1430 bestanden. Vielmehr ist es 
glaublich, daß die Mitglieder der Gesellschaft, die sich in Süddeutsch- 
land und in Flandern aufhielten, sie dort kennen gelernt haben und 
die Sitte nach Lübeck verpflanzten. Sie ist nicht ohne Schwierig- 
keit durchgeführt, jedoch nicht der Zirkelgesellschaft eigenthümlich 
geblieben, sondern auch von der Kausleutekompagnie nachgeahmt 
worden. 

Vor allem war es schwer, immer Dichter zu finden. Frei- 
willig wurde das Amt nicht übernommen, die Schaffer der Ge- 
sellschaft wählten deshalb in jedem Jahre vier Fastnachtdichter, von 
welchen zwei für die Herbeischafsung eines Stückes, zwei für die 
Aufführung zu sorgen hatten. Erstere Aufgabe war entschieden die 
schwerere, und es mußte, wenn man sich nicht verständigen konnte, 
durch das Loos oder durch Würfel entschieden werden, wem sie 
zufallen sollte. Unter den Dichtern nun finden sich ebenfalls nicht 
nur Solche, die der Gesellschaft erst später beitraten, vermuthlich 
jüngere Anverwandte älterer Mitglieder, sondern, namentlich in 
der ersten Zeit, auch Mehrere, die niemals in die Gesellschaft 
aufgenommen sind. Es ergiebt sich also, daß es nicht leicht war, 
immer geeignete Persönlichkeiten zu finden, und daß man bisweilen 
sogar die Hülfe von Nichtmitgliedern in Anspruch nehmen mußte. 
Auch für die Mitwirkung bei der Aufführung scheint die Neigung 
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sich allmählich vermindert zu haben. 1499 wurde festgesetzt, daß 
die zwölf jüngsten Brüder verpflichtet feien, an dem Fastnachtspiel 
theilzunehmen: wer zu dieser Zahl nicht mehr gehörte, durfte aus- 
treten, „so verre alfe he hefft de oldeste vastelavendes dichter ge- 
weset unde de vorrede unde de achterrede gevoret vor fick." Es wird 
hinzugefügt, daß die Gesellschaft es ihm Dank wissen werde, wenn 
er länger Theil nehme. „Wyl en darboven lenzer spelen unde de 
kledinge holden, des wyllen cm de selschop danck weten." Die 
Dichter waren übrigens nicht verpflichtet, ein Stück selbst zu ver- 
fassen, sie sollen „dichten oder dichten lassen." Beides wird also 
vorgekommen sein. Interessant ist auch die Bestimmung, daß die 
bei der Aufführung Betheiligten mit den ihnen zugewiesenen Rollen 
und Reimen zufrieden sein sollen. Es gab also schon damals Rivali- 
täten. Für das Auswendiglernen der Rollen war die Frist kurz 
bemessen. Termin für die Ablieferung war der Sonntag vor Klein- 
Fastnacht. Letzterer Tag war der Donnerstag vor der Fastnacht- 
woche, im Gegensatz dazu hieß der Fastnachtsonntag Groß-Fastnacht. 
Von erheblichem Umfange konnten demnach die einzelnen Rollen 
nicht wohl sein. 

Zur Aufführung dienten „de hovede unde de borch." Man 
wird unter borch ein hölzernes, auf Rädern ruhendes Gerüst zu 
denken haben, unter hovede Zugthiere. Im Jahre 1458 geschah 
es, daß die Burg auf der Straße umfiel, und es wird als eine 
Gnade Gottes erwähnt, daß von den viernndzwanzig Personen, die 
sich auf derselben befanden, — sechszehn Frauen und acht Männer, 
die alle namentlich genannt werden, — keine eine Verletzung erlitt. 
„God gaff van gnaden, dat sick nemant wee bebe, bat ein an live 
noch fünde schaden bebe." Daraus läßt sich ein ungefährer Schluß 
auf die Größe ziehen. Die Gesellschaft bezahlte für die Ausrüstung 
der Burg jährlich 5 m//, außerdem für Fackelträger (blasdregere) 
8 Schilling. Das war aber gewiß nur ein Zuschuß aus der Gesell- 
schaftskasse und wird die Faftnachtdichter von vielleicht ziemlich 
bedeutenden Ausgaben aus eigener Tasche nicht befreit haben. Es 
pflegte im Mittelalter so zu sein. Der erwähnte Unfall ereignete 
sich am Valentinstage, dem 14. Februar, im Jahre 1458, zugleich 
Fastnachtdienstag. Darin liegt ein Grund zu der Annahme, daß 
an diesem Tage die Aufführung des Spiels stattfand. Umzüge mit 
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ber Burg würben aber, wie sich aus einer Auszeichnung von 
1505 ergiebt, an ben brei Fastnachttagen, Sonntag, Montag nnb 
Dienstag, gehalten. 

Die Dürftigkeit ber übrig gebliebenen Nachrichten gestattet es 
leiber nicht, ein klareres Bilb zu entwerfen. Immerhin aber erregt 
schon bie Reihe ber Titel ber aufgeführten Spiele Interesse unb 
Aufmerksamkeit.x) Man finbet barunter: „König Karl steten öor2) 
mit Dllegaste," „van Paris van Troe unbe ben bren nakeben sunc- 
fruwen," „be Helle unbe vor Crimolt,"») „van bem gulben Vliese 
bat Josoen wan." Die Stoffe waren, wie man sieht, sehr ver- 
schiebenartigen Sagenkreisen entnommen, bie also auch hier bekannt 
waren unb burch bie Darstellung noch bekannter würben. Allmäh- 
lich aber wanbte man sich von solchen Stoffen ab unb es tritt 
bann eine merkwürbige Tenbenz zu moralisiren hervor, bie immer 
mehr unb schließlich ganz überwiegenb herrschenb würbe. Die 
Derbheit, welche man als einen nothwenbigen Bestanbtheil ber Fast- 
nachtspiele zu benken gewohnt ist, scheint babei wenig in Anwen- 
bung gekommen zu sein. So z. $8.: „van bren bogeben, bat erste, 
bat men benke, enbe mot be last bregen, ock scal me wolbaet nicht 
vorgeten, unb bat ock wies rat beter is wen grote starcke," ober: 
„van ber leve, wo be nemant rechte foren koube, behalven eine 
juncfruwe, be was genomet be lvve, be vorbe se rechte na uthwisinge 
bes speis." Man wirb unter ben Spielen mehr bramatische Scenen, 
als im eigentlichen Sinne bes Wortes bramatische Stücke benken 
müssen; ba einige ber Darsteller mit Fackeln ber Burg vorausgingen, 
anbere, ebenfalls mit Fackeln, hinter ihr her, unb bies „vorbanz" 
unb „achterbanz" genannt wirb, mögen auch Prolog unb Epilog 
nicht gefehlt haben. 

Noch bürstiger, als über bie Fastnachtspiele, sinb bie über bie 
Maifeste erhaltenen Nachrichten. Gewiß ist es, baß solche Feste 
hier stattfanben, wie auch in Wismar, Rostock, Stralsnnb, Greifs- 
walb unb in ben norbischen öänbern, eine Feier bes wieberkehrenben 

Die Titel sind in dem Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprach- 
forschung. Jahrgang 1880, sämmtlich abgedruckt und mit einer lehrreichen 
Abhandlung von 0r. C. Walther begleitet. 

3) steten vor — fuhr aus, um zu stechen. 
*) vor Crimvlt — Frau Chriemhild- 



317 

Frühlings. Die Sage verlegt sie schon in das Jahr 1226 und 
bringt sie mit der vermeintlichen Selbstbefreinng Lübecks von der 
Dänischen Herrschaft in Verbindung. Hinsichtlich der Zeit wird ein 
Irrthum obwalten, sachlich aber wird man aus ihr entnehmen dürfen, 
daß die Feier in einem festlichen Ritt vor das Thor bestand, sei 
es in den Wald, sei es aufs Feld. Letzteres ist wahrscheinlicher, 
da der Wald nicht grün war, und in Lübeck ging der Ritt vielleicht 
nach einem nahe vor dem Burgthor, in der Nähe des Gertrudenkirch- 
hofs gelegenen Garten, der Eigenthum der Gesellschaft war und 
1491 an Lorenz Brekelveld vermiethet wurde. Dort stand auch 
schon im fünfzehnten Jahrhundert ein Papagoienbaum, der 1475 
als etwas Bekanntes erwähnt wird. l) Mit dem Frühling kehrten 
auch die Vögel wieder, daher hingen die Maifeste oft auch mit 
Vogelschießen zusammen. Ein Maigraf (maigreve) führte den Zug. 
Es entsprach der Idee der Feier, daß man eine bestimmte Blume 
oder Pflanze als besonderes Sinnbild wählte. Als solche werden 
genannt 1430 de scoden struke (Erbse?), 1432 de berken mey, 1434 
de akeleyen struke, 1436 de kliven struke (Klette), 1438 windrnvel, 
1440 strußvedderen (?), 1444 de lillien cvnvallium, 1446 de ert- 
beren strnk, 1456 Lavendel Minnen, 1464 Kellerhals, 1466 de wan- 
delen twich, 1468 will man (?), 1476 heydensche blomen (nach 
Tabernämontanns Kräuterbuch, Basel 1664, lilium martagon), 
1480 halsblade (?), 1498 de gele sytlose.s) Zuletzt kommen 
Blumennamen vor, die symbolisch zu sein scheinen, 1496 eine Blume 
der Geduld, 1500 eine Blume „spoet schade wasset ser gerade," 1502 
eine Blume alforkert (ganz verkehrt). Auch werden in den letzten 
Jahren Blumendichter genannt. Vermuthlich hatten sie nur einen 
Vers zu der Blume zu dichten. Mit den Blumen hing die Form 
(fassun, kayoo) der Mäntel (Hoyken), wahrscheinlich auch die Farbe, 
zusammen. Darüber wurde jährlich ein eigner Gesellschaftsbeschluß ge- 
faßt, von dem dann Niemand abweichen durfte. Alle Mäntel sollten 
in gleicher Weise „fatsunert" sein. Aus den Statuten der Kauflente- 

') Bergt. Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altcr- 
thumskunde Bd. 4 S. 89—91. 

*) Aquilegia vulgaris, nach Häcker's Lübeckischer Flora jetzt sehr selten 
und nicht in der unmittelbaren Nähe von Lübeck. 

3) Colchicum autumnale blüht nicht gelb. Sollte es crocus sein? 
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kompagnie, die ebenfalls Maifeste feierte, erfahren wir, daß die 
gewählte Blume auf die Mäntel gestickt wurde; das wird Nachah- 
mung einer Sitte gewesen sein, die man bei den Patriziern ge- 
funden hatte. Da zugleich bestimmt wird, daß die angenommenen 
Mäntel bis zum nächsten Mai abend getragen werden sollen, ist 
anzunehmen, daß das Fest wirklich am Maitag stattfand, nicht später 
einmal im Mai, etwa um Pfingsten, wie es an andern Orten 
üblich war. Auffallend ist es, daß kein Ausdruck vorkommt, der 
auf eine Theilnahme der Frauen hindeutet. 

Es war, wie man sieht, viel geistiges Leben in der geselligen 
Verbindung und Bewundernswürdiges ist eine lange Reihe von 
Jahren hindurch geleistet worden. Allmählich erlahmte das Inter- 
esse. Wenn schon 1477 in den Statuten ausgesprochen wird, daß 
alle einmal in den Klub Aufgenommene regelmäßige Theilnehmer 
an den Winterversammlungen sein sollen, so ist das wohl nur als 
eine der Ordnung »vegen gemachte Bemerkung aufzufassen. Beach- 
tenswerther ist, daß 1489 der Bürgermeister Hermann von Wickede 
neben Hartwich von Stiten das Amt eines Schaffers verwaltete. 
Das Amt war offenbar ein unwillkommenes, das Jeder gern von 
sich ablehnte, überdies ohne Zweifel mit erheblichen Ausgaben ver- 
knüpft. Einmal freilich bei einer besonderen feierlichen Gelegenheit, 
1482, als die Gesellschaft das Jubiläum des Rathmanns Heinrich 
Constin feierte, der zweiundfünfzig Jahre ihr Mitglied gewesen war, 
übernahmen zwei Rathsherren, Johann Westfal und Johann Waren- 
dorp, entschieden freiwillig, das Amt der Schaffer. Die Bürger- 
meister waren statutenmäßig davon befreit; sie gaben dafür jährlich 
am Palmsonntage der Gesellschaft ein Stübchen Wein zum fröh- 
lichen Abschied („tor bliden schedinge," heißt es in den Statuten). 
Ließ dennoch ein Bürgermeister sich bestimmen, das lästige Amt zu 
übernehmen, so kann es kaum einen Zweifel leiden, daß er damit 
ein gutes Beispiel hat geben und das Interesse an den Versamm- 
lungen hat beleben wollen. Auf die Dauer gelang Dies nicht. Die 
Anzahl der Theilnehmer nahm schon gegen Ende des Jahrhunderts 
mehr und mehr ab und auch die 1477 getroffene Bestimmung erwies 
sich nicht als durchführbar. Man griff zu dem Mittel, die Versamm- 
lungen nicht schon um Martini beginnen zu lassen, sondern erst 
zu Neujahr, wenn schon die bedeutendste Winterlustbarkeit, die 
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Fastnachtfeier, in Aussicht stand und vorbereitet werden mußte. Und 
selbst dazu fanden sich in den letzten Jabren kaum noch Theilnehmer. 
„Die Kumpanie hat dies Jahr an einem seidenen Faden gehangen — 
schreibt 1523 Heinrich Kerkring an Matthias Mulich *) — und ist in 
geringer Zahl gehalten worden." Die Reformation machte den Ver- 
sammlungen ein Ende. Doch ist, wie auch Reimar Kock berichtet, 
1537 noch einmal, vermuthlich nach längerer Unterbrechung, eine 
Burg im Vastelabend zugerichtet und darauf die Historie von 
Ammon und Mardacheus (Haman und Mardachai) gespielt worden. 
Er setzt hinzu: „tho wat ende unde warum, dat ivet ik nicht," Worte, 
welche hinlänglich erkennen lassen, daß es nun auch bei der Bevöl- 
kerung an Theilnahme und Verständniß für solche Darstellungen fehlte. 

4. 

Das im Jahre 1429 angelegte Zirkelbuch enthält nach den 
Statuten zuvörderst ein Verzeichniß der bereits verstorbenen Mit- 
glieder der Gesellschaft, an der Zahl 89, darunter 26 Rathsmit- 
glieder. Aus der Erinnerung konnte man ein solches Verzeichnis; 
fünfzig Jahre nach der Stiftung offenbar nicht mehr zusammen- 
stellen; es konnte nur einem sog. Memorienkalender entnomnien 
werden, d. h. einem Kalender, in welchem Kirchen, Klöster und 
andere geistliche Stiftungen die Namen Verstorbener und daneben 
den Tag, an welchem sie gestorben waren, zu bemerken pflegten, 
um bei der Wiederkehr des Todestages die in der Regel vertrags- 
mäßig übernommenen Fürbitten für ihre Seelen zu erneuern. 
Solche Kalender waren damals vieler Vermächtnisse wegen unent- 
behrlich und ohne Zweifel haben auch die Mönche des Catharinen- 
klosters einen gehabt. Ganz vollständig ist das Verzeichniß nicht. 
Wenigstens fehlt Johann Schotte, der im Niederstadtbuch zweimal, 
1395 und 1396, neben andern Mitgliedern der Gesellschaft als 
von ihr bevollmächtigt genannt wird, um die Anerkennung einer 
Schuld an die Gesellschaft entgegenzunehmen. Nach der Raths- 
linie, in welcher er ebenfalls vorkommt, starb er 1411. Es mögen 
daher noch einige andere Namen fehlen, gewiß nicht viele. Dann 

tz Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Mterthuinskunde 
Bd. 2 S. 344. 
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folgen die Namen der damals lebenden Mitglieder, an der Zahl 52, 
darunter 19 Rathsmitglieder, drei Bürgermeister und sechzehn 
Rathmänner. J) Aufgenommen wurden 1429 noch acht Mitglieder, 
darunter drei Rathmänner. Im Rathe befanden sich damals nur 
vier der Gesellschaft nicht angehvrige Mitglieder, die 1402 ge- 
wählten Albrecht tor Brüggen und Marquard Bonhorst, der 1416 
gewählte Albert Erp und der 1424 gewählte Johann Russenberg. 
Das Berzeichniß ist dann in demselben Buche fortgeführt worden, 
so lange die Gesellschaft bestanden hat. Bis zur Reformation 
geschahen die Ausnahmen immer am Sonntage Trinitatis, nicht in 
jedem Jahre, sondern nach Zwischenräumen, bisweilen nach längeren, 
auch wurden niemals einzelne Mitglieder aufgenomnien, sondern 
immer niehrere zugleich, bisweilen eine größere Anzahl, nämlich 
1429 acht, 1430 vier, 1433 fünf, 1443 zehn, 1447 sechs, 1452 
neun, 1460 elf, 1465 zwölf, 1470 acht, 1479 dreizehn, 1488 neun, 
1495 zwölf, 1501 dreizehn, 1508 sechs, 1511 sechs, 1515 sechs, 
1525 acht, 1532 sieben. Gründe für dieses Verfahren sind nicht 
erkennbar, waren aber gewiß vorhanden. Die Gesellschaft wählte 
nur dann, wenn sie Veranlassung hatte, die Zahl ihrer Mitglieder 
zu verinehren, und die bei jeder Wahl von den Bürgermeistern ge- 
stellte Vorfrage, ob man überhaupt wählen wolle, war nicht eine 
bloße Form. Auch die Bestimmung der Statuten, daß jede Anmel- 
dung zuerst bei den Bürgermeistern geschehen müsse, blieb in bestän- 
diger Geltung. In der einzigen noch erhaltenen Beschreibung eines 
Trinitatis-Feßgelages, vom Jahre 1500, wird besonders bemerkt, daß 
der Bürgermeister an die Schaffer die Frage richtete, ob sie Vor- 
schläge zu machen hätten. Auch Rathmänner wurden nicht selten 
noch Mitglieder der Zirkelgesellschaft. Von den 153 Personen, die 
von 1429 bis 1532 aufgenommen wurden, sind 66 zugleich Mit- 
glieder des Raths gewesen, und zwar 27 nach ihrer Erwählung in 
den Rath in die Gesellschaft aufgenommen, 39 nach ihrer Ausnahme 

h Faktisch nur fünfzehn. Es ist interessant, daß Tidemann Steen, der, 
wegen seines Verhaltens als Anführer der hansischen Flotte im Sommer 1427 
angeklagt, sich im Gefängniß befand, hier in der Liste mit aufgeführt wird. 
Sein Gefängniß wurde gerade im Jahre 1430 in Hausarrest verwandelt, der 
Rathswürde aber wurde er erst 1434 auf wiederholtes Andrängen der Bürger- 
schaft enthoben. Urkundenbuch der Stadr Lübeck Th. 7 26 614, 615. 
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in die Gesellschaft in den Rath gewählt. So zahlreich als mehrere 
kaufmännische Korporationen ist die Gesellschaft ohne Zweifel nie 
gewesen und niemals wieder so zahlreich geworden, als sie bei ihrer 
Gründung im Jahre 1429 war. Wenn die Zahl der Kompagnie- 
brüder im Winter des Jahres 1‘463 achtunddreißig betrug, so wird 
die Zahl der Gesellschaftsmitglieder kaum größer gewesen sein. Auf 
annähernd gleicher Höhe hielt sich die Zahl einige Jahrzehende, nahm 
aber gegen Ende des Jahrhunderts ab und noch stärker im Anfang 
des folgenden. Immer aber blieb sie zahlreich genug, um die 
Mehrzahl der Rathsstellen einzunehmen. Im Jahre 1483 war nur 
ein einziger Rathmann, Brand Hogefeld, nicht Mitglied der Zirkel- 
gesellschaft, und der Rath beginnt fast naiv im Mahnschreiben an 
den Zöllner in Lüneburg, der mit einer Zinszahlung rückständig 
geblieben war, mit den Worten: „de schaffer unde selschop des 
cirkellages, unse leven mederadeskumpane unde borgere, hebben uns 
to Vorstande geven." 

Vergegenwärtigt man sich die bedeutende, man könnte sagen, 
vornehme Stellung, ivelche die Stadt Lübeck als Haupt der Hanse 
einnahm und deren der Rath sich wohl bewußt war,x) so wird es 
leicht erklärlich, daß in Denen, welche die Herrschaft factisch aus- 
übten, der Wunsch entstand, ihrer Verbindung eine formelle Aner- 
kennung an höchster Stelle zu verschaffen. Der Erlverb eines 
eigenen Hauses mag eine weitere Veranlassung geworden sein, zur 
Erfüllung dieses Wunsches die nöthigen Schritte zu thun. Sic 
wandten sich an den Kaiser und erhielten von Friedrich III durch 
eine am 16. Januar 1485 ausgestellte Urkunde die Erlaubniß, 
nicht blos einen Zirkel in einem unten offenen Ringe, sondern auch 
„der, so viel sie wollen, und zwischen jedem Ring einen Adlerschwanz, 
in einer Gesellschaft oder halsbandweise, und vorn herab an einem 
Adlerschwanze die heilige Dreifaltigkeit, zu unterst auf einen Ring 
an einem Circul hangende, machen zu lassen und also um den Hals, 
ob den Kleidern, zu einer jeden Zeit, »vann das einem Jeglichen 
füglicher ist, an allen Enden und Stätten, auch in allen ehrlichen 
und redlichen Sachen und Händeln zu tragen." Die Kette ist in 

*) Er nannte die Stadt unter Umständen selbst so, z. B. Urkundenbuch 
der Stadt Lübeck Th. 8 J<s 463. 
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der Mitte der Urkunde abgebildet. Die Patrizier trugen sie 
nun aus Römisch Kaiserlicher Machtvollkommenheit. Es existirt 
keine solche Kette mehr, man sieht nur aus Abbildungen, daß sie 
wirklich getragen ist.*) 

5. 

Neben der Zirkelgesellschaft bestand seit der zweiten Halste des 
fünfzehnten Jahrhunderts eine andere schon mehrfach erwähnte Ver- 
bindung, über deren Ursprung und erste Entwickelung man bei dem 
Mangel an Quellen auf Muthmaßungen angewiesen ist, und es 
werden Irrthümer um so leichter auf Entschuldigung rechnen dürfen, 
da die Verbindung selbst schon im Jahre 1586 das Jahr ihrer 
Stiftung nicht mehr kannte. Als solches wird in den Statuten, die 
sie in diesem Jahre annahm, das Jahr 1482 genannt. Das ist 
aber entschieden unrichtig, denn es liegt nicht nur ein Miethcontract 
aus dem Jahre 1470 vor, sondern auch eine bestimmte Erwähnung 
aus dem Jahre 1462. Bei der Anwesenheit des Königs Christian l 
von Dänemark, der seinen Weg über Lübeck nahm, ergriff der um 
die Sicherheit der Stadt besorgte Rath umfassende Vorsichtsmaß- 
regeln und ließ unter andern eine Wache von 100 Mann in das 
Haus des Bertram von Renteien, in der Breitenstraße, das damals 
die „Junker kumpanye" miethweise inne hatte, einlegen und eine 
eben so starke Wache in das daneben liegende Haus an der Ecke 
der Pfaffenstraße, das damals von der „koplude kumpanye" benutzt 
wurde. 2) In dieser Erwähnung findet sich auch zum ersten Male 
der Name der Gesellschaft. Bezeugt der erste Theil desselben, daß 
die Verbindung aus Kaufleuten bestand, so führt der zweite Theil 
nach der damaligen Bedeutung des Wortes auf den Gedanken, 
daß sie ursprünglich nur eine Vereinigung zu geselligen Zwecken 
war, wie eine solche auch in der Zirkelgesellschaft bestand. Die 
Annahme wird unterstützt durch den Umstand, daß die Verbindung 
nie ein anderes Wappen gehabt hat, als ein in Schnörkel gezogenes 
K mit einem Stern, auch dadurch, daß sie, obwohl es ihr an 

y In der Marien-Kirche befindet sich ein Bild des Heinrich Kerkring mit 
solcher Kette. 

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthnmskunde 
Bd. 4 S- 296. 



I 
323 

Mitteln nicht fehlen konnte, während des fünfzehnten Jahrhunderts 
niemals ein eigenes Haus hatte. Erst 1582 ist sie nach Ausweis 
des Oberstadtbuchs in den Besitz eines solchen gekonuiien, welches sie 
vielleicht vorher schon seit längerer Zeit benutzt hat. Angesehene 
und wohlhabende Männer haben ihr angehört, v. Melle in seinen 
biographischen Registern nennt Heinrich Castorp als den Stifter, 
ohne Weiteres hinzuzufügen. Da er ein eifriger und gewissenhafter 
Forscher war und manche Quellen benutzen konnte, die seitdem ver- 
schwunden sind, hat seine Angabe viel Gewicht. Nehmen wir sie 
als richtig an, so kann auch die in das Wappen aufgenommene 
Jahreszahl 1450 sehr wohl das Stiftungsjahr bezeichnen. Man 
erkennt wenigstens nirgends eine andere Bedeutung der Zahl. Und 
die Stiftung kann in ganz persönlichen Verhältnissen ihren Grund 
haben. Möglicher Weise fand die Aufnahme Heinrich CastvrpS in 
den Klub der Patrizier Schwierigkeiten, da er nicht aus einer alten 
Lübeckischen Familie stammte, sondern der Sohn eines aus Castorp 
eingewanderten Mannes war; möglicher Weise wünschte er selbst, 
mit Freunden eine eigene Verbindung zu stiften. Aufschluß über 

. dieselbe erhalten wir erst durch die Statuten von 1500. Sie sind 
so ausführlich, daß sie kaum eine erste Redaction sein können, und 
zeigen ausgebildete Verhältnisse, aber die früheren können keinen 
andern Character gehabt haben. Mau sieht, daß die Verbindung 
dem Klub der Patrizier nachgebildet war und das Leben der Pa- 
trizier nachahmte. Auch die Kaufleute hatten eine Burg, Fastnacht- 
dichter und Fastnachtspiele, feierten Maifeste Man sieht auch, daß 
größere Geldinittel zu Gebote standen. Während z. B. bei den 
Patriziern zur Ausrüstung der Burg jährlich 5 mft. aus der Kasse 
gegeben wurden, gaben die Kaufleute 30 ?-?//. Deynoch wurde den 
Patriziern überall der Vorrang gelassen, sie waren die vornehmeren; 
die Burg der Kaufleute fuhr hinter der Burg der Patrizier her, 
bei der Prozession in den Rathskeller gingen die Junker voran 
(„wy moten id also passen," heißt es in ihren Statuten, „dat wy 
den junkeren volgen in den keller"). Eine Rivalität zwischen beiden 
Gesellschaften fand demnach nicht statt, wohl aber ist cs erklärlich, 

h Auch Mantels hat sie als richtig angenommen. Bergl. den Artikel 
in der Allgemeinen Deutschen Biographie. 



324 

daß die Zirkelgesellschaft ein Interesse hatte und ein Bedürfniß 
empfand, diejenigen Mitglieder der Kanfleutekompagnie, die in den 
Rath gewählt wurden, auch zu sich heranzuziehen und in ihre Mitte 
aufzunehmen. Da man in ihr höhere Ziele im Auge hatte, war es 
richtiger Grundsatz, sich nicht abzuschließen. Und wenn man beim 
Eingehen in die Einzelheiten der Aufnahmen bemerkt, daß sie in 
äußerst verschiedenen Zeiträumen geschahen, bald unmittelbar nach 
der Wahl, bald mehrere, einige Male svgar erst viele Jahre nach 
derselben, so werden in jedem einzelnen Falle bestimmte, wenngleich 
nicht mehr erkennbare, sachliche oder persönliche Gründe obgewaltet 
haben. Heinrich Castorp wurde 1452 in den Rath gewählt, um 
Trinitatis (zu anderer Zeit fanden Aufnahmen nicht statt), 1453 
in die Zirkelgesellschaft aufgenommen, Johann Witinghof, 1467 in 
den Rath gewählt, wurde 1470, Tidemann Evinghusen, 1472 in 
den Rath gewählt, wurde 1479 Mitglied der Gesellschaft. Ein 
Uebertritt aus der Zirkelgesellschaft in die Kaufleutekompagnie ist 
nicht vorgekommen. Die Frage, ob Jemand Mitglied beider 
Gesellschaften war oder sein konnte, ist, da keine von beiden 
politische Rechte hatte, praktisch ziemlich werthlos und wird auch 
weder unbedingt bejaht noch unbedingt verneint werden können. 
Die Statuten der Kausleutekvmpagnie enthalten Nichts darüber, die 
der Zirkelgesellschaft ebenfalls nicht. Der Klub der letzteren wollte 
nach seinen Statuten solche Mitglieder nicht nehmen, die ihn ver- 
schmäbt hatten und sich dann in eine andere Kompagnie hatten wählen 
lassen, auch Solche nicht, die sich anderswo angemeldet hatten, aber 
abgewiesen waren. 

6. 
Daß die Gesellschaft auch in ihren inneren Verhältnissen eine 

gedeihliche Entwickelung nahm, darf aus den wenigen vorhandenen 
Notizen geschlossen werden. Die aus Eintrittsgeldern, Strafen, 
Geschenken und allmählich zunehmenden Renten bestehenden Ein- 
nahmen wurden für die Kosten der Gelage, die Unterhaltung des 
Hauses und der Kapelle in der Catharinen-Kirche verwandt. Eine 
eigenthümliche Einrichtung scheint es gewesen zu sein, daß der kassen- 
führende Schaffer den bei der Abrechnung übrig bleibenden baaren 
Kassenvorrath zu sich nahm, in seinen Nutzen verwandte und im 
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nächsten Jahre mit einem entsprechenden Zinszuschlag tvieder in 
Rechnung brachte. Kleinere Pöste wurden bisweilen vorübergehend 
belegt, einige Male auch größere und auf die Dauer. 1445 kauften 
die Rathmänner Johann Lüneburg und Bertold Witik, die Bürger 
Hans Westfal und Bernd Darsow und die ganze gemeine Selschop 
der Cirkeler tho Lubcke von Heinrich Witik, Bürger in Lüneburg, 
für 1800 mfr. eine Hebung von 100 aus dem Zoll in der 
Beckerstraße in Lüneburg, die ihm die Herzoge Wilhelm und Friedrich 
von Braunschweig-Lüneburg für 2000 111$. verkauft hatten. 1455 
wurde es nothwendig, eine Lade für Rentenbriefe und andere Docu- 
niente der Gesellschaft machen zu lassen. Man gab ihr einen Platz 
in der Gervekammer (Sakristei) der Marien-Kirche. 1464 wurde eine 
große Lade für das, ohne Zweifel durch Geschenke zusammengebrachte, 
Silberzeug angeschafft und eine kleine Lade, in der man Gewürz 
(krud) aufbewahren wollte 1458 wurde die Kapelle in der Catha- 
rinen-Kirche mit einer hölzernen Wand eingefaßt, an deren innerem 
oberen Rande man noch jetzt die Worte liest: anno Domini 
M CCCC LVin jar na der bort Cristi do wart dit gemaket, 
biddet got vor alle de vt der ferset broderschop vorstowen sin vnde 
vor Das Weitere ist, soioie ein Theil der Wand, verschwunden. 
1481 wurde beschlossen, für den Altar in der Kapelle drei messingene 
Leuchter mit Lichtern von 2 T machen zu lassen, bei Seelenmessen 
aber um die Bahre vier große Leuchter mit Lichtern von einem 
Gesammtgewicht von 5 Lu, jedes Licht also 17 Vs & schwer, zu 
stellen. Da zeigt sich eine Neigung, Aufsehen zu erregen. 

Die Gelage auf der Olausburg wurden ohne Unterbrechung ge- 
halten. Man begab sich, nach Rehbein, Männer und Frauen, im Som- 
mer zu Pferde dahin, im Winter zu Schlitten. Wenn Rehbein ferner 
bemerkt, bei jedem ersten Eintritt eines neuen Gesellschaftsmitgliedes 
in die Olausburg sei vor ihm auf dein Tische ein Zirkel gezogen 
worden mit der Bemerkung, wie der Zirkel eine unendliche und 
tadellose Linie sei, müsse auch der Zirkelbruder ohne Mängel, ohne 
Gebrechen, ohne Fehl sein: so ist das vielleicht nur eine Sage, aber 
es darf darin wohl eine Hinweisung auf die Achtung, in der die 
Gesellschaft stand, gesehen werden. Die Mahle waren ohne Zweifel 
nach damaligen Begriffen opulent; nur von einem hat sich, wie 
schon bemerkt, eine theilweise Beschreibung erhalten. Reicher 

Ztschr. d. B. f. L. G. V. S. 22 
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noch war ein Mahl, das der Rath im Jahre 1502 in demselben 
Lokal veranstaltete und von welchem wir auch eine ausführlichere 
Beschreibung besitzen. Dabei waren auch die Wände in den 
Gemächern der Olausburg mit Behängen festlich geschmückt. Wohl 
bei dem einen wie bei dein andern Mahle wurden kreisrunde Kuchen 
genossen, die mit Wappen und Inschriften verziert >varen. Bon 
den dazu gebrauchten eisernen Formen sind zwei Abbildungen vor- 
handen, eine in Rehbein's Chronik, eine in einer alten Rathslinie. 
Erstere hat einen Durchmesser von 2l Centimeter, letztere ist nur wenig 
kleiner. Die Peripherie der einen Platte trug die Inschrift: Anno 
Domini M CCCC LIII God beware to Lubeke dinen rad, de 
bürgere darsulvest vor aller quad; die Peripherie der andern: Lubeke 
aller stede schone, van riker ere biegest du de kröne. Daun waren, 
in zierliche Schnörkel eingefaßt, die Wappen von sechzehn Rath- 
männern auf jeder Platte nebst ihren Ranien. Da Castorp sich 
darunter befindet, der 1452 in den Rath gewählt wurde, war die 
Platte damals neu, und da er damals noch nicht Zirkelbruder war, 
kann sie nicht Eigenthum der Zirkelgesellschaft gewesen sein, sondern 
gehörte zum Inventar der Olausburg. Als besonderer Luxus werden 
auch Heydensche Kuchen genannt.2) Der Wein wurde bei der Mahl- 
zeit selbst ausprobirt: „Men let den wyn drygerleyg enen na dem 
andern smecken, den besten dar blyven se by." Man trank übrigens 
schon damals nicht blos Rheinwein, sondern auch französischen Roth- 
wein aus der Gascogue jGarschonyer, Garscheiner). Auf die Mahle 
folgte ein Tanz. Der Haupttanz in der Zirkelgesellschaft war der 
„Ruppelrey," in der Kaufleutekompagnie der „Spriugelrey." Ob 
darin ein characteristischcr Unterschied liegt, läßt sich bei dem Mangel 
an näherer Kenntniß nicht beurtheilen. Von dem Ruppelrey erfahren 
wir Nichts als den Namen und daß er der letzte Tanz war; der 
Springelrey wurde unter Begleitung von Trommeln und Pauken 
(bummerde und bungen) getanzt. Am Abend des ersten Tages 

fl Zeitschrift des Vereins für Lüb. Gesch. und Altcrth. Bd. 4 S. 112 fgg. 
fl Die sog. Heydenschen Kuchen sind vermuthlich durch die Krenzzüge und 

Pilgerfahrten nach dem Orient bekannt geworden. Das nach einer Handschrift 
aus dem 14. Jahrhundert in Stuttgart 1844 gedruckte „Buch von guter 
spise" sagt Folgendest „diz heizzent Heidenische kuchen. Man sol nemen 
einen tcyc und sol den dünne breiten und nim ein gefoten fleisch und spec 
gebacket und epfele und Pfeffer und eher darin und backe daz. 
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wurde die Gesellschaft beim Auseinandergehen förmlich eingeladen, 
am nächsten Morgen nach angehörter Messe in der Catharinen- 
Kirche wiederzukommen und sich fröhlich zu machen. Nachmittags 
gehörte dann auch eine kurze Wasserfahrt nach dem jenseits der 
Wackenitz gelegenen Ackerhof zur Festlichkeit. Bier und einige eßbare 
Gegenstände, unter andern ein Schinken, wurden dabei mitgenommen. 
Uebrigens hatten die Schaffer besonders darauf zu achten, daß Jeder 
immer seinen Zirkel trug. 

Im Winter hatten die Patrizier unter andern scherzhafte 
Reiterspiele. Aus dem Markte wurde ein Kreis gemacht und an 
einer Stelle eine hölzerne Figur s Roland) aufgestellt, mit ausge- 
breiteten Armen und in der linken Hand einen Beutel mit Mehl 
haltend. Es kam nun darauf an, in raschem Vorbeireiten die rechte 
Hand mit der Lanze zu treffen. Wurde sie getroffen, so drehte 
vermöge eines Mechanismus die Figur sich und streute Mehl aus 
dem Beutel, welches dem Reiter, wenn er nicht rasch genug weiter 
ritt, den Rücken weiß machte. Auch bei dem Magdeburger Patriziat 
gab es solche Rolandspiele. *) In einer Eingabe an den Kaiser vom 
I. 1643 hat die Gesellschaft selbst dies Spiel ein Turnierspiel genannt 
und berichtet, daß der Roland noch im Collegiathause befindlich sei. 

Eine Gesellschaft, wie die der Junker, konnte nicht bestehen 
ohne bestimmte Wohlthätigkeitsanstalten. Daß Almosen ausgetheilt 
werden mußten, war selbstverständlich. Alle Korporationen thaten 
es und fanden die Mittel in Vermächtnissen und Schenkungen zu 
diesem Zwecke. Unter den frühesten Gebern an die Zirkelgesellschaft 
finden wir zwei Männer, die in den Mitgliederverzeichnissen nicht 
genannt werden. Johann Kran gab 100 my., Heinrich Sirenberg 
700 my. Beider Namen waren vermuthlich nicht in das Todten- 
buch der Franziskaner ausgenommen und fehlen deshalb auch in 
dem nach demselben angelegten Verzeichniß der Zirkelbrüder. Johann 
Broling, gest. 1450, gab 200 my, Thomas Kerkring, gest. 1451, 
gab 1000 my, Godeke Kerkring, gest. 1451, 300 m}i. Man glaubte, 
durch solche Gaben nicht sowohl sich ein Verdienst um die Armen 
zu erwerben, als vielmehr für die eigne Seele zu sorgen, da die 

1) Vgl. Hagedorn, Verfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg, in den 
Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg, Jahrg. 1885 S. 89. 
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Almosen zu dem Zwecke vertheilt wurden, daß die Empfänger für 
die Seelen der Geber bitten sollten, und wußte es daher Denen 
Dank, die die Geschenke annahmen, Renten dafür kauften und ver- 
theilten und das Kapital verwalteten. Diese Auffassung tritt uns 
in merkwürdiger, fast naiver Weise darin entgegen, daß die beiden 
Söhne des Thomas Kerkring nach dessen Tode schwarzen Sammet 
zu zwei Priestergewändern, im Werth von 85 ??>//, der Gesellschaft 
als Dank dafür schenkten, daß sie das Vermächtnis; ihres Vaters 
angenommen habe und sich der Mühe unterziehe, es zu beschützen 
und zu verwenden. Die bedeutendste und nachhaltigste Stiftung 
machte Heinrich Zerrentin. Er besaß ein Haus in der Krähenstraße, 
in welchem er schon bei seinem Leben zwanzig Arme unentgeltlich 
wohnen ließ, und bestimnite durch letztwillige Verfügung vom 26. Juli 
1451, daß das Haus diese Bestimmung zu ewigen Tagen behalten 
solle, fügte auch ein Kapital hinzu, um es in baulichem Stande 
zu erhalten. Ferner setzte er so viel Vermögen aus, daß es zu 
120 Praebenden (Pröven) ausreichte, d. h. daß 120 Armen wöchent- 
lich ein Almosen gereicht werden konnte. Die Vertheilung dieser 
Praebenden übertrug er verschiedenen Brüderschaften und Korpo- 
rationen, zwanzig gab er der Zirkelgesellschaft. Eben diese machte 
er auch zur Verwalterin seines Armenhauses. Wie viele Almosen 
die Gesellschaft ursprünglich ausgetheilt hat, läßt sich nicht mit 
Sicherheit angeben, vermuthlich waren es zwanzig. Nun wurden 
es vierzig. Jeder Praebendist empfing wöchentlich einen Sechsling 
(sechs Pfennig) und ein Brod, außerdem eine Woche um die andere 
abwechselnd einen Hering und ein halbes Pfund Butter. Die Ver- 
theilung, die in der Catharinen-Kirche geschah, war also allerdings 
einige Arbeit, sie wurde aber von einem Manne verrichtet, der dafür 
bezahlt wurde. Die Mittel waren vorhanden, ergaben sogar einen 
Ueberschuß, den man entweder zum Ankauf einer weiteren Rente 
oder für andere Zwecke verwandte. Das zu Wohlthütigkeitszwecken 
bestimmte Vermögen wurde von dem übrigen Vermögen der Gesell- 
schaft immer gesondert gehalten, auch jährlich besondere Rechnung 
darüber abgelegt. Das Zerrentin'sche Armenhaus ist noch jetzt eine 
selbstständige Stiftung. So lange die Gesellschaft bestand, hat 
sie es verwaltet, seitdem steht es unter einer eigenen Vorsteher- 
schaft. Die sogenannten Zirkelpröven, die ebenfalls besonders 
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verwaltet wurden, sind 1846 in zweckmäßiger Weise mit der Allge- 
meinen Armenanstalt vereinigt, der sie ein Kapital von 4600 Mark 
Courant zugebracht haben. 

Die Zirkelgesellschaft war zur Zeit der Reformation nicht mehr 
so zahlreich, als sie ein Jahrhundert vorher gewesen war. 1429 
bei Anlegung des ersten Verzeichnisses zählte sie 52 Mitglieder, im 
Laufe des sechzehnten Jahrhunderts, von 1501 bis 1532, sind 46 
neue aufgenommen, so daß also die Zahl der in dem letztgenannten 
Jahre lebenden, im Vergleich mit der früheren, wohl etwa auf die 
Hälfte herabgesunken sein mag. Doch schien ihr Ansehen darunter 
nicht gelitten zu haben, vielmehr ihre Stellung fest und uncrschüttert 
zu sein. Unter den neunzehn Mitgliedern, aus denen der Rath 
1519 bestand, befanden sich neun Zirkelbrüder, Tidemcmw-Berck, 
Hermayn Meyer, BertM-Kerkring, EbertvM-RkNtelen, Thomas 
von ZLickede, Fritz Grawert, LamberchWickinghof, Hgftirstch-Kerkring 
und Ricolaus Brömse, und eben dieselben Namen treten in der 
Geschichte unserer Vaterstadt, die gerade damals den Höhepunkt 
ihrer Machtstellung erreicht hatte, bei den wichtigsten Angelegen- 
heiten rühmlich hervor. Fritz Grawert war zugleich mit Hermann 
Falke 1511 Anführer der Lübeckischen Flotte im Kriege mit Däne- 
mark, kämpfte tapfer und gewann die Seeschlacht bei Hela gegen 
überlegene feindliche Streitkräfte. Thomas von Wickede und Hermann 
Meyer unterhandelten dann 1512 den Frieden zu Malmve. Diese 
beiden Männer nennt Reimar Kock twe herlike und ehrlike kloke 
Bürgermeister und fügt hinzu, er habe es selbst gesehen, als Herr 
Thomas begraben wurde, daß die Bürger weinten, als ob ihr Vater 
dahin getragen würde. Gewiß war es ein Beweis, wie sehr der 
Rath ihn hochschätzte, daß er, erst 1506 in den Rath gewählt, 
schon 1511 zur Bürgcrmeisterwürde erhoben wurde. 1517 ver- 
mittelte er mit Hermann Meyer einen Vertrag zwischen der Stadt 
Lüneburg und dem Herzog Heinrich von Braunschweig, 1518 schloß 
er nebst Nicolaus Brömse Frieden mit dem Herzog Friedrich von 
Holstein, 1524 war er mit Verend Bomhower Gesandter in Kopen- 
hagen, vertrat die Stadt bei der Krönung Friedrichs I und erwirkte 
die Bestätigung der bisherigen Privilegien. Der König selbst schlug 
ihn bei dieser Gelegenheit zum Ritter. Er starb 1527. Nicolaus 
Brömse, seit 1514 Mitglied des Raths, war schon 1506 Anführer 
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Lübeckischer Söldner in einer Fehde gegen den Herzog von Mecklen- 
burg gewesen! 1019 war er es vorzugsweise, der den Rath be- 
stimmte, Gustav Wasa in Schutz zu nehmen, 1521 ging er mit 
Lambert Wickiughof als Gesandter der Stadt nach den Niederlanden 
zu Kaiser Karl V und gab diesem, der, wie erzählt wird, geneigt 
war, die Stadt seinem Schwager, dem König Christian II von Däne- 
mark, zu überlassen, der sie ihm als unbedeutend geschildert hatte, 
einen richtigeren Begriff von der Bedeutung Lübecks. Zu Brömse 
nach Lübeck kam im Februar 1524 Herzog Friedrich von Holstein, 
um sich mit ihm zu besprechen, ehe er die Wahl zum König von 
Dänemark annahm. An verdienten und geachteten Männern fehlte 
es also auch damals der Gesellschaft nicht. 

Die zur Zeit der Reformation entstandenen Unruhen hatten 
ihren Grund zunächst nur in dem Widerstande des Raths gegen 
die Einführung der lutherischen Lehre. Während derselben wurde 
die Olausburg von einem unruhigen Vvlkshaufen verwüstet. Ob Das 
eine Demonstration gegen die Zirkelgesellschaft sein sollte oder gegen 
den Rath, dem die Burg gehörte, muß unentschieden bleiben. Die 
Sache erschien damals als so wenig wichtig, daß keine gleichzeitige 
Chronik sie erwähnt! wir erfahren sie nur durch v. Melle, der sie 
in einem jetzt nicht mehr vorhandenen Zirkelbuche fand. Da heißt 
es: „Item in dem 34 jare do hadde fick de menheit mit den 64 
unde hundert so ungeschicket, dat men dat lach moste anstaan laten, 
de fynster worden utgebraken, de taffelen wechgenamen, de boren 
tobraken, sus moste men dit geschen laten, Got betert" und an einer- 
andern Stelle: „de Olausborch, dar synt de glasefynster alle utge- 
braken by der 64 unde Hunderten crem regimente, de yserne tralligen 
synt ok alle utgebraken, de doren entweyg unde de holten fynster 
geschamffert, de bencken unde de schrägen unde süs alle dynck umme- 
gekamen, so dat dar nu qwaadt hoge is to holdende." Rehbein 
berichtet, daß er die Trümmer der Burg 1560 noch gesehen habe. 
Der Angriff auf die Olausburg hinderte die Zusammenkünfte der 
Gesellschaft nur für das eine Jahr, sie sind dann in den drei fol- 
genden Jahren wieder gehalten worden. Auch ist es nicht denkbar, 
daß irgend ein einzelner Exceß für das Bestehen der Gesellschaft 
hätte verderblich werden können, wenn nicht andere, in der dama- 
ligen Lage der Verhältnisse begründete Umstände hinzugekommen 
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wären. Die auf religiösem Gebiet erworbene Freiheit des Denkens 
ging in Lübeck, wie an andern Orten, auch auf das staatliche Gebiet 
über. Die Volksmenge, die sich von der Herrschaft der alten Kirche 
befreit hatte, strebte nun auch nach Freiheit von der Herrschaft des 
alten Raths. In Wullenweber fand sich für sie ein Führer, der 
zugleich durch lockende und großartig angelegte Pläne sie für den 
Augenblick au sich zu fesseln verstand. So stel der Rath und mit 
ihm fiel die Zirkelgesellschaft. Tie Kaufleutekompagnie erlitt dasselbe 
Schicksal, sie war auch eine patrizische Gesellschaft geworden. 
Wullenwebers Herrschaft hatte so verderbliche Folgen für die L>tadt, 
daß sie nur kurze Zeit dauern konnte. Sehr bald gelang es Nicolaus 
Brömse, den alten Rath in seine Stellung zurückzuführen und ihm 
die volle frühere Macht wiederzugeben. Das Ansehen, in dem er 
persönlich stand, war so groß, daß er in der nun ganz lutherisch 
gewordenen Stadt Katholik bleiben konnte, ohne das Vertrauen der 
Bürgerschaft zu verlieren. Als solcher ist er 1543 gestorben. Aber 
es fand sich Keiner, der Neigung und Geschick besaß, die Zirkel- 
gesellschaft wieder herzustellen. 

Nun wurden zwar die Angelegenheiten der Gesellschaft auch 
ferner von Einzelnen wahrgenommen, insbesondere die ihr zukom- 
menden Renten, soweit man sie erlangen konnte, erhoben, die Stif- 
tungen verwaltet. Die Kapelle in der Catharinen-Kirche blieb ihr 
Eigenthum, obwohl die Mönche vertrieben waren und das Kloster 
in den Besitz des Staats gekommen war. Ebenso gehörte ihr fort- 
während das Haus in der Königstraße. Aber die Gesellschaft be- 
stand nicht, sie starb nach lind nach aus. 

7. 

So blieb es dreiundvierzig Jahre. Endlich wurde im Jahre 
1580 der Tod des Bürgermeisters Hieronymus Lüneburg die Veran- 
lassung, daß sie wieder auflebte. In sein Haus war, obwohl er 
niemals Mitglied der Gesellschaft gewesen war, eine Anzahl von 
Schriften und Documenten, welche der Gesellschaft gehört hatten, ge- 
kommen. Die Wittwe wünschte, sich derselben zu entledigen, und wandte 
sich, da ihr einziger Sohn noch Kind war, an zwei andere Familien- 
glieder, den Rathsherrn Joachim Lüneburg und dessen Bruder 
Bernd oder Bernhard. Diese besprachen sich mit einigen Freunden 



und so kamen elf Personen, aus vier Familien, zu dem Entschluß, 
die Zirkelgesellschaft wieder herzustellen. Es waren außer den beiden 
Genannten der Rathsherr Dietrich Brömse und sein Bruder Hans, 
der Rathsherr Johann Kirchring und seine beiden Brudersöhne 
Heinrich und Dietrich, der Rathsherr Gottschalk von Stiten und 
zwei Vaterbrudersöhne, Heinrich, ebenfalls Rathsherr, und Georg, end- 
lich noch ein Brudersohn Antons von Stiten. Sie hielten im December 
1580 mehrere Zusammenkünfte, Anfangs in einem Gemach auf dem 
Chor der Catharinen-Kirche, dann im Gesellschaftshause, und führten 
ihr Vorhaben mit Eifer und Schnelligkeit aus. Die nächste Sorge 
ging dahin, das zerstreute Eigenthum der Gesellschaft thunlichst 
wieder zusammen zu bringen. Manches besaß Johann Kirchring 
aus dem Nachlaß seines Vaters, Anderes brachte die Wittwe des 
Bürgermeisters Lüneburg, und man forschte nach, ivo weiter etwas 
zu finden war. So kamen Bücher, einiges Silbergeräth, Schriften 
und Werthpapiere zusammen. Es fand sich eine Obligation über 
100 jährlicher Renten aus dem Zoll zu Lüneburg, eine 
Obligation Gottschalks von Stiten über 2000 eine andere 
Antons von Stiten über 1800 n$, eine andere Hartwichs von 
Stiten über 800 vtfl, eine andere der Brüder Joachim und Bern- 
hard Lüneburg über 900»?/, endlich noch eine von Nicolaus 
Bardewik über 720 mfi. Außerdem übergab die Wittwe Lüneburg 
neben einer Abrechnung noch 1439 ??#. 8 fl baar. Gottschalk 
von Stiten brachte 600 nA, ebenderselbe später noch 1582 »?//, 
das Eigenthum des Zerrentin schen Armenhauses. Die Vertheilung 
der Almosen hatte keine Unterbrechung erlitten. Sie war seit 1528 
bei Fritz Grawert gewesen und nach dessen Tode 1538 von der 
Wittwe bis zu ihrem Tode fortgeführt, ging dann auf Hartwich von 
Stiten über bis 1555, dann auf dessen Wittwe Taleke (Adelheid) 
und wurde bei deren Tode 1568 von den sämmtlichen Erben an 
Heinrich von Stiten und Friedrich Kirchring überliefert. Diese 
legten 1581 eine zwar nur summarische, aber doch genügende Ab- 
rechnung über die ganze Verwaltung, von 1528 an, vor. Man 
ging mit so frischem Eifer zu Werke, daß schon am Tage der 
Bekehrung Pauli (Januar 25) die Gesellschaft als wiederhergestellt 

h S. oben S. 325 und Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 8 Jß 294. 
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angesehen werden konnte, und dieser Tag ist daher seitdem beständig 
als ihr Stiftungstag gefeiert. 

Demnächst war eine Erneuerung des Hauses erforderlich, welches, 
wenn auch inzwischen vielleicht nothdürftig unterhalten, doch so bau- 
fällig geworden war, daß es umgebaut werden mußte. Der Bau 
begann gleich im Frühjahr 1581 und dauerte drittehalb Jahre bis 
in den Sommer des Jahres 1583. Im Anfang des Februar wurde 
der Bauaufseher oder Werkführer nach Rondshagen, einem damals 
der Wittwe des 1579 verstorbenen Bürgermeisters Christoph Tode 
gehörigen Gute in Lauenburg, gesandt, um sechzig Eichen auf dem 
Stamme zu kaufen. Die Bäume wurden dann sogleich geschlagen, 
an Ort und Stelle behauen und im April, theils zu Lande, theils 
zu Wasser aus der Stecknitz hieher gebracht und zu Balken, Sparren 
und Fensterpfosten verarbeitet. Im Mai wurden in Arfrade 64 
große Feldsteine, das Stück zu 2 Schilling, zu Fundamenten gekauft, 
im Juni die ersten 2000 Mauersteine von der Ziegelei der Marien- 
Kirche, das Tausend zu 9 rr$L. Am 10. Juli schlossen Dietrich 
Brömse, Bernd Lüneburg, Dietrich Kirchring und Johann Brömse 
einen Contract mit Maurern und Zimmerleuten. Den Meistern 
wurden acht Schilling als Tagelohn versprochen, den Gesellen sieben 
Schilling, außerdem frei Schiffsbier nach Bedürfniß, „na notturft." 
Außerdem erhielt der Meister wöchentlich 2 Schilling, der Geselle 
1 Schilling 6 H zum „Stavenlag," das heißt eigentlich zu einem 
Badstubengelage und war ursprünglich für ein Bad mit einer darauf 
folgenden Erfrischung bestimmt, damals aber wohl nur ein anderer 
Ausdruck für Trinkgeld. Als die Arbeiter zum ersten Mal ihren 
Wochenlohn erhalten sollten, war großer Mangel an Scheidemünze. 
Man mußte zum Geldwechsler schicken, um für 10 Thaler kleines 
Geld holen zu lassen, und dabei für jeden Thaler einen Schilling 
Aufgeld bezahlen. Das macht, da der Thaler damals 2 m}/. 1 (3 
galt, drei Prozent aus. Aehnliches kommt auch später noch mehrere 
Male vor. Das Bedürfniß an Bier war groß. Es wurde tonnen- 
weise gekauft und vom August bis November des Jahres für 46 
Tonnen die Accise bezahlt, für die Tonne 6 Schilling. So giebt 
ein noch vorhandenes Verzeichniß der gemachten Ausgaben es an, 
welches nicht von einem Mitgliede der Gesellschaft, sondern von 
dem Bauaufseher niedergeschrieben ist. Es enthält viele interessante 
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Einzelheiten, aber auch manches Unverständliche. Der Winter 
muß damals sehr milde gewesen sein, denn die Maurerarbeiten 
konnten bis zum Schlüsse des Jahres ununterbrochen fortgesetzt 
werden, und schon zu Ende des Januars findet sich wieder eine 
Ablohnung von Maurern. Im Jahre 1582 hatten die Arbeiten 
langsameren Fortgang, aus Gründen, die nicht erkennbar sind. 
Die Tischler (sniddeker) arbeiteten auch in der kalten Jahres- 
zeit, sie verbrauchten viel Brennholz. Unter ihnen wird der 
berühmte Tönnies Evers erwähnt x). In zwei Stuben, das 
kleine Gemach und das große Gemach, wurden „eiserne Kachel- 
ösen" gesetzt, ersterer wog 637 Ä, letzterer 1203 E. Auffallend ist 
es, zu bemerken, wie viele Arbeiten von Frauen verrichtet wurden, 
die jetzt ausschließlich von Männern gethan werden. Frauen tragen 
z. B. den Kalk aus den Prähmen, in denen er ankam, in das Haus, 
verrichten Handlangerdienste verschiedener Art, behauen sogar Steine. 
Eine der letzten Ausgaben, die vorkommt, war zwei Schilling für 
„acht wilde kattensterte tom stovequast." Das war im Juli 1583. 
Der Bau kaun damit als vollendet angesehen werden. Die Summe 
aller Ausgaben, welche der Bauaufseher verzeichnet hat, beläuft sich 
auf 3396 n$ 8 |5. Aber damit ist keineswegs der Gesammtbetrag 
der Kosten angegeben. Kalk und Steine wurden mehrentheils direct 
aus der Gesellschaftskasse bezahlt, die Bäume von der Wittwe Tode 
als Zahlung für eine Sunime von 150 angenommen, die sie 
der Gesellschaft schuldete. Bei der Anlage zu einer Vermögenssteuer 
im Jahre 1601 wurde der Werth des Hauses zu 6000 mfc geschätzt, 
1627 auf 10000 »#. Einigen Ertrag lieferte das Haus dadurch, 
daß es drei Böden hatte, die zur Lagerung von Hopfen geeignet 
waren und, wenn gleich nicht immer, doch häufig, jeder für 8 v$, 
vermiethet wurden. 

Nachdem nun der Bau vollendet war, konnten auch die früher 
üblichen Fastnachtsgelage der Mitglieder wieder gehalten werden, 
und darauf scheinen die Erneuerer der Verbindung großen Werth 
gelegt zu haben. Bestimmungen über die dreimal im Jahr, zu 
Fastnacht, Trinitatis und Michaelis, das letzte Mal unter Theil- 

tz Der auch die Arbeiten in der s. g. Kriegsstubc ausgeführt hat. Vgl. 
Mittheilungen des Vereins für Lüb. Gesch. u. Alterth., Heft 2 S. 87. 
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nähme der Frauen, zu haltenden Gelage bilden den hauptsächlichen 
Inhalt der 1586 erneuerten Statuten. Auch in ihnen tritt kein 
Vorstand hervor, doch werden einmal die Schaffer angewiesen, sich 
unter Umständen an die Aeltesten zu wenden, d. h. diejenigen, ivelche 
am längsten Mitglieder der Gesellschaft gewesen waren. Ferner wird 
bestimmt, daß, wenn in einem Jahre die Ausgabe die Einnahme 
übersteigt, der Fehlbetrag sogleich durch Beiträge der Mitglieder gedeckt 
werden soll. Zu Fastnacht 1586, also nach einer Unterbrechung 
von fast fünfzig Jahren, fanden Gelage zum ersten Mal wieder 
Statt. Sie kosteten 119 m$i 6 jS. Aber die alte Sitte, daß der 
älteste der beiden Schaffer Manches aus eigenen Mitteln bestreiten 
mußte, trat dabei wieder hervor. „Wat an schinken, droge flesch, 
Mettwurst, tungen, frische botter dar gespiset is, blifft dem gelage 
vorehret," bemerkt Johann Kirchring, der die Mahle besorgte, in 
seiner Rechnung. Und dieser Umstand ist die Veranlassung geworden, 
daß die Sitte nicht sehr lange mehr fortgedauert hat Da die Mit- 
gliederzahl der Gesellschaft geringer war als früher, mußte die Wahl 
zum Schaffer die einzelnen dazu Geeigneten häufiger treffen. Man 
wollte, durfte auch vielleicht in vielen Fällen, ihnen die Amtsführung 
nicht dadurch erschweren, daß man sie mit einer erheblichen Ausgabe 
verband. Schon 1588 wurde nur einmal, im Sommer, ein Gelage 
gehalten. In den Jahren 1598 bis 1600 sind keine gehalten 
und dann während des folgenden Jahrhunderts eine Zeitlang nur 

.alle zwei Jahre, so daß jeder Schaffer bei zweijähriger Amtsführung 
nur einmal in die Lage kam, sie veranstalten zu müssen. Immer 
wurde bei der regelmäßigen Jahresversammlung ein besonderer 
Beschluß der Gesellschaft darüber gefaßt. 1616 kamen die Männer 
allein, ohne Frauen, zu einem Mittagsessen zusammen, das zwar 
nur einen Tag dauern sollte, aber doch in Wirklichkeit sich 
auf zwei Tage ausdehnte. 1619 fanden die letzten regelmäßigen 
Fastnachtsgelage statt, 1630 wurden sie noch einmal wiederholt, 
dann hörten sie für immer auf. Mit Recht sieht man wohl auch 
darin ein Zeichen mangelnden inneren Lebens. 

Dagegen wurden die Jahresversammlungen zur Entgegennahme 
der Rechnung und zur Wahl von Schaffern ganz regelmäßig ge- 
halten und niemals ausgesetzt. Sie fanden am Tage der Bekehrung 
Pauli, den 25. Januar, statt. Die Verwaltung war einfach. Die 
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Einnahmen bestanden in den Zinsen des geringen Vermögens nnd 
bis 1604 bei Aufnahmen in dem Eintrittsgelde van 25 rrif/., welches 
von jedem Eintretenden entrichtet werden mußte. In dem genannten 
Jahre wurde es abgeschafft und die Bestimmung getroffen, daß jedes 
neue Mitglied der Gesellschaft ein Silbergeräth von beliebigem 
Werthe verehren solle. Da haben sich denn bisweilen mehrere Per- 
sonen zu einem gemeinschaftlichen Geschenk vereinigt. Im achtzehnten 
Jahrhundert ist man wieder auf Eintrittsgelder, und zwar erhöhte, 
zurückgekommen, hat es aber in nicht wenigen Fällen erlassen müssen. 
Unter den Ausgaben bemerkt man während eines längeren Zeit- 
raums, von der Mitte des siebeuzehnten Jahrhunderts an, eine außer- 
ordentlich große Menge milder Gaben, die theils an vertriebene 
Prediger, theils als Beihülfen zum Wiederaufbau abgebrannter oder 
sonst zerstörter Kirchen gegeben wurden. Anderweitige Rechnungen, 
auch die städtischen, enthalten dieselben Ausgaben in gleich großer 
Menge. Das waren freilich in der Regel in jedem einzelnen Falle 
nur wenige Mark, doch kommen mehrfach auch größere Beträge vor, 
z. B. zum Ban einer lutherischen Kirche in Amsterdam 60 m$.. 
Außerdem kommen eine Zeit lang hauptsächlich die Kosten der Gelage 
in Betracht, welche einige Male die Wirkung hatten, daß die Ein- 
nahmen nicht ausreichten und der Kassenführer in Vorschuß gehen 
inußte. Seitdem Gelage nicht mehr gehalten wurden, hatte die 
Kasse regelmäßig einigen Ueberschuß. Die bedeutendste Ausgabe 
bestand in den Kosten der Unterhaltung des Hauses. 1605 wurden. 
143 mft' 3 1? 3 verwandt, um der Jacobi-Kirche eine mit goldenen 
Zirkeln besetzte Altardecke zu schenken. x) 

h Die Summe setzte sich folgendermaßen zusammen: 
Erstlich dein koester drinckgeldt, das ehr das olde altar- 

laten in de compvnia brachte — 2 ß — 4 
10 elen rodt carmosin vorblomeden sammdt mid der 

atlaschen grundt ahn Jacob Kock betalet, de cle tho 
7 m$, ist 70 - — * — - 

8V» elen rodt zeter under tho voderen ä 9/3 ... . 4 - 12 - — - 
43 elen gülden snoere ahn Tonnies Weymer betalet, 

gewogen 11 lodt 1 q. tho 28 /3, ist 10 ��H ��— • 
2 lodt gele side, de snoere up tho neycn  1 ��2 - — - 
1 ele linnen wandt tho den zirkels — ��6 > — - 

Transport 96 1/4—4 
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1585 traten vier neue Mitglieder zu der Gesellschaft hinzu, 
Claus vvn Stilen, Volmar Warendvrp, Heinrich Kirchring der 
jüngere und Bruno Warendorp, 1587 nochmals vier, Alexander 
Lüneburg, Johann von Stiten, Paul Kirchring, Thomas von Wickede. 
Dann dauerte es zehn Jahre, bis sechs neue Mitglieder aufge- 
nommen wurden, und wiederum waren es zwei Stiten, ein Kirchring, 
ein Warendorp, ein Lüneburg, ein Brömbsen. So ging es fort. 
Man faßte von Anfang an den Gedanken einer Wiederherstellung 
der alten Verbindung in dem beschränkten Sinne aus, daß man 
nur Solche zuließ, deren Vorfahren Mitglieder der Zirkelgesellschaft 
gewesen waren. Eine nothwendige Folge davon war eine wesent- 
liche Aenderung des Characters der Verbindung. Während der 
Zweck der früheren Gesellschaft, wenn auch unausgesprochen, doch 
thatsächlich dahin gegangen war, eine große Wirksamkeit auszuüben 
zum Ruhm und Heil der Vaterstadt und zum Heil des Hansabundes, 
an dessen Spitze Lübeck stand, war nun die Verbindung selbst der 
Zweck. Während die frühere Verbindung von allen Seiten bedeu- 
tende Kräfte an sich heranzog und mit sich vereinigte, zog die 
spätere sich enge Grenzen, damit ihr wirklicher oder vermeinter 
Vorzug möglichst Wenigen zu Gute komme und daher der Antheil 
jedes Einzelnen desto größer werde. Daß gegen eine solche Ver- 
bindung eine Opposition entstand und daß sie in einem republi- 
kanischen Gemeinwesen in eine schiefe Stellung kommen mußte, war 
unausbleiblich. Nach dem Regiment trachtete sie immer noch. Die 
nach 1580 angelegten Mitgliederverzeichuisse enthalten drei Colonnen: 
Aufnahme in das Collegium, Wahl in den Rath, Todesjahr. Die 
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Aufnahme eines Mannes, der schon im Rathe saß, ist nach 1580 
nur ein einziges Mal, 1587, vorgekommen. Es ward aber, wie 
man sieht, erwartet, daß die Mitglieder der Gesellschaft in der 
Regel auch in den Rath würden berufen werden. Da solcher Erwar- 
tung ein gesetzlicher Anspruch nicht zur Seite stand, legte man um 
so mehr Werth auf äußerliche Auszeichnung. Eine solche lag nun 
schon in dem Namen der Gesellschaft. Die Bezeichnung als Zirkel- 
gesellschaft verschwand völlig und der Name Junkerkompagnie wurde 
der allein übliche. Auch die einzelnen Mitglieder nannten sich 
Junker und machten Anspruch darauf, immer so genannt zu werden. 
Selbst der Ausdruck Ehemann wurde nicht selten in „Ehejunker" 
verwandelt. Ferner gaben die im Mittelalter in den Städten be- 
stehenden Luxusgesetze den vornehmsten Familien, den sogenannten 
Geschlechtern, einige Vorzüge. In Lübeck erließ der Rath 1582 
eine Ordnung „wegen der eheliken verlöffnisse, kosten,x) ingedömpte,2) 
und andere darto gehörige nottorft, so na gelegenheit der stende 
under de börgerschop darsulvest geholden werden scholen." In dieser 
Ordnung sind die vornehmsten Bürger nicht der erste Stand, 
sondern der zweite, den ersten bilden die Geschlechter, denen in 
vielen Beziehungen ein höherer Luxus und eine Auszeichnung vor 
den übrigen Bürgern gestattet ward. Insbesondere durften bei ihnen 
die Bräute „mit dem mitten beroden" werden, d. h. mit weißem 
Kragen, Mantel oder weißer Kopfbedeckung an den Traualtar treten.3) 
Auch in den Ordnungen von 1612 und 1619 werden diese Ge- 
schlechter selbst den Mitgliedern der Kaufleutekompagnie ausdrücklich 
vorgezogen. 

Bei alle Dem befand sich noch eine Reihe verdienter und 
tüchtiger Männer in der Gesellschaft und sie genoß zu Anfang des 
siebzehnten Jahrhunderts noch eines großen Vertrauens. Von den 
siebenzehn Mitgliedern, die sie im Jahre 1619 zählte, saßen sieben 
im Rath, der Bürgermeister Alexander Lüneburg seit 1590, die 
Rathsherreu Thomas von Wickede seit 1595, Johann Lüneburg 

tz Hochzeiten. 
5 Aussteuer. 
8) Weiße Leiuewand (sindo) durfte nach einer Urkunde von 1366 der 

Rath von Lübeck vermöge eines besonderen Kaiserlichen Privilegiums tragen. 
Urkundenbuch der Stadt Lübeck Th. 3 S. 634. 
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seit 1601, Hieronymus Lüneburg und Heinrich Brömbsen seit 1610, 
Paul Kirchring und Alexander Lüneburg seit 1617, und als im 
August 1619 Johann Lüneburg starb, wurde im December desselben 
Jahres Hartwich von Stiten wiedergewählt. Das war freilich die 
letzte Periode des bestimmenden patrizischen Einflusses im Rath. 
Die Abgeschlossenheit der Gesellschaft gereichte ihr selbst schon da- 
mals zum Nachtheil. Heinrich Brokes, der bedeutendste Staats- 
mann, den Lübeck zu der Zeit besaß, und einer der bedeutendsten, 
die es je besessen hat, in den Rath gewählt 1601 und als Bürger- 
meister gestorben 1623, wurde nicht ihr Mitglied. Er hatte eine 
Tochter von Verend Lüneburg geheirathet, allein er gehörte nicht 
zu den Geschlechtern.Z 

Ein Ereigniß von an sich geringer Bedeutung >var es dann, 
ivelches in seinen Folgen großen Einfluß auf die Zirkelgesellschaft 
ausübte. 

8. 
Bei Hochzeiten in den vornehmen Familien war es Sitte, 

daß der Bräutigam mit den von ihm eingeladenen Gästen, die sich 
in dem Hause eines Verwandten oder Befreundeten versammelt 
hatten, in feierlicher Prozession in die Kirche zog, wo die Trauung 
stattfinden sollte. Den Zug eröffneten des Raths Spielleute und 
an ihrer Spitze ging der Spielgreve, der auf der Brust einen sil- 
bernen Schild mit dem Wappen der Stadt, in der Hand aber einen 
silbernen, 144 Centimeter (= 5 ehemalige Lübecker Fuß) langen 
Stab mit dein Bildniß der Maria Magdalena als Schutzpatrvnin 
Lübecks trug.2) Der Stab wurde nur bei solchen Gelegenheiten 
gebraucht und übrigens im Rathskeller aufbewahrt. Die Ordnung 
erforderte, daß, wer ihn gebrauchen wollte, zuvor die Erlaubniß der 
Weinherren dazu erbitten mußte. Er wird in der Ordnung für 
die Spielleute von 1571 zum ersten Riale, dann wieder in der 
Hochzeitordnung von 1619 erwähnt. Nach der ersterwähnten Ordnung 
stand es nur den Junkern und Geschlechtern zu, ihn vor sich her- 

y Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde 
Bd. 1 S. 80. 

2) Er befindet sich jetzt in der culturhistorischen Sammlung der Gesell- 
schaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit. 
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tragen zu lassen, 1610 findet sich dies Recht auf die Bürgermeister, 
Syndici, Doctorcs und Rathsherren ausgedehnt. Ebendenselben 
war es auch erlaubt, bei ihren Hochzeiten Pasteten zu essen. 

Nun heirathete im Juni 1635 Henning Paulseu, Sohn des 
dainals ältesten Rathsherren Georg oder Jürgen Paulsen, die 
Wittwe des Eisenkräiners Wilhelm Pasche. Dabei erbat und erhielt 
er von den Weinherren die Erlaubniß, eine s. g. Pastetenhochzeit 
zu feiern und den Stab zu gebrauchen. Der Vater war von nie- 
derer Herkunft, aus Treptow an der Rega gebürtig und hier einge- 
wandert, hatte sich aber durch Kornhandel ein bedeutendes Vermögen 
erworben. Seine Wahl in den Rath, in den er schon 1612 berufen 
wurde, beweist, daß er auch eine angesehene Stellung erworben hatte. 
Ob darum dem strengen Rechte nach bent Sohne der Gebrauch des 
Stabes zustand, mag allerdings zweifelhaft erscheinen. Jedenfalls 
hielten die Patrizier den Stab nun für entwürdigt und wollten ihn 
niemals wieder gebrauchen, und da auch in ihrem Kreise eine Hoch- 
zeit bevorstand, ließen sie in großer Schnelligkeit in dem benach- 
barten Dorfe Grönau, welches ehemals ein bedeutenderer Ort war, 
als es jetzt ist, einen neuen Stab machen (er kostete 252 mty.) und 
trugen Sorge, daß derselbe für Niemanden brauchbar sein konnte, 
als für die Mitglieder der Gesellschaft. Sie ließen nämlich an die 
Spitze anstatt des Bildes der Maria Magdalena ein Bild des 
Kaisers setzen, der ihr Wappen, den Zirkel in einem offenen Ringe, 
an einer Kette in der Hand trug. Diesen Stab ließ nun Heinrich 
Brömbsen von dem Spielgrcven vor sich her tragen, als er am 12. 
Juli seine Hochzeit mit Catharina Brokes, Tochter des verstorbenen, 
eben genannten, Bürgermeisters Heinrich Brokes, feierte. Es läßt 
sich denken, daß der neue Stab, zumal bei der wahrscheinlich zahl- 
reichen und mit ungewöhnlicher Pracht ausgestatteten Prozession, 
großes Aufsehen erregte, eine Menge von Menschen herbeizog und 
viel Gerede verursachte. Auch geht aus den Acten deutlich genug 
hervor, daß einige der älteren Mitglieder der Gesellschaft mit dem 
Verfahren nicht ganz einverstanden und hinsichtlich der Folgen 
bedenklich waren. Brömbsen selbst ließ sich, nach einer in einer 
Paulsenschen Schrift vorkommenden Aeußerung, den Gebrauch des 
Stabes erst dann gefallen, als ihm die Gesellschaft einen Revers 
ausstellte, daß sie ihn wegen etwaiger Folgen schadlos halten wolle. 
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Was Einige vorausgesehen hatten, geschah. Paulsen fühlte sich 
aufs tiefste beleidigt und überreichte dem Rathe eine ausführliche 
Beschwerdeschrift, die der Länge nach in seiner Gegenwart verlesen 
wurde. Hütte er sich darin auf Darlegung der Thatsachen beschränkt, 
so hätte er eine Genugthuung wohl erlangen mögen, aber er ging 
viel weiter. Nicht nur machte er der Gesellschaft, wenn auch viel- 
leicht an sich nicht unbegründete, doch sehr übertriebene Vorwürfe 
wegen ihres Uebermuths, sondern vor allem suchte er nachzuweisen, 
daß der Stab ein Scepter, das Scepter ein Zeichen der Hoheit sei, 
daß also die Gesellschaft durch den neuen Stab mit ihrem Wappen 
zu erkennen gegeben habe, sie sei ihrer Meinung nach im Besitz 
der Hoheit über die Stadt, sie stehe über dem Rathe und führe 
das Regiment, daß sonach die Anfertigung des Stabes Hochverrath 
sei. Die Junker erhielten, ohne Zweifel durch ihre im Rathe 
sitzenden Genossen, Nachricht von dieser Schrift, bekamen sie aber 
nach dem Willen des Raths nicht zu sehen. Sie gaben daher, 
ohne den Wortlaut zu kennen, eine kurze Verantwortung ein, in 
der sie darlegten, daß sie sich nur des ihnen vom Kaiser verliehenen 
Rechts bedient hätten, bei feierlichen Gelegenheiten eine Zirkelkette 
nach ihrem Gefallen zu gebrauchen, damit also Niemanden hätten 
beleidigen können, viel iveniger noch einen Eingriff in die Hoheits- 
rechte des Raths sich hätten erlauben wollen. Der Rath konnte 
kaum anders als Paulsens Schrift sowohl wegen ihrer Schreibart 
als wegen ihres unbegründeten Inhalts verwerfen, überließ ihm 
jedoch, falls er sich von der Zirkelgesellschaft beleidigt glaube, einen 
Jnjurienprozeß gegen sie „bescheidentlich" anhängig zu machen, und 
verfügte schließlich, daß es hinsichtlich des Stabes in Zukunft ge- 
halten werden solle, wie bisher. (Decret vom 19. August 1635.) 
Tie ersichtliche Unklarheit dieser letzten Verfügung, durch welche 
der Gebrauch des neuen Stabes weder ausdrücklich erlaubt, noch 
ausdrücklich verboten wurde, wird man geneigt sein, für eine absicht- 
liche zu halten und auf den Einfluß der Patrizier im Rathe zurück- 
zuführen. In einer weiteren Eingabe rechtfertigte Paulsen seine 
erste Schrift und bat um abschriftliche Mittheilung der Eingabe 
der Zirkelgesellschast. Der Rath schlug die Bitte ab, verfügte viel- 
mehr, daß die beiderseitigen Schriften beigelegt werden und Nie- 
mandem vor Augen kommen sollten. Offenbar war die Sache ihm 

Ztschr. d. B. f. L. G. V, 3. 23 
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unangenehm und er hätte dem Streite gern ein Ende gemacht. Aber 
Das ging nicht, denn die Junker hatten bereits einen andern Weg 
eingeschlagen, um sich den Gebrauch ihres neuen Stabes zu sichern. 
Mit einer Eingabe vom 1. August wandten sie sich an den Kaiser 
Ferdinand II und baten, unter Bezugnahme auf das ihnen von 
Kaiser Friedrich III verliehene Privilegium, um Bestätigung und 
zugleich, wie es damals ganz häufig vorkam, um Verbesserung 
desselben, so daß ihnen erlaubt werde, den neuen Stab, von dem 
sie eine Zeichnung beilegten, bei ihren Hochzeiten und andern feier- 
lichen Gelegenheiten zu gebrauchen, wobei sie sich, wie sie ver- 
sicherten, allemal ihrer Pflichten gegen den Kaiser in Demuth und 
Ehrfurcht erinnern wollten. Die Bitte wurde in Wien, wo man 
keine Kenntniß von den Vorgängen in Lübeck haben konnte, unbe- 
denklich gewährt, nur dauerte es sehr lange, bis die Kaiserliche 
Bestätigung erfolgte. Es war die Zeit des dreißigjährigen Krieges. 
Der Kaiser hatte wichtigere Dinge zu thun und der Postenlauf 
war durch Truppenmärsche so sehr gestört, daß es einmal sieben 
Wochen dauerte, bis ein Brief von hier nach Wien kam. Bei 
solchen Hindernissen wird es erklärlich, daß anderthalb Jahre ver- 
flossen waren, als die Kaiserliche Bestätigung eintraf. Sie entsprach 
den Wünschen der Patrizier völlig, indem sie ihnen den Gebrauch 
des erbetenen Stabes gestattete. Die Urkunde enthielt zugleich nach 
damaliger Sitte ein in Farben sauber ausgeführtes Bild des ver- 
liehenen Ehrenzeichens und bedrohte Alle, welche die Gesellschaft an 
dem Gebrauche desselben hindern würden, mit einer Strafe von 
40 Mark lvthigen Goldes, zur Hälfte an die Kaiserliche Kammer 
zu zahlen und zur Hälfte an die Zirkelgesellschaft. Als das Docu- 
ment in Lübeck bekannt wurde, gerieth Paulsen, der sich inzwischen 
beruhigt zu haben scheint, auch einen Prozeß gegen die Zirkelgesell- 
schast noch nicht anhängig gemacht hatte, von neuem in Erbitterung 
und Aufregung. Wiederum reichte er bei dem Senate eine aus- 
führliche Beschwerdeschrift über die Junker ein, in welcher er seine 
frühere Behauptung, daß sie sich das Regiment über die Stadt 
anmaßen wollten, abermals zu beweisen suchte. Später kani ihm 
noch aus der Kanzlei in Wien „durch sonderbare Schickung Gottes," 
wie er sagte, eine Abschrift der von den Junkern an den Kaiser 
gerichteten Supplik in die Hände, und er überreichte dieselbe, mit 
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bittern Anmerkungen begleitet, dem Rathe. Die Junker sahen sich 
genöthigt, auf diese Schriften zu erwiedern, und der Rath gab am 
17. Februar 1638 abermals ein Decret ab, in welchem er seine 
frühere Entscheidung vom 19. August 1635 bestätigte. Am Schlüsse 
dieses Decrets heißt es: „Und weil solcher Stab als ein Hochzeits- 
stab blos und allein zur Musik und zu dein ganzen großen Spiel 
gehörig, mit gemeiner Stadt Höh- und Gerechtigkeit, dem Regiment 
oder Jurisdiction Nichts zu schaffen hat, so soll ein Theil soivohl 
als der andere denselben auf solcher Stadt Hoheit und Gerechtigkeit, 
Regiment oder Jurisdiction zu beziehen, bei Strafe des Raths sich 
hinführo gänzlich enthalten." Gegen diesen letzten Theil des Decrets 
legte Paulsen einen Protest ein. Da er aber davon wohl selbst 
keinen Erfolg erwartete, überhaupt einsah, daß seine Sache in Lübeck 
keine Aussicht habe, wandte er sich mit einer Klage gegen die Zirkel- 
gesellschaft an den Reichshofrath in Wien. Die Schrift wurde 
schon im Mai 1638 eingegeben, kam aber „wegen Mangels an 
fleißigem Sollicitiren," wie es in den Acten heißt, nicht zum Vor- 
trag, sondern blieb liegen. Paulsen schickte daher im December 
desselben Jahres seinen jüngeren Sohn Georg nach Wien, ließ ihn 
dort mit großem Aufwand leben und kaufte ihm sogar ein Grundstück 
in Niederösterreich. Indessen war der Kaiser Ferdinand II, der 
das Privilegium von 1636 ertheilt hatte, 1637 gestorben und die 
Junker unterließen nicht, seinen Nachfolger Ferdinand III am 28. 
November 1638 um Erneuerung desselben anzugehen. Als Paulsen 
dies erfuhr, legte er auch dagegen Protest ein, indem er behauptete, 
das Privilegium sei nicht nur wider Wissen des Raths nachgesucht, 
sondern auch ohne vorgängige gutachtliche Erklärung des Reichshof- 
raths ausgefertigt, folglich aus beiden Gründen erschlichen und also, 
anerkannten Rechtsgrundsätzen gemäß, ungültig. Die Anwesenheit 
des jüngeren Paulsen, der sich nun bald in Wien, bald in Regens- 
burg aufhielt, bewirkte, daß die Sache in Behandlung kam. Die 
Schriften wurden im Januar 1639 den Junkern zur Erklärung 
mitgetheilt und auch der Rath wurde zum Bericht aufgefordert. Die 
Kaiserliche Bestätigung unterblieb vorläufig. Im Mai ging der 
Bericht des Raths ein, der ungemein kurz sich auf die Anführung 
des Vorgefallenen beschränkte und einen Auszug aus der Hochzeits- 
ordnung, sowie eine Abschrift des Decrets vom 17. Februar 1638 

23« 
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beifügte. Die Exeeptionsschrift der Junker wurde im September 
eingegeben. Bald darauf, zu Anfang des Jahres 1640, suchte Paulsen 
seinerseits um einen Adelsbrief für sich und seine Deseendenten in 
männlicher und weiblicher Linie nach. Zur Begründung seines 
Gesuches legte er Zeugnisse über seine vornehme Herkunft und die 
Verdienste seiner Vorfahren bei und als eigenes Verdienst hob er 
hervor, daß er seit 28 Jahren Mitglied des Raths sei und während 
dieser Zeit sich nichts mehr habe angelegen sein lassen, als dafür 
zu sorgen, daß die Stadt in den vergangenen Kriegszeiten, Revolten 
und Empörungen in getreuer Devotion gegen den Kaiser erhalten 
werde und daß alle gesuchten verdächtigen und verbotenen auswär- 
tigen uniones und Verbindungen, insbesondere in den Jahren 1618, 
1619, 1625 und 1631, möchten abgewendet werden. Die Zeugnisse 
waren höchst wahrscheinlich falsch, wenigstens konnten die Patrizier 
ganz entgegengesetzte zusammenbringen. Die Darstellung der eigenen 
Verdienste aber enthielt in den Anspielungen auf die Verhältnisse, 
in denen Lübeck während des dreißigjährigen Krieges erst zu König 
Christian IV von Dänemark, dann zu Gustav Adolph gestanden 
hatte, arge und immerhin unwahre Beschuldigungen gegen die 
Rathsmitglieder, die in den angegebenen Jahren gelebt hatten, und 
das waren zum Theil die Eltern und nahe Verwandte derjenigen, 
mit denen er jetzt den Prozeß führte. Die Worte mußten um so 
mehr Aufsehen erregen, da sie in dem Adelsdiplom wiederholt 
wurden. Die Patrizier führten Beschwerde darüber beim Rathe, 
der dann von Paulsen Rechenschaft forderte. Er gab sie in unbe- 
stimmten und nichtssagenden Worten. Als Wappen hatte er einen 
quadrirten Schild mit einem Herzschilde gewählt und in diesen ganz 
genau das Wappen der Wickede hineingenommen. Der Reichshof- 
rath muß bei Prüfung des Gesuchs und der Anlagen sorglos zu 
Werke gegangen sein, da er beschloß, es dem Kaiser zur Geneh- 
migung zu empfehlen. Sobald die Junker Dies erfuhren, reichten 
sie zweimal, bald nach einander, im März und April, bei dem 
Reichshosrath dringende Vorstellungen ein, daß ihnen die Eingabe 
Paulsens pro exploranda veritate narratorum Z mitgetheilt und 
daß wenigstens die Ausfertigung des zu ertheilenden Adelsbriefes 

h Um die Wahrheit der Angaben zu untersuchen. 
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suspendirt werden möge. Sie erlangten beide Male gewierige 
Resolutionen. Dennoch wurde am 21. Mai dem Kaiser, als dieser 
eben im Begriff war, aus Wien abzureisen, das Diplom zur Unter- 
schrift vorgelegt und von ihm unterzeichnet. Ohne Zweifel ist Das 
durch eine ähnliche „sonderbare Schickung Gottes" geschehen, wie 
die war, welche einige Jahre vorher ein Document aus der Kanzlei 
in Wien in Paulsens Besitz brachte. Sobald der Adelsbrief nach 
Lübeck kam, wandten sich die Patrizier wiederum mit einer Beschwerde 
an den Reichshofrath und baten, mindestens dem Paulsen den Ge- 
brauch seines Adelsbriefes bis zu ausgemachter Sache zu unter- 
sagen, da, abgesehen von allen andern Gründen, während eines 
Streites Nichts, auch nicht die Person des Gegners, geändert werden 
dürfe. Ein solcher Befehl erging in der That am 25. August an 
Paulsen, konnte freilich nicht verhindern, daß dieser sich gelegentlich 
Ritter Georg Paulsen von Weifsenow nannte, und als solcher 
wird er auch öfters in unserer Rathslinie bezeichnet. Die Ver- 
muthung, daß Paulsen kein Bedenken trug, Bestechungen anzuwenden, 
auch Geldausgaben nicht scheute, wenn er für seinen Zweck damit 
etwas zu erreichen hoffte, ist durch eine constatirte Thatsache hin- 
länglich begründet. Im November 1640 schrieb er eigenhändig 
einen Brief an den Präsidenten des Rcichshofraths, Freiherrn von 
der Recke, drückte darin fein Bedauern aus, daß der Herr Präsident 
so viele Mühe von seinem Prozesse habe, versicherte, daß er er- 
kenntlich sein werde, und bat, ein geringes Zeichen der Erkenntlich- 
keit sogleich anzunehmen. Dem Briefe war eine Schachtel mit 
100 Dukaten beigefügt. Der jüngere Paulsen gab Beides persönlich 
in dem Hause des Präsidenten ab. Aber er war diesmal nicht an 
den rechten Mann gekommen. Der Präsident berichtete über den 
Vorfall an den Kaiser, welcher befahl, das Geld durch den Lübeckischen 
Abgeordneten am Reichstage, Syndicus Winckler, an den Rath von 
Lübeck zu senden, damit dieser es dem Paulsen unter Bezeugung 
ernsten Kaiserlichen Mißfallens zurückgebe. So wurde die Sache in 
Lübeck bekannt und war dem Rathe sehr unangenehm. Er nahm 
längst Anstoß an der Art, wie Paulsen in Wien nnd Regensburg 
lebte, denn der Aufwand, den er machte, stand in grellem Wider- 
spruch mit dem Zwecke der Sendung des Syndicus Winckler, eine 
Ermäßigung des Ansatzes Lübecks zur Reichsmatrikel zu erwirken. 
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Dieser schreibt am 13. Januar 1641: „Ich muß oft von ihm und 
seiner Sache mit großem Verdruß hören, mehr als mir lieb ist. 
Denn weil er sich mit seiner Fensterkutsche, Beigängern und Reit- 
pferden mehr, als alle der Reichsstädte Gesandte und als viel Herren 
Standespersonen nicht thun, sehen lässet, so muß alle Zeit, wenn 
man de moribus civitatumx) und dann auch von Lübeck redet, 
oder wenn ich der Lübischen Stadt und Bürger Unvermögen und 
Abgang ihrer Nahrung klage, dies Exempel, das sie vor ihren Augen 
sehen, voranstehen, und will man argumentiren, weil des Paulsen 
Vater, der die Kammer zu Lübeck verwahret, in Lübeck so reich 
worden, daß sich dieser einen gnädigen Herrn tituliren läßt und 
solchen Stand affectiren und führen und große Sachen von Pro- 
motion des Kaiserlichen Residenten promittiren darf, so müsse die 
Kammer und Schatz in Lübeck noch viel reicher sein, als der be- 
diente Kämmerer und Schatzmeister, und das Vermögen nicht so 
schlecht, als von mir angezogen wird. Das muß ich itzo oft per 
joco seiia2) hören. Gott gebe, daß nicht, wenns zum Schluß und 
zur Exaction der Contribution kommen soll, ein lauter Ernst daraus 
wird und die ganze Stadt des Prahlens müsse entgelten." 

Indessen ging der Prozeß beim Reichshofrath seinen Gang. 
Nach und nach kamen die Replik Paulsens und die Duplik der 
Junker an. Der ersteren, die überaus weitläufig ist und immer 
dasselbe wiederholt, war noch eine lange Schrift beigefügt, um zu 
beweisen, daß die Zirkelgesellschaft sich mit Unrecht eine Junker- 
Kompagnie nenne, da sie keine Vorzüge des Standes vor den 
übrigen Bürgern in Anspruch zu nehmen berechtigt sei. Auch gegen 
diese Angriffe mußte die Gesellschaft sich vertheidigen. Die sämmt- 
lichen Schriften sind ungemein ermüdend und geben geringe Aus- 
beute, namentlich die Paulsens. Seine Auffassung der Verhältnisse 
ist schief und die bisweilen vorkommenden historischen Angaben sind 
grvßentheils unwahr. Aber auch die Junker kannten ihre Geschichte 
und ihre früheren Verhältnisse nicht; was sie darüber anführen, ist 
mehrentheils der Rehbein'schen Chronik entnommen. 

*) Von den Sitten der Städte. 
2) Im Scherze Ernst. 
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Endlich, im Juli 1641, erfolgte vom Reichshofrath die Anzeige, 
daß ein Urtheil gesprochen sei und verlesen werden solle. Dabei 
wurde aber als Urtheilsgebühr der Betrag von 500 Thaler, für 
jede Partei die Hälfte, gefordert. Ein Versuch, Erlaß oder wenig- 
stens Aufschub der Zahlung zu erlangen, blieb erfolglos, sie mußte 
also geleistet werden. Die Junkerkompagnie sandte ihren Antheil 
nach Wien. Paulsen verweigerte die Zahlung, doch nöthigte der 
Reichshofrath seinen Anwalt in Wien, die Summe vorzuschießen, 
und der Kaiser befahl dem Rathe von Lübeck, Paulsen zur Er- 
stattung des Geldes nöthiger Weise durch Zwangsmaßregeln anzu- 
halten. Das Urtheil ging dahin, daß der Kaiser beschlossen habe, 
der Gesellschaft die nachgesuchte Bestätigung der Privilegien, aller 
Einwendungen Paulsens ungeachtet, zu gewähren. Damit war 
auch dek Gebrauch des Stabes für immer sanctionirt, und also 
der Prozeß in der Hauptsache zu Gunsten der Gesellschaft entschieden. 
Ueber alles weiter Vorgekommene sagt das Urtheil nur, der Kaiser 
hätte wohl Ursache gehabt, beide Theile wegen Injurien zu bestrafen, 
wolle aber mildiglich darüber hinwegsehen und aus Kaiserlicher 
Machtvollkommenheit die beiderseitig vorgebrachten Injurien kassiren. 
Unerfüllt blieb auch die Bitte der Patrizier, Paulsen zu der 
Strafe zu verurtheilen, die in dem Privilegium von 1636 denen 
angedroht war, die sie an dem Gebrauche des Stabes hindern würden. 
Die Hälfte der Strafe, also 20 Mark löthigen Goldes, wäre dann 
in ihre Kasse gestossen und wäre ihnen wohl recht willkommen 
gewesen, denn die Kosten des Prozesses waren groß. Das Rechnungs- 
buch giebt für das Jahr 1638: 2107 »$ 15 1? an, für 1640: 
2460 »$ 10 fl, für 1641: 2969 »$ 12 P, für 1642: 3280»$ 
4 st. Damit sind sie gewiß nicht vollständig angegeben und eine 
gelegentliche Anführung, welche sie auf 5000 Thaler schätzt, darf 
wohl als richtig angenommen werden, Noch viel beträchtlicher 
müssen sie für Paulsen gewesen sein und mögen wohl seine Ver- 
mögensverhältnisse zerrüttet haben. Er blieb unbeugsam. Selbst 
nach Erlaß der Kaiserlichen Entscheidung, im November 1641, als 
er erfuhr, daß die Patrizier eine Hochzeit feiern und ihren Stab 
gebrauchen wollten, reichte er einen Protest dagegen bei dem Rathe 
ein. Am 10. October 1645 starb er. 
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9. 

Das am 9. October 1641 ausgefertigte neue Kaiserliche Privi- 
legium enthält mehr, als die Patrizier in ihrem Gesuch um Bestä- 
tigung des Privilegiums erbeten hatten und als die vorausgehenden 
Verhandlungen erwarten lassen. Nach der üblichen Wiederholung 
der früheren Privilegien wird zunächst erwähnt und zugleich aner- 
kannt, daß die Zirkelgesellschast seit vielen Jahren die Jungherren- 
Kompagnie genannt werde, demnächst auch, daß sie „durch beige- 
brachte glaubwürdige Documente ihre seit einigen hundert Jahren 
wohl hergebrachten und genossenen adelichen Freiheiten in Turnier- und 
Ritterspielen, hohen geistlichen Stiftern und ritterlichen Orden" be- 
wiesen habe, und diese adelichen Freiheiten, „vermöge deren, wie 
vor Jahren ihre Eltern, so auch jetzt sie und ihre Nachkommen ins- 
künftig, zu Schimpf und Ernst, in Turnier- und Ritterspieleu, hohen 
geistlichen Stiftern und ritterlichen Orden ohne Mennigliches Wider- 
reden, wie alle andern des heiligen Römischen Reichs rittermäßige 
Personen, sollen fähig, tauglich und geschickt sein," werden vom 
Kaiser abermals bestätigt. Die Urkunde enthielt demnach nicht 
sowohl eine Verleihung von Adelsrechteu an gewisse Personen, son- 
dern vielmehr die Anerkennung, daß dieselben sie schon seit Jahr- 
hunderten besessen haben. Sie kann sich freilich deni Wortlaut nach 
nicht aus alle Familien beziehen, welche früher der Zirkelgesellschast 
angehört haben, sondern nur aus die sechs, welche ihr damals ange- 
hörten, die Warendorp, Wickede, Brömbsen, Lüneburg, Kirchring und 
Stiten, deren Wappenbilder auch in die Urkunde aufgenommen sind. 
Diese Bilder hatte die Gesellschaft einer Eingabe beigefügt, in 
ivelcher sie sich gegen die Behauptung Paulsens, daß sie sich mit Unrecht 
Junkerkvmpagnie nenne, vertheidigte, und es ist wohl anzunehmen, 
daß Johann Warendorp, der in ihrem Aufträge sich in Wien auf- 
hielt, um dort ihr Interesse persönlich wahrzunehmen, nach Eingang 
des Paulsenschen Gesuchs sich bemühte, dem Adelsrange der Patrizier 
Anerkennung zu verschaffen, und daß ihm dies gelang. Da nicht 
zu bezweifeln ist, daß, falls die Gesellschaft damals noch andere 
Familien umfaßt hätte, auch diese in der Urkunde Erwähnung ge- 
funden haben würden, so ist auch neuerdings noch die Zugehörigkeit 
der Vorfahren zur Zirkelgesellschaft mit Erfolg benutzt worden, um 
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Ansprüche auf Adelsraug zur Geltung zu bringen. Für die Gesell- 
schaft wurde es nun Grundsatz, in Zukunft nur Adeliche aufzu- 
nehmen. 

Der Ausgang der Angelegenheit ermunterte die Gesellschaft, 
1642 ihre Statuten abermals zu erneuern/) damit, wie es in der 
Einleitung heißt, „dieses unser corpu8 bei guter Konstitution und 
bei allen sowohl durch unsere löblichen Vorfahren als auch durch 
uns selbst erlangten Frei- und Gerechtigkeiten ohne einige Ver- 
schmälerung vollkommen erhalten und also auf unsere lieben Nach- 
kommen unverrücket transferiret werden möge." Im ersten Artikel 
werden nicht blos „recht edelgeborne," sondern auch solche, welche 
ihre Tugenden und ihre Geschicklichkeit in den Rang des Adels 
erheben, für aufnahmefähig erklärt. Im zweiten Artikel wird be- 
stimmt, daß bei Anmeldungen zur Aufnahme man immer zuerst ent- 
scheiden wolle, ob die Familie, und dann, ob das Individuum sich 
zur Aufnahme eigne. In einer Reihe weiterer Artikel wird dann 
festgesetzt, wer ausgeschlossen sein solle, nämlich wer wider die 
Religion sündigt, sich gegen den Kaiser oder die Obrigkeit empört, 
wer im Kriege feldflüchtig wird, wer die Ehe bricht, wer einen 
Mord, Raub oder Diebstahl begeht, wer Kirchen und Armenhäuser, 
Wittwen und Waisen beraubt, wer seine Unterthanen bis aufs Blut 
aussaugt, wer verbotenen Wucher treibt, wer siegelbrüchig und mein- 
eidig wird. Dagegen soll, wer im Kriege von den Türken gefangen 
wird, von den Brüdern ausgelöst, wer durch Unglück in Armuth 
geräth, von ihnen unterstützt werden. Man sieht, die Statuten 
waren aus einer Theorie niedergeschrieben und entsprachen praktischen 
Bedürfnissen nicht. Die Wirklichkeit aber gestaltete sich bald anders. 

10. 
In der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts entstanden 

in Lübeck Mißhelligkeiten zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft, 
die einen tieferen Grund hatten, als Streitigkeiten über den Gebrauch 
eines Hvchzeitsstabes. 

') Theilweise und ohne Angabe des Jahres abgedruckt in Lünig's 
Reichs-Archiv, kurv spee. Cont. 4 p. 1343. 
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Die Finanzverhältnisse der Stadt waren in arge Unordnung 
gerathen. Schon zu Anfang des Jahrhunderts sah man ein, daß 
es energischer Mittel bedürfe, um einer völligen Verschlammung der 
Trave vorzubeugen, gleichfalls wurde es nothwendig, die Befestigung 
der Stadt wesentlich zu verstärken. Die Bürger übernahmen für 
beide Zwecke eigne Steuern, verlangten aber die Mitverwaltung der- 
selben und der Rath gab der Forderung ohne Bedenken nach. So 
entstand die erste Theilnahme der Bürgerschaft an dem Regiment, 
und es vollzog sich gleichzeitig ihre Eintheilung in zwölf Collegien. 
Dann kam der dreißigjährige Krieg mit seinen unsäglichen Leiden, 
die auch hier schwer empfunden wurden und nicht einmal mit dem 
Ende des Krieges aufhörten. Nach dem Friedensschluß rückten 
Schwedische Truppen in das Stadtgebiet ein und hielten es zu 
dessen großem Nachtheil so lange besetzt, bis Lübeck seinen Antheil 
an den in dem Frieden zu Osnabrück Schweden zugestandenen 
fünf Millionen Thalern entrichtet hatte. Der Antheil betrug 
126000 m$.. An Reichscontributionen mußte die Stadt von 1627 
bis 1650 264 600 mft bezahlen. Man legte immer noch an ihre 
Leistungsfähigkeit einen nicht mehr zutreffenden Maßstab an. Da 
die Summen häufig ausbezahlt werden mußten, ehe der Rath mit 
der Bürgerschaft über die Art ihrer Aufbringung einig geworden 
war, mußten sie zunächst angeliehen werden, und die Zinsen ver- 
größerten die Schuld. Unter solchen Verhältnissen mußte man 
erkennen, daß die Finanzverwaltung mangelhaft sei, insbesondere 
deshalb, weil es mehrere neben einander bestehende Behörden gab 
und eine Controle fehlte. Die Bürgerschaft forderte daher, daß 
eine allgemeine Stadtkasse eingerichtet werde, an deren Verwaltung 
sie selbst Antheil habe. Jahre lang wich der Rath der Forderung 
aus und gab erst nach, als die Bürgerschaft immer dringender und 
unruhiger ward und es zweifellos war, daß sie die Entscheidung des 
Kaisers anrufen werde. Sv entstand der s. g. Kassa-Rezeß vom 
26. Juli 1665. Aber die Ruhe war damit nur auf kurze Zeit 
wieder hergestellt. Die Bürgerschaft verlangte größere Theilnahme 
am Regiment, auch an der Rathswahl. Von beiden Seiten wurde 
nun, sowohl von dem Rathe als von der Bürgerschaft, die Ein- 
mischung und Vermittelung des Kaisers angerufen. Eine von ihm 
angeordnete Commission erschien und brachte nach etwa dreimonatlichen 
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Verhandlungen den Rezeß vom 9. Januar 1669 zu Stande/) der 
bis 1848 die Grundlage der städtischen Verfassung geblieben ist. 
Die Bürgerschaft erlangte dadurch allerdings eine bedeutende Erwei- 
terung ihrer Befugnisse, Theilnahme an der Rathswahl erreichte sie 
nicht, doch wurde die bisherige Wahlfreiheit des Raths in mehreren 
Stücken wesentlich beschränkt, insbesondere wurde er verpflichtet, eine 
bestimmte Anzahl seiner Mitglieder aus denjenigen kaufmännischen 
Kreisen zu wählen, die bisher wenig in Betracht gekommen waren. 
Der Rath sollte nun aus vier Bürgermeistern bestehen, drei Gelehrten 
(Juristen) und einem Kaufmann, und aus sechzehn Rathsherren, zwei 
Gelehrten, drei Mitgliedern der Zirkelgesellschaft und drei Mit- 
gliedern der Kaufleutekompagnie, die übrigen acht sollten aus den 
andern kaufmännisches Korporationen gewählt werden. Auch hin- 
sichtlich der Verwandtschaft wurden mehrere beschränkende Bestim- 
mungen getroffen. Die Zirkelgesellschaft war von Anfang an den 
Streitigkeiten fern geblieben und daher auch zu den von den Kaiser- 
lichen Commissarien gehaltenen Conferenzen nicht zugezogen worden. 
Erst nachdem die Verhandlungen ihren Abschluß gefunden hatten, 
erhielt sie Kenntniß von dem Inhalte des Rezesses und erblickte 
darin eine Kränkung ihrer althergebrachten Rechte, weigerte sich 
daher, ihn durch ihre Unterschrift anzuerkennen, legte vielmehr Protest 
dagegen ein. Aber eine Aenderung des mühsam zu Stande gebrachten 
Werks war nicht mehr möglich, die Kaiserlichen Commissarien selbst 
versagten ihre Mitwirkung dazu, der Rath wies den Protest zurück, 
der Gesellschaft blieb Nichts übrig, als sich mit einer Beschwerde 
an den Kaiser zu wenden. Das that sie und die Kaufleutekompagnie 
schloß sich dem Schritte an. Die beiden Gesellschaften erwirkten in 
der That bei dem Kaiser Leopold I ein Rescript vom 23. October 
1670, a) durch welches der Rath angewiesen wurde, die Bestimmungen 
des Rezesses über den numerum ternarium und die neu einge- 
führten gradus consanguinitatis et affinitatis (die Dreizahl und 
die Verwandtschaftsgrade) hinsichtlich der beiden Korporationen als 
nicht vorhanden anzusehen. Die Anwesenheit eines Bevollmächtigten 

h Abgedruckt in den Beilagen zu Bd. 3 von Becker's Geschichte der 
Stadt Lübeck. 

a) Abgedruckt ebend. S. 33. 
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in Wien, welche für die Betreibung der Angelegenheit erforderlich 
war, wurde zugleich benutzt, um vom Kaiser Leopold eine aber- 
malige Bestätigung ihrer Privilegien zu erlangen. Sie erfolgte 
durch eine vom 16. Januar 1670 datirte Urkunde, die jedoch im 
Original nicht mehr vorhanden ist. 

Die Kaufleutekompagnie war damals noch in der Lage, daß 
die Kaiserliche Entscheidung ihr zum Vortheil gereichen konnte. 
Sie ging zwar bei ihren Aufnahmen auch von dem Grundsätze aus, 
zunächst aus den ihr schon ungehörigen Familien zu wählen, aber 
sie machte diese Rücksicht nicht zu einer ausschließlichen, sondern zog 
auch aus andern Kreisen geeignete Personen heran. Die Bestim- 
mung der Statuten, daß die Zahl der Mitglieder nie größer sein 
solle als dreißig, wurde eine Veranlassung, ,sie immer auf dieser 
Höhe zu halten, und man trug kein Bedenken, auch darüber hinaus- 
zugehen. Im Jahre 1670 zählte die Gesellschaft achtunddreißig 
Mitglieder und darunter finden sich Namen, die noch jetzt wohlbe- 
kannt sind, z. B. Plönnies, von Dorne, Rodde, Bilderbeck, Freden- 
hagcn. Alle Mitglieder waren Kaufleute, deren Handelsgeschäfte 
eine wesentliche Einnahmequelle für die städtische Kasse bildeten, 
deren Wohl und Wehe mit dem der Vaterstadt in der innigsten 
Verbindung stand. Die Mehrzahl der angesehenen Kaufleute suchte 
Aufnahme in die Kaufleutekompagnie nach, und daß die Mitglied- 
schaft in derselben eine gewisse Anwartschaft auf eine Berufung in 
den Rath gab, mag dabei mitgewirkt haben. 

Anders waren die Verhältnisse der Zirkelgesellschaft. Ihre 
Mitglieder gehörten zu der, nicht großen, Anzahl von Familien, 
welche Landgüter in der Umgegend Lübecks besaßen. Die Güter 
lagen zum Theil in der Lübischen Feldmark, zum Theil jeuseils 
derselben in Holstein, aber auch diese waren seit Jahrhunderten der 
Lübeckischcn Jurisdiction unterworfen und wurden zum Lübeckischen 
Gebiet gerechnet; noch andere lagen in Lauenburg. Der Besitz war 
durch Kauf, großentheils schon vor sehr langer Zeit erlvorben; er- 
erbte in directer männlicher Linie fort, wenn männliche Descen- 
denten da waren, in Ermangelung solcher ging er durch Vcrhei- 
rathung der Töchter häufig auf andere Familien über, in Erman- 
gelung aller Descendenz erbte er in Seitenlinien fort. Dabei 
wurden bisweilen mehrere Güter zu Einem Besitz vereinigt, bisweilen 
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vereinigt gewesene getrennt. Es ist mit nicht geringen Schwierig, 
leiten verbunden, für alle Güter die Reihe der Besitzer festzustellen. 
Tie Zahl der besitzenden Familien war, wie gesagt, gering und sie 
waren durch Vielsache Verschwägerungen alle mit einander ver- 
bunden, so daß in dieser Beziehung die Zirkelgesellschaft bisweilen 
aufhörte, eine abgeschlossene zu sein. Zur Veranschaulichung der 
Sachlage mag irgend ein einzelnes Jahr herausgegriffen werden. 
Um 1054 besaß Anton Köhler Bliestorf, Gotthard von Höveln 
Moisling, Gottschalk von Wickede Castorf, Gotthard von Brömbsen 
Crummesse, Cronsforde und Niemark, Andreas Albrecht von Brömbsen 
Niendorf und Reecke, Christian Tode Rondeshagen, Heinrich Lüne- 
burg Eckhorst, Hans von Brömbsen Groß-Steinrade, Dietrich von 
Brömbsen Klein-Steinrade, Heinrich von Brömbsen Stockelsdorf, 
Adrian Müller Mory, Georg von Stiten Schönböcken, Otto Brokes, 
vorher die Lüneburg, Krempelsdorf, Volmar Warendorf Dunkels- 
dvrf, Bruno Warendorf, dann Heinrich Dietrich Kirchring, Bran- 
denbaum. 

Mitten unter einer durchweg Handel und Gewerbe treibenden 
Bevölkerung werden wenige Gmndbesitzer immer in Gefahr sein, 
in eine isolirte Stellung zu kommen; in Lübeck lag den Verhält- 
nissen nach die Gefahr näher, als an andern Orten. Der Grund- 
besitz wurde auch schon an und für sich Veranlassung zu Conflicten 
mancher Art; da die Grenzen zwischen Staats- und Privateigenthum 
in vielen Fällen nicht sicher bestimmt und bezeichnet waren, konnte 
es leicht geschehen, daß ein Grundbesitzer, absichtlich oder unabsichtlich, 
Weidegerechtigkeit auf einem Grundstücke ausübte, das nicht zu 
seinem Gute gehörte, oder Bäume, die damals vielfach in einzelnen 
Gruppen auf den Aeckern standen, fällen ließ, ohne dazu berechtigt 
zu sein. Derartige Fälle kamen vor und waren um so unange- 
nehmer, wenn der Gutsherr selbst Mitglied des Raths und folglich 
verpflichtet war, öffentliches Eigenthnm zn schützen. Eine weitere 
Schmierigkeit lag in der Besteuerung. Die Grundbesitzer bezahlten 
als Bürger die ihnen auferlegten Steuern, wie die übrigen Bürger. 
Wenn aber, namentlich in Zeiten der Noth, die Bürgerschaft ver- 
langte, daß ein Theil der aufzubringenden Summen vom Landgebiet 
erhoben werde, so widersprachen die Gutsbesitzer theils solcher 
Forderung ganz und gar, und hielten es für ungerecht, daß die 
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Hufner und Käthner auf ihren Gütern noch besonders in Steuer 
gesetzt werden sollten, theils, wenn sie einwilligten, daß von jebent 
Gute nach einer gewissen Schätzung ein Beitrag erhoben werde, 
glaubten sie Grund zu haben, dem Steueransatz zu widersprechen. 
Das Schlimmste aber blieb immer die Art und Weise, wie sie selbst 
Gewerbe ausübten. Es stand jedem Bürger frei, für den Bedarf 
seines Hauses selbst zu brauen und durch sein Hausgesinde Arbeiten 
aller Art für seinen Bedarf machen zu lassen. Dasselbe Recht 
hatten auch die Gutsbesitzer und bei ihnen wurden auch alle Guts- 
und Dorfeingesessene zur Familie oder zuin Hausgesinde gerechnet. 
Aber weiter durften sie nicht gehen. Sie durften nicht offene Krüge 
halten, in denen jedem Einkehrenden auf dem Gute gebrautes Bier 
verkauft wurde, und durften nicht gestatten, daß in ihren Dörfern 
Handwerker wohnten, die um Geld für Andere arbeiteten. Den 
Gewerbetreibenden in der Stadt gereichte schon das den Gutsbesitzern 
zustehende Recht zu großem Nachtheil, und sie wurden noch schwerer 
geschädigt, wenn das Recht mißbraucht wurde. Das war namentlich 
bei den Brauern der Fall, die überdies, bestehender Ordnung gemäß, 
das Bier von einer gewissen Stärke brauen mußten und unter 
Controle standen, die auf den Landgütern nicht geübt werden konnte. 
Wiederholt baten die Brauer den Rath, er möge alles Eigenbrauen 
in und außerhalb der Stadt verbieten, und da ihren Bitten nicht 
gewillfahrt wurde, wandten sie 1654 sogar eine Appellation gegen 
seine Entscheidung an den Reichshofrath an und verklagten auch 
insbesondere die Gutsbesitzer. So kanr es zu einem Prozesse in 
Wien. Die Letzteren sandten Dietrich Brömbsen dahin, um ihre Sache 
zu führen, und benutzten zugleich die Gelegenheit, um bei dem 
Kaiser eine Bestätigung der ihren Besitzungen als adelichen Gütern 
nach deutschem Recht zuständigen Privilegien zu erwirken. Die 
ihm zu diesem Zwecke ausgestellte Vollmacht ist unterschrieben 
von Gotthard von Höveln, Gotthard Brömbsen, Andreas Albrecht 
Brömbsen, Heinrich Brömbsen, Joachim Lüneburg, Gvttschalk 
von Wickede, Heinrich Kerkring, August Anton Köhler, Nicolaus 
Christian Tode. Dietrich Brömbsen bezeichnete sich in Folge der- 
selben als „der Landsassen Circul- und Junker-Compagnie Gewalt- 
haber." Dem eingereichten Gesuche wurden die ursprünglichen, 
von den ehemaligen Grafen von Holstein ausgestellten oder bestä- 
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tigten Kaufbriefe über alle Güter beigelegt. Unter den Nach- 
suchenden waren zwei Bürgermeister, Gotthard von Höveln und 
Anton Köhler, und zwei Rathsherreu, Gotthard Brömbsen und 
Gottschalk von Wickede. Der Kaiser erfüllte den Wunsch und be- 
stätigte in einer ausführlichen Urkunde vom 19. September 1654 
die Freiheiten und Privilegien der Güter, freilich in allgemeinen 
und unbestimmten Ausdrücken, ohne daß ein einziges Recht genannt 
wurde. Die Brauer konnten auch in Wien Nichts erreichen, ihre 
Klage wurde abgewiesen. Die Gutsbesitzer fuhren fort ihre Rechte 
zu gebrauchen, aber auch sie in arger Weise zu mißbrauchen. Sie 
brauten und verkauften Bier in großer Menge und duldeten in 
ihren Dörfern eine Menge Handwerker, namentlich Leinweber, auch 
Schmiede und andere. Daß die dadurch in der Stadt entstandene 
Aufregung und Erbitterung immer größer wurde, konnte ihnen nicht 
entgehen, aber sie nahmen keine Rücksicht darauf. Der Rath war 
ihnen gegenüber machtlos und seine Befehle hatten keine Wirkung. 
Sie waren sogar zu der Ansicht gekommen, daß ihre Güter, soweit 
sie außerhalb der Lübeckischen Landwehr lagen, der Jurisdiction des 
Raths gar nicht unterworfen seien, und hatten ohne Zweifel dieser 
Ansicht schon 1654 dadurch Ausdruck geben wollen, daß sie die 
ursprünglichen Kauf- und Schenkungsbriese in die Kaiserliche 
Bestätigungsurkuude aufnehmen ließen. Endlich erreichten die Brauer 
und Handwerker es bei dem Rathe, daß er nochmals in einem 
Decrete vom 18. März (alten Stils) 1665 den Landbegüterten 
befahl, alles Brauen zum Verkauf zu unterlassen und die unzünf- 
tigen Handwerker binnen vierzehn Tagen zu entfernen, und den 
Behörden die Ausführung des Befehls auftrug. Als nun diese 
ihre Diener einige Tage später hinaussandten, um den Befehl zu 
verkünden, schloß sich ihnen, ohne daß man es hindern konnte, eine 
nach Hunderten zählende, großentheils mit Aexten und andern 
Werkzeugen versehene Schaar an, welche in Moisling, Stockelsdorf 
und Mvry Braugeräth und Webestühle gewaltsam zerstörte, auch 
sonst Unfug verübte. Aehnliche Züge wurden im Herbst desselben 
Jahres gegen andere Güter unternommen. Sie hatten verderbliche 
Folgen für die Stadt. Zwar die Klagen auf Schadenersatz, welche 
die Gutsbesitzer an den Reichshofrath in Wien auch gegen den Rath 
anstellten, konnten keinen Erfolg haben, da der Rath nur hatte ge- 
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schehen lassen, was er nicht hindern konnte, und sie sonst bestimmte 
Personen nicht zu nennen wußten. Schlimmer war es, daß der 
König von Dänemark Veranlassung nahm, sich einzumischen — ein 
erstes Schreiben von ihm ist schon vom 26. October 1666 — und 
daß die Gutsbesitzer selbst sich dann unter seinen Schutz begaben. 
Heinrich und Hans Brömbsen in Stockelsdorf waren die ersten, die 
es thaten. Die Güter gingen dadurch auf immer für die Stadt 
verloren. Nur Moisling und Niendorf sind 1802 wieder erworben. 

Der Unwille der Bevölkerung richtete sich hauptsächlich gegen 
zwei Personen, den Rathsherren Dietrich Brömbsen und den Bürger- 
meister Gotthard von Höveln. Die gesammte Bürgerschaft ver- 
langte von dem Rathe, daß er Beide ihres Amtes entsetze. Ersterer, 
1659 gewählt, Besitzer von Klein-Steinrade, verließ mit seiner 
ganzen Familie die Stadt, kaufte sich in Franken an, wo er unter 
die Ritterschaft aufgenommen wurde, und entsagte 1669 seiner 
Rathsstelle. Gotthard von Höveln, seit 1640 im Rath, seit 1654 
Bürgermeister, war 1646 durch seine Heirath mit Caecilie, Tochter 
des Hieronymus Lüneburg, Besitzer von Moisling geworden. x) Er 
trieb mit dem Brauen und dem Gestatten von Handwerkern vor- 
zugsweise argen Mißbrauch, gegen ihn richteten sich die häufigsten 
und stärksten Klagen. Den dadurch entstandenen Unwillen ver- 
mehrte er durch unfreundliches Betragen und durch beharrliches 
Widerstreben gegen jedes Zugeständniß an die Bürgerschaft. Nach 
dem Exceß im Frühjahr 1665 machte er eine Klage auf Schaden- 
ersatz bei dem hiesigen Gerichte anhängig. 1666, als er gerade 
wortführender Bürgermeister war, erbat und erhielt er einen drei- 
monatlichen Urlaub zum Gebrauch einer Brunnenkur in Schwalbach, 
nahm aber nach seiner Rückkehr nicht wieder Theil an den Ge- 
schäften des Raths, sondern setzte sich auch gegen diesen in eine 
feindliche Stellung. Während nämlich der Prozeß hier seinen 
Fortgang nahm, stellte er dieselbe Klage in Wien an, richtete sie 
gegen Rath und Bürgerschaft und behauptete, daß sein Eigenthum 
und seine persönliche Sicherheit beständig bedroht würden. Der 

*) Die Frau starb 1649. Höveln heirathetc 1650 Catharine, Tochter 
des Bürgermeisters Heinrich Brotes und Wittwe des Heinrich Brömbsen, 
Besitzers von Ackerhof Marly); nach deren Tode 1656 heirathete er Magdalenc 
Brömbsen, die Tochter des 1644 gestorbenen Rathsherrn Dietrich Brömbsen. 
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Kaiser erließ ein Rescript an den Rath, in welchem er demselben 
befahl, Höveln in seiner Person und in seiner amtlichen Stellung 
bis zum Austrag der Sache zu schützen. Da war nun der Rath 
in einer schwierigen Lage. Einerseits forderte die Bürgerschaft 
wiederholt und nicht ohne Grund Hövelns Absetzung, andererseits 
stand der Kaiserliche Befehl da, welchem zuwiderzuhandeln bedenklich 
war. Endlich, nach Abschluß des Rezesses vorn 9. Januar 1669, 
reichte Höveln selbst eine „Salvations- und Abdicationsschrift" ein, 
in welcher er erklärte, daß sein Gewissen ihm verbiete, in dem ein- 
getretenen zwiespältigen Regiment sein Amt weiterzuführen, er daher 
einen andern Ruf schon angenommen habe, übrigens jedoch die ihm 
schuldig gebliebenen Competenzgelder forderte. Der Rath erwiederte, 
daß er nicht in fremde Dienste habe treten dürfen, ohne vorher 
seines als Bürger und als Rathshcrr geleisteten Eides entlassen zu 
sein, widerlegte seine weiteren Ausführungen und schloß mit der 
Erwartung, daß er sich eines Besseren besinnen und zurückkehren 
werdet) Das war nun freilich nicht mehr möglich und der Rath 
wird es auch wohl selbst nicht erwartet haben. Höveln trat in 
Dänische Dienste als Vice-Kanzler in Glückstadt und starb 1671. 
Er selbst scheint sich keiner Schuld bewußt gewesen zu sein oder hat 
sich Das wenigstens eingeredet. In ein Protokollbuch der Catharinen- 
Kirche, deren Vorsteher er als Bürgermeister war, hat er bei seinem 
Rücktritt Folgendes geschrieben: „Weil ihr altes und von Kaiser 
Sigismund wohl gefastetes Regiment, dabei Lübeck floriret hat, von 
einigen mehrentheils frembden Leuten jämmerlich umbgekehret worden 
und ich als ältester Bürgermeister Eid und Gewissen halber darin 
nicht consentiren können, so bin ich, um für der Posterität desfalls 
entschuldigt zu sein, den 27. Martii anno 1669 daraus geschieden, 
damit denn zugleich meine Vorsteherschaft ihren End erreichet, und 
wird die Zeit geben, was für Glück und Segen daraus erfolgen werde." 

11. X 

Die Gesellschaft zählte 1644 noch siebenzehn Mitglieder, 1652 
noch fünfzehn. Da sie aber bei ihrem Grundsätze, fremde Familien 

‘) Beide Schriftstücke sind, freilich nicht ohne erhebliche Druckfehler, ab- 
gedruckt in Fahne, Die Herren und Freiherren von Hövel, Bd. 3. 

Ztschr. d. V. f. L. ®. V, 3. 24 
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abzuweisen, beharrte, mußte die Zahl immer geringer werden und 
die Gesellschaft schließlich aufhören. Zwar hatte sie 1680 noch 
einmal 18 Mitglieder, aber es ging dann rasch abwärts, denn die 
Familien starben aus. 

Von der Familie Stiten, die wir schon zu Anfang des fünf- 
zehnten Jahrhunderts im Rath und in der Gesellschaft finden und 
die ihr auch nach ihrer Wiederherstellung noch zahlreiche Mitglieder 
gegeben hat, lebten 1670 nur noch zwei Männer, der Rathsherr 
Georg, der 1672 starb, und sein Sohn Hartwich, der 1687 in den 
Rath gewählt wurde und 1692 starb. Mit ihnen erlosch das 
Geschlecht in männlicher Linie. Er hinterließ nur zwei Töchter, 
von denen die eine, Gertrud, an Detlev Joachim von Wetken, Be- 
sitzer von Trenthorst, verheirathet wurde, die andere unverheirathet 
starb. Elf Stiten haben nach und nach im Rathe gesessen. 

Zahlreicher waren noch die Warendorp, aber der Glanz der 
Familie war dahin. In den Rath ist nach Volmar Warendorp, 
der 1566 starb, keiner mehr gewählt, der Zirkelgesellschaft sind nach 
1580 noch neun beigetreten, zuerst 1585 die Bruder Volmar und 
Bruno und 1589 noch ein dritter Bruder Johann. Johann und 
Bruno starben ohne Erben, Volmar hinterließ drei Söhne, die 
wieder Volmar, Bruno und Johann hießen. Volmar, der älteste, 
hatte keine Söhne, eine seiner Töchter, Hildegard, wurde an Johann 
Kirchring verheirathet und dadurch kam das Gut Dunkelsdorf an 
eine andere Familie, die es indessen nicht lange behaupten konnte, 
sondern bald verkaufte. Bruno hinterließ einen Sohn, Namens 
Bruno, der Domherr in Lübeck wurde, 1656 in die Gesellschaft 
trat und 1659 starb. Er war nur 21 Wochen verheirathet, seine 
Wittwe, eine geborene Wickede, heirathete dann Heinrich Kirchring. 
Johann Warendorp hatte einen Sohn, Johann Bernhard, der 1682 
aufgenommen wurde, und dieser, außer vier Töchtern, auch drei 
Söhne. Diese widmeten sich alle dem kriegerischen Stande, einer 
von ihnen wurde 1738 in die Gesellschaft aufgenommen. Er lebte 
in so dürftigen Umständen, daß mau nicht nur kein Eintrittsgeld 
von ihm nahm, sondern auch die Kosten des Bürgerwerdens für 
ihn bezahlte. Ueberdies gab man ihm noch 350 mfy, wofür er 
sich von der allen Bürgern obliegenden Verpflichtung, eine Wahl 
zum Vorsteher des St. Annen-Klvsters anzunehmen und in seiner 
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Pfarrkirche als Diakon zu dienen, einer viel geübten Sitte gemäß, 
abkaufte. Ferner empfing er, so lange er lebte, jährlich 500 m$. 
zu seiner Unterstützung. Er starb 1744, für Lübeck der letzte Ab- 
kömmling des ältesten Patriziergeschlechts. Auswärts findet der 
Name sich noch immer. 

Die Familie Kerkring, später Kirchring genannt, ist aus der 
Mark eingewandert und zu hohem Ansehen und Wohlstand gelangt. 
Schon im 1.1350 wurde nach Angabe der Rathslinie Wedekin Kerkring 
in den Rath gewählt. Bei der Constituirung der Gesellschaft im 
Jahre 1429 gehörten zwei Kerkring zu ihr, der Rathmann Thomas 
und ein gleichnamiger Verwandter, und im Ganzen hat sie während 
ihres Bestehens vierunddreißig Mitglieder aus der Familie genommen, 
von denen dreizehn auch im Rathe saßen. Die Mehrzahl trat im 
siebzehnten Jahrhundert ein. Bei der Wiederherstellung der Gesell- 
schaft waren drei Kirchring thätig. Im Jahre 1670 blühte die 
Familie noch in fünf Zweigen, war zahlreich und angesehen. Dem 
Bürgermeister Heinrich Kirchring, der 1654 in den Rath gewählt 
wurde und 1693 starb, ist ein Epitaphium in der Marien-Kirche 
errichtet. Es zeigt sein Bildniß in Lebensgröße und sein Wappen 
ist von der Zirkelkette umgeben. Ein anderes Epitaphium gilt 
dem Andenken des Bürgermeisters Gotthard Kirchring, der 1680 
gewählt wurde und 1705 starb. Er war der letzte Kirchring im 
Rath. Zwei Mitglieder der Familie, die nach ihm gewählt wurden, 
sah er vor sich hinsterben. Es waren die Brüder Anton Johann, 
gewählt 1695, gestorben in demselben Jahre, und Heinrich Dietrich, 
gewählt 1701, gestorben 1703. Ersterer hinterließ keine Erben, 
Letzterer zwei Töchter. Der letzte Kirchring in der Zirkelgesellschaft 
war Gotthard Heinrich, Sohn des 1705 gestorbenen Bürgermeisters 
Gotthard. Er wurde 1705 aufgenommen und starb 1736 mit 
Hinterlassung von zwei Töchtern. 

Von den Lüneburg, einer der ältesten und angesehensten, auch 
begütertsten Familien Lübecks, — Alexander von Lüneburg war 
schon gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts Bürgermeisters — 
lebten zu der Zeit, als der Rezeß abgeschlossen wurde, nur noch 

*) Er starb 1302. Sein schöner Grabstein in der Catharinen-Kirche ist 
noch wohlerhalten. 

24» 
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zwei, Heinrich und Alexander. Letzterer wurde 1703 in den Rath 
gewählt und starb 1715. Von seinen beiden Söhnen starb der 
eine, Alexander, unverheirathet, der andere, Anton, wurde 1717 
Rathsherr, 1732 Bürgermeister und starb 1744, zwar zweimal 
verheirathet, aber kinderlos, der letzte seines Geschlechts. 

So blieben nur die Familien der Wickede und der Brömbsen 
übrig, die beiden, die der Gesellschaft am längsten angehört und 
zugleich durch die von ihnen gegründeten Stiftungen ihren Namen 
dauerndes Andenken gesichert haben. Aus ersterer Familie hat die 
Gesellschaft von 1429 bis 1790 sechsundzwanzig Mitglieder gezählt, 
von denen fünfzehn zugleich Rathsherren waren, aus der Familie 
der Brömbsen von 1479 bis 1808 dreißig Mitglieder, von denen 
gleichfalls fünfzehn in den Rath berufen wurden. 

Die Wickede, eine westphälische Adelsfamilie, sind früh in 
Lübeck eingewandert. Hermann Wickede saß schon 1330 im Rath, 
kaufte 1354 Alt-Lauerhof und erscheint 1361 in einer Auseinander- 
setzung mit seinen Söhnen als langjähriger Vorsteher einer Kapelle 
in der Catharinen-Kirche, ohne Zweifel derselben, die später Eigen- 
thum der Zirkelgesellschaft war Nach ihm sind noch vierzehn 
andere Wickede nach und nach in den Rath gewählt. In der Zirkel- 
gesellschaft waren sic im fünfzehnten Jahrhundert häufig Fastnacht- 
dichter, ein Beweis ihrer Begabung und ihres Interesses für die 
Gesellschaft. Der Bürgermeister Thomas ist schon erwähnt worden. 
Thomas Heinrich war es, der nach dem Abschluß des Rezesses von 
1669 die Gesellschaft besonders antrieb, ihre Rechte-zu wahren. 
Die darüber gewechselten, zum Theil von ihm selbst verfaßten 
Schriften sind von ihm gesammelt und mit einem eigenhändigen 
Jnhaltsverzeichniß versehen worden. Der Besitz des Gutes Castorf 
mußte nach dem Tode Gotthard Gottschalks 1737 ausgegeben 
werden, da das Gut überschuldet war. Die Erben blieben der 
Gesellschaft 1226 A 12 fl 6 J, schuldig, die indessen 1751 nachbe- 
zahlt sind. Die Familie hat sich von Lübeck aus weiter verzweigt, 
ist auch in Schleswig und in Mecklenburg ansässig geworden und 
besteht in diesen Zweigen noch jetzt. Von der Thätigkeit der beiden 
letzten Wickede in der Gesellschaft wird noch besonders die Rede sein. 

Die Brömse sind zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts 
aus Lüneburg herübergekommen und der Name hat sich hier 
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allmählich in Brömbsen umgewandelt. Zuerst kam Claus Brömse; 
er hielt sich zu den Patriziern, deshalb wurden von dem neuen Rathe 
auch seine Güter confiscirt, doch wurde ihm Entschädigung zuge- 
sprochen. Da er iu Verbindung mit Gottschalk von Wickede Vorsteher 
des Gasthauses in der Mühlenstraße war, muß er ein geachteter 
Mann gewesen sein. Erben hinterließ er nicht. Ihm folgte hieher 
ein Brudersohn Heinrich, der die Tochter des Bürgermeisters Johann 
Westfal heirathete, und von da an ist die Familie, die in Lüneburg 
um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts ausstarb, bis in den 
Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts hier heimisch geblieben. 
Sie hat sich in viele Zweige getheilt und ist, theils durch Kauf, 
theils durch Heirath, theils durch Erbschaft in den Besitz der Mehr- 
zahl der umliegenden Landgüter gekommen. Der bedeutendste in 
der Familie war der schon einmal (S. 329 und 330) erwähnte 
Bürgermeister Nicotaus, Sohn des genannten Heinrich, der Mann, 
dessen Wort schwer wog, der zwar dem Wullenweber eine Zeitlang 
weichen mußte, aber siegreich zurückkehrte und seinen Einstuß noch 
geltend machen konnte, Schweres abzuwenden. Kaiser Karl V selbst 
schlug ihn und seinen Bruder Heinrich zu Rittern und gab ihnen 
den dvppelköpfigen schwarzen Adler ins Wappen. Noch 1544 for- 
derte er, des inzwischen erfolgten Todes unkundig, den Rath auf, 
die beiden ältesten Bürgermeister, insbesondere aber Brömbsen, auf 
den Reichstag zu schicken. Der Rath konnte nur erwiedern, daß es 
durch Gottes Schickung unmöglich geworden sei, dem Wunsche zu 
willfahren. Durch ihn hat sich eine gewisse Achtung vor dem 
Namen fort und fort erhalten. Wie später zwei andere Brömbsen, 
die Brüder Heinrich und Hans in Stockelsdorf, und ein dritter, 
Dietrich in Klein-Stcinrade, sich feindselig gegen die Stadt gestellt 
haben, ist erwähnt worden, doch gebührt dem Dietrich das Zeugniß, 
daß er vorher seiner Vaterstadt rühmlich und ehrenvoll gedient hat. 
1613 geboren, wurde er bei einem längeren Aufenthalt in Rom 
von dem dortigen Senate nebst seinem Bruder Joachim 1646 unter 
die Zahl der Römischen Bürger und Patrizier aufgenommen. Kaiser 
Ferdinand III ernannte ihn zum Kaiserlichen Reichshvfrath. 1659 
wurde er in den Rath gewählt und 1660 zugleich mit dem eben- 
falls erst 1659 erwählten Johann Ritter nach Gratz geschickt, um 
dem Kaiser Leopold I bei seinem Regierungsantritt Namens des 



362 

Raths den Eid der Treue zu schwören. Dabei war er beauftragt, 
den Kaiser zu bewegen, daß er von der Forderung einer besonderen 
Huldigung Seitens der Bürgerschaft zurücktrete. Davon befürchtete 
nämlich der Rath nachtheilige Folgen für seine eigene Stellung. 
Er entledigte sich des Auftrags mit Geschick und Erfolg. 1661 
ging er als Gesandter nach England, um bei dem Könige Karl II 
zu Gunsten Lübecks eine Ausnahme von der Britischen Navigationsacte 
zu erwirken, nach welcher fremde Schiffe nur die Erzeugnisse ihrer 
eigenen Länder nach England bringen durften. Auch hier erreichte 
er seinen Zweck. Eine zweite Sendung, die er 1663 ausführte, 
hatte zwar nicht den gewünschten Erfolg, aber als Beweis Persön- 
lichen Wohlwollens sowohl gegen den Gesandten als gegen die 
Hansestädte schlug ihn der König zum Ritter. x) Dann sandte ihn 
der Rath bei den Streitigkeiten mit der Bürgerschaft, die in dem 
Kassarezeß vom 26. Juli 1665 einen vorläufigen Abschluß fanden, 
nach Wien, um dort seine Sache zu führen, und die Thätigkeit, 
die er hier ausübte, zog ihm den Unwillen der Bürgerschaft zu. 
Später haben sich Zweige der Familie, wenn auch nur vorüber- 
gehend, in Schleswig (in Carlsburg, ehemals Gerebuy) und in 
Holstein (in Nütschau) angekauft, aber sie haben doch immer Lübeck 
als ihre Heimath angesehen und die Zirkelgesellschaft gewissermaßen 
als ihre engere Heimath, und ihr wenigstens angehört. Schließlich 
hat es sich gefügt, daß der letzte von Brömbsen, Christian, in Nütschau 
geboren und in Dänischem Kriegsdienst bis zum Major aufgestiegen, 
wortführender Bürgermeister im Senate am 6. November 1806 war, 
dem Tage, an welchem Lübeck von den Franzosen erstürmt wurde. 
Bei dem, gerade in der Gegend des Rathhauses besonders heftigen 

') Der König sagte nach dem Berichte des Abgeordneten beim Abschied 
zu ihm: quant ä votre personne je suis fort satisfaict de votre 
könne conduite et ne vous veux pas laisser partir sans vous faire 
quelque grace particuliere, ce qu’ayant dit il a pris l’espee du feu due 
de Glocester, son frere, dont il m'a faict faire present du depuis, et 
m’en ä touche l’espaule gauche en disant ces mots: levez vous, 
Chevalier. • An den Rath schrieb der König: 17t autem ostenderemus, 
quo in loco et gradu civitatem vestram utpote caput Hanseatici nominis 
habeamuB, collegam et legatum vestrum optime meritum in ordinem 
equitum auratorum cooptavimus eoque bonore non magis personam 
Buam quam rempublicam vestram condecorare voluimus. 
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Straßenkampf war der Aufenthalt im Versammlnngssaal des Senats 
mit persönlicher Gefahr verbunden, allein er wich, obwohl ein Mann 
von vier und sechzig Jahren, nicht von der Stelle. Er starb 1808. 

12. 

Nach der Wiederherstellung der Gesellschaft bestand lange Zeit 
zwischen ihr und den Kaufleuten eine Rivalität hinsichtlich des 
Sitzes im Rathsstuhl. Die Zahl der Patrizier minderte sich, die 
Zahl der Kaufleute mehrte sich. Die in dem Paulsenschen Prozeß 
eingegebenen Schriften sind voll von Klagen darüber. Wenn sie 
dabei wiederholt behaupteten, daß sie die Stadt uneigennütziger 
regiert hätten als die Kaufleute, so ist Das richtig. Es war von 
den ältesten Zeiten her Sitte, daß den Rathsmitgliedern kleine 
Emolumente zuflössen, und sie mehrten sich mit der Zeit, blieben 
aber doch immer unbedeutend. Erst von Anfang des siebzehnten 
Jahrhunderts an wuchsen sie rasch und wurden so erheblich, daß es 
mit den finanziellen Verhältnissen der Stadt nicht in Einklang 
stand. Durch den Kassarezeß von 1665 wurden alle Sporteln und 
Nebeneinnahmen der Senatoren abgeschafft und in Stelle derselben 
wurde dem Senate jährlich die Summe von 10 000 Thalern über- 
wiesen, die er nach seinem Ermessen unter seine Mitglieder vertheilen 
sollte. Das war ein Punkt, an welchem die Patrizier als an einem 
verderblichen ganz besondern Anstoß nahmen, und mehrfach haben 
die Landbegüterten, wenn über Besteuerung verhandelt wurde, den 
Rath geradezu aufgefordert, auf diese Einnahme zu verzichten, zumal 
da in dem Rezeß von 1669 ausdrücklich bestimmt sei, daß nur solche 
Männer in den Rath gewählt werden sollten, die von eignem Ver- 
mögen leben („aus eignen Mitteln subsistiren") könnten. Das 
blieben nun freilich unfruchtbare Streitigkeiten. Die Patrizier 
mußten sich darin finden, daß der Senat vorzugsweise aus Kaufleuten 
bestand, und zufrieden sein, wenn aus ihrem Collegium wenigstens 
einer im Rathe saß. Und darauf hat auch der Rath selbst immer 
gehalten. Sie fanden am Ende ihren Ehrgeiz schon dadurch befrie- 
digt, daß sie das erste der zwölf bürgerlichen Collegien waren, und 
Das hat ihnen Niemand streitig gemacht. Die Schonenfahrer blieben 
zwar immer die Wortführer der Bürgerschaft, aber wenn die 
Stimmen der bürgerlichen Collegien gesammelt wurden, so war die 
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der Junkerkompagnie immer die erste. Als 1693 die bürgerlichen 
Collegien sich vereinigten, der bedrängten Stadtkasse mit einer Anleihe 
von 100 000 mtf. zu Hülfe zn kommen, um dafür Schuldbriefe 
unter dem Nennwerth anzukaufen, betheiligte die Junkerkompagnie 
sich mit 6000 my., obgleich sie damals die Summe selbst anleihen 
und folglich verzinsen mußte. Anfangs erregten sie nach Abschluß 
des Rezesses durch ihr Auftreten Anstoß. Mehrere der Collegien 
beschwerten sich bei dem Rathe, daß sie auch in rein geschäftlichen 
Versammlungen auffallende Kleidung und Degen trügen und Livree- 
bediente mitbrächten. Der Senat befahl ihnen durch Decret vom 
2. December 1670, ohne Degen und ohne Bediente zu erscheinen. 
Damit war die Sache abgethan und seitdem ist Aehnliches nicht 
vorgekommen. 

Das gesellschaftliche Leben der Patrizier beschränkte sich längst 
auf eine einzige jährliche Versammlung im Monat Januar, um die 
Rechnung entgegenzunehmen und den Rechnungsführer zu quittiren. 
Dabei mußte die allmähliche und stetige Verminderung der Mitglieder- 
zahl schließlich ihnen selbst bedenklich werden. Im Jahre 1737 
bestand die Gesellschaft, nachdem Gotthard Gottschalk von Wickede 
am 14. Februar gestorben war, noch aus drei Personen, dem Bürger- 
meister Anton Lüneburg und zwei Brömbsen, Andreas Albrecht auf 
Crummesse und Heinrich auf Niendorf. Bei einer so geringen An- 
zahl war es nicht möglich, die Stellung als erstes der zwölf bürger- 
lichen Collegien aufrecht zu halten, und das war doch, wie es im 
Protokoll heißt, ein unschätzbares Kleinod und Privilegium, das zu 
reserviren man sich äußersten Fleißes bestreben müsse. Es war 
dazu erforderlich, daß ein Mitglied den Versammlungen der wort- 
führenden Aelterleute der Collegien beiwohnte, in welchen der Senat 
seine Vorschläge machte, und ferner war erforderlich, daß ein Mit- 
glied au der Verwaltung der Stadtkasse und einiger andern Behörden 
theilnahm. Für diese Verwaltungen wurden bei jedem Wechsel von 
den einzelnen Collegien zwei Personen dem Senate in Vorschlag 
gebracht, welcher einen erwählte. Tie Amtsführung dauerte sechs 
Jahre. Die Lage der Gesellschaft in dieser Beziehung wurde im 
nächsten Jahre noch schwieriger, als am 20. Februar 1738 Andreas 
Albrecht von Brömbsen in den Senat gewählt wurde, also Heinrich 
von Brömbsen als einziges bürgerliches Mitglied übrig blieb. 
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Immer noch war man nicht geneigt, fremde Familien zuzulassen. 
Einmal zwar, 1673, war von der Befolgung der strengen Grund- 
sätze abgegangen, indem man Claus Christian Tode, Besitzer von 
Rvndshagen, aufnahm. Er stammte, wenigstens in weiblicher Linie, 
von den Wickede ab, und es mögen noch andere Gründe obge- 
waltet haben, die sich nicht mehr erkennen lassen. Jetzt richtete 
man seine Aufmerksamkeit zunächst ans einen Warendors und einen 
Wickede, die noch vorhanden waren. So wurde Johann Christoph 
Warendorf aufgenommen, und die Gesellschaft mußte sich entschließen, 
die oben (S. 358) angegebenen Bedingungen einzugehen. Nicht 
viel anders verhielt es sich mit Bernhard von Wickede. Er war 
in Angeln geboren, war nach dem frühen Tode beider Eltern von 
einem Verwandten, dem Domdechanten Johann von Wickede in 
Lübeck, erzogen, hatte sich dem Studium der Rechtswissenschaft ge- 
widmet und lebte nun wieder in Lübeck. Nur unter denselben 
Bedingungen, wie bei Warendors, konnte seine Aufnahme geschehen, 
und auch ihm mußte eine jährliche Unterstützung von 100 mfy. zu- 
gesichert werden. Desto leichter hat sich wohl die Gesellschaft dazu 
verstanden, einem in besseren Verhältnissen lebenden Manne, Carl 
Christian von Hatten, Sohn eines Lübeckischen Domherrn, der mit 
Anna von Wickede verheirathet war, die Aufnahme, um die 
er nachsuchte, zu gewähren. Er bezahlte ein Eintrittsgeld von 
50 dänischen Kronen (— 159 w// 6 st) und versprach, die Ver- 
tretung der Gesellschaft in städtischen Angelegenheiten zu übernehmen. 
Alle drei wurden gleichzeitig ausgenommen. 

So bestand nun die Gesellschaft wieder aus sechs Personen, 
aber nur für kurze Zeit. 1744 starben der Bürgermeister Lüneburg 
und Joh. Chr. Warendorf. Die frühere Verlegenheit kehrte in 
verstärktem Grade zurück, als 1757 nach des Bürgermeisters Andreas 
Albrecht von Brömbsen Tode Bernhard von Wickede in den Senat 
gewählt wurde. Da Heinrich Brömbsen ebenfalls gestorben war, 
blieb von Hatten das einzige bürgerliche Mitglied, aber er lehnte 
jede weitere Thätigkeit ab. Die Bürgerschaft erblickte in diesem 
Zustand eine Verletzung der Verfassung und bat den Senat, es zu 
veranlassen, daß die Junkerkvmpagnie verstärkt werde. Diese gab 
nun zwar die Erklärung ab, es sei mißlich, fremde Familien 
aufzunehmen, und aus ihren eignen Familien sei vorläufig Niemand 



366 

zur Aufnahme geeignet, aber sie nahm doch Hermann Anton Friedrich 
Wetten, Besitzer von Schönböken, in weiblicher Linie von den 
Wickede abstammend, und Georg Anton von Höveln als Mitglieder 
an. Letzterem mußten dieselben Bedingungen zugestanden werden, 
wie in zwei früheren Fällen, er besorgte dafür alle städtischen 
Angelegenheiten zehn Jahre lang. Bei seinem Tode 1768 waren 
aus den eignen Familien zwei Personen vorhanden, welche die 
Aufnahme sogar nachsuchten, der dänische Major Christian von 
Brömbsen auf Nütschau und Friedrich Bernhard von Wickede, 
Bernhards Sohn. Die 1761 erfolgte Aufnahme des Hans von 
Brömbsen in Carlsburg, damals noch Gerebuy genannt, war 
bedeutungslos für die Gesellschaft, da er sich selten in Lübeck auf- 
hielt, also nur nominelles Mitglied war, auch gab er 1778 die 
Mitgliedschaft wieder auf. 

Bernhard von Wickede behielt, nach einer in dem Collegium 
beständig geübten Observanz, auch als Mitglied des Senats die 
Leitung der Angelegenheiten der Gesellschaft bei. Die Bürgerschaft 
nahm zwar lebhaften Anstoß daran und forderte von dem Senate, daß 
er es verbieten solle, allein Wickede konnte nachweisen, sowohl, daß 
derselbe Fall in dem Collegium vielmals vorgekommen, als auch, 
daß er mit Unzuträglichkeiten nicht verknüpft sei. Der Senat ging 
daher auf das Verlangen der Bürgerschaft nicht ein und sie gab 
sich zufrieden. Wickede nannte sich als Zirkelherr gern Senior 
collegü oder Senior ordinis. Aus den Zuschuß aus der Gesell- 
schaftskasse, den er mehrere Jahre empfangen hatte, verzichtete er 
nach seiner Erwählung in den Senat, fand aber ein anderes Mittel, 
sich eine Einnahme zu verschaffen. Er schlug 1760 den beiden 
andern Mitgliedern, aus denen die Gesellschaft außer ihm nur noch 
bestand, vor, sie wollten die Feier des Trinitatisfestes wiederher- 
stellen, sich in ihrer Kapelle in der Catharinen-Kirche versamnieln, 
von da unter Vvrantragung des silbernen Stabes sich in Prozession 
in das Gesellschaftshaus begeben und zu einem Mahle beisammen 
bleiben. Zum Andenken an den Tag und zu Ehren der heil. 
Dreieinigkeit sollten für jetzt jedes anwesende Mitglied, bei größerer 
Mitgliederzahl die drei ältesten, 3 Ducaten aus der Kasse erhalten, der 
Senior der Gesellschaft aber, zugleich als Entschädigung für seine 
Mühwaltung, 9 Ducaten. Der Vorschlag wurde gutgeheißen. Die 
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seit Jahrhunderten nicht mehr benutzte Kapelle diente längst als 
Aufbewahrungsort für Baumaterialien; sie mußte gesäubert und 
wieder in Stand gesetzt werden. Das geschah jedoch und, um die 
Bestimmung der Kapelle aller Welt vor Augen zu legen, wurde an 
der westlichen, der Straße zugekehrten Wand die Inschrift angebracht: 
Friedericus III, Rom. Imperator, collegium confirmavit anno 
1485, und darunter ein Bild des Kaisers gemalt. Die gegenüber 
befindliche Wand erhielt die Inschrift: Locus conventionis sacer, 
und darunter in einem Schilde das Zeichen der Gesellschaft und 
um den Schild die Kette. Die Feier ist dann von 1761 an mehrere 
Jahre nach einander vor sich gegangen. Bernhard Wickedes Sohn, 
Friedrich Bernhard, trug den Stab und erhielt dafür noch besonders 
einen Ducaten. Der Weg war nicht weit, da das Gebäude der 
Catharinen-Kirche in unmittelbarer Nähe des Gesellschaftshauses lag. 
Die Geschenke an die Mitglieder kommen bis 1777 jährlich in der 
Rechnung vor. 

1773 trat noch Christian von Brokes, 1777 Philipp Carl 
Wilhelm von Plönnies ein. Beide wurden nicht ohne Bedenken 
zugelassen, weil ihre Vorfahren früher der Kaufleutekompagnie ange- 
hört hatten, indessen setzte man sich über das Bedenken hinweg, 
um neue Mitglieder zu gewinnen. Brokes mußte erst einen Kaiser- 
lichen Adelsbrief erwerben, wobei der Senat ihn durch ein Für- 
schreiben gern unterstützte, um eine Verstärkung der Mitgliederzahl 
der Gesellschaft zu befördern. Er war ein Brudersohn des Bürger- 
meisters Heinrich Brokes, Besitzers von Krempelsdorf. Wahrschein- 
lich glaubten beide, daß der Eintritt in die Kompagnie ein sicherer 
und kurzer Weg sei, in den Senat zu gelangen. Brokes wurde 
1800 gewählt, starb aber schon 1803. Plönnies muh sich in 
seinen Erwartungen getäuscht gefunden haben. Er verließ die Stadt 
bald wieder und ist nie zurückgekehrt. 1785 ivar er Oberforstmeister 
des Grafen von Erbach im Odenwalde. Weitere Nachrichten von 
ihm fehlen. 

Nach Bernhard von Wickedes Tode, der 1776 starb, übernahm 
zunächst Hermann von Wetken auf kurze Zeit das Seniorat. Da 
er nicht in der Stadt, sondern auf dem Lande wohnte, übergab er 
es dem Christian von Brömbsen, der 1777 in den Senat und 1800 
zum Bürgermeister erwählt wurde. Die eigentliche Seele der 
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Gesellschaft blieb noch eine Zeitlang Friedrich Bernhard von Wickede, 
der große Pläne machte, wie er ihr wieder Glanz und Bedeutung 
geben wollte, aber doch nur ein letztes Aufflackern einer dann ganz 
erlöschenden Flamme zu Wege brachte. Zuerst wurde auf seinen 
Betrieb ein Umbau des Hauses vorgenommen. Das mag allerdings 
nöthig gewesen sein, da das Haus zweihundert Jahre gestanden 
hatte, aber es geschah in einer Weise, daß die Finanzverhältnisse 
der Gesellschaft vollständig dadurch zerrüttet wurden. Sie verwandte 
nicht blos ihr gesammtes eignes Vermögen darauf, sondern belud 
auch noch das Gebäude mit einer Hypothelschuld von 6000 mff., 
außerdem gab die Verwaltung des Zerrentinschen Armenhauses 
2000 her. Der Bau kostete nahe an 37 000 m//, und als das 
Haus fertig war, wurde es an Wickede erst auf sechs Jahre für 
jährlich 180 rrifi., nach Verlauf dieser Zeit abermals auf zehn Jahre 
für 300 mfr vermiethet. Ferner wurde bei dem Kaiser eine Er- 
neuerung und Verbesserung der Privilegien nachgesucht. Erstere 
war gegen Erlegung der taxmäßigen Gebühren, d. h. 440 Gulden 
und Nebenkosten, unschwer zu erreichen. Durch ein Diplom vom 
18. Mai 1778 ft bestätigte Joseph II die früheren Kaiserlichen 
Privilegien und „verbesserte" die Insignien. Die Verbesserung 
bestand darin, daß die zwei unteren Ringe des Halsbandes, statt 
des bisherigen Adlerschwanzes, durch ein mit der einen Spitze auf- 
recht stehendes, in der Mitte das Wort Jehovah in hebräischen 
Buchstaben führendes blaues Dreieck mit einer Glorie verbunden 
sein durften, und daß der unter diesem Dreieck hängende, goldene, 
abwärts etwas geöffnete, einen aufgespreizten Zirkel in sich fassende 
Ring mit einer Kaiserlichen Krone geziert werden durfte. Damit 
waren aber die Wünsche der Gesellschaft keineswegs erfüllt. Sie 
hatte die Vertauschung aller Adlerschwänze zwischen den Ringen 
mit Kaiserkronen erbeten und wollte die Kette gern an einem 
rothen Halsband tragen, nicht an einem schwarzen. Nur Letzteres 
wurde gestattet. Vor allem aber war es schmerzlich, daß sie in 
dem Diplom nur Junkerkompagnie oder sogenannte Gesellschaft der 
heiligen Dreifaltigkeit genannt war, nicht Orden. Ein Orden 
wollte sie sein und wäre schon zufrieden gewesen, wenn es in dem 

ff Abgedruckt in Beckcr's Geschichte der Stadt Lübeck, Th. 1 S. 448sgg. 
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Diplom nur geheißen hätte „Gesellschaft oder Orden." Zwar war 
es einleuchtend, daß der Ausdruck absichtlich venuiedeu war, aber 
man lies; sich nicht abhalten, noch einmal in Wien anzufragen, ob 
es nicht möglich sei, zu erreichen, daß der Kaiser der Gesellschaft 
den Character eines Ordens zuerkenne. Aus Wien wurde erwiedert, 
es gebe nur entweder geistliche oder Ritterorden, einen geistlichen 
Orden würden die Herren nicht bilden wollen, einen Ritterorden 
wolle der Kaiser nicht gern constituiren, und wenn er seine Bedenken 
überwinde, so würde es wenigstens sehr hohe Gebühren kosten, etwa 
20000 Gulden. Unter solchen Umständen mußte freilich der Plan 
aufgegeben werden. Die Gesellschaft empfand es sehr unangenehm, 
daß ihr Wunsch unerfüllt blieb, fuhr aber fort, sich in ihren eigenen 
Angelegenheiten, nicht in städtischen Geschäften, wie sie es schon 
seit längerer Zeit gethan hatte, einen Orden zu nennen. In die 
Vorderseite des Hauses wurde oben ein Stein eingefügt mit der 
Inschrift: Aedes Ordinis Nobilium Sanctosacrae Trinitatis de 
Circulo (Haus des adelichen Ordens der heiligen Dreieinigkeit vom 
Zirkel). Es wurde festgesetzt, daß für die Aufnahme künftig von 
Lübeckischen Bürgern 50 Ducaten, von Fremden 100 Ducaten ent- 
richtet, daß nur Adeliche aufgenommen, daß die Geheimnisse des 
Ordens (er hatte freilich keine) dem Senior und den vier ältesten 
Brüdern vorbehalten bleiben sollten. 

Aufgenommen wurde 1781 Marcus Conrad Seutter von 
Lötzen, i) ein Mann, der dem schwäbischen Reichsadel angehörte. Es 
ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen er sich hierher wandte, ver- 
muthlich kam er mit Empfehlungen an den Senator von Brömbsen, 
da dieser ihn vorschlug und empfahl. Mau hoffte in ihm ein für 
die städtischen Geschäfte brauchbares Mitglied zu gewinnen, aber 
die Hoffnung zerschlug sich. Seutter kaufte 1785 mit geliehenem 
Gelde das Gut Neuenhagen bei Grevesmühlen in Mecklenburg, 
konnte es aber nicht halten. 1810 mußte er das ganze Inventar 
an den Lübecker Tr. Ludwig Mentze, später Senator, verkaufen, 
von welchem er es zum Gebrauch wieder miethete, 1812 das ganze 
überschuldete Gut an Reimar Rüge überlassen. Er starb 1818 in 
Dürftigkeit ohne Erben. 

*) Lötzen ist der Name eines ehemaligen Schlosses bei Kempten; das 
Adelsdiplom ist 1532 ausgestellt. 
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Eben so wenig Gewinn hatte die Gesellschaft durch die Auf- 
nahme des Leonhard Ernst von Wickede 1792. Er war ein 
Mecklenburger, der sich hier nur kurze Zeit aufhielt, hat an dem 
Leben der Gesellschaft niemals Antheil genommen und ist 1845 in 
Dargun gestorben. Nützlicher wurde ihr der 1787 aufgenommene 
Dietrich Paul von Bruns, Sohn eines Geistlichen an der Jacobi- 
Kirche Hieselbst, der von dem Kaiser einen Adelsbrief erwarb, 
wahrscheinlich nur, um dem Sohne den Eintritt in die Zirkel- 
gesellschaft zu ermöglichen. Seine Aufnahme wird folgendermaßen 
beschrieben: „Es wurde zur Aufnahme vorgelassen Herr Dietrich 
Paul von Bruns, und nachdem derselbe Platz genommen und der 
Herr Senior ihn befragte, ob er geneigt sei, sich den Gesetzen zu 
unterwerfen, praestanda zu praestiren, das Bürgerrecht zu gewinnen 
und der Stadt Lübeck erforderlichenfalls zu dienen, so erklärte er 
sich dazu willig, worauf ihm die Verbindung vorgelegt wurde, 
welche er eigenhändig unterschrieb. Worauf ich — d. h. von 
Wickede — seinen Namen in die Ordensmatrikel eintrug und das 
allerhöchste Kaiserliche Privilegium vorlas. Nach Beendigung dessen 
übergab der Herr Senior im Namen Kaiserlicher Majestät dem 
Aufgenommenen das Ordenszeichen, wünschte ihm Glück zu seiner 
Aufnahme, ivoran alle Mitglieder Theil nahmen und welches von 
dem Herrn von Bruns beantwortet wurde. Nach Ausbringung der 
gewöhnlichen Gesundheiten wurde diese Feierlichkeit geschlossen." 

Die gehobene Stimmung, in welcher, wie man sieht, die Gesell- 
schaft sich befand, wurde einigermaßen gedämpft, als von Wickede 
seine Absicht zu erkennen gab, in dem Gesellschaftshause, welches er 
als Miether bewohnte, ein Philanthropin, eine Akademie der Wissen- 
schaften und Künste, zu errichten, in welche er zwölf junge Leute 
aufnehmen wollte. Die Zustimmung der Gesellschaft zu solcher 
Benutzung ihres Hauses wurde sehr ungern gegeben. Noch größer 
war der Schreck, als 1790 über Wickedes Vermögen Concurs aus- 
brach. Er mußte das Haus sogleich räumen. Zunächst ging er 
nach Plön, und, als das Philanthropin auch dort nicht gedeihen 
wollte, nach Seeland, der Heimath seiner zweiten Ehefrau, wo er 
1825 gestorben ist. 

Als nun 1800 Christian von Brokes in den Senat gewählt 
war, bestand die Gesellschaft, abgesehen von den auswärtigen nur 
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nominellen Angehörigen, als bürgerliches Collegium wieder nur aus 
einer einzigen Person. Die Bürgerschaft erfuhr das ganz zufällig 
und in einer ihr nicht angenehmen Weise dadurch, daß von Bruns 
in einer Versammlung der Aeltesten der bürgerlichen Coilegien aus- 
sprach! Ich werde mir die Sache überlegen und meine Erklärung 
abgeben. Sogleich machte sie dem Senate davon Anzeige und 
stellte vor, daß ein Einzelner nicht ein Collegium bilden könne. 
Das Votum der Gesellschaft mußte daher wieder eine Zeitlang 
ruhen. Doch traten schon 1802 wieder zwei neue Mitglieder ein, 
Philipp Jacob Gottfried von Magius und Christian Nicolaus von 
Evers, Sohn des hiesigen Protonotars Nicolaus Heinrich Evers, 
der ein Adelsdiplom bei dem Kaiser eigens zu dem Zwecke erbeten 
hatte, damit der Sohn Mitglied der Junkerkompagnie werden könne.ft 
Die Gesellschaft faßte wieder so viel Vertrauen zu ihrer langen 
Dauer, daß sie nochmals eine Revision der Statuten von 1642 
vornahm. Das wäre nicht mehr nöthig gewesen. Jin August 1805 
erfolgte die letzte Aufnahme, die des Königlich Dänischen Justizraths 
Friedrich Adolph von Heintze, Besitzers des Gutes Niendorf. Er 
legte ein Kaiserliches Adelsdiplom vom 0. Januar 1805 vor, das ihm 
auf den Nachweis, daß er von einem der ältesten Thüringischen 
Geschlechter abstamme, ertheilt war. 

Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft blieben fort- 
während ungünstig. Sie besaß kein anderes Vermögensobjekt als 
ihr nicht einmal schuldenfreies Haus und war nach und nach in 
eine Schuld von etwas über 13 000 an das Zerrentinsche 
Armenhaus gerathen, die auch seit langer Zeit nicht mehr hatten 
verzinst werden können. Da die Stiftung immer noch hinlängliche 
Mittel besaß, um ihre Zwecke zu erfüllen, und zwei Mitglieder der 
Gesellschaft immer ihre Verwalter waren, entstand daraus zwar keine 
unmittelbare Verlegenheit, aber es wurde doch als ein Unrecht 
empfunden, daß man Verpflichtungen gegen eine milde Stiftung 
nicht erfüllte. Die einzige Einnahme bestand in der Miethe für 
das Haus, welches nach von Wickedes Abzug von 1790 bis 1800 
von dem Syndicus Wilcken, dann nach dessem Tode bis zum 

*) Das vom 12. September 1801 ausgestellte Diplom erwähnt diesen 
Umstand ausdrücklich. 
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Eintritt der Französischen Herrschaft von Paul von Bruns bewohnt 
wurde. Eine Aufnahmegebühr ist 1802 zum letzten Male bezahlt 
worden. Als nun 1808 einer der Gläubiger einen Posten von 
2000 m} kündigte, entstand die Frage, ob man nochmals eine 
Anleihe machen solle, mit der Aussicht, sie für immer verzinsen zu 
müssen, oder ob cs richtiger sei, sich des vvrräthigen Silbergeräths 
zu entäußern. Da dieses seit länger als hundert Jahren unbenutzt 
und unberührt in einer eisernen Lade gelegen hatte und Interesse 
an mittelalterlichem Kunstgewerbe damals kaurn irgendwo vorhanden 
war, kann es nicht befremdend sein, daß man sich zu Letzterem 
entschloß. Der Vergleich eines in dieser Veranlassung aufgemachten 
Verzeichnisses mit einem andern von 1675 (Anl. 3) läßt mit 
Sicherheit erkennen, daß man, mindestens zum weitaus größten 
Theile, noch ebendieselben Stücke hatte, und die Erwähnung von 
Mulich's Wappen führt in den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts 
zurück. Verkauft wurden 712 Loth vergoldetes Silber und 501 
Loth nnvergoldetes. Ein Goldschmied bezahlte das erstere mit 
32 ’/a Schilling, das letztere mit 28V* Schilling das Loth, und so 
ergab sich eine Einnahme von 2338 my 10 jS. Der unter so 
schwierigen Umständen erworbene silberne Hochzeitsstab mit dem 
Bildniß des Kaisers wurde damals noch zurückbehalten, um als 
Andenken aufbewahrt zu werden. Später aber ist er nebst einem 
erst von Wickede angeschafften silbernen Schreibzeug ebenfalls ver- 
kauft worden. Er wog 110 Loth und erbrachte mit dein Schreibzeug 
270 my. Die Gesellschaft hatte die Befriedigung, daß sie außer 
den gekündigten 2000 m// auch noch 1000 mtf. an das Zerrentinschc 
Armenhaus zurückzahlen konnte. 

Mit dem Eintritt der französischen Herrschaft hörten alle 
bürgerlichen Collegien von selbst auf und folglich verlor auch die 
Zirkelgesellschaft diesen Character. Sie konnte ihn nach der Wieder- 
herstellung der früheren Verfassung nicht wieder annehmen, weil im 
Jahre 1809 nach dem Tode des Bürgermeisters von Brömbsen, von 
Evers in den Senat gewählt worden war, also nur noch zwei Mit- 
glieder, von Bruns und von Heintze, übrig blieben. Nominell hatte 
die Gesellschaft noch fünf andere Mitglieder, allein da sie auswärts 
lebten, da Niemand wußte, wo sie sich aufhielten und ob sie über- 
haupt noch lebten, mußten sie als verschollen angesehen und konnten 
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nicht berücksichtigt werden. Das Votum der Junkerkompagnie wurde 
daher im Staatskalender als „ruhend" bezeichnet. So ging es 
fort, bis 1820 auch von Bruns starb. Da ergriff wieder die 
Bürgerschaft die Initiative und wandte sich an den Senat mit dem 
Antrage, daß die Verhältnisse geordnet werden möchten. Der Senat 
ging auf den Antrag ein und kam damit den Wünschen der beiden 
noch lebenden Mitglieder entgegen. Das Einzige, ivodurch und 
worin die Gesellschaft noch bestand, war der Besitz des Hauses, 
das mehrere Jahre von dem Grafen Rantzau war bewohnt worden, 
zufällig aber 1821 außer Miethe kam. Nach mehrfachen Verhand- 
lungen wurde sie durch einen Act der Gesetzgebung ermächtigt, ihr 
Haus der Zerrentm scheu Stiftung zu überlassen, und zugleich die 
Stiftung ermächtigt, es öffentlich verkaufen zu lassen, um durch den 
Erlös sich für ihre Forderung an die Gesellschaft bezahlt zu machen. 
Daß dabei für die Stiftung ein erheblicher Verlust entstand, war 
den Umständen nach unvermeidlich und vorauszusehen, man mußte 
sich, wie ungern auch, darin finden. Damit hörte die Gesellschaft 
auf. Der Käufer des Grundstücks überließ es sogleich wieder der 
Stadt, die gerade eines Hauses bedurfte, um es zum Sitz für das 
1820 eingesetzte Oberappellationsgericht der vier freien Städte 
Deutschlands einzurichten. Diesem Zwecke hat das Haus gedient, 
so lange das Gericht bestand. Als dasselbe im Jahre 1879 in 
Folge der Einführung der neuen Gerichtsverfassung für das Deutsche 
Reich aufhörte, wurden mit dem Gebäude die Veränderungen vor- 
genommen, die nöthig waren, um das Staatsarchiv dahin zu ver- 
legen, welches an Stelle seiner bisherigen unzureichenden Localitäten 
nun ausreichende und zweckmäßig eingerichtete Räume gewann. Der 
oben in den Vordergiebel eingelassene und dort immer noch befind- 
liche Stein, der ein Dreieck in einem Strahlenkränze zeigt, wird auf 
lange Zeit hinaus eine stumme Erinnerung an die einst ruhmreiche 
Gesellschaft der Lübeckischen Patrizier bleiben. 

Ztschr. d. V. f. L. G. V, 3. 25 
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Anlagen. 

I. 
Statuten drr Zirkelgescllschaft. 

1586. 
^.mio 1586 im Januario sind die Herren und Brüder der 

Companie zusammen kommen nnd eine Ordnung zu machenn sich 
vereiniget, wie es hinferner in Gemein in der Companie mit den 
Gelagen und sonst soll gehalten werden, auch wie ein jeder Bruder 
sich insonderheit darin Verhalten soll. 

Durch Herrn Gotschalk von Styten, Heinrich Karkringk, Bernd 
Luneborch vnd Hanß Brömsenn, welche von den sambtlichen Brüdern 
darzu ernennet, beramet, volgender gestalt, doch alles auf Rati- 
fication der sembtlichen Herrn vnd Brüder darzu gehörigk. 

Ordenen unnd setzen anfengklich, das alle Jahr auf Pauli 
Bekerung Tagt, oder den negstenn darnach, gemelte Brueder samptlich 
an gedachten ort zusammenkvminen, bey Peen 1 Thaler der Gesel- 
schafft zum besten. Wer aber Leibes schwachheit oder ehehafft 
beweißlich verhindert, soll der Peen anig sein, und alda neue 
Schaffer erwehlen, und wen die Ordnung, wie bisher gehalten, 
treffet, derselbe soll unweigerlich, er sey Herr, Bürger oder Gesell, 
solches gutwilligk annehmen, oder sich der Geselschafst eussern, es 
wer dann er Leibesschwacheit oder wegen der Stadt, oder auch seiner 
eigenn gescheffte hochnvtigk zu verreisen hette, so das er der Gesel- 
schafft auf gewöhnliche Zeitt die Dinste nicht leisten köntte, so soll 
er der Freyheitt an dieser Geselschafst unbenommen seinn, doch das 
er das volgende Jahr schaffenn soll. Die alten Schaffer sollen 
eben denselben Tagt volkommene genoege Rechnung ohne einigen 
fernern verzugk auflegen, denn neuen Schaffern, so übrig geldt bey 
ihnen, neben den Schlüße! zustellen, bey Peen eine Thunne Ham- 
burger Bier, dem Gelage zum Besten. 

Da sich aber befunde, das sie mehr verstrekt, dann empfangen, 
es were zu nötigem underhalt deß Hauses unnd gebewes, oder auch 
zu den gehaltenen Gelagen, weß denn alles mit furwissen der sampt- 
lichen Brueder geschehen, soll ihnen, da es nicht vorhanden der 
Companie gehörigk, eim jeden Bruder sein Antheil des gerechnet 
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undt unverzüglich dieselbe Woche zugestellet werden, und welcher 
Bruder, er sey wes standes er wolle, ohn einig ansehen der Person, 
sich hierin eußern und weigerig stellen würde, dem soll diese löbliche 
Geselschafft hiuferner beyzuwohnen benommen sein. Die Schaffer 
sollen gehalten sein, das Jahr sie schaffen, mit allem vleiße nach 
dem Hause vnd Gebew, das darzu kein schade geschicht, wegen Daches 
vnd Rönnen, oder wes sonst nötig darbey, zu uersehenn, darzu soll 
ihnen der Companien knecht im Keller wohnend, behülflich sein, vnd 
nach gehaltenen Gelagen das Fewer vnd licht an allen ortten wol 
vnd vleißigk verwartett werde, die Versetzung auch thun, das Holz 
vnd kohlen zu rechter Zeitt versorget werde. 

Drey Gelage sollen järlick von dem, so bey der Companie 
gehörigk zu heben, gehalten werdenn, unnd da was mangeln würde, 
soll eim jeden Bruder sein Antheil gerechnet werden, wie vorgemeldet. 

Das erste soll man halten den Montag, Dingstag, Mitwochen 
oder Donnerstag in der Faßnacht, die ersten zwen tage soll man 
speisen erst Gebratens, Wildt, oder was nach gelegenheit der Zeit 
zu bekommen, das ander gerichte soll sein frisch Lax, Stoer, Hechte 
oder Karpen, was zu bekommen nach Zeitt gelegenheit. Das dritte 
gemuste, das vierte vnnd letzte soll seyn zwey Schinken, trukenn 
Fleisch vnd in die Mitte ein Rinden Braten, oder sonst ein Gerichte 
gekochtes Fleisch, darnach Kese vnd Butter, zuletzt Cromkuchen, 
Äpfel vnd Birn, oder was an Fruchten zu bekommen. Den dritten 
tagk soll man von der überbliebenen kalten speiße wiederumb an- 
richten, vnd da etivas mangelte, darzu bestellen, doch nur alles zur 
erlichen notturfft vnd nicht zur Üppigkeit. Wein vnd Hamburger 
Bier soll man schenken vnd dem Gesinde Weißbier. Zu diesem 
Gelage das große Spiel, ihrer fünff undt der Herrn Koch. 

Das andere Gelag soll gehalten werden den Montagk, Dinstag, 
Mittwochen oder Donnerstagk vor Viti. Z 

Das dritte Gelag, auch drey tage, wie die beiden, acht tage 
vor Michaelis oder in der Michelswoche, dann sollen die Schaffer 
das getränke versorgen, und die samptlichen Brüder ein jeder sein 
Gerichte bringen, welche durch die Schaffer auff die Abende sollen 
verordnet werden, darzu man keinen Koch zuthun, vnd kan mit 
zweyen oder dreyen Spilleuten wol verrichtet werdenn. 

h Juni 15. 
25' 
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Die Schaffer sollen zu solchen Gelagen den vorigen Mittag 
durch ihren Diener oder Jungen die samptlichen Brueder mit ihren 
Frawen legen den andern abent nötigen auf den schlagt fünffe, 
darzu ein jeder bruder mit sambtt der Frawen gutwilligk sein soll, 
und welcher Bruder oder Fraw außbleibt ohne hocherhebliche Ursache, 
soll dein Gelage Ein Thaler verfallen sein, auch welcher Bruder- 
oder Fraw nach halber sechsen erscheinet, soll ohne mittel ein 
halbenn Thaler der Gesellschafft verfallen sein. Die Menner sollen 
die zwey ersten tage mit ihren Mardern Röcken zu Winterzeit vnd 
die Frawen mit ihren weysen Röten erscheinen bey Peen Einen 
Thaler. 

Des soll auch keiner der Brneder, wes Standes ehr sey, mit 
langer Wehr in das Gemach, darin die Geselschafft zusammen, 
gehen noch sich nachtragen laßen, bey Peen 5 Thaler. Das Gesinde 
soll nicht ehe die abende kommen alß umb Eilff uhr, sowol auch 
der Spilleute Jungen, das sie Ihnen die Instrumente vnd Bücher 
tragen, ihnen vergunt und wieder zu Hauß gehen. Da einer der 
Brüeder ja nötigt ehe daheim wolte, sollen der Schaffer gesinde mit 
dem Companien knechte ihnen beleidt sagen, darzu ein jeder Bruder 
den seinen halten wirdt, vnd da einer inn dem mutwillig sein würde, 
davor soll sein Herr oder Junker alle abent ein halben Thaler Peen 
geben. Der Schaffer unnd die, so darzu bestellet, sollen auswarten 
und sonst noch Knecht oder Junge, für, unter oder nach Essens sich 
im Gemach finden noch sehen lassen, sowoll auch der Spilleute 
Jungen», und wer sich hierin streflich erzeigen wurde, den sollen die 
Schaffer mit den Ihren nicht allein auß dem Gemach, sondern 
Hausse zu weisen» mechtigk sein. 

Da sich auch unter den Brüdern wordtgezenk erregte, es 
geschehe im Hauße, Hove oder Gemach, der Ansenger vnd Vorur- 
sacher soll ohne einige begnadung Zehen Thaler bruche geben. Da 
es auch, das Gott gnedigk abwende, sofer gerädte, das die Messer 
oder Dolche gezugkt und geblöset wurden, der solches thut, soll 
zwanzig! thaler Brüche geben, auch gleichesfals, so einer den andern 
ausfordert, hierüber soll ernstlich ahn einig ansehen gehalten werden, 
er sey wer er sey, sowohl auch über alle andere furgehende Artikell, 
auff das unsere Mißgönner nicht frolokenn, noch ursach schimpfflich 
von unser Gesellschafft zu reden haben. Wer mitt Einem wes 
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aussende alte oder newe grulle oder Rechtshendell, solches alles soll 
an diesem ortte nicht geeyffert werden, sondern alle, wie das wordt 
Companien bruder, bruederlich, trewherzigk vnnd freundlich mit 
andern lebenn unnd vmbgehen, einer nicht mehr als der ander sich 
gesinnen lassen, Dann es keimandts Erbe ist, sondern allen gleich 
gemein. Die jungen brueder vnd die im untern stände, sollen ihren 
Eltisten vnd denen km obern Stande alle gebürliche Ehr und 
Referenz erzeigen, Gleichesfals die im obern Stande, sollen die im 
untern Stande und die jungen brüeder mit gelimpffe bescheidenheit 
und alß ihre Mitbrüeder, nicht alß ihre Diener oder Jungen zum 
besten underweisen und vermahnen zu allen billichenn Hendeln, und 
also das dein geringsten alls dem höchsten Eim Jeden seine gebühr 
erzeiget werdt. 

Zum Beschluß, wann etwas nötiges fürtiefe der Geselschafft 
und Companie belangend, sollen sich die Herrn Schaffer bey den 
Eltesten verfügen und eine Zusammenkunfft furdern; wann der tagt 
und die stunde angesezt wirdt, soll ein jeder bruder da erscheinen, 
bey Peen Ein Thaler, da aber erhebliche Ursachen dazu thun, das 
Einer nicht kommen können, soll er der Peen entfreyet sein, auf 
andere weise wie gesetzt soll keine entschuldigung gelten. 

Da sich auch künfftigk zutragen möchtte, wes fürliefe, so in 
dieser unser Ordnunge nicht vermeldt, wollen wir uns des auf die 
vorige Ordnung im alten Companienbuche referiret haben, vnd 
unß erklerung darin erholen vnd soll mit nichte, wes nötig vnd 
dinstlich von vnsern Bor-Eltern der Gesellschafft zum besten verordnet, 
mit diesem aufgehoben sein, auch uns künfftigk nach Zeitt gelegen- 
heit zu endern, mehren, mindern und zu verbessern freystehen, doch 
nicht anderer gestalt, alß alles der sämbtlichen Gesellschafft zum 
bestenn. Bewilligt unndt volnzogen von denen hieunten genant 
itziger Zeitt Companien Brüedernn. Anno Einn taußendt fünff- 
hundert achzigk und sechs; ultimo May Lübeck, in der Companie 
im Grosenn Gemache. 
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2. 

Namensvcrzeichniß der Mitglieder der Zirkelgcscllschaft. 
<Nach der Original-Matrikel abgedruckt; den Namen der Rathsmitglieder sind 

die Jahre der Erwählung und die Todesjahre hinzugefügt.) 

a. 1429 lebende Mitglieder. 
1429. her Cord Brekewold, Bürgermeister, erw. 1406, gest. 1447. 

her Hinrich Rapesulver, Bürgermeister, erw. 1406, gest. 1440. 
her Dethmer van Thunen, Bürgermeister, erw. 1416, gest. 1433. 
her Hinrich Meteler, erw. 1384, gest. 1433. 
her Johann Crispyn, erw. 1396, gest. 1442. 
her Hermann Westval, erw. 1406, gest. 1433. 
her Tydemann Sten, erw. 1416, gest. 1437. 
her Johann Darsow, erw. 1416, gest. 1434. 
her Lodewich Krul, erw. 1416, gest. 1431. 
her Johann Bere, erw. 1416, gest. 1451. 
her Tydemann Cerrentyn, erw. 1416, gest. 1436. 
her Johann Klingenberch, erw. 1426, gest. 1454. 
her Kersten van Rentelen, erw. 1426, gest. 1431. 
her Thomas Kerckring, erw. 1428, gest. 1451. 
her Brun Warendorp, erw. 1428, gest. 1457. 
her Claus Rodele, erw. 1428, gest. 1433. 
her Johann Gherwer, erw. 1416, gest. 1460. 
her Tymmo Hadewerck, erw. 1428, gest. 1442. 
her Johann Luneborch, erw. 1428, gest. 1461. 

Bromolt Warendorp. 
Hans Westhoff. 
Marquart Vincke. 
Godeke Pleskow, erw. 1433, gest. 1451. 
Godschalk Wickede. 
Albert Moerkerke. 
Godschalk van Ateldorne. 
Tydemann Dnighe. 
Hans Krowel. 
Syvert Vickinghusen. 
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1429. Hinrich van Hacheden. 
Helmich van Plesse. 
Claus Bromse. 
Hans van Damen. 
Hinrich van Calven. 
Jordan Pleskow, erw. 1439, gest. 1451. 
Hans Lange. 
Goswyn Westhoff. 
Tydemann Brekelveld. 
Hermann Darsow, erw. 1451, gest. 1450. 
Brand Hoyman. 
Hans van Rentelen. 
Hinrich Westval. 
Hinrich Kule. 
Hans Gherwer. 
Seghebode Crispin. 
Godschalk vamme Sode. 
Thomas Kerckring. 
Hans Hadewerk. 
Claus Sworne. 
Evert Mogelke. 
Wilm van Calven, erw. 1433, gest. 1465. 
Hans Brutzkowe, erw. 1439, gest. 1449. 

b. Spätere Aufnahmen. 
1429. her Jacob Bramstede, erw. 1426, gest. 1455. 

her Johann Segeberch, erw. 1426, gest. 1464. 
her Tydemann Soling, erw. 1428, gest. 1436. 

Blitze Grawert. 
Martin Kastorp. 
Godeke Kerckring. 
Bernd Darsow, erw. 1460, gest. 1479. 
Hans Westval, erw. 1447, gest. 1474. 

1430. Hans Kerckring. 
Arnd van dem Kyle. 
Hans van Wickede, erw. 1452, gest. 1471. 
Hinrich Constin, erw. 1467, gest. 1483. 
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1433. Bertold Crispin. 
Hartmann Pepersak. 
Bertram Luneborch. 
Hinrich Cerrentin. 
Hermann Hitvelt, erw. 1460, gest. 1473. 

1443. her Hinrich Lipperode, erw. 1439, gest. 1470. 
her Bertold Witik, erw. 1439, gest. 1474. 

Hans Darsow. 
Hans Darsow. 
Evert Brekervelt. 
Hans Brekervelt. 
Ludeke Bere, erw. 1460, gest. 1488. 
Hans Luneborch, erw. 1467, gest. 1474. 
Segebodo Crispin. 
Jacob van Stiten. 

1447. her Gherd von Minden, erw. 1433, gest. 1462. 
her Hinrich von Stiten, erw. 1447, gest. 1484. 

Hans Bere, erw. 1455, gest. 1457. 
Bertram Luneborch. 
Bertram Brekelvelt. 
Britze Grawerd, erw. 1460, gest. 1476. 

1452. her Johann Syna, erw. 1447, gest. 1467. 
her Hinrich Ebelinck, erw. 1451, gest. 1475. 
her Hinrich Castorp, erw. 1452, gest. 1488. 

Cord Brekewolt, erw. 1455, gest. 1480. 
Bertram von Rentelen, erw. 1477, gest. 1488. 
Hermann Bere. 
Cord Grawert. 
Jordan Pleskow. 
Hinrich Russenberch. 

1460. her Johann Brolink, erw. 1447, gest. 1464. 
her Andreas Geverdes, erw. 1451, gest. 1477. 
her Hinrich von Hachten, erw. 1460, gest. 1473. 

Hermann Darsow. 
Lütke von Thunen, erw. 1472, gest. 1501. 
Hans Pleskow. 
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1460. Godeke Pleskow. 
Wedege Kerkrink, erw. 1479, gest. 1482. 
Thomas Kerkrink. 
Hinrich Warendorp. 
Hans von Wickede. 

1465. her Cord Möller, erw. 1452, gest. 1478. 
her Hermann Sundesbeke, erw. 1460, gest. 1476. 
her Johann Hertze, erw. 1460, gest. 1476. 

Willem Pleskow. 
Hans Bruskow. 
Brun Bruskow, erw. 1475, gest. 1487. 
Volmer Warendorp, erw. 1475, gest. 1504. 
Ricbode Kerkrynk. 
Gottsthalk von Wickede. 
Hans von Mynden. 
Vritze Grawert. 
Hermann Grawert. 

1470. her Johann Witinghof, erw. 1467, gest. 1493. 
Hinrich von Calven, erw. 1472, gest. 1504. 
Hans Bere. 
Ambrosius Segeberch. 
Godeke Kerckrink. 
Hartwig von Stiten, erw. 1489, gest. 1510. 
Hermann von Wickede, erw. 1479, gest. 1501. 
Jürgen Geverdes. 

1479. her Tydemann Evinckhusen, erw. 1472, gest. 1483. 
her Hinrich Lipperade, erw. 1475, gest. 1495. 
her Hinrich Brömse, erw. 1477, gest. 1497. 
her Diedrich Basedow, erw. 1477, gest. 1501. 

Hans Luneborch. 
Cord Brekewold. 
Hans Hersse, erw. 1484, gest. 1510. 
Arnd Westval. 
Hans Grawert. 
Johann Bere, erw. 1489, gest. 1508. 
Hans Luneborch der junge. 
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1479. Bernd Basedow. 
Hans Kerckrink, erw. 1484, gest. 1516. 

1488. Hans Wytik. 
Bruno Warendorp. 
Hinrik Westval, erw. 1496, gest. 1505. 
Hans Brekervelt. 
Sander Luneborch. 
Sander Pleskow. 
Thomas Luneborch. 
Arnd Kerkrinck. 
Hermann Darsow, erw. 1496, gest. 1517. 

1495. her Diedrich Hnp, burgermeister, erw. 1477, gest. 1498. 
her Johann Testede, erw. 1489, gest. 1495. 

Laurens Brekelveld. 
Everd von Rentelen, erw. 1501, gest. 1520. 
Jachym Bere. 
Hermann Luneborch. 
Gerwin Buck. 
Bertold Kerkrink, erw. 1500, gest. 1534. 
Jachim Luneborch. 
Hans Bruskow. 
Hans von Wickede, erw. 1506, gest. 1509. 
Andreas Geverdes. 

1501. her Tydcmann Berck, borgermeister, erw. 1489, gest. 1521. 
her Bade von Adeleffessen, rydder. 
her Jasper Lauge, erw. 1484, gest. 1510. 
her Hynrik Castorp, erw. 1500, gest. 1512. 
her Hermann Meygher, erw. 1500, gest. 1528. 

Vritze Grawert, erw. 1509, gest. 1538. 
Thomas von Wickede, erw. 1506, gest. 1527. 
Godeke Pleskow. 
Diedrich Bromese, erw. 1506, gest. 1508. 
Hans Kerckrink. 
Hinrich Byllinghusen. 
Cord Grawert. 
Bertram Luneborg von Moyslingen. 
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1508. Hans Kerckrink. 
Hermann von Wickede. 
Hans Luneborch von Moyslingen. 
Andreas von Calven. 
Claus Bromse, erw. 15 l 4, gest. 1543. 
Gottschalk von Wickede, erw. 1522, gest. 1527. 

1511. Doctor Hinrich Bromse. 
her Johann Nigestad, erw. 1501, gest. 1518. 
her Hertich Stange, erw. 1509, gest. 1514. 

Johann Gerlop. 
Hinrich von Calven. 
Hertich von Stiten. 

1515. her Lambert Wytinghof, erw. 1514, gest. 1529. 
Hans Lüneborch, Katrinen son achter sunte Jacob, erw. 

1527, gest. 1529. 
Heinrich Kerckrink, erw. 1518, gest. 1540. 
Marens Tode. 
Matches Mulich. 
Frederik van dem Werder, hovetmann. 

1525. Hans Luneborch, erw. 1530, gest. 1531. 
Tonnies von Styten, erw. 1528, gest. 1564. 
Ludeke Luneborch, erw. 1535, gest. 1539. 
Hinrich Warendorp. 
Wilhelm Bromse. 
Claus Bardewick, erw. 1527, gest. 1560. 
Jürgen Basedow. 
Klingenberch Kerckrink. 

1532. her Hinrich Kastorp, erw. 1530, gest. 1537. 
Jordan Basedow, erw. 1535, gest. 1555. 
Hans von Wickede, erw. 1570, gest. 1577. 
Jochim Basedow. 
Hinrich Brömse, erw. 1541, gest. 1563. 
Olrick Elers. 
Bertran: Luneborch. 

c. Wiederherstelle! der Gesellschaft. 
1580. her Joachim Luneborch, burgermeister, erw. 1567, gest. 1588. 

her Johann Kirchring, erw. 1559, gest. 1595. 
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1580. her Heinrich von Stilen, erw. 1567, gest. 1588. 
her Gottschalk von Stilen, erw. 1567, gest. 1588. 
her Diedrich Brömse, erw. 1570, gest. 1600. 

Heinrich Kirchring. 
Bernard Luneburg. 
Diedrich Kirchring. 
Georg von Stilen, erw. 1590, gest. 1612. 
Hans Brömse. 
Anton von Stilen. 

4. Folgende Aufnahmen. 
1585. Claus von Stilen. 

Vokckmar Warendorp. 
Hinrich Kirchring, erw. 1597, gest. 1613. 
Bruno Warendorp. 

1587. her Alexander Luneburg, erw. 1590, gest. 1627. 
Johann von Stilen. 
Paul Kirchring, erw. 1617, gest. 1632. 
Thomas von Wickede, eriv. 1593, gest. 1626. 

1597. Hartwig von Stilen, erw. 1619, gest. 1635. 
Hans Kirchring. 
Johann Wareudorp. 
Hartwich von Stilen. 
Hieronymus Luneburg, erw. 1610, gest. 1633. 
Hinrich Brömse, erw. 1610, gest. 1632. 

1599. Friedrich Kirchring. 
Hans Lüneburg, erw. 1601, gest. 1619. 

1601. Paul von Stilen. 
Alexander Lüneburg, erw. 1617, gest. 1625. 
Heinrich Kirchring. 

1604. Diedrich Brömse, erw. 1633, gest. 1638. 
1609. Claus von Stilen. 

Johann von Wickede. 
Diedrich Kirchring, seel. Johann Sohn. 

1613. Friedrich von Stilen. 
Diedrich Kirchring. 
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1625. Heinrich von Stiten. 
Volcmar Warendorp. 
Diedrich Brömse, sel. Heinrich Sohn, erw. 1644, gest. 1644. 

1627. Gottschalk von Wickede, erw. 1644, gest. 1667. 
Thomas von Wickede. 

1631. Hinrich Kirchring, erw. 1651, ausgetreten 1661, gest. 1670. 
Bruno Warendorp. 
Gotthard Brömse, erw. 1646, gest. 1673. 

1633. Alexander Lüneburg. 
Heinrich Brömse. 

1637. Johann Warendorp. 
Diedrich Brömse, sel. Diedrich Sohn, gest. 1671. 

1643. Hermann Pleskow. 
Diedrich Kirchring, Heinrich's Sohn. 
Heinrich Kirchring, Heinrich's Sohn, erw. 1654, gest. 1693. 
Jürgen von Stiten, erw. 1666, gest. 1672. 
Andreas Albrecht Brömse, erw. 1673, gest. 1685. 
Joachim Lüneburg. 

1652. Jordan Pleskow. 
Johannes Kirchring. 
Hinrich Brömse. 
Hans Brömse. 

1656. Bruno von Warendvrp. 
Heinrich Kirchring. 
Thomas Heinrich von Wickede, erw. 1672, gest. 1676. 
Gottschalk von Wickede. 

1657. Diedrich Brömse. 

1662. Johann von Wickede. 
Alexander von Wickede. 

1669. Gotthard Kirchring, erw. 1680, gest. 1705. 
Heinrich Lüneburg. 
Hartwig von Stiten, erw. 1687, gest. 1692. 
Alexander Lüneburg, erw. 1703, gest. 1715. 
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1671. Hinrich von Brömbsen. 
Gotthard von Brömbsen. 
Hinrich Diedrich Kirchring, erw. 1701, gest. 1703. 

1673. Claus Christian Tode. 
Anton Johann Kirchring, erw. 1695, gest. 1695. 
Thomas von Wickede, erw. 1692, gest. 1716. 

1682. Johann Verend von Warendorp. 
Gottschalk Anton von Wickede. 
Thomas Heinrich von Wickede. 

1693. Georg von Wickede. 
Andreas Albrecht von Brömbsen, verbat die Wahl wegen 

Alters und Schwächen 1708, gest. 1715. 
Diedrich von Brömbsen, erw. 1708, gest. 1716. 
Heinrich Nicolaus von Brömbsen. 
Woldemar Kirchring. 
Gotthard Christopher Tode. 
Hermann von Wickede. 

1699. Heinrich von Brömbsen, erw. 1717, gest. 1732. 

1705. Gotthard Hinrich von Kerckring. 
Nicolaus Christian von Toden. 
Anton von Lüneburg, erw. 1717, gest. 1744. 
Nicvlaus von Brömbsen. 

1710. Melchior Thomas von Wickede, erw. 1724, gest. 1734. 
Gotthard Gottschalk von Wickede, erw. 1735, gest. 1737. 

1717. Henricus Mauritius von Wickede. 
1718. Christian Friedrich von Toden. 
1732. Andreas Albrecht von Brömbsen, erw. 1738, gest. 1757. 

Henricus von Brömbsen. 
1738. Johann Christoph von Warcndorff. 

Carl Christian von Hatten. 
Bernhard von Wickede, erw. 1757, gest. 1776 Decbr. 3. 

1758. Georg Anton von Höveln. 
Hermann Anton Friedrich von Wettken. 

1761. Hans von Brömbsen. 
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1768. Christian von Brömbsen, eriv. 1777, gest. 1808. 
Friedrich Bernhard vvn Wickede, gest. in Kopenhagen 1825. 

1773. Christian von Brotes, eriv. 1800, gest. 1803. 
1777. Philipp Carl Wilhelm Gottfried von Plvnnies. 
1781. Marcus Conrad Sentter de Lochen. 
1787. Diedrich Paul von Bruns. 
1792. Leonhard Ernst vvn Wickede, gest. 1845. 
1802. Christian Nicolaus von Evers, eriv. 1809, in den Nuhe- 

stand versetzt 1851, gest. 1862. 
Philipp Jacob Gottfried von Magius, gest. 1832. 

1805. Friedrich Adolph von Heintze, gest. 1833. 
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» 

Inventarium des Silbergeschirrs der Junker-Kompagnie. 

Anno 1075 aufgerichtet. 

1. Der silberne Stand mit des Kaisers vergüldeten 
Bildniß wiegt 110 Loth 

2. Eine Gießkanne und Gießbecken mit Stilen und 
Höveln Wappen wiegt 245 

3. Ein Pokal mit Lüneborgs und Stilen Wappen . 104 
4. Ein Pokal mit von Wickeden Wappen .... 42 - 
5. Ein Pokal mit Mülings Wappen 43 
6. Ein groß silbern Stopf mit Brömbsen Wappen 

wiegt  66 Vs - 
7. Ein silbern Stopf mit von Wickeden, Stilen und 

Kirchringen Wappen wiegt  79 
8. Ein silbern Stopf mit Warenbörsen, Stilen und 

Brömbsen Wappen wiegt  71V» - 
9. Ein silbern Stopf mit von Stiten und Kirchring 

Wappen 49 V» - 
10. Ein Stopf mit Hrn. Gotthard Brömbsen Nahm 

und Wappen  32 
11. Ein Stopf mit Bruno Warendorps Nahme und 

Wappen  32 
12. Ein Stopf mit Henrich Brömbsen Nahme und 

Wappen  32 
13. Eine kantige Kanne inwendig vergüldet mit 

Alexander Lüneborgs Name und Wappen. 41 
14. Eine kantige Kanne mit Heinrich Kirchrings Nahme 

und Wappen  35 V» - 
15. 24 silberne Löffel mit Warendorfs und von Wickede 

Wappen  73 
16. 12 alte Becher von staatlichen Silber, ohne Wappen 92 

Transport 1148 Loth 
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Transport 1148 Loth 
17. Zwei vergüldete Salzfässer mit Jochim Lüneborgs 

Nahm und Wappen  17 
18. Sieben güldene Zirkel wegen an Golde 7 V-Loth. 
19. Eine rothe sammetne Decke mit gülden und seiden 

Frenseln zu dem Stabe gehörig. 
Diese 19 Posten sind in der eisern Lade 

verwahret. 
In einem schapse in der Stuben sindt vier 

silberne Becher unten herumb mit Wappen ge- 
zeichnet, wegen 167 

Wiegt alles Silbergeschirr 1332 Loth 

Inventarium von 1809. 

Eine Schüssel mit Gießkanne, vergoldet, hat 
gewogen  7 ® 22 V* Loth 

Ein dito Pocal mit Deckel 3 - 6 Vs - 
Ein dito  1 - 6 Vs - 
Ein kleiner vito  1 - 11 
8 diverse Pvcale, etwas vergoldet, mit und ohne 

Deckel 10 - 25 V- - 
2 vergoldete Salzgefäße — - 16 V- - 
5 diverse Pocale ohne Vergoldung  7 - 26 V- - 
24 Löffel und l2 kleine Becher 5 - 3V- - 
3 vergoldete Zirkel und einige Kleinigkeiten. . — - 5V- - 
Einige abgebrochene Silbersachen — - 23A * 

37 ffi 30*/* Loth 
oder 

12143A Loth 

Ztschr. d. B. f. L. G. V, 3. 26 



390 

4. 

Gemälde im Herrenhause zu Stcinrade. 
(Das Gut Steinrade kam 1619 in Besitz der Familie von Brömbsen, wurde 

1695 an Johann von Wickede verkauft und kam durch Verheirathung der Tochter 
desselben mit Christian August von Rumohr an diese Familie, die es noch jetzt 
besitzt. Die Bilder sind, wie aus der Inschrift im achten Fach zu schließen ist, 
während der Regierung Kaisers Ferdinand III, also vor 1657, gemalt. Die 
Abschrift der Inschriften, die unverändert wiedergegeben werden mußte, ist von 
Friedrich Bernhard von Wickede's Hand und im Juni 1778 gemacht. Seitdem 
ist das Herrenhaus abgebrochen und nicht wieder ausgebaut.) 

Auf dem Hofe zu Steinrade war in dem Saht au der Decke 
mit Wasserfarbe folgendes zu lesen: 

Im ersten Fach 

Stunden 9 Persohnen in Rittertracht vor einein Altar, 5 zur rechten 
und 4 zur linken, auf denen Schilden waren die Wapen der Ge- 
schlechter; die Unterschrift hieß: 

Societatis S. Trinitatis de Circulo novem optimi institu- 
tores, Marquardus a Damen, Eques et Consul Lubecensis, 
Gerhardus et Herrmannus Darsowii, Senatores, Jacobus Holck, 
Senator et Dominorum Praefectus Classis maritimae Lube- 
censium, Henrieus, Senator, et Johannes ex familia Meteleo rum, 
Hermannus a Moren, Baldewynus Spigheler, et Arnoldus a 
Brügge. Anno Christiauo 1379. D. S. imperante Caesare 
Wenceslao. 

Zweytes Fach. 
Eine Versamlung der Kayserl. Gesandten und Cirkelherren, 

mit der Unterschrift: 
Jordani Plescowi, Equitis, Marquardi a Damen, Equitis, 

et Henrici Rapesuluer, Consulum Lubecanorum, Reimari a 
Calven, Equitis, Henrici a Meteier, Nicolai Stiten, Hermanni 
Westphali, Johannis Cryspini, Senatorum aliorumque omnium 
ex ordine Circliferorum de octennio exilio ab Imperatore 
Sigismundi Legatis solemniter introductio 1416. 
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Drittes Fach. 
Eine Procession aus der Stadt nach der Olausburg und deren 

Abbildung, darunter: 
Conventus Circuli[erorum in arce Olaiburgo numero 50 

Nobilium virorum, inter quos tres Consules, 16 Senatores et 
quatuor belli Duces insignes, concernerunt Sacrorum solen- 
nium et Ludorum equestrium iustitutionem. a. Saint. 1429 S. T. 

Viertes Fach. 
Der Kaiser giebt der Gesellschaft durch einen Herold das 

Ordenszeichen, darunter: 
Ordo Circliferorum ab Imperatore Friderico tertio Confir- 

matus torque ex caudis aquilinis circulari antiqua Insigniter 
textis aureo, cum apensa 8. 8. Trinitatis imagine ob bene 
inerita donatus a. 1485. 

Fünftes Fach. 
Die Kirche, eine Leiche mit herruinstehenden Lichtern, auf der 

einen Seite die Männer, auf der andern die Weiber knieend, die 
Prediger am Altar. Unterschrift: 

Circuliferorum Sacra solemnia in D. Catharinae templo 
statis diebus quotannis celebrata. 

Sechstes Fach. 
Das Rennen zu Pferde nach den Roland und andere tournier 

Spiele. Die Jnscription ist bis auf die Worte unleserlich: 
— Solemnia Rolandi ludia  

Siebentes Fach. 
Eine Versammlung Eilf unten benannter Persohnen in der 

gewöhnlichen Tracht und Hoiken oder kurzen Mantel. 
Ex ultinris Circuliferorum familiis sui Collegii undecim 

restauratores, Joachimus C Lubec. et Bernhardus 
Luneburgii, Johannes, Camerarius et Bargedorfii Praefectus, 
Herrmann et Theodorus Kerkring, Hinrich et Gottschalkus, 
Senatores, Georgius, Anthonius Stiten, Theodoricus et Jo- 
hannes Bromsii, Anno Christi, a. 1580 die Decemb. Aede 
Cathariniana. 

26* 
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Achtes Fach. 
Die Ordens-Kette mit denen Waapen 

Luneburg, Warendorp, 
Kerkring, Wickede, 
v. Stiten, Brümsen. 

Die Unterschrift hieß: 
Insignia societatis. 8. 8. Trinitatis de Circulo ab Impe- 

ratore Ferdinando II gloriosissimae memoriae aucta a. 1636 
et novo Imperatoris nostri clementissimi Ferdinandi III 
diplomate. Ao. 1648 Ratisbonae; sub idem tempore Comitia 
imperialia geruntnr. 

Ueber der Thüre war eine Jnscription, aber ohne Zusammen- 
hang und bezog sich lediglich ans die v. Brümsen Familie, als 
Besitzer des Hauses. 

An denen Ecken waren verschiedne Fmblemata zu sehen 
worunter der aufgesperrte Cirkel in einem unten offenen Kreyse, 
worüber eine glorie vorzüglich zu bemerken war, an denen Seiten- 
wänden waren die Rndera vieler Gemählde und Inschriften zu 
sehen, welche herausgeschnitten zu seyn scheinen. 



393 

XIV. 

Verzeichniß der Mitglieder der Zirkelkompagnie, 

nebst Angaben über ihre persönlichen Verhältnisse. 

Von Dr. 2S. Brehmer. 

Die bevorzugte sociale Stellung, welche die Zirkelkompagnie in 
unserer Stadt eingenommen, und der große Einfluß, den sie während 
der ganzen Zeit ihres Bestehens auf die Geschicke derselben ausgeübt 
hat, sind von Herrn Staatsarchivar Dr. Wehrmaun in dem voran- 
gehenden Aufsatze auf das eingehendste nachgewiesen worden. Durch 
seine Darlegungen wird vielleicht bei manchem Leser der Wunsch 
entstanden sein, auch über die persönlichen Verhältnisse der Mit- 
glieder und über die verwandtschaftlichen Beziehungen, in denen sie 
zu einander gestanden haben, Kunde zu erhalten. Dies gab die 
Veranlassung zu der nachfolgenden Zusammenstellung, für die, außer 
den vom Senior von Melle und Dr. Hermann Schröder gemachten 
Vorarbeiten, vornehmlich Eintragungen in die Stadtbücher verwerthet 
sind. Bei der Mangelhaftigkeit dieser Quellen hat sich weder eine 
Vollständigkeit, noch für alle Angaben eine unbedingte Zuverlässig- 
keit erreichen lassen, daher sind für die Zukunft einzelne Berichti- 
gungen nicht ausgeschlossen. 

Die Gesammtzahl der Mitglieder der Zirkelkompagnic von 
ihrer Gründung bis zu ihrer Auflösung betrug 415. Von diesen 
sind aufgenommen im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert 
257, int sechszehnten 73, im siebzehnten 59, im achtzehnten 23 und 
im neunzehnten 3. Sie gehörten 132 verschiedenen Faniilien an, 
von denen vertreten waren durch ein Mitglied: Adeleffsen, Bar- 
dewik, Berk, Billinghusen, Blomenrod, Bramsted, Brandenburg, 
Brvkes, Broling, von der Brügge, Bruns, Buck, Coesfeld, Crane, 
Drnge, Dülmen, Ebeling, Elers, Essende, Evers, Evinghusen, Garlop, 
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Hatten, Heintze, Hitfeld, Hoeveln, Hogemann, Holt, Hoyer, Hupe, 
Junge, Klever, Krowel, Krul, Kule, Lange, Loetzen, Loos, Magius, 
Meyer, Möller, Moer, Morneweg, Mvyelke, Mulich, Negendank, 
Nutberg, Nyeburg, Nyestadt, up dem Orde, Ozenbrugge, Plessen, 
Ploennies, Rapesulver, Reyger, Ricbode, Rodele, Roland, Saline- 
stein, Schoneke, Schotte, vom See, vom Sode, Soling, Spegeler, 
Stange, Steen, Suderland, Sundesbeke, Sworne, Syna, Testede, 
Tisenhusen, Vokinghusen, Vorrade, Werder, Wesseler, Wetken, Win- 
zenberg, Dborch; — durch zwei Mitglieder: Allen, Bruggemaker, 
Czerntin, Dame, Germer, Hadewerk, Hertze, Holk, Lange, 
Lippervde, Meteler, Minden, Perzeval, Russenberg, Segeberg, 
Stekemest, Thünen, Travelmann, Urden, Vinke, Witik, Wittinghof; 
— durch drei Mitglieder: Älen, Brekewold, Constin, Geverdes, 
Hacheden, Kyle, Pepersack, Westhof; — durch vier Mitglieder: 
Bruskow, Caftorp, Crispin, Gildehusen, Klingenberg; — durch fünf 
Mitglieder: Attendorn, Basedow, Morkerke, Tode; — durch sechs 
Mitglieder: Brekelveld, Calven, Rentelen, Westval; — durch sieben 
Mitglieder: Bere; —durch acht Mitglieder: Gravert; — durch zwölf 
Mitglieder: Darsow; — durch fünfzehn Mitglieder: Warendorp; — 
durch zwanzig Mitglieder: Stilen; — durch achtundzwanzig 
Mitglieder: Lüneburg; — durch neunundzwanzig Mitglieder: 
Wickede; — durch dreißig Mitglieder: Broemse, und durch sechs- 
unddreißig Mitglieder: Kerkring. 

Dem Rathe gehörten 160 Mitglieder der Zirkelkompagnie an. 
Von diesen sind in ihn eingetreten im vierzehnten Jahrhundert 22, 
im fünfzehnten 75, im sechszehnten 32, im siebzehnten 19, im 
achtzehnten 10*) und im neunzehnten 2. 

Stifter der Zirkelkompagnie waren: 

1. Gerhard Darsow. Sohn des Lübeckischen Bürgers Ger- 
hard Darsow. Er ward 1376 in den Rath gewühlt und 
starb 1386. Verheirathet hat er sich 1374 mit Herdrade, 
Tochter von Johann Morneweg, Wittwe des Gerhard von Allen. 

*) Die Zahl der sämmtlichen neu gewählten Rathsherrn betrug im fünf- 
zehnten Jahrhundert 100, im sechszehnten 125, im siebzehnten 104 und im 
achtzehnten 125; von diesen fielen, in Procenten berechnet, auf die Mitglieder 
der Cirkclkompagnie 75 %, 25 %, 18 % und 8 %. 



395 

2. Hermann Darsow. Bruder des vorigen. Er ward 1387 
zum Rathsherrn erwählt und starb 1404. Er heirathete 
1370 Adelheid, Wittwe des Arnold von Lübeck, Tochter von 
Johann Epiker, und 1397 in zweiter Ehe Mechtildis, 
Tochter des Nicolaus Molenstrate. Beide Brüder kauften 
gemeinsam 1382 das halbe Dorf Crumesse, das halbe Dorf 
Niemark und einen Antheil an dem See bei Beidendorf für 
800 sowie in demselben Jahre zwei Hofe in Cruniesfe, 
das halbe Dorf Cronsforde und das halbe Dorf Grinau, 
nebst den dazu gehörigen Hölzungen für 2400 K, und 1384 
den bei Crumesse belegenen Kannenbrok und Ellerbrok nebst 
mehreren kleineren Grundstücken für 150 # (Lüb. Urkundb. 
Th. 4, 406, 407, 408, 409, 432). Im Jahre 1402 kaufte 
Hermann gemeinsam mit seinem Bruder Johann für 300 $ 
das Dorf Stubben (8. U. Th. 5, 39). 

3. Marquard von Dame. Sohn des gleichnamigen Lübecki- 
schen Bürgers. Er ward 1389 zum Rathsherrn und 1400 
zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1418. Ihm 
gehörten die Güter Eckhorst und Klein-Steinrade. Nach Aus- 
weis seines Testamentes hat er eine Wallfahrt nach Jerusalem 
unternommen. 

4. Jacob Holk. Aus Colberg eingewandert, ward er 1387 
zum Rathsherrn erwählt. Gestorben ist er 1416 (1409?). 
Seine Frau Gertrud war eine Tochter des Rathsherrn 
Segebodo Crispin. 

5. Hermann Moer.*) Als Sohn des Heinrich Moer gehörte 
er einer sehr alten und angesehenen Lübeckischen Familie an. 
Er war Gewandschneider. Berheirathet war er mit Elisabeth, 
Tochter des Lübeckischen Bürgers Eberhard Witte, Wittwe 
des Reimbert Rosendal. 

6. Bvldewin Spegeler. Sohn eines gleichnamigen Lübeckischen 
Bürgers. Sein für die Geschichte der Zirkelkompagnie wich- 
tiges Testament vom 17. April 1377 ist abgedruckt bei Pauli, 
Lübeckische Zustände I Seite 212. 

7. Johann Metcler. Sohn des Rathsherrn gleichen Namens. 
*) Hermann Moer ist im Register des Lübcckischen Urkundenbuches Th. 4 

Seite 874 irrthümlich als Rathshcrr aufgeführt worden. 
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8. Heinrich Meteler. Bruder des vorigen. Er ward 1384 
zum Rathsherrn erwählt und ist 1433 gestorben. Verheirathet 
war er in erster Ehe mit Elisabeth, Tochter des Rathsherrn 
Bruno Warendorp (31), in zweiter Ehe 1417 mit Wilmodis, 
Wittwe des Gerhard Oldesloe, in dritter Ehe mit Adelheid, 
Tochter des Heinrich von Wickede. 

9. Arnold von der Brügge. Als Sohn des Siegfried von 
der Brügge gehörte er einer alten und angesehenen Lübecki- 
schen Familie an. Verheirathet war er niit Gertrud, -Tochter 
des Rathsherrn Gottfried Travelmann. Gestvrben ist er 1386. 

Bon den Mitgliedern der Zirkclkompagnie sind vor dem Jahre 
1429 verstorben: 

10. Tidemann Vorrade. Sohn des Rathsherrn Bertram 
Vorrade. Er ist 1384 zum Rathsherrn gewählt und bereits 
1385 gestorben. Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter 
des Rathsherrn Johann Pleskow. Ihm gehörten die Güter 
Stockelsdorf und Mori. 

11. Gottschalk Constantin. Sohn des Rathsherrn Johann 
Constantin aus dessen zweiter Ehe. Gestorben ist er 1393. 

12. Johann Tisenhnsen. Ein aus Livland gebürtiger Adliger, 
der, nachdem er Mechtildis, Tochter des Rathsherrn Tide- 
mann Warendorp, geheirathet hatte, sich bis zu seinem Tode 
in Lübeck aufhielt. 

13. Vorrade Crane. Sohn des Lübeckischen Bürgers Hermann 
Crane. Verheirathet war er mit Mechtildis, Tochter des 
Marquard Boom, der Vogt der Stadt war. 

14. Heinrich Pleskow. Sohn des Rathsherrn Jacob Pleskow. 
Er soll 1384 gestorben sein. 

15. Tidemann Holt. Sohn des Lübeckischen Bürgers Tidcmann 
Holt aus dessen Ehe mit Elisabeth, Tochter des Rathsherrn 
Hermann Warendorp. Gestorben ist er uuverheirathet 1386. 

16. Hart mann Pepersack. Gebürtig aus Hildesheim, ward er 
1369 zum Rathsherrn und 1373 zum Bürgermeister erwählt. 
Gestorben ist er 1385. Verheirathet war er mit Herdrade, 
Tochter des Rathsherrn Herniann II Morneweg, Wittwe des 
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Rathsherrn Bernhard Pleskow. Er kaufte 1378 das Dorf 
Woltersdorf (8. U, Th. 4, 293 Anmerk.). 

17. Labbert Vinke. Sohn des Lübeckischen Bürgers Ernst 
Pinke. Er war verheirathet mit Margaretha, Tochter von 
Heinrich Knif, und gehörte zu den angesehenen Kaufleuten. 

18. Thomas Morkerke. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Johann Morkerke. Er ist 1365 zum Rathsherrn und 1386 
zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1401. Er war 
in erster Ehe mit Christina, Tochter des Rathsherrn Johann 
Pleskow, in zweiter Ehe mit Adelheid, Tochter des Albert 
Brüggemaker, Wittwe des Eberhard von Älen, in dritter 
Ehe mit Adelheid, Tochter des Rathsherrn Johann Wesseler, 
verheirathet. Er besaß verschiedene Ländereien auf Fehmarn 
und im Dorfe Himmelsdorf (g. U. Th. 4, 647). Jni Jahre 
1364 kaufte er das Dorf Brandenbaum (8. U. Th. 3, 488) 
und im Jahre 1376 neun Hufen in den Dörfern Behlendorf 
und Hollenbeck (8. U. Th. 4, 295). 

19. Albert Gildehufen. Er wird aus Wisby eingewandert 
und ein Sohn des dortigen Rathsherrn Heinrich Gildehusen 
gewesen sein. 

20. Tidemann Loos. Er war wahrscheinlich ein Sohn des 
gleichnamigen Wisbyer Rathsherrn. Er ist unverheirathet 
gestorben. 

21. Hermann von Dülmen. Sohn des Rathsherrn gleichen 
Namens. Seine Frau Margaretha war eine Tochter des 
Rathsherrn Holt von Älen. Ihm gehörte bis 1385 die 
Hülste des Dorfes Niendorf bei Travemünde (8.11. Th. 4, 445). 

22. Wern er Gildehusen. Da er in der Liste der Zirkel- 
konipagnie den Ehrentitel dominus führt, so ist anzunehmen, 
daß er, bevor er von Wisby nach Lübeck übersiedelte, in 
ersterer Stadt Rathsherr gewesen ist. 

23. Heinrich Ricbode. Sohn des Rathsherrn gleichen Namens. 
Er war verheirathet mit Mechtildis, Tochter des Marquard 
Boom, Wittwe des Borradc Crane (13). 

24. Gerhard von Attendorn. Sohn des Rathsherrn Eber- 
hard von Attendorn. Er ward 1367 zum Rathsherrn und 
1382 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1396. 



398 

Er war verheirathet mit Gertrud, Tochter des Rathsherrn 
Abraham Bere. Ihm gehörte ein Theil von Roggenhorst. 

25. Godeke Klever. Er stammte wahrscheinlich aus Munster. 
Nähere Angaben über seine persönlichen Verhältnisse haben 
sich nicht erhalten. 

26. Franz Winzenberg. Ein angesehener Kaufmann, der 
unverheirathet gestorben ist. 

27. Gottschalk Morkerke. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Johann Morkerke und Bruder des Rathsherrn Thomas 
Morkerke (18). Er ist vor 1384 unbeerbt verstorben. 

28. Johann Nyebnr. Er ward 1386 zum Rathsherrn und 
1393 zum Bürgermeister erwählt; gestorben ist er 1399. 
Verheirathet war er mit Catharina, Tochter des Rathsherrn 
Johann Schepenstede, Wittwe des Rathsherrn Diedrich 
Morneweg. 

29. Heinrich von Hacheden. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Johann von Hacheden. Er ward 1382 znm Rathsherrn 
erwählt und ist 1403 gestorben. Verheirathet war er mit 
Catharina, Tochter des Johann Westval. 

30. Eberhard Russenberg. Sohn des Rathsherrn gleichen 
Namens. 

31. Bruno Warendorp. Sohn des Lübeckischen Bürgers Wil- 
helm Warendorp. Er ward 1367 zum Rathsherrn gewühlt 
und starb 1411 im Kloster Reinfeld. Verheirathet war er 
in erster Ehe mit Elisabeth, Tochter des Werner Wullenpund, 
in zweiter Ehe mit Gertrud, Tochter des Rathsherrn Johann 
Lange. 

32. Hermann Iborch. Stiefsohn des Wisbyer Rathsherrn 
Heinrich Gildehusen, ist er mit seiner Mutter aus Wisby ein- 
gewandert. Im Jahre 1384 ist er zum Rathsherrn erwählt 
und 1410 in Lüneburg gestorben. Verheirathet war er mit 
Elisabeth, Tochter des Johann Rutensten, Wittwe des Hein- 
rich Erp. 

33. Goswin Klingenberg. Sohn des Rathsherrn Wedekin 
Klingenberg. Er ward 1382 zum Rathsherrn und 1397 
zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1416 in Lüne- 
burg. Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter des 
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Gerhard Witte, Wittwe seines Vetters, des Rathsherrn 
Johann Klingenberg. 

34. Conrad von Älen. Sohn des Rathshcrrn Holt von Älen. 
Er ward 1387 zum Rathsherrn erwählt und starb 1410 in 
Hamburg. Seine Frau Windelburg, eine Tochter des Raths- 
herrn Eberhard Mohre, brachte ihm als Mitgift die Lachs- 
wehr und das Dorf Lasbcke zu. 

35. Constantin Schoneke. Sohn des Lübeckifchen Bürgers 
Hermann Schoneke. Er war verheirathet mit Gertrud, einer 
Tochter des Rathsherrn Bernhard Oldenburg. 

36. Heinrich West Hof. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Westhof. Er ward 1372 zum Rathsherrn und 1392 zum 
Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1415 in Lüne- 
burg. Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter des Lam- 
bert Reyger. 

37. Gerhard von Attendorn. Sohn des Rathsherrn gleichen 
Namens. Gestorben ist er 1400. Er war verheirathet mit 
Gertrud, Tochter des Rathsschenken (advocatus) Detlev Alane. 

38. Gott schalt von Attendorn. Bruder des vorigen. Er war 
verheirathet mit Elisabeth, Tvchter des Heinrich Warendorp. 
Ihm gehörte gemeinsam mit seinem Bruder Gerhard ein Theil 
von Roggenhorst. 

39. Jordan Pleskow. Sohn des Rathsherrn Arnold Pleskow. 
Er ward 1389 zum Rathherrn und 1400 zum Bürgermeister 
erwählt. Gestorben ist er 1425. Ihm gehörten die Güter 
Prohnsdorf, Bovendorf und Rösing, sowie sieben Banerstellen 
in Elerstorp (L. U. Th. 6, 336). 

40. Wennemar von Essende. Er stammte aus einer alten 
Lübeckischen Familie, die zeitweise in Wisby ansässig gewesen 
ist. Sein Vater war Heinrich von Essende. 

41. Tidemann Junge. Sohn des Rathsherrn Albert Junge. 
Er ward 1391 zum Rathsherrn erwählt und ist 1421 
gestorben. Verheirathet war er mit Catharina, Tvchter des 
Rathsherrn Simon Swcrting, Wittwe des Rathsherrn Conrad 
von Urden. 

42. Gvttschalk von Attendorn. Sohn des Rathsherrn gleichen 
Namens. Verheirathet war er mit Elisabeth, Tochter des 
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Rathsherrn Segebodo Crispin. Im Jahre 1372 kaufte er 
von seinem Vater für 2000 H die Stadt Daffow nebst 
der dabei belegenen Mühle und dem dazu gehörigen Hofe. 

43. Simon von Urden. Sohn des Rathsherrn Conrad von 
Urden. Er ließ sich in Stralsund nieder und wurde dort 
zum Rathsherrn erwählt. 

44. Bernhard Stekemest. Sohn des Lübeckischen Bürgers Bern- 
hard Stekemest. Verheirathet war er mit Windele, Tochter des 
Nicolaus Tappen. Ihm gehörte die Hälfte des Gutes Lauerhos. 

45. Bernhard Pleskow. Sohn des Rathsherrn Heinrich Ples- 
kow. Er wurde 1393 zum Rathsherrn erwählt und starb 
1412. Ihm gehörte das Dorf Schönberg nebst Hof und 
Dorf Nannendorp (2. U. Th. 4, 548). 

46. Johann Perzeval. Sohn des Rathsherrn Johann Perzeval. 
Verheirathet war er 1379 mit Margaretha, Tochter des Her- 
mann von Winsen. Ihm gehörte ein in Krempelsdorf bele- 
gener Hof. Er ist 1413 gestorben. 

47. Thomas Perzeval. Bruder des vorigen. Er ward 1414 
Mitglied des neuen Rathes. Verheirathet ivar er mit Adel- 
heid, Tochter des Rathsherrn Johann Schepenstede. Ihm 
gehörte ein in Kempelsdorf belegener Hof. Er ist 1416 
gestorben. 

48. Nicvlaus von Urden. Sohn des Rathsherrn Conrad von 
Urden. Er ward 1406 in den Rath gewählt und ist bereits 
1407 gestorben. Er war verheirathet mit Hildegard, Tochter 
des Rathsherrn Gerhard Darsow (1). 

49. Goswin Reyger. Sohn des Lübeckifchen Bürgers Lambert 
Reyger, Schwager des Rathsherrn Heinrich Westhof (36). 
Sein Sohn Lambert Reyger hat mit den Mitgliedern des 
alten Rathes die Stadt verlassen. 

50. Bernhard Darsow. Sohn des Lübeckischen Bürgers Ger- 
hard Darsow. Verheirathet war er mit Adelheid, Tochter 
des Arnold von Lübeck, Stieftochter seines Bruders Hermann 
(2). Er starb um das Jahr 1394. 

51. Henning von Renteien. Sohn eines gleichnamigen 
Lübeckischen Bürgers. Er ward 1396 zum Rathsherrn und 
1402 zum Bürgermeister erwählt, er starb 1406 in Paris. 
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Verheirathet war er seit 1385 mit Elisabeth, Tochter des 
Bertold Nyenborch. 

52. Ti de mann von Älen. Sohn des Rathsherrn Holt von 
Älen. Verheirathet war er mit Adelheid, Tochter des Con- 
stantin Schoneke (35). Er hat mit den Mitgliedern des alten 
Rathes die Stadt verlassen. 

53. Heinrich Warendorp. Sohn des Rathsherrn Hermann 
Warendorp. Er war mit Cunigunde, Tochter des Rathsherrn 
Hermann von Wickede, verheirathet. 

54. Peter von Allen. Sohn des Rathsherrn Tidemann von 
Allen. Verheirathet war er mit Elisabeth, einer Tochter des 
Hermann Warendorp und Schwester von Vromvld Waren- 
dorp (118). Ihm gehörte die Hälfte des bei Travemünde 
gelegenen Dorfes Niendorf (L. U. Th. 4, 445). 

55. Paul von Allen. Sohn des Rathsherrn Tidemann 
von Allen. 

56. Gerhard Salmestein. Er war verheirathet mit Elisabeth, 
einer Tochter des Albert Morkerke (57). Gestorben ist er 1415- 

57. Albert Morkerke. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Morkerke und Bruder des Rathsherrn Thomas Morkerke (18). 
Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter des Tidemann 
von Münster, Wittwe des Lübecker Bürgers Johann Klingen- 
berg. Ihm gehörten die Güter Hollenbeck und Schulendorf 
(L. U. Th. 4, 385). 

58. Heinrich Const!bnt)in. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
Coststantfn. 

59. Conrad Nutberg. Ihm gehörte die Hälfte des Gutes 
Lauerhof. Er ist 1406 gestorben. 

60. Bertram von Renteien. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Henning von Rentelen und Bruder des Rathsherrn Henning 
von Rentelen (51). Verheirathet war er in erster Ehe mit 
Margaretha, Tochter des Eberhard von Herike, in zweiter 
Ehe mit Adelheid, Wittwe des Johann von Arnheim. 

61. Gerhard Darsow. Sohn des Rathsherrn Gerhard Darsow 
(1). Er war verheirathet mit Adelheid, Tochter des Raths- 
herrn Heinrich von Hacheden (29). 

62. Hermann Darsow. Sohn des Rathsherrn Gerhard 
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Darsow (1.) Verheirathet war er mit Agneta, Tochter des 
Labbert Vincke (17). Gestorben ist er 1407. 

63. Reiner von Calven. Er ward 1393 zum Rathsherrn 
erwählt and ist 1421 gestorben. Verheirathet war er mit 
Margaretha, Tochter des Rathsherrn Johann Schepenstede. 
Ihm gehörte das Dorf Groß Schenkenberg (L. U. Th. 6, 14) 
und das halbe Dorf Stockelsdorf. 

64. Godeke Kerkring. Er wird ein Bruder des Rathsherrn 
Berthold Kerkring gewesen und gleich diesem aus Münster 
eingewandert sein. 

65. Heinrich Pepersack. Sohn des Rathsherrn Hartmann 
Pcpersack (16). Verheirathet war er mit Elisabeth, Tochter 
des Rathsherrn Heinrich von Hacheden (29). 

66. Johann vom See. Sohn des Rathsherrn Danquard vom 
See. Verheirathet war er mit Walburg, Tochter des Raths- 
herrn Johann Nyebnr (28). 

67. Tobias Gildehusen. Er war vor seiner Uebersiedlung 
nach Lübeck wohl Rathsherr in Wisby. Verheirathet war er 
mit Herbordis, Tochter des Lübeckischen Rathsherrn Simon 
Swerting. 

68. Rad eke Wessel er. Sohn des Rathsherrn Johann Wesseler. 
69. Marquard Lange. Sohn des Rathsherrn Johann Lange. 

Verheirathet war er in erster Ehe mit Gertrud, Tochter des 
Rathsherrn Gottfried Travelmann, Wittwe des Arnold von 
der Brügge (9), in zweiter Ehe mit Elisabeth, Tochter des 
Nicolaus Blomenrod (79). Er hat mit den Mitgliedern des 
alten Rathes die Stadt verlassen. 

70. Heinrich Gildehusen. Vor seiner Uebersiedlung nach 
Lübeck war er Rathsherr in Wisby. Er war ein Stiefbruder 
des Rathsherrn Hermann Iborch (32). Er war verheirathet 
mit Gertrud, Tochter des Rathsherrn Hermann Ozenbrügge, 
Wittwe von Hermann Paal. 

71. Bruno Warendorp. Sohn des Rathsherrn Bruno Waren- 
dorp. Er soll mit einer Tochter des Heinrich Gravert ver- 
heirathet gewesen sein. 

72. Bertram Klingenberg. Sohn des Rathsherrn Wedekin 
Klingenberg und Bruder des Rathsherrn Goswin Klingen- 
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berg (33). Er war verheirathet mit Margaretha, Tochter 
des Rathsherrn Bernhard Pepersack. 

73. Conrad Brüggemaker. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Albert Brüggemaker. Er soll 1406 gestorben sein. 

74. Ludeke Coesfeld. Derselbe gehörte einer alten sehr ange- 
sehenen Lübeckischen Familie an. Verheirathet war er mit 
Christina, Tochter des Rathsherrn Albert Junge. 

75. Conrad Westval. Sohn des Lübeckischen Bürgers Heinrich 
Westval und Bruder des Rathsherrn Hermann Westval (104). 
Verheirathet war er mit Cunigunde, einer Tochter des Raths- 
herrn Danquard vom See. 

76. Ludeke Ozenbrugge. Sohn des Rathsherrn Hermann 
Ozenbrugge. Verheirathet war er mit Hildegard, Tochter des 
Rathsherrn Hermann Darsow (2) aus seiner ersten Ehe. Er 
hat mit den Mitgliedern des alten Rathes die Stadt ver- 
lassen und ist 1404 gestorben. Er war Eigner der von seinem 
Vater gekauften Güter Moisling, Niendorf und Reecke (L. U. 
Th. 4, 256, 306). 

77. Nicolaus von Stiten. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Conrad von Stiten. Er ward 1402 zum Rathsherrn erwählt 
und starb 1427. Verheirathet war er mit Abele, Wittwe 
des Heinrich von Essende. Ihm gehörte das Gut Klinckrade. 
(L. U. Th. 5, 602). 

78. Johann Pleskow. Sohn des Rathsherrn Jacob Pleskow. 
Verheirathet war er mit Jda, Tochter des Gerhard Salme- 
stein (56). 

79. Nicolaus Blomenrod. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Tidemann Blomenrod. 

80. Tidemann Morkerke. Sohn des Albert Morkerke (57). 
Er verließ mit den Mitgliedern des alten Rathes die Stadt. 
Nach Rückkehr desselben ward er 1416 zum Rathsherrn 
erwählt und starb 1422. Verheirathet war er mit Hildegard, 
Tochter des Rathsherrn Bruno Warendorp. Ihm gehörte ein 
Theil von Krempelsdorf. 

81. Heinrich von Älen. Sohn des Lübeckischen Bürgers Tide- 
mann von Älen (52). 

82. Marquard vom Kyle. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
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Tidemann vom Kyle. Er war ein Mitglied des neuen Rathes. 
Berheirathet war er mit Hedwig, Tochter des Rathsherrn 
Arnold Suderland. 

83. Tidemann vom Kyle. Bruder des vorigen. Berheirathet 
war er mit Anna, Tochter von Martin Klotekow. 

84. Johann Morneweg. Sohn des Rathsherrn Tidemann 
Morneweg. Berheirathet war er mit Herdeke, Tochter des 
Lübeckischen Bürgers Tidemann von Allen. Mit ihm ist die 
Familie Morneweg in männlicher Linie ausgestorben. 

85. Heinrich Negendank. lieber seine Persönlichkeit hat nichts 
Näheres ermittelt werden können. 

86. Bernhard Stekemest. Sohn des Bernhard Stekemest (44). 
Berheirathet war er wahrscheinlich mit einer Tochter des 
Conrad Nutberg (59). Im Jahre 1416 gerieth er in Ver- 
mögensverfall. 

87. Heinrich Brandenburg. Wahrscheinlich ein Sohn des 
Lübeckischen Bürgers Johann Brandenburg. Das in der 
Johannisstraße 53 belegene Armenhaus, dessen bereits 
1395 Erwähnung geschieht, wird wohl nicht von ihni, son- 
dern von seinem gleichnamigen Onkel gestiftet sein. 

88. Nicolaus Brüggemaker. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Albert Brüggemaker. 

89. Johann Lüneburg.*) Sohn des Rathsherrn Johann Lüne- 
burg. Berheirathet war er seit 1393 mit Hildegard, 
Tochter des Rathsherrn Hermann Lange. Ihm gehörte ein 
Theil der Lachswehr. 

90. Johannes Hoyer.**) Nachdem er 140l aus dem Ham- 
burger Rathe, dem er als Bürgermeister angehörte, ausgetreten 
war, verheirathete er sich in Lübeck mit Gertrud, Tochter des 
Rathsschenken Detlev Mane, Wittwe des Gerhard von Atten- 
dorn (37). Er ist 1419 gestorben. 

*) Eine Jnscription des Niederstadtbuchs wonach Catharina, Wittwe von 
Johann Lüneburg, um sich gegen die Gläubiger ihres Mannes sicher zu 
stellen, 1423 Dachding ausgetragen hat, ist im Register des Lübeckischen 
Urkundenbuchs Th. 6 S- 147 irrthümlich ans den hier erwähnten Johann 
Lüneburg bezogen worden. 

•') Nähere Mittheilungen über die Persönlichkeit des Johann Hoher finden 
sich in der Zeitschrift für Lübeckische Geschichte Band 4, Heft 3, Seite 275 ff. 
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91. Eberhard Suderland. Sohn des Rathsherrn Arnold 
Suderland. Er hat mit den Mitgliedern des alten Rathes 
die Stadt verlassen. 

92. Heinrich auf dem Orte (np dem Orde). Er war ein an- 
gesehener Kaufmann. Verheirathet war er mit Adelheid, 
Tochter des Radekin Dovendige. 

93. Segebodo Holk. Sohn des Rathsherrn Jacob Holk (4). 
Verheirathet war er mit Jda, Tochter des Johann Perzcoal 
(46), die ihm einen Theil von Krempelsdvrf als Mitgift 
zubrachte. 

94. Heinrich Pleskow. Sohn des Rathsherrn Bernhard 
Pleskow (45). Er ist 1428 gestorben. Er war verheirathet 
mit Gerburg, Tochter des Rathsherrn Simon Swerting. 

95. Berthold Roland. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Roland. Er ward 1411 Mitglied des neuen Rathes und 
nach Einsetzung des alten Rathes in diesen gewählt. Gestor- 
ben ist er 1428. 

96. Bertram Klingenberg. Sohn des Rathsherrn Goswin 
Klingenberg (33). 

97. Bernhard Travelmann. Sohn des Rathsherrn Gottfried 
Travelmann. 

98. Gottfried Travelmann. Bruder des vorigen. 
99. Johannes Schotte. Er ward 1406 zum Rathsherrn 

erwählt und ist 1413 gestorben. Sein Name findet sich nicht 
in der officiellen Liste, obgleich er wiederholt als Mitglied 
der Kompagnie aufgeführt wird (1395 L. U. Th. 4, 625. 
1396 Ebendas. 637. 1399 Ebendas. 684. 1412 Ebendas. 
Seite 778). Er wird nicht irrthümlich, sondern absichtlich 
ausgelassen sein, da er sich auch in der nach Rückkehr des 
Rathes neu geschriebenen Rathslinie nicht findet. Die Gründe, 
welche hierzu die Veranlassung gegeben haben, ließen sich 
nicht ermitteln. 

Im Jahre 1429 waren außer dem bereits oben erwähnten 
Heinrich Metclcr (8) die nachfolgenden Personen Mitglieder der 

Zirkelkompagnie: 
100. Conrad Brekewold. Sohn des Lübecker Bürgers Hartwig 

Brekewold Er ward 1406 zum Rathsherrn und 1416 zum 
Ztschr. d. B. f. L. ®. V, 3. 27 
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Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1447. Bei seiner 
Wahl in den Rath war er Gewandschneider. Berheirathet 
war er mit der Wittwe von Hermann Schumacher. Ihm 
gehörten von 1390 bis 1403 Güter in Labentz und Helle 
(8. U. Th. 4, 688). 1443 erhielt er das Dorf Lüchow in 
Pfandbesitz (L. 11. Th. 8, 182). 

101. Heinrich Rapesulver. Er ward als Mitglied des Schonen- 
sahrercvlleginms 1406 zum Rathsherrn und 1416 zum Bür- 
germeister erwählt. Gestorben ist er 1440. 

102. Detmar von Thünen. Er ward 1408 Mitglied des 
neuen Rathes. Nach Einsetzung des alten Rathes, ward 
er in denselben gewählt. 1424 ward er Bürgermeister. 
Gestorben ist er 1432. Er war verhcirathet mit Sophie, 
wahrscheinlich Tochter des Nicolaus Hovesche. 

103. Johann Crispin. Sohn des Rathsherrn Segebodo Crispin. 
Er ward 1396 in den Rath gewählt und starb 1442. Ber- 
heirathet war er mit Adelheid, Tochter des Rathsherrn 
Berthold Kerkring. Ihm gehörten die Güter Groß Steinrade, 
Bliestvrf, Rondeshagen, halb Grinau, halb Crumesse und Wul- 
menau. Im Jahre 1434 kaufte er die Hälfte des Waldes 
Wedege (L. U. Th. 7, 572). 

104. Hermann Westval. Sohn des Lübeckischen Bürgers Heinrich 
Westval, Bater des Lübeckischen Bischofs Arnold Westval. 
Er ward 1406 in den Rath gewählt und ist 1433 gestorben. 
Berheirathet war er in erster Ehe mit Margaretha, Tochter 
Heinrichs von Älen, in zweiter Ehe mit Adelheid Möller. 

105. Tidemann Steen.*) Er ward als Aeltermann des Schonen- 
fahrercollegiums 1408 Mitglied des neuen Rathes und beklei- 
dete in ihm bereits 1409 das Amt eines Bürgermeisters. 
Nach der Rückkehr des alten Rathes ward er zum Mitglied 
desselben ernannt und 1427 zum Bürgermeister erwählt. Im 
Jahre 1434 aus dem Rathe entlassen, ist er zu Ende des 

*) Nähere Angaben über ihn enthält der Aufsatz des Professor Mantels: 
Die hansischen Schiffshauptleutc Johann Wittenborg, Brun Warendorp und 
Tidemann Steen. (Hansische Geschichtsblätter Band 1 Seite 134 ff.) sowie 
Pauli, Lübeckische Zustände, II Seite 57 ff. 
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Jahres 1441 gestorben. Er war zweimal verheirathet. Die 
zweite Ehe mit Beleke, Tochter des Rathsherrn Hermann 
Borste, ward von ihm 1416 abgeschlossen. 

106. Johann Darsow. Bruder der Rathsherren Gerhard (1) 
und Hermann (2) Darsow. Er ward 1416 in den Rath 
gewählt und ist 1434 gestorben. Verheirathet war er in 
erster Ehe mit Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Jacob 
Pleskow, in zweiter Ehe mit Walburg, Tochter des Raths- 
herrn Johann Nyebur (28). 

107. Ludwig Krul. Sohn des Lübeckischen Bürgers Ludwig 
Krul. Von 1413 an war er Mitglied des neuen Rathes. 
Nach der Rückkehr des alten Rathes ward er in denselben 
aufgenommen. Gestorben ist er 1431. Er war verheirathet 
mit Gertrud, Tochter des Ulrich Nyestadt. 

108. Johann Bere. Er ward als Mitglied des Schonenfahrer- 
collegiums 1416 zum Rathsherrn und 1436 zum Bürger- 
meister erwählt. Gestorben ist er 1451. Er war verheirathet 
mit Margaretha, Tochter des Ludeke Bvitin. 

109. Tidemann Czerntin. Sohn des Lübeckischeu Bürgers 
Heinrich Czerntin. Er >vard als Mitglied des Schonenfahrer- 
collegiums 1416 in den Rath gewählt und ist 1437 
gestorben. 

110. Johann Klingenberg. Sohn des Rathsherrn Goswin 
Klingenberg (33). Er ward 1426 zum Rathsherrn und 
1432 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1454. 
Seine Ehefrau Elisabeth war eine Tochter des Rathsherrn 
Marquard von Dame (3). Dieselbe brachte ihm als Mitgift 
den vierten Theil der Güter Eckhorst und Klein Steinrade; 
die drei anderen Viertheile erwarb er durch Kauf. 

111. Christian von Renteien. Sohn des Rathsherrn Henning 
von Renteien (51). Er ward 1426 zum Rathsherrn gewählt 
und ist 14.31 gestorben. Verheirathet war er mit Herdrade, 
Tochter des Heinrich, Pepersack (65). 

112. Thomas Kerkring. Sohn des Lübeckischen Bürgers Gott- 
fried Kerkring. Er ward 1428 zum Rathsherrn gewählt und 
ist 1451 gestorben. Verheirathet war er in erster Ehe mit 
Gertrud, Tochter des Johann Westhof (119), in zweiter Ehe 

27' 
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mit Adelheid Koopmann, in dritter Ehe mit Margaretha, 
Tochter von Engelbert Hagelstein, Im Jahre 1448 kaufte 
er die Güter Eckhorst und Klein Steinrade, 

113. Bruno Warendorp. Sohn des Rathsherrn Bruno Waren- 
dorp (31). Er ward 1428 znm Rathsherrn und 1432 zum 
Bürgermeister erwählt. Ans dem Rathe ist er 1435 aus- 
getreten. Gestorben ist er 1457. Er war dreimal verhei- 
rathet. Seine erste Frau war wahrscheinlich Elisabeth, Toch- 
ter des Rathsherrn Henning von Rentelen (51). Seine 
dritte Ehefrau war Katharina, Tochter von Heinrich Kronerdes. 
Ihm gehörten die Güter Jsraelsdorf, Brandenbaum und 
Hohem arte. 

114. Nicolaus Rodele. Sohn des Lübeckischen Bürgers Marquard 
Rodele. Er ward 1428 zum Rathsherrn erwählt und ist 
1433 gestorben. Er war verheirathet mit Sophie, Wittwe 
des Hermann von Älen. 

115. Johann Gerver. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johannes 
Gerver. Er ward 1416 zum Rathsherrn erwählt rmd ist 
1460 gestorben. Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter 
des Tidemann Ascheberg. 

116. Tidemann Hadewerk. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Tidemann Hadewerk. Er ist 1428 zum Rathsherrn erwählt 
und 1446 gestorben. Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter 
des Gvttschalk von Attendorn (38). 

117. Johann Lüneburg. Sohn des Johann Lüneburg (80). Er 
ward 1428 zum Rathsherrn und 1449 zum Bürgermeister 
erwählt. Gestorben ist er 1461. Er war in erster Ehe mit 
Adelheid, Tochter des Rathsherrn Henning von Rentelen (51), 
in zweiter Ehe seit 1442 mit Elisabeth, Tochter des Gott- 
schalk von Wickede (122), Wittwe von Nicolaus Sworne 
(147) verheirathet. Ihm gehörte die Lachswehr und das 
Dorf Sirksrade (L. U. Th. 7, 395). 

118. Vromold Warendorp. Sohn.des Lübeckischen Bürgers 
Hermann Warendorp. Ihm gehörten von 1394 bis 1399 
Güter in Labentz und Helle (L. U. Th. 4, 518, 688). Im Jahre 
1394 kaufte er das Gut Bergrade (L. U. Th. 4, 605) und 
im Jahre 1400 die Dörfer Grevenhagen, Kellershagen und 
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Neueuschwochel, welche letztere er 1401 deni Kloster Ahrens- 
bvek schenkte (2. U. Th. 4, 710). 

119. Johann Westhof. Sohn des Rnthsherrn Heinrich Westhof 
(36). Er verheirathete sich 1407 mit Mechtildis, Tochter 
des Nicolans Molenftrate, Wittwe des Hermann Darsow (2). 

120. Marquard Vinke. Sichere Angaben haben über die Per- 
sönlichkeit desselben nicht ermittelt werden können. Vielleicht 
ist er identisch mit Marquard von Hacheden, Sohn des gleich- 
namigen Bürgers, der, nachdem er die Wittwe des Lubbert 
Vinke (17) geheirathet hatte, den Beinainen Vinke führte. 

121. Gottfried Pleskow. Sohn des Lübeckischen Bürgers Gott- 
fried Pleskow und Enkel des Rathsherrn Jacob Pleskow. Er 
ward 1433 zum Rathsherrn erwählt und ist 1451 gestorben. 

122. Gotschalk von Wickede. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Hermann von Wickede und Enkel des Rathsherrn Hermann 
von Wickede. Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter 
des Rathsherrn Heinrich Meteler (8). Er hat mit den Mit- 
gliedern des alten Rathes die Stadt verlassen. Gestorben 
ist er 1440. 

123. Albert Morkerke. Sohn des Rathsherrn Thomas Mvr- 
kerke (18). Er war verheirathet mit Agnes, einer Tochter 
des Gottfried Vrese. Ihm gehörte das bei Schönböken gelegene 
Heinholz und ein Hof zu Vorwerk. 

124. Gottschalk von Attendorn. Sohn des Lübeckischen Bür- 
gers Gottschalk von Attendorn (42). Er war Eigner des 
Gutes Culpin (L. N. Th. 5, 518). 

125. Tidemann Druge. Sohn des Lübeckischen Bürgers gleichen 
Namens. 

126. Johann Krowel. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Krowel, der mit der Tochter des Rathsherrn Dankwart vom 
See verheirathet war. 

127. Siegfried Vockinghusen. Ein angesehener Lübeckischer 
Kaufmann, der wahrscheinlich aus Dortmund stammte. Er 
war in erster Ehe mit Elisabeth, Tochter des Rathsherrn 
Peter von Herike, und in zweiter Ehe seit 1421 mit Marga- 
retha, Tochter des Arnold von Lune verheirathet. Er besaß 
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einen Antheil an der Oldesloer Saline (8, U Th. 7, 410). 
Gestorben ist er 1433. 

128. Heinrich von Hach eben. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
von Hacheden (29). Verheirathet war er mit Margaretha, 
Tochter des Rathsherrn Marquard Bonhorst. 1431 kaufte 
er für 780 H das Dorf Kühsen (Calenbg. Urkb. 833). 

129. Helmold von Plesse. Er stammte aus einem in Mecklen- 
burg ansässigen Rittergeschlecht. Er war Vogt der Stadt 
und muß dieses Amt bereits 1408 bekleidet haben, da er 
1429 (L. U. Th. 7, 343) bekennt, daß er die Mitglieder des 
alten Rathes bei ihrer Entfernung aus der Stadt begleitet 
habe. Er hat sein Amt 1441 niedergelegt und ist bald nach 
1442 in Lübeck verstorben. 

130. Nicolaus Broemse. Sohn des Lüneburger Rathsherrn 
Diedrich Broemse. Verheirathet war er mit Elisabeth, Tochter 
des Nicolaus Blomenrod (79), Wittwe von Marquard Lange 
(69). Er war ein angesehener Kaufmann und hat mit den 
Mitgliedern des alten Rathes die Stadt verlassen. Gestorben 
ist er 1442. 

131. Johann von Dame. Sohn des Rathsherrn Marquard 
von Dame (3). Verheirathet war er mit Cuniguude, Tochter 
des Gottschalk von Attendorn (38). Ihm gehörten die Güter 
Eckhvrst und Klein Steinrade. Gestorben ist er 1452. 

132. Heinrich von Calven. Sohn des Rathsherrn Reiner von 
Calven (63). Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter 
des Rathsherrn Tidemann Morkerke (80). Er kaufte 1428 
Ekelsdorf, Middelburg und die Woltersmühle für 708 $ 
(L. U. Th. 7, 99). Ferner gehörte ihm das Dorf Olden- 
dorp. Er verkaufte dieselben 1435 für 1420 (L. U. 
Th. 7, 664). 

133. Jordan Pleskow. Sohn des Rathsherrn Jordan Pleskow 
(39). Er ist 1439 zum Rathsherrn erwählt und 1451 
gestorben. Verheirathet war er mit Adelheid, Wittwe des 
aus Stendal eingewanderten Fritz Grawert (154). 

134. Johann Lange. Sohn des Lübeckischen Bürgers Marquard 
Lange (69). 

135. Goswin Westhvf. Sohn des Rathsherrn Heinrich Westhof (36). 
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136. Tidemann Brekelveld. Ein angesehener Kaufmann, der 
aus Lüneburg zu stammen scheint. Verheirathet ivar er mit 
Mechtildis, Tochter des Bertram von Renteien (60). 

137. Hermann Darsow. Sohn des Rathsherrn Hermann 
Darsviv (2). Er ward 1451 zum Rathsherrn erwählt und 
ist 1456 gestorben. Verheirathet war er mit Gertmd, 
Tochter des Hermann von Stiten aus dessen erster Ehe. Von 
seiner Schwester Hildegard Ozenbrugge erbte er ihren halben 
Antheil an den Gütern Moisling, Niendorf und Reecke 
(L. U. Th. 7, 832). 

138. Hildebrand Hogemann. Nach einer Angabe des Senior 
von Melle soll er ein Sohn des Lüneburger Rathsherrn 
Bernhard Hogemann gewesen sein. Verheirathet war er mit 
Sophie, Tochter des Johann vom Sode. 

139. Johann von Renteien. Sohn des Rathsherrn Henning 
von Renteien (51). Verheirathet war er mit Dorothea, 
Tochter des Heinrich Pepersack (65). 

140. Heinrich Westval. Sohn des Lübeckischen Bürgers Conrad 
Westval (75). 

141. Heinrich Kule. Er war verheirathet mit Elisabeth, Tochter 
des Rathsherrn Hermann Westval (104). Er wird 1442 
gestorben sein. 

142. Johann Gerver. Sohn des Rathsherrn Johann Gerver 
(115). Ihm gehörte ein Antheil an der Saline zu Oldesloe 
(L. U. Th. 7, 410), sowie von 1429—1440 das Gut Gol- 
densee (Ebendas. 320, 849). 

143. Segebodo Crispin. Sohn des Rathsherrn Johann 
Crispin (103). Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter 
des Tidemann von Älen (52). Er ist 1455 gestorben. Ihm 
gehörten die Güter Bliesdorf, Rondeshagen und Groß Steinrade, 
der Finkenberg, sowie halb Crumesse, Cronssorde, und Grinau. 

144. Gotschalk vom Sode. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Heinrich vom Sode. 

145. Thomas Kerkring. Sohn des Rathsherrn Bertold Kerk- 
ring. Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter des 
Rathsherrn Goswin Klingenberg (33). Ihm gehörten zwei 
in Krempelsdorf belegene Höfe. 
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146. Johann Hadewerk. Sohn des Lübcckischen Bürgers Tide- 
mann Hadewerk. 

147. Nicvlaus Sworne. Er stammte aus Stade. Verheirathet 
war er mit Elisabeth, Tochter des Gottschalk von Wickede (122). 

148. Eberhard Moyelke. Sohn des Lübeckischen Bürgers Hart- 
wig Moyelke. Er ward als Angehöriger des Schonenfahrer- 
collegiums zum Mitglied des neuen Rathes erwählt. Ver- 
heirathet war er mit Gertrud von Stove. Von ihm ist ein 
ans dem langen Lohberg Jtä 26 belegeneg Armenhaus begründet. 
Gestorben ist er 1437. 

149. Wilhelm von Calven. Sohn des Rathsherrn Reiner von 
Calven (63). Er ward 1433 zum Rathsherrn und 1441 
zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1465. Er war 
in erster Ehe mit Anna, Tochter des Heinrich vom Sode, in 
zweiter Ehe mit Cunigunde, Tochter des Gottschalk von 
Attendorn (38), Wittwe des Johann von Dame (131) ver- 
heirathet. Ihm gehörte das Gut Schenkenberg und ein Theil 
des Gutes Eckhorst. Im Jahre 1433 kaufte er die Güter 
Stockelsdorf und Mori (L. U. Th. 7, 528), deren Eigenthum 
ihm 1441 vom Rathe übertragen ward. 

150. Johann Bruskow. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Bruskow. Er ward 1439 zum Rathsherrn erwählt und ist 
1449 gestorben. Er war in erster Ehe mit Margaretha, 
Tochter des Bergenfahrers Bruno Sprenger, in zweiter Ehe 
seit 1447 mit Elisabeth, Tochter des Segebodo Crispin (143) 
verheirathet. 

Im Jahre 1429 wurden aufgenommen: 

151. Jacob Bramsted. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Bramsted. Er ward 1426 zum Rathsherrn erwählt und ist 
1455 gestorben. Verheirathet war er mit Adelheid, Tochter 
von Lubbert von Camen. 

152. Johann Segeberg. Sohn des Lübeckischen Bürgers Ber- 
thold Segeberg. Er ward 1426 zum Rathsherrn erwählt 
und ist 1464, achtzig Jahr alt, gestorben. Verheirathet war 
er mit einer Tochter des Fritz Grawert (1-54). Von ihm ist der 
bei der Aegidienkirche belegene Segebergs Convent gestiftet worden. 
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153. Tidemann Soling. Sohn des Lübeckischen Bürgers Tide- 
mann Soling. Er ward 1428 zum Rathsherrn erwählt und 
ist 1436 gestorben. Verheirathet war er mit Margaretha, 
Tochter des Heinrich Honerjäger, der dem neuen Rath ange- 
hört hatte. Ihm gehörte eine Papiermühle zu Schoenkamp. 

154. Fritz Grawert. Er ist aus Stendal eingewandert. Seine 
erste Ehefrau war wahrscheinlich eine geborene Brekewold. 

155. Martin Castorp. Ein angesehener Lübeckischer Kaufmann, 
über dessen persönliche Verhältnisse nichts Näheres zu ermit- 
teln war. 

156 Gottfried Kerkring. Sohn des Lübcckischen Bürgers 
Gvdeke Kerkring (64). Er war verheirathet mit Abele, 
Tochter des RathShcrrn Detmar von Thünen (102). Gestor- 
ben ist er 1451. 

157. Bernhard Darsow. Sohn des Rathsherrn Hermann 
Darsow (2) aus seiner zweiten Ehe. Er ward 1460 in den 
Rath gewählt und ist 1470 gestorben. Verheirathet war er 
mit Anna, Tochter des Nicolaus Karboio, die ihm als Ver- 
mächtniß ihres Bruders Nicolaus Kärbow drei früher der 
Familie Crispin zuständige Güter Bliesdvrf, Rondeshagen 
und Crumesse zubrachte. Außerdem gehörte ihm ein weiterer 
Antheil an Crumesse, sowie das Dorf Sirksrade. Von 
letzterem verkaufte er 1444 einen Hof (L. 11. Th. 8, 199). 

158. Johann Westval. Sohn des Rathsherrn Hermann Westvnl 
(104). Er ward 1447 zum Rathsherrn und 1461 zum 
Bürgermeister gewählt. Gestorben ist er 1474. Er war 
verheirathet mit Margaretha, Tochter des Rathsherrn Wil- 
helm von Calven (149). Sein Sohn war der Bischof von 
Lübeck, Wilhelm Westval. 

Im Jahre 1430 wurden aufgenommen: 

159. Johann Kerkring. Sohn von Godeke Kerkring (64). 
Er war verheirathet mit Gertrud, Tochter erster Ehe des 
Fritz Grnvert (154). 

160. Arnold vom Kyle. Sohn des Marquard vom Kyle (82). 
161. Johann von Wickede. Sohn des Gottschalk von Wickede 

(122). Er ward 1452 zum Rathsherrn erwählt und ist 
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1471 gestorben. Verheirathet war er mit Hedwig, Tochter 
des Rathsherrn Johann Lüneburg (117). 

162. Heinrich Cvnstin. Sohn des Heinrich Constin (58).*) Er 
ward 1467 zum Rathsherrn erwählt und ist 1483 gestorben. 
Verheirathet war er in erster Ehe mit Elisabeth, Tochter des 
Rathsherrn Tideinann Morkerke (80), und in zweiter Ehe mit 
Elisabeth, Tochter des Heinrich von Calven (132). Nachdem er 
1468 eine Wallfahrt nach Jerusalem vollendet hatte, hat er das 
Denkmal auf dem sogenannten Jerusalemsberg errichten lassen 
Er überließ 1442 das ihm gehörige halbe Dorf Duvensee 
nebst dem halben See dem Kloster Marienwolde (L. U. Th. 
8, 100). Im Jahre 1482 ward sein Jubiläum iu der Zirkel-- 
kompagnie festlich begangen. 

Im Jahre 1433 wurden aufgenommen: 
163. Berthold Crispin. Sohn des Rathsherrn Johann Crispin 

(103). Er war verheirathet mit einer Tochter von Tidemann 
Hadewerk (116). 

164. Hartmann Pepersack. Sohn von Heinrich Pepersack (65). 
165. Bertram Lüneburg. Sohn von Johann Lüneburg (89). 

Er verheirathete sich 1435 mit Gertrud, Tochter des Tide- 
mann von Älen (52), Wittwe des Segebodo Crispin (143). 

166. Heinrich Czerntin. Sohn des Lübeckischen Bürgers Hein- 
rich Czerntin und Bruder des Rathsherrn Tidemann Czerntin 
(109). Er ist 1458 gestorben. 

167. Hermann Hitfeld. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Hitfeld. Er ward 1460 zum Rathsherrn erwählt und ist 
1474 gestorben. Verheirathet war er mit Catharina, Tochter 
von Hermann von Stitcn, Wittwe des Nicolaus Vrvling. 

Im Jahre 1443 wurden aufgenommen: 
168. Heinrich Lipperode. Sohn von Hermann Lipperode. Er 

ward 1439 zum Rathsherrn erwählt und ist 1470 gestorben. 
Er war zweimal verheirathet, in zweiter Ehe seit 1453 mit 
Wendelburg, Wittwe von Heinrich Vrunt. 

169. Bertold Witik. Sohn des Mitgliedes des neuen Rathes 
Johann Witik. Er ward 1439 zum Rathsherrn und 1456 

*) In .Ns 58 ist zweimal Cvnstin statt Constantin zu lesen. 
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zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1474. Er war 
in erster Ehe mit Margaretha, Wittive des Reinekin Kracht, 
in zweiter Ehe mit Elisabeth, Tochter von Segebodv Crispin 
(143) und Wittwe des Rathsherrn Johann Brnskow (150) 
verehelicht. 

170. Johann Darsow. Sohn des Rathsherrn Johann Darsow 
(106) aus dessen erster Ehe. Er war verheirathet mit Anna, 
Tochter des Tidemann Brekelveld (136). 

171. Johann Darsow. Sohn des Rathsherrn Hermann Darsow 
(2) aus dessen zweiter Ehe. 

172. Eberhard Brekelveld. Sohn von Tidemann Brekelveld 
(136). Er war in erster Ehe mit Margaretha, Tochter von 
Fritz Grawert (154), in zweiter Ehe mit Hildegard, Tochter 
des Rathsherrn Johann Russenberg, verheirathet. 

173. Johann Brekelveld. Sohn von Tidemann Brekelveld (136). 
Er war verheirathet mit Adelheid, Tochter des Rathsherrn 
Hermann Darsow (137). 

174. Ludeke Bere. Sohn des Rathsherrn Johann Bere (108). 
Er ward 1460 zum Rathsherrn erwählt und ist 1488 gestor- 
ben. Verheirathet war er mit Jda, Tochter des Rathsherrn 
Jordan Pleskow (133). Im Jahre 1453 kaufte er die Güter 
Eckhorst und Klein Steinrade. 

175. Johann Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Johann Lüne- 
burg (117). Er ward 1467 zum Rathsherrn erwählt und 
ist 1474 gestorben. Verheirathet war er mit Agnes, Tochter 
von Nicolaus Steinbecke. Ihm gehörte das Gut Padelügge 
und die Lachswehr, die er 1463 an die Stadt verkaufte. 

176. Segebodo Crispin. Sohn von Segebodv Crispin (143). 
Er war verheirathet mit Adelheid, Tochter des Rathsherrn 
Christian Eckhof. Mit ihm erlosch das Geschlecht der Crispin 
in männlicher Linie. 

177. Jacob von Stilen. Sohn des Rathsherrn Nieolaus von 
Stilen (77). Er war verheirathet mit Mechtildis, Tochter 
des Hildcbrand Hogemann (138). 

Im Jahre 1447 wurden aufgenommen: 
178. Gerhard von Minden. Sohn des Lübeckischen Bürgers 

Tidemann von Minden. Er ist 1433 zum Rathsherrn und 
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1454 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1462. 
Er war verheirathet mit Sophie, Tochter des Rathsherrn 
Detniar von Thünen (102). 

179. Heinrich von Stiten. Sohn von Hermann von Stiten. 
Er ist 1447 zum Rathsherrn und 1466 zum Bürgermeister 
erwähll und 1484 gestorben. Verheirathet war er in erster 
Ehe 1441 mit Margaretha, Wittwe des Johann von dem 
Hove, und seit 1459 in zweiter Ehe mit Margaretha, Tochter 
von Gerhard Vinke, Wittwe von Heinrich Steen. Letztere 
brachte ihin das Gut Castorp zu; außerdem gehörte ihm das 
Gut Schönböken. 

180. Johann Bere. Sohn des Rathsherrn Johann Bere (108). 
Er ist 1455 zum Rathsherrn erwählt und 1457 gestorben. 
Verheirathet war er mit Mechtildis, Tochter des Detlef 
Bonhorst. 

181. Bertram Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Johann Lüne- 
burg (117). Er war verheirathet mit Margaretha, Tochter 
des Rathsherrn Christian Eckhof, Wittwe des Berthold 
Herentrey. Ihm gehörten ein Theil der Lachswehr und die 
Güter Moisling, Niendorf und Reecke. 

182. Bertram Brekelveld. Sohn von Tidemann Brekelveld (136). 
Er ist in Vermögensverfall gerathen. 

183. Fritz Grawert. Sohn von Fritz Grawcrt (154). Er ist 
1460 zum Rathsherrn erwählt und 1476 zu Riepenburg 
gestorben. Er war verheirathet mit Abele, Tochter des Raths- 
herrn Johann Bere (108). 

Im Jahre 1452 wurden ausgenommen: 

184. Johann Syna. Er ist 1447 zum Rathsherrn erwählt und 
1467 gestorben. 

185. Heinrich Ebeling. Er ist 1451 zum Rathsherrn erwählt 
und 1475 gestorben. Er war dreimal verheirathet, nämlich 
mit Gertrud, Tochter des Johann Jllhorn, Wittwe von 
Engelbert Vockinghusen, mit Gertrud, Tochter von Johann 
Kerkring (159), und mit Gertrud Möller. 

186. Heinrich Castorp. Gebürtig aus der Gegend von Dort- 
mund. Er ist 1452 zum Rathsherru und 1462 zum Bür- 
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germeister erwählt. Gestorben ist er 1488. Er war in erster 
Ehe mit Adelheid, Tochter des Engelbert Bockinghusen, Wittwe 
des Michael Lange, in zweiter Ehe mit Adelheid Kerkring 
verheirathet. 

187. Conrad Brekewold. Sohn von Hartwig Brekewold und 
Enkel des Rathsherrn Conrad Brekewold (100). Er ist 1455 zum 
Rathsherrn erwählt und 1480 gestorben. Verheirathet war er 
mit Mechtildis, Tochter des Rathsherrn Tidemann Hadewerk 
(116). Ihm gehörte ein Theil von Roggenhorst und Schönböken. 

188. Bertram von Renteien. Sohn von Christian von Ren- 
teien (111). Er ist 1477 zum Rathsherrn gewählt und 
1488 gestorben. Verheirathet war er mit Margaretha, 
Tochter des Eberhard von Hecike. 

189. Hermann Bere. Sohn des Rathsherrn Johann Bere (108). 
Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter des Rathsherrn Ger- 
hard von Minden (178). Er ist 1483 gestorben. 

190. Conrad Grawert. Sohn von Fritz Grawert (154). Er 
war zweimal verheirathet. Seine erste Frau Elisabeth war 
eine Tochter des Rathsherrn Heinrich Hogemann in Lüne- 
burg. Seine zweite Frau Margaretha war eine Tochter des 
Rathsherrn Johann Segeberg (152) und Wittwe von Heinrich 
Nyestadt. Er ist 1496 gestorben. 

191. Jordan Pleskow. Sohn des Rathsherrn Jordan Plekow. 
(133). 

192. Heinrich Russenberg. Sohn des Rathsherrn Johann 
Russenberg. Er war verheirathet mit Catharina, Tochter des 
Heinrich von Hacheden (128). 

Im Jahre 1460 wurden aufgenommen: 
193. Johann Broling. 1442 Schaffer der Schonenfahrer (L. 

11. Th. 8, 394) und später wohl Aeltermann derselben, ist 
er 1447 zum Rathsherrn erwählt und 1464 gestorben. 
Letztwillig vermachte er der Stadt 4000 zum Bau der 
Holstenthorthürme. 

194. Andreas Geverdes. Gebürtig aus Magdeburg. Er ist 
1451 zum Rathsherrn und 1475 zum Bürgermeister gewählt; 
gestorben ist er 1477. Er war in erster Ehe mit Gertrud, 
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Tochter des Johann von Vreiden, in zweiter Ehe mit Anna 
Bilring verheirathet. 

195. Heinrich von Hach eben. Sohn von Heinrich von Hache- 
den (128). Er war I)r. Juris nnd ist 1460 zum Raths- 
herrn erwählt. Gestorben ist er 1473 zu Cismar. Er war 
verheirathet mit Elisabeth, Tochter von Johann Kerkring 
(159). Ihm gehörte das Dorf Kühsen als Lehn vom Kloster 
Loccum. 

196. Hermann Darsow. Sohn des Rathsherrn Hermann 
Darsow (137). Er war verheirathet mit Margaretha, Tochter 
von Arnold Segeberg. 

197. Lndeke von Thünen. Sohn des Rathsherrn Detmar von 
Thünen (102). Er ward 1472 zum Rathsherrn und 1475 
zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1501. Seine 
Frau Catharina war eine Tochter des Rathsherrn Ludeke 
Bere (174). 

198. Johann Pleslow. Sohn des Rathsherrn Gottfried 
Pleskow (121). 

199. Gottfried Pleskow. Sohn des Rathsherrn Gottfried 
Pleskow (121). Er war in erster Ehe mit Elisabeth, Tochter 
des Heinrich von Hacheden (128), in zweiter Ehe mit Wal- 
burg Basedow, Wittwe des Rathsherrn Gottfried Burmeister, 
verheirathet. 

200. Wedekin Kerkring. Sohn von Thomas Kerkring (145). 
Er ward 1479 zum Rathsherrn erwählt und ist 1482 
gestorben. Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter des 
Rathsherrn Conrad Brekewold (187). 

201. Thomas Kerkring. Sohn des Rathsherrn Thomas Kerk- 
ring (112). Er war verheirathet mit Margaretha, Tochter 
des Rathsherrn Johann Klingenberg (110). 

202. Heinrich Warendorp. Sohn des Rathsherrn Bruno 
Warendvrp (113). Er war verheirathet mit Elisabeth, 
Tochter des Conrad Hurlemann. Ihm gehörten die Güter 
Brandenbaum und Hohewarte. 

203. Johann von Wickede. Sohn des Rathsherrn Johann von 
Wickede (161). Er war verheirathet mit Hedwig, Tochter 
des Rathsherrn Johann Bere (180). Gestorben ist er 1478. 
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Im. Jahre 1465 wurden aufgenommen: 
204. Conrad Möller. Er ist 1452 zum Rathsherrn erwählt 

und 1478 gestorben. Verheirathet war er in erster Ehe mit 
Margaretha, Tochter des Johann von Stade, in zweiter Ehe 
init Wendelbnrg, Tochter des Johann von dem Hove, Stief- 
tochter des Rathsherrn Heinrich von Stiten (179). 

205. Hermann Sundesbeke. Er stammte aus Münster. Er ist 
1460 zum Rathsherrn erwählt und 1476 gestorben. Verhei- 
rathet war er mit Margaretha Brunswig. 

206. Johann Hertze. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Hertze. Er ward, nachdem er seit 1433 das Amt eines 
Rathssecretairs bekleidet hatte, 1460 zum Rathsherrn erwählt. 
Er ist 1476 gestorben. Verheirathet war er seit 1437 mit 
Gertrud, Tochter des Nicolaus Schonewald. 

207. Wilhelm Pleskow. Sohn des Rathsherrn Gottfried 
Pleskow (121). Er war verheirathet mit Gertrud, Tochter 
zweiter Ehe des Rathsherrn Bertold Witik (169). 

208. Johann Bruskow. Sohn des Rathsherrn Johann Bruskow 
(150). Er war verheirathet mit Adelheid, Tochter von Ludeke 
Kolshorn. Gestorben ist er 1466. 

209. Bruno Bruskow. Sohn des Rathsherrn Johann Bruskow 
(150). Er ward 1475 zum Rathsherrn und 1479 zum 
Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1487. Er hat sich 
1466 mit Gertrud, Tochter des Lambert Vroling, verheirathet. 

210. Volmar Warendorp. Sohn des Rathsherrn Bruno Waren- 
dorp (113). Er ward 1475 zum Rathsherrn erwählt und 
ist 1504 gestorben. Er verheirathete sich 1465 mit Tilburg, 
Tochter des Bernhard Basedow, Wittwe von Bruno Struve. 

211. Ricbodo Kerkring. Sohn des Rathsherrn Thomas Kerk- 
ring (112) aus dessen dritten Ehe. Er war verheirathet mit 
Margaretha, Tochter des Rathsherrn Johann Westval (158). 
Er trat 1501 gemeinsam mit seiner Ehefrau in Segebergs 
Convent ein. 

212. Gottschalk von Wickede. Sohn des Rathsherrn Johann 
von Wickede (161). Er ist 1487 gestorben. Er war verhei- 
rathet mit Gertrud, Tochter erster Ehe des Rathsherrn Bertold 
Witik (169), Wittwe des Marquard Vinke. 
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213. Johann von Minden. Sohn des Rathsherrn Gerhard 
von Minden (178). 

214. Fritz Grawert. Sohn von Fritz Grawert (154) aus dessen 
zweiter Ehe. Er verheiratete sich 1468 mit Adelheid Kols- 
horn, Wittwe von Johann Bruskow (208). 

215. Hermann Grawert. Sohn von Fritz Grawert (154) aus 
dessen zweiter Ehe. 

Im Jahre 1470 wurden aufgenommen: 

216. Johann Wittinghof. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Lambert Wittinghof. Er ist 1467 zum Rathsherrn und 
1484 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1493. 
Er war verheirathet mit Anna, Tochter des Lorenz Leven. 

217. Heinrich von Calven. Sohn des Rathsherrn Wilhelm 
von Calven (149). Er ist 1472 zum Rathsherrn erwählt 
und 1504 gestorben. Verheirathet war er mit Margaretha, 
Tochter des Gerhard von Lenten. Er war Eigner der Güter 
Stockelsdorf, Mori und Schenkenberg. 

218. Johann Bere. Sohn des Rathsherrn Ludeke Bere (174). 
Er ward 1489 zum Rathsherrn gewählt und ist 1508 
gestorben. Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter des 
Rathsherrn Heinrich Castvrp (186). Er war Eigner der 
Güter Eckhorst und Klein Steinrade. 

219. Ambrosius Segeberg. Sohn des Rathsherrn Johann 
Segeberg (152). Er ist um 1473 gestorben. Verheirathet war er 
mit Elisabeth, Tochter von Conrad Hurlemann, Wittwe des 
Hinrich Warendorp (202). Als Mitgift mit seiner Frau 
erhielt er die Güter Brandenbaum und Hohewarte. 

220. Gottfried Kerkring. Sohn von Johann Kerkring (159). 
Er war mit Adelheid, Tochter des Johann von Camen, ver- 
heirathet. Gestorben ist er 1471. 

221. Hartwig von Stiten. Sohn des Rathsherrn Heinrich von 
Stiten (179). Er ist 1489 zum Rathsherrn und 1502 zum 
Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1511. Er war in 
erster Ehe mit Gertrud, Tochter des Rathsherrn Ludeke Bere 
(174), in zweiter Ehe mit Cäcilie, Tochter von Ricbodo 
Kerkring (211) verheirathet. 
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222. Hermann von Wickede. Sohn des Rathsherrn Johann 
von Wickede (161). Er ist 1479 zum Rathsherrn und 1489 
zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1501. Ver- 
heirathet war er mit Mathilde, Tochter des Rathsherrn 
Bernhard Darsvw (157). Als Mitgift seiner Frau besaß 
er die Güter Bliestorf mit Rvndeshagen und Crumesse. Außer- 
dem war er Eigner von Groß Steinrade und Roggenhorst. 

223. Georg Geverdes. Sohn des Rathsherrn Andreas Geverdes 
(194). Er war in erster Ehe mit Adelheid, Tochter des 
Rathsherrn Johann Lüneburg (175), in zweiter Ehe mit Anna, 
Tochter des Rathsherrn Heinrich Castorp (186), verheirathet. 

Im Jahre 1479 wurden aufgenommen: 
224. Tidemann Evinghusen. Sohn des Lübeckischen Bürgers 

Heinrich Evinghusen. Er ward 1472 zum Rathsherrn erwählt 
und ist 1483 gestorben. Er war verheirathet mit Catharina Lange. 

225. Heinrich Lipperode. Sohn des Rathsherrn Heinrich Lippe- 
rode (168). Er ist 1475 zum Rathsherrn erwählt und 1494 
gestorben. Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter des 
Rathsherrn Heinrich Klockmann. 

226. Heinrich Broemse. Sohn des Lüneburger Rathsherrn 
Diedrich Broemse. Er war Dvctor der Rechte und Rektor 
der Universität zu Bologna. Er ist 1477 zum Rathsherrn 
und 1487 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1502. 
Er war verheirathet mit Elisabeth, Tochter des Rathsherrn 
Johann Westval (158). 

227. Diedrich Basedow. Sohn des Lübeckischen Bürgers Bern- 
hard Basedow. Er ist 1477 zum Rathsherrn erwählt und 
1501 gestorben. Er war in erster Ehe mit Hedwig, Tochter 
des Bertram Lüneburg (181), in zweiter Ehe mit Adelheid, 
Tochter von Jordan Pleskow (191), verheirathet. 

228. Johann Lüneburg. Sohn von Bertram Lüneburg (181). 
Verheirathet war er mit Anna, Tochter des Heinrich Hus- 
mann. Ihm gehörten die Güter Moisling, Niendorf und Reecke. 

229. Conrad Brekewold. Sohn des Rathsherrn Conrad Breke- 
wvld (187). Er war verheirathet mit Gertrud, Tochter des 
Nikolaus Schmidt. Ihm gehörte ein Theil von Roggenhorst. 

230. Johann Hertze. Sohn des Rathsherrn Johann Hertze 
Ztschr. d. SB. f. L. ®. V, 3. 28 



(206). Er ist 1484 zum Rathsherrn und 1498 zum Bürger- 
meister erwählt. Gestorben ist er 1510. Seine Frau Anna 
war eine Tochter des Rathsherrn Bernhard Darsow (157). 

231. Arnold Westval. Sohn des Rathsherrn Johann Westval (158). 
232. Johann Grawert. Sohn von Fritz Grawert (154) aus 

dessen zweiter Ehe. 
233. Johann Bere. Sohn des Rathsherrn Ludeke Bere (174). 

Er ist um 1497 gestorben. 
234. Johann Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Johann Lüneburg 

(175). Er war verheirathet mit Catharina, Tochter des 
Lorenz Leven. Ihm gehörte das Gut Padelügge. 

235. Bernhard Basedow. Sohn des Lübeckischen Bürgers Bern- 
hard Basedoiv. Er war verheirathet mit einer Tochter des 
Rathsherrn Conrad Brekewold (187). Ihm gehörte ein Theil 
von Roggenhorst. 

236. Johann Kerkring. Sohn von Johann Kerkring (159). 
Er ist 1484 zum Rathsherrn erwählt und 1516 gestorben. 
Verheirathet war er mit Adelheid, Tochter des Rathsherrn 
Heinrich Castorp (186). 

Im Jahre 1488 wurden aufgenommen: 

237. Johann Witik. Sohn des Rathsherrn Bertold Witik (169). 
Er war verheirathet mit Hedwig, Tochter des Rathsherrn 
Johann Bere (180), Wittwe des Johann von Wickede (203). 

238. Bruno Warendorp. Sohn von Heinrich Warendorp (202). 
Er war verheirathet mit Anna, Tochter des Rathsherrn Die- 
drich Basedow (227). 

239. Heinrich Westval. Sohn des Rathsherrn Johann Westval 
(158). Er ist 1496 zum Rathsherrn erwählt und 1505 
gestorben. Er war in erster Ehe mit Walburg, Wittwe des 
Tidemann Brandes, in zweiter Ehe mit Hedwig, Tochter des 
Johann von Wickede (203), verheirathet. 

240. Johann Brekelveld. Sohn des Johann Brekelveld (173). Er 
war mit Gertrud, Tochter des Ambrosius Segeberg (219), ver- 
heirathet. 

241. Alexander Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Johann 
Lüneburg (175). Er ist unverheirathet gestorben. 
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242. Alexander Pleskow. Sohn von Jordan Pleskow (191). 
Seine Frau Anna war eine Tochter von Bertram von Ren- 
teten (188). 

243. Thomas Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Johann Lüne- 
burg (175). Er war verheirathet mit Gertrud, Tochter des 
Rathsherrn Heinrich Broemse (226). Ihm gehörte Padelügge. 

244. Arnold Kerkring. Sohn von Thomas Kerkring (201). 
Er war 1495 bereits verstorben. 

245. Hermann Darsow. Sohn von Hermann Darsow (196). 
Er ist 1496 zum Rathsherrn erwählt und 1517 gestorben. 
Berheirathet war er mit Catharina, Tochter des Peter Scheve. 

Im Jahre 1495 wurden ausgenommen: 
246. Diedrich Hupe. Er ist 1477 zum Rathsherrn und 1494 

zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1498. Seine 
Frau Adelheid war eine Tochter von Heinrich Berk und 
Schwester des Rathsherrn Tidemann Berk (258). 

247. Johann Teste de. Er ist 1489 zum Rathsherrn erwählt 
und 1495 gestorben. 

248. Lorenz Brekelveld. Er war wahrscheinlich ein Sohn von 
Johann Brekelveld (173). 

249. Eberhard von Ren tele n. Sohn des Rathsherrn Bertram 
von Rentelen (188). Er ist 1501 zum Rathsherrn erwählt 
und 1520 gestorben. Berheirathet war er mit Anna, Tochter 
von Johann Pawest. 

250. Joachim Bere. Sohn des Rathsherrn Ludeke Bere (174). 
Er starb unverheirathet. 

251. Hermann Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Johann Lüne- 
burg (175). Er war in erster Ehe mit Gertrud, Tochter des 
Bertram von Winthem, in zweiter Ehe mit Gertrud, Tochter 
von Hildebraud Hogefeld, verheirathet. Ihm gehörte das Gut 
Eckhorst. 

252. Gerwin Buk. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Buk. Er war Gewandschneider und verheirathet mit Adel- 
heid, Tochter von Wilhelm Pleskow (207). 

253. Bertold Kerkring. Sohn des Rathsherru Wedekin Kerk- 
ring (200). Er ist 1500 zum Rathsherrn erwählt und 

28* 
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1534 gestorben. Er war mit Hedwig, Tochter des Rathsherrn 
Hermann von Wickede (222), verheirathet. Ihm gehörten 
Groß Steinrade, Schönböken, Roggenhvrst und seit 1502 
vier Höfe in Krempelsdors. 

254. Joachim Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Johann Lüne- 
burg (175). Er soll 1473 geboren und 1.529 gestorben sein. 
Verheirathet war er mit Anna, Tochter des Rathsherrn Lndeke 
von Thünen (197). 

255. Johann Bruskow. Sohn des Rathsherrn Bruno Bruskow 
(209). Er hat 1510 in der Wahmstraße einen Armengang 
gestiftet. 

256. Johann von Wickede. Sohn des Rathsherrn Hermann 
von Wickede (222). Er ist 1506 zum Rathsherrn erwählt 
und 1509 gestorben. Verehelicht war er mit Catharina, 
Tochter des Hartwig von Stiten (221). 

257. Andreas Geverdes. Sohn von Georg Geverdes (223) 
aus dessen erster Ehe. Er ist jung und unverheirathet 
gestorben. 

Im Jahre 1501 wurden aufgenommen: 
258. Tidemann Berk. Sohn des Lübeckischen Bürgers Heinrich 

Berk. Er ist 1489 zum Rathsherrn und 1500 zum Bürger- 
meister erwählt. Gestorben ist er 1521. Seine Frau Elisa- 
beth war eine Tochter von Heinrich Möller. 

259. Bodo von Adeleffsen. Er war seit 1487 (?) Stadthaupt- 
mann von Lübeck. Seine Frau Hedwig war eine Tochter 
des Rathsherrn Johann Bere (180), Wittwe des Johann 
von Wickede (203) und des Johann Witik (237). 

260. Jaspar Lange. Er ist 1484 zum Rathsherrn erwählt 
und 1510 gestorben. Verheirathet war er mit Gertrud, 
Tochter von Hermann Evinghusen. Ihm gehörte ein Theil 
des Dorfes Schlutup. 

261. Heinrich Castorp. Sohn des Rathsherrn Heinrich Castorp 
(186). Er ist 1500 zum Rathsherrn und 1512 zum Bürger- 
meister erwählt. Gestorben ist er 1512. Er war in erster 
Ehe mit Margaretha, Tochter des Rathsherrn Johann 
Wittinghof (216), in zweiter Ehe mit Anna, Tochter des 
Rathsherrn Bruno Bruskow (209), verheirathet. 
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262. Hermann Meyer. Sohn des Lübeckischen Bürgers Hermann 
Meyer. Er ist 1500 zum Rathsherrn und 1510 zum Bür- 
germeister erwählt. Gestorben ist er 1526. Verheirathet war 
er mit Anna, Tochter des Rathsherrn Bertold Witik (169), 
Wittwe von Johann Möller. 

263. Fritz Grawert. Sohn von Fritz Grawert (214). Er ist 
1509 zum Rathsherrn erwählt und 1538 gestorben. Ver- 
heirathet war er mit Gertrud, Tochter des Georg Geverdes 
(223). 

264. Thomas von Wickede. Sohn des Johann von Wickede 
(203). Er ist 1506 zum Rathsherrn und 1511 zum Bür- 
germeister erwählt. Gestorben ist er 1527. Seine Frau war 
Gertrud, Tochter des Rathsherrn Heinrich von Calvcn (217). 
Von König Friedrich I von Dänemark ward er 1524 zum 
Ritter geschlagen. 

265. Gottfried Pleskow. Sohn von Gottfried Pleskow (199). 
Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter des Johann 
Lüneburg (228). Er gerieth 1511 in Vermögensverfall. 

266. Diedrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
Broemse (226). Er ist 1470 geboren. Im Jahre 1506 
zum Rathsherrn gewählt, ist er 1508 gestorben. Verheirathet war 
er mit Margaretha, Tochter des Rathsherrn Johann Bere (218). 
Ihm gehörte Klein Stcinrade als Mitgift seiner Frau. 

267. Johann Kerkring. Sohn des Ricbodo Kerkring (211). 
Er soll jung im Kriege gefallen sein. 

268. Heinrich Billinghusen. Sohn des Lübeckischen Bürgers 
Johann Billinghusen. Er war verheirathet mit Elisabeth, 
Tochter des Johann von Wickede (203). Er hatte das Gut 
Ritzerau von der Stadt in Pacht. 

269. Conrad Grawert. Sohn von Conrad Grawert (190). 
270. Bertram Lüneburg. Sohn des Johann Lüneburg (228). 

Er war verheirathet mit Elisabeth Bockwold und ist 1558 
gestorben. Ihm gehörten, gemeinsam mit seinem Bruder 
Johann (273), die Güter Moisling, Niendorf und Reecke. 

Im Jahre 1508 wurden aufgenommen: 
271. Johann Kerkring. Sohn von Gottfried Kerkring (220). 

Er war verheirathet mit Agneta, Tochter des Johann Gendena. 
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272. Hermann von Wickede. Sohn des Rathsherrn Hermann 
von Wickede (222). Er ist 1515 gestorben. 

273. Johann Lüneburg. Sohn von Johann Lüneburg (228). 
Er war verheirathct in erster Ehe mit Margaretha, Tochter 
des Johann Stötebrügge, und in zweiter Ehe mit Adelheid, 
Tochter des Rathsherrn Hermann Schütte. Mit seinem 
Bruder Bertrani (270) besaß er gemeinsam die Güter Moisling, 
Niendorf und Reecke, deren alleiniges Eigenthuin er von dessen 
Erben 1503 erwarb. 

274. Andreas von Calven. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
von Calven (217). Er war verheirathet mit Catharina, 
Tochter des Rathsherrn Hermann Darsow (245). Gestorben 
ist er 1540. Ihm gehörte das Gut Stockelsdorf. 

275. Nico laus Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
Broemse (226). Er ist 1514 zum Rathsherrn und 1521 
zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1543. Verhei- 
rathet war er mit Margaretha, Tochter von Heinrich Berk. 
Ihm gehörte das Gut Klein Steinrade. 

276. Gottschalk von Wickede. Sohn des Rathsherrn Hermann 
von Wickede (222). Er ist 1522 zum Rathsherrn erwählt 
und 1527 unverheirathet gestorben. Ihm gehörte der Acker- 
hof und das Gut Rondeshagen. 

Im Jahre 1511 wurden aufgenommen: 

277. Heinrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich Broemse 
(226). Er war Doctor der Rechte und ist 1543 gestorben. 
Verheirathet war er mit Gertrud, Tochter des Gerhard 
von Lcnten. 

278. Johann Nyestadt. Sohn des Lübeckischen Bürgers Heinrich 
Nyestadt. Er ist 1501 zum Rathsherrn erwählt und 1518 
gestorben. Er war verheirathet mit Gertrud, Tvchter des 
Rathsherrn Johann Wittinghof (216). 

279. Hartwig Stange. Sohn des Lübeckischen Bürgers Hartwig 
Stange. Er ist 1509 zum Rathsherrn erwählt und 1514 
gestorben. Seine Frau Anna war eine Tochter des Raths- 
herrn Jaspar Lange (260). 

280. Johann Garlop. Er stammte aus Lüneburg, wo er Sulf- 
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meister war. Verheirathet war er mit Catharina, Tochter 
des Rathsherrn Heinrich Westval (239). Gestorben ist 
er 1529. 

281. Heinrich von Calven. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
von Calven (217). Er war verheirathet mit Margaretha, 
Tochter des Hermann von Wickede (222). Gestorben ist er 
1533. Ihm gehörten die Güter Schenkenberg und Mori. 

282. Hartwig von Stiten. Sohn des Rathsherrn Hartwig von 
Stilen (221). Er war verheirathet mit Adelheid, Tochter 
des Rathsherrn Fritz Grawert (263). Ihm gehörte ein Theil 
von Krempelsdorf. 

Im Jahre 1515 wurden aufgenommen: 

283. Lambert Wittinghof. Sohn des Rathsherrn Johann 
Wittinghof (216). Er ist 1514 zum Rathsherrn erwählt 
und 1529 gestorben. Verheirathet war er niit Margaretha, 
Tochter des Rathsherrn Johann Bere (218), Wittwe des 
Rathsherrn Diedrich Broemse (266). 

284. Johann Lüneburg. Sohn von Johann Lüneburg (234). 
Er ist 1527 zum Rathsherrn erwählt und 1529 gestorben. 
Verheirathet war er mit Anna, Friedrich Kortsacks Tochter. 

285. Heinrich Kerkring. Sohn des Rathsherrn Johann Kerk- 
ring (236). Er ist 1479 geboren und 1518 zum Rathsherrn 
erwählt. Gestorben ist er 1540. Seine Frau Catharina 
war eine Tochter des Rathsherrn Friedrich Joris. 

286. Marcus Tode. Sohn des Hamburger Rathsherrn Nicolaus 
Tode. Er war verheirathet mit Anna, Tochter des Raths- 
herrn Hermann von Wickede (222). Gestorben ist er 1551. 
Ihm gehörten als Mitgift seiner Frau das Gut Bliestvrf 
mit Rondeshagen und halb Sirksrade, sowie der von ihm in 
einem Subhastationsprvceß 1550 erworbene Ackerhof. 

287. Matthias Mulich.*) Gebürtig ans Nürnberg, soll er in 
erster Ehe mit einer geborenen Stiten verheirathet gewesen 
sein; seine zweite Frau, die er 1520 ehelichte, war Catharina, 

*) Nähere Mittheilungen über denselben sind enthalten in der Zeitschrift 
des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde Theil 2 S- 296 ff. 
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Tochter des Friedrich Kortsack. Gestorben ist er 1528. Ihm 
gehörte eine bei Oldesloe belegene Kupfermühle. 

288. Friedrich von dem Werder. Gebürtig aus Bisperode im 
Braunschweigischen. Er war verheirathet mit Elsabe von 
Hasberge. Er ist 1513 zum Lübeckischen Kriegshauptmaun 
angenommen und 1535 gestorben. 

Im Jahre 1525 wurden ausgenommen: 

289. Johann Lüneburg. Sohn von Joachim Lüneburg (254). 
Er ist 1530 zum Rathsherrn erwählt und 1531 gestorben. 
Er war in erster Ehe mit Elisabeth, des Rathsherrn Heinrich 
Castorp (186) Tochter, in zweiter Ehe mit Anna, Tochter des 
Rathsherrn Bruno Bruskow (209), Wittwe des Rathsherrn 
Heinrich Castorp (261), verheirathet. 

290. Anton von Stiten. Sohn des Rathsherrn Hartwig von 
Stiten (221) aus dessen zweiter Ehe. Er ist 1528 zum 
Rathsherrn und 1540 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben 
ist er 1564. Er war verheirathet mit Barbara, Tochter des 
Rathsherrn Hermann von Wickede (222). Ihm gehörten die 
Güter Crumesse und Schönböken, sowie das Dorf Kühsen, 
letzteres als Lehn vom Kloster Loccum. 

291. Ludeke Lüneburg. Sohn von Joachim Lüneburg (254). 
Er ist 1535 zum Rathsherru erwählt und 1539 gestorben. 
Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter des Rathsherrn 
Bertold Kerkring (253), und Wittwe von Michael Turitz, 
die ihm Groß Steinrade, Roggenhorst, Krempelsdorf und 
einen Theil von Schönböken zubrachte. Außerdem besaß er 
Eckhorst, das ihm aus dem Nachlasse seines Onkels Hermann 
Lüneburg (251) zugefallen war. Sein Wahrspruch lautete: 
„A qui Pieu veult aider, nul ne luv peut nuire.“ 

292. Heinrich Warendorp. Sohn des Bruno Warendorp (238). 
Seine Frau war Wibbeke, Tochter des Johann Wolfram. 

293. Wilhelm Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
Broemse (226). Er war Sülfmeister in Lüneburg und ist 
1532 unverehelicht gestorben. 

294. Nicolaus Bardewik. Er ist 1506 in Lüneburg geboren. 
Im Jahre 1527 zum Rathsherrn und 1544 zum Bürger- 
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Meister erwählt, starb er 1560 auf einer Gesandschaftsreise in 
Odense. Berheirathet war er mit Hedwig, Tochter des 
Rathsherrn Thomas von Wickede (264). 

295. Georg Basedow. Sohn von Bernhard Basedow (235). 
Er ist nnverheirathet gestorben. 

296. Klingenberg Kerkring. Sohn des Rathsherrn Bertold 
Kerkring (253). Er starb nnverheirathet. Ihm gehörten 
gemeinsam mit seiner Mutter vier Hose in Krempelsdorf. 

Im Jahre 1532 wurden aufgenommen: 

297. Heinrich Castorp. Sohn des Rathsherrn Heinrich Castorp 
(261). Er ist 1530 zum Rathsherrn erwählt und 1537 
nnverheirathet gestorben. 

298. Jordan Basedow. Sohn des Rathsherrn Diedrich Base- 
dow (227). Er ist 1535 zum Rathsherrn erwählt und 1555 
gestorben. Berheirathet war er mit Almot, Tochter des Hart- 
wig Hogefeld. Er besaß die Ritterwürde. 

299. Johann von Wickede. Sohn von Heinrich von Wickede. 
Er war Verwalter und Hauscomtur des deutschen Ordens in 
Reval. Im Jahre 1570 zum Rathsherrn erwählt, ist er 
1577 gestorben. Berheirathet war er mit Elisabeth, Tochter 
des Asmus von Mechtshusen. 

300. Joachim Basedow. Sohn von Bernhard Basedow (235). 
301. Heinrich Broemse. Sohn des Rnthsherrn Diedrich Broemse 

(266). Er ist 1507 geboren, 1541 zum Rathsherrn erwählt 
und 1563 gestorben. Berheirathet war er mit Magdalena, 
Tochter des Rathsherrn Johann Lüneburg (284). Ihm 
gehörte das Gut Klein Steinrade. 

302. Ulrich Elers. Sohn des Lübeckischen Bürgers Johann 
Elers. Er war verheirathet mit Agneta, Tochter von Joachim 
Lüneburg (254). 

303. Bertram Lüneburg. Sohn von Bertram Lüneburg (270). 
Er soll in Livland unverheirathet gestorben sein. 

Als die Gesellschaft 1580 erneuert wurde, 
traten in dieselbe ein: 

304. Joachim Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Ludeke Lüne- 
burg (291). Er ward 1567 zum Rathsherrn und 1581 
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zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1588. Ver- 
heirathet war er mit Margaretha, Tochter des Rathsherrn 
Anton von Stiten (200). Ihm gehörten Groß Steinrade, 
zwei Höfe im Dorfe Krempelsdorf und das Gut Eckhorst. 

305. Johann Kerkring. Sohn des Rathsherrn Heinrich Kerk- 
ring (285). Geboren 1519, ward er 1559 zum Rathsherrn 
erwählt. Er starb 1595. Verheirathet war er mit Gertrud, 
Tochter des Rathsherrn Paul Wibbeking. 

306. Heinrich von Stiten. Sohn von Hartwig von Stiten 
(282). Er ward 1564 zu», Rathsherrn erwählt und ist 
1588 gestorben. Verheirathet war er mit Catharina, Tochter 
des Rathsherrn Johann Lüneburg. Ihm gehörte Schönböken. 

307. Gottfchalk von Stiten. Sohn des Rathsherrn Anton 
von Stiten (290). Geboren 1530, ist er 1567 zum Raths- 
herrn erwählt und 1588 gestorben. Verheirathet war er mit 
Margaretha, Tochter des Rathsherrn Gotthard von Höveln. 
Ihm gehörte das Gut Crumesfe und als Lehn vom Kloster 
Loccum das Dorf Kühsen; dasselbe ward 1583 eingezogen, 
weil er seiner Lehnspflicht nicht nachgekomnien war. (Calenb. 
Urkb. 971.) 

308. Diedrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich Broemse 
(301). Geboren 1540, ward er 1570 zum Rathsherrn und 
1588 zum Bürgermeister erwählt. Er starb 1600 in Folge 
einer Verwundung, die er sich mit einem Messer beigebracht 
hatte. Er war in erster Ehe mit Catharina, Tochter des 
Andreas von Calvcn (274), Wittwe von Hartwig von Stiten, 
die ihm Stockelsdorf zubrachte, und in zweiter Ehe mit Engel, 
Tochter des Hinrich Carstens, Wittwe des Rathsherrn 
Hermann von Vechtel, verheirathet. Ihm gehörte außer 
Stockelsdorf auch Klein Steinrade. 

309. Heinrich Kerkring. Sohn des Rathsherrn Heinrich Kerk- 
ring (285). Geboren 1525, ist er nnverheirathet 1605 
gestorben. 

310. Bernhard Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Ludeke Lüne- 
burg (291). Er war verheirathet mit Margaretha, Tochter 
des Rathsherrn Heinrich Broemse (301). Gestorben ist er 1597. 
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Er besaß einen Hof in Krempelsdorf, Groß Steinrade und 
Roggenhorst. 

311. Diedrich Kerkring. Sohn des Rathsherrn Heinrich Kerk- 
ring (285). Geboren 1537, ist er 1602 gestorben. Er war 
verheirathet mit Catharina, Tochter des Rathsherrn Gotthard 
von Hoeveln. 

312. Georg von Stiten. Sohn von Hartwig von Stiten (282). 
Er ward 1590 zum Rathsherrn erwählt und ist 1612 gestor- 
ben. Verheirathet war er mit Magdalena, Tochter des Raths- 
herrn Paul Wibbeking. Ihm gehörte ein Hof in Krempels- 
dorf und ein Theil von Schönböken. 

313 Johann Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich Broemse 
(301). Geboren 1542, ward er Domherr. Er war verhei- 
rathet mit Margaretha, Tochter des Rathsherrn Paul Wibbe- 
king, Wittwe von Georg Lafferd. 

314. Anton von Stiten. Sohn von Hartwig von Stiten, Enkel 
des Rathsherrn Anton von Stiten (290). Geboren 1550, 
ist er 1586 unverheirathet gestorben. 

Im Jahre 1585 wurden aufgenommen: 
315. Nicolaus von Stiten. Sohn von Hartwig von Stiten 

(282). Er war verheirathet mit Catharina, Tochter von 
Heinrich Carstens. Gestorben ist er 1621. Ihm gehörte ein 
Theil von Schönböken. 

316. Bolmar Warendorp. Sohn des Rathsherrn Vvlmar 
Warendorp. Er war verheirathet mit Dorothea Buck. Ihm 
gehörte Dunkelsdorf. 

317. Heinrich Kerkring. Sohn des Rathsherrn Johann Kerk- 
ring (305). Er ist 1597 zum Rathsherrn erwählt und 1613 
gestorben. Verheirathet war er mit Catharina, Tochter des 
Rathsherrn Arnold Bonnus. 

318. Bruno Warendorp. Sohn des Rathsherrn Vvlmar-Wareu- 
dorp. Er war verheirathet mit Hedwig, Tochter des Raths- 
herrn Johann Offen. Gestorben ist er 1615. 

Im Jahre 1587 wurden aufgenommen: 
319. Alexander Lüneburg. Sohn von Bertold Lüneburg. 

Geboren 1560, ist er 1590 zum Rathsherrn und 1599 zum 
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Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1627. Er war in 
erster Ehe mit Gertrud, Tochter des Rathsherrn Hermann 
Wedemhof, in zweiter Ehe mit Gertrud Baumann, Wittwe 
des Rathsherrn Johann Parcham, verheirathet. 

320. Johann von Stiten. Sohn des Rathsherrn Heinrich von 
Stiten (306). Geboren 1558, ist er 1641 gestorben. Er 
war verheirathet mit Gertrud, Tochter des Rathsherrn Johann 
Engelstede. 

321. Paul Kerkring. Sohn des Ralhsherrn Johann Kerkring 
(305). Geboren 1560, ist er 1617 zum Rathsherrn erwählt 
und 1632 gestorben. Verheirathet war er mit Margaretha, 
Tochter des Rathsherrn Arnold Bonnus. 

322. Thomas von Wickede. Sohn des Rathsherrn Johann 
von Wickede (299). Geboren 1566, ist er 1593 zum Raths- 
herrn erwählt und 1626 gestorben. Er war verheirathet in 
erster Ehe mit Anna, des Rathsherrn Joachim Lüneburg (304) 
Tochter, in zweiter Ehe mit Magdalena, Tochter von Anton 
Meyer und Wittwe von Georg Wibbcking. Ihm ge- 
hörte das Gut Castorp, das er 1584 für 19 000 H 
gekauft hatte. 

Im Jahre 1597 wurden aufgenommen: 
323. Hartwig von Stiten. Sohn des Rathsherrn Georg von 

Stiten (312). Geboren 1565, ist er 1619 zum Rathsherrn 
erwählt und 1635 gestorben. Er war in erster Ehe mit 
Magdalena, Tochter des Rathsherrn Hieronymus Lüneburg, 
in zweiter Ehe mit Anna, Tochter von Friedrich Ploennies, 
verheirathet. Ihm gehörte ein Theil von Schönböken. 

324. Johann Kerkring. Sohn des Rathsherrn Johann Kerk- 
ring (305). Er starb im Türkenkriege. 

325. Johann Warendorp. Sohn des Rathsherrn Volmar 
Warendorp. Er ist 1608 gestorben. 

326. Hartwig von Stiten. Sohn von Hartwig von Stiten. 
Er ward Brandenburgischer Rath und ist 1622 gestorben. 
Verheirathet war er mit Magdalena Aschelmen. Ihm gehörte 
das Gut Pommelswitz. 

327. Hieronymus Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Hierony- 

l 
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mus Lüneburg. Geboren 1568, ist er 1610 zum Rathsherrn 
erwählt und 1633 gestorben. Verheirathet war er mit Cäcilie, 
Tochter des Rathsherrn Joachim Wibbeking. Jhin gehörten 
die Güter Moisling, Niendorf und Reecke. 

328. Heinrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Diedrich Brömse 
(308). Geboren 1569, ward er 1610 zum Rathsherrn erwählt. 
Gestorben ist er 1632. Verheirathet war er mit Margaretha, 
des Rathsherrn Gotthard von Höveln Tochter. Ihm gehörten 
die Güter Stockelsdorf und Crumesse. Das letztere hat er 
1618 von den Miterben seiner Frau für 38 000 H erworben. 

J,n Jahre 1599 wurden aufgenommen: 

329. Friedrich Kerkring. Sohn des Rathsherrn Johann Kerk- 
ring (305). Er ist 1631 gestorben. Verheirathet war er mit 
Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Arnold Bonnus. 

330. Johann Lüneburg. Sohn von Bernhard Lüneburg (310). 
Geboren 1570, ist er 1601 zum Rathsherrn erwählt und 
1619 gestorben. Er war in erster Ehe mit Elisabeth, Tochter 
des Rathsherrn Hermann Warmboeke, in zweiter Ehe mit 
Margaretha, Tochter von Wilhelm Meding, verheirathet. Ihm 
gehörten die Güter Groß Steinrade, Roggenhorst und ein 
Hof in Krempelsdorf. 

Im Jahre 1691 wurden aufgenommen: 

331. Paul von Stiten. Sohn des Rathsherrn Georg von 
Stiten (312). Er ist unverehelicht gestorben. 

332. Alexander Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Joachim 
Lüneburg (304). Er ist 1617 zum Rathsherrn erwählt und 
1625 gestorben. Verheirathet war er mit Catharina, Tochter 
des Rathsherrn Carsten Petersen. Ihm gehörten das Gut 
Eckhorst und ein Hof in Krempelsdorf. 

333. Heinrich Kerkring. Sohn des Diedrich Kerkring (311). 
Geboren 1575, ist er 1643 gestorben. Verheirathet war er 
mit Agneta, des preußischen Vicekanzlers Anton Köhler 
Tochter. 
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Im Jahre 1604 ward aufgenommen: 

334. Diedrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Diedrich Broemse 
(308). Geboren 1579, ward er 1633 zum Rathsherrn 
erwählt und ist 1638 gestorben. Er war verheirathet mit 
Margaretha, Tochter des Rathsherrn Joachim Lüneburg (304). 
Ihm gehörte Klein Steinrade. 

Im Jahre 1609 wurden aufgenommen: 
335. Nicolaus von Stilen. Ueber seine Persönlichkeit hat sich 

nichts ermitteln lassen. 
336. Johann von Wickede. Sohn des Rathsherrn Johann von 

Wickede (299). Er war verheirathet mit Dorothea Buck, 
Wittwe von Volmar Warendorp (316). Gestorben ist er 1639. 

337. Diedrich Kerkring. Sohn des Rathsherrn Johann Kerk- 
ring (305). Er war verheirathet mit Anna Margaretha, 
Tochter des Johann Witt. 

Im Jahre 1613 wurden aufgenommen: 
338. Friedrich von Stilen. Sohn des Rathsherrn Georg von 

Stiten (312). Er war verheirathet mit Agneta, Tochter des 
Rathsherrn Hieronymus Lüneburg. Ihm gehörte ein Theil 
von Schönböken. 

339. Diedrich Kerkring. Sohn von Diedrich Kerkring (311). 
Er ist geboren 1-584 und gestorben 1647. Verheirathet war 
er in erster Ehe mit Maria, Tochter des Rathsherrn Gerhard 
Grentzin, in zweiter Ehe mit Anna, Tochter von August Kökert. 

Im Jahre 1625 wurden aufgenommen: 
340. Heinrich von Stiten. Sohn des Rathsherrn Georg von 

Stiten (312). Er starb unverheirathet. 
341. Volmar Warendorp. Sohn des Volmar Warendorp (316). 

Er war verheirathet in erster Ehe nlit Margaretha, Tochter 
des Johann Diedrich von Höveln, in zweiter Ehe mit Oel- 
gard, Tochter des Rathsherrn Thomas von Wickede (322), des 
Ludolf von Dassel Wittwe, in dritter Ehe mit Ursula, Tochter 
des Johann von Setelen, Gutsbesitzers aus Gastelitz. Ihm 
gehörte Dunkelsdorf. Er ist 1662 gestorben. 
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342. Diedrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich Broemse 
(328). Geboren 1C>02, ward er 1644 zum Rathsherrn 
erwählt und starb noch in demselben Jahre. Verheirathet 
war er mit Margaretha, Tochter des Rathsherrn Johann 
Lüneburg (330). Ihm gehörten die Güter Stockelsdorf, 
Groß Steinrade, Roggenhorst und Schönböken. 

Im Jahre 1627 wurden aufgenommen: 
343. Gottschalk von Wickede. Sohn des Rathsherrn Thomas 

von Wickede (322). Geboren 1596, ward er 1644 zum 
Rathsherrn und 1659 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben 
ist er 1667. Er war verheirathet in erster Ehe mit Catha- 
rina, Tochter des Rathsherrn Lorenz Müller, in zweiter Ehe 
mit Ursula Dorothea, Tochter des Rathsherrn Heinrich 
Wedemhof, in dritter Ehe mit Margaretha, Tochter des Raths- 
herrn Hieronymus Lüneburg (327), Wittwe des Rathsherrn 
Heinrich Köhler, in vierter Ehe mit Ursula Dorothea von 
der Dycke, Wittwe des Rostocker Rathsherrn Klingen, in 
fünfter Ehe mit Sophie Margaretha, Tochter des Lüneburger 
Rathsherrn Elvern, Wittwe von Georg Töbing. Ihm 
gehörten die Güter Castorp und Wesloe, das er 1655 
gekauft hat. 

344. Thomas von Wickede. Sohn des Rathsherrn Thomas 
von Wickede (322). Er ist 1598 geboren und 1664 gestorben. 
Verheirathet war er in erster Ehe mit Catharina, Tochter 
des Rathsherrn Heinrich Köhler, in zweiter Ehe mit Elisa- 
beth, Tochter des Georg Ploennies. 

Im Jahre 1631 wurde» aufgenommen: 
345. Heinrich Kerkring. Sohn des Rathsherrn Heinrich Kerk- 

ring (317). Er ist 1651 zum Rathsherrn erwählt. Weil er 
sich Veruntreuungen hatte zu Schulden kommen lassen, ist er 
1661 aus der Stadt entwichen. Gestorben ist er 1670. 
Verheirathet war er mit Agneta, Tochter des Friedrich von 
Stiten (338). Ihm gehörte ein Theil von Schönböken. 

346. Bruno Warendorp. Sohn des Volmar Wareudorp (316). 
Geboren 1597, ist er 1647 gestorben. Verheirathet war er 
mit Anna Elverfeld, Wittwe des Tuchhändlers Heinrich 
Engenhagen. 
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347. Gotthard Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
Broemse (328). Geboren 1607, ward er 1646 zum Raths- 
herrn erwählt. Gestorben ist er 1673. Er war in erster 
Ehe mit Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Heinrich Wedein- 
hof, in zweiter Ehe mit Catharina, Tochter des Volmar 
Warendorp (316), verheirathet. Ihm gehörte das Gut Cruniesse. 

Im Jahre 1633 wurden aufgenommen: 
348. Alexander Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Alexander 

Lüneburg (332). Er ist 1654 gestorben. Verheirathet war 
er in erster Ehe mit Catharina, Tochter des Rathsherrn 
Heinrich Broemse (328), in zweiter Ehe mit Gertrud, Tochter 
des Rathsherrn Heinrich Wedemhof, in dritter Ehe mit 
Dorothea von Pentz. Ihm gehörten die Güter Eckhvrst und 
Mori und ein Hof in Krempelsdorf. 

340. Heinrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
Broemse (328). Er ist 1645 gestorben. Verheirathet war 
er in erster Ehe mit Catharina, Tochter des Hartwig von 
Elvern, in zweiter Ehe mit Catharina, Tochter des Raths- 
herrn Heinrich Brotes. Ihm gehörte der Ackerhof. 

Im Jahre 1637 wurde» aufgenommen: 
350. Johann Warendorp. Sohn des Volmar Warendorp (316). 

Geboren 1608, ist er 1680 gestorben. Er ivar Domherr in 
Lübeck und verheirathet mit Anna, des Bernhard Lützow Tochter. 

351. Diedrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Diedrich Broemse 
(334). Geboren 1613, ist er 1659 zum Rathsherrn erwählt. 
Aus einer Gesandschaftsreise ward er von König Carl II 
von England zum Ritter geschlagen. Im Jahre 1669 legte 
er sein Aint als Rathsherr nieder und ward kaiserlicher Reichs- 
hofrath. Gestorben ist er 1671 in Schweinfurt als Besitzer 
des bairischen Rittergutes Burchgrub. Verheirathet war 
er in erster Ehe mit Margaretha, Tochter des Rathsherru 
Anton Köhler, in zweiter Ehe mit Sophie, Tochter des 
Lüneburger Rathsherrn Hartwig Toebing. Ihm gehörte Klein 
Steinrade. 

Im Jahre 1643 wurden aufgenommen: 
352. Hermann Pleskow. Sohn von Jordan Pleskow. Er war 
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verheirathet mit Anna Margaretha, Tochter von Diedrich 
Kerkring (339). 

353. Diedrich Kerkring. Sohn von Heinrich Kerkring (333). 
Er ist geboren 1608 »nd gestorben 1669. Verheirathet war 
er mit Magdalena, Tochter von Diedrich Kerkring (339). 

354. Heinrich Kerkring. Sohn von Heinrich Kerkring (333). 
Geboren 1610, ist er 1654 zum Rathsherrn und 1671 zum 
Bürgermeister erwählt. Als solcher starb er 1693. Verhei- 
rathet war er in erster Ehe mit Elisabeth, des Domherrn 
Heinrich Ploennies Tochter und Wittwe von Johann Meding, 
in zweiter Ehe mit Agneta, Tochter des Friedrich von Stiten 
(338), Wittwe des Rathsherrn Heinrich Kerkring (345). 

355. Georg von Stiten. Sohn des Rathsherrn Hartwig von 
Stiten (323). Geboren 1618, ist er 1666 zum Rathsherrn 
erwählt und 1672 gestorben. Verheirathet war er in erster 
Ehe mit Cäcilie, Tochter des Franz von Wetken, in zweiter 
Ehe mit Gertrud, Tochter des Conrad von Wangersen. Ihm 
gehörte Krempelsdorf und ein Theil von Schönböken. 

356. Andreas Albrech t Broemse. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
Broemse (328). Er ist 1673 zum Rathsherrn erwählt und 
1685 gestorben. Verheirathet war er mit Margaretha, Tochter 
des Franz von Wetken. Ihm gehörten die Güter Niendorf 
und Reecke. 

357. Joachim Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Alexander 
Lüneburg (332). Er ist 1662 unverheirathet gestorben. Ihm 
gehörte das Gut Krempelsdorf. 

Im Jahre 1852 wurden aufgenommen: 
358. Jordan Pleskow. Sohn von Jordan Pleskow. Er war 

verheirathet mit Anna, Tochter des Senatssecretairs Johann 
Grenzin. Er ist 1670 gestorben. 

359. Johann Kerkring. Sohn von Diedrich Kerkring (339). 
Geboren 1623, war er verheirathet mit Oelgard, Tochter von 
Volmar Warendorp (341). Dieselbe brachte ihm das Gut 
Dunkelsdorf zu. 

360. Heinrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Diedrich Broemse 
(342). Geboren 1627, ist er 1679 ohne Kinder zu hinter- 
lassen gestorben. Verheirathet war er mit Engel, Tochter des 
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Rathsherrn Gotthard von Höveln. Ihm gehörten die Gitter 
Stockelsdorf, Groß Steinrade und Roggenhorst. 

361. Johann Broemse. Sohn des Rathsherrn Diedrich Broemse 
(342) . Geboren 1629, ist er 1677 gestorben. Verheirathet 
war er in erster Ehe nnt Anna, Tochter des Rathsherrn 
Hermann von Dorne, in zweiter Ehe mit Anna, Tochter 
des Wulff Siegfried Rathlow; letztere brachte ihm das in 
Schleswig gelegene Gut Gereby, jetzt Carlsburg, in die Ehe. 

Im Jahre 1656 wurden aufgenommen: 
362. Bruno Warendorp. Sohn von Bruno Warendorp (346). 

Geboren 1629, ist er ohne Hinterlassung von Kindern 1660 
als Lübeckischer Domherr gestorben. Verheirathet war er mit 
Anna, Tochter des Rathsherrn Gottschalk von Wickede (343). 
Ihm gehörte Brandenbaum. 

363. Heinrich Kerkring. Sohn von Diedrich Kerkring (339). 
Geboren 1627, ist er 1692 gestorben. Er war verheirathet 
mit Anna, Tochter des Rathsherrn Gvttschalk von Wickede 
(343) , Wittwe des Bruno Warendorp (362). 

364. Thomas Heinrich von Wickede. Sohn des Rathsherrn 
Gottschalk von Wickede (343). Geboren 1632, ist er 1672 
zum Rathsherrn erwählt und 1676 gestorben. Er verheira- 
thete sich 1656 mit Agneta, Tochter des Rathsherrn Anton 
Köhler, die ihm das Gut Bliesdorf zubrachte. Außerdem 
gehörte ihm das Gut Castorp. 

365. Gottschalk von Wickede. Sohn des Rathsherrn Gottschalk 
von Wickede (343). Geboren 1634, war er in erster Ehe 
seit 1661 mit Cäcilie, Tochter des Rathsherrn Gotthard von 
Höveln, in zweiter Ehe mit Margaretha Maria, Tochter des 
Rathsherrn Heinrich Wedemhof, verheirathet. Gestorben ist er 
1699. Ihm gehörten die Güter Moisling und Wesloe. 

Im Jahre 1657 wurde aufgenommen: 
366. Diedrich Broemse. Sohn des Rathsherrn Diedrich Broemse 

(342). Geboren 1631, wanderte er nach Mecklenburg aus 
und starb hier unverheirathet 1667. 

Im Jahre 1662 wurden aufgenommen: 
367. Johann von Wickede. Sohn des Rathsherrn Gottschalk 
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von Wickede (343). Er ist 1637 geboren. Verheirathet war er 
in erster Ehe mit Christine Dorothea von der Osten, in zweiter 
Ehe mit Magdalena Dorothea von Restorff. Ihm gehörten 
die Dörfer Niendorf und Goldensee. 

368. Alexander von Wickede. Sohn des Rathsherrn Gottschalk 
von Wickede (343). Geboren 1639, war er in erster Ehe mit 
Catharina, Tochter des Heinrich Broemse (349), in zweiter Ehe 
mit Anna Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Conrad Schinkel 
verheirathet. Seine erste Ehefrau brachte den Ackerhof in 
die Ehe. 

Im Jahre 1669 wurden aufgenommen: 
369. Gotthard Kerkring. Sohn von Diedrich Kerkring (339). 

Geboren 1639, ward er 1680 zum Rathsherrn und 1697 
znm Bürgermeister erwählt. Gestorben ist er 1705. Er war 
verheirathet mit Engel, Tochter des Christopher Heinrich Tode, 
geschiedene Ehefrau des August Anton Köhler. 

370. Heinrich Lüneburg. Sohn von Alexander Lüneburg (348). 
Er war in erster Ehe mit Margaretha, Tochter des Thomas 
von Wickede (344), in zweiter Ehe mit Margaretha Elisabeth 
Renzow verheirathet. Ihm gehörte das Gut Eckhorst. 

371. Hartwig von Stiten. Sohn des Rathsherrn Georg von 
Stiten (355). Geboren 1641, ward er 1687 zum Rathsherrn 
erwählt. Gestorben ist er als der letzte männliche Sprosse 
seines Geschlechts 1692. Er war verheirathet mit Dorothea 
Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Anton Köhler. 

372. Alexander Lüneburg. Sohn von Alexander Lüneburg 
(348). Geboren 1643, ist er 1703 zun, Rathsherrn erwählt 
und 1715 gestorben. Er war verheirathet mit Anna Catha- 
rina, Tochter des Rathsherrn Anton Köhler. Ihm gehörte 
das Gut Mori und ein Hof in Krempelsdorf. 

Im Jahre 1672 wurde» ausgenommen: 

373. Heinrich von Broembsen. Sohn des Rathsherrn Gotthard 
Broemse (347). Geboren 1639, ist er 1695 gestorben. Er 
war verheirathet mit Anna Maria Schunck. Ihm gehörte 
das Gut Crumesse. 

29* 
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374. Gotthard von Broembsen. Sohn des Rathsherrn Gott- 
hard Broemse (347). Er starb unverheirathet. 

375. Heinrich Diedrich Kerkring. Sohn von Diedrich Kerk- 
ring (353). Geboren 1043, ist er 1701 znm Rathsherrn 
erwählt und 1703 gestorben. Er war verheirathet mit 
Agneta, Tochter des Rathsherrn Andreas Albrecht Broemse 
(356). Ihm gehörten das Gut Brandenbaum und die 
Güter Niendorf und Reecke. Letztere hat ihm seine Fra» in 
die Ehe gebracht. 

Im Jahre 1673 wurden aufgenommen: 
376. Nicolaus Christian Tode. Er war verheirathet mit 

Catharina, Tochter des Rathsherrn Diedrich Broemse (342). 
Ihm gehörte das Gut Rondeshagen. 

377. Anton Johann Kerkring. Sohn von Diedrich Kerkring 
(353). Geboren 1646, war er Anfangs Mecklenburgischer 
Rath. Im Jahre 1695 zum Rathsherrn erwählt, starb er 
noch in demselben Jahre. Er war mit Anna, Tochter von 
Anton Pasche, Wittwe des Physicus Johann Georg Laurentius, 
verheirathet. 

378. Thomas von Wickede. Sohn von Thomas von Wickede 
(344). Geboren 1646, ward er 1692 zum Rathsherrn und 
1708 zum Bürgermeister erwählt. Er ist 1716 ohne Hinter- 
lassung von Kindern gestorben. Verheirathet war er mit 
Catharina Elisabeth, Tochter des Rathsherrn Heinrich Wedem- 
hvf. Ihm gehörte das Gut Greben, das er 1085 gekauft hat. 

Im Jahre 1682 wurden aufgenommen: 
379. Johann Bernhard von Warendorp. Sohn von Johann 

Warendorp (350). Er ist gestorben 1709. Verheirathet 
war er mit Sophie Catharina, Tochter des Oberstlieutenants 
Bernhard Kossen. Ihm gehörte das Gut Blumendvrf. 

380. Gottschalk Anton von Wickede. Sohn des Rathsherrn 
Thomas Heinrich von Wickede (364). Geboren 1657, ist er 
1704 gestorben. Verheirathet war er mit Catharina, Tochter 
des Rathsherrn Gotthard von Höveln. Ihm gehörten die 
Güter Schönböken, Castorp, Tolzin, Nigleve und Fredenhagen. 

381. Thomas Heinrich von Wickede. Sohn des Rathsherrn 
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Thomas Heinrich von Wickede (364). Geboren 1659, ist er 1737 
gestorben. Er war verheirathet in erster Ehe seit 1687 mit 
Sophia, Tochter des Rathsherrn Andreas Albrecht Broemse 
(356), in zweiter Ehe seit 1724 mit Magdalena Juliane von 
dem Knesebeck Ihm gehörte das Gut Bliesdorf. 

Im Jahre 1693 wurden aufgenommen: 

382. Georg von Wickede. Sohn von Thomas von Wickede 
(344). Er ivar Lübeckischer Obristlieutenant. Geboren 1648, 
ist er 1718 gestorben. Er war verheirathet mit Johanna 
Maximiliane, Tochter des Obersten von Sigrod in Bonn. 

383. Andreas Albrecht von Broembsen. Sohn des Raths- 
herrn Andreas Albrecht Broemse (356). Geboren 1652, nahm er 
1708 die auf ihn gefallene Wahl zum Rathsherrn wegen 
seines schwachen Gesundheitszustandes nicht an und starb 
1715. Verheirathet war er mit Anna Cathariua, Tochter 
des Franz le Fevre. Ihm gehörte das Gut Niendorf 
mit Reecke. 

384. Diedrich von Broembsen. Sohn des Rathsherrn Andreas 
Albrecht Broemse (356). Geboren 1653, ward er 1708 zum 
Rathsherrn erwählt und starb 1716. Er war verheirathet mit 
Anna Maria, Tochter von Heinrich von Broembsen (373). 

385. Heinrich Nicolaus von Broembsen. Sohn des Raths- 
herrn Andreas Albrecht Broemse (356). Geboren 1655, ist er 
1707 unverehelicht gestorben. Ihm gehörte das Gut Bliesdorf. 

386. Bolmar von Kerkring. Sohn von Johann Kerkring (359). 
Er ist 1663 geboren. Ihm gehörte das Gut Dunkelsdorf. 

387. Gotthard Christoph Tode. Sohn von Nicolaus Christian 
Tode (376). Er besaß das Gut Oberhof und ist 1719 
gestorben. Verheirathet war er mit Maria Gertrud, Tochter 
von Gotthard Tode. 

388. Hermann von Wickede. Sohn des Rathsherrn Thomas 
Heinrich von Wickede (364). Er ist 1668 geboren und 1702 
gestorben. Verheirathet war er mit Walburg Catharina, 
Tochter des Landrichters Heinrich Hudemann in Oevelgoenne. 
Ihm gehörte das Gut Goldbeck. 
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Im Jahre 1699 wurde aufgenommen: 
389. Heinrich von Broembsen. Sohn von Heinrich von 

Broembsen (373). Geboren 1673, ward er 1717 zum Raths- 
herrn und 1728 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben ist 
er 1732. Er war verheirathet mit Magdalena, des Raths- 
herrn Heinrich Diedrich Kerkring (375) Tochter. Ihm gehör- 
ten die Güter Crumesse, Niendorf und Reecke, die beiden 
letzteren als Mitgift seiner Frau. 

Im Jahre 1795 wurden aufgenommen: 
390. Gotthard Heinrich von Kerkring. Sohn des Raths- 

herrn Gotthard Kerkring (369). Geboren 1669, ist er 1736 
gestorben. Er war in erster Ehe mit Amalie Sabina von 
Bünau, in zweiter Ehe mit Agnes, Tochter von Johann 
Kerkring (359), verheirathet. 

391. Nicolaus Christian von Tode. Sohn von Nicolaus 
Christian Tode (376). Er war verheirathet mit Margaretha 
Westfal. 

392. Anton von Lüneburg. Sohn des Rathsherrn Alexander 
Lüneburg (372). Geboren 1673, ist er 1717 zum Rathsherrn 
und 1732 zum Bürgermeister erwählt. Er starb 1744 als der 
letzte männliche Sprößling seines Geschlechts. Verheirathet 
war er in erster Ehe mit Dorothea Christina, Tochter des 
Domherrn Friedrich Heinrich von Hatten, und in zweiter Ehe 
mit Christine Amalie, Tochter von Anton Sievert von Plesse, 
Königl. Dänischem Obristlieutenant. Ihm gehörte das Gut 
Mori und ein Hof in Kreinpelsdorf. Seine Wittwe verhci- 
rathete sich mit Heinrich Otto von Albedyll, dem sie das 
Gut Mori zubrachte. 

393. Nicolaus von Broembsen. Sohn des Heinrich von 
Broembsen (373). Geboren 1678, ist er 1723 gestorben. 
Verheirathet war er mit Anna Margaretha, Tochter des 
Johann Kerkring (359). 

Im Jahre 1719 wurden aufgenommen: 
394. Melchior Thomas von Wickede. Sohn des Georg 

von Wickede (382). Geboren 1682 zu Olmütz, ward er 
1724 zum Rathsherrn erwählt. Gestorben ist er 1734. Er 
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war verheirathet mit Catharina Dorothea, Tochter des Gott- . 
schalt Anton von Wickede (380). 

395. Gotthard Gottschalk von Wickede. Sohn des Gott- 
schalk Anton von Wickede (380). Geboren 1684, ward er 
1735 zum Rathsherrn erwählt. Gestorben ist er 1737. Er 
war verheirathet mit Elisabeth Dorothea, Tochter des Lüne- 
burger Bürgermeisters Friedrich von Witzendorf. Ihm 
gehörte Castorp. 

Im Jahre 1717 wurde aufgenommen: 
396. Heinrich Moritz von Wickede. Sohn von Georg von 

Wickede (382) Geboren 1686, ist er unverheirathet 1724 
gestorben. 

Im Jahre 1718 wurde aufgenommen: 
397. Christian Friedrich von Tode. Sohn von Gotthard 

Tode. Er war verheirathet mit Sophie, Tochter von Thomas 
Heinrich von Wickede (397). Gestorben ist er 1720. >chw 
gehörte das Gut Rondeshagen. 

Im Jahre 1732 wurden aufgenommen: 
398. Andreas Albrecht von Broembsen. Sohn des Raths- 

herrn Heinrich von Broembsen (389). Geboren 1703, ist er 
1738 zum Rathsherrn und 1750 zum Bürgermeister erwählt. 
Er starb unverheirathet 1757. Ihm gehörte das Dorf Crumesse. 

399. Heinrich von Broembsen. Sohn des Rathsherrn Heinrich 
von Broembsen (389). Geboren 1707, starb er als Königlich 
Dänischer Landrath unverehelicht 1759. Ihm gehörten die 
Güter Niendorf und Reecke. 

Im Jahre 1738 wurden aufgenommen: 
400. Johann Christoph von Warendorp. Sohn von Johann 

Bernhard von Warendorp (379). Geboren 1687, gestorben 
1744 unverheirathet. Er war Capitain. 

401. Johann Christian von Hatten. Sohn des Domherrn 
Friedrich Heinrich von Hatten. 

402. Bernhard von Wickede. Sohn von Conrad von Wickede, 
Gutsbesitzer auf Tvlkschuby. Geboren 1705, ist er 1757 zum 
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Rathsherrn und 1773 zum Bürgermeister erwählt. Gestorben 
ist er 1776. Er war seit 1746 verheirathet init Engelke 
Gertrud, Tochter des Johann Heinrich Grube. Ihm gehörte 
das Gut Tolkschuby. 

Im Jahre 1758 wurden aufgenommen: 
403. Georg Anton von Hoeveln. Sohn des Gotthard von 

Hoeveln. Geboren 1707, ward er 1732 preußischer Kriegs- 
rath. Er war verheirathet in erster Ehe mit Maria Justine 
von Cunow, und in zweiter Ehe mit Barbara Dorothea 
von Barner. 

404. Hermann Anton Friedrich von Wetken. Sohn des 
Gutsbesitzers Joachim Detlev von Wetken auf Schön- 
böken. Geboren 1722, ist er 1792 unverheirathet gestorben. 
Ihm gehörte das Gut Schönböken. 

Im Jahre 1761 wurde aufgenommen: 
405. Johann von Broembsen. Sohn von Marquard von 

Broembsen, Gutsbesitzer auf Gereby. Ihm gehörte das 
letztere Gut. Er ist 1778 wieder ausgetreten. 

Im Jahre 1768 wurden aufgenommen: 
406. Christian von Broembsen. Sohn von Christian von 

Broembsen, Gutsbesitzer auf Nütschau. Geboren 1748, ward 
er 1777 zum Rathsherru und 1800 zum Bürgermeister erwählt. 
Gestorben ist er 1808. 

407. Friedrich Bernhard von Wickede. Sohn des Rathsherrn 
Bernhard von Wickede (402). Er ist 1749 geboren und 
1825 gestorben. Verheirathet war er in erster Ehe mit 
Magdalena Auguste Dorothea Vanselau, in zweiter Ehe mit 
Margaretha Elisabeth, Tochter des Predigers zur Burg 
Johann Hake, Wittwe des Pastors in Stockholm Carl Chri- 
stian Noodt und des Kaufnianns Johann Balthasar Denecke 
in Stockholm. Als über sein Vermögen der Konkurs aus- 
brach, ging er mit seiner Familie nach Seeland. 

Im Jahre 1773 wurde aufgenommen: 
408. Christian von Brokes. Sohn des vr. frrris Johann 

Brokes. Er ist 1800 zum Rathsherrn erwählt und 1802 
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gestorben. Verheirathet war er mit Margaretha Emilie, 
Tochter von Johann Diedrich Wibbeking in Hamburg. Er 
ist 1773 vom Kaiser in den Adelsstand erhoben worden. 

Im Jahre 1777 wurde aufgenommen: 
409. Philipp Carl Wilhelm Gottfried von Plönnies. 

Er war Oberförster zu Erbach im Odenwalde. 

Im Jahre 1781 wurde aufgenommen: 
410. Marcus Conrad Seutter von Loetzen. Er war aus 

Ulm gebürtig. Ihm gehörte das Gut Neuenhagen in Mecklen- 
burg. Gestorben ist er 1818. 

Im Jahre 1787 wurde aufgenommen: 
411. Diedrich Paul von Bruns. Sohn von Franz Bernhard 

Bruns, Prediger an der Jakobikirche. Gestorben ist er unver- 
heirathet 1820. Sein Vater ward 1786 in den erblichen 
Adelsstand erhoben. 

Im Jahre 1792 wurde aufgenommen: 
412. Gottschalk Leonhard Christian Ernst von Wickede. 

Geboren 1768, ist er 1845 in Dargun gestorben. Er ver- 
heirathete sich 1792 mit Marie Henriette, Tochter von Johann 
Peter von Goebe, Gutsherrn auf Breesen und Nütschow. 

Im Jahre 1802 wurden aufgenommen: 
413. Christian Nicolaus von Evers. Sohn des Senatssecre- 

tairs Nicolaus Heinrich von Evers. Geboren 1775, ward er 
1809 zum Rathsherrn und 1825 zum Bürgermeister erwählt. 
Nachdem er 1851 wegen seines hohen Alters aus dem Rathe 
ausgetreten war, ist er 1862 gestorben. Er war verheirathet 
mit Sophie, Tochter des Christoph Ernst Meder. 

414. Philipp Jacob Gottfried von Magius. Gestorben 
1832 in Schleswig. 

Im Jahre 1805 wurde aufgenommen: 
415. Friedrich Adolph von Heintze. 1802 erwarb er die 

Güter Niendorf und Reecke. Gestorben ist er 1831. Im 
Jahre 1813 war er Maire der Stadt Lübeck. 
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— . . . 383. 
— . . . 398. 
  406. 
. 266. (283. 301.) 
. 308. (328. 334.) 
. . 334. (351.) 

(360. 361. 366. 376.) 
 351. 
  366. 
  384. 

Gotthard. . 347. (373. 374.) 
. 374. 

Heinrich 226. (243.266.275.277. 
293.) 

—   277. 
— 301. (308. 310. 313.) 
— 328. (342. 347. 348.) 

349. (356.) 
349. (368.) 

. . 360. 
373. (.384. 389. 393.) 

151. 
87. 

182. 
172. 

389 

Heinrich Nicolaus 
Johann 

Nicolaus 

— Wilhelm 

(398. 399.) 
. 399. 
. 385. 
. 313. 
. 361. 
. 405. 
. 130. 
. 275. 
. 393. 
. 293. 

«I Bon den Zahlen, die den Namen beigefügt sind, bezeichnet die erste 
die Nummer, unter der die betresfendc Person in dem vorangehenden Verzeich- 
nisse anfgesührt ist, die in eine Klammer eingestellte die Nummer. unter der 
ihre verwandschaftlichen Beziehungen verzeichnet sind. Ein dem Namen voran- 
gestelltes Kreuz bekundet die Zugehörigkeit zum Lübecker Rathe. 
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-sBrokes, Don, Christian . . . 408. ! 
IBroling, Johann 193. 

Brügge, von der, Arnold . 9. (69.) 
Brüggemaker, Conrad ... 73. 

— Nicolaus 88. 
Bruns, von, Diedrich Paul . 411. 

-rBruskow, Bruno 209. (255. 261.289.) { 
f — Johann 150. (169. 208. 209.) 

— — ... 208. (214.) 
— —   255. 

Buk, Gerwin  252. 
Calven, von, Andreas 274. ()308.) 

— Heinrich . . . 132. (162.) 
f - — 217. (264. 274. 281.) 

— —  281. 
t — Reiner . . 63. (132. 149.) 
f — Wilhelm . . 149. (158. 217.) 
fCastorp, Heinrich 186. (218. 223. 236. 

261. 289.) 
f — — . . 261. (289. 297.) 
f — —   297. 

— Martin 155. 
Coesfeld, Ludeke 74. 
Constin (Konstantin), Gottschalk 11. 

— Heinrich .... 58. (162.) 
t — —  162. 

Krone, Vorrade ... 13. (23.) 
Crispin, Berthold 163. 

f — Johann . . 103. (143. 163.) 
— Segebodv 143. (150. 165. 169. 

176.) 
— —  176. 

Czerntin, Heinrich .... 166. 
f — Tidemann . . 109. (166.) 

Dame, von, Johann . 131. (149.) 
+ — Marquard . 3. (110. 131.) 

Darsow, Bernhard .... 50. 
f — — 157. (222. 230.) 
t — Gerhard 1. (48. 61. 62. 106.) 

— —  61. 
f — Hermann 2. (50.106.119.137. 

157. 171.) 
— —  62. 

f — — . . 137. (173. 196.) 

Darsow, Hermann . 196. (245.) 
f — — 245. (274.) 
f — Johann . . . 106. (170.) 

— -  170. 
— —  171. 

Truge. Tidemann 125. 
Dülmen, von, Hermann . . 21. 

fEbeling, Heinrich 185. 
Elers, Ulrich  302. 
Essende, von, Wennemar . . 40. 

fEvers, von, Christian Nicolaus 413. 
iEvinghusen, Tidemann . . . 224. 
Garlop, Johann  280. 

-sGerver, Johann . . 115. (142.) 
— — 142. 

fGeverdes, Andreas . 194. (223.) 
— —   257. 
— Georg. . . 223. (257. 263.) 

Gildehusen, Albert .... 19. 
— Heinrich 70. 
— Tobias 67. 
— Werner 22. 

Grawert, Conrad . . 190. (269.> 
— —  269. 
— Fritz 154. (133. 152.159.172. 

183.190. 214. 215. 232.) 
f — — 183. 

— — . . . . 214. (263.) 
f — — . - . . 263. (282.) 

— Hermann 215. 
— Johann  232. 

fHacheden, von, Heinrich 29 (65.128.) 
— — 128. (192. 195. 

199.) 
s- — — . . . . 195. 

Hadewerk, Johann .... 146. 
f — Tidemann . 116. (163. 187.) 

Hatten, von, Joh. Christian . 401. 
Heintze, von, Friedr. Adolph . 415. 

IHertze, Johann . - 206. (230.) 
f — -  230. 
fHitfeld, Hermann 167. 

Hoeveln, von, Georg Anton 403. 
Hvgemann, Hildebrand 138. (177.) 
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fHolk, Jacob 4. (93.) 
— Segebodo 93. 

Holt, Tidemann 1»- 
Hoyer, Johannes 90. 

fHupe, Diedrich   246. 
fJunge, Tidemann 41. 
tfterfring, Anton Johann . . 377. 

— Arnold  244. 
f — Bertold . . 253. (291. 296.) 

— Diedrich . . 311. (333. 339.) 
— —   337. 
— — 339. (352. 353. 359. 

363. 369.) 
— — . . 353. (375. 377.) 
— Friedrich  329. 
— Gottfr.(Godeke)64.!112.156.159.) 
— —  156. 
— — ... 220. (271.) 

f — Gotthard. . . 369. (390.) 
— — Heinrich . . . 390. 

f — Heinrich 285. (305. 309. 311.) 
— —   309. 

f — — ... 317. (345.) 
— — . . 333. (353. 354.) 

t — — ... 345. (354.) 
f — —   354. 

— —   363. 
t - 

t - 

t - 

t - 

t - 

t - 

— Diedrich 375. (389.) 
Johann 159.(185.195.220.236.) 

— ... 236. (285.) 
—   267. 
—  271. 
— 305.(317.321.324.329. 

337.) 
—   324. 

359 (386. 390. 393.) 
Klingenberg 
Paul . . 
Ricbodo . 
Thomas . 

Bolmar 

.... 296. 

.... 321. 
211. <221. 267.) 
112. (201. 211.) 

. 145. (200.) 

. 201. (244.) 

.... 386. 
Wedekin 200. (253.) 

Klever, Godeke. . . 
Klingenberg. Bertram 

4 — Goswin 33. (72. 96 
f — Johann . 

Krowel. Johann 
fKrul, Ludwig . 

Kule, Heinrich . 
Kyle, vom, Arnold 

f — Marqnard 
— Tidemann 

fSange, Jaspar 
— Johann - 
— Marqnard 

fLipperode, Heinrich 
t — — 

Loetzen, von, Marcus Conrad Seutter 
410. 

Loos, Tidemann 20. 
Lüneburg, Alexander.... 241. 

. . 25. 

. . 72. 
96. 

110. 145.) 
110. (201.) 

. . 126. 

. . 107. 

. . 141. 

. . 160. 
82. (160.) 

. . 83. 
260. (279.) 

. . 134. 
69. (130. 134.) 

168. (225.) 
. . 225. 

t - 
t - 

t - 
t - 

. . 319. 
— 332. (348. 357.) 
— 348. (370. 372.) 
— 372. (392.) 

Anton  392. 
Bernhard 
Bertram 

f — 

t ~ - 

Heinrich 
Hermann 
Hieronymus 
Joachim 254 

304 

1- - 
f - 

Johann . 
— 117 

t - - 

. 310. (330.) 

.... 165. 
181. (227. 228.) 

. 270. (303.) 

.... 303. 

.... 370. 

.... 251. 

. 327. (343.) 
(289. 291. 302.) 
(322. 332. 334.) 
.... 357. 
89. (117. 165.) 

(161. 175. 181.) 
175. (223. 234. 241. 

243. 251. 254.) 
228. (265. 270. 273.) 
... 234. (284.) 
  273. 
. . . 284. (301.) 
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fSüncbutg, Johann .... 289. 
f _ — 330. (342). 
f - Ludeke . .291. (304. 310.) 

— Thomas  243. 
Magius, von, Philipp, Jacob Gott- 

fried  414. 
HMeteler, Heinrich ... 8. (122.) 

— Johann 7. 
Meyer, Hermann  262. 
fMinden, von, Gerhard 178.(189.213.) 

— Johann . . 
-Möller, Conrad 

Moer, Hermann 
Morkerke, Albert . 

28 

— Gottschalk 
f — Thomas . 
f — Tidemann 

Morneweg, Johann 
Moyelke, Eberhard 
Mulich, Matthias. 
Negendank, Heinrich 
Nutberg, Conrad . 

fNyebur, Johannes 
fNyestadt, Johann. 

Orte, aus dem, Heinrich 
Ozenbrugge, Ludeke 

hPepersack, Hartmann 

— Heinrich 65. (111 
Perzeval, Johann 

— Thomas . . 
Pleskow, Alexander 

t - 
t - 

Bernhard 
Gottfried 121. 

— Heinrich 

t - 
t - 

Hermann 
Johann 

Jordan 

 213. 
  204. 
 5. 
. . 57. (56. 80.) 
 123. 
 27. 
18. (27. 57. 123.) 
. 80. (132. 162.) 

. . 84. 

. . 148. 

. . 287. 

. . 85. 
59. (86.) 

<66. 106.) 
. . 278. 
. . 92. 

76. 
16. (65.) 

. . 164. 
139. 164.) 

46. (93.) 
. . 47. 
. . 242. 
45. (94.) 

198.199. 207.) 
199. (265.) 

. 265. 

. 14. 

. 94. 

. 352. 
. 78. 
. 198. 

39. (133.) 
133. (174. 191.) 

Pleskow, Jordan 191. (227. 242.) 
— —   358. 
— Wilhelm . . . 207. (252.) 

Plesse, von, Helmold . . . 129. 
Ploennies, von, Philipp Carl Wil- 

helm Gottfried . . . 409. 
Mapesulver, Heinrich . . - .101. 

Renteien, von, Bertram 60. (136.) 
f — — 188. (249.) 
f — Christian. . . Hl- (188.) 
f — Eberhard  249. 
f — Henning 51. (60. 

— Johann . . 
Rcyger, Goswin 
Ricbode, Heinrich . 

fRobele, Nicolaus . 
hRoland, Berthvld . 

Russenberg. Eberhard 
— Heinrich . . 

Salmestein, Gerhard 
Schoneke, Constanlin 

^Schotte, Johannes 
See, vom, Johann 
Scgeberg, Ambrosius 

111. 113. 
117. 139.) 

. 139. 
. 49. 
. 23. 
. 114. 
. 95. 
. 30. 
. 192. 

56. (18.) 
35. (52.) 

. . 99. 

. . 66. 
219. (240.) 

Johann . • 152. (190. 219.) 
Sode, vom, Gottschalk 

fSoling, Tidemann. - 
Spegeler, Boldewin - 

fStange, Hartwig . . 
fSteen, Tidemann . . 

Stckemest, Bernhard . 

f - 

144. 
. . 153. 
. . 6. 
. . 279. 
. . 105. 
44. (86.) 

. . 86. 
pStiten, von,Anton290. (304.307.314.) 

— — 314. 
— Friedrich . . 338 (345. 354.) 

Georg 312. (323.331.338. 340.) 
— ... 355. (371.) 

Gottschalk  307. 
Hartwig 221. (256. 282. 290.) 
’ — 282. (306. 312. 315.) 

323. (355.) 
. . 326. 
. . 371. 

t — 
t - 

t - — 
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fStiten. von, Heinrich 179 <204, 221.) 
f — — . 306. (320.) 

— — .... 340. 
— Jacob 177. 
— Johann  320. 

f — Nicolaus.... 77. (177.) 
— -  315. 
— —   335. 
— Paul 331. 

Sudcrland, Eberhard . . . 91. 
chSundesbeke, Hermann . . . 205. 

Sworne, Nicolaus . 147. (117.) 
fSyna, Johann 184. 
fTestede, Johann  247. 
fThünen. von, Detmar 102. (156. 

178. 197.) 
f — Ludeke . . . 197. (254.) 

Tisenhusen, Johann .... 12. 
Tode, von, Christian Friedrich 397. 

— Gotthard Christoph . . 387. 
— Marcus  286. 
— Nicolaus Christian 376. (387. 

391.) 
— — . . 391. 

Travclmann, Bernhard ... 97. 
— Gottfried 98. 

fUrben, von, Nicolaus ... 48. 
— Simon 43. 

Vinke, Lubbert.... 17. (120.) 
— Marquard 120. 

Vockinghusen, Siegfried . . . 127. 
fVorrade, Tidemann .... 10. 
fWarendorp, Bruno . 31. (8. 113.) 

— — 71. 
f — — . 113. (202. 210.) 

— — . . 238. (292.) 
— — 318. 
— — . . 346. (362.) 
— — . . 362. (363.) 
— Heinrich 53. 
— — . . 202. (219. 238.) 
— —   292. 
— Johann  325. 
— — ... 350. (379.) 

Warendorp, Joh. Beruh. 379. >400.) 
— Christoph 400. 

f — Volmar 210. 
— — 316 (336. 341. 346. 

347. 350.) 
— — ... 341. (359.) 
— Vromold.... 118. (54.) 

Werder, von dem, Friedrich . 288. 
Wesseler, Radeke 68. 
Westhof, Goswin ..... 135. 

f — Heinrich 36. <49. 119. 135.) 
— Johann . . . 119. (112.) 

Westval, Arnold 231. 
— Conrad .... 75. (140.) 
— Heinrich 140. 

f — — ... 239. (280.) 
f — Hermann 104. (75. 141. 158 > 
f — Johann 158. (211.226.231.239.) 

Wetten, von, Hermann Anton Frie- 
drich   404. 

Wickede, von, Alexander . . 368. 
f — Bernhard . . 402. (407.) 

— Friedrich Bernhard . . 407. 
— Georg . . 382. <394. 396.) 

f — Gotthard Gottschalk . . 395. 
— Gottschalk 122.(117.147.161.) 
— —  212. 

f — —   276. 
's —- — 343. (362. 363. 364. 

365. 367. 368.) 
— —   365. 
— — Anton 380. (394. 395.) 
— — Leonhard Christian Ernst 

412. 
— Heinrich Moritz . . . 396. 

f — Hermann 222. (253. 256. 272. 
276. 281. 286. 290.) 

— —   272. 
— —   388. 

f - Johann 161. (203. 212. 222.) 
— — 203. (237. 239. 259. 264. 

268.) 
f — —    256. 
f — — . . 299. (322 . 336.) 
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Wickede, von, Johann ��. . 336. 
_ — . . . 367. 

f — Melchior Thomas. . . 394. 
f — Thomas . . . 264. (294.) 
f — — 322 (341. 343. 344.) 

— — 344. (370. 378. 382.) 
f _ —   378. 
f — — Heinrich 364. (380. 

381. 388 ) 

Wickede, von, Thom. Heinrich381.<397.) 
Winzenberg, Franz .... 26. 

fWitik, Bertold 169. (207. 212. 237. 
262.) 

— Johann . . . 237. (259. 
fWittinghof, Johann 216. <261. 278. 

283.) 
f — Lambert  283. 
Wborch, Hermann ... 32. (70.) 

Verzeichnis? der als Verwandte von Zirkclbrüdern aufgeführte» 
Lübeckischen Rathsherrn, die nicht selbst der Zirkelkompagnie 

angehörten. 

Älen, Holt von ... 21. 34. 52. 
Allen, von, Tidemann . . 54. 55. 
Attendorn, von, Eberhard. . . 24. 

— Gerhard ... 37. 38. 
— Gottschalk .... 42. 

Bere, Abraham 24. 
Bonhorst, Marquard . . . 128. 
Bonnus, Arnold. . 317. 321. 329. 
Burmeister, Gottfried . . . 199. 
Constantin, Johann . . . .11. 
Crispin, Segebodo . - 4. 42. 103. 
Dorne, von, Hermann . . . 361. 
Dülmen, von Hermann . . .21. 
Eckhof, Christian.... 176. 181. 
Engelstede, Johann .... 320. 
Grentzin, Gerhard .... 339. 
Herike, von, Peter .... 127. 
Höveln, von, GotthardI. . 307. 311. 

— — — II. . . 328. 
— — — III. 360.365.380. 

Joris, Friedrich  285. 
Junge, Albert . . . - 41. 74. 
Kerkring, Bertold 64. 103. 145. 
Klingenberg, Johann .... 33. 

— Wedekin . . 33. 72. 
Klockmann, Heinrich.... 225. 
Köhler, Anton - - 364. 371. 372. 

— Heinrich .... 343. 344. 
Lange, Hermann 89. 

Lange, Johann - - 
Lüneburg. Hieronymus 

— Johann . 
Meteler, Johann 
Mohre, Eberhard 
Morneweg, Diedrich . 

— Hermann. 
Müller, Lorenz . . 
Offen, Johann . . 
Oldenburg, Bernhard 
Ozenbrugge, Hermann 
Parcham, Johann 
Pepersack, Bernhard 
Pcrzeval, Johann . 
Peiersen, Carsten 
Pleskow, Arnold 

— Bernhard . 
— Heinrich 
— Jacob . 14. 
— Johann 

Ricbodc, Heinrich . 
Russenberg, Eberhard 

— Johann. 
Schepenstede. Johann 
Schinkel, Conrad 
Schütte, Hermann . 
See, vom, Danquard 
Sudcrland, Arnold . 
Swerting, Simon . 

. . 31. 69. 
323. 327. 338. 
. ... 89. 
. . . 7. 8. 
. ... 34. 
. . 28. 84. 
. ... 16. 
. . . 343. 
. . . 318. 
. . . . 35. 
. . 70. 76. 
. . . 319. 
. . . . 72. 
. . 46. 47. 
. . . 332. 
. ... 39. 
. ... 16. 
. . . . 45. 
78. 106. 121. 

. . 10. 18. 
. ... 23. 
. ... 30. 
. . 172. 192. 
. 28. 47. 63. 
. , . 368. 
. . . 273. 
. 66. 75. 126. 
. . 82. 91. 
. 41. 67 . 94. 
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Travclmann, Gottfried 9. 69. 97. 98. 
Urden, Conrad von - . 41. 43. 48. 
Vechtel, von, Hermann. . . 308. 
Vorrade, Bertram 10. 
Borste, Hermann .... 105. 
Warendorp, Bruno ... 71. 80. 

— Hermann . . 15. 53. 
— Tidemann .... 12. 

Volmar 316. 318. 325. 

Warmbocke, Hermann . . . 330. 
Wcdeinhof, Heinrich 1 343. 347. 348. 

— — II. . . 365. 378. 
— Hermann . . . 319. 

Wesseler, Johann ... 18. 68. 
Wibbeking, Joachim . . . 327. 

— Paul . . 305. 312. 313. 
Wickede, von, Hermann. . 53. 122. 

Berzeichniß der Landgüter, die sich im Besitz von Mitgliedern 
der Zirkelkompagnic befunden habcn.^) 

fAckerhvf, jetzt Marly  276. 286. 349. 368. 
fBehlendorf 18. 

Bergrade, Dorf im Herzgth. Lauenburg bei Russe 118. 
Bliesdorf, Gut im Hzgth. Lauenburg 103. 143. 157. 222. 286. 364.381.385. 
Blumendorf, Gut im Herzgth. Holstein bei Oldesloe   379. 
Bvvendorf, ehemaliges Dorf im Herzgth. Holstein, Kirchspiel Prohnsdorf 39. 

fBrandenbaum   18. 113. 202. 219. 362. 375. 
Burchgrub, Gut im Königreich Baiern  351. 
Castorp, Gut im Herzgth. Laucnburg . . . 179. 322. 343. 364. 380. 395. 

fCronsforde siehe Crumesse. 
s-Crumesse . . 2. 103. 143. 157. 222. 290. 307. 328. 347. 373. 389. 398. 

Culpin, Gut im Herzgth. Lanenburg 124. 
Dassow, Stadt im Grvßherzogthum Mecklenburg-Schwerin 42. 
Dunkelsdorf, Gut im Fürstenth. Lübeck  316. 341. 359. 386. 
Duvensee, Dorf im Herzgth. Lauenburg 162. 
Eckhorst, Gut im Fürstenth. Lübeck 3. 110. 112. 131. 149. 174. 218. 251. 291. 

304. 332. 348. 370. 
Ekelsdorf, Dorf im Herzgth. Holstein bei Ahrensboek 132. 
Elersdorf, ehemaliges Dorf im Herzgth. Holstein bei Oldesloe ... 39. 

fFinkenberg, bei Lübeck 143. 
Fredenhagen, Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin  380. 
Gereby, jetzt Carlsburg, Gut im Herzgth. Schleswig  361. 405. 
Goldbeck, Gut im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin  388. 
Goldensee, Gut im Herzgth. Lauenburg in der Rahe des Schallsees 142. 367. 
Greben, Gut im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin  378. 
Grevenhagen, Dorf im Herzgth. Holstein bei Ahrensboek 118. 
Grinau, Dorf im Herzgth. Lauenburg siehe Crumesse. 

*) Die zum Gebiete der freien und Hansestadt Lübeck gehörenden Ort- 
schaften sind mit einem Kreuz bezeichnet. 
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fHeinholz, ein bei Schönböken gelegenes Holz 123. 
Helle, ehemaliges Dorf im Herzgth. Lauenburg, Amt Steinhorst 100. 118. 
Himmelsdorf, ehemaliges Dorf im Fürsteiith. Lübeck am Himmelsdorfer See 18. 

HHohewarte siehe Brandenbaum. 
fHollenbeck 18. 57. 
fJsraelsdorf 113. 
fKannenbrook, ein Gehölz bei Crumesse, siehe Crumesse. 

Kellershagen, ehemaliges Dorf im Herzgth. Holstein bei Ahrensboek . 113. 
Klinckrade, Dorf im Herzgth. Lauenbnrg  77. 

-fKrempelsdorf 46. 47. 80. 93. 145. 253. 282. 291. 296. 304. 310. 312. 330. 
332. 348. 355. 357. 372. 392. 

Kühfen, Dorf im Herzgth. Lauenbnrg  128. 195. 290. 307. 
Labentz, Dorf im Herzgth. Lauenburg 100. 118. 

fLachswehr  34. 89. 117. 175. 181. 
Lasbeke, Dorf int Herzgth. Holstein bei Oldesloe 34. 

fLauerhof  44. 59. 
Lüchow, Dorf im Herzgth. Lauenburg 100. 
Middelburg, Dorf im Herzgth. Holstein bei Ahrensboek 132. 

fMoisliug  76. 137. 181. 228. 270. 273. 327. 365. 
Mori, Gut im Fürst euch. Lübeck . . .10. 149. 217. 281. 348. 372. 392. 
Narmendorp, Gut im Herzgth. Holstein, Amt Cismar 45. 
Neuenhagen, Gut im Grvßherzogthum Mecklenburg-Schwerin .... 410. 
Neuenschwochel, ehemaliges Dorf im Herzgth. Holstein bei Ahrensboek 118, 

fNiemark  2. 
fNiendorf 76. 137. 181. 228. 270. 273. 327. 356. 375. 383. 389. 

399. 415. 
Niendorf, Dorf im Fürstenth. Lübeck bei Travemünde 21. 54. 
Niendorf, Dorf int Herzgth. Lauenburg am Schallfee  367. 
Nigleve, Gut im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin  380. 
Oberhof, Gut in Pommern  387. 
Oldendorp, Dorf im Herzgth. Holstein 132. 
Oldesloer Kupfermühle    287. 
Oldesloer Saline  127. 142. 

siPadelügge  175. 234. 243. 
Pommelswitz, Gut bei Oppeln in Schlesien  326. 
Prohnsdors, Gut im Herzgth. Holstein 39. 

fReecke siehe Nieudorf. 
Rösing, Meierhof des Gutes Prohnsdorf im Herzgth. Holstein ... 39. 

fRoggenhorst . 24. 38. 187. 222. 229. 235. 253. 291. 310. 330. 342. 360. 
Rondeshagen, Gut im Herzgth. Lauenburg 103. 143. 157. 222. 276. 

286. 376. 397. 
HSchlutup  260. 

Schenkenberg, Dorf int Herzgth. Lauenbnrg  63. 149. 217. 281. 
Schönberg, Dorf im Herzgth. Lauenbnrg 45. 

Ztichr. d. B. s. L. G. V, s. 30 
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fSchönböken 179. 187. 253. 290. 291. 30«. 312. 315. 323. 338. 342. 345. 
355. 380. 404. 

Schulendorf, Dorf im Fürstenth. Lübeck (?)  57. 
fSirksradc  117. 157. 286. 
Groß Steinrade, Gut im Fürstenth. Lübeck 103. 143. 222. 253. 291. 304. 

310. 330. 342. 360. 
Mein Steinrade 3. 110. 112. 131. 174. 218. 266. 275. 301. 308. 334. 351. 

Stockelsdorf, Gut im Fürstenth. Lübeck 10. 63. 149. 217. 274. 308. 328. 
342. 360. 

Stubben, Dorf im Herzgth. Lauenbnrg  . . . . 2. 
Tolkschuby, Gut im Herzgth. Schleswig  402. 
Toltzin, Gut int Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin  380. 

fVorwerk 123. 
fWedege, Wald bei Sirksrade 103. 
fWesloe  343. 365. 

Woltersdorf, Dorf ’itt Herzgth. Lauenburg 16. 
Woltersmühle, Wassermühle im Herzgth. Holstein bei Ahrensboek . . 132. 
Wulmenau, Gut im Herzgth. Holstein 103. 



XV. 

Aeltcre Aufzeichnungen über das Gerichtsverfahren 
in Lübeck. 

Von Dr, med. F. Crull in Wismar. 

L»er 1746 verstorbene Dr. I. M. Pötker, bekannt durch seine 
„Nene Sammlung Mecklenburgischer Schriften und Urkunden," hat 
unter dem Titel Codex Juris statutarii Wismariensis eine 
Sammlung Wismarscher Localgesetze und Ordnungen angelegt, 
ivelche demnächst an den Dr. I. D. Lembke, 1768—1788, kam 
und von diesem vervollständigt und fortgesetzt ivnrde. Im gegen- 
wärtigen Jahrhundert ging dieselbe durch Vererbung in den Besitz 
des Advocalen G. C. Lembke in Wismar, 1836—1885, über, und 
dieser hat mit ebensoviel Eifer wie Umsicht weiter gesamnielt, so 
daß die Collection, zu einer stattlichen Reihe von Bänden heran- 
gewachsen, von hohem Werthe nicht blos für das Stadtrecht, son- 
dern auch für die Geschichte Wismars geworden ist. Im zehnten 
Volumen der Supplementa in i'olio dieser Sammlung ist nun 
aber eine Lübeck mehr noch als Wismar angehende Handschrift ein- 
geheftet, welche aus zivei Bogen Papier besteht, dessen Wasserzeichen 
ein gekrönter Schild mit einem gekrönten L zwischen zwei Lilien 
ist, und Lübisch-rechtliche Aufzeichnungen enthält. Sie gehört nach 
Schrift und Schreibweise unzweifelhaft dem sechszehnten Jahrhun- 
dert an, doch ist diese inconsequent, und jene, wenn auch fest, giebt 
beut Leser viele Räthsel auf, wie denn a, o und n, auch a und e inner- 
halb der Wörter, (denn die a und e im Anfange sind wie m und 
n überall durch einen großen Buchstaben vertreten) nicht allenthal- 
ben mit Sicherheit zu erkennen sind, und nicht zu behaupten ist, 
ob der Schreiber das h, welches sich sicher vielfach hinter dem t 
am Ende der Wörter findet, auch allemal wirklich gemeint hat. 
Der Sinn wird durch solche Zweifel aber glücklicherweise nirgends 
in Frage gestellt. 

30* 
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Von wem die Aufzeichnungen herrühren, geht aus der Hand- 
schrift nicht hervor und hat sich auch sonst nicht ermitteln lassen. 
Die auf der letzten Seite des zweiten Bogens von einer anderen 
Hand herrührende Notiz: eonsrrlis Ambrosii Meyers gab Anlaß 
zu vermuthen, daß der genannte Lübecker Rathmann (1544) und 
spätere Bürgermeister (1550—1571) der Autor sei; doch ergab eine 
durch Dr. Wehrmann angestellte Vergleichung mit muthmaßlichen 
Schriftstücken des gedachten Herrn keine Bestätigung dieser Annahme, 
so daß also die angeführten Worte letzteren vielleicht als Eigenthü- 
mer bezeichnen sollen. Bestimmt glaube ich aber behaupten zu 
dürfen, daß mehrere Randglossen, sowie der letzte Satz — Eides- 
zuschiebung — von Dr. Laurenz Niebur herrühren, welcher 1568 
Professor zu Rostock wurde, von 1578 bis 1583 als Syndicus der 
Stadt Wismar fungierte und 1588 sein Leben zu Güstrow beschloß.*) 

Da über das formelle alte Lübische Recht, insbesondere Prozeß, 
Wenig oder Nichts bekannt geworden ist, so bedarf die Veröffent- 
lichung der Aufzeichnungen wohl keiner Rechtfertigung. Erörterun- 
gen über den Inhalt derselben müssen aber den Fachgelehrten über- 
lassen bleiben. 

(1.) Anvenclyck des Lub. Gerychtes. Wen eyn rentener in eynem 
husße sine rente lyggen heft, muth syck de rentener alle Haine jar 
yn weldygen, wen he syne rente nych bekumpt vnd he nych lenck 
thouen wyll; ßo he eth den rychlych wyll vvrth gestellet hebben, 
moth he den vorspraken eyn $ Lub. vp den stapelt leggen. Den 
ßegh de fforsprake: yck beger, dat yck my mach in weldygen in 
lyggende gründe vnd stände stogken. Dem doth ßo, sprycht de 
ander fforsprake. 

(2.) Den geyth de ffulmechtyger este de fforsprake vnd nymp 
2 borgen myt ßick vnd geyth vnd tastet den rynck ann vnd ßegh den 
eygendomer, edder wer in dem huße ys, dat ße de ynweldynge ent- 
ßetten in 14 dagen. Wen de vmme synt, den geyth he noch eyn 
mall myth den borgen hen vnd ßegh em ann in 8 dagen. Wen de 
vmme ßynt, ßo geyth he thom dorden mall hen vnd ßegh em ann 
myth den 2 borgen vor dem negesten rech dage tho enth ßetten. 

') Rostocker Etwas 1738, S. 661. 
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Den leih he bath inth rychte bock vor teken in jegenwardych der 
tuyger borger vnd den ersten rechtes dach leih he dat leßen vnd 
dar vp er kennen. 

(3.) Dar vp warth erkenth: de wylle dar eyn in weldynge warth 
geleßen vnd nych warth entßettet, ßv mach he den gerychtcs schryuer 
nemen vnd gan vor den rath vnd laten dem eygen domer affschryuen 
vnd dem rentener tho. 

(4.) Item, wen eyiicr den eygendom eynes hushes vorpanden wyll, 
der moth vor den erbar rath gart vnd laten dath in dat onerste 
stattbvck vor teken. Woll den de oldeste heft, geyth vor vth. Lck 
kan me neue lyggen grnnde vnd stände stogke vor Panden myt hant- 
schryften, sunder dath stat bock geyth vor vth. 

(5.) Wyll me nu dath pant vorffolgen na Lub. rech, ßo moth me 
den pantheren myth 2 borgen dat panth vpbeden in 14 dagen tho 
entßette, den in 8 dagen, den thom durden mall vor den negesten 
rechtesdage vnd latten dath myth den beyden borgen inth rychtes 
bock theken. Den leth me dath thom ersten rechtes dage leßen. 
Dar warth den vp erkanth: De ivyll dar eyn panth warth geleßen, 
wo dath nych ys entßettet, wo em angebaden ys, ßo mach me nemen 
des rades wardeygen vnd de olderlude der tymmerlude vnd murlude, 
satten dat schatten vnd warderen. Entfettet he et den nych in 14 
dagen, ßo mach me eth vorkopen; ys dar wat auer, dat leg me by 
dat rech tho alle mans rech. Kan he nych tho kamen, ßo mach he 
borst vnd brocke na inanen. Dath moth me ein noch ens anseggen. 

(6.) Jtenr. heft eyner fünft eyn hanthcbben panth, dat ßunst sirluer, 
gvlth, edder ander >var ys, moth he eiten ßo vorffolgen we bauen. 
Js de man nych thor stehe, ßo leth me eth inyth rechte schatten 
vnd warderen, irr ventereren vnd bvfchryuen. Js he auer ße vnd 
sant, ßo leth me dem suluen dorch des rych schryuer ße.nßy autogen 
in 6 weken vnd 3 dagen tho entßetten. 

(7.) Item, leth eyner den brutschat besueren, dath moth he vor 
dem erbar rade don dorch 2 losfwardyge men. Wyll he den brut- 
schat ffrodercn im neddersten gerychte, ßo mo^th^ he dat vorßegelde 
vydymus dar leßen laten. Dar vp warth erkanth. 

(8.) Item. Wyll syck eyner de negeste tagen laten, der sulue 
moth vp der canßelyge den tuch ßedell stellen laten, wath he 
tagen wyll. Dar vp warth he vor dem erbar rade vorhorth. 
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(9.) Item. Wyll sunsth eyner dem anderen wes auertugen, der 
moth thom ryngesten 2 loffwardige parßonen hebben vnd de tugnis 
schryftlyck in stellen. Ock ys eyn tugen geyn tuge im Lud. rech. 

(10.) Item. Eth moth ock geymant den anderen leygen heyten 
edder stinst myth smey worden bejegen bynnen rechtes. De ys vor- 
vallen dem rychter 12 st. Ock mot he syn clage nych er vorth 
stellen, er ße uth geuen synth. 

(11.) Item. Ock moth de eyne fforsprake dem anderen nych yn 
ßyn ivorth stallen by pene 12 st, ock syn clage snych) vorth tho stellen, 
er eth vth geuen ys. 

(12.) Item. Wen eyner syn schult wyll myth eyner hantschryst 
bewyßen, ßo moth he ße myth eynem manne betugen, de ßyn haut 
kenth efte myth ßende breuen edder ander schryften. 

(18.) Item. Wyttelycke effte bekentelycke schult edder apenbar 
hantschryst, ysseth borgerrech, ßv moth he in 14 dagen na borger- 
rech botalen. Dar worth ock geyn aplaß jo by gedeleth, den der 
rychter wyl dach vorgunnen dorch vorbeyde. 

(14.) Item, ysße in gastrech, moth he by ßuneschyn betalen, 
borgen stellen efte borge(n) warden na gastrechtes wyße. 

(15.) Item. Warth eyner Pylyck angeklageth vnd worth aner- 
wunnen, ßo moth he in myner Heren slote gan vnd nth den sloten 
apleren vnd ßenden vth den sloten 4 st inth gerychte. 

(16.) Item, sterneth eyner vnd ys in den schulden vordupeth, so 
moth me syn schult bewyßen bynnen jar vnd dach, bat ys 6 weken 
vnd 1 jar. 

(17.) Item, deyt eyn besäten, der moth he eyn rychlyck tho 
sproke don bynnen 4 weken. 

(18.) Item, heft he bewys, ßo moth he et bynnen jar vnd dach 
don, dach Ys 6 weken vnd eyn jar. 

(19.) Item, bervp syck eyner vp eyn bewys, dath aner ße vnd 
santh Ys, dat heft 6 weken vnd 3 dage, ys ock ßo wyth, ßo ysßeth 
ock jar vnd dach. 

(20.) Item, heft eyn man mer alße eyne vorpandynge dan, ßo 
geyth de oldeste vorpandynge vor uth vnd ßo na atnenante, auerst 
statbock vor hantschryst. 

(21.) Item, brutschat, kynder gelth geyth vor de vorpandynge 
vor alle schulde vor vth. 
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(22.) Item, slan syck tuet), vnd dath he vp var vorbunden wart, 
werth de jeiine bekamen, ßo geslagen hefft, so moth he de ffardage 
vthsytten vnd vp den 15. dach warth he ynth gerächte gestelleth 
vp den 9 stach. Den ßo moth he 2 borgen stellen, dem rychter 
den brocke gcuen vnd den cleger tho fsreden stellen. 

(23.) Item, wyll eyner nycht vor dem neddersten gerychte thor klage 
antwarden sunder vor dem rade, ßo moth he et dem kleyger myth 
2 borgen annßeggen, he wyll ein antwarden vor dem rade, er he 
myth dem (fronen warth vorbadeth. 

(24.) Item, dar moth ock numenth bynnen de bome kamen 
den de kleyger, edder de vorbadeth ys. 

(25.) Item, dar nioth ock numenth bynnen den bomen stau myth 
bedeckeden houede, den de ffrone nympth eth ein van dem koppe. 
Isseth eyn fsruwes parßone, ßo moth ße den hoicken van dem 
houede vp de schulderen nemen. 

(26.) Item, warth eyner tho rechte vorbadeth, ßo mach he den 
ersten rechtes dach vorßytten, den anderen rechtes dach mach he ßyn 
berath nemen. Den warth he 3 rechtesdage geesketh vnd tho 3 mall 
gepandet; dath 4 Panth warth he in getugeth vnd in borgen Han- 
den gedyngeth. 

(27.) Item, ys eyner schuldych vnd werth he cytert tho rech, ßo 
mach he eth schryuen laten na borgerrech in 14 dagen tho betalen. 
Wen de 14 dage vmme synth, warth he vp bat uyge eitert; kump he 
den bynnen de bome, ßo nioth he borgen stellen efte borge(n) 
werden stragkes tho betalen. 

(28.) Item, warth eyner beklageth vme schulth vnd de ander 
ys ein wedder schuldych, ßo he auerwunen warth, ßo mach he dath 
gelth by dath recht leggen, wente he den anderen wedder auerwunen 
heft, ßo mach der dath gelth nemen, wer dath gelth gewunen heft. 

(29.) Item, warth eyner vmm schulth bespraken, heft he neyn 
bewys, klageth he em an myth eydes hanth; ßo he dath gelth vp den 
stapell lech, ßo moth der kleyger dath eydt don. Wyl he dath rech 
vor lengen, ßo mach he eth myt 4 ft apleren. 

(30.) Item, ßo jemanth klageth auer ffracht, Huer efte fforynge 
edder sunst ßeschade, dath sulue wyßeth me by de schypperen der 
olderluden; ßo de dath nych vorlycken konen, erwasßen ße wedder 
tho rechte. Alsden warth em mythgedeleth, wath rech ys. 
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(31.) Item, warth eyn borger vth den 6 wendesken sieden vor- 
klageth im gastrech efte im nydergerych, der suluige mach syck 
vp ßyne geborlyck rychter beropen; ßo warth he darhen gewyßeth. 
Dar mach he ein anklagen; des nioth he dem gerych loffte don, dath 
he dar wyll tho rechte antivarden, wen he en essen ys. 

(32.) Item, eyn borger efte borgers kynth mach tho Lud. 
geynen in gastrech anklagen hunder im nydersten rechten na Lud. 
borger recht. 

(33.) Item, dar moth syck ock gehn fsorsprake partyesck macken 
in der klach ock nych myth in de ffyndynsge) gan, sunder eyn ffnl- 
mechtyger moth vor ein in de siede treden, der vnpartyes ys. 

(34.) Wer seinem jegenteill ein eidt tho schuff, mut den eidt vor 
geferde uoraff schweren. So moth ock des tho schuuenden Parts 
uorsprake neuenst sinem houetman den eidt nor geferde schweren. 

Anmerkungen. 

8 1. Dazu hat N(iebur) gesetzt: Lubsche rentener. Eine dritte Hand 
hat im Texte iZeile 2) ergänzt: sine reute. 

§ 5. N.: Borfolgung der pande. 
K 6. In dem Worte ße. cßy, welches im Uebrigcn völlig deutlich ist, 

ist der vor dem e stehende Buchstabe durch einen der oberen Reihe, ein s, 
gedeckt, doch scheint ßeenßy zu stehen; Scntentia? 

8 8. N.: Lubsche gebort zeuge. 
8 11. Im Original fehlt nych. 
8 12. N.: Handschrifften quomodo (qdo, d durchstrichen) probent. 
8 17. N.: Besait. 
§ 21. N.: Quid, si dos heredum (?) liberorum non sit adscripta 

in libro civitatis. 
8 22. N.: Bvrwuudung 
§ 23. Z. 2. et von N. ergänzt. 
8 28. N.: Reconuentio. 
§ 34. Ganz von N. 
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I 

XVI. 

Das Haus des Deutsche» Ordens in Lübeck. 

Von Staatsarchivar vr. Wehrmann. 

Das Haus des Deutschen Ordens in Lübeck wird schon iin ältesten 
Oberstadtbuch bei dem Jahre 1268 als dornus militum Christi 
erwähnt. Leider ist dieses Buch nicht mehr vorhanden, es sind nur 
einzelne gelegentlich vorkommende Auszüge daraus bekannt. Z Indessen 
ist es wahrscheinlich, daß jenes Haus in dem genannten ^ahre nur, 
um die Lage eines Nachbarhauses zu bezeichnen, erwähnt ist, denn 
eben so, aber auch nur so, kommt es in den spätern Oberstadtbüchern 
vielfach und unter verschiedenen Bezeichnungen vor. Es heißt z. B. 
1299, 1310, 1336 curia militum Christi; 1358 curia crucife- 
rorum fratrum domus Teutonicae; 1391, 1403, 1437 curia 
dominorum Teutonicorum; 1444 curia magistri ordinis l eu- 
tonicorum; 1465 und 1483 der Gvdes Nidder hu», 1502 des 
Dudeschen Ordens hus. 

Der Orden zahlte von dem, ursprünglich der Stadt gehörigen, 
Hause anfangs eine Abgabe, loste sie jedoch später ab. Darüber 
heißt es in einem Meniorialbuche: Notandum, quod curia mili- 
tum Christi sita apud Oldenvere prope conventum baginarum 
dare consuevit annuatim ad talliam quatuor solidos denario- 
rnm, quos domini consules decreverunt relaxandos et quitos 
dimittendos ad instantiam ordinis militum predictorum. Die 
Notiz mag etwa im Jahre 1330 eingetragen sein. 

Den Zweck des Hauses erfahren >vir aus einer Urkunde vom 
Jahre 1500. In diesem Jahre überließ Walter von Plettenberg, 
Provinzialmeister des Deutschen Ordens in Liefland, das Gebäude 

') Sie sind zusammengestellt und abgedruckt in dieser Zeitschrift Bd 4, 
Heft 3 S. 222 sgg. 
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mit allen Gemachern, Höfen und Zubehör, unter Vorbehalt des 
Eigenthumsrechts des Ordens, auf hundert Jahre dem Lübeckischen 
Bürger Heinrich Cornelius, der Ehefrau desfelben und ihren Erben 
gegen die Verpflichtung, es in gutem baulichen Stande zu erhalten 
und es beständig zu einer Herberge für „erhaftige Leute," insbeson- 
dere für Diener, Boten und Knechte des Ordens dienen zu lassen. 
Und wenn der Orden eine Anzahl Knechte, >00 oder 200, ins 
Land ziehen will, so sollen diese, so weit der Raum reicht, doch 
ohne den Wirth zu verdrängen, Aufnahme in dem Hause so lange 
finden, bis sie Gelegenheit haben, sich einzuschiffen. Dabei ist in 
der Urkunde der sehr bezeichnende Zusatz gemacht: „wie Dies von 
Alters her gewöhnlich gewesen ist." Der Wirth soll ihnen Bettzeug 
und anderes nöthiges Geräth schaffen und billig berechnen, sich auch 
von ihnen, ivas sie davon oder sonst im Hause verderben, bezahlen 
lassen, ihnen aber gestatten, daß sie der Kostenersparniß wegen 
Speisen und Getränke selbst einkaufen und iin Hause bereiten. 

Nach einer in dieser Zeitschrift Bd. 4, S. 248 mitgetheilten 
Notiz war das Hans 1450 von der Stadt als Speicher vermiethet. 
Ob dies häufiger und längere Zeit geschehen ist, und ob die Ver- 
iniethung sich aus das ganze Haus erstreckte, erhellt nicht. Vielleicht 
aber hat Walter von Plettenberg von solcher Benutzung Kunde 
erhalten und das Recht des Ordens sicher stellen wollen. 

Dem angegebenen Zwecke kann das Haus nicht lange mehr 
gedient haben, da der Deutsche Orden schon >525 aufhörte. Es 
ist aber nicht klar, wie das Verhältniß sich im Lause des Jahrhun- 
derts gestaltet hat. Möglicher Weise hat der Rath, sei es der 
gesetzmäßige, sei es der revolutionaire, der während der Reforma- 
tionszeit eine Zeitlang das Regiment führte, es bald in Besitz 
genommen, vielleicht erst zu Ende des Jahrhunderts. Daß es im 
Oberstadtbuch noch 1504, 1583 und 1592 des Drüschen Ordens hus 
genannt wird, ist weder nach der einen, noch nach der andern Seite 
hin entscheidend. Im Jahre 1600 wohnte der Stadthauptmann 
Jochim von Brandenstein darin. Von ihm forderten die Herzoge 
Friedrich und Wilhelm von Liefland, Curland und Semgallen es 
zurück und sandten einen Notar ab, um es zu übernehmen. Der 
Rath aber verbot die Ueberlieferung und antwortete auf die brief- 
liche Anfrage der Herzoge, mit welchem Rechte er das thue, er 



463 

werde die Gerechtigkeit seiner Ansprüche, falls nöthig, an, gehörigen 
Orte auszuführen wissen. Eine abermalige Anforderung der Herzoge, 
die mit Androhung einer gerichtlichen Klage begleitet war, änderte 
den Entschluß des Raths nicht, und die Herzoge scheinen sich dabei 
beruhigt zu haben. Wenigstens, wenn sie eine Klage anstellten, 
hatte sie keinen Erfolg, das Haus blieb im Besitz des Raths. 

Bei der in den ersten Jahrzehenten des siebenzehnten Jahr- 
hunderts vorgenommenen Umwandlung und Verstärkung der Wälle 
und Mauern mußten mehrere in unmittelbarer Nähe der Stadt 
belegene Gebäude niedergebrochen werden, weil das Areal für die 
Zwecke der Befestigung erforderlich war. Dies Loos traf am 
Mühlenthor das alte St. Jürgen Siechenhaus und Hospital, am 
Burgthor das eben so alte Gertruden Pocken- und Armenhaus. Dem 
letzteren gab der Rath als Ersatz das alte Ordenshaus, das er der 
Stiftung mit vollem Eigenthnmsrechte überließ. Es war nach 
Größe und innerer Einrichtung zu einem Krankenhause wohl geeignet, 
und erhielt von dem Zwecke, dem es diente, bald den Namen St. 
Gertruden Armen- und Pockenhaus, oder kurzweg Pockenhaus, der 
Hof, auf dem es nun lag, den Namen Pockenhof. Die Verwal- 
tung wurde von vier Vorstehern geführt, der Prediger zur Burg 
verrichtete den Gottesdienst. 

Zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts nahm durch die 
Blvkade der Elbe der Handel Lübecks plötzlich einen bedeutenden 
Aufschwung. Lagerräume für Waaren wurden sehr begehrt und 
gut bezahlt. Die Vorsteher des Pockenhauses benutzten diesen 
Umstand, um durch Vermiethung der Böden des Hauses zur Lage- 
rung von Getreide ihre Einnahme zu verbessern. Aber es wurde 
dabei für die Sicherheit nicht hinlänglich gesorgt. Die Böden wur- 
den überladen, am 6. April 1806 ch brachen die Balken, das Haus 
stürzte ein. Zwei Personen verloren dabei das Leben. Ans der 
angestellten Untersuchung ergab sich, daß dem Zimmermeister Lei- 
denfrost Fahrlässigkeit vorzuwerfen sei. Er wurde in eine Geld- 
strafe von 50 Thalern verurtheilt unter der Androhung, daß ihn, 
falls er sich Aehnliches zu Schulden kommen lassen sollte, Suspen- 
dirung oder gar Ausschluß aus dem Meisteramte treffen werde. 

h Hiernach ist die Angabe auf S. 248 Band 4 Heft 3 dieser Zeitschrift 
zu berichtigen. 
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Zu einem nunmehr nothwendigen Neubau reichten die Mittel der 
Stiftung nicht aus. Ehe die demnach von den Vorstehern eingelei- 
teten Verhandlungen zu einem Beschlusse geführt hatten, brach die 
Katastrophe des sechsten November über Lübeck ein, und es folgte 
die drangsalvolle Periode der französischen Herrschaft, während 
welcher nur für die nothwendigsten Tinge gesorgt werden konnte. 
Auch nach Wiederherstellung der Freiheit der Stadt nahmen andere 
Angelegenheiten alle Kräfte lange in Anspruch. Die Vorsteherschaft 
setzte inzwischen ihre Verwaltung fort, vermiethete, so gut sie konnte, 
einige unbeschädigt gebliebene Nebengebäude, so wie auch den nicht 
bebauten Theil des Grundstücks und verwaltete das Vermögen, das 
durch Mietheeinnahmcn und Nichtvcrwendung der Zinsen wuchs. 
1632 konnte zur Errichtung eines Cholera-Hospitals ein erheblicher 
Beitrag hergegeben werden. Tie schließlichc Entscheidung über das 
Schicksal der ganzen Stiftung verzögerte sich so lange, bis 1845 
eine ebenso nothwendige als heilsame Reform des gesammten Armen- 
Wesens zu Staude kam. Sie wurde dann aufgehoben. Der größere 
Theil des gesammelten Kapitalvermögens ward zur Einrichtung eines 
allgemeinen Krankenhauses verwandt. Der Grundbesitz in der Stadt 
wurde zunächst Eigenthum der Armenanstalt, die ihn nach und nach 
au Privatpersonen verkaufte. Der Name Pockenhaus ist jetzt ver- 
schwunden, der Nanrc Pockenhos hat sich fortwährend erhalten. 


